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▼B
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 DER KOMMISSION

vom 2. Juli 1993

mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-

schaften

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12.
Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (1),
nachstehend „Zollkodex“ genannt, insbesondere auf Artikel 249,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Zollkodex hat das gesamte bestehende Zollrecht in einem einzigen
Rechtstext zusammengefaßt. Er hat dabei gleichzeitig Änderungen des
Zollrechts vorgenommen, um dieses kohärenter und einfacher zu
gestalten und zu vervollständigen. Somit besteht nunmehr eine voll-
ständige Gemeinschaftsgesetzgebung auf diesem Gebiet.

Die gleichen Gründe, die den Rat zur Verabschiedung des Zollkodex
veranlaßt haben, gelten auch für die Durchführungsvorschriften zum
Zollkodex. Die derzeit auf eine Vielzahl von Gemeinschaftsverord-
nungen und -richtlinien verstreuten Durchführungsvorschriften zum
Zollrecht sind demnach in einer einzigen Verordnung zusammenzu-
fassen.

Der Kodex zur Durchführung des Zollkodex der Gemeinschaften muß
die bestehenden Durchführungsvorschriften zum Zollrecht übernehmen.
Dabei ist es jedoch aufgrund der gemachten Erfahrungen zweckmäßig,

— diese Bestimmungen durch gewisse Änderungen an die Bestim-
mungen des Zollkodex anzupassen,

— den bisher auf einige Zollverfahren begrenzten Geltungsbereich
bestimmter Vorschriften im Einklang mit dem allgemeinen
Geltungsbereich des Zollkodex auszuweiten,

— einige Vorschriften im Hinblick auf größere Rechtssicherheit zu
präzisieren.

Die vorgenommenen Änderungen betreffen insbesondere die Bestim-
mungen über die Zollschuld.

Es ist angezeigt, die Gültigkeitsdauer von Artikel 791 Absatz 2 vor
dem 1. Januar 1995 im Lichte der gewonnenen Erkenntnisse erneut zu
überprüfen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der
Stellungnahme des Ausschusses für den Zollkodex:
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(1) ABl. Nr. L 302 vom 19. 10. 1992, S. 1.



▼B
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TEIL I

ALLGEMEINE DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN

TEIL I

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

KAPITEL 1

Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Im Sinne dieser Verordnung gilt als:

1. Zollkodex

die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober
1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften;

2. carnet ATA:

das internationale Zolldokument der vorübergehenden Verwen-
dung, das im Rahmen des ATA-Übereinkommens und des
Übereinkommens von Istanbul vorgesehen ist;

3. Ausschuss:

der gemäß den Artikeln 247a und 248a des Zollkodex eingesetzte
Ausschuss für den Zollkodex;

4. Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens:

die durch das am 15. Dezember 1950 in Brüssel geschlossene
Abkommen über die Gründung eines Rates für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Zollwesens geschaffene Organisation;

5. Die zur Feststellung der Warenbeschaffenheit erforderlichen
Angaben:

die handelsüblich zur Bezeichnung der Waren verwendeten
Angaben, soweit sie den Zollbehörden die zolltarifliche Einreihung
der Waren ermöglichen, sowie die Warenmenge;

6. Waren, die zu nichtkommerziellen Zwecken bestimmt sind:

— Waren, deren Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
oder in das Ausfuhrverfahren gelegentlich erfolgt und

— die ihrer Art und Menge nach ausschließlich zum privaten Ge-
oder Verbrauch durch den Empfänger oder Reisenden und
Angehörige ihres Haushalts bestimmt sind oder als Geschenk
überreicht werden sollen;

7. Handelspolitische Maßnahmen:

nichttarifäre Maßnahmen, die im Rahmen der gemeinsamen
Handelspolitik durch Gemeinschaftsvorschriften über die Rege-
lungen für die Ein- und Ausfuhr von Waren getroffen worden
sind, wie Überwachungs- und Schutzmaßnahmen, mengenmäßige
Beschränkungen oder Höchstmengen sowie Ein- und Ausfuhrver-
bote;

8. Zollnomenklatur:

jede der in ►C2 Artikel 20 ◄ Absatz 3 Buchstaben a) und b) des
Zollkodex genannten Nomenklaturen;

9. Harmonisiertes System:

das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der
Waren;
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10. Vertrag:

der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft;

11. Übereinkommen von Istanbul:

Übereinkommen über die vorübergehende Verwendung, unter-
zeichnet in Istambul am 26. Juni 1990.

Artikel 1a

Für die Anwendung der Artikel 291 bis 300 gelten die Länder der
Wirtschaftsunion Benelux als ein Mitgliedstaat.

KAPITEL 2

Entscheidungen

Artikel 2

Wenn eine Person, die eine Entscheidung beantragt, nicht in der Lage
ist, alle für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, so
sind die Zollbehörden von Amts wegen verpflichtet, die Unterlagen
und Angaben zu liefern, die ihnen zur Verfügung stehen.

Artikel 3

Eine Entscheidung im Bereich der Sicherheitsleistungen, die sich
begünstigend für eine Person auswirkt, die sich verpflichtet hat, auf
die erste schriftliche Aufforderung der Zollbehörden hin die angefor-
derten Beträge zu zahlen, wird widerrufen, wenn der eingegangenen
Verpflichtung nicht nachgekommen wird.

Artikel 4

Der Widerruf gilt nicht für Waren, die im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Widerrufs der Bewilligung aufgrund der widerrufenen
Bewilligung bereits in das Verfahren übergeführt worden sind.

Die Zollbehörde kann jedoch verlangen, daß diese Waren innerhalb
einer von ihr festgesetzten Frist eine zulässige zollrechtliche Bestim-
mung erhalten.

KAPITEL 3

Informatikverfahren

Artikel 4a

(1) Die Zollbehörden können unter den Voraussetzungen und nach
den Modalitäten, die sie festsetzen, und unter Berücksichtigung der
Grundsätze des Zollrechts vorsehen, daß schriftlich zu erledigende
Förmlichkeiten auf der Grundlage von Informatikverfahren durchge-
führt werden.

Es bedeutet:

— Informatikverfahren:

a) der Austausch mit den Zollbehörden von Standard-Nachrichten
gemäß EDI;

b) die Eingabe der zur Erledigung von Förmlichkeiten erforderli-
chen Informationselemente in die Zollinformatiksysteme;

— EDI (Electronic Data Interchange): die elektronische Übermittlung
strukturierter Angaben nach vereinbarten Nachrichtenregeln
zwischen verschiedenen Datenverarbeitungssystemen;

— Standard-Nachricht: eine vorab festgelegte und vereinbarte Struktur
für die elektronische Übermittlung von Angaben.
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(2) Die für die Erledigung von Förmlichkeiten auf der Grundlage
von Informatikverfahren festgesetzten Voraussetzungen müssen insbe-
sondere Vorkehrungen zur Quellenkontrolle sowie zur Gewährleistung
der Angabensicherheit gegenüber der Gefahr eines unerlaubten
Zugriffs, des Verlustes, der Veränderung oder Vernichtung umfassen.

Artikel 4b

Werden Förmlichkeiten auf der Grundlage von Informatikverfahren
erledigt, so legen die Zollbehörden die Modalitäten fest, unter denen
die handschriftliche Unterzeichnung durch ein anderes technisches
Verfahren ersetzt wird, das gegebenenfalls auf der Verwendung eines
Codes beruht.

Artikel 4c

Für Testprogramme zur Evaluierung möglicher Vereinfachungen mit
Hilfe von Informatikverfahren können die Zollbehörden während des
für die Durchführung des Programms unbedingt erforderlichen Zeit-
raums davon absehen, folgende Informationen zu verlangen:

a) Zollwertanmeldung gemäß Artikel 178 Absatz 1;

b) Abweichung von Artikel 222 Absatz 1; Angaben betreffend
bestimmte Felder des Einheitspapiers, wenn die Angaben weder für
die Identifizierung der Waren noch für die Ermittlung der geltenden
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben erforderlich sind.

Für Kontrollvorgänge allerdings sind die Angaben auf Verlangen zur
Verfügung zu stellen.

Der in dem Zeitraum, der durch eine Abweichung gemäß Absatz 1
abgedeckt ist, zu erhebende Betrag an Einfuhrabgaben darf nicht
niedriger sein, als es der ohne Bestehen einer solchen Abweichung
erhobene Einfuhrabgabenbetrag gewesen wäre.

Mitgliedstaaten, die sich an solchen Testprogrammen beteiligen
möchten, unterrichten die Kommission im Voraus umfassend und
eingehend über das vorgeschlagene Testprogramm und seine voraus-
sichtliche Dauer. Außerdem unterrichten sie die Kommission laufend
über seine Durchführung und Ergebnisse. Die Kommission unterrichtet
alle anderen Mitgliedstaaten.

TITEL II

VERBINDLICHE AUSKÜNFTE

KAPITEL 1

Begriffsbestimmungen

Artikel 5

Im Sinne dieses Titels gelten als

1) verbindliche Zolltarifauskunft:

eine Zolltarifauskunft bzw. eine Ursprungsauskunft, die Zoll-
behörden aller Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bindet, wenn die
Voraussetzungen der Artikel 6 und 7 erfüllt sind;

2) Antragsteller:

— bei zolltariflichen Fragen: jede Person, die bei den Zoll-
behörden eine verbindliche Zolltarifauskunft beantragt hat;

— bei Ursprungsfragen: jede Person, die bei den Zollbehörden aus
zulässigen Beweggründen eine verbindliche Ursprungsauskunft
beantragt hat;

(3) Berechtigter:

Person, der die verbindliche Auskunft erteilt wird.
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KAPITEL 2

Verfahren für die Einholung verbindlicher Auskünfte — Erteilung
der Auskunft und ihre Übermittlung an die Kommission

Artikel 6

(1) Der Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist
schriftlich bei den zuständigen Zollbehörden des Mitgliedstaats oder
der Mitgliedstaaten zu stellen, in dem oder in denen die betreffende
Auskunft verwendet werden soll, oder bei der Zollbehörde des
Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller ansässig ist.

Der Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft ist unter
Verwendung eines Vordrucks nach dem Muster in Anhang 1b zu
stellen.

(2) Ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft
darf sich nur auf eine Art von Waren beziehen; ein Antrag auf Ertei-
lung einer verbindlichen Ursprungsauskunft darf sich nur auf eine Art
von Waren und ursprungsverleihenden Umständen beziehen.

3) A. Der Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft
muß insbesondere folgende Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift des Berechtigten;

b) Name und Anschrift des Antragstellers, falls dieser nicht der
Berechtigte ist;

c) die Zollnomenklatur, in die die Ware eingereiht werden soll.
Handelt es sich um die Einreihung einer Ware in eine der
Nomenklaturen nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe b) und
Absatz 6 Buchstabe b) des Zollkodex, so ist die betreffende
Nomenklatur im Antrag auf Erteilung der verbindlichen Zoll-
tarifauskunft ausdrücklich anzugeben;

d) eine genaue Warenbeschreibung, die das Erkennen der Ware
und ihre Einreihung in die Zollnomenklatur ermöglicht;

e) die Zusammensetzung der Ware sowie die gegebenenfalls für
deren Bestimmung verwendeten Untersuchungsmethoden,
sofern die Einreihung von der Zusammensetzung abhängt;

f) gegebenenfalls die Bereitstellung — in Form von Anhängen
— von Mustern oder Proben, Lichtbildern, Plänen, Katalogen
und sonstiger Fachliteratur, die den Zollbehörden bei der
Einreihung der Ware in die Zollnomenklatur von Nutzen
sein können;

g) die in Betracht gezogene Einreihung;

h) die Zusage, auf Ersuchen der Zollbehörde eine Übersetzung
der gegebenenfalls beigefügten Unterlagen in die Amts-
sprache oder eine der Amtssprachen des betreffenden
Mitgliedstaats vorzulegen;

i) den Hinweis, welche Angaben vertraulich zu behandeln sind;

j) die Angabe des Antragstellers, ob seines Wissens in der
Gemeinschaft bereits eine verbindliche Zolltarifauskunft für
eine gleiche oder gleichartige Ware beantragt oder erteilt
wurde;

k) die Zustimmung dazu, dass die mitgeteilten Angaben in einer
Datenbank der Kommission gespeichert werden und dass die
Einzelheiten der verbindlichen Zolltarifauskunft, einschließ-
lich aller Fotografien, Zeichnungen, Broschüren usw., jedoch
mit Ausnahme der vom Antragsteller als vertraulich gekenn-
zeichneten Angaben, über das Internet öffentlich gemacht
werden können; die in den Mitgliedstaaten geltenden
Vorschriften über den Datenschutz finden Anwendung.
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B. Der Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Ursprungsauskunft

muß insbesondere folgende Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift des Berechtigten;

b) Name und Anschrift des Antragstellers, falls dieser nicht der
Berechtigte ist;

c) die Rechtsgrundlage im Sinne der Artikel 22 und 27 des Zoll-
kodex;

d) eine detaillierte Beschreibung der Ware und ihre zolltarifliche
Einreihung;

e) gegebenenfalls Angabe der Zusammensetzung der Ware bzw.
der zur Bestimmung ihrer Zusammensetzung angewandten
Untersuchungsmethoden, außerdem ihr Ab-Werk-Preis;

f) Angabe der die Ursprungsbestimmung ermöglichenden
Voraussetzungen, Beschreibung der eingesetzten Vormateria-
lien jeweils mit Angabe des Ursprungs, der Einreihung, des
Wertes sowie der Umstände, mit denen die jeweiligen
Voraussetzungen erfüllt wurden (Vorschriften über den
Wechsel der Tarifposition, die Wertsteigerung, die Beschrei-
bung der Be- oder Verarbeitung, sonstige einschlägige
Regeln); insbesondere ist anzugeben, welche Ursprungsregel
genau angewandt wurde und welcher Ursprung in Betracht
gezogen wird;

g) gegebenenfalls die Bereitstellung — in Form von Anhängen
— von Mustern oder Proben, Lichtbildern, Plänen, Katalogen
und anderen Unterlagen über die Zusammensetzung der Ware
und ihre Vormaterialien, zur Veranschaulichung des ange-
wandten Herstellungs- bzw. Be- oder
Verarbeitungsverfahrens;

h) die Zusage, auf Ersuchen der Zollbehörde eine Übersetzung
der gegebenenfalls beigefügten Unterlagen in die Amts-
sprache oder eine der Amtssprachen des betreffenden
Mitgliedstaats vorzulegen;

i) den Hinweis, welche Angaben vertraulich zu behandeln sind,
unabhängig davon, ob diese Angaben die Öffentlichkeit oder
die Verwaltung betreffen;

j) die Angabe des Antragstellers, ob seines Wissens in der
Gemeinschaft bereits eine verbindliche Zolltarifauskunft oder
eine verbindliche Ursprungsauskunft für mit Buchstabe d)
oder f) gleiche oder gleichartige Ware bzw. gleiches oder
gleichartiges Vormaterial beantragt oder erteilt wurde;

k) die Zustimmung dazu, daß die mitgeteilten Angaben in einer
öffentlich zugänglichen Datenbank der Kommission gespei-
chert werden. Die in den Mitgliedstaaten geltenden
Vorschriften über den Datenschutz sind jedoch neben Artikel
15 des Zollkodex anwendbar.

(4) Ist die Zollbehörde bei Erhalt des Antrags der Auffassung, daß
die gemachten Angaben nicht ausreichend sind, um in Kenntnis der
Sachlage Stellung zu nehmen, so fordert sie den Antragsteller auf, die
fehlenden Angaben nachzureichen. Bei Ursprungsfragen beginnen die
in Artikel 7 genannten Fristen von 3 Monaten bzw. 150 Tagen zu
dem Zeitpunkt zu laufen, in dem die Zollbehörde über alle Angaben
verfügt, die zur Stellungnahme erforderlich sind; sie teilt dem Antrag-
steller mit, wann sein Antrag eingetroffen ist und wann der Lauf der
genannten Fristen beginnt.

(5) Die Liste der Zollbehörden, die von den Mitgliedstaaten zur
Entgegennahme eines Antrags auf Erteilung einer verbindlichen
Auskunft oder zur Erteilung dieser Auskunft bestimmt worden sind,
wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, verö-
ffentlicht.
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Artikel 7

(1) Die verbindliche Auskunft ist dem Antragsteller unverzüglich zu
notifizieren.

a) Bei zolltariflichen Fragen: Kann dem Antragsteller drei Monate
nach Annahme des Antrags keine verbindliche Zolltarifauskunft
erteilt werden, so unterrichtet die Zollbehörde den Antragsteller
davon unter Angabe des Grundes für die Verzögerung und des Zeit-
raums, innerhalb dessen sie die verbindliche Zolltarifauskunft
voraussichtlich erteilen kann.

b) Bei Ursprungsfragen: Die verbindliche Ursprungsauskunft ist binnen
150 Tagen nach Annahme des Antrags zu erteilen.

(2) Die Erteilung erfolgt auf einem Vordruck nach dem Muster in
Anhang 1 (verbindliche Zolltarifauskunft) bzw. la (verbindliche
Ursprungsauskunft). Die vertraulich erteilten Angaben sind auf diesen
Vordrucken zu kennzeichnen. Auf die in Artikel 243 des Zollkodex
vorgesehene Möglichkeit des Rechtsbehelfs ist hinzuweisen

Artikel 8

(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion bei einer verbindlichen Zolltarifauskunft unverzüglich die
folgenden Angaben:

a) eine Kopie des Antrags auf Erteilung der verbindlichen Zolltarifaus-
kunft (in Anhang 1B);

b) eine Kopie der erteilten verbindlichen Zolltarifauskunft (Exemplar
Nr. 2 in Anhang 1);

c) die Angaben in Exemplar Nr. 4 (Anhang 1).

Bei einer verbindlichen Ursprungsauskunft übermitteln sie unverzüglich
die relevanten Einzelheiten der erteilten verbindlichen Ursprungsaus-
kunft.

Die Übermittlung erfolgt elektronisch.

(2) Auf Antrag eines Mitgliedstaats werden ihm die gemäß Absatz 1
eingegangenen Angaben von der Kommission unverzüglich übermittelt.
Diese Übermittlung erfolgt elektronisch.

(3) Die elektronisch übermittelten Daten des Antrags auf Erteilung
einer verbindlichen Zolltarifauskunft, die erteilte verbindliche Zolltari-
fauskunft und die im Exemplar Nr. 4 in Anhang 1 gemachten Angaben
werden in einer zentralen Datenbank der Kommission gespeichert. Die
Daten der verbindlichen Zolltarifauskunft, einschließlich aller Fotogra-
fien, Zeichnungen, Broschüren usw., mit Ausnahme der Angaben in
den Feldern 3 und 8 der erteilten verbindlichen Zolltarifauskunft,
können der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht
werden.

KAPITEL 3

Vorschriften über nicht übereinstimmende verbindliche Auskünfte

Artikel 9

(1) Wurden für gleiche Waren zwei oder mehrere nicht übereinstim-
mende verbindliche Zolltarif- bzw. Ursprungsauskünfte erteilt, so
werden folgende Maßnahmen getroffen:

— Die Kommission setzt diese Frage von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats auf die Tagesordnung der Sitzung,
zu der der Ausschuß im darauffolgenden Monat bzw. zum
nächstmöglichen Termin zusammentritt.

— Gemäß dem Ausschußverfahren trifft die Kommission so bald wie
möglich, spätestens aber innerhalb der sechs Monate nach der im
ersten Gedankenstrich genannten Sitzung, Vorkehrungen zur
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Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der Zolltarif- bzw.
der Ursprungsbestimmungen.

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 gelten verbindliche Ursprungs-
auskünfte als unterschiedlich, wenn danach verschiedener Ursprung
gilt für Waren,

— die zur gleichen Tarifposition gehören und deren Ursprung nach
den gleichen Ursprungsregeln festgestellt wurde und

— die aus demselben Herstellungsverfahren hervorgegangen sind.

KAPITEL 4

Rechtliche Tragweite der verbindlichen Auskünfte

Artikel 10

(1) Unbeschadet der Artikel 5 und 64 des Zollkodex darf die
verbindliche Auskunft nur vom Berechtigten verwendet werden.

(2) a) Bei zolltariflichen Fragen kann die Zollbehörde verlangen, daß
der Berechtigte ihr zur Erfüllung der Zollförmlichkeiten angibt,
daß er für die abzufertigenden Waren eine verbindliche Zolltari-
fauskunft eingeholt hat.

b) Bei Ursprungsfragen können die zur Prüfung der Gültigkeit der
verbindlichen Ursprungsauskünfte befugten zuständigen
Behörden verlangen, daß der Berechtigte ihnen bei der Erfül-
lung der Zollförmlichkeiten angibt, daß er für die Waren, die
Gegenstand dieser Zollförmlichkeiten sind, eine verbindliche
Ursprungsauskunft eingeholt hat.

(3) Der Berechtigte kann sich für eine bestimmte Ware nur dann auf
eine verbindliche Auskunft berufen, wenn

a) bei zolltariflichen Fragen der Zollbehörde nachgewiesen wird, daß
die angemeldete Ware der in der Auskunft beschriebenen Ware in
jeder Hinsicht entspricht;

b) bei Ursprungsfragen den in Absatz 2 Buchstabe b) genannten
zuständigen Behörden nachgewiesen wird, daß die angemeldete
Ware und die ursprungsverleihenden Umstände der Beschreibung
in der Auskunft in jeder Hinsicht entsprechen.

(4) Die Zollbehörde (bei verbindlichen Zolltarifauskünften) oder die
in Absatz 2 Buchstabe b) genannte Behörde (bei verbindlichen
Ursprungsauskünften) kann eine Übersetzung der jeweiligen Auskunft
in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des betreffenden
Mitgliedstaats verlangen.

Artikel 11

Eine von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats ab dem 1. Januar 1991
erteilte verbindliche Zolltarifauskunft bindet in gleicher Weise alle
anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 12

(1) Nach erlaß eines Rechtsakts oder einer Maßnahme nach Artikel
12 Absatz 5 des Zollkodex treffen die Zollbehörden alle erforderlichen
Vorkehrungen, damit nur noch verbindliche Auskünfte erteilt werden,
die mit dem betreffenden Rechtsakt oder der betreffenden Maßnahme
im Einklang stehen.

(2) a) Bei verbindlichen Zolltarifauskünften sind für die Anwendung
des Absatzes 1 folgende Zeitpunkte in Betracht zu ziehen:

— für Verordnungen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a)
Ziffer i) des Zollkodex über Änderungen der Zollnomen-
klatur der Zeitpunkt ihrer Anwendbarkeit;

— für Verordnungen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a)
Ziffer i) des Zollkodex über oder mit Auswirkung auf die
Einreihung einer Ware in die Zollnomenklatur der Zeitpunkt
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ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, Reihe L;

— für Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a)
Ziffer ii) des Zollkodex über Änderungen der Erläuterungen
zur Kombinierten Nomenklatur der Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften, Reihe C;

— für Urteile des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a) Ziffer ii)
des Zollkodex der Zeitpunkt, zu dem das Urteil ergangen ist;

— für Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a)
Ziffer ii) des Zollkodex betreffend die Annahme von Tarifa-
visen oder Änderungen der Erläuterungen zur Nomenklatur
des Harmonisierten Systems durch die Weltzollorganisation
der Zeitpunkt der Mitteilung der Kommission im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C.

b) Bei verbindlichen Ursprungsauskünften sind für die Anwendung
des Absatzes 1 folgende Zeitpunkte in Betracht zu ziehen:

— für Verordnungen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b)
Ziffer i) des Zollkodex über die Bestimmung des Warenur-
sprungs und für Regelungen gemäß Artikel 12 Absatz 5
Buchstabe b) Ziffer ii) der Zeitpunkt ihrer Anwendbarkeit;

— für Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b)
Ziffer ii) des Zollkodex betreffend die auf Gemeinschafts-
ebene angenommenen Erläuterungen und Tarifavise der
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften, Reihe C;

— für Urteile des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b) Ziffer ii)
des Zollkodex der Zeitpunkt, zu dem das Urteil ergangen ist;

— fü;r Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b)
Ziffer ii) des Zollkodex betreffend die Annahme von
Ursprungsavisen oder Erläuterungen der Welthandelsorgani-
sation der Zeitpunkt der Mitteilung der Kommission im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C;

— für Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b)
Ziffer ii) des Zollkodex betreffend den Anhang zum
Abkommen über die Ursprungsregeln der Welthandelsorga-
nisation sowie die im Rahmen der Übereinkommen
angenommenen Ursprungsregeln der Zeitpunkt ihrer
Anwendbarkeit.

(3) Die Kommission teilt den Zollbehörden die Zeitpunkte der
Annahme von Maßnahmen nach diesem Artikel so bald wie möglich
mit.

KAPITEL 5

Vorschriften über das Ende der Gültigkeit von verbindlichen
Auskünftens

Artikel 13

Wird eine verbindliche Auskunft gemäß Artikel 12 Absatz 4 Satz 2
zurückgenommen, oder wird sie gemäß Artikel 12 Absatz 5 des Zoll-
kodex ungültig, so setzt die Zollbehörde, die sie erteilt hat, die
Kommission hierüber unverzüglich in Kenntnis.

Artikel 14

(1) Will ein Berechtigter eine verbindliche Zolltarifauskunft bzw.
eine verbindliche Ursprungsauskunft, die aus einem der in Artikel 12
Absatz 5 des Zollkodex genannten Gründen ungültig geworden ist,
gemäß Absatz 6 des genannten Artikels innerhalb eines bestimmten
Zeitraums weiterhin verwenden, so notifiziert er dies der Zollbehörde;
der Mitteilung sind, soweit erforderlich, Belege beizufügen, anhand
derer nachgeprüft werden kann, ob die hierfür vorgesehenen Vorausset-
zungen erfüllt sind.
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(2) In Ausnahmefällen, in denen die Kommission gemäß Artikel 12
Absatz 7 zweiter Unterabsatz des Zollkodex eine Maßnahme getroffen
hat, mit der von Absatz 6 des genannten Artikels abgewichen wird,
sowie in Fällen, in denen die Voraussetzungen nach Absatz 1 dieses
Artikels für eine weitere Verwendung der verbindlichen Auskunft nicht
erfüllt sind, teilt die Zollbehörde dies dem Berechtigten schriftlich mit.

TITEL IV

WARENURSPRUNG

KAPITEL 1

Nichtpräferenzieller Ursprung

Abschni t t 1

Ursprungsbegründende Be- oder Verarbeitungen

Artikel 35

Unter diesem Kapitel werden für Spinnstoffe und Waren daraus des
Abschnitts XI der Kombinierten Nomenklatur einerseits und für
bestimmte andere Waren als Spinnstoffe und Waren daraus andererseits
die Be- und Verarbeitungen festgelegt, die als den Kriterien des Arti-
kels 24 des Zollkodex entsprechend angesehen werden und den
genannten Erzeugnissen den Ursprung des Landes verleihen, in dem
sie stattgefunden haben.

Unter „Land“ ist je nach Fall entweder ein Drittland oder die Gemein-
schaft zu verstehen.

Unterabschni t t 1

Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI der Kombinierten
Nomenklatur

Artikel 36

Für Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI der Kombinierten
Nomenklatur gilt eine vollständige Be- oder Verarbeitung im Sinne des
Artikels 37 als Be- oder Verarbeitung, die gemäß Artikel 24 des Zoll-
kodex den Ursprung verleiht.

Artikel 37

Als vollständig gelten Be- oder Verarbeitungen, die zur Folge haben,
daß die hergestellten Waren in eine andere Position der Kombinierten
Nomenklatur einzureihen sind als die Position, in die jedes der verwen-
deten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einzureihen ist.

Für die in Anhang 10 zu dieser Verordnung genannten Erzeugnisse
können jedoch nur die besonderen Be- oder Verarbeitungen als
vollständig betrachtet werden, die in Spalte 3 des genannten Anhangs
für jede hergestellte Ware genannt sind, ohne Rücksicht darauf, ob
auch ein Wechsel der Position stattfindet.

Die Einzelheiten zu den in Anhang 10 enthaltenen Regeln sind in den
Einleitenden Bemerkungen in Anhang 9 erläutert.

Artikel 38

Für die Anwendung des vorhergehenden Artikels gelten ohne Rücks-
icht darauf, ob ein Wechsel der Position stattfindet, folgende Be- oder
Verarbeitungen stets als nicht ausreichend, um die Ursprungseigen-
schaft zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware während des
Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten (Lüften,
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Ausbreiten, Trocknen, Entfernen verdorbener Teile und ähnliche
Behandlungen);

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren
(einschließlich des Zusammenstellens von Waren zu Sortimenten),
Waschen, Zerschneiden;

c) i) Auswechseln von Umschließungen, Teilen oder Zusammenstellen
von Packstücken,

ii) einfaches Abfüllen in Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf
Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen Behandlungen zur
verkaufsmäßigen Aufmachung;

d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen gleichartigen
Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder auf ihren
Umschließungen;

e) einfaches Zusammenfügen von Teilen einer Ware zu einer voll-
ständigen Ware;

f) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a)
bis e) genannten Behandlungen.

Unterabschni t t 2

Andere Waren als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts
XI der Kombinierten Nomenklatur

Artikel 39

Für die in Anhang 11 genannten hergestellten Waren gelten als Be-
oder Verarbeitungen, die gemäß Artikel 24 des Zollkodex den
Ursprung verleihen, die in Spalte 3 des genannten Anhangs aufge-
führten Be- oder Verarbeitungen.

Die Einzelheiten der Anwendung der in Anhang 11 enthaltenen Regeln
sind in den Einleitenden Bemerkungen in Anhang 9 erläutert.

Unterabschni t t 3

Gemeinsame Vorschriften für alle Waren

Artikel 40

Ist in den Listen der Anhänge 10 und 11 zu dieser Verordnung ange-
geben, daß der Ursprung erworben wird, wenn der Wert der
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einen
bestimmten Vomhundertsatz des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Waren nicht überschreitet, so wird dieser Vomhundertsatz wie folgt
berechnet:

— Der Begriff „Wert“ bezeichnet den Zollwert der verwendeten
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt ihrer Ein-
fuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist oder nicht ermittelt
werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in dem Land, in
dem die Be- oder Verarbeitung erfolgt, für diese Vormaterialien
gezahlt worden ist.

— Der Begriff „Ab-Werk-Preis“ bezeichnet den Preis ab Werk der
hergestellten Ware abzüglich aller inländischen Abgaben, die
erstattet werden oder erstattet werden können, wenn diese Ware
ausgeführt wird.

— Der „aufgrund der Montagevorgänge erworbene Wert“ ist der Wert-
zuwachs, der sich aus den eigentlichen Montagevorgängen unter
Einbeziehung aller Endbearbeitungen und Kontrollvorgänge sowie
gegebenenfalls unter Verwendung von Teilen mit Ursprung in dem
Land, in dem diese Vorgänge erfolgen, ergibt, einschließlich des
Gewinns und der infolge der genannten Vorgänge in diesem Land
angefallenen Gemeinkosten.
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Abschni t t 2

Durchführungsvorschriften für Ersatzteile

Artikel 41

(1) Zubehör und Ersatzteile sowie Werkzeugausstatungen, die
gleichzeitig mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen gelie-
fert werden, zu deren normaler Ausrüstung sie gehören, haben den
Ursprung der betreffenden Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahr-
zeuge.

►M1 (2) ◄ Wesentliche Ersatzteile für bereits früher in den zoll-
rechtlich freien Verkehr übergeführte oder ausgeführte Geräte,
Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge gelten als Waren des gleichen
Ursprungs wie die betreffenden Geräte, Maschinen, Apparate oder
Fahrzeuge, sofern die Voraussetzungen dieses Abschnitts erfüllt sind.

Artikel 42

Die im vorhergehenden Artikel genannte Vermutung wird nur aner-
kannt, wenn

— dies für die Einfuhr in das Bestimmungsland notwendig ist und
— die Verwendung der genannten wesentlichen Ersatzteile im Stadium

der Herstellung der Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge
nicht verhindert hätte, daß die betreffenden Geräte, Maschinen,
Apparate oder Fahrzeuge den Gemeinschaftsursprung oder den
Ursprung des Herstellunglandes erwerben

Artikel 43

Im Sinne des Artikels 41 gelten als:

a) Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge die Waren, die als
solche in den Abschnitten XVI, XVII und XVIII der Kombinierten
Nomenklatur erfaßt sind;

b) wesentliche Ersatzteile solche, die zugleich

— Teile darstellen, ohne die der Betrieb der unter a) bezeichneten
früher in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten oder
ausgeführten Waren nicht aufrechterhalten werden kann,

— charakteristisch für diese Waren sind und
— zur normalen Instandhaltung und zum Ersatz von schadhaften

oder unbrauchbar gewordenen Teilen gleicher Beschaffenheit
bestimmt sind.

Artikel 44

Wird für wesentliche Ersatzteile im Sinne des Artikels 41 bei den
zuständigen Behörden oder ermächtigten Stellen der Mitgliedstaaten
ein Ursprungszeugnis beantragt, so müssen dieses Zeugnis und der
Antrag hierzu in Feld 6 (laufende Nummer; Zeichen, Nummern,
Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung) eine Erklärung
des Beteiligten, daß die darin aufgeführten Waren zur normalen
Instandhaltung von früher ausgeführten Geräten, Apparaten oder Fahr-
zeugen bestimmt sind, sowie genaue Angaben über die betreffenden
Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge enthalten.

Der Beteiligte gibt, soweit möglich, Hinweise auf das Ursprungs-
zeugnis (ausstellende Behörde, Nummer und Datum des Zeugnisses)
mit dem die Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge, für die die
Ersatzteile bestimmt sind, ausgeführt wurden.

Artikel 45

Ist der Ursprung von wesentlichen Ersatzteilen im Sinne des Artikels
41 bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der
Gemeinschaft durch Vorlage eines Ursprungszeugnisses nachzuweisen,
so muß das Zeugnis die in Artikel 44 genannten Angaben enthalten.
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Artikel 46

Um die Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes sicherzustellen,
können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusätzliche
Beweismittel verlangen, insbesondere

— die Vorlage der Rechnung oder einer Rechnungsabschrift für die
Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahrzeuge, die früher in den zoll-
rechtlich freien Verkehr übergeführt oder ausgeführt worden sind;

— den Vertrag oder eine Kopie des Vertrages oder jedes andere Doku-
ment, aus dem hervorgeht, daß die Lieferung im Rahmen der
normalen Instandhaltung erfolgt.

Abschni t t 3

Durchführungsvorschriften über Ursprungszeugnisse

Unterabschni t t 1

Vorschriften über allgemeine Ursprungszeugnisse

Artikel 47

Wenn der Ursprung von Waren bei der Einfuhr durch Vorlage eines
Ursprungszeugnisses nachzuweisen ist oder nachgewiesen wird, so
muß dieses Zeugnis folgende Voraussetzungen erfüllen:

a) es muß von einer Behörde oder einer anderen vom Ausstellungsland
dazu ermächtigten und zuverlässigen Stelle ausgestellt sein;

b) es muß alle Angaben enthalten, die zur Feststellung der Nämlichkeit
der Waren erforderlich sind, auf die es sich bezieht, insbesondere:

— Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der Packstücke,

— Beschaffenheit der Ware,

— Roh- und Reingewicht der Ware; diese Angaben können jedoch
durch andere Angaben wie Anzahl oder Rauminhalt ersetzt
werden, wenn die Ware während des Transports erheblichen
Gewichtsveränderungen unterliegt oder wenn ihr Gewicht nicht
ermittelt werden kann oder wenn die Feststellung ihrer Nämlich-
keit normalerweise durch diese anderen Angaben gewährleistet
ist;

— Name des Absenders;

c) es muß eindeutig bescheinigen, daß die darin aufgeführten Waren
ihren Ursprung in einem bestimmten Land haben.

Artikel 48

(1) Die von den zuständigen Behörden oder ermächtigten Stellen der
Mitgliedstaaten ausgestellten Ursprungszeugnisse müssen die Voraus-
setzungen des Artikels 47 Buchstaben a) und b) erfüllen.

(2) Die Ursprungszeugnisse und die Anträge hierzu sind auf
Formblättern zu erstellen, die den Mustern in Anhang 12 entsprechen.

(3) In diesen Ursprungszeugnissen wird bescheinigt, daß die Waren
ihren Ursprung in der Gemeinschaft haben.

Falls dies für den Ausfuhrhandel notwendig ist, kann darin jedoch
bescheinigt werden, daß die Waren ihren Ursprung in einem Mitglied-
staat haben.

Sind die Voraussetzungen des Artikels 24 des Zollkodex nur durch
mehrere in verschiedenen Mitgliedstaaten ausgeführte Be- oder Verar-
beitungsvorgänge erfüllt worden, so darf nur der Ursprung in der
Gemeinschaft bescheinigt werden.

Artikel 49

Die Ursprungszeugnisse werden auf schriftlichen Antrag des Betei-
ligten erteilt.
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Wenn die Umstände es rechtfertigen, insbesondere wenn der Beteiligte
regelmäßig Ausfuhren tätigt, können die Mitgliedstaaten davon
absehen, für jeden Ausfuhrvorgang einen Antrag zu verlangen, sofern
die Einhaltung der Vorschriften über den Warenursprung gewährleistet
ist.

Falls dies für den Ausfuhrhandel notwendig ist, können neben dem
Ursprungszeugnis eine oder mehrere Durchschriften angefertigt
werden.

Diese Durchschriften sind auf Formblättern nach dem Muster in
Anhang 12 zu erstellen.

Artikel 50

(1) Der Vordruck für das Ursprungszeugnis hat das Format
210 × 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger oder 8 mm
mehr betragen darf. Es ist holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit
einem Gewicht von mindestens 64 Gramm je Quadratmeter oder
zwischen 25 und 30 Gramm je Quadratmeter für Luftpostpapier zu
verwenden. Die Vorderseite des Originals ist mit einem bräunlichen
guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder
chemisch vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

(2) Das Antragsformblatt ist in der Amtsprache oder in einer oder
meheren der Amtsssprachen des Ausfuhrmitgliedstaats zu drucken.
Das Formblatt des Ursprungszeugnisses ist in einer oder meheren
Amtssprachen der Gemeischaft oder — entsprechend den Bräuchen
und erfordenissen des Handels — in einer anderen Sprache zu drucken.

(3) Die Mitgliedstaaten können sich den Druck der Formblätter der
Ursprungszeugnisse vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die
sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muß in jedem Formblatt
des Ursprungszeugnisses auf die Ermächtigung hingewiesen werden.
Jedes Ursprungszeugnis muß den Namen und die Anschrift oder das
Kennzeichen der Druckerei enthalten. Es trägt ferner zur Kennzeich-
nung eine eingedruckte oder gestempelte Seriennummer.

Artikel 51

►C1 Das Antragsformblatt und das Formblatt des
Ursprungszeugnisses ◄ sind mit Schreibmaschine oder handschriftlich
übereinstimmend in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft oder —
entsprechend den Bräuchen und Erfordernissen des Handels — in einer
anderen Sprache auszufüllen.

Artikel 52

Jedes Ursprungszeugnis gemäß Artikel 48 muß zur Kennzeichnung
eine Seriennummer tragen. Der Antrag auf Erteilung des Ursprungs-
zeugnisses und alle Durchschriften müssen mit der gleichen Nummer
versehen werden.

Die zuständigen Behörden oder Organe der Mitgliedstaaten können
außerdem eine Registriernummer auf den Dokumenten anbringen.

Artikel 53

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bestimmen, welche
zusätzlichen Angaben gegebenenfalls im Antrag zu machen sind. Die
zusätzlichen Angaben sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Bestimmungen mit, die er
in Anwendung des vorstehenden Unterabsatzes erläßt. Die Kommission
leitet diese Informationen unverzüglich an die anderen Mitgliedstaaten
weiter.

Artikel 54

Die zuständigen Behörden oder ermächtigten Stellen der Mitglied-
staaten, die Ursprungszeugnisse erteilt haben, müssen die Anträge
mindestens zwei Jahre lang aufbewahren.
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Die Anträge können jedoch auch in Form von Kopien aufbewahrt
werden, sofern diesen nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats
die gleiche Beweiskraft zukommt.

Unterabschni t t 2

Besondere Vorschriften über Ursprungszeugnisse für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse, für die besondere Ein-

fuhrregelungen gelten

Artikel 55

Die Artikel 56 bis 65 legen die Bedingungen für den Gebrauch von
Ursprungszeugnissen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung
in Drittländern fest, für die besondere nicht präferentielle Ein-
fuhrbedingungen gelten, soweit diese Einfuhrregelungen auf die
folgenden Bestimmungen Bezug nehmen.

a) Ursprungszeugnisse

Artikel 56

(1) Bei der Ausfertigung von Ursprungszeugnissen für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern, für die
besondere nicht präferentielle Einfuhrregelungen gelten, sind
Vordrucke zu verwenden, die dem als Anhang 13 beigefügten Muster
entsprechen.

(2) Die Ursprungszeugnisse sind von den zuständigen Regierungs-
stellen der betroffenen Länder, nachstehend „Ausstellungsbehörden“
genannt, auszustellen, sofern die Waren, für die sie erteilt werden, als
Ursprungswaren dieser Länder im Sinne der in der Gemeinschaft
geltenden Vorschriften anzusehen sind.

(3) Die Ursprungszeugnisse müssen auch alle Angaben enthalten,
die die Gemeinschaftsbestimmungen für die in Artikel 55 genannten
besonderen Einfuhrregelungen vorsehen.

(4) Unbeschadet besonderer Bestimmungen für die in Artikel 55
genannten besonderen Einfuhrregelungen beträgt die Gültigkeit des
Ursprungszeugnisses zehn Monate ab dem Datum der Ausstellung
durch die Ausstellungsbehörden.

Artikel 57

(1) Bei im Rahmen dieses Unterabschnitts ausgestellten Ursprungs-
zeugnissen darf nur ein einziges Exemplar die Bezeichnung „Original“
aufweisen, und zwar neben dem Titel des Dokuments. Sollten sich
Ergänzungsblätter als notwendig erweisen, so müssen diese neben
dem Titel des Dokuments die Bezeichnung „Durchschrift“ aufweisen.

(2) Die zuständigen Behörden in der Gemeinschaft nehmen nur das
Original als gültiges Ursprungszeugnis entgegen.

Artikel 58

(1) Das Ursprungszeugnis hat das Format 210 × 297 mm, wobei die
Länge um 8 mm über- bzw. 5 mm unterschritten werden darf. Es ist
holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Gewicht von mindestens
40 g je Quadratmeter zu verwenden. Die Vorderseite des Originals ist
mit einem gelben guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede
mechanisch oder chemisch vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

(2) Die Vordrucke für das Ursprungszeugnis sind in einer der Amts-
sprachen der Gemeinschaft zu drucken und auszufüllen.

Artikel 59

(1) Die Ursprungszeugnisse sind mit Schreibmaschine oder mittels
eines mechanographischen Verfahrens oder dergleichen auszufüllen.
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(2) Das Ursprungszeugnis darf weder Rasuren noch Übermalungen
aufweisen. Änderungen sind so vorzunehmen, daß die irrtümlichen
Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintra-
gungen zugefügt werden. Jede so vorgenommene Änderung muß von
dem, der sie durchgeführt hat, bescheinigt und von der Ausstellungs-
behörde bestätigt werden.

Artikel 60

(1) Die nach den Vorschriften der Artikel 56 bis 59 ausgestellten
Ursprungszeugnisse müssen in Feld 5 alle zusätzlichen in Artikel 56
Absatz 3 genannten Abgaben enthalten, die gegebenenfalls zur Durch-
führung der besonderen Einfuhrregelungen, auf die sie sich beziehen,
benötigt werden

(2) Der nicht verwendete Raum der Felder 5, 6 und 7 ist durchzu-
streichen, so daß spätere Eintragungen unmöglich sind.

Artikel 61

Jedes Ursprungszeugnis trägt zur Kennzeichnung eine Seriennummer,
die auch eingedruckt sein kann, sowie den Stempel der Ausstellungs-
behörde und die Unterschrift der zu seiner Unterzeichnung
ermächtigten Person oder Personen.

Das Ursprungszeugnis wird bei der Ausfuhr der Waren ausgestellt, auf
die es sich bezieht; die Ausstellungsbehörde bewahrt von jedem ausge-
stellten Ursprungszeugnis eine Durchschrift auf.

Artikel 62

Ausnahmsweise kann das oben genannte Ursprungszeugnis auch nach
der Ausfuhr der Waren, auf die es sich bezieht, ausgestellt werden,
wenn dies infolge eines Irrtums, unverschuldeten Versehens oder
besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht geschehen ist.

Die Ausstellungsbehörden können ein Ursprungszeugnis gemäß; den
Artikeln 56 bis 61 nachträglich erst ausstellen, wenn sie geprüft haben,
ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den entsprechenden
Ausfuhrunterlagen übereinstimmen.

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen müssen im
Feld „Bemerkungen“ einen der folgenden Vermerke tragen:

— expedido a posteriori,

— udstedt efterfilgende,

— Nachträglich ausgestellt,

— Εκδοθέν εκ των υστέρων,

— Issued retrospectively,

— Délivré a posteriori,

— rilasciato a posteriori,

— afgegeven a posteriori,

— emitido a posteriori.

— annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,

— utfärdat i efterhand,

— Vystaveno dodatečně,
— Välja antud tagasiulatuvalt,

— Izsniegts retrospektīvi,

— Retrospektyvusis išdavimas,

— Kiadva visszamenőleges hatállyal,

— Maħruġ retrospettivament,

— Wystawione retrospektywnie,

— Izdano naknadno,

— Vydané dodatočne.
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b) Zusammenarbeit der Verwaltungen

Artikel 63

(1) Ist in den Bestimmungen zur Einführung besonderer Ein-
fuhrregelungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse der Gebrauch eines
in den Artikeln 56 bis 62 erwähnten Ursprungszeugnisses vorgesehen,
so ist die Gewährung der besonderen Einfuhrregelungen von der
Vereinbarung einer Zusammenarbeit der Verwaltungen abhängig, unbe-
schadet einer eventuellen Abweichung in den betroffenen
Einfuhrregelungen. Dazu teilen die betreffenden Länder der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften folgendes mit:

— Namen und Anschriften der Ausstellungsbehörden sowie Abdrucke
der von diesen Behörden verwendeten Stempel;

— Namen und Anschriften der Regierungsstellen, die beauftragt sind,
die in nachstehendem Artikel 64 vorgesehenen Anträge auf
nachträgliche Überprüfung der Ursprungszeugnisse entgegenzu-
nehmen..

Die Kommission übermittelt diese Angaben den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten.

(2) Übermitteln die betreffenden Drittländer der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften die in Absatz 1 genannten Angaben
nicht, so weigern sich die zuständigen Behörden in der Gemeinschaft,
dem betreffenden Land die Vorteile der besonderen Einfuhrregelungen
einzuräumen.

Artikel 64

(1) Die nachträgliche Überprüfung der in den Artikeln 56 bis 62
genannten Ursprungszeugnisse erfolgt stichprobenweise; sie wird
immer dann vorgenommen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit
des Dokuments oder an der Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben
bestehen.

In Ursprungsfragen wird die Kontrolle auf Veranlassung der
zuständigen Zollbehörden durchgeführt.

Hinsichtlich der Anwendung der für den Agrarbereich geltenden
Vorschriften kann die Kontrolle gegebenenfalls von anderen
zuständigen Behörden durchgeführt werden.

(2) Zum Zweck der Durchführung von Absatz 1 senden die
zuständigen Behörden in der Gemeinschaft das Ursprungszeugnis oder
eine Durchschrift desselben an die vom Ausfuhrdrittland bezeichnete,
für die Überprüfung zuständige Regierungsstelle zurück und geben
dabei gegebenenfalls die sachlichen oder formalen Gründe an, die eine
Untersuchung rechtfertigen. Den Unterlagen fügen sie die Rechnung,
sofern sie beigebracht wurde, oder eine Durchschrift derselben bei und
teilen alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der
Angaben in dem Ursprungszeugnis schließen lassen oder seine Echtheit
in Frage stellen.

Beschließen sie, die Anwendung der betreffenden besonderen Ein-
fuhrregelungen auszusetzen, bis die Ergebnisse der Überprüfung
vorliegen, so gewähren die Zollbehörden in der Gemeinschaft dem
Einführer vorbehaltlich der als notwendig erachteten Sicherungsmaß-
nahmen die ►C2 Überlassung ◄ der Waren.

Artikel 65

(1) Das Ergebnis der nachträglichen Überprüfung ist den
zuständigen Behörden in der Gemeinschaft so bald wie möglich mitzu-
teilen.

Aufgrund dieses Ergebnisses muß eine Entscheidung darüber möglich
sein, ob sich das gemäß Artikel 64 zurückgesandte Ursprungszeugnis
auf die tatsächlich ausgeführten Waren bezieht und ob diese tatsächlich
unter die betreffende besondere Einfuhrregelung fallen.
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(2) Ist auf einen Antrag auf nachträgliche Überprüfung innerhalb
einer Frist von höchstens sechs Monaten keine Antwort erfolgt, so
lehnen es die zuständigen Behörden in der Gemeinschaft endgültig ab,
die besondere Einfuhrregelung anzuwenden.

KAPITEL 2

Präferenzieller Ursprung

Artikel 66

Im Sinne dieses Kapitels bedeutet

a) der Begriff „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich
Zusammenbau oder besondere Vorgänge;

b) Der Begriff „Vormaterial“ jegliche Zutaten, Rohstoffe, Kompo-
nenten oder Teile usw., die beim Herstellen des Erzeugnisses
verwendet werden;

c) Der Begriff „Erzeugnis“ die hergestellte Ware, auch wenn sie zur
späteren Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang
bestimmt ist;

d) der Begriff „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse;

e) der Begriff „Zollwert“ den Wert, der gemäß dem Übereinkommen
zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens 1994 (WTO-Übereinkommen über den Zoll-
wert) festgelegt wird;

f) der Begriff „Ab-Werk-Preis“ in der Liste des Anhangs 15 den Preis
der Ware, der dem Hersteller gezahlt wird, in dessen Unternehmen
die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern
dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst,
abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder
erstattet werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt
wird;

g) Der Begriff „Wert der Vormaterialien“ in der Liste des Anhangs 15
den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigen-
schaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist
und nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis,
der in der Gemeinschaft oder in dem begünstigten Land gemäß
Artikel 67 Absatz 1 oder der begünstigten Republik gemäß Artikel
98 Absatz 1 für die Vormaterialien gezahlt wird. Wenn der Wert
von verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft bestimmt
werden muss, gilt dieser Buchstabe sinngemäß;

h) der Begriff „Kapitel“ und „Position“ die Kapitel und Positionen
(vierstellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten Systems;

i) der Begriff „einreihen“ die Einreihung von Erzeugnissen oder
Vormaterialien in eine bestimmte Position;

j) der Begriff „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von
einem Ausführer an einen Empfänger oder ►C7 mit einem
einzigen Frachtpapier ◄ oder — bei Fehlen eines solchen Papiers
— mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger
versandt werden.

Abschni t t 1

Allgemeines Präferenzsystem

Unterabschni t t 1

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder
„Ursprungserzeugnisse“

Artikel 67

(1) Bei der Anwendung der Vorschriften über die von der Gemein-
schaft für Erzeugnisse mit Ursprung in Entwicklungsländern (
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nachstehend begünstigte Länder genannt) gewährten Zollpräferenzen
gelten als Ursprungserzeugnisse eines begünstigten Landes:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 68 vollständig in diesem
Land gewonnen oder hergestellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in diesem begünstigten Land unter Verwendung
anderer als der unter Buchstabe a) genannten Erzeugnisse gewonnen
oder hergestellt worden sind, sofern diese Erzeugnisse im Sinne des
Artikels 69 in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden
sind.

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten Ursprungserzeugnisse
der Gemeinschaft im Sinne des Absatzes 3 als Ursprungserzeugnisse
eines begünstigten Landes, wenn sie in diesem Land Be- oder Verar-
beitungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 70
genannten Be- oder Verarbeitungen hinausgehen.

(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Bestimmung des Ursprungs von
in der Gemeinschaft gewonnenen oder hergestellten Erzeugnissen.

(4) Soweit Norwegen und die Schweiz allgemeine Zollpräferenzen
für Ursprungserzeugnisse der begünstigten Länder im Sinne des
Absatzes 1 gewähren und eine der Begriffsbestimmung für Ursprungs-
erzeugnisse dieses Abschnitts entsprechende Begriffsbestimmung
anwenden, gelten Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft, Norwegens
oder der Schweiz, die in einem begünstigten Land Be- oder Verarbei-
tungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 70 genannten
Be- oder Verarbeitungen hinausgehen, als Ursprungserzeugnisse dieses
begünstigten Landes.

Unterabsatz 1 gilt nur für Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft,
Norwegens oder der Schweiz ( im Sinne der Ursprungsregeln für die
betreffenden Zollpräferenzen), die unmittelbar in die begünstigten
Länder ausgeführt werden.

Unterabsatz 1 gilt nicht für Erzeugnisse der Kapitel 1 bis 24 des
Harmonisierten Systems.

Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften (Reihe C) den Zeitpunkt, ab ►C7 dem die
Vorschriften der ◄ Unterabsätze 1 und 2 gelten.

(5) Absatz 4 gilt unter dem Vorbehalt, dass Norwegen und die
Schweiz auf Gegenseitigkeitsbasis die gleiche Behandlung für Erzeug-
nisse der Gemeinschaft gewähren.

Artikel 68

(1) Als in einem begünstigten Land oder in der Gemeinschaft
vollständig gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene minerali-
sche Erzeugnisse;

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse;

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende
Tiere;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren;

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von Schiffen eines begün-
stigten Landes oder der Gemeinschaft außerhalb der eigenen
Küstenmeere aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse;

g) Erzeugnisse, die an Bord von Fabrikschiffen eines begünstigten
Landes oder der Gemeinschaft ausschließlich aus den unter Buch-
stabe f) genannten Erzeugnissen hergestellt werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen
verwendet werden können;

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle;

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb des eigenen
Küstenmeeres gewonnene Erzeugnisse, sofern das begünstigte Land
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oder die Gemeinschaft zum Zwecke der Nutzbarmachung
Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder
Meeresuntergrunds ausübt;

k) dort ausschließlich aus Erzeugnissen ►C7 gemäß den
Buchstaben ◄ a) bis j) hergestellte Waren.

(2) Der Begriff „Schiffe eines begünstigten Landes oder der
Gemeinschaft“ und „Fabrikschiffe eines begünstigten Landes oder der
Gemeinschaft“ in Absatz 1 Buchstabe f) und g) ist nur anwendbar auf
Schiffe und Fabrikschiffe,

— die in einem begünstigten Land oder in einem EG-Mitgliedstaat ins
Schiffsregister eingetragen oder dort angemeldet sind;

— die die Flagge eines begünstigten Landes oder eines EG-Mitglied-
staats führen;

— die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen des
begünstigten Landes oder der Mitgliedstaaten oder einer Gesell-
schaft sind, die ihren Hauptsitz in diesem Land oder einem dieser
Staaten hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende
des Vorstands oder Aufsichtsrats oder die Mehrheit der Mitglieder
dieser Organe Staatsangehörige des begünstigten Landes oder der
Mitgliedstaaten sind und außerdem das Geschäftskapital mindestens
zur Hälfte diesem begünstigten Land oder Mitgliedstaaten oder
öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Staatsangehörigen dieses
begünstigten Landes oder der Mitgliedstaaten gehört;

— deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen des begünstigten
Landes oder der Mitgliedstaaten besteht und

— deren Besatzung zu mindestens 75 v. H. aus Staatsangehörigen des
begünstigten Landes oder der Mitgliedstaaten besteht.

(3) Die Begriffe „begünstigtes Land“ und „Gemeinschaft“ umfassen
auch die Küstenmeere des begünstigten Landes oder der Mitglied-
staaten der Gemeinschaft.

(4) Hochseegängige Schiffe, insbesondere Fabrikschiffe, auf denen
die durch Fischfang gewonnenen Erzeugnisse be- oder verarbeitet
werden, gelten als Teil des Gebiets des begünstigten Landes oder des
Mitgliedstaats, dessen Staatszugehörigkeit sie besitzen, sofern sie die
Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen.

Artikel 69

Für die Zwecke des Artikels 67 gelten ►C7 Erzeugnisse ◄, die nicht
in einem begünstigten Land oder in der Gemeinschaft vollständig
gewonnen oder hergestellt worden sind, als in ausreichendem Maße
be- oder verarbeitet, wenn die in der Liste des Anhangs 15 genannten
Bedingungen erfüllt sind.

In diesen Bedingungen sind für alle unter diesen Abschnitt fallenden
Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen festgelegt, die an den bei
der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen; sie gelten nur für
diese Vormaterialien.

Ein Erzeugnis, das entsprechend den Bedingungen der Liste die
Ursprungseigenschaft erworben hat und zur Herstellung eines anderen
Erzeugnisses verwendet wird, hat die für das andere Erzeugnis
geltenden Bedingungen nicht zu erfüllen; die gegebenenfalls zur
Herstellung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bleiben demnach unberücksichtigt.

Artikel 70

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder Verarbei-
tungen ohne Rücksicht darauf, ob die Voraussetzungen des Artikels 69
erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungseigenschaft zu
verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während
des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten;
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b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken;

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder
anderen Beschichtungen;

d) Bügeln von Textilien;

e) einfaches Anstreichen oder Polieren;

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Mahlen, Polieren oder Glas-
ieren (von Getreide und Reis);

g) Färben von Zucker oder Formen von Würfelzucker; teilweises oder
vollständiges Mahlen von Zucker;

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und
Gemüse;

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen;

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des
Zusammenstellens von Sortimenten);

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis,
Schachteln, Befestigen auf Brettchen sowie alle anderen einfachen
Verpackungsvorgänge;

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder
anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen
selbst oder auf ihren Umschließungen;

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten,
wenn ein oder mehrere Bestandteile der Mischung nicht den in
diesem Abschnitt festgelegten Voraussetzungen entsprechen, um
als Ursprungserzeugnisse eines begünstigten Landes oder der
Gemeinschaft zu gelten;

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem
vollständigen Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzel-
teile;

o) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a)
bis n) genannten Behandlungen;

p) Schlachten von Tieren.

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommen
Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im Sinne des Absatzes
1 gelten, sind alle in einem der begünstigten Länder oder in der
Gemeinschaft an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbei-
tungen insgesamt in Betracht zu ziehen.

Artikel 70a

(1) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Abschnitts ist
die für die Einreihung in die Position des Harmonisierten Systems
maßgebende Einheit jedes Erzeugnisses.

Daraus ergibt sich, dass

a) jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach
dem Harmonisierten System in eine einzige Position eingereiht
wird, als Ganzes die maßgebende Einheit darstellt;

b) bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Posi-
tion des Harmonisierten Systems eingereiht werden, jedes
Erzeugnis für sich betrachtet werden muss.

(2) Werden Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5
zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene Erzeugnis einge-
reiht, so werden sie auch für die Bestimmung des Ursprungs wie das
Erzeugnis behandelt.

Artikel 71

(1) Abweichend von Artikel 69 können Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bei der Herstellung eines bestimmten Erzeug-
nisses verwendet werden, sofern ihr ►C7 Gesamtwert ◄ 10 v. H.
des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet.
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In den Fällen, in denen in der Liste ein oder mehrere Vomhundertsätze
für den höchsten zulässigen Wert von Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft angegeben sind, dürfen diese durch die ►C7 Anwendung
von Unterabsatz 1 nicht ◄ überschritten werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des
Harmonisierten Systems.

Artikel 72

(1) Abweichend von Artikel 67 werden zur Feststellung, ob ein in
einem begünstigten Land einer ►C8 regionalen Gruppe ◄ herge-
stelltes Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis im Sinne des Artikels 67 ist,
Erzeugnisse mit Ursprung in jedem anderen Land dieser
►C8 regionalen Gruppe ◄, die bei der Herstellung verwendet
worden sind, so behandelt, als hätten sie ihren Ursprung in dem Land,
in dem die Herstellung des genannten Erzeugnisses stattgefunden hat
(regionale Kumulierung).

(2) Das Ursprungsland des Enderzeugnisses wird nach Artikel 72a
ermittelt.

(3) Die regionale Kumulierung gilt für drei regionale Gruppen von
durch das Allgemeine Präferenzsystem begünstigten Ländern:

a) Gruppe I: Brunei-Darussalam, Indonesien, Kambodscha, Laos,
Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam;

b) Gruppe II: Bolivien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Kolumbien, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela;

c) Gruppe III: Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Paki-
stan, Sri Lanka.

(4) Der Ausdruck „regionale Gruppe“ bezeichnet je nach Zusam-
menhang die Gruppe I, Gruppe II oder Gruppe III.

Artikel 72a

(1) Werden Ursprungswaren eines Landes einer ►C8 regionalen
Gruppe ◄ in einem anderen Land derselben ►C8 regionalen
Gruppe ◄ be- oder verarbeitet, so ist das Ursprungsland das Land, in
dem die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern

a) der dort erzielte Wertzuwachs im Sinne des Absatzes 3 höher ist als
der höchste Zollwert der verwendeten Ursprungserzeugnisse eines
anderen Landes der ►C8 regionalen Gruppe ◄ und

b) die dort durchgeführte Be- oder Verarbeitung über die in Artikel 70
genannte und im Fall von Textilwaren auch die in Anhang 16 aufge-
führten Bearbeitungsvorgänge hinausgeht.

(2) Sind die in Absatz 1 Buchstabe a) und b) genannten Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so sind die Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse des
Landes der ►C8 regionalen Gruppe ◄, auf das der höchste Zollwert
der verwendeten Ursprungserzeugnisse anderer Länder der
►C8 regionalen Gruppe ◄ entfällt.

(3) Als „Wertzuwachs“ gilt der Preis ab Werk abzüglich des Zoll-
werts aller verwendeten Erzeugnisse mit Ursprung in einem anderen
Land der ►C8 regionalen Gruppe ◄.

(4) Der Nachweis für die Ursprungseigenschaft von Waren, die aus
einem Mitgliedsland einer ►C8 regionalen Gruppe ◄ zur weiteren
Be- oder Verarbeitung oder zur Wiederausfuhr ohne weitere Be- oder
Verarbeitung in ein anderes Land derselben ►C8 regionalen
Gruppe ◄ ausgeführt werden, wird durch ein vom erstgenannten
Land erteiltes Ursprungszeugnis nach Formblatt A erbracht.

(5) Der Nachweis für die ►C7 nach den Artikeln 72, ◄ 72a und
72b erworbene oder behaltene Ursprungseigenschaft von Waren, die
aus einem Land einer ►C8 regionalen Gruppe ◄ in die Gemeinschaft
ausgeführt werden, wird durch ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A
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oder durch eine Erklärung auf der Rechnung erbracht, die in diesem
Land aufgrund eines nach Maßgabe des Absatzes 4 erteilten Ursprungs-
zeugnisses nach Formblatt A ausgefertigt worden ist.

(6) Das in Feld 12 des Ursprungszeugnisses nach Formblatt A oder
in der Erklärung auf der Rechnung angegebene Ursprungsland ist

— im Falle einer Ausfuhr ohne weitere Be- oder Verarbeitung im
Sinne des Absatzes 4 das Herstellungsland;

— im Fall von Waren, die nach weiterer Be- oder Verarbeitung ausge-
führt werden, das nach Absatz 1 bestimmte Ursprungsland.

Artikel 72b

(1) Die Artikel 72 und 72a gelten nur, wenn

a) die Regelung des Handels zwischen den Ländern der
►C8 regionalen Gruppe ◄ in bezug auf die regionale Kumulie-
rung mit den ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts
übereinstimmt;

b) jedes Land des Regionalzusammenschlusses sich verpflichtet hat,
die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts einzuhalten oder für
ihre Einhaltung zu sorgen und der Gemeinschaft und den anderen
Ländern der ►C8 regionalen Gruppe ◄ die administrative Zusam-
menarbeit zu gewährleisten, die erforderlich ist, um die
ordnungsgemäße Ausstellung der Ursprungszeugnisse nach Form-
blatt A sowie die Kontrolle dieser Ursprungszeugnisse und der
Erklärungen auf der Rechnung sicherzustellen.

Die Verpflichtung wird der Kommission je nach Fall durch eines der
folgenden Sekretariate mitgeteilt:

i) Gruppe I: das Generalsekretariat der ASEAN;

ii) Gruppe II: der Gemeinsame Ständige Ausschuss für Ursprungs-
fragen Andengemeinschaft — Zentralamerikanischer Markt und
Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad
Andina - Mercado Común Centroamericano y Panamá);

iii) Gruppe III: das Sekretariat des Südasiatischen Verbands für regi-
onale Zusammenarbeit (SAARC).

(2) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 1 für die einzelnen ►C8 regionalen
Gruppen ◄ erfüllt sind.

(3) Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b) gilt nicht für Erzeugnisse mit
Ursprung in einem Land der ►C8 regionalen Gruppe ◄, wenn sie
über das Gebiet anderer Länder der betreffenden ►C8 regionalen
Gruppe ◄ befördert werden, wobei unerheblich ist, ob dort eine
weitere Be- oder Verarbeitung stattfindet.

Artikel 73

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen oder
Fahrzeugen geliefert werden, werden mit ►C7 diesen zusammen ◄
als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung
in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt
werden.

Artikel 74

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3
zum Harmonisierten System gelten als Ursprungserzeugnisse, wenn
alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind. Jedoch gilt eine Warenzu-
sammenstellung, die aus Bestandteilen mit Ursprungseigenschaft und
Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer Gesamtheit
als Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne
Ursprungseigenschaft 15 v. H. des Ab-Werk-Preises der Warenzusam-
menstellung nicht überschreitet.
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Artikel 75

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis Ursprungserzeugnis ist, braucht
der Ursprung folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwen-
deten Erzeugnisse nicht berücksichtigt zu werden:

a) Energie und Brennstoffe,

b) Anlagen und Ausrüstung,

c) Maschinen und Werkzeuge,

d) Erzeugnisse, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des
Erzeugnisses eingehen oder nicht eingehen sollen.

Artikel 76

(1) Abweichungen von den ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts
können zugunsten der am wenigsten entwickelten begünstigten Länder
genehmigt werden, wenn die Entwicklung bestehender Wirtschafts-
zweige oder die Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige dies rechtfertigt.
Diese am wenigsten entwickelten begünstigten Länder sind in den
EG-Verordnungen des Rates und der EGKS-Entscheidung zur Anwen-
dung allgemeiner Zollpräferenzen aufgeführt. Zu diesem Zweck stellt
das betreffende Land bei der Kommission einen Antrag, dem die nach
Absatz 3 erstellten Unterlagen als Begründung beigefügt sind.

(2) Bei der Prüfung der Anträge werden insbesondere berücksichtigt:

a) Fälle, in denen die Anwendung der Ursprungsregeln die Möglichkeit
eines in dem betreffenden Land bestehenden Wirtschaftszweigs,
seine Ausfuhren in die Gemeinschaft fortzusetzen, erheblich beein-
trächtigen würde, und besonders Fälle, in denen diese Anwendung
die Einstellung der Tätigkeit zur Folge haben könnte;

b) besondere Fälle, in denen eindeutig nachgewiesen werden kann, dass
größere Investitionen in einem Wirtschaftszweig wegen der
Ursprungsregeln unterbleiben könnten, und in denen eine Abwei-
chung die Durchführung eines Investitionsprogramms begünstigen
und damit die schrittweise Einhaltung dieser Regeln ermöglichen
würde;

c) die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der zu treffenden
Entscheidungen für die begünstigten Länder und die Gemeinschaft,
insbesondere die Auswirkungen auf die Beschäftigungslage.

(3) Zur Erleichterung der Prüfung der Abweichungsanträge legt das
antragstellende Land zur Begründung seines Antrags möglichst voll-
ständige Unterlagen vor, die insbesondere die nachstehenden Angaben
enthalten:

— Bezeichnung des Fertigerzeugnisses;

— Art und Menge der Vormaterialien mit Ursprung in Drittländern;

— Herstellungsverfahren;

— Wertzuwachs;

— Beschäftigtenzahl des betreffenden Unternehmens;

— voraussichtliches Volumen der Ausfuhren in die Gemeinschaft;

— sonstige Möglichkeiten der Versorgung mit Rohstoffen;

— Begründung der beantragten Dauer;

— sonstige Bemerkungen.

(4) Die Kommission befasst den Ausschuss mit dem Abweichungs-
antrag. ►M22 Entschieden wird nach dem Ausschussverfahren. ◄

(5) Im Fall einer Abweichung ist in Feld 4 des Ursprungszeugnisses
nach Formblatt A oder in der Erklärung auf der Rechnung nach Artikel
89 folgender Vermerk anzugeben:

„Abweichung — Verordnung (EG) Nr. …/…“

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für etwaige Verlängerungen.
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Artikel 77

Die in diesem Abschnitt ausgeführten Voraussetzungen für den Erwerb
der Ursprungseigenschaft müssen ohne Unterbrechung in dem begün-
stigten Land oder in der Gemeinschaft erfüllt werden.

Ursprungswaren, die aus dem begünstigten Land oder der Gemein-
schaft in ein anderes Land ausgeführt und anschließend
wiedereingeführt werden, gelten als Erzeugnisse ohne Ursprungseigen-
schaft, es sei denn, den zuständigen Behörden wird glaubhaft dargelegt,
dass

— die wiedereingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten
Waren sind und

— diese Waren während ihres Aufenthalts in dem betreffenden Dritt-
land oder während des Transports keine Behandlung erfahren
haben, die über das zur Erhaltung ihres Zustands erforderliche Maß
hinausgeht.

Artikel 78

(1) Als unmittelbar aus dem begünstigten Ausfuhrland in die
Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft in das begünstigte Land
befördert gelten:

a) ►C7 Waren, ◄ die befördert werden, ohne dabei das Gebiet eines
anderen Landes zu berühren; ausgenommen ist bei Anwendung von
Artikel 72 das Gebiet eines anderen Landes derselben
►C8 regionalen Gruppe ◄; in diesem Fall gilt Artikel 72;

b) Waren, die eine einzige Sendung bilden und über das Gebiet anderer
Länder als des begünstigten Ausfuhrlandes oder der Gemeinschaft
befördert werden, gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder
vorübergehender Einlagerung in diesen Ländern, sofern sie im
Durchfuhr- oder Einlagerungsland unter zollamtlicher Überwachung
geblieben und dort nur ent- oder verladen worden sind oder eine auf
die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren haben;

c) Waren, die über das Gebiet Norwegens oder der Schweiz befördert
und anschließend ganz oder teilweise in die Gemeinschaft wieder-
ausgeführt werden, sofern sie im Durchfuhr- oder Einlagerungsland
unter zollamtlicher Überwachung geblieben und dort nur ent- oder
verladen worden sind oder eine auf die Erhaltung ihres Zustands
gerichtete Behandlung erfahren haben;

d) Waren, die ohne Unterbrechung in Rohrleitungen durch andere
Gebiete als das Gebiet des begünstigten Landes oder der Gemein-
schaft befördert werden.

(2) Der Nachweis, dass die in Absatz 1 Buchstabe b) und c)
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, wenn den Zoll-
behörden des Einfuhrlandes eines der folgenden Papiere vorgelegt
wird:

a) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung vom
Ausfuhrland durch das Durchfuhrland erfolgt ist; oder

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte
Bescheinigung mit folgenden Angaben:

i) genaue Warenbeschreibung;

ii) Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Waren oder der
Ein- oder Ausschiffung unter Angabe der benutzten Schiffe
oder sonstigen Beförderungsmittel; und

iii) Bescheinigung über die Bedingungen des Verbleibs der Waren
im Durchfuhrland;

oder

c) falls diese Papiere nicht vorgelegt werden können, alle sonstigen
beweiskräftigen Unterlagen.
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Artikel 79

(1) Werden Ursprungserzeugnisse aus einem begünstigten Land zu
einer Ausstellung in ein anderes Drittland versandt und nach der
Ausstellung zur Einfuhr in die Gemeinschaft verkauft, so erhalten sie
bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Zollpräferenzbehandlung nach
Artikel 67, sofern sie die in diesem Abschnitt vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Anerkennung als Ursprungserzeugnisse des begünstigten
Ausfuhrlandes erfüllen und sofern den zuständigen Zollbehörden in der
Gemeinschaft glaubhaft dargelegt wird, dass

a) ein Ausführer diese Erzeugnisse unmittelbar aus dem Gebiet des
begünstigten Ausfuhrlandes in das Ausstellungsland versandt und
dort ausgestellt hat;

b) dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in der Gemein-
schaft verkauft oder überlassen hat;

c) die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in
dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung versandt worden waren,
in die Gemeinschaft versandt worden sind und

d) die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung
versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf
dieser Ausstellung verwendet worden sind.

(2) Den Zollbehörden der Gemeinschaft ist ein Ursprungszeugnis
nach Formblatt A unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen.
Darin sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben.
Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher Nachweis über die Beschaffen-
heit der Erzeugnisse und die Umstände verlangt werden, unter denen
die Erzeugnisse ausgestellt worden sind.

(3) Absatz 1 gilt für alle Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und
Handwerksmessen oder -ausstellungen und ähnlichen öffentlichen
Veranstaltungen, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher
Überwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten
Zwecken für den Verkauf ausländischer Erzeugnisse in Läden oder
Geschäftslokalen.

Unterabschi t t 2

Nachweis der Ursprungseigenschaft

Artikel 80

Ursprungserzeugnisse der begünstigten Länder erhalten die Zollpräfe-
renzbehandlung nach Artikel 67, sofern

a) ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A nach dem Muster in Anhang
17, oder

b) in den in Artikel 89 Absatz 1 genannten Fällen eine Erklärung des
Ausführers mit dem in Anhang 18 angegebenen Wortlaut auf einer
Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier, in
denen die Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststel-
lung der Nämlichkeit möglich ist (nachstehend „Erklärung auf der
Rechnung“genannt)

vorgelegt wird.

a) URSPRUNGSZEUGNIS NACH FORMBLATT A

Artikel 81

(1) Ursprungszeugnisse im Sinne dieses Abschnitts erhalten, sofern
sie im Sinne des Artikels 78 unmittelbar in die Gemeinschaft befördert
worden sind, bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Zollpräferenzbe-
handlung nach Artikel 67 auf Vorlage eines von den Zollbehörden oder
anderen zuständigen Regierungsbehörden des begünstigten Ausfuhr-
landes ausgestellten Ursprungszeugnisses nach Formblatt A, dessen
Muster in Anhang 17 wiedergegeben ist, sofern das betreffende Land

— der Kommission die nach Artikel 93 verlangten Angaben übermit-
telt hat und
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— der Gemeinschaft Amtshilfe leistet, indem es den Zollbehörden der

Mitgliedstaaten gestattet, die Echtheit des Zeugnisses oder die Rich-
tigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der
betreffenden Erzeugnisse zu überprüfen.

(2) Ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A wird nur ausgestellt,
wenn es als Nachweis zur Anwendung von Zollpräferenzen nach
Artikel 67 dienen kann.

(3) Ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A wird nur auf schriftli-
chen Antrag des Ausführers oder seines bevollmächtigten Vertreters
erteilt.

(4) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter fügt dem
Antrag alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis dafür bei, dass
für die auszuführenden Erzeugnisse ein Ursprungszeugnis nach Form-
blatt A ausgestellt werden kann.

(5) Das Ursprungszeugnis wird von den zuständigen Regierungs-
behörden des begünstigten Landes ausgestellt, wenn die
auszuführenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse im Sinne des
Unterabschnitts 1 angesehen werden können. Es wird dem Ausführer
zur Verfügung gestellt, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder
sichergestellt ist.

(6) Zur Prüfung, ob die Voraussetzung ►C7 des Absatzes 5 ◄
erfüllt ist, können die zuständigen Regierungsbehörden alle Beweis-
mittel verlangen und jede von ihnen für zweckdienlich erachteten
Kontrollen vornehmen.

(7) Die zuständigen Regierungsbehörden des begünstigten Landes
achten darauf, dass die Vordrucke des Ursprungszeugnisses und des
Antrags ordnungsgemäß ausgefüllt sind.

(8) Das Ausfüllen des Felds 2 des Ursprungszeugnisses nach Form-
blatt A ist freigestellt. Feld 12 dieses Zeugnisses ist unbedingt durch
die Eintragung „Europäische Gemeinschaft“ oder durch die Angabe
eines Mitgliedstaats auszufüllen.

(9) Das Datum der Ausstellung des Ursprungszeugnisses nach Form-
blatt A ist in Feld 11 anzugeben. Die Unterschrift in Feld 11, das den
zuständigen Regierungsbehörden vorbehalten ist, die das Zeugnis
ausstellen, muss eigenhändig geleistet werden.

Artikel 82

Werden auf Antrag des Einführers und unter den von den Zollbehörden
des Einfuhrlandes festgesetzten Voraussetzungen zerlegte oder noch
nicht zusammengesetzte Erzeugnisse der Abschnitte XVI oder XVII
oder der Positionen 7308 oder 9406 des Harmonisierten Systems im
Sinne der Allgemeinen Vorschrift 2a ►C7 zum Harmonisierten
System ◄ in Teilsendungen eingeführt, so ist den Zollbehörden bei
der Einfuhr der ersten Teilsendung ein einziger Ursprungsnachweis
vorzulegen.

Artikel 83

Da das Ursprungszeugnis nach Formblatt A der Nachweis für die Inan-
spruchnahme der Zollpräferenzen im Sinne des ►C7 Artikels 67 ◄
ist, obliegt es der zuständigen Regierungsbehörde des begünstigten
Ausfuhrlandes, die zur Prüfung des Ursprungs der Erzeugnisse und
der Richtigkeit der übrigen Angaben in dem Ursprungszeugnis erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen.

Artikel 84

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden des Ein-
fuhrmitgliedstaats nach Maßgabe ►C7 des Artikels 62 ◄ des
Zollkodex vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung des
Ursprungsnachweises verlangen; sie können außerdem verlangen, dass
die Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt
wird, aus der hervorgeht, dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen für
die Anwendung dieses Abschnitts erfüllen.
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Artikel 85

(1) Abweichend von Artikel 81 Absatz 5 kann das Ursprungszeugnis
nach Formblatt A ausnahmsweise nach der Ausfuhr der Erzeugnisse,
auf die es sich bezieht, ausgestellt werden,

a) wenn es infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder
besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist,
oder

b) wenn den zuständigen Regierungsbehörden glaubhaft dargelegt wird,
dass ein Ursprungszeugnis nach Formblatt A ausgestellt, aber bei
der Einfuhr aus formalen Gründen nicht angenommen worden ist.

(2) Die zuständigen Regierungsbehörden dürfen ein Ursprungs-
zeugnis nach Formblatt A nachträglich erst ausstellen, nachdem sie
geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den
entsprechenden Ausfuhrunterlagen übereinstimmen und ob nicht bereits
bei der Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse ein Ursprungszeugnis
nach Formblatt A gemäß diesem Abschnitt ausgestellt worden ist.

(3) Nachträglich ausgestellte Ursprungszeugnisse nach Formblatt A
müssen in Feld 4 den Vermerk „Délivré a posteriori“ oder „Issued
retrospectively“ tragen.

Artikel 86

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung eines Ursprungszeug-
nisses nach Formblatt A kann der Ausführer bei den zuständigen
Regierungsbehörden, die das Zeugnis ausgestellt haben, ein Duplikat
beantragen, das anhand der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpa-
piere ausgefertigt wird. Dieses Duplikat ist in Feld 4 mit dem
Vermerk „Duplicata“ oder „Duplicate“ zu versehen und muss das
Ausstellungsdatum und die Seriennummer des ursprünglichen Zeug-
nisses enthalten.

(2) Für die Zwecke des Artikels 90b gilt das Duplikat mit Wirkung
vom Tag der Ausstellung des ursprünglichen Zeugnisses.

Artikel 87

(1) Werden Ursprungserzeugnisse der Überwachung einer Zollstelle
in der Gemeinschaft unterstellt, so kann der ursprüngliche Ursprungs-
nachweis im Hinblick auf den Versand sämtlicher oder eines Teils
dieser Erzeugnisse innerhalb der Gemeinschaft oder nach Norwegen
oder in die Schweiz durch ein oder mehrere Ursprungszeugnisse nach
Formblatt A ersetzt werden. Die Ersatzursprungszeugnisse nach Form-
blatt A werden von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Überwachung
sich die Erzeugnisse befinden.

(2) Das nach Absatz 1 oder Artikel 88 ausgestellte Ersatzursprungs-
zeugnis gilt für die darin beschriebenen Erzeugnisse als endgültiges
Ursprungszeugnis. Dieses Ersatzzeugnis wird auf schriftlichen Antrag
des Wiederausführers ausgestellt.

(3) In dem Ersatzzeugnis muss im Feld rechts oben das Land ange-
geben sein, in dem das Ersatzzeugnis ausgestellt worden ist.

In Feld 4 ist die Angabe „Certificat de remplacement“ oder „Replace-
ment certificate“ zu machen, und es sind Ausstellungsdatum und
Seriennummer des ursprünglichen Ursprungszeugnisses zu vermerken.

In Feld 1 ist der Name des Wiederausführers anzugeben.

In Feld 2 kann der Name des endgültigen Empfängers eingetragen
werden.

In die Felder 3 bis 9 sind sämtliche in dem ursprünglichen Zeugnis
enthaltenen Angaben zu übertragen, die sich auf die wiederausge-
führten Waren beziehen.

In Feld 10 ist der Hinweis auf die Rechnung des Wiederausführers
einzutragen.
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In Feld 11 ist der Sichtvermerk der Zollbehörde anzubringen, die das
Ersatzzeugnis ausgestellt hat. Diese Behörde ist nur für die Ausstellung
des Ersatzzeugnisses verantwortlich. In Feld 12 sind die Angaben über
das Ursprungs- und Bestimmungsland einzutragen, die im ursprüngli-
chen Zeugnis enthalten waren. Dieses Feld muss vom
Wiederausführer unterzeichnet werden. Der Wiederausführer, der
dieses Feld nach Treu und Glauben unterzeichnet hat, haftet nicht für
die Richtigkeit der Angaben im ursprünglichen Ursprungszeugnis.

(4) Die Zollstelle, die das Ersatzzeugnis ausstellt, trägt in dem
ursprünglichen Zeugnis das Gewicht, die Nummern und die Art der
weiterversandten Packstücke sowie die Seriennummern des oder der
entsprechenden Ersatzzeugnisse ein. Das ursprüngliche Zeugnis wird
von der betreffenden Zollstelle mindestens drei Jahre lang aufbewahrt.

(5) Eine Fotokopie des ursprünglichen Zeugnisses kann dem Ersatz-
zeugnis beigefügt werden.

(6) Erhalten die Waren bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die
Zollpräferenzbehandlung nach Artikel 67 im Rahmen einer Ausnahme
nach Artikel 76, so gilt das Verfahren dieses Artikels nur für die
Waren, die für die Gemeinschaft bestimmt sind.

Artikel 88

Ursprungszeugnisse im Sinne dieses Abschnitts erhalten bei der Ein-
fuhr in die Gemeinschaft die Zollpräferenzbehandlung nach Artikel 67
auf Vorlage eines Ersatzursprungszeugnisses nach Formblatt A, das
von den Zollbehörden Norwegens oder der Schweiz auf der Grundlage
eines von den zuständigen Behörden des begünstigten Ausfuhrlandes
ausgestellten Ursprungszeugnisses nach Formblatt A ausgestellt worden
ist, sofern die Voraussetzungen nach Artikel 78 erfüllt sind und
Norwegen oder die Schweiz der Gemeinschaft über ihre Zollverwal-
tungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit und
Ordnungsmäßigkeit der Ursprungszeugnisse nach Formblatt A leistet.
Das Überprüfungsverfahren nach Artikel 94 gilt sinngemäß. Die in
Artikel 94 Absatz 3 genannte Frist wird auf acht Monate verlängert.

b) ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG

Artikel 89

(1) Die Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden:

a) von einem ermächtigten Ausführer in der Gemeinschaft im Sinne
des Artikels 90;

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Pack-
stücken, die Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6 000 EUR
je Sendung nicht überschreitet, sofern die in Artikel 81 Absatz 1
vorgesehene Amtshilfe auch für dieses Verfahren gilt.

(2) Eine Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden,
wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der
Gemeinschaft oder eines begünstigten Landes angesehen werden
können und die übrigen Voraussetzungen dieses Abschnitts erfüllt sind.

(3) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt,
hat auf Verlangen der Zoll- oder Regierungsbehörden des Ausfuhr-
landes jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der
Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung
der übrigen Voraussetzungen dieses Abschnitts vorzulegen.

(4) Die Erklärung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder
mechanographisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder
►C7 einem anderen Handelspapier ◄ in englischer oder französi-
scher Sprache mit dem Wortlaut des Anhangs 18 auszufertigen. Die
Erklärung kann auch handschriftlich ausgefertigt werden; in diesem
Falle ist sie mit Tinte in Druckschrift zu erstellen.

(5) Erklärungen auf der Rechnung sind vom Ausführer handschrift-
lich zu unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne ►C7 des
Artikels 90 ◄ braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unter-
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zeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden schriftlich
verpflichtet, die volle Verantwortung für jede Erklärung auf der Rech-
nung zu übernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie
handschriftlich unterzeichnet hätte.

(6) In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b) wird die Verwendung
einer Erklärung auf der Rechnung von den nachstehend aufgeführten
besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht:

a) für jede Sendung wird eine Erklärung auf der Rechnung ausgefer-
tigt;

b) sind die in einer Sendung enthaltenen Waren im Ausfuhrland bereits
einer Kontrolle zwecks Bestimmung des Ursprungsbegriffs unter-
zogen worden, so kann der Ausführer dies in der Erklärung auf der
Rechnung angeben.

►C7 Die Vorschriften von Unterabsatz 1 ◄ befreien den Ausführer
nicht davon, gegebenenfalls die übrigen in den Zoll- oder Postbestim-
mungen vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 90

(1) Die Zollbehörden der Gemeinschaft können einen Ausführer —
nachstehend „ermächtigter Ausführer“ genannt —, der häufig Erzeug-
nisse mit Ursprung in der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 67
Absatz 2 ausführt, dazu ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert
der Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung auszufertigen. Ein
Ausführer, der eine solche Bewilligung beantragt, muss jede von den
Zollbehörden für erforderlich gehaltene Gewähr für die Kontrolle der
Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfüllung der übrigen
Voraussetzungen diese Abschnitts bieten.

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines
ermächtigten Ausführers von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden
Voraussetzungen abhängig machen.

(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine
Bewilligungsnummer, die in der Erklärung auf der Rechnung anzu-
geben ist.

(4) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung
durch den ermächtigten Ausführer.

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit widerrufen.
Sie widerrufen sie, wenn der ermächtigte Ausführer die in Absatz 1
genannte Gewähr nicht mehr bietet, die in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt oder von der Bewilligung in unzulässiger Weise
Gebrauch macht.

Artikel 90a

(1) Der Nachweis, dass Gemeinschaftserzeugnisse die Ursprungsei-
genschaft im Sinne des Artikels 67 Absatz 2 besitzen, wird erbracht
durch Vorlage

a) einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 nach dem Muster in
Anhang 21 oder

b) einer Erklärung auf der Rechnung nach Artikel 89.

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter tragen in
Feld 2 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 die Vermerke „Pays
bénéficiaires du SPG“ und „CE“ oder „GSP beneficiary countries“
und „EC“ ein.

(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts über die Ausstellung, die
Verwendung und die nachträgliche Überprüfung von Ursprungszeug-
nissen nach Formblatt A gelten sinngemäß für
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und — mit Ausnahme der
Vorschriften über die Ausstellung — für Erklärungen auf der Rech-
nung.
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Artikel 90b

(1) Die Ursprungsnachweise bleiben zehn Monate nach dem Datum
der Ausstellung im Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist
den Zollbehörden des Einfuhrlandes vorzulegen.

(2) Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden des Einfuhrlandes
nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist vorgelegt werden,
können zur Gewährung der Präferenzbehandlung nach Artikel 67 ange-
nommen werden, wenn die Frist aufgrund außergewöhnlicher
Umstände nicht eingehalten werden konnte.

(3) In allen anderen Fällen können die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes die Ursprungsnachweise annehmen, wenn ihnen die
Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

(4) Auf Antrag des Einführers kann unter den von den Zollbehörden
des Einfuhrmitgliedstaats festgelegten Voraussetzungen den Zoll-
behörden bei der Einfuhr der ersten Sendung ein einziger
Ursprungsnachweis vorgelegt werden, wenn die Waren

a) im Rahmen regelmäßiger und kontinuierlicher Geschäftsbezie-
hungen von erheblichem Handelswert eingeführt werden,

b) Gegenstand eines einzigen Kaufvertrags sind, dessen Parteien im
Ausfuhrland oder in der Gemeinschaft niedergelassen sind,

c) unter demselben „achtstelligen“ Code der Kombinierten Nomen-
klatur eingereiht werden,

d) ausschließlich von ein und demselben Ausführer an ein und dens-
elben Einführer geliefert und die Einfuhrzollförmlichkeiten bei ein
und derselben Zollstelle der Gemeinschaft ►C7 erfüllt werden. ◄

Dieses Verfahren gilt für die Mengen und den Zeitraum, die von den
zuständigen Zollbehörden festgelegt werden. Dieser Zeitraum darf in
keinem Fall drei Monate überschreiten.

Artikel 90c

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an
Privatpersonen versandt werden oder die sich im persönlichen Gepäck
von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage eines Ursprungszeug-
nisses nach Formblatt A oder einer Erklärung auf der Rechnung als
Ursprungserzeugnisse angesehen und erhalten die Zollpräferenzbehand-
lung nach Artikel 67, sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller
Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen für die Anwen-
dung dieses Abschnitts erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser
Erklärung kein Zweifel bestehen darf.

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gele-
gentlich erfolgen und ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die
zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder Reisenden
oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; dabei
dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch
ihre Menge zu der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus
kommerziellen Gründen erfolgt.

Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen
500 EUR und bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthal-
tenen Erzeugnissen 1 200 EUR nicht überschreiten.

Artikel 91

(1) In Fällen nach Artikel 67 Absätze 2, 3 und 4 berücksichtigen die
zuständigen Regierungsbehörden des begünstigten Landes, bei denen
die Ausstellung eines Ursprungszeugnisses nach Formblatt A für
Erzeugnisse beantragt wird, zu deren Herstellung Vormaterialien mit
Ursprung in der Gemeinschaft, in Norwegen oder in der Schweiz
verwendet worden sind, die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder
gegebenenfalls die Erklärung auf der Rechnung.

(2) Die Ursprungszeugnisse nach Formblatt A müssen im Fall des
Absatzes 1 in Feld 4 den Vermerk „Cumul CE“, „Cumul Norvège“,
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„Cumul Suisse“ oder „EC cumulation“, „Norway cumulation“, „Swit-
zerland cumulation“ tragen.

Artikel 92

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in dem
Ursprungszeugnis nach Formblatt A, der Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 oder der Erklärung auf der Rechnung und den Angaben in den
Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten
für die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist das Ursprungszeugnis nicht
allein dadurch ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass
dieses Papier sich auf die gestellten Erzeugnisse bezieht.

Eindeutige Formfehler, wie Tippfehler in einem Ursprungszeugnis nach
Formblatt A, einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder einer
Erklärung auf der Rechnung, dürfen nicht zur Ablehnung dieses
Papiers führen, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der Richtigkeit
der Angaben in dem Papier entstehen lassen.

Unterabschni t t 3

Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Artikel 93

(1) Die begünstigten Länder teilen der Kommission die Bezeich-
nungen und Anschriften der für die Erteilung von
Ursprungszeugnissen nach Formblatt A zuständigen Regierungs-
behörden in ihrem Gebiet mit und übermitteln ihr die Musterabdrücke
der von diesen Stellen verwendeten Stempel; ferner teilen sie die
Bezeichnungen und Anschriften der für die Nachprüfung der
Ursprungszeugnisse nach Formblatt A und der Erklärungen auf der
Rechnung zuständigen Regierungsbehörden mit. Die mitgeteilten
Stempel sind vom Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung ►C7 bei
der Kommission an gültig. ◄ Die Kommission übermittelt diese
Angaben den Zollbehörden der Mitgliedstaaten. Betreffen solche
Mitteilungen eine Aktualisierung früherer Mitteilungen, so gibt die
Kommission anhand der von den zuständigen Regierungsbehörden der
begünstigten Länder gemachten Angaben an, ab welchem Datum die
neuen Stempel gültig sind. Diese Angaben sind vertraulich; bei der
Überführung von Erzeugnissen in den zollrechtlich freien Verkehr
können die betreffenden Zollbehörden jedoch den Einführern oder
ihren Vertretern die Einsichtnahme in die Musterabdrücke der in
diesem Absatz genannten Stempel gestatten.

(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften (Reihe C), das Datum, an dem die begünstigten Länder
im Sinne des Artikels 97 ihren in Absatz 1 aufgeführten Verpflich-
tungen nachgekommen sind.

(3) Die Kommission übermitteln den begünstigten Ländern die
Musterabdrücke der von den Zollbehörden der Gemeinschaft für die
Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 verwendeten
Stempel.

Artikel 93a

Für die Zwecke der ►C7 Vorschriften ◄ über die Zollpräferenzen
nach Artikel 67 halten die begünstigten Länder die Vorschriften über
den Warenursprung, die Ausstellung und Erteilung der Ursprungszeug-
nisse nach Formblatt A, die Voraussetzungen für die Verwendung der
Erklärungen auf der Rechnung und die Methoden der Zusammenarbeit
der Verwaltungen ein oder sorgen für ihre Einhaltung.

Artikel 94

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungszeugnisse nach Form-
blatt A oder der Erklärungen auf der Rechnung erfolgt
stichprobenweise oder immer dann, wenn die Zollbehörden in der
Gemeinschaft begründete Zweifel an der Echtheit des Papiers, der
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Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung
der übrigen Voraussetzungen dieses Abschnitts haben.

(2) In Fällen nach Absatz 1 senden die Zollbehörden in der Gemein-
schaft das Ursprungszeugnis nach Formblatt A und die Rechnung,
wenn sie vorgelegt worden ist, die Erklärung auf der Rechnung oder
eine Abschrift dieser Papiere an die zuständige Regierungsbehörde des
begünstigten Ausfuhrlandes zurück, gegebenenfalls unter Angabe der
Gründe, die eine Untersuchung rechtfertigen. Zur Begründung des
Antrags auf nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und
teilen alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der
Angaben in dem Ursprungsnachweis schließen lassen.

Beschließen die genannten Zollbehörden, bis zum Eingang des Erge-
bnisses der Nachprüfung die Zollpräferenzbehandlung nach Artikel 67
für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren, so können sie dem
Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten Sicherungsmaß-
nahmen die Erzeugnisse ►C7 überlassen. ◄

(3) Wenn ein Antrag auf nachträgliche Prüfung gemäß Absatz 1
gestellt worden ist, ist diese Prüfung innerhalb von höchstens sechs
Monaten durchzuführen und ihr Ergebnis den zuständigen Zoll-
behörden in der Gemeinschaft zur Kenntnis zu bringen. Aufgrund
dieses Ergebnisses muss eine Entscheidung darüber möglich sein, ob
der angefochtene Ursprungsnachweis die tatsächlich ausgeführten
Erzeugnisse betrifft und ob diese Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse
eines der begünstigten Länder oder der Gemeinschaft angesehen
werden können.

(4) Im Fall von Ursprungszeugnissen nach Formblatt A, die gemäß
Artikel 91 ausgestellt werden, ist eine Abschrift der berücksichtigten
Warenverkehrsbescheinigung(en) EUR.1 oder gegebenenfalls der
Erklärung(en) auf der Rechnung zurückzusenden.

(5) Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf des in Absatz 3
genannten Zeitraums von sechs Monaten noch keine Antwort erfolgt
oder enthält die Antwort keine ausreichende Angaben, um über die
Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung der
Erzeugnisse entscheiden zu können, so ist ein zweites Schreiben an die
zuständigen Behörden zu richten. Wenn nach diesem zweiten
Schreiben das Ergebnis der Nachprüfungen den Behörden, die den
Antrag gestellt haben, nicht innerhalb von vier Monaten zur Kenntnis
gebracht wird oder wenn das Ergebnis keine Entscheidung über die
Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung der
Erzeugnisse zulässt, lehnen diese Zollbehörden die Gewährung der
Zollpräferenzbehandlung ab, es sei denn, es liegen außergewöhnliche
Umstände vor.

Unterabsatz 1 gilt für die Zwecke der nachträglichen Prüfung der nach
Maßgabe dieses Abschnitts erteilten Ursprungszeugnisse nach Form-
blatt A zwischen den Ländern eines Regionalzusammenschlusses.

(6) Lassen das Prüfungsverfahren oder andere verfügbare Angaben
darauf schließen, dass die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts
nicht eingehalten worden sind, so führt das begünstigte Ausfuhrland
von sich aus oder auf Antrag der Gemeinschaft die erforderlichen
►C7 Ermittlungen durch oder ◄ trifft die erforderlichen Vorkeh-
rungen dafür, dass diese Ermittlungen mit der gebotenen Dringlichkeit
durchgeführt werden, um solche Zuwiderhandlungen festzustellen und
zu verhüten. Die Gemeinschaft kann an solchen Ermittlungen
mitwirken.

(7) Für die nachträgliche Prüfung der Ursprungszeugnisse nach
Formblatt A müssen die Abschriften dieser Zeugnisse sowie gegeben-
enfalls die diesbezüglichen Ausfuhrpapiere von der zuständigen
Regierungsbehörde des begünstigten Ausfuhrlandes mindestens drei
Jahre lang aufbewahrt werden.

Artikel 95

Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe c) und Artikel 88 gelten nur insoweit,
als Norwegen und die Schweiz im Rahmen der von ihnen für
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bestimmte Erzeugnisse mit Ursprung in Entwicklungsländern
gewährten Zollpräferenzen ähnliche Bestimmungen wie die Gemein-
schaft anwenden.

Die Kommission unterrichtet die Zollbehörden der Mitgliedstaaten von
der Annahme dieser ►C7 Vorschriften ◄ durch Norwegen und die
Schweiz und teilt ihnen den Zeitpunkt der Anwendbarkeit von Artikel
78 Absatz 1 Buchstabe c) und Artikel 88 sowie der von Norwegen und
der Schweiz erlassenen ähnlichen Bestimmungen mit.

Diese ►C7 Vorschriften ◄ gelten unter dem Vorbehalt, dass die
Gemeinschaft, Norwegen und die Schweiz ein Übereinkommen
geschlossen haben, welches unter anderem vorsieht, dass die Vertrags-
parteien einander die erforderliche Amtshilfe im Bereich der
Zusammenarbeit der Verwaltungen leisten.

Unterabschni t t 4

Ceuta und Melilla

Artikel 96

(1) Im Sinne dieses Abschnitts schließt der Begriff „Gemeinschaft“
Ceuta und Melilla nicht ein. Der begriff „Ursprungserzeugnisse der
Gemeinschaft“ umfasst nicht die Erzeugnisse mit ►C7 Ursprung in
Ceuta ◄ und Melilla.

(2) Die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts gelten sinngemäß
bei der Feststellung, ob Erzeugnisse als nach Ceuta und Melilla einge-
führte Ursprungserzeugnisse des vom Allgemeinen Präferenzsystem
begünstigten Ausfuhrlandes oder als Ursprungserzeugnisse Ceutas und
Melillas gelten können.

(3) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

(4) ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts über die Ausstellung,
die Verwendung und die nachträgliche Überprüfung von Warenver-
kehrsbescheinigungen EUR. 1 gelten sinngemäß für
Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas.

(5) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Durchführung
dieses Abschnitts in Ceuta und Melilla.

Unterabschni t t 5

Schlussvorschrift

Artikel 97

Wenn ein Land oder Gebiet für unter die einschlägigen EG-Verord-
nungen des Rates oder EGKS-Entscheidung fallende Erzeugnisse als
Begünstigter in das Allgemeine Präferenzsystem aufgenommen oder
wiederaufgenommen wird, können Ursprungserzeugnisse dieses Landes
oder Gebietes die Zollpräferenzbehandlung erhalten, sofern sie ab dem
in Artikel 93 Absatz 2 genannten Zeitpunkt aus dem begünstigten Land
oder Gebiet ausgeführt worden sind.
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Abschni t t 2

Länder und Gebiete, die durch die von der Gemeinschaft für
bestimmte Länder und Gebiete einseitig festgelegten Zollpräferenz-

maßnahmen begünstigt sind

Unterabschni t t 1

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder
„Ursprungserzeugnisse“

Artikel 98

(1) Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Abschnitts erhalten,
sofern sie im Sinne des Artikels 107 unmittelbar befördert worden
sind, bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Zollpräferenzbehandlung
nach Artikel 98 auf Vorlage einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1,
die entweder von den Zollbehörden oder von anderen zuständigen
Regierungsbehörden eines begünstigten Landes oder Gebiets ausgestellt
worden ist, sofern die zuständigen Behörden dieses Landes oder
Gebiets:

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 99 vollständig in diesem
►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ gewonnen oder herge-
stellt worden sind;

b) Erzeugnisse, die in diesem ►M21 begünstigten Land oder
Gebiet ◄ unter Verwendung anderer als der unter Buchstabe a)
genannten Erzeugnisse gewonnen oder hergestellt worden sind,
sofern diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 100 in ausrei-
chendem Maße be- oder verarbeitet worden sind.

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten Ursprungserzeugnisse
der Gemeinschaft im Sinne des Absatzes 3 als Ursprungserzeugnisse
eines ►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄, wenn sie in
diesem ►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ Be- oder Verarbei-
tungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 101 genannten
Behandlungen hinausgehen.

(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Bestimmungen des Ursprungs
von in der Gemeinschaft gewonnenen oder hergestellten Erzeugnissen.

Artikel 99

(1) Als in einem ►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ oder in
der Gemeinschaft vollständig gewonnen oder hergestellt gelten:

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene minerali-
sche Erzeugnisse;

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse;

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende
Tiere;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren;

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von Schiffen eines
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Gemein-
schaft außerhalb der eigenen Küstenmeere aus dem Meer
gewonnene Erzeugnisse;

g) Erzeugnisse, die an Bord von Fabrikschiffen eines
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Gemein-
schaft ausschließlich aus den unter Buchstabe f) genannten
Erzeugnissen hergestellt werden;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen
verwendet werden können;
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i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle;

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb des eigenen
Küstenmeeres gewonnene Erzeugnisse, sofern das
►M21 begünstigte Land oder Gebiet ◄ oder die Gemeinschaft
zum Zwecke der Nutzbarmachung Ausschließlichkeitsrechte über
diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds ausübt;

k) dort ausschließlich aus Erzeugnissen gemäß den Buchstaben a) bis j)
hergestellte Waren.

(2) Der Begriff „Schiffe eines ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ oder der Gemeinschaft“ und „Fabrikschiffe eines
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Gemeinschaft“
in Absatz 1 Buchstabe f) und g) ist nur anwendbar auf Schiffe und
Fabrikschiffe,

— die in einem ►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ oder in
einem Mitgliedstaat ins Schiffsregister eingetragen oder dort ange-
meldet sind;

— die die Flagge eines ►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄
oder eines Mitgliedstaats führen;

— die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen des
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Mitglied-
staaten oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in diesem
►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ oder den Mitgliedstaaten
hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des
Vorstands oder Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser
Organe Staatsangehörige des ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ oder der Mitgliedstaaten sind und außerdem das
Geschäftskapital mindestens zur Hälfte des ►M21 begünstigten
Landes oder Gebietes ◄ ►C7 oder den Mitgliedstaaten ◄ oder
öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Staatsangehörigen dieses
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ ►C7 oder der
Mitgliedstaaten ◄ gehört;

— deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen des
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Mitglied-
staaten besteht und

— deren Besatzung zu mindesten 75 v. H. aus Staatsangehörigen des
►M21 begünstigtes Land oder Gebiet ◄ oder der Mitgliedstaaten
besteht.

(3) Die Begriffe „►M21 begünstigtes Land oder Gebiet ◄“ und
„Gemeinschaft“ umfassen auch die Küstenmeere des
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ oder der Mitglied-
staaten.

(4) Hochseegängige Schiffe, insbesondere Fabrikschiffe, auf denen
die durch Fischfang gewonnenen Erzeugnisse be- oder verarbeitet
werden, gelten als Teil des Gebiets des ►M21 begünstigten Landes
oder Gebietes ◄ oder des Mitgliedstaats, dessen Staatszugehörigkeit
sie besitzen, sofern sie die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen.

Artikel 100

Für die Zwecke des Artikels 98 gelten Erzeugnisse, die nicht in einem
►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ oder in der Gemeinschaft
vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, als in ausrei-
chendem Maße be- oder verarbeitet, wenn die in der Liste des
Anhangs 15 genannten Bedingungen erfüllt sind.

In diesen Bedingungen sind für alle unter diesen Abschnitt fallenden
Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen festgelegt, die an den bei
der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen; sie gelten nur für
diese Vormaterialien.

Ein Erzeugnis, das entsprechend den Bedingungen der Liste die
Ursprungseigenschaft erworben hat und zur Herstellung eines anderen
Erzeugnisses verwendet wird, hat die für das andere Erzeugnis
geltenden Bedingungen nicht zu erfüllen; die gegebenenfalls zur
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Herstellung des ersten Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bleiben demnach unberücksichtigt.

Artikel 101

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder Verarbei-
tungen ohne Rücksicht darauf, ob die Voraussetzungen des Artikels
100 erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungseigenschaft
zu verleihen:

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während
des Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten;

b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken;

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder
anderen Beschichtungen;

d) Bügeln von Textilien;

e) einfaches Anstreichen oder Polieren;

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Mahlen, Polieren oder Glas-
ieren (von Getreide und Reis);

g) Färben von Zucker oder Formen von Würfelzucker; teilweises oder
vollständiges Mahlen von Zucker;

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und
Gemüse;

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen;

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des
Zusammenstellens von Sortimenten);

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis,
Schachteln, Befestigen auf Brettchen sowie alle anderen einfachen
Verpackungsvorgänge;

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder
anderen gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen
selbst oder auf ihren Umschließungen;

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten,
wenn ein oder mehrere Bestandteile der Mischung nicht den in
diesem Abschnitt festgelegten Voraussetzungen entsprechen, um
als Ursprungserzeugnisse eines begünstigten Landes eines begün-
stigten Gebietes oder der Gemeinschaft zu gelten;

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem
vollständigen Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzel-
teile;

o) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a)
bis n) genannten Behandlungen;

p) Schlachten von Tieren.

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen
Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im Sinne des Absatzes 1
gelten, sind alle in einem des ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ oder in der Gemeinschaft an diesem Erzeugnis vorgenom-
menen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu ziehen.

Artikel 101a

(1) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Abschnitts ist
die für die Einreihung in die Position des Harmonisierten Systems
maßgebende Einheit jedes Erzeugnisses.

Daraus ergibt sich, dass

a) jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach
dem Harmonisierten System in eine einzige Position eingereiht
wird, als Ganzes die maßgebende Einheit ►C7 darstellt; ◄
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b) bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Posi-

tion des Harmonisierten Systems eingereiht werden, jedes
Erzeugnis für sich betrachtet werden muss.

(2) Werden Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5
zum Harmonisierten System wie das darin enthaltene Erzeugnis einge-
reiht, so werden sie auch für die Bestimmung des Ursprungs wie das
Erzeugnis behandelt.

Artikel 102

(1) Abweichend von Artikel 100 können Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft bei der Herstellung eines bestimmten Erzeug-
nisses verwendet werden, sofern ihr Gesamtwert 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet.

In den Fällen, in denen in der Liste ein oder mehrere Vomhundertsätze
für den höchsten zulässigen Wert von Vormaterialien ohne Ursprungs-
eigenschaft angegeben sind, dürfen diese ►C7 durch die Anwendung
von ◄ Unterabsatz 1 nicht überschritten werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des
Harmonisierten Systems.

Artikel 103

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen oder
Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit
angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung in deren
Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt werden.

Artikel 104

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3
zum Harmonisierten System gelten als Ursprungserzeugnisse, wenn
alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind. Jedoch gilt eine Warenzu-
sammenstellung, die aus Bestandteilen mit Ursprungseigenschaft und
Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer Gesamtheit
als Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne
Ursprungseigenschaft 15 v. H. des Ab-Werk-Preises der Warenzusam-
menstellung nicht überschreitet.

Artikel 105

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis Ursprungserzeugnis ist, braucht
der Ursprung folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwen-
deten Erzeugnisse nicht berücksichtigt zu werden:

a) Energie und Brennstoffe;

b) Anlagen und Ausrüstung;

c) Maschinen und Werkzeuge;

d) Erzeugnisse, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des
Erzeugnisses eingehen oder nicht eingehen sollen.

Artikel 106

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Voraussetzungen für den Erwerb
der Ursprungseigenschaft müssen ohne Unterbrechung in einem
►M21 begünstigten Land oder Gebiet ◄ oder in der Gemeinschaft
erfüllt werden.

Ursprungserzeugnisse, die aus einem ►M21 begünstigten Land oder
Gebiet ◄ oder aus der Gemeinschaft in ein anderes Land ausgeführt
und anschließend wiedereingeführt werden, gelten als Erzeugnisse
ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den zuständigen Behörden
wird glaubhaft dargelegt, dass

— ►C7 die wiedereingeführten Waren ◄ dieselben wie die ausge-
führten Waren sind und

— diese Waren während ihres Aufenthalts in dem betreffenden Dritt-
land oder während des Transports keine Behandlung erfahren
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haben, die über das zur Erhaltung ihres Zustands erforderliche Maß
hinausgeht.

Artikel 107

(1) Als unmittelbar aus dem ►M21 begünstigten Land oder
Gebiet ◄ in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft in die
begünstigte Republik befördert gelten:

a) Waren, die befördert werden, ohne dabei das Gebiet eines anderen
Landes zu berühren;

b) Waren, die eine einzige Sendung bilden und über das Gebiet anderer
Länder als ►M21 des ◄ ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ oder der Gemeinschaft befördert werden, gegebenen-
falls auch mit einer Umladung oder vorübergehender Einlagerung
in diesen Ländern, sofern sie im Durchfuhr- oder Einlagerungsland
unter zollamtlicher Überwachung geblieben und dort nur ent- oder
wiederverladen worden sind oder eine auf die Erhaltung ihres
Zustands gerichtete Behandlung erfahren haben;

c) Waren, die ohne Unterbrechung in Rohrleitungen durch andere
Gebiete als das ►M21 begünstigte Land oder Gebiet ◄ oder die
Gemeinschaft befördert werden.

(2) Der Nachweis, dass die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten
Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, wenn den zuständigen Zoll-
behörden eines der folgenden Papiere vorgelegt wird:

a) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung vom
Ausfuhrland durch das Durchfuhrland ►C7 erfolgt ist; ◄

oder

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte
Bescheinigung mit folgenden Angaben:

— genaue Warenbeschreibung,

— Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Waren oder der Ein-
oder Ausschiffung unter Angabe der benutzten Schiffe oder
sonstigen Beförderungsmittel und

— Bescheinigung über die Bedingungen des Verbleibs der Waren
im Durchfuhrland;

oder

c) falls diese Papiere nicht vorgelegt werden können, alle sonstigen
beweiskräftigen Unterlagen.

Artikel 108

(1) Werden Ursprungserzeugnisse aus einem ►M21 begünstigten
Land oder Gebiet ◄ zu einer Ausstellung in ein anderes Drittland
versandt und nach der Ausstellung zur Einfuhr in die Gemeinschaft
verkauft, erhalten sie bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Zoll-
präferenzbehandlung nach Artikel 98, sofern sie die in diesem
Abschnitt vorgesehenen Voraussetzungen für die Anerkennung als
Ursprungserzeugnisse des betreffenden ►M21 begünstigten Landes
oder Gebietes ◄ erfüllen und sofern den zuständigen Zollbehörden in
der Gemeinschaft glaubhaft dargelegt wird, dass

a) ein Ausführer diese Erzeugnisse unmittelbar aus dem Gebiet des
►M21 begünstigten Landes oder Gebietes ◄ in das Ausstellungs-
land versandt und dort ausgestellt hat;

b) dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in der Gemein-
schaft verkauft oder überlassen hat;

c) die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in
dem Zustand, in dem sie zur Ausstellung versandt worden waren,
in die Gemeinschaft versandt worden sind und

d) die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung
versandt wurden, nicht zu anderen Zwecken als zur Vorführung auf
dieser Ausstellung verwendet worden sind.
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(2) Den Zollbehörden der Gemeinschaft ist eine Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1 unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen.
Darin sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben.
Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher Nachweis über die Beschaffen-
heit der Erzeugnisse und die Umstände verlangt werden, unter denen
sie ausgestellt worden sind.

(3) Absatz 1 gilt für alle Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und
Handwerksmessen oder -ausstellungen und ähnlichen öffentlichen
Veranstaltungen, bei denen die Erzeugnisse unter zollamtlicher
Überwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten
Zwecken für den Verkauf ausländischer Erzeugnisse in Läden oder
Geschäftslokalen.

Unterabschni t t 2

Nachweis der Ursprungseigenschaft

Artikel 109

Ursprungserzeugnisse der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄ erhalten die Zollpräferenzbehandlung nach Artikel 98
sofern

a) ►C7 eine Warenverkehrsbescheinigung ◄ EUR.1 nach dem
Muster in Anhang 21, oder

b) in den in Artikel 116 Absatz 1 genannten Fällen eine Erklärung des
Ausführers mit dem in Anhang 22 angegebenen Wortlaut auf einer
Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen
►C7 Handelspapier, in denen die ◄ Erzeugnisse so genau
bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist
(nachstehend „Erklärung auf der Rechnung“ genannt)

vorgelegt wird.

a) WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1

Artikel 110

(1) Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Abschnitts erhalten,
sofern sie im Sinne des Artikels 107 unmittelbar befördert worden
sind, bei der Einfuhr in die Gemeinschaft die Zollpräferenzbehandlung
nach Artikel 98 auf Vorlage einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1,
die entweder von den Zollbehörden oder von anderen zuständigen
Regierungsbehörden eines begünstigten Landes oder Gebiets ausgestellt
worden ist, sofern die zuständigen Behörden dieses Landes oder
Gebiets:

— der Kommission die nach Artikel 121 verlangten Angaben übermit-
telt haben und

— der Gemeinschaft Amtshilfe leisten, indem sie den Zollbehörden der
Mitgliedstaaten gestatten, die Echtheit der Bescheinigung oder die
Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betref-
fenden Erzeugnisse zu überprüfen.

(2) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird nur ausgestellt,
wenn sie als Nachweis zur Anwendung der in Artikel 98 genannten
Zollpräferenzen dienen kann.

(3) Die Warenverkehrsbescheinigung ►C7 EUR.1 ◄ wird auf
schriftlichen Antrag erteilt, der vom Ausführer oder unter der Verant-
wortung des Ausführers von seinem bevollmächtigten Vertreter
gestellt worden ist. Dieser Antrag ist auf einem Vordruck nach dem
Muster in Anhang 21 zu stellen, der gemäß diesem Unterabschnitt
auszufüllen ist.

Die Anträge auf Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sind von den
zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder oder
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Gebiete ◄ oder den Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats minde-
sten drei Jahre lang aufzubewahren.

(4) Der Ausführer oder sein Vertreter fügt dem Antrag alle zweck-
dienlichen Unterlagen zum Nachweis dafür bei, dass für die
auszuführenden Erzeugnisse eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
erteilt werden kann.

Er ist verpflichtet, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätz-
lichen Nachweise zu erbringen, die diese für notwendig erachten, um
zu prüfen, ob die für die Präferenzbehandlung in Betracht kommenden
Erzeugnisse tatsächlich die Ursprungseigenschaft besitzen; er ist ferner
verpflichtet, jede Überprüfung seiner Buchführung und der Herstel-
lungsbedingungen dieser Erzeugnisse durch die genannten Behörden
zu dulden.

(5) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird von den
zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄ oder von den Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats
ausgestellt, wenn die auszuführenden Erzeugnisse als Ursprungserzeug-
nisse im Sinne dieses Abschnitts angesehen werden können.

(6) Da die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 der Nachweis für
die Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung nach Artikel 98 ist,
achten die zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder
oder Gebiete ◄ oder die Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats
darauf, alle für die Feststellung des Ursprungs der Erzeugnisse erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen und die anderen Angaben auf der
Bescheinigung zu prüfen.

(7) Die zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄ oder die Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats können
zur Prüfung, ob die in Absatz 5 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind, alle Belege verlangen und alle Kontrollmaßnahmen durchführen,
die ihnen zweckdienlich erscheinen.

(8) Die zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄ oder die Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats achten
darauf, dass die in Absatz 1 genannten Formblätter ordnungsgemäß
ausgefüllt sind.

(9) In dem von den Zollbehörden auszufüllenden Teil der Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 ist das Datum der Ausstellung anzugeben.

(10) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird bei der Ausfuhr
der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, von den zuständigen
Behörden der ►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ oder den
Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats ausgestellt. Sie wird zur Verfü-
gung des Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt
oder sichergestellt ist.

Artikel 111

Werden auf Antrag des Einführers und unter den von den Zollbehörden
des Einfuhrlandes festgesetzten Voraussetzungen zerlegte oder noch
nicht zusammengesetzte Erzeugnisse der Abschnitte XVI oder XVII
oder der Positionen 7308 oder 9406 des Harmonisierten Systems im
Sinne der Allgemeinen Vorschrift 2a zum Harmonisierten System in
Teilsendungen eingeführt, so ist den Zollbehörden bei der Einfuhr der
ersten Teilsendung ein einziger Ursprungsnachweis vorzulegen.

Artikel 112

Die Ursprungsnachweise sind den Zollbehörden des Ein-
fuhrmitgliedstaats nach Maßgabe des Artikels 62 des Zollkodex
vorzulegen. Diese Behörden können eine Übersetzung des Ursprungs-
nachweises verlangen; sie können außerdem verlangen, dass die
Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt
wird, aus der hervorgeht, dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen
für die Anwendung dieses Abschnitts erfüllen.
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Artikel 113

(1) Abweichend von Artikel 110 Absatz 10, kann die Warenver-
kehrsbescheinigung EUR.1 ausnahmsweise nach der Ausfuhr der
Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens
oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden
ist oder

b) wenn den zuständigen Behörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, aber bei der Ein-
fuhr aus formalen Gründen nicht angenommen worden ist.

(2) Die zuständigen Behörden dürfen eine Warenverkehrsbescheini-
gung EUR.1 nachträglich erst ausstellen, nachdem sie geprüft haben,
ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den
►C7 entsprechenden ◄ Ausfuhrunterlagen übereinstimmen und ob
nicht bereits bei der Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse eine Waren-
verkehrsbescheinigung EUR.1 gemäß diesem Abschnitt ausgestellt
worden ist.

(3) Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1
müssen einen der folgenden Vermerke tragen:

— „EXPEDIDO A POSTERIORI“,
— „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“,
— „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,
— „ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“,
— „ISSUED RETROSPECTIVELY“,
— „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“,
— „RILASCIATO A POSTERIORI“,
— „AFGEGEVEN A POSTERIORI“,
— „EMITIDO A POSTERIORI“,
— „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“,
— „UTFÄRDAT I EFTERHAND“,

— „VYSTAVENO DODATEČNĚ“,
— „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“,
— „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“,
— „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“,
— „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“,
— „MAħRUĠ RETROSPETTIVAMENT“,
— „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“,
— „IZDANO NAKNADNO“,
— „VYDANÉ DODATOČNE“.

(4) Der in ►C7 Absatz 3 ◄ genannte Vermerk wird in das Feld
„Bemerkungen“ der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 eingetragen

Artikel 114

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1 kann der Ausführer bei den zuständigen Behörden,
die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das
anhand der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt
wird.

(2) Dieses Duplikat ist mit einem der folgenden Vermerke zu
versehen:

— „DUPLICADO“,
— „DUPLIKAT“,
— „DUPLIKAT“,
— „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“,
— „DUPLICATE“,
— „DUPLICATA“,
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— „DUPLICATO“,
— „DUPLICAAT“,
— „SEGUNDA VIA“,
— „KAKSOISKAPPALE“,
— „DUPLIKAT“,

— „DUPLIKÁT“,
— „DUPLIKAAT“,
— „DUBLIKĀTS“,
— „DUBLIKATAS“,
— „MÁSODLAT“,
— „DUPLIKAT“,
— „DUPLIKAT“,
— „DVOJNIK“,
— „DUPLIKÁT“.

(3) Der in Absatz 2 genannte Vermerk wird in das Feld „Bemer-
kungen“ der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 eingetragen.

(4) Das Duplikat trägt das Datum des Originals der Warenverkehrs-
bescheinigung EUR.1 und gilt mit Wirkung von diesem Tag.

Artikel 115

Werden Ursprungserzeugnisse der Überwachung einer Zollstelle in der
Gemeinschaft unterstellt, so kann der ursprüngliche Ursprungsnachweis
im Hinblick auf den Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeug-
nisse innerhalb der Gemeinschaft durch eine oder mehrere
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 ersetzt werden. Die Ersatzwa-
renverkehrsbescheinigungen EUR.1 werden von der Zollstelle
ausgestellt, unter deren Überwachung sich die Erzeugnisse befinden.

b) ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG

Artikel 116

(1) Die Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden:

a) von einem ermächtigten Ausführer in der Gemeinschaft im Sinne
des Artikels 117;

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Pack-
stücken, die Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6 000 EUR
je Sendung nicht überschreitet, sofern die in Artikel 110 Absatz 1
vorgesehene Amtshilfe auch für dieses Verfahren gewährt wird.

(2) Eine Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden,
wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der
Gemeinschaft oder eines ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ angesehen werden können und die übrigen Vorausset-
zungen dieses Abschnitts erfüllt sind.

(3) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausstellt,
hat auf Verlangen der Zollbehörden der Gemeinschaft beziehungsweise
der zuständigen Behörden eines ►M21 begünstigten Landes oder
Gebietes ◄ jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis
der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfül-
lung der übrigen Voraussetzungen dieses Abschnitts vorzulegen.

(4) Die Erklärung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder
mechanographisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem
anderen Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der Sprachfas-
sungen des Anhangs 22 gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften
des Ausfuhrlandes anzufertigen. Die Erklärung kann auch handschrift-
lich ausgefertigt werden; in diesem Falle ist sie mit Tinte in
Druckschrift zu erstellen.

(5) Erklärungen auf der Rechnung sind vom Ausführer handschrift-
lich zu unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne des
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Artikels 117 braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unterzeichnen,
wenn er sich gegenüber den Zollbehörden schriftlich verpflichtet, die
volle Verantwortung für jede Erklärung auf der Rechnung zu über-
nehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie handschriftlich
unterzeichnet hätte.

(6) In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b) wird die Verwendung
einer Erklärung auf der Rechnung von den nachstehend aufgeführten
besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht:

a) für jede Sendung wird eine Erklärung auf der Rechnung ausgefer-
tigt;

b) sind die in einer Sendung enthaltenen Waren ►C7 im
Ausfuhrland ◄ bereits einer Kontrolle zwecks Bestimmung des
Ursprungsbegriffs unterzogen worden, so kann der Ausführer dies
in der Erklärung auf der Rechnung angeben.

Die ►C7 Vorschriften ◄ von Unterabsatz 1 befreien den Ausführer
nicht davon, gegebenenfalls die übrigen in den Zoll- oder Postbestim-
mungen vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 117

(1) Die Zollbehörden der Gemeinschaft können einen Ausführer —
nachstehend „ermächtigter Ausführer“ genannt —, der häufig Erzeug-
nisse mit Ursprung in der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 98
Absatz 2 ausführt, dazu ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert
dieser Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung auszufertigen. Ein
Ausführer, der eine solche Bewilligung beantragt, muss jede von den
Zollbehörden für erforderlich gehaltene Gewähr für die Kontrolle der
Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und der Erfüllung der übrigen
Voraussetzungen dieses Abschnitts bieten.

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines
ermächtigten Ausführers von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden
Voraussetzungen abhängig machen.

(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine
Bewilligungsnummer, die in der Erklärung auf der Rechnung anzu-
geben ist.

(4) Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung
durch den ermächtigten Ausführer.

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit widerrufen.
Sie widerrufen sie, wenn der ermächtigte Ausführer die in Absatz 1
genannte Gewähr nicht mehr bietet, die in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt oder von der Bewilligung in unzulässiger Weise
Gebrauch macht.

Artikel 118

(1) Die Ursprungsnachweise bleiben vier Monate nach dem Datum
der Ausstellung im Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist
den Zollbehörden des Einfuhrlandes vorzulegen.

(2) Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden des Einfuhrlandes
nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist vorgelegt werden,
können zur Gewährung der Präferenzbehandlung nach Artikel 98 ange-
nommen werden, wenn die Frist aufgrund außergewöhnlicher
Umstände nicht eingehalten werden konnte.

(3) In allen anderen Fällen können die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes die Ursprungsnachweise annehmen, wenn ihnen die
Erzeugnisse vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

(4) Auf Antrag des Einführers kann unter den von den Zollbehörden
des Einfuhrmitgliedstaats festgelegten Voraussetzungen den Zoll-
behörden bei der Einfuhr der ersten Sendung ein einziger
Ursprungsnachweis vorgelegt werden, wenn die Waren

a) im Rahmen regelmäßiger und kontinuierlicher Geschäftsbezie-
hungen von erheblichem Handelswert eingeführt werden,
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b) Gegenstand eines einzigen Kaufvertrags sind, dessen Parteien im

Ausfuhrland und in der Gemeinschaft niedergelassen sind,

c) unter demselben (achtstelligen) Code der Kombinierten Nomen-
klatur eingereiht werden,

d) ausschließlich von ein und demselben Ausführer an ein und dens-
elben Einführer geliefert und die Einfuhrzollförmlichkeiten bei ein
und derselben Zollstelle der Gemeinschaft erfüllt werden.

Dieses Verfahren gilt für die Mengen und den Zeitraum, die von den
zuständigen Zollbehörden festgelegt werden. Dieser Zeitraum darf in
keinem Fall drei Monate überschreiten.

Artikel 119

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an
Privatpersonen versandt werden oder die sich im persönlichen Gepäck
von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage einer Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1 oder einer Erklärung auf der Rechnung als
Ursprungserzeugnisse angesehen und erhalten die Zollpräferenzbehand-
lung nach Artikel 98, sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller
Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen für die Anwen-
dung dieses Abschnitts erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser
Erklärung kein Zweifel bestehen darf.

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gele-
gentlich erfolgen und ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die
zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger oder Reisenden
oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; dabei
dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch
ihre Menge zu der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus
kommerziellen Gründen erfolgt.

Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen
500 EUR und bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthal-
tenen Erzeugnissen 1 200 EUR nicht überschreiten.

Artikel 120

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in der
Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder in der Erklärung auf der
Rechnung und den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur
Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die Erzeugnisse vorgelegt
werden, ist der Ursprungsnachweis nicht allein dadurch ungültig, sofern
einwandfrei nachgewiesen wird, dass dieses Papier sich auf die
gestellten Erzeugnisse bezieht.

Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis
dürfen nicht zur Ablehnung dieses Nachweises führen, wenn diese
Fehler keine Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in dem Papier
entstehen lassen.

Unterabschni t t 3

Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Artikel 121

(1) Die ►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ teilen der
Kommission die Bezeichnungen und Anschriften der für die Erteilung
von Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 zuständigen Regierungs-
behörden in ihrem Gebiet mit und übermitteln ihr die Musterabdrücke
der von diesen Stellen verwendeten Stempel; ferner teilen sie die
Bezeichnungen und Anschriften der für die Nachprüfung der Waren-
verkehrsbescheinigungen EUR.1 und der Erklärungen auf der
Rechnung zuständigen Regierungsbehörden mit. Die mitgeteilten
Stempel sind vom Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei der
Kommission an gültig. Die Kommission übermittelt diese Angaben
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten. Betreffen solche Mitteilungen
eine Aktualisierung früherer Mitteilungen, so gibt die Kommission
anhand der von den zuständigen Regierungsbehörden der
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►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ gemachten Angaben an,
ab welchem Datum diese neuen Stempel gültig sind. Diese Angaben
sind vertraulich; bei der Überführung von Erzeugnissen in den zoll-
rechtlich freien Verkehr können die betreffenden Zollbehörden jedoch
den Einführern oder ihren Vertretern die Einsichtnahme in die Muste-
rabdrücke der in diesem Absatz genannten Stempel gestatten.

(2) Die Kommission übermittelt den ►M21 begünstigten Ländern
oder Gebieten ◄ die Musterabdrücke der von den Zollbehörden der
EG-Mitgliedstaaten für die Ausstellung der Warenverkehrsbescheini-
gungen EUR.1 verwendeten Stempel.

Artikel 122

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Warenverkehrsbescheinigungen
EUR.1 oder der Erklärungen auf der Rechnung erfolgt stichproben-
weise oder immer dann, wenn die Zollbehörden des
Einfuhrmitgliedstaats oder die zuständigen Behörden der
►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ begründete Zweifel an
der Echtheit des Papiers, der Ursprungseigenschaft der betreffenden
Erzeugnisse oder der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses
Abschnitts haben.

(2) In Fällen nach Absatz 1 senden die zuständigen Behörden des
Einfuhrmitgliedstaats oder der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄, in die die Erzeugnisse eingeführt worden sind, die Waren-
verkehrsbescheinigung EUR.1 und die Rechnung, wenn sie vorgelegt
worden ist, die Erklärung auf der Rechnung oder eine Abschrift dieser
Papiere an die zuständigen Behörden der ►M21 begünstigten Länder
oder Gebiete ◄ oder der Mitgliedstaaten zurück, aus denen die
Erzeugnisse ausgeführt worden sind, gegebenenfalls unter Angabe der
Gründe, die eine Untersuchung rechtfertigen. Zur Begründung des
Antrags auf nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und
teilen alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der
Angaben in dem Ursprungsnachweis schließen lassen.

Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrmitgliedstaats, bis zum
Eingang des Ergebnisses der Nachprüfung die Zollpräferenzbehandlung
nach Artikel 98 für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren, so
können sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwendig erachteten
Sicherungsmaßnahmen die Erzeugnisse ►C7 überlassen. ◄

(3) Wenn ein Antrag auf nachträgliche Prüfung gemäß Absatz 1
gestellt worden ist, ist diese Prüfung innerhalb von höchstens sechs
Monaten durchzuführen und ihr Ergebnis den Zollbehörden des Ein-
fuhrmitgliedstaats oder den zuständigen Regierungsbehörden der
►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ zur Kenntnis zu bringen.
Aufgrund dieses Ergebnisses muss eine Entscheidung darüber möglich
sein, ob der angefochtene Ursprungsnachweis die tatsächlich ausge-
führten Erzeugnisse betrifft und ob diese Erzeugnisse als
Ursprungserzeugnisse eines der ►M21 begünstigten Länder oder
Gebiete ◄ oder der Gemeinschaft angesehen werden können.

(4) Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf des in Absatz 3
genannten Zeitraums von sechs Monaten noch keine Antwort erfolgt
oder enthält die Antwort keine ausreichenden Angaben, um über die
Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung der
Erzeugnisse entscheiden zu können, so ist ein zweites Schreiben an die
zuständigen Behörden zu richten. Wenn nach diesem zweiten
Schreiben das Ergebnis der Nachprüfungen den Behörden, die den
Antrag gestellt haben, nicht innerhalb von vier Monaten zur Kenntnis
gebracht wird oder wenn das Ergebnis keine Entscheidung über die
Echtheit des betreffenden Papiers oder den tatsächlichen Ursprung der
Erzeugnisse zulässt, lehnen diese Behörden die Gewährung der Präfe-
renzbehandlung ab, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände
vor.

(5) Lassen das Prüfungsverfahren oder andere verfügbare Angaben
darauf schließen, dass die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts
nicht eingehalten worden sind, so führt das ►M21 begünstigte Land
oder Gebiet ◄ von sich aus oder auf Antrag der Gemeinschaft die
erforderlichen Ermittlungen durch oder trifft die erforderlichen Vorkeh-
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rungen dafür, dass diese Ermittlungen mit der gebotenen Dringlichkeit
durchgeführt werden, um solche Zuwiderhandlungen festzustellen und
zu verhüten. Die Gemeinschaft kann an solchen Ermittlungen
mitwirken.

(6) Für die nachträgliche Prüfung der Warenverkehrsbescheinigung
EUR.1 müssen die Abschriften dieser Papiere sowie gegebenenfalls
die diesbezüglichen Ausfuhrpapiere von den zuständigen Regierungs-
behörden der ►M21 begünstigten Länder oder Gebiete ◄ oder von
den Zollbehörden des Ausfuhrmitgliedstaats mindestens drei Jahre
lang aufbewahrt werden.

Unterabschni t t 4

Ceuta und Melilla

Artikel 123

(1) Im Sinne dieses Abschnitts schließt der Begriff „Gemeinschaft“
Ceuta und Melilla nicht ein. Der begriff „Ursprungserzeugnisse der
Gemeinschaft“ umfasst nicht die Erzeugnisse mit ►C7 Ursprung in
Ceuta ◄ und Melilla.

(2) Die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts gelten sinngemäß
bei der Feststellung, ob Erzeugnisse als präferenzbegünstigt nach Ceuta
und Melilla eingeführte Ursprungserzeugnisse der ►M21 begünstigten
Länder oder Gebiete ◄ oder als Ursprungserzeugnisse Ceutas und
Melillas gelten können.

(3) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

(4) Die ►C7 Vorschriften ◄ dieses Abschnitts über die Ausstel-
lung, die Verwendung und die nachträgliche Überprüfung von
Warenverkehrsbescheinigungen ►C7 EUR.1 ◄ gelten sinngemäß für
Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas.

(5) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Durchführung
dieses Abschnitts in Ceuta und Melilla.

TITEL V

ZOLLWERT

KAPITEL I

Allgemeine Vorschriften

Artikel 141

(1) Für die Anwendung der Artikel 28 bis 36 des Zollkodex sowie
dieses Titels berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Vorschriften des
Anhangs 23.

Die Vorschriften der ersten Spalte des Anhangs 23 sind entsprechend
der erläuternden Anmerkung in der zweiten Spalte anzuwenden.

(2) Wenn bei der Ermittlung des Zollwerts auf allgemein anerkannte
Buchführungsgrundsätze Bezug genommen werden muß, gelten die
Vorschriften des Anhangs 24.

Artikel 142

(1) Im Sinne dieses Titels bezeichnet der Ausdruck

a) „Übereinkommen“: das in Artikel 31 Absatz 1 erster Gedankenstrich
des Zollkodex genannte im Rahmen der multilateralen Handelsver-
handlungen von 1973 bis 1979 geschlossene Übereinkommen zur
Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens;

b) „hergestellte Waren“: auch angebaute, erzeugte und abgebaute
Waren;
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c) „gleiche Waren“: Waren, die in demselben Land hergestellt sind und

in jeder Hinsicht — einschließlich der körperlichen Eigenschaften,
der Qualität und des Ansehens — gleich sind. Geringfügige Unter-
schiede im Aussehen schließen Waren nicht aus, die ansonsten nach
der Definition als gleich anzusehen sind;

d) „gleichartige Waren“: Waren, die in demselben Land hergestellt
sind und — obwohl sie nicht in jeder Hinsicht gleich sind — gleiche
Eigenschaften und gleiche Materialzusammensetzungen aufweisen,
die es ihnen ermöglichen, die gleichen Aufgaben zu erfüllen und
im Handel austauschbar zu sein; bei der Feststellung, ob Waren als
gleichartig anzusehen sind, sind unter anderem die Qualität der
Waren, ihr Ansehen und das Vorhandensein eines Warenzeichens
zu berücksichtigen;

e) „Waren derselben Gattung oder Art“: Waren, die zu einer Gruppe
oder einem Bereich von Waren gehören, die von einer bestimmten
Industrie oder von einem bestimmten Industriezweig hergestellt
werden; dieser Ausdruck schließt auch gleiche oder gleichartige
Waren ein.

(2) Die Ausdrücke „gleiche Waren“ oder „gleichartige Waren“
schließen keine Waren ein, die Techniken, Entwicklungen, Entwürfe,
Pläne und Skizzen beinhalten, für die keine Berichtigung nach Artikel
32 Absatz 1 Buchstabe b) iv) des Zollkodex vorgenommen wurde, weil
sie in der Gemeinschaft erarbeitet wurden.

Artikel 143

(1) ►M15 Im Sinne von Titel II Kapitel 3 des Zollkodex sowie der
Bestimmungen des vorliegenden Titels gelten Personen nur dann als
verbunden, wenn: ◄

a) sie der Leitung des Geschäftsbetriebs der jeweils anderen Person
angehören;

b) sie Teilhaber oder Gesellschafter von Personengesellschaften sind;

c) sie sich in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis zueinander
befinden;

d) eine beliebige Person unmittelbar oder mittelbar 5 v. H. oder mehr
der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile oder Aktien
beider Personen besitzt, kontrolliert oder innehat;

e) eine von ihnen unmittelbar oder mittelbar die andere kontrolliert;

f) beide von ihnen unmittelbar oder mittelbar von einer dritten Person
kontrolliert werden;

g) sie zusammen unmittelbar oder mittelbar eine dritte Person kontroll-
ieren oder

h) sie Mitglieder derselben Familie sind. Personen werden nur dann als
Mitglieder derselben Familie angesehen, wenn sie in einem der
folgenden Verwandschaftsverhältnisse zueinander stehen:

— Ehegatten,
— Eltern und Kind,
— Geschwister (auch Halbgeschwister),
— Großeltern und Enkel,
— Onkel oder Tante und Neffe oder Nichte,
— Schwiegereltern und Schwiegersohn oder Schwiegertochter,
— Schwäger und Schwägerinnen

(2) Personen, die dadurch miteinander verbunden sind, daß die eine
von ihnen Alleinvertreter oder Alleinkonzessionär der anderen ist,
gelten unabhängig von der Bezeichnung nur dann als verbunden im
Sinne dieses Titels, wenn auf sie eines der Kriterien nach Absatz 1
zutrifft.

Artikel 144

(1) Wird der Zollwert nach Artikel 29 des Zollkodex für Waren
ermittelt, für die der Preis in dem für die Ermittlung des Zollwerts
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maßgebenden Zeitpunkt noch nicht gezahlt worden ist, so wird
grundsätzlich der bei Zahlung in dem Bewertungszeitpunkt maßge-
bende Preis als Grundlage für die Ermittlung des Zollwerts
angenommen.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten konsultieren sich im
Rahmen des Ausschusses über die Durchführung des Absatzes 1.

Artikel 145

(1) Wenn Waren, die zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr im Zollgebiet der Gemeinschaft angemeldet werden, Teil einer
größeren Sendung gleicher, in einer einzigen Transaktion erworbener
Waren sind, so ist der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis im
Sinne des Artikels 29 Absatz 1 des Zollkodex derjenige Teil des
Gesamtpreises, der dem Verhältnis der angemeldeten Warenmenge zu
der insgesamt erworbenen Warenmenge entspricht.

Eine verhältnismäßige Aufteilung des tatsächlich gezahlten oder zuzah-
lenden Preises erfolgt auch im Fall eines Teilverlustes oder einer
Beschädigung der zu bewertenden Waren vor ihrer Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr.

(2) Nach der Überführung der Waren in den zollrechtlich freien
Verkehr kann die Änderung des für die Waren tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Preises zugunsten des Käufers durch den Verkäufer
bei der Ermittlung des Zollwerts gemäß Artikel 29 des Zollkodex
berücksichtigt werden, sofern der Zollbehörde nachgewiesen wird:

a) dass die Waren zu dem in Artikel 67 Zollkodex bezeichneten Zeit-
punkt schadhaft waren,

b) dass der Verkäufer diese Änderung gemäß den vertraglichen
Gewährleistungspflichten eines vor der Überführung der Waren
zum zollrechtlich freien Verkehr abgeschlossenen Kaufvertrags
vornimmt, und

c) dass die Schadhaftigkeit der Waren nicht schon im einschlägigen
Kaufvertrag berücksichtigt wurde.

(3) Der für die Waren tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis,
der gemäß Absatz 2 geändert wurde, kann zugrunde gelegt werden,
sofern dieser während eines Zeitraums von 12 Monaten, gerechnet ab
dem Tag der Annahme der Anmeldung der Waren zur Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr, angepasst wurde.

Artikel 146

Ist in dem tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preis im Sinne des
Artikels 29 Absatz 1 des Zollkodex der Betrag einer auf die betref-
fenden Waren im Ursprungs- oder Ausfuhrland anwendbaren
inländischen Abgabe enthalten, so wird dieser Betrag nicht in den Zoll-
wert einbezogen, sofern den betreffenden Zollbehörden nachgewiesen
werden kann, daß die Waren von dieser Abgabe befreit worden sind
oder befreit werden und dem Käufer diese Befreiung zugute kommt.

Artikel 147

(1) Für die Anwendung des Artikels 29 des Zollkodex wird die
Tatsache, daß Waren, die Gegenstand eines Verkaufs sind, zur
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Gemeinschaft
angemeldet werden, als ausreichendes Indiz dafür angesehen, daß sie
zum Zweck der Ausfuhr in das Zollgebiet der Gemeinschaft verkauft
wurden. ►M6 Dies gilt bei aufeinanderfolgenden Verkäufen vor der
Bewertung im Hinblick auf den letzten Verkauf, der zur Verbringung
der Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft geführt hat, oder sofern
es sich um einen Verkauf im Zollgebiet der Gemeinschaft vor der
Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr handelt. ◄
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Bei der Anmeldung eines Preises aus einem Verkauf, der dem letzten
Verkauf, der zur Verbringung der Waren in das Zollgebiet der Gemein-
schaft geführt hat, vorausgeht, ist den Zollbehörden nachzuweisen, daß
dieser Verkauf von Waren mit Bestimmung für das genannte Gebiet
abgeschlossen wurde.

Die Vorschriften der Artikel 178 bis 181a finden Anwendung.

(2) Werden die Waren ►M6 ◄ zwischen dem
Verkauf und der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in
einem Drittland verwendet, so ist die Anwendung des Transaktions-
werts nicht zwingend geboten.

(3) Der Käufer braucht keinen anderen Voraussetzungen zu genügen
als Partei des Kaufvertrags zu sein.

Artikel 148

Wird gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b) des Zollkodex festge-
stellt, daß hinsichtlich des Kaufgeschäfts oder des Preises der
eingeführten Waren eine Bedingung vorliegt oder eine Leistung zu
erbringen ist, deren Wert im Hinblick auf die zu bewertenden Waren
bestimmt werden kann, so gilt dieser Wert als eine mittelbare Zahlung
des Käufers an den Verkäufer und als Teil des tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Preises, sofern die Bedingung oder Leistung nicht
im Zusammenhang steht mit:

a) einer Tätigkeit nach Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe b) des Zollkodex
oder

b) Faktoren, die nach Artikel 32 des Zollkodex dem tatsächlich
gezahlten oder zu zahlenden Preis zuzuschlagen sind.

Artikel 149

(1) Im Sinne des Artikels 29 Absatz 3 Buchstabe b) des Zollkodex
bedeutet der Begriff „Tätigkeiten für den Absatz der Waren“ alle
Tätigkeiten in Verbindung mit der Werbung für diese Waren und der
Förderung des Absatzes dieser Waren sowie alle Tätigkeiten in Verbin-
dung mit Gewährleistung und Garantie für diese Waren.

(2) Solche vom Käufer durchgeführte Tätigkeiten gelten als auf
dessen eigene Rechnung durchgeführt, selbst wenn ihnen eine
Verpflichtung des Käufers nach Absprache mit dem Verkäufer
zugrunde liegt.

Artikel 150

(1) Zur Ermittlung des Zollwerts im Sinne des Artikels 30 Absatz 2
Buchstabe a) des Zollkodex (Transaktionswert gleicher Waren) ist der
Transaktionswert gleicher Waren aus einem Kaufgeschäft auf der
gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche Mengen wie
die zu bewertenden Waren heranzuziehen. Kann ein solches Kauf-
geschäft nicht festgestellt werden, so ist der Transaktionswert gleicher
Waren heranzuziehen, die auf ►C1 einer anderen Handelsstufe und/
oder auch in abweichenden ◄ Mengen verkauft worden sind; dieser
Transaktionswert ist hinsichtlich der Unterschiede in Bezug ►C1 auf
die Handelsstufe und/oder auch die Menge ◄ zu berichtigen, sofern
diese Berichtigungen auf der Grundlage vorgelegter Nachweise vorgen-
ommen werden können, welche die Richtigkeit und Genauigkeit der
Berichtigung klar darlegen, unabhängig davon, ob diese zu einer
Erhöhung oder Verminderung des Wertes führt.

(2) Sind die Kosten nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe e) des Zoll-
kodex im Transaktionswert enthalten, so ist eine Berichtigung
vorzunehmen, um wesentlichen Unterschieden hinsichtlich dieser
Kosten zwischen den eingeführten Waren und den betreffenden
gleichen Waren, die sich aus Unterschieden in der Entfernung und der
Beförderungsart ergeben, Rechnung zu tragen.
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(3) Wird nach diesem Artikel mehr als ein Transaktionswert gleicher
Waren festgestellt, so ist der niedrigste dieser Werte zur Ermittlung des
Zollwerts der eingeführten Waren heranzuziehen.

(4) Bei Anwendung dieses Artikels wird ein Transaktionswert von
Waren, die von einer anderen Person hergestellt worden sind, nur in
Betracht gezogen, wenn kein Transaktionswert nach Absatz 1 für
gleiche Waren festgestellt werden kann, die von derselben Person
hergestellt worden sind, die auch die zu bewertenden Waren hergestellt
hat.

(5) Der Transaktionswert eingeführter gleicher Waren im Sinne
dieses Artikels ist ein Zollwert, der bereits nach Artikel 29 des Zoll-
kodex anerkannt worden ist ►C1 und die Berichtigungen nach
Absatz 1 und ◄ Absatz 2 enthält.

Artikel 151

(1) Zur Ermittlung des Zollwerts im Sinne des Artikels 30 Absatz 2
Buchstabe b) des Zollkodex (Transaktionswert gleichartiger Waren) ist
der Transaktionswert gleichartiger Waren aus einem Kaufgeschäft auf
der gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche Mengen
wie die zu bewertenden Waren heranzuziehen. Kann ein solches Kauf-
geschäft nicht festgestellt werden, so ist der Transaktionswert
gleichartiger Waren heranzuziehen, die auf ►C1 einer anderen
Handelsstufe und/oder auch in abweichenden ◄ Mengen verkauft
worden sind; dieser Transaktionswert ist hinsichtlich der Unterschiede
in Bezug ►C1 auf die Handelsstufe und/oder auch die Menge ◄ zu
berichtigen, sofern diese Berichtigungen auf der Grundlage vorgelegter
Nachweise vorgenommen werden können, welche die Richtigkeit und
Genauigkeit der Berichtigung klar darlegen, unabhängig davon, ob
diese zu einer Erhöhung oder Verminderung des Wertes führt.

(2) Sind die Kosten nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe e) des Zoll-
kodex im Transaktionswert enthalten, so ist eine Berichtigung
vorzunehmen, um wesentlichen Unterschieden hinsichtlich dieser
Kosten zwischen den eingeführten Waren und den betreffenden gleich-
artigen Waren, die sich aus Unterschieden in der Entfernung und der
Beförderungsart ergeben, Rechnung zu tragen.

(3) Wird nach diesem Artikel mehr als ein Transaktionswert gleich-
artiger Waren festgestellt, so ist der niedrigste dieser Werte zur
Ermittlung des Zollwerts der eingeführten Waren heranzuziehen.

(4) Bei Anwendung dieses Artikels wird ein Transaktionswert von
Waren, die von einer anderen Person hergestellt worden sind, nur in
Betracht gezogen, wenn kein Transaktionswert nach Absatz 1 für
gleichartige Waren festgestellt werden kann, die von derselben Person
hergestellt worden sind, die auch die zu bewertenden Waren hergestellt
hat.

(5) Der Transaktionswert eingeführter gleichartiger Waren im Sinne
dieses Artikels ist ein Zollwert, der bereits nach Artikel 29 des Zoll-
kodex anerkannt worden ist ►C1 und die Berichtigungen nach
Absatz 1 und ◄ Absatz 2 enthält.

Artikel 152

(1) a) Werden die eingeführten Waren oder eingeführte gleiche oder
gleichartige Waren in der Gemeinschaft in dem Zustand, in
dem sie eingeführt wurden, verkauft, so wird ihr Zollwert nach
Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe c) des Zollkodex auf der Grund-
lage des Preises je Einheit ermittelt, zu dem die eingeführten
Waren oder eingeführte gleiche oder gleichartige Waren im
selben oder annähernd im selben Zeitpunkt wie die Einfuhr der
zu bewertenden Waren in der größten Menge insgesamt an
Personen verkauft werden, die mit den Personen, von denen sie
solche Waren kaufen, nicht verbunden sind; hierbei sind abzu-
ziehen:

i) die bei Verkäufen in der Gemeinschaft in der Regel
gezahlten oder vereinbarten Provisionen oder die üblichen
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Zuschläge für Gewinn und Gemeinkosten (einschließlich der
direkten und indirekten Absatzkosten) bei eingeführten
Waren derselben Gattung oder Art;

ii) die in der Gemeinschaft anfallenden üblichen Beförderungs-
und Versicherungskosten sowie damit zusammenhängende
Kosten und;

iii) Einfuhrabgaben und andere aufgrund der Einfuhr oder des
Verkaufs der Waren in der Gemeinschaft zu zahlende
Abgaben.

b) Werden weder die eingeführten Waren noch die eingeführten
gleichen oder gleichartigen Waren im Zeitpunkt der Einfuhr der
zu bewertenden Waren oder annähernd im selben Zeitpunkt
verkauft, so wird der Zollwert der eingeführten Waren nach
diesem Artikel vorbehaltlich des Absatzes 1 Buchstabe a) auf
der Grundlage des Preises je Einheit ermittelt, zu dem die einge-
führten Waren oder eingeführte gleiche oder gleichartige Waren
zum frühesten Zeitpunkt nach der Einfuhr der zu bewertenden
Waren, jedoch vor Ablauf von 90 Tagen nach dieser Einfuhr in
dem Zustand, in dem sie eingeführt wurden, in der Gemeinschaft
verkauft werden.

(2) Werden weder die eingeführten Waren noch eingeführte gleiche
oder gleichartige Waren in dem Zustand, in dem sie eingeführt wurden,
in der Gemeinschaft verkauft, so ist der Zollwert auf Antrag des
Einführers auf der Grundlage des Preises je Einheit zu ermitteln, zu
dem die eingeführten Waren nach weiterer Be- oder Verarbeitung in
der größten Menge insgesamt an Personen mit Sitz in der Gemeinschaft
verkauft werden, die mit den Personen, von denen sie solche Waren
kaufen, nicht verbunden sind, wobei der durch eine solche Be- oder
Verarbeitung bewirkten (eingetretenen) Wertsteigerung sowie den in
Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Abzügen Rechnung zu tragen ist.

(3) Bei Anwendung dieses Artikels ist der „Preis je Einheit, zu dem
die eingeführten Waren in der größten Menge insgesamt verkauft
werden“, der Preis, zu dem die größte Anzahl von Einheiten bei
Verkäufen an Personen verkauft wird, die mit den Personen nicht
verbunden sind, von denen sie diese Waren auf der ersten Handelsstufe
nach der Einfuhr, auf der diese Verkäufe stattfinden, kaufen.

(4) Ein Verkauf in der Gemeinschaft an eine Person, die unmittelbar
oder mittelbar unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen irgendwelche
der in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) des Zollkodex aufgeführten
Gegenstände oder Leistungen zur Verwendung im Zusammenhang mit
der Herstellung und dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren
liefert oder erbringt, wird für die Feststellung des Preises je Einheit
nach diesem Artikel nicht herangezogen.

(5) Als „frühester Zeitpunkt“ im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b)
gilt der Tag, an dem Verkäufe der eingeführten Waren oder einge-
führter gleicher oder gleichartiger Waren in für die Feststellung des
Preises je Einheit ausreichenden Mengen vorliegen.

Artikel 153

(1) Zur Ermittlung des Zollwerts im Sinne des Artikels 30 Absatz 2
Buchstabe d) des Zollkodex (ermittelter Zollwert) darf keine Zoll-
behörde von einer nicht in der Gemeinschaft ansässigen Person
verlangen oder sie dazu verpflichten, Buchhaltungskonten oder andere
Unterlagen zur Ermittlung dieses Wertes zur Überprüfung vorzulegen
oder zugänglich zu machen. Angaben, die vom Hersteller der Waren
zur Ermittlung des Zollwerts nach diesem Artikel gemacht werden,
können jedoch von den Behörden eines Mitgliedstaats mit Zustimmung
des Herstellers in einem Land, das nicht Mitgliedstaat der Gemein-
schaft ist, überprüft werden, sofern diese Behörden die Regierung des
betreffenden Landes rechtzeitig vorher benachrichtigen und diese keine
Einwendungen gegen das Prüfungsverfahren erhebt.

(2) Zu den Kosten oder dem Wert des Materials und der Herstellung
gemäß Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d) erster Gedankenstrich des
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Zollkodex gehören die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a) ii) und iii)
des Zollkodex aufgeführten Kosten.

Ferner gehört dazu der entsprechend anteilig aufgeteilte Wert aller in
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) des Zollkodex aufgeführten
Gegenstände oder Leistungen, die vom Käufer unmittelbar oder
mittelbar zur Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung der
eingeführten Waren geliefert oder erbracht worden sind. Der Wert der
in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) iv) des Zollkodex aufgeführten in
der Gemeinschaft erbrachten Leistungen wird nur insofern einbezogen,
als diese dem Hersteller in Rechnung gestellt werden.

(3) Werden andere Informationen als die vom Hersteller oder in
seinem Namen gemachten Angaben für die Ermittlung eines erre-
chneten Werts benutzt, so unterrichten die Zollbehörden den
Anmelder auf dessen Antrag vorbehaltlich des Artikels 15 des Zoll-
kodex über die Herkunft dieser Informationen, die herangezogenen
Daten und die darauf gestützten Berechnungen.

(4) Zu den in Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d) zweiter Gedanken-
strich des Zollkodex genannten „Gemeinkosten“ gehören die direkten
und indirekten Kosten für die Herstellung und den Verkauf der Waren
zur Ausfuhr, die nicht nach dem ersten Gedankenstrich desselben
Buchstaben einbezogen sind.

Artikel 154

Werden die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a) ii) des Zollkodex
genannten Umschließungen wiederholt für Einfuhren verwendet, so
werden ihre Kosten auf Antrag des Anmelders nach allgemein üblichen
Buchführungsregeln angemessen aufgeteilt.

Artikel 155

Bei Anwendung des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe b) iv) des Zoll-
kodex werden Kosten für Forschung und Vorentwürfe nicht in den
Zollwert einbezogen.

Artikel 156

Artikel 33 Buchstabe c) des Zollkodex gilt auch, wenn der Zollwert
nach einer anderen als der Transaktionswertmethode ermittelt wird.

Artikel 156a

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag des Beteiligten
zulassen, daß

— in Abweichung von Artikel 32 Absatz 2 des Zollkodex einzelne
Beträge, die dem tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preis
hinzuzurechnen sind, auch wenn sie im Zeitpunkt des Entstehens
der Zollschuld nicht bestimmbar sind,

— in Abweichung von Artikel 33 des Zollkodex einzelne Beträge, die
nach dieser Vorschrift nicht in den Zollwert einzubeziehen sind, in
Fällen, in denen diese Beträge im Zeitounkt des Entstehens der
Zollschuld in den vorzulegenden Unterlagen betragsmäßig nicht
getrennt ausgewiesen sind,

anhand besonderer und angemessener Kriterien ermittelt werden.

Die Zollwertanmeldung ist in diesem Fall nicht als vorläufig im Sinne
von Artikel 254 zweiter Gedankenstrich anzusehen.

(2) Die Zulassung setzt voraus, daß

a) die Durchführung des Verfahrens nach Artikel 259 einen unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand darstellen würde,

b) die Anwendung der Artikel 30 und 31 des Zollkodex wegen beson-
derer Umstände nicht angebracht erscheint,

c) stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß der zu erhe-
bende Betrag an Einfuhrabgaben im Zeitraum, der durch die
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Zulassung abgedeckt ist, nicht niedriger sein wird als es der ohne
Bestehen einer solchen Zulassung erhobene Betrag an Ein-
fuhrabgaben wäre,

d) die Wettbewerbsbedingungen für die Beteiligten nicht verzerrt
werden.

KAPITEL 2

Vorschriften zu den Lizenzgebühren

Artikel 157

(1) Als „Linzenzgebüren“ im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buch-
stabe c) des Zollkodex gelten insbesondere Zahlungen, die zu leisten
sind für die Nützung von Rechten in Zusammenhang mit:

— der Herstellung der eingeführten Waren (insbesondere Gebrauchs-
muster, Geschmacksmuster und Herstellungs-„Know-how“) oder

— dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Ware (insbesondere
Warenzeichen, Gebrauchsmuster) oder

— der Verwendung oder dem Weiterverkauf der eingeführten Ware
(insbesondere Urheberrechte, untrennbar in der eingeführten Ware
verkörperte Herstellungsverfahren).

(2) Ungeachtet des Artikels 32 Absatz 5 des Zollkodex darf, wenn
der Zollwert der eingeführten Ware nach Artikel 29 des Zollkodex
ermittelt wird, die Lizenzgebühr dem für die eingeführte Ware tatsäch-
lich gezahlten oder zu zahlenden Preis nur hinzugerechnet werden,
wenn diese Zahlung

— sich auf die zu bewertende Ware bezieht

und

— nach den Bedingungen des Kaufgeschäfts über diese Ware zu
entrichten ist.

Artikel 158

(1) Ist die eingeführte Ware lediglich Bestandteil oder Zubehör von
Waren, die in der Gemeinschaft hergestellt werden, so kann die Lizen-
zgebühr dem für die eingeführte Ware tatsächlich gezahlten oder zu
zahlenden Preis nur dann hinzugerechnet werden, wenn sie sich auf
diese Ware bezieht.

(2) Werden die Waren zerlegt eingeführt oder vor dem Weiterver-
kauf nur unwesentlich behandelt, wie z. B. verdünnt oder verpackt, so
wird durch diese Umstände nicht ausgeschlossen, daß die Lizenzgebühr
sich auf die eingeführten Waren bezieht.

(3) Beziehen sich die Lizenzgebühren teilweise auf die eingeführten
Waren und teilweise auf andere Bestandteile oder Zubehör, die den
Waren nach ihrer Einfuhr hinzugefügt werden, oder auf Dienstleis-
tungen nach der Einfuhr, so ist eine angemessene Aufteilung nur
aufgrund objektiver und bestimmbarer Tatsachen nach der erläuternden
Anmerkung in Anhang 23 zu Artikel 32 Absatz 2 des Zollkodex vorzu-
nehmen.

Artikel 159

Eine Lizenzgebühr für das Recht zur Benutzung eines Warenzeichens
ist dem für die eingeführte Ware tatsächlich gezahlten oder zu
zahlenden Preis nur dann hinzuzurechnen, wenn

— die Lizenzgebühr Waren betrifft, die nach der Einfuhr in unverä-
ndertem Zustand weiterverkauft oder nur unwesentlich be- oder
verarbeitet worden sind;

— diese Waren unter dem vor oder nach der Einfuhr angebrachten
Warenzeichen vertrieben werden, für das die Lizenzgebühr gezahlt
wird,

und
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— es dem Käufer nicht freisteht, sich die betreffenden Waren bei

anderen mit dem Verkäufer nicht verbundenen Lieferern zu
beschaffen.

Artikel 160

Zahlt der Käufer eine Lizenzgebühr an einen Dritten, so gelten die
Voraussetzungen des Artikels 157 Absatz 2 nur dann als erfüllt, wenn
der Verkäufer oder eine mit diesem verbundene Person die Zahlung an
diese dritte Person vom Käufer verlangt.

Artikel 161

Wenn die Art der Berechnung einer Lizenzgebühr auf den Preis der
eingeführten Ware abstellt, so wird bis zum Beweis des Gegenteils
vermutet, daß sich die Zahlung dieser Lizenzgebühr auf die zu bewer-
tende Ware bezieht.

Wenn der Betrag einer Lizenzgebühr unabhängig vom Preis der einge-
führten Ware berechnet wird, kann sich die Zahlung dieser
Lizenzgebühr gleichwohl auf die zu bewertende Ware beziehen.

Artikel 162

Bei Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c) des Zollkodex
ist das Land, in dem der Empfänger der Lizenzzahlung ansässig ist,
ohne Bedeutung.

KAPITEL 3

Vorschriften zum Ort des Verbringens in die Gemeinschaft

Artikel 163

(1) Im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe e) und des Artikels
33 Buchstabe a) des Zollkodex ist der Ort des Verbringens in das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft

a) für im Seeverkehr beförderte Waren der Entladehafen oder der
Umladehafen, sofern die Umladung von der Zollstelle des Umlade-
hafens bescheinigt ist;

b) für Waren, die aus dem Seeverkehr ohne Umladung in den Binnen-
schiffsverkehr übergehen, der erste für die Entladung in Betracht
kommende Hafen an der Fluß- oder Kanalmündung oder weiter
landeinwärts, sofern der Zollstelle nachgewiesen wird, daß die
Fracht bis zum Entladehafen der Waren höher ist als die Fracht bis
zu jenem ersten Hafen;

c) für im Eisenbahn-, Binnenschiffs- oder Straßenverkehr beförderte
Waren der Ort der ersten Zollstelle;

d) für auf andere Weise beförderte Waren der Ort, an dem die Land-
grenze des Zollgebiets der Gemeinschaft überschritten wird.

(2) Für Waren, die nach dem Verbringen in das Zollgebiet der
Gemeinschaft auf dem Wege zu einem anderen Teil dieses Gebiets
durch Belarus, Bulgarien, Russland, Rumänien, die Schweiz, Bosnien
und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien oder die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien befördert werden, wird
der Zollwert unter Berücksichtigung des ersten Ortes des Verbringens
in das Zollgebiet der Gemeinschaft ermittelt, wenn die Beförderung
der Waren durch die genannten Länder zum Bestimmungsort auf
direktem Wege und auf einer üblichen Transportstrecke erfolgt.

(3) Für Waren, die nach dem Verbringen in das Zollgebiet der
Gemeinschaft auf dem Seeweg zum Bestimmungsort in einem anderen
Teil dieses Zollgebiets befördert werden, wird der Zollwert unter
Berücksichtigung des ersten Orts des Verbringens in das Zollgebiet
der Gemeinschaft ermittelt, sofern die Waren unmittelbar auf einem
üblichen Transportweg zum Bestimmungsort befördert werden.
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(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Falle einer Entladung oder
Umladung der Waren oder einer vorübergehenden Transportunterbre-
chung in Belarus, Bulgarien, Russland, Rumänien, der Schweiz,
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien
oder der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, sofern sie
sich aus Beförderungsgründen ergibt.

(5) Für Waren, die nach dem Verbringen in das Zollgebiet der
Gemeinschaft unmittelbar von einem der französischen überseeischen
Departements zu einem anderen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft
oder umgekehrt befördert werden, ist der maßgebende Ort des Verbrin-
gens der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Ort in dem Teil des
Zollgebiets der Gemeinschaft, aus dem die Waren herkommen, sofern
sie dort entladen oder umgeladen worden sind und dies von der Zoll-
stelle bescheinigt ist.

(6) Sind die Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 5 nicht erfüllt, so
ist der maßgebende Ort des Verbringens der in Absatz 1 vorgesehene
Ort in dem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, für den die Waren
bestimmt sind.

KAPITEL 4

Vorschriften zu den Beförderungskosten

Artikel 164

Bei Anwendung des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe e) und des Arti-
kels 33 Buchstabe a) des Zollkodex gilt folgendes:

a) Werden Waren auf die gleiche Beförderungsart über den Ort des
Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft hinaus befördert,
so werden die Beförderungskosten im Verhältnis der außerhalb und
innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft zurückgelegten Beförde-
rungsstrecken aufgeteilt, es sei denn, der Zollstelle wird
nachgewiesen, welche Kosten nach einem allgemein verbindlichen
Frachttarif für die Beförderung der Waren bis zum Ort des Verbrin-
gens in das Zollgebiet der Gemeinschaft entstanden wären.

b) Werden Waren zu einem einheitlichen Preis frei Bestimmungsort
berechnet, der dem Preis am Ort des Verbringens entspricht, so
sind die Kosten, die sich auf die Beförderung innerhalb der Gemein-
schaft beziehen, von diesem Preis nicht abzuziehen. Ein solcher
Abzug kann jedoch vorgenommen werden, wenn der Zollstelle
nachgewiesen wird, daß der Preis frei Grenze niedriger wäre als
der einheitliche Preis frei Bestimmungsort.

c) Werden Waren unentgeltlich oder mit einem Beförderungsmittel des
Käufers befördert, so sind die Beförderungskosten, die bis zum Ort
des Verbringens bei gleicher Beförderungsart nach dem üblichen
Tarif berechnet worden wären, in den Zollwert einzubeziehen.

Artikel 165

(1) Die Gebühren für im Postverkehr beförderte Waren sind bis zum
Bestimmungsort insgesamt in den Zollwert einzubeziehen; ausgen-
ommen sind Postgebühren, die gegebenenfalls im Einfuhrland
zusätzlich erhoben werden.

(2) Diese Gebühren geben jedoch keinen Anlaß zur Berichtigung
des angemeldeten Werts bei der Bewertung von Waren, deren Einfuhr
keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Waren, die von den Post-
expressdiensten EMS-Datapost (in Dänemark EMS-Jetpost, in
Deutschland EMS-Kurierpostsendungen, in Italien CAI-Post) befördert
werden.
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Artikel 166

Die in den Zollwert der Waren einzubeziehenden Kosten der Beförde-
rung auf dem Luftweg werden nach den Regeln und Vomhundertsätzen
in Anhang 25 bestimmt.

KAPITEL 6

Vorschriften zu den Umrechnungskursen

Artikel 168

Im Sinne der Artikel 169 bis 172 bezeichnet der Ausdruck

a) „notierter Kurs“

— den letzten auf dem oder den repräsentativsten Devisenmärkten
des betreffenden Mitgliedstaats im Handelsverkehr notierten
Briefkurs oder

— einen anders bezeichneten, jedoch entsprechend notierten und
von dem Mitgliedstaat zum „notierten Kurs“ bestimmten
Umrechnungskurs, sofern er den jeweiligen Wert der betref-
fenden Währung im Handelsverkehr so genau wie möglich
wiedergibt;

b) „veröffentlicht“: allgemein bekanntgemacht in der vom betreffenden
Mitgliedstaat festgelegten Art und Weise;

c) „Währung“: jede Währungseinheit, die als Zahlungsmittel zur
Abwicklung zwischen Währungsbehörden oder auf dem internatio-
nalen Devisenmarkt gebräuchlich ist.

Artikel 169

(1) Sind Faktoren, die zur Ermittlung des Zollwerts von Waren
dienen, im Zeitpunkt der Ermittlung des Zollwerts in einer anderen
Währung als der des Mitgliedstaats ausgedrückt, in dem die Bewertung
vorgenommen wird, so ist der bei der Ermittlung dieses Werts in der
Währung des betreffenden Mitgliedstaats anzuwendende Umrechnungs-
kurs der jeweils am vorletzten Mittwoch eines Kalendermonats notierte
Kurs, der an diesem oder am folgenden Tag ordnungsgemäß verö-
ffentlicht wird.

(2) Der jeweils am vorletzten Mittwoch eines Kalendermonats
notierte Kurs gilt für den gesamten folgenden Kalendermonat, es sei
denn, er wird durch einen gemäß Artikel 171 festgesetzten Kurs ersetzt.

(3) Wird an dem in Absatz 1 genannten vorletzten Mittwoch für
eine Währung kein Umrechnungskurs notiert oder wird ein notierter
Kurs an diesem oder am folgenden Tag nicht veröffentlicht, so gilt
der letzte für die betreffende Währung notierte und innerhalb der
vorhergehenden 14 Tage veröffentlichte Kurs als der an diesem Mitt-
woch notierte Kurs.

Artikel 170

Kann ein Umrechnungskurs nicht nach Maßgabe des Artikels 169 fest-
gestellt werden, so wird der zur Durchführung des Artikels 35 des
Zollkodex zugrunde zu legende Umrechnungskurs von den betref-
fenden Mitgliedstaaten bestimmt und muß den jeweiligen Wert der
betreffenden Währung dieses Mitgliedstaats so genau wie möglich
wiedergeben.

Artikel 171

(1) Weicht ein am letzten Mittwoch eines Kalendermonats notierter
und an diesem oder an dem folgenden Tag veröffentlichter Kurs um
5 v. H. oder mehr von dem Kurs ab, der gemäß Artikel 169 festgesetzt
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wurde, um im darauf folgenden Kalendermonat zur Anwendung zu
kommen, so ersetzt er den letztgenannten Kurs und kommt ab dem
ersten Mittwoch des bezeichneten Kalendermonats, für den er festge-
setzt worden ist, als der bei Anwendung des Artikels 35 des
Zollkodex zu benutzende Kurs zur Anwendung.

(2) Weicht ein an einem beliebigen Mittwoch des in den vorste-
henden Bestimmungen genannten Anwendungszeitraums notierter und
an diesem oder dem folgenden Tag veröffentlichter Kurs um 5 v. H.
oder mehr von dem gemäß den Vorschriften dieses Kapitels ange-
wandten Kurs ab, so ersetzt er den letztgenannten Kurs und kommt an
dem darauf folgenden Mittwoch als der zur Anwendung des Artikels 35
des Zollkodex zu benutzende Kurs zur Anwendung. Dieser Ersatzkurs
bleibt bis zum Ende des laufenden Kalendermonats gültig, es sei denn,
er wird durch einen anderen Kurs aufgrund des ersten Satzes dieses
Absatzes ersetzt.

(3) Wird in einem Mitgliedstaat an einem Mittwoch ein Umrech-
nungskurs nicht notiert oder zwar notiert, aber nicht an diesem oder
dem folgenden Tag veröffentlicht, so ist der notierte Kurs zur Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 in diesem Mitgliedstaat der so kurz wie
möglich vor diesem Mittwoch notierte und veröffentlichte Kurs.

Artikel 172

Wird einem Anmelder von den zuständigen Zollbehörden eines
Mitgliedstaats gestattet, bestimmte Angaben der Zollanmeldung zur
Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr in Form
einer periodischen Zollanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt abzu-
geben, so kann in der Bewilligung auf Antrag des Anmelders
zugelassen werden, daß für die Umrechnung der in einer anderen
Währung als der des betreffenden Mitgliedstaats ausgedrückten
Faktoren, die zur Ermittlung des Zollwerts dienen, ein einheitlicher
Umrechnungskurs angewendet wird. In diesem Fall ist derjenige der
nach diesem Kapitel festgestellten Umrechnungskurse anzuwenden,
der am ersten Tag des Zeitraums anwendbar ist, auf den sich die perio-
dische Zollanmeldung bezieht.

KAPITEL 7

Vereinfachte Verfahren zur Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

Artikel 173

(1) Zur Ermittlung des Zollwerts der in der Klasseneinteilung in
Anhang 26 aufgeführten Waren setzt die Kommission je Position der
Klasseneinteilung einen Durchschnittswert je Einheit in den
Währungen der Mitgliedstaaten für 100 kg netto fest.

Die Durchschnittswerte je Einheit gelten jeweils für 14 Tage, begin-
nend mit einem Freitag.

(2) Die Durchschnittswerte je Einheit werden anhand folgender
Elemente berechnet, welche die Mitgliedstaaten der Kommission für
jede Position der Klasseneinteilung anzugeben haben:

a) Durchschnittspreis je Einheit frei Grenze, unverzollt, ausgedrückt in
der Währung des betreffenden Mitgliedstaats ►C3 je 100 Kg
netto ◄, berechnet auf der Grundlage der Preise für unbeschädigte
Waren in den in Anhang 27 aufgeführten Handelszentren während
des Bezugszeitraums nach Artikel 174 Absatz 1;

b) die im Kalenderjahr in den zollrechtlich freien Verkehr überge-
führten Mengen, auf die Einfuhrabgaben erhoben werden.

(3) Der Durchschnittspreis je Einheit frei Grenze, unverzollt, wird
aus den Bruttoerlösen aus Kaufgeschäften zwischen Einführern und
Großhändlern errechnet. In den Handelszentren London, Mailand und
Rungis wird der Bruttoerlös jedoch unter Berücksichtigung der
Handelsstufe berechnet, auf der die Waren in diesen Handelszentren
am häufigsten verkauft werden.
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Von dem so errechneten Betrag sind abzuziehen:

— eine Vermarktungsspanne von 15 v. H. für die Handelszentren
London, Mailand und Rungis sowie von 8 v. H. für die anderen
Handelszentren;

— Beförderungs- und Versicherungskosten innerhalb des Zollgebiets;

— eine Pauschale in Höhe von 5 ECU für sämtliche anderen Kosten,
die nicht in den Zollwert einzubeziehen sind.

Diese Pauschale ist auf der Grundlage der letzten nach Artikel 18
des Kodex festgestellten geltenden Kurse in die Währungen der
Mitgliedstaaten umzurechnen.

— Einfuhrabgaben und andere Abgaben, die nicht in den Zollwert
einzubeziehen sind.

(4) Für die nach Absatz 3 abzuziehenden Beförderungs- und Versi-
cherungskosten können die Mitgliedstaaten Pauschalsätze festsetzen.
Diese Pauschalsätze und die Methoden ihrer Berechnung sind der
Kommission unverzüglich mitzuteilen.

Artikel 174

(1) Der für die Berechnung der Durchschnittspreise je Einheit nach
Artikel 173 Absatz 2 Buchstabe a) maßgebende Bezugszeitraum beträgt
14 Tage, die mit dem Donnerstag enden, welcher der Woche voraus-
geht, in der die neuen Werte je Einheit festgesetzt werden.

(2) Die Durchschnittspreise je Einheit sind von den Mitgliedstaaten
bis spätestens Montag 12 Uhr der Woche mitzuteilen, in der die Werte
je Einheit gemäß Artikel 173 festgesetzt werden. Ist dieser Tag ein
arbeitsfreier Tag, so erfolgt die Mitteilung am vorangehenden
Arbeitstag.

(3) Die in einem Kalenderjahr in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführten Mengen werden der Kommission von allen Mitglied-
staaten für jede Position der Klasseneinteilung bis spätestens 15. Juni
des folgenden Jahres mitgeteilt.

Artikel 175

(1) Die Durchschnittswerte je Einheit nach Artikel 173 Absatz 1
werden von der Kommission an jedem zweiten Dienstag aufgrund des
gewogenen Mittels der Durchschnittspreise je Einheit nach Artikel 173
Absatz 2 Buchstabe a) unter Berücksichtigung der Mengen nach
Artikel 173 Absatz 2 Buchstabe b) festgesetzt.

(2) Zur Ermittlung des gewogenen Mittels wird jeder Durchschnitts-
preis je Einheit nach Artikel 173 Absatz 2 Buchstabe a) in Ecu
umgerechnet; zugrunde zu legen ist jeweils der letzte Umrechnungs-
kurs, der vor der Woche, in der die Werte je Einheit ermittelt werden,
von der Kommission festgesetzt und im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht wurde. Dieselben Umrechnungskurse
gelten für die Umrechnung der so ermittelten Durchschnittswerte je
Einheit in die Währungen der Mitgliedstaaten.

(3) Die zuletzt veröffentlichten Werte je Einheit gelten so lange, wie
keine neuen Werte je Einheit veröffentlicht worden sind. Im Falle von
starken Preisschwankungen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten,
insbesondere infolge einer Unterbrechung der fortlaufenden Einfuhr
eines Erzeugnisses, können jedoch neue Werte je Einheit auf der
Grundlage der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Werte praktizierten
Preise berechnet werden.

Artikel 176

(1) Als schadhaft gelten Warensendungen, die im für die Bewertung
maßgebenden Zeitpunkt mindestens 5 v. H. zum menschlichen Verzehr
ungeeignete Erzeugnisse enthalten oder um mindestens 20 v. H. im
Verhältnis zum durchschnittlichen Marktpreis für gesunde Waren wert-
gemindert sind.
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(2) Schadhafte Warensendungen können wie folgt bewertet werden:

— nach Aussonderung durch Anwendung der Durchschnittswerte je
Einheit auf den unbeschädigten Teil der Sendung, wobei der schad-
hafte Teil unter zollamtlicher Überwachung vernichtet wird;

— durch Anwendung der für unbeschädigte Erzeugnisse festgesetzten
Durchschnittswerte je Einheit nach Abzug eines Vomhundertsatzes
vom Gewicht der eingeführten Sendung, der dem Vomhundertsatz
des durch einen vereidigten Sachverständigen festgestellten und
vom Zoll anerkannten Schadens entspricht;

— oder durch Anwendung der für unbeschädigte Erzeugnisse festge-
setzten Durchschnittswerte je Einheit nach Abzug eines
Vomhundertsatzes, der dem Vomhundertsatz des durch einen verei-
digten Sachverständigen festgestellten und vom Zoll anerkannten
Schadens entspricht.

Artikel 177

(1) Wird der Zollwert einer eingeführten Ware unter Bezugnahme
auf die nach diesem Kapitel berechneten Durchschnittswerte je Einheit
angemeldet, so verpflichtet sich der Beteiligte zur Inanspruchnahme der
vereinfachten Verfahren für die betreffende Ware im laufenden Kalen-
derjahr.

(2) Beantragt der Beteiligte später die Anwendung anderer
Methoden als der vereinfachten Verfahren für eine oder mehrere der
eingeführten Waren, so sind die Zollbehörden des betreffenden
Mitgliedstaats befugt, ihm mitzuteilen, daß er von dem vereinfachten
Verfahren für die Ware oder die Waren bis zum Ende des laufenden
Kalenderjahres ausgeschlossen ist. Dieser Ausschluß kann bis zum
Ende des folgenden Kalenderjahres ausgedehnt werden. Dieser
Ausschluß wird von dem Mitgliedstaat unverzüglich der Kommission
mitgeteilt, welche die anderen Mitgliedstaaten umgehend unterrichtet.

KAPITEL 8

Angaben und vorzulegende Unterlagen

Artikel 178

(1) Wenn der Zollwert nach den Bestimmungen der Artikel 28 bis
36 des Zollkodex zu ermitteln ist, muß eine Anmeldung der Angaben
über den Zollwert (Zollwertanmeldung) die Zollanmeldung der einge-
führten Waren begleiten. Die Zollwertanmeldung ist auf einem
Vordruck D.V. 1 abzugeben, der dem Muster des Anhangs 28
entspricht und gegebenenfalls durch einen oder mehrere Vordrucke
D.V. 1 BIS, die dem Muster des Anhangs 29 entsprechen, ergänzt wird.

(2) Die Zollwertanmeldung nach Absatz 1 darf nur von einer Person
abgegeben werden, die in der Gemeinschaft ansässig ist und alle Tatsa-
chen über die in der Zollwertanmeldung zu bestätigenden Umstände
zur Verfügung hat.

(3) Die Zollbehörden können davon absehen, eine Zollwertanmel-
dung nach Absatz 1 zu verlangen, wenn der Zollwert der betreffenden
Waren nicht nach Artikel 29 des Zollkodex ermittelt werden kann. In
diesen Fällen hat die in Absatz 2 genannte Person der betreffenden
Zollverwaltung jede andere Angabe zu machen oder zugehen zu lassen,
die zur Ermittlung des Zollwerts nach einem anderen Artikel des Zoll-
kodex verlangt wird; diese Angabe ist in der von der betreffenden
Zollverwaltung vorgeschriebenen Form und Art zu liefern.

(4) Die Abgabe einer Zollwertanmeldung nach Absatz 1 gilt unbe-
schadet etwaiger strafrechtlicher Vorschriften als Verpflichtung der in
Absatz 2 genannten Person in bezug auf:

— die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in der Zollwertanmel-
dung enthaltenen Angaben,

— die Echtheit der als Nachweis zu diesen Angaben vorgelegten
Unterlagen und
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— die Erteilung aller zusätzlichen Auskünfte und die Vorlage aller

weiteren Unterlagen, die für die Ermittlung des Zollwerts der Waren
erforderlich sind.

(5) Dieser Artikel gilt nicht für Waren, deren Zollwert nach den
vereinfachten Verfahren gemäß den Artikeln 173 bis 177 ermittelt
wird.

Artikel 179

(1) Die Zollbehörden können, soweit dies nicht unverzichtbar für die
richtige Erhebung der Einfuhrabgaben ist, in folgenden Fällen davon
absehen, die Anmeldung der Angaben nach Artikel 178 Absatz 1 oder
eines Teils derselben zu verlangen:

a) wenn der Zollwert der eingeführten Waren ►M21 10 000 EUR ◄
je Sendung nicht übersteigt, sofern es sich nicht um eine Teilsen-
dung oder um mehrfache Sendungen desselben Absenders an
denselben Empfänger handelt; oder

b) wenn es sich um Einfuhren handelt, die keinen gewerblichen
Charakter haben;

c) wenn die Anmeldung der betreffenden Angaben für die Anwendung
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften nicht erforderlich ist
oder die in diesem Tarif vorgesehenen Zölle aufgrund einer beson-
deren Zollregelung nicht erhoben werden.

(2) Der in Absatz 1 Buchstabe a) genannte Betrag in Ecu ist gemäß
Artikel 18 des Zollkodex umzurechnen. Die Zollbehörden können den
aus der Umrechnung resultierenden Betrag auf- oder abrunden.

Die Zollbehörden können den Gegenwert in Landeswährung des in Ecu
festgesetzten Betrags unverändert beibehalten, wenn bei der jährlichen
Anpassung nach Artikel 18 des Zollkodex die Umrechnung dieses
Betrags vor der in diesem Absatz vorgesehenen Auf- oder Abrundung
dazu führt, daß sich der in Landeswährung ausgedrückte Gegenwert um
weniger als 5 v. H. ändert oder daß er sich vermindert.

(3) Bei Waren, die ständig zu den gleichen Handelsbedingungen
vom selben Verkäufer an denselben Käufer geliefert werden, können
die Mitgliedstaaten zulassen, daß die Angaben nach Artikel 178 Absatz
1 nicht bei jeder Zollanmeldung vollständig gemacht werden; sie
verlangen sie jedoch bei jeder Änderung der Umstände und mindestens
einmal alle drei Jahre.

(4) Ein nach diesem Artikel gewährter Verzicht kann rückgängig
gemacht und die Vorlage einer D.V. 1 verlangt werden, wenn festge-
stellt wird, daß eine für die Gewährung des Verzichts notwendige
Voraussetzung nicht erfüllt war oder entfallen ist.

Artikel 180

Bei Einsatz der Datenverarbeitung oder wenn für die betreffenden
Waren eine globale, periodische oder zusammenfassende Zollanmel-
dung abgegeben wird, können die Mitgliedstaaten Abweichungen in
der Form der Darstellung der zur Ermittlung des Zollwerts erforderli-
chen Daten zulassen.

Artikel 181

(1) Die in Artikel 178 Absatz 2 genannte Person muß der Zollstelle
eine Ausfertigung der der Zollwertanmeldung zugrunde liegenden
Rechnung über die eingeführten Waren vorlegen. Wird der Zollwert
schriftlich angemeldet, so verbleibt diese Ausfertigung bei der Zoll-
stelle.

(2) Ist bei einer schriftlichen Zollwertanmeldung die Rechnung über
die eingeführten Waren auf eine Person ausgestellt, die in einem
anderen Mitgliedstaat als demjenigen ansässig ist, in dem der Zollwert
angemeldet wird, so hat der Zollwertanmelder der Zollstelle eine
zweite Ausfertigung dieser Rechnung vorzulegen. Eine dieser Ausferti-
gungen behält die Zollstelle, die andere wird mit einem
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Stempelabdruck der Zollstelle und der Eintragungsnummer der Zollan-
meldung versehen dem Anmelder zurückgegeben zur Weiterleitung an
die Person, auf welche die Rechnung ausgestellt ist.

(3) Die Zollbehörden können die Regelung nach Absatz 2 auch für
Fälle vorschreiben, in denen die Person, auf welche die Rechnung
ausgestellt ist, in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem der Zollwert
angemeldet wird.

Artikel 181a

(1) Die Zollbehörden müssen den Zollwert von eingeführten Waren
nicht auf der Grundlage des Transaktionswertes ermitteln, wenn sie
unter Einhaltung des in Absatz 2 genannten Verfahrens wegen begrün-
deter Zweifel nicht überzeugt sind, daß der angemeldete Wert dem
gezahlten oder zu zahlenden Preis gemäß Artikel 29 des Zollkodex
entspricht.

(2) In den Fällen, in denen die Zollbehörden Zweifel im Sinne von
Absatz 1 haben, können sie gemäß Artikel 178 Absatz 4 zusätzliche
Auskünfte verlangen. Bestehen die Zweifel fort, sollen die Zoll-
behörden der betroffenen Person vor einer endgültigen Entscheidung
auf Verlangen schriftlich die Gründe für ihre Zweifel mitteilen und ihr
eine angemessene Antwortfrist gewähren. Die abschließende mit
Gründen versehene Entscheidung ist der betroffenen Person schriftlich
mitzuteilen.

TITEL VI

VERBRINGEN VON WAREN IN DAS ZOLLGEBIET DER
GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1

Warenprüfung und Probenentnahme durch den Beteiligten

Artikel 182

(1) Die Zustimmung zur in Artikel 42 des Zollkodex genannten
Prüfung der Waren wird auf mündlichen Antrag der Person erteilt, die
befugt ist, die Waren einer zollrechtlichen Bestimmung zuzuführen, es
sei denn, daß die Zollstelle nach den Umständen einen schriftlichen
Antrag für erforderlich hält.

Die Zustimmung zur Entnahme von Mustern oder Proben kann nur auf
schriftlichen Antrag des Beteiligten erteilt werden.

(2) Die schriftlichen Anträge nach Absatz 1 sind von dem Betei-
ligten zu unterzeichnen und bei der zuständigen Zollstelle abzugeben.
Sie müssen folgende Angaben enthalten:

— Name und Anschrift des Antragstellers;

— Ort, an dem sich die Waren befinden;

— Nummer der summarischen Anmeldung, sofern diese bereits abge-
geben wurde und die Zollstelle diese Angabe nicht selbst einträgt,
sowie die Bezugnahme auf das vorangegangene Zollverfahren oder
die erforderlichen Angaben zur Feststellung des Beförderungsmit-
tels, auf dem sich die Ware befindet;

— alle sonstigen Angaben, die zum Erkennen der Waren erforderlch
sind.

Die Zollstelle erteilt ihre Zustimmung auf dem Antrag des Beteiligten.
Handelt es sich um einen Antrag auf Entnahme von Mustern oder
Proben, so gibt die Zollstelle die Warenmengen an, die entnommen
werden dürfen.

(3) Die vorherige Prüfung der Waren und die Entnahme von
Mustern oder Proben sind nach Anweisung der Zollstelle vorzunehmen
und werden von ihr kontrolliert.
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Auspacken, Wiegen, Wiedereinpacken und sonstige Behandlungen der
Waren erfolgen auf Kosten und Gefahr des Beteiligten. Etwaige Analy-
sekosten gehen ebenfalls zu seinen Lasten.

(4) Bezüglich der entnommenen Muster und Proben sind die
Förmlichkeiten zu erfüllen, um sie einer zollrechtlichen Bestimmung
zuzuführen. Führt die Untersuchung der Muster oder Proben zu deren
Zerstörung, Vernichtung oder unwiederbringlichem Verlust, so entsteht
keine Zollschuld. Artikel 182 Absatz 5 des Zollkodex ist auf die
Abfälle bzw. Überreste anwendbar.

KAPITEL 2

Summarische Anmeldung

Artikel 183

(1) Die summarische Anmeldung ist von der Person zu unter-
zeichnen, die sie abgibt.

(2) Die summarische Anmeldung wird von der Zollstelle mit einem
Sichtvermerk versehen und aufbewahrt, damit geprüft werden kann, ob
die betreffenden Waren innerhalb der in Artikel 49 des Zollkodex
vorgesehenen Fristen eine zollrechtliche Bestimmung erhalten.

(3) Sind Waren vor ihrer Gestellung in einem Versandverfahren
befördert worden, so stellt das für die Bestimmungsstelle bestimmte
Exemplar des Versandscheins die summarische Anmeldung dar.

(4) Die Zollbehörde kann zulassen, daß die summarische Anmel-
dung unter Einsatz der Datenverarbeitung erfolgt. In diesem Falle sind
die Regeln ►M1 in den Absätzen 1 und 2 ◄ entsprechend anzu-
passen.

Artikel 184

(1) Solange Waren, für die eine summarische Anmeldung abgegeben
worden ist, die aber noch nicht von dem Beförderungsmittel abgeladen
worden sind, noch keine zollrechtliche Bestimmung erhalten haben, ist
die Person, welche die Anmeldung abgibt, verpflichtet, sie den Zoll-
behörden auf Verlangen vollständig vorzuführen.

(2) Nach dem Abladen der Waren geht die Verpflichtung, die Waren
den Zollbehörden auf Verlangen vollständig vorzuführen, auf jede
Person über, die diese Waren zwecks Beförderung oder Lagerung im
Besitz hat.

KAPITEL 3

Vorübergehende Verwahrung

Artikel 185

(1) Sind die Orte im Sinne des Artikels 51 Absatz 1 des Zollkodex
dauernd für die Lagerung von vorübergehend verwahrten Waren zuge-
lassen worden, so werden sie als „Verwahrungslager“ bezeichnet.

(2) Verwalten die Zollbehörden das Verwahrungslager nicht selbst,
so können sie zur Gewährleistung der Einhaltung des Zollrechts
verlangen, daß

a) die Verwahrungslager unter Zollmitverschluß gehalten werden;

b) die Person, die das Verwahrungslager betreibt, Bestandsaufzeich-
nungen über die Waren führt, anhand deren die Warenbewegungen
verfolgt werden können.

Artikel 186

Das Verbringen der Waren in ein Verwahrungslager erfolgt aufgrund
der summarischen Anmeldung. Die Zollbehörde kann jedoch
verlangen, daß eine besondere Anmeldung auf einem Vordruck nach
dem von ihr festgelegten Muster abgegeben wird.
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Artikel 187

Unbeschadet des Artikels 56 des Zollkodex und der für die Verwertung
geltenden Bestimmungen ist die Person, die die summarische Anmel-
dung abgegeben hat, verpflichtet, den von den Zollbehörden nach
Artikel 53 Absatz 1 des Zollkodex getroffenen Maßnahmen Folge zu
leisten und die entstehenden Kosten zu tragen. Liegt eine summarische
Anmeldung nicht vor, so obliegen diese Pflichten den in Artikel 44
Absatz 2 des Zollkodex genannten Personen.

KAPITEL 4

Besondere Vorschriften für auf dem See- oder Luftweg beförderte
Waren

Abschni t t 1

Allgemeine Vorschrift

Artikel 189

Werden Waren auf dem See- oder Luftweg aus einem Drittland in das
Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht und auf der Grundlage
desselben Beförderungspapiers auf dieselbe Weise ohne Umladung zu
einem anderen Hafen bzw. Flughafen der Gemeinschaft weiterbe-
fördert, so sind diese Waren erst in dem Hafen bzw. Flughafen nach
Artikel 40 des Zollkodex zu gestellen, in dem sie aus- oder umgeladen
werden.

Abschni t t 2

Besondere Vorschriften für Handgepäck oder aufgegebenes Gepäck
im Reiseverkehr

Artikel 190

Im Sinne dieses Abschnitts gilt als

a) Gemeinschaftsflughafen: jeder Flughafen im Zollgebiet der Gemein-
schaft;

b) internationaler Gemeinschaftsflughafen: jeder Flughafen in der
Gemeinschaft, auf dem nach Zulassung durch die zuständigen
Behörden der Flugverkehr mit Drittländern abgewickelt werden
kann;

c) innergemeinschaftlicher Flug: ein Flug zwischen zwei Gemein-
schaftsflughäfen ohne Zwischenlandung, der weder in einem
nichtgemeinschaftlichen Flughafen begonnen hat noch in einem
nichtgemeinschaftlichen Flughafen endet;

d) Gemeinschaftshafen: jeder Hafen im Zollgebiet der Gemeinschaft;

e) innergemeinschaftliche Seereise: die Fahrt eines eine regelmäßige
Verbindung zwischen zwei oder mehr bestimmten Gemein-
schaftshäfen sicherstellenden Wasserfahrzeugs zwischen zwei
Gemeinschaftshäfen ohne Zwischenanlaufen eines Hafens;

f) Wassersportfahrzeug: privates Wasserfahrzeug zu Reisezwecken,
dessen Route von den Reisenden beliebig festgesetzt wird;

g) Sport- oder Geschäftsluftfahrzeug: privates Luftfahrzeug zu Reisez-
wecken, dessen Route von den Reisenden beliebig festgesetzt wird;

h) Gepäck: jeder von einer Person auf beliebige Weise während der
Reise mitgeführte Gegenstand.

Artikel 191

Im Sinne dieses Abschnitts gilt im Luftverkehr Gepäck als

— „aufgegebenes Gepäck“, wenn es nach der Abfertigung im
Abgangsflughafen für die Person weder während des Fluges noch
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bei einer eventuellen Zwischenlandung im Sinne des Artikels 192
Nummern 1 und 2 und des Artikels 194 Nummern 1 und 2 zugäng-
lich ist;

— „Handgepäck“, wenn es die Person in die Kabine des Luftfahrzeugs
mitnimmt.

Artikel 192

Die Kontrollen und Förmlichkeiten

1 für das Handgepäck und das aufgegebene Gepäck von Personen, die
mit einem Luftfahrzeug reisen, das von einem nichtgemeinschaftli-
chen Flughafen kommt und nach Zwischenlandung auf einem
Gemeinschaftsflughafen zu einem anderen Gemeinschaftsflughafen
weiterfliegen soll, werden in dem letztgenannten Flughafen durchge-
führt, sofern es sich bei diesem um einen internationalen
Gemeinschaftsflughafen handelt; in diesem Fall unterliegt das
Gepäck den für Gepäck von Personen aus Drittländern geltenden
Vorschriften, wenn die Person den zuständigen Behörden den
Gemeinschaftscharakter der von ihr mitgeführten Waren nicht nach-
weisen kann;

2. für das Handgepäck und das aufgegebene Gepäck von Personen, die
mit einem Luftfahrzeug reisen, das auf einem Gemeinschaftsflug-
hafen zwischenlandet, bevor es zu einem nichtgemeinschaftlichen
Flughafen weiterfliegt, werden im Abgangsflughafen durchgeführt,
sofern es sich bei diesem um einen internationalen Gemeinschafts-
flughafen handelt; in diesem Fall kann eine Kontrolle des
Handgepäcks auch in dem Gemeinschaftsflughafen der Zwischenlan-
dung durchgeführt werden, um festzustellen, ob die darin
enthaltenen Waren die Voraussetzungen des freien Warenverkehrs
innerhalb der Gemeinschaft erfüllen;

3. für das Gepäck von Personen auf einer Seereise auf ein und
demselben Schiff, die aus aufeinanderfolgenden Strecken mit
Abfahrt oder Zwischenaufenthalt oder Ankunft in einem nichtge-
meinschaftlichen Hafen besteht, werden in dem Hafen durchgeführt,
in dem dieses Gepäck eingeladen bzw. ausgeladen wird.

Artikel 193

Die Kontrollen und Förmlichkeiten für das Gepäck von Personen

1. auf Wassersportfahrzeugen werden unabhängig von Herkunft oder
Bestimmung dieser Wasserfahrzeuge in jedem Gemeinschaftshafen
durchgeführt;

2. in Sport- oder Geschäftsluftfahrzeugen werden wie folgt durchge-
führt:

— bei von einem nichtgemeinschaftlichen Flughafen kommenden
Flügen im ersten Ankunftsflughafen, der ein internationaler
Gemeinschaftsflughafen sein muß, wenn das Luftfahrzeug seinen
Flug nach der Zwischenlandung zu einem anderen Gemein-
schaftsflughafen fortsetzen soll;

— bei von einem Gemeinschaftsflughafen kommenden Flügen im
letzten internationalen Gemeinschaftsflughafen, wenn das Luft-
fahrzeug seinen Flug nach der Zwischenlandung zu einem
nichtgemeinschaftlichen Flughafen fortsetzen soll.

Artikel 194

(1) Soweit es sich um Gepäck handelt, das in einem Gemeinschafts-
flughafen an Bord eines von einem nichtgemeinschaftlichen Flughafen
kommenden Luftfahrzeugs eintrifft und in diesem Gemeinschaftsflug-
hafen in ein Luftfahrzeug umgeladen wird, das einen
innergemeinschaftlichen Flug durchführt,

— werden die Kontrollen und Förmlichkeiten für aufgegebenes Gepäck
in dem Ankunftsflughafen des innergemeinschaftlichen Flugs durch-
geführt, sofern es sich bei diesem um einen internationalen
Gemeinschaftsflughafen handelt;
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— wird die Kontrolle des Handgepäcks im ersten internationalen

Gemeinschaftsflughafen durchgeführt; eine zusätzliche Kontrolle
des Handgepäcks kann im Ankunftsflughafen des innergemein-
schaftlichen Flugs ausnahmsweise nur dann durchgeführt werden,
wenn sich eine solche zusätzliche Kontrolle bei der Kontrolle des
aufgegebenen Gepäcks als erforderlich erweist;

— kann eine Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks im ersten Gemein-
schaftsflughafen ausnahmsweise nur dann erfolgen, wenn sich
diese zusätzliche Kontrolle bei der Kontrolle des Handgepäcks als
erforderlich erweist.

(2) Soweit es sich um Gepäck handelt, das in einem Gemeinschafts-
flughafen in ein Luftfahrzeug, das einen innergemeinschaftlichen Flug
durchführt, verladen wird, um in einem anderen Gemeinschaftsflug-
hafen in ein Luftfahrzeug umgeladen zu werden, dessen Ziel ein
nichtgemeinschaftlicher Flughafen ist,

— wird die Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks in dem Abgangsflug-
hafen des innergemeinschaftlichen Flugs durchgeführt, sofern es
sich bei diesem um einen internationalen Gemeinschaftsflughafen
handelt;

— wird die Kontrolle des Handgepäcks im letzten internationalen
Gemeinschaftsflughafen durchgeführt; eine Kontrolle des Hand-
gepäcks kann nur dann ausnahmsweise schon in dem
Abgangsflughafen des innergemeinschaftlichen Flugs durchgeführt
werden, wenn sie sich bei der Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks
als erforderlich erweist;

— kann eine Kontrolle des aufgegebenen Gepäcks im letzten Gemein-
schaftsflughafen ausnahmsweise nur dann durchgeführt werden,
wenn sich diese zusätzliche Kontrolle bei der Kontrolle des Hand-
gepäcks als erforderlich erweist.

(3) Die Kontrollen und Förmlichkeiten für Gepäck, das in einem
Gemeinschaftsflughafen an Bord eines von einem nichtgemeinschaftli-
chen Flughafen kommenden Linien- oder Charterluftfahrzeugs eintrifft
und in diesem Gemeinschaftsflughafen in ein Sport- oder
Geschäftsflugzeug umgeladen wird, das einen innergemeinschaftlichen
Flug durchführt, werden in dem Ankunftsflughafen des Linien- oder
Charterflugs durchgeführt.

(4) Die Kontrollen und Förmlichkeiten für Gepäck, das in einem
Gemeinschaftsflughafen in ein Sport- oder Geschäftsflugzeug, das
einen innergemeinschaftlichen Flug durchführt, verladen wird, um in
einem anderen Gemeinschaftsflughafen in ein Linien- oder Charterluft-
fahrzeug umgeladen zu werden, dessen Ziel ein
nichtgemeinschaftlicher Flughafen ist, werden in dem Abgangsflug-
hafen des Linien- oder Charterflugs durchgeführt.

(5) Die Mitgliedstaaten können in dem internationalen Gemein-
schaftsflughafen, in dem das aufgegebene Gepäck umgeladen wird,
die Kontrolle des Gepäcks durchführen,

— das von einem nichtgemeinschaftlichen Flughafen eintrifft und in
einem internationalen Gemeinschaftsflughafen in ein Luftfahrzeug
umgeladen wird, dessen internationaler Zielflughafen in demselben
Staatsgebiet liegt;

— das in einem internationalen Flughafen in ein Luftfahrzeug verladen
wird, um in einem anderen in demselben Staatsgebiet gelegenen
internationalen Flughafen in ein Luftfahrzeug umgeladen zu werden,
dessen Ziel ein nichtgemeinschaftlicher Flughafen ist.

Artikel 195

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher-
zustellen,

— daß bei der Ankunft der Personen vor der Kontrolle des in Artikel 1
der Verordnung (EWG) Nr. 3925/91 des Rates (1) nicht genannten
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Handgepäcks keine Gegenstände aus diesem umgepackt werden
können;

— daß beim Abflug beziehungsweise bei der Abfahrt der Personen
nach der Kontrolle des in Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 3925/91 des Rates nicht genannten Handgepäcks keine
Gegenstände aus diesem umgepackt werden können;

— daß bei der Ankunft der Personen Vorkehrungen getroffen werden,
um das Umpacken von Gegenständen zu verhindern, bevor das in
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3925/91 des Rates nicht
genannte aufgegebene Gepäck kontrolliert wurde;

— daß beim Abflug beziehungsweise bei der Abfahrt der Personen
Vorkehrungen getroffen werden, um das Umpacken von
Gegenständen zu verhindern, nachdem das in Artikel 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 3925/91 des Rates nicht genannte aufgegebene
Gepäck kontrolliert wurde.

Artikel 196

Das in einem Gemeinschaftsflughafen aufgegebene Gepäck wird in
diesem Flughafen mit einem Gepäckanhänger gekennzeichnet. Das
Muster des Gepäckanhängers und seine technischen Merkmale sind im
Anhang 30 enthalten.

Artikel 197

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ein Verzeichnis der
Flughäfen, die der Definition des „internationalen Gemeinschaftsflug-
hafens“ gemäß Artikel 190 Buchstabe b) entsprechen. Die
Kommission veröffentlicht dieses Verzeichnis im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften, Reihe C.

TITEL VII

ZOLLANMELDUNG — NORMALES VERFAHREN

KAPITEL 1

Schriftliche Zollanmeldung

Abschni t t 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 198

(1) Enthält eine Zollanmeldung mehrere Warenpositionen, so gelten
die Angaben zu jeder einzelnen Warenposition als eigene Zollanmel-
dung.

(2) Als eine einzige Ware gelten die Bestandteile von Industriean-
lagen, die in einem Code der Kombinierten Nomenklatur erfaßt sind.

Artikel 199

►M1 1. ◄ Unbeschadet etwaiger strafrechtlicher Vorschriften gilt
die Abgabe einer vom Anmelder oder von seinem Vertreter unterzeich-
neten Zollanmeldung bei einer Zollstelle als Verpflichtung gemäß den
Vorschriften über:

— die Richtigkeit der in der Zollanmeldung enthaltenen Angaben;

— die Echtheit der beigefügten Unterlagen;

— die Einhaltung aller Verpflichtungen im Zusammenhang mit der
Überführung der Waren in das betreffende Zollverfahren.

(2) Verwendet der Anmelder für das Ausdrucken seiner Zollanmel-
dungen Informatiksysteme, so können die Zollbehörden vorsehen, daß
die handschriftliche Unterzeichnung durch ein vergleichbares techni-
sches Verfahren ersetzt wird, das gegebenenfalls auf der Verwendung
eines Codes beruht. Diese Vereinfachung wird nur zugelassen, wenn
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die von den Zollbehörden geforderten technischen und verwaltungs-
mäßigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Zollbehörden können auch vorsehen, daß die auf Datenverarbei-
tungsanlagen der Zollbehörden erstellen Anmeldungen statt durch
manuelles oder mechanisches Anbringen eines Zollstempels und Unter-
schrift des zuständigen Beamten direkt durch diese Anlagen bestätigt
werden.

(3) Die Zollbehörden können zulassen, daß unter den Vorausset-
zungen und nach den Modalitäten, die sie festlegen, bestimmte
Elemente der schriftlichen Anmeldung nach Anhang 37 durch elektro-
nische Übermittlung an die zuständige Zollstelle ersetzt werden,
gegebenenfalls auch in codierter Form.

Artikel 200

Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, sind die der Zollanmeldung
beigefügten Unterlagen von der Zollstelle einzubehalten, es sei denn,
die Unterlagen können vom Beteiligten anderweitig verwendet werden.
In letzterem Fall trifft die Zollstelle alle geeigneten Vorkehrungen,
damit die Unterlagen anschließend nur für die Mengen und Werte
verwendet werden können, für die sie gültig bleiben.

Artikel 201

(1) Die Zollanmeldung ist bei der Zollstelle abzugeben, der die
Waren gestellt worden sind. Die Zollanmeldung kann abgegeben
werden, sobald die Waren gestellt worden sind.

(2) Die Zollstelle kann zulassen, daß die Zollanmeldung abgegeben
wird, bevor der Anmelder die Waren hat gestellen können. In diesem
Fall kann die Zollstelle eine angemessene Frist für die Gestellung der
Waren festsetzen. Werden die Waren nicht fristgerecht gestellt, so gilt
die Zollanmeldung als nicht abgegeben.

(3) Ist eine Zollanmeldung abgegeben worden, bevor die angemel-
deten Waren bei der Zollstelle oder an einem von ihr bezeichneten
oder zugelassenen Ort eingetroffen sind, so kann diese Zollanmeldung
erst nach Gestellung der Waren angenommen werden.

Artikel 202

(1) Die Zollanmeldung muß bei der zuständigen Zollstelle während
der Öffnungszeiten abgegeben werden.

Die Zollstelle kann jedoch auf Antrag und Kosten des Anmelders
zulassen, daß die Zollanmeldung außerhalb der Öffnungszeiten abge-
geben wird.

(2) Der Abgabe der Zollanmeldung bei einer Zollstelle gleichgestellt
ist das Verfahren, bei dem diese Zollanmeldung den Zollbediensteten
an einem anderen Ort ausgehändigt wird, der zu diesem Zweck im
Rahmen von Übereinkünften zwischen den Zollbehörden und dem
Beteiligten bestimmt worden ist.

Artikel 203

Das Annahmedatum wird auf der Zollanmeldung vermerkt.

Artikel 204

Die Zollstelle kann zulassen oder verlangen, daß Berichtigungen nach
Artikel 65 des Zollkodex durch Abgabe einer neuen Zollanmeldung
als Ersatz für die ursprüngliche Zollanmeldung vorgenommen werden.
In diesem Fall wird als maßgebender Zeitpunkt für die Bestimmung der
gegebenenfalls zu erhebenden Abgaben sowie für die übrigen
Vorschriften, die für das betreffende Zollverfahren gelten, der Zeit-
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punkt der Annahme der ursprünglichen Zollanmeldung zugrunde
gelegt.

Abschni t t 2

Für die Zollanmeldung zu verwendende Vordrucke

Artikel 205

(1) Amtliches Muster für die schriftliche Zollanmeldung von Waren
im Rahmen des normalen Verfahrens zur Überführung in ein Zollver-
fahren oder zur Wiederausfuhr gemäß Artikel 182 Absatz 3 des
Zollkodex ist das Einheitspapier.

(2) Nach Maßgabe der Vorschriften über das betreffende Zollver-
fahren können zu diesem Zweck auch andere Vordrucke verwendet
werden:

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 stehen nicht entgegen:

— der Befreiung von der schriftlichen Zollanmeldung, die in den Arti-
keln 225 bis 236 für bestimmte Fälle der Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr, der Ausfuhr und der vorübergehenden
Verwendung vorgesehen werden kann,

— der Möglichkeit, daß die Mitgliedstaaten auf den Vordruck nach
Absatz 1 verzichten, wenn die besonderen Vorschriften der Artikel
237 und 238 für Postsendungen (Briefe und Postpakete) angewendet
werden,

— der Möglichkeit, besondere Vordrucke zu verwenden, um die Zoll-
anmeldung in bestimmten Fällen zu erleichtern,

— der Möglichkeit, daß die Mietgliedstaaten auf den Vordruck nach
Absatz 1 im Falle von zwischen zwei oder meheren Mitgliedstaaten
geschlossenen oder zu schließenden Abkommen oder Vereinba-
rungen über eine weitergehende Vereinfachung der Förmlichkeiten
im gesamten Warenverkehr miteinander oder einem Teil desselben
verzichten,

— der Möglichkeit, daß die Beteiligten bei mehrere Arten von Waren
umfassenden Sendungen zur Erfüllung der Förmlichkeiten des
gemeinschaftlichen Versandverfahrens Ladelisten verwenden,

— der Erstellung von Zollanmeldungen zur Einfuhr, zum Versandver-
fahren oder zur Ausfuhr sowie von Unterlagen zum Nachweis des
Gemeinschaftscharakters von Waren, die nicht im internen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert werden, mittels öffentlicher
oder privater Datenverarbeitungsanlagen, gegebenenfalls auf weißes
Papier, unter den von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedin-
gungen,

— der Möglichkeit, daß die Mitgliedstaaten bei Verwendung von
Datenverarbeitungssystemen zur Behandlung der Zollanmeldungen
vorsehen, daß das von diesem System erstellte Einheitspapier die
Zollanmeldung nach Absatz 1 darstellt.

(5) Wird in einer Gemeinschaftsregelung auf eine Anmeldung zur
Ausfuhr oder Wiederausfuhr, zur Einfuhr oder zur Überführung in ein
anderes Zollverfahren Bezug genommen, so dürfen die Mitgliedstaaten
keine anderen Verwaltungspapiere verlangen als solche, die

— durch gemeinschaftliche Rechtsakte ausdrücklich eingeführt wurden
oder in diesen vorgesehen sind,

— aufgrund internationaler Übereinkünfte, die mit dem Vertrag in
Einklang stehen, erforderlich sind,

— von den Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf die Erlangung eines
Vorteils oder einer besonderen Erleichterung vorzulegen sind,

— unter Wahrung der Bestimmungen des Vertrages zur Durchführung
von Einzelregelungen verlangt werden, die bei alleiniger Verwen-
dung des in Absatz 1 genannten Papiers nicht angewendet werden
könnten.
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Artikel 206

Der Vordruck des Einheitspapiers ist während der in der Akte über den
Beitritt Spaniens und Portugals vorgesehenen Übergangszeit im Handel
zwischen der Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung vom 31.
Dezember 1985 und Spanien bzw. Portugal und im Handel zwischen
diesen beiden Mitgliedstaaten gegebenenfalls auch für Waren zu
verwenden, für die die Zölle und Abgaben mit gleicher Wirkung noch
nicht vollständig beseitigt worden sind oder für die nach der Beitritts-
akte auch andere Maßnahmen gelten.

In den Fällen nach Unterabsatz 1 wird das Exemplar Nr. 2 oder gege-
benenfalls das Exemplar Nr. 7 der im Warenverkehr mit Spanien und
Portugal oder zwischen diesen beiden Mitgliedstaaten verwendeten
Vordrucke vernichtet.

Dieser Vordruck ist ebenfalls zu verwenden im Warenverkehr mit
Gemeinschaftswaren zwischen den Teilen des Zollgebiets der Gemein-
schaft, in denen die Bestimmungen der Richtlinie 77/388/EWG des
Rates gelten, und den Teilen des Zollgebiets, in denen diese Bestim-
mungen nicht gelten sowie im Warenverkehr zwischen den Teilen des
Zollgebiets, in denen diese Bestimmungen nicht gelten.

Artikel 207

Unbeschadet des Artikels 205 Absatz 3 können die Zollbehörden der
Mitgliedstaaten auf die Vorlage von für ihre Behörden bestimmten
Exemplaren des Einheitspapiers zur Erfüllung der Förmlichkeiten bei
der Ein- und Ausfuhr generell verzichten, sofern die betreffenden
Angaben anderen Unterlagen entnommen werden können.

Artikel 208

(1) Das Einheitspapier ist in Sätzen zu verwenden, die aus den
Exemplaren bestehen, die zur Erfüllung der Förmlichkeiten für das
Zollverfahren, in das die Waren übergeführt werden sollen, erforderlich
sind.

(2) Werden Waren vor der Überführung in das gemeinschaftliche
oder gemeinsame Versandverfahren oder im Anschluß daran in ein
anderes Zollverfahren übergeführt, so kann ein Satz verwendet werden,
der aus den Exemplaren besteht, die für das Versandverfahren und das
vorangehende oder anschließende Zollverfahren erforderlich sind.

(3) Die Sätze gemäß den Absätzen 1 und 2 werden

— einem vollständigen Satz von acht Exemplaren gemäß dem Muster
in Anhang 31 oder

— zwei aufeinanderfolgenden Sätzen von vier Exemplaren gemäß dem
Muster in Anhang 32 insbesondere im Fall einer Erstellung im
Wege der Datenverarbeitung zur Behandlung der Zollanmeldungen

entnommen.

(4) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 205 Absatz 3, 222
bis 224 sowie 254 bis 289 können die Anmeldevordrucke gegebenen-
falls durch einen oder mehrere weitere Vordrucke ergänzt werden, die
in Sätzen verwendet werden, die aus den Exemplaren bestehen, die zur
Erfüllung der Förmlichkeiten für das Zollverfahren, in das die Waren
übergeführt werden sollen, erforderlich sind; diese Sätze können gege-
benenfalls durch die Exemplare ergänzt werden, die zur Erfüllung der
Förmlichkeiten für das vorangehende oder anschließende Zollverfahren
erforderlich sind.

Diese Sätze werden

— einem vollständigen Satz von acht Exemplaren gemäß dem Muster
in Anhang 33 oder

— zwei aufeinanderfolgenden Sätzen von vier Exemplaren gemäß dem
Muster in Anhang 34

entnommen.
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Die Ergänzungsvordrucke sind Bestandteil des Einheitspapiers, auf das
sie sich beziehen.

(5) Abweichend von Absatz 4 können die Zollbehörden vorsehen,
daß Ergänzungsvordrucke dann nicht verwendet werden können, wenn
die Zollanmeldungen mit Datenverarbeitungssystemen zur Behandlung
der Zollanmeldungen erstellt werden.

Artikel 209

(1) Bei Anwendung von Artikel 208 Absatz 2 haftet jeder Beteiligte
nur für die Angaben, die sich auf das Verfahren beziehen, das er als
Anmelder, Hauptverpflichteter oder Vertreter einer der beiden bean-
tragt hat.

(2) In Fällen nach Absatz 1 hat der Beteiligte, der ein für ein voran-
gegangenes Zollverfahren ausgestelltes Einheitspapier verwendet, vor
Abgabe seiner Zollanmeldung die Richtigkeit der vorhandenen
Angaben in den ihn betreffenden Feldern sowie ihre Gültigkeit für die
betreffenden Waren und das beantragte Verfahren zu prüfen und die
Angaben gegebenenfalls zu vervollständigen.

In den vorgenannten Fällen hat der Beteiligte der Zollstelle alle von
ihm festgestellten Unterschiede zwischen den betreffenden Waren und
den vorhandenen Angaben umgehend mitzuteilen. In solchen Fällen
muß er seine Zollanmeldung auf einem neuen Vordrucksatz des
Einheitspapiers erstellen.

Artikel 210

Wird das Einheitspapier für mehere aufeinanderfolgende Zollverfahren
verwendet, so überzeugen sich die Zollbehörden davon, daß die
Angaben auf den während der einzelnen Verfahrensabschnitte ausge-
füllten Exemplare übereinstimmen.

Artikel 211

Die Zollanmeldung ist in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft
auszufüllen, die von den Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem die
Förmlichkeiten erfüllt werden, zugelassen ist.

Soweit erforderlich können die Zollbehörden des Bestimmungsmit-
gliedstaats vom Anmelder oder seinem Vertreter in diesem
Mitgliedstaat eine Übersetzung der Zollanmeldung in die Amtssprache
oder eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats verlangen.
Die Übersetzung tritt an die Stelle der entsprechenden Angaben in der
Zollanmeldung.

Abweichend von Unterabsatz 1 ist die Zollanmeldung immer dann in
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Bestimmungsmit-
gliedstaats auszufüllen, wenn sie in diesem Staat auf anderen als den
der Zollstelle des Abgangsmitgliedstaats ursprünglich vorgelegten
Anmeldevordrucken abgegeben wird.

Artikel 212

(1) Das Einheitspapier ist unter Beachtung des Merkblatts in
Anhang 37 und der gegebenenfalls im Rahmen sonstiger gemeinschaft-
licher Regelungen erforderlichen Angaben auszufüllen.

(2) Die Zollbehörden sorgen dafür, daß das in Absatz 1 genannte
Merkblatt den Benutzern ohne weiteres zur Verfügung steht.

(3) Die zuständigen Behörden eines jeden Mitgliedstaats ergänzen
das Merkblatt soweit erforderlich.

Artikel 213

Die beim Ausfüllen der Vordrucke nach Artikel 205 Absatz 1 zu
verwendenden Codes sind in Anhang 38 aufgeführt.
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Artikel 214

In den Fällen, in denen zusätzliche Exemplare des Vordrucks nach
Artikel 205 Absatz 1 vorgeschrieben sind, kann der Anmelder zu
diesem Zweck gegebenenfalls zusätzliche Blätter oder Photokopien
des Vordrucks verwenden.

Diese zusätzlichen Blätter oder Photokopien müssen vom Anmelder
unterzeichnet, der zuständigen Zollstelle vorgelegt und von dieser unter
den gleichen Voraussetzungen wie das Einheitspapier mit ihrem Sich-
tvermerk versehen werden. Sie werden von den Zollbehörden als
Originale anerkannt, sofern ihre Beschaffenheit und Lesbarkeit von
diesen Behörden als zufriedenstellend erachtet wird.

Artikel 215

(1) Die Vordrucke nach Artikel 205 Absatz 1 sind auf Durchschrei-
bepapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu
drucken. Dieses Papier muß so beschaffen sein, daß die Angaben auf
der Vorderseite nicht die Lesbarkeit der Angaben auf der Rückseite
beeinträchtigen, und darf bei normalem Gebrauch weder einreißen
noch knittern.

Für alle Exemplare ist weißes Papier zu verwenden. Auf den Exem-
plaren für das gemeinschaftliche Versandverfahren ►M19 (1, 4 und
5) ◄ haben jedoch die Felder Nr. 1 (erstes und drittes Unterfeld), 2,
3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (erstes Unterfeld
links), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 und 56 einen grünen Grund.

Die Vordrucke sind in grüner Farbe zu drucken.

(2) Die Abmessungen der Felder beruhen horizontal auf einem
Zehntel Zoll und vertikal auf einem Sechstel Zoll. Die Abmessungen
der Unterfelder beruhen horizontal auf einem Zehntel Zoll.

(3) Die Vordruckexemplare sind farblich wie folgt zu kennzeichnen:

a) Vordrucke gemäß den Mustern in Anhang 31 und 33:

— die Exemplare 1, 2, 3 und 5 weisen am rechten Rand einen
durchgehenden roten, grünen, gelben bzw. blauen Streifen auf;

— die Exemplare 4, 6, 7 und 8 weisen am rechten Rand einen
unterbrochenen blauen, roten, grünen bzw. gelben Streifen auf;

b) Vordrucke gemäß den Mustern in Anhang 32 und 34: die Exemplare
1/6, 2/7, 3/8 und 4/5 weisen am rechten Rand einen durchgehenden
und rechts davon einen unterbrochenen roten, grünen, gelben bzw.
blauen Streifen auf.

Die Streifen sind ungefähr 3 mm breit. Der unterbrochene Streifen
besteht aus einer Folge von 3 mm langen Quadraten und 3 mm
Zwischenraum.

(4) Die Exemplare, auf denen die Angaben der in den Anhängen 31
und 33 genannten Vordrucke in Durchschrift erscheinen müssen, sind
in Anhang 35 genannt.

Die Exemplare, auf denen die Angaben der in den Anhängen 32 und 34
genannten Vordrucke in Durchschrift erscheinen müssen, sind in
Anhang 36 genannt.

(5) Die Vordrucke haben das Format 210 × 297 mm, wobei in der
Länge Abweichungen von minus 5 bis plus 8 mm zugelassen sind.

(6) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die
Vordrucke den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der
Druckerei enthalten müssen. Darüber hinaus können sie den Druck der
Vordrucke von einer vorherigen technischen Zulassung abhängig
machen.
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Abschni t t 3

Für die Zollverfahren verlangte Angaben

Artikel 216

(1) Die Maximalliste der bei Verwendung des Einheitspapiers in
einer Zollanmeldung zu einem Zollverfahren auszufüllenden Felder ist
in Anhang 37 enthalten.

(2) Anhang 37 enthält ebenfalls die Minimalliste der Felder, die bei
der Zollanmeldung zu einem bestimmten Zollverfahren auszufüllen
sind.

Artikel 217

Die bei Verwendung eines der in Artikel 205 Absatz 2 genannten
Vordrucke zu machenden Angaben ergeben sich aus dem jeweiligen
Vordruck, gegebenenfalls ergänzt durch die Vorschriften zu dem
betreffenden Zollverfahren.

Abschni t t 4

Unterlagen, die der Zollanmeldung beizufügen sind

Artikel 218

(1) Der Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr sind folgende Unterlagen beizufügen:

a) die Rechnung, auf deren Grundlage der Zollwert der Waren ange-
meldet wird, nach Maßgabe des Artikels 181;

b) die Anmeldung der Angaben über den Zollwert der angemeldeten
Waren nach Artikel 178, sofern diese Anmeldung nach dem
genannten Artikel vorgeschrieben ist;

c) die Unterlagen, die für die Anwendung einer Präferenzregelung oder
einer anderen Sonderregelung, die für die angemeldeten Waren gilt,
erforderlich sind;

d) alle sonstige Unterlagen, die nach den Vorschriften über die
Überführung der angemeldeten Waren in den zollrechtlich freien
Verkehr erforderlich sind.

(2) Die Zollstelle kann bei Abgabe der Zollanmeldung verlangen,
daß die Beförderungspapiere oder Unterlagen über das vorangegangene
Zollverfahren vorgelegt werden.

Wird eine Ware in mehreren Packstücken gestellt, so kann die Zoll-
stelle ferner die Vorlage einer Liste der Packstücke oder eines
gleichwertigen Papiers mit Angabe des Inhalts jedes Packstücks
verlangen.

(3) Handelt es sich jedoch um Waren, für die der Pauschalzollsatz
gemäß Titel II Buchstabe D der Einführenden Vorschriften zur Kombi-
nierten Nomenklatur gilt oder die von den Einfuhrabgaben befreit sind,
so kann auf Vorlage der Unterlagen nach Absatz 1 Buchstaben a), b)
und c) verzichtet werden, sofern die Zollstelle diese Unterlagen nicht
für die Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr für
erforderlich hält.

Artikel 219

(1) Der Versandanmeldung ist das Beförderungspapier beizufügen.

Das Beförderungspapier ist jedoch während der Beförderung den Zoll-
stellen oder jeder anderen zuständigen Behörde auf Verlangen jederzeit
vorzulegen.

(2) Unbeschadet gegebenenfalls anwendbarer Vereinfachungsmaß-
nahmen ist die Ausfuhranmeldung oder Anmeldung zur Wiederausfuhr
der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft oder jedes andere
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Dokument gleicher Wirkung der Abgangsstelle zusammen mit der
dazugehörigen Versandanmeldung vorzulegen.

(3) Die Zollstellen können gegebenenfalls verlangen, daß die Unter-
lagen über das vorangegangene Zollverfahren vorgelegt werden.

Artikel 220

(1) Unbeschadet spezifischer Bestimmungen sind der Zollanmeldung
zur Überführung in ein Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
folgende Unterlagen beizufügen:

a) für das Zollagerverfahren:

— in einem Zollager des Typs D: die Unterlagen nach Artikel 218
Absatz 1 Buchstaben a) und b);

— in anderen Zollagern als Typ D: keine Unterlagen;

b) für die aktive Veredelung:

— im Verfahren der Zollrückvergütung: die in Artikel 218 Absatz 1
vorgesehenen Unterlagen;

— im Nichterhebungsverfahren: die in Artikel 218 Absatz 1 Buch-
staben a) und b) vorgesehenen Unterlagen

sowie gegebenenfalls eine schriftliche Bewilligung für das betref-
fende Zollverfahren oder eine Kopie des Bewilligungsantrags bei
Anwendung von ►M20 Artikel 508 Absatz 1 ◄;

c) für das Umwandlungsverfahren die in Artikel 218 Absatz 1 Buch-
staben a) und b) vorgesehenen Unterlagen, sowie gegebenenfalls
die schriftliche Bewilligung für das betreffende Zollverfahren
►M20 oder eine Kopie des Bewilligungsantrages bei Anwendung
von Artikel 508 Absatz 1 ◄;

d) für die vorübergehende Verwendung

— bei teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben, die in Artikel
218 Absatz 1 vorgesehenen Unterlagen;

— bei vollständiger Befreiung von den Einfuhrabgaben, die in
Artikel 218 Absatz 1 Buchstaben a) und b) vorgesehenen Doku-
mente

sowie gegebenenfalls die schriftliche Bewilligung für das betref-
fende Zollverfahren ►M20 oder eine Kopie des
Bewilligungsantrages bei Anwendung von Artikel 508 Absatz 1 ◄;

e) für die passive Veredelung: die Unterlagen nach Artikel 221 Absatz
1 und gegebenenfalls die schriftliche Bewilligung des betreffenden
Zollverfahrens oder eine Kopie des Bewilligungsantrags bei Anwen-
dung von ►M20 Artikel 508 Absatz 1 ◄.

(2) Artikel 218 Absatz 2 gilt für Zollanmeldungen zur Überführung
in alle Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung.

(3) Die Zollbehörden können zulassen, daß die schriftliche Bewilli-
gung für das betreffende Zollverfahren oder eine Kopie des
Bewilligungsantrags nicht beizufügen sind, sondern nur den Zoll-
behörden zur Verfügung gehalten werden.

Artikel 221

(1) Der Ausfuhranmeldung und der Anmeldung zur Wiederausfuhr
sind alle für die zutreffende Erhebung der Ausfuhrabgaben sowie für
die Anwendung der Ausfuhrbestimmungen auf die betreffende Ware
notwendigen Unterlagen beizufügen.

(2) Die Voraussetzungen für die Übermittlung der in Absatz 1
genannten Angaben werden von den Zollbehörden festgelegt.
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KAPITEL 2

Zollanmeldung unter Einsatz der Datenverarbeitung

Artikel 222

(1) Wird die Zollanmeldung auf der Grundlage von Informatikver-
fahren abgegeben, so werden die in Anhang 37 vorgesehenen
Angaben der schriftlichen Zollanmeldung dadurch ersetzt, daß der
dazu bezeichneten Zollstelle die für schriftliche Zollanmeldungen
vorgeschriebenen Angaben in Form von Codes oder in jeder anderen
von den zuständigen Zollbehörden festgelegten Form zum Zweck der
datentechnischen Verarbeitung übermittelt werden.

(2) Eine Zollanmeldung, die gemäß EDI erstellt wird, gilt als im
Zeitpunkt des Empfangs der EDI-Nachricht durch die Zollbehörden
abgegeben.

Die Annahme einer Zollanmeldung gemäß EDI wird dem Anmelder
mittels einer Antwortnachricht mitgeteilt, die mindestens die Identitäts-
bezeichnung der erhaltenen Nachricht und/oder die Registriernummer
der Zollbehörden sowie den Annahmezeitpunkt enthält.

(3) Wird eine Zollanmeldung gemäß EDI abgegeben, so regeln die
Zollbehörden die Einzelheiten der Anwendung von Artikel 247.

(4) Wird die Zollanmeldung gemäß EDI abgegeben, so wird die
Überlassung der Waren dem Anmelder mittels einer Nachricht bekannt-
gegeben, welche mindestens die Identitätsbezeichnung der
Zollanmeldung sowie den Überlassungszeitpunkt enthält.

(5) Werden die Elemente der Zollanmeldung in die Zollinformatik-
systeme eingegeben, so gelten die Absätze 2, 3 und 4 sinngemäß.

Artikel 223

Falls die Erstellung eines Exemplars der Zollanmeldung in Schriftform
zur Erledigung anderer Förmlichkeiten erforderlich ist, wird dieses auf
Antrag des Anmelders entweder von der zuständigen Zollstelle durch-
geführt und mit einem Sichtvermerk versehen oder gemäß Artikel 199
Absatz 2 zweiter Unterabsatz vorgenommen.

Artikel 224

Die Zollbehörden können unter den Voraussetzungen und nach den
Modalitäten, die sie festlegen, zulassen, daß die zur Überführung von
Waren in ein Zollverfahren erforderlichen Unterlagen durch Mittel
elektronischer Datenverarbeitung erstellt und übermittelt werden.

KAPITEL 3

Mündliche Zollanmeldungen und andere Formen der Willensäuße-
rung

Abschni t t 1

Mündliche Zollanmeldungen

Artikel 225

Zollanmeldungen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
können für folgende Waren mündlich abgegeben werden:

a) Waren zu nichtkommerziellen Zwecken,

— die im persönlichen Gepäck von Reisenden enthalten sind,

— die an Privatpersonen gesandt werden,

— in anderen Fällen von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, wenn
die Zollbehörden dies zulassen;
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b) Waren zu kommerziellen Zwecken, wenn

— der Gesamtwert je Sendung und Anmelder die in den geltenden
Gemeinschaftsvorschriften vorgesehene statistische Wert-
schwelle nicht übersteigt,

— die Sendung nicht Teil einer regelmäßigen Serie gleichartiger
Sendungen ist und

— die Waren nicht von einem unabhängigen Beförderer als Teil
eines größeren kommerziellen Beförderungsvorgangs befördert
werden;

c) Waren im Sinne des Artikels 229, wenn es sich um Waren handelt,
die als Rückwaren abgabenfrei sind;

d) Waren im Sinne von Artikel 230 Buchstaben b) und c).

Artikel 226

Ausfuhranmeldungen können für folgende Waren mündlich abgegeben
werden:

a) Waren zu nichtkommerziellen Zwecken,

— die im persönlichen Gepäck von Reisenden enthalten sind,
— die an Privatpersonen gesandt werden;

b) Waren im Sinne des Artikels 225 Buchstabe b);

c) Waren im Sinne des Artikels 231 Buchstaben b) und c);

d) sonstige Waren von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, wenn die
Zollbehörden dies zulassen.

Artikel 227

(1) Die Zollbehörden können vorsehen, daß die Artikel 225 und 226
nicht angewendet werden, wenn die Person, welche die Waren abfer-
tigen läßt, als gewerblicher Zollagent für fremde Rechnung handelt.

(2) Hat die Zollstelle Zweifel an der Richtigkeit der gemachten
Angaben oder der Vollständigkeit der anzumeldenden Angaben, so
kann sie eine schriftliche Zollanmeldung verlangen.

Artikel 228

Sind die nach Artikel 225 oder 226 mündlich angemeldeten Waren ein-
oder ausfuhrabgabenpflichtig, so stellt die Zollstelle dem Beteiligten
eine Quittung über die Entrichtung der geschuldeten Abgaben aus.

Diese Quittung enthält mindestens die folgenden Angaben:

a) die Warenbezeichnung; diese ist so klar zu formulieren, daß die
Nämlichkeit der Waren gesichert werden kann; diese Warenbezeich-
nung kann gegebenenfalls durch die Tarifposition ergänzt werden;

b) den fakturierten Wert und/oder die Angabe der Warenmenge;

c) die erhobenen Abgaben;

d) das Ausstellungsdatum;

e) die Bezeichnung der Behörde, die die Quittung ausgestellt hat.

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ein Muster der zur
Durchführung dieses Artikels verwendeten Quittung. Die Kommission
gibt diese Muster an die anderen Mitgliedstaaten weiter.

Artikel 229

(1) Zollanmeldungen zur vorübergehenden Verwendung können für
folgende Waren gemäß den in ►M20 Artikel 497 Absatz 3 Unterab-
satz 2 ◄ festgelegten Voraussetzungen mündlich abgegeben werden:

a) ►M20 — Tiere, die zum Weiden, auch als Wanderherde, oder zur
Arbeitsleistung einschließlich Beförderung verwendet werden
sollen, sowie andere Waren, die die in ►C13 Artikel 567
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Unterabsatz 2 ◄ Buchstabe a) genannten Voraussetzungen
erfüllen;

— Umschließungen im Sinne des Artikels 571 Buchstabe a), sofern
sie unauslöschliche, nicht abnehmbare Zeichen einer außerhalb
des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person tragen; ◄

— Ausrüstung für die Herstellung und Übertragung von Rundfunk-
und Fernsehprogrammen sowie eigens für Rundfunk- und Fern-
sehübertragungen ausgerüstete Fahrzeuge und ihre Ausstattung,
die von öffentlichen oder privaten Gesellschaften eingeführt
werden, sofern diese Gesellschaften außerhalb des Zollgebiets
der Gemeinschaften ansässig sind und von den Zollbehörden,
die die Bewilligung erteilt haben, für die Einfuhr des betref-
fenden Materials oder der betreffenden Fahrzeuge zugelassen
sind;

— Instrumente und Apparate, die als „Berufsausrüstung“ von
Ärzten im Sinne ►M20 des Artikels 569 ◄ anerkannt sind;

b) Waren im Sinne des Artikels 232;

c) andere Waren, wenn die Zollbehörden dies zulassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Waren können auch bei Beendigung
der vorübergehenden Verwendung mündlich zur Wiederausfuhr ange-
meldet werden.

Abschni t t 2

Zollanmeldung durch andere Formen der Willensäußerung

Artikel 230

Zollanmeldungen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
können für folgende Waren durch eine Willensäußerung im Sinne des
Artikels 233 abgegeben werden, sofern sie nicht ausdrücklich ange-
meldet werden:

a) Waren zu nichtkommerziellen Zwecken, die im persönlichen
Gepäck von Reisenden enthalten sind und die gemäß Kapitel I Titel
XI der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates (1) oder als Rück-
waren abgabenfrei sind;

b) Waren, die gemäß Kapitel I Titel IX und X der Verordnung (EWG)
Nr. 918/83 des Rates abgabenfrei sind;

c) Beförderungsmittel, die als Rückwaren abgabenfrei sind;

d) Waren, die im Rahmen eines wirtschaftlich unbedeutenden Waren-
verkehrs eingeführt werden und von der Beförderungspflicht zu
einer Zollstelle nach Artikel 38 Absatz 4 des Zollkodex befreit
sind, unter der Voraussetzung, daß sie keinen Abgaben unterliegen.

Artikel 231

Folgende Waren gelten als durch eine Willensäußerung im Sinne des
Artikels 233 Buchstabe b) zur Ausfuhr angemeldet, sofern sie nicht
ausdrücklich angemeldet werden:

a) nicht ausfuhrabgabenpflichtige Waren zu nichtkommerziellen
Zwecken, die im persönlichen Gepäck von Reisenden enthalten
sind;

b) im Zollgebiet der Gemeinschaft zugelassene Beförderungsmittel,
sofern sie dazu bestimmt sind, später wiedereingeführt zu werden;

c) Waren im Sinne des Kapitels II der Verordnung (EWG) Nr. 918/83
des Rates;

d) sonstige Waren von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, wenn die
Zollbehörden dies zulassen.
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Artikel 232

(1) Zollanmeldungen zur vorübergehenden Verwendung können für
folgende Waren durch eine Willensäußerung im Sinne des Artikels
233 nach Maßgabe des Artikels 579 abgegeben werden, sofern sie nicht
schriftlich oder mündlich angemeldet werden:

a) persönliche Gebrauchsgegenstände und Waren zu Sportzwecken, die
von Reisenden gemäß Artikel 563 eingeführt werden;

b) in den Artikeln 556 bis 561 genannte Beförderungsmittel;

c) Betreuungsgut für Seeleute, das auf einem im internationalen
Seeverkehr eingesetzten Schiff gemäß Artikel 564 Buchstabe a)
verwendet wird.

(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Waren nicht Gegenstand einer
ausdrücklichen Zollanmeldung sind, werden sie als zur Wiederausfuhr
nach Beendigung der vorübergehenden Verwendung durch eine Willen-
säußerung im Sinne des Artikels 233 angemeldet angesehen.

Artikel 233

►M6 1. ◄ Im Sinne der Artikel 230 bis 232 kann die als Zollan-
meldung geltende Willensäußerung auf folgende Weise abgegeben
werden:

a) bei Befördern der Waren bis zu einer Zollstelle oder einem anderen
nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a) des Zollkodex bezeichneten
oder zugelassenen Ort durch:

— Benutzen des grünen Ausgangs „anmeldefreie Waren“, sofern
bei der betreffenden Zollstelle getrennte Kontrollausgänge
vorhanden sind,

— Passieren einer Zollstelle ohne getrennte Kontrollausgänge, ohne
spontan eine Zollanmeldung abzugeben,

— Anbringen einer Zollanmeldungsvignette oder eines Aufklebers
„anmeldefreie Waren“ an der Windschutzscheibe von Personen-
wagen, sofern dies in den einzelstaatlichen Vorschriften
vorgesehen ist;

b) bei Verzicht auf die Verpflichtung des Beförderns im Sinne der
Durchführungsvorschriften zu Artikel 38 Absatz 4 des Zollkodex,
bei der Ausfuhr im Sinne des Artikels 231 sowie im Falle der
Wiederausfuhr gemäß Artikel 232 Absatz 2 durch:

— einfaches Überschreiten der Grenze des Zollgebiets der Gemein-
schaft.

(2) Werden Waren im Sinne des Artikels 230 Buchstabe a), des
Artikels 231 Buchstabe a) und des Artikels 232 Absatz 1 Buchstabe
a) und Absatz 2, soweit sie im Gepäck von Reisenden enthalten sind,
als aufgegebenes Reisegepäck im Eisenbahnverkehr befördert und wird
für sie in Abwesenheit des Reisenden eine Zollanmeldung abgegeben,
so kann das in Anhang 38a genannte Papier unter den darin angege-
benen Beschränkungen und Bedingungen verwendet werden.

Artikel 234

(1) Sind die Voraussetzungen der Artikel 230 bis 232 erfüllt, so
gelten die betreffenden Waren als im Sinne des Artikels 63 des Zoll-
kodex gestellt, die Zollanmeldung als angenommen und die Waren als
überlassen, sobald die Willensäußerung im Sinne des Artikels 233
erfolgt ist.

(2) Ergibt sich bei einer Kontrolle, daß die Willensäußerung im
Sinne des Artikels 233 erfolgt ist, ohne daß die verbrachten oder ausge-
führten Waren die Voraussetzungen der Artikel 230 bis 232 erfüllen, so
gelten diese Waren als vorschriftswidrig verbracht oder ausgeführt.
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Abschni t t 3

Gemeinsame Vorschriften zu den Abschnitten 1 und 2

Artikel 235

Die Artikel 225 bis 232 gelten nicht für Waren, für die die Gewährung
von Ausfuhrerstattungen oder anderen Beträgen oder die Erstattung von
Abgaben vorgesehen ist oder beantragt wurde oder die Verbots- oder
Beschränkungsmaßnahmen oder sonstigen besonderen Förmlichkeiten
unterliegen.

Artikel 236

Im Sinne der Abschnitte 1 und 2 gilt als „Reisender“

A. bei der Einfuhr

1. eine Person, die vorübergehend in das Zollgebiet der Gemein-
schaft gelangt, wo sie nicht ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat,
sowie

2. eine Person, die nach einem vorübergehenden Aufenthalt im
Ausland in das Zollgebiet der Gemeinschaft zurückkehrt, wo sie
ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat.

B. bei der Ausfuhr

1. eine Person, die vorübergehend das Zollgebiet der Gemeinschaft
verläßt, wo sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat, sowie

2. eine Person, die nach einem vorübergehenden Aufenthalt das
Zollgebiet der Gemeinschaft, wo sie nicht ihren gewöhnlichen
Wohnsitz hat, wieder verläßt.

Abschni t t 4

Postverkehr

Artikel 237

(1) Im Postverkehr gelten folgende Waren als angemeldet

A. zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr

a) im Zeitpunkt des Beförderns:

— Postkarten und Briefe, ausschließlich mit persönlichen
Mitteilungen,

— Blindenpost,
— nichteinfuhrabgabenpflichtige Drucksachen und
— andere Postsendungen (Briefe und Postpakete), die im Sinne

der Durchführungsvorschriften zu Artikel 38 Absatz 4 des
Zollkodex von der Verpflichtung des Beförderns freigestellt
sind;

b) im Zeitpunkt der Gestellung:

— nicht in Buchstabe a) genannte Postsendungen (Briefe und
Postpakete), wenn sie mit einer Zollinhaltserklärung
►M18 CN22 ◄ und/oder ►M18 CN23 ◄ befördert
werden.

B. zur Ausfuhr:

a) nichtausfuhrabgabenpflichtige Postsendungen (Briefe und Post-
pakete) bei Übernahme durch die Postbehörden,

b) ausfuhrabgabenpflichtige Postsendungen (Briefe und Postpakete)
bei ihrer Gestellung, sofern sie mit einer Zollinhaltserklärung
►M18 CN22 ◄ und/oder ►M18 CN23 ◄ befördert werden.

(2) Als Anmelder und gegebenenfalls als Zollschuldner gilt in den
Fällen von Absatz 1 Buchstabe A der Empfänger, in den Fällen von
Buchstabe B der Versender. Die Zollbehörden können vorsehen, daß
die Postverwaltung als Anmelder und gegebenenfalls auch als Zoll-
schuldner gilt.
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(3) Im Sinne von Absatz 1 gelten abgabenfreie Waren als nach
Maßgabe von Artikel 63 des Zollkodex gestellt, die Zollanmeldung als
angenommen sowie die Waren als überlassen:

a) bei der Einfuhr, wenn die Waren dem Empfänger ausgehändigt
werden,

b) bei der Ausfuhr, wenn die Waren von den Postbehörden über-
nommen werden.

(4) Wird eine Postsendung (Briefe und Postpakete), die nicht von
der Verpflichtung der Beförderung zu einer Zollstelle nach den Durch-
führungsvorschriften zu Artikel 38 Absatz 4 des Zollkodex freigestellt
ist, ohne Zollinhaltserklärung ►M18 CN22 ◄ und/oder
►M18 CN23 ◄ gestellt oder ist diese Erklärung unvollständig, so
bestimmen die Zollbehörden die Form, in der die Zollanmeldung abzu-
geben oder zu vervollständigen ist.

Artikel 238

Artikel 237 gilt nicht

— für Postsendungen (Briefe und Postpakete), die zu kommerziellen
Zwecken bestimmte Waren enthalten, deren Gesamtwert die in den
geltenden Gemeinschaftsvorschriften vorgesehene statistische Wert-
schwelle überschreitet; die Zollbehörden können höhere
Wertgrenzen vorsehen;

— für Postsendungen (Briefe und Postpakete), die zu kommerziellen
Zwecken bestimmte Waren enthalten, die Teil einer regelmäßigen
Serie gleichartiger Vorgänge sind;

— wenn eine Zollanmeldung schriftlich, mündlich oder unter Einsatz
der Datenverarbeitung abgegeben wird;

— für Postsendungen (Briefe oder Postpakete) im Sinne des Artikels
235.

TITEL VIII

ZOLLBESCHAU, FESTSTELLUNGEN UND SONSTIGE MASS-
NAHMEN DER ZOLLSTELLE

Artikel 239

(1) Die Zollbeschau wird an dem zu diesem Zweck bezeichneten
Ort zu den dafür vorgesehenen Zeiten durchgeführt.

(2) Die Zollstelle kann jedoch auf Antrag des Anmelders die Zollbe-
schau an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit vornehmen.

Dadurch entstehende Kosten trägt der Anmelder.

Artikel 240

(1) Beschließt die Zollstelle, eine Zollbeschau vorzunehmen, so teilt
sie dies dem Anmelder oder seinem Vertreter mit.

(2) Beschließt die Zollstelle, nur einen Teil der angemeldeten Waren
zu beschauen, so teilt sie dem Anmelder oder seinem Vertreter mit, um
welche Waren es sich handelt, ohne daß sich dieser der Auswahl
widersetzen kann.

Artikel 241

(1) Der Anmelder oder die von ihm zur Teilnahme an der Zollbe-
schau benannte Person muß der Zollstelle die zur Erleichterung ihrer
Aufgabe erforderliche Unterstützung gewähren. Genügt der Zollstelle
die gewährte Unterstützung nicht, so kann sie vom Anmelder
verlangen, daß er eine andere Person benennt, die der Zollstelle die
erforderliche Unterstützung gewähren kann.

(2) Weigert sich der Anmelder, bei der Zollbeschau anwesend zu
sein oder eine Person zu benennen, die der Zollstelle die von ihr für
erforderlich gehaltene Unterstützung gewähren kann, so setzt die Zoll-

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 82



▼B
stelle ihm eine Frist, es sei denn, daß sie auf die Zollbeschau
verzichtet.

Ist bei Ablauf der gesetzten Frist der Anmelder der Aufforderung der
Zollstelle nicht nachgekommen, so nimmt diese nach Maßgabe des
Artikels 75 Buchstabe a) des Zollkodex die Zollbeschau von Amts
wegen auf Kosten und Gefahr des Anmelders vor; sie bestellt einen
Sachverständigen oder eine andere nach den einschlägigen Bestim-
mungen benannte Person, wenn sie dies für erforderlich hält.

(3) Die Feststellungen der Zollstelle, die sich bei einer Zollbeschau
ergeben, die nach Absatz 2 durchgeführt wird, haben dieselben Rechts-
wirkungen wie die Ergebnisse einer in Anwesenheit des Anmelders
durchgeführten Zollbeschau.

(4) Die Zollstelle kann anstelle der Maßnahmen nach den Absätzen
2 und 3 die Zollanmeldung als wirkungslos ansehen, wenn zweifelsfrei
feststeht, daß die Weigerung des Anmelders, bei der Zollbeschau anwe-
send zu sein oder eine Person zu benennen, die der Zollstelle die
erforderliche Unterstützung gewähren kann, nicht bezweckt oder
bewirkt, daß die Zollstelle an der Feststellung einer Zuwiderhandlung
gegen die Vorschriften über die Überführung der betreffenden Waren
in den zollrechtlich freien Verkehr gehindert wird oder daß gegen
Artikel 66 Absatz 1 oder Artikel 80 Absatz 2 des Zollkodex verstoßen
wird.

Artikel 242

(1) Beschließt die Zollstelle, Muster oder Proben zu entnehmen, so
teilt sie dies dem Anmelder oder seinem Vertreter mit.

(2) Muster oder Proben werden von der Zollstelle selbst entnommen.
Die Zollstelle kann jedoch verlangen, daß Muster oder Proben unter
ihrer Aufsicht vom Anmelder oder von einer von ihm benannten
Person entnommen werden.

Muster oder Proben werden nach den in den geltenden Bestimmungen
vorgesehenen einschlägigen Methoden entnommen.

(3) Muster oder Proben dürfen nur in solchen Mengen entnommen
werden, wie zur Durchführung der Analyse oder eingehenden Prüfung
einschließlich einer etwaigen Gegenanalyse erforderlich ist.

Artikel 243

(1) Der Anmelder oder die von ihm zur Teilnahme an der Entnahme
von Mustern oder Proben benannte Person hat der Zollstelle die zur
Erleichterung der Durchführung dieser Maßnahmen erforderliche
Unterstützung zu gewähren.

(2) Weigert sich der Anmelder, bei der Entnahme von Mustern oder
Proben anwesend zu sein oder eine Person zu diesem Zweck zu bene-
nnen, oder gewährt er der Zollstelle nicht die zur Erleichterung der
Durchführung dieser Maßnahmen erforderliche Unterstützung, so
gelten Artikel 241 Absatz 1 zweiter Satz und Artikel 241 Absätze 2, 3
und 4.

Artikel 244

Hat die Zollstelle Muster oder Proben im Hinblick auf eine Analyse
oder eingehende Prüfung entnommen, so überläßt sie dem Anmelder
die betreffenden Waren, bevor die Ergebnisse der Analyse oder
Prüfung vorliegen, wenn der Überlassung ansonsten nichts entgegen-
steht und in Fällen, in denen eine Zollschuld entstanden ist oder
entstehen könnte, die betreffenden Abgabenbeträge zuvor buchmäßig
erfaßt und entrichtet worden sind oder für sie eine Sicherheit geleistet
worden ist.
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Artikel 245

(1) Die von der Zollstelle als Muster oder Proben entnommenen
Mengen werden von der angemeldeten Menge nicht abgezogen.

(2) Im Falle einer Zollanmeldung zur Ausfuhr oder zur passiven
Veredelung ist der Anmelder, soweit dies die Umstände zulassen,
berechtigt, die Mengen, die als Proben entnommen wurden, durch
gleiche Waren zu ersetzen, um die Warensendung wieder zu
vervollständigen.

Artikel 246

(1) Die entnommenen Muster oder Proben werden, sofern sie nicht
durch die Analyse oder eingehende Prüfung vernichtet oder zerstört
worden sind, dem Anmelder auf Antrag und auf seine Kosten zurück-
gegeben, sobald ihre Aufbewahrung durch die Zollstelle gegenstandslos
geworden ist, insbesondere nach Ausschöpfung aller dem Anmelder zur
Verfügung stehenden Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung, die die
Zollstelle auf der Grundlage der Analyse oder eingehenden Prüfung
getroffen hat.

(2) Muster oder Proben, deren Rückgabe vom Anmelder nicht bean-
tragt worden ist, werden entweder vernichtet oder zerstört oder von der
Zollstelle aufbewahrt. In besonderen Fällen kann die Zollstelle jedoch
vom Beteiligten verlangen, daß er die restlichen Muster oder Proben
zurücknimmt.

Artikel 247

(1) Hat die Zollstelle die Zollanmeldung und die beigefügten Unter-
lagen überprüft oder die Waren beschaut, so gibt sie Gegenstand und
Ergebnis der Überprüfung oder Beschau mindestens auf dem für sie
bestimmten Exemplar der Zollanmeldung oder auf einem Zusatzblatt
an. Im Falle einer Teilbeschau sind ferner die überprüften Waren zu
bezeichnen.

Die Zollstelle vermerkt gegebenenfalls auch die Abwesenheit des
Anmelders oder seines Vertreters.

(2) Stimmt das Ergebnis der Überprüfung der Zollanmeldung und
der dieser beigefügten Unterlagen und der Zollbeschau nicht mit der
Zollanmeldung überein, so vermerkt die Zollstelle mindestens auf dem
für sie bestimmten Exemplar der Zollanmeldung oder auf dem Zusatz-
blatt die Grundlagen für die Erhebung der Abgaben auf die Waren und
gegebenenfalls für die Berechnung der Erstattungen und sonstigen
Beträge bei der Ausfuhr sowie für die Anwendung der übrigen
Vorschriften über das Zollverfahren, in das die Waren übergeführt
werden.

(3) Aus den Vermerken der Zollstelle müssen gegebenenfalls die
vorgenommenen Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung ersichtlich
sein.

Diese Vermerke sind außerdem mit Datum und der Angabe des beur-
kundenden Beamten zu versehen.

(4) Die Zollanmeldung oder das Zusatzblatt braucht keinen Vermerk
gemäß Absatz 1 zu enthalten, wenn die Zollstelle weder die Zollanmel-
dung überprüft noch die Waren beschaut hat.

Artikel 248

(1) Die Überlassung führt zur buchmäßigen Erfassung der Abgaben,
wie sie sich aus den Angaben in der Zollanmeldung ergeben. Hält es
die Zollstelle für möglich, daß der aufgrund der Überprüfung festzuset-
zende Abgabenbetrag höher sein kann als der sich aus den Angaben in
der Zollanmeldung ergebende, verlangt sie außerdem eine ausreichende
Sicherheit, um die Differenz zwischen dem Betrag nach den Angaben
in der Zollanmeldung und demjenigen abzudecken, dem die Waren
letztlich unterliegen können. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit,
anstatt diese Sicherheit zu leisten, die unmittelbare buchmäßige Erfas-
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sung des Abgabenbetrags, dem die Waren letztlich unterliegen können,
zu beantragen.

(2) Setzt die Zollstelle aufgrund von Überprüfungen, die sie vorgen-
ommen hat, einen anderen Betrag an Abgaben fest als denjenigen, der
sich aus den Angaben in der Zollanmeldung ergibt, ist dieser festge-
setzte Betrag bei Überlassung der Waren unverzüglich buchmäßig zu
erfassen.

(3) Kann die Zollstelle die Frage, ob die angemeldeten Waren
möglicherweise Verboten oder Beschränkungen unterliegen, endgültig
erst beantworten, ►C2 wenn ihr das Ergebnis der von ihr durchge-
führten Prüfungen vorliegen, ◄ so können die Waren vorher nicht
überlassen werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Zollbehörden von einer
Sicherheitsleistung für Waren absehen, die Gegenstand eines Ziehungs-
antrags für ein Zollkontingent sind, wenn sie zum Zeitpunkt der
Annahme der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr feststellen, daß das fragliche Zollkontingent nicht-kritisch im
Sinne des Artikels 308c ist.

Artikel 249

(1) Die Form, in der die Zollstelle die Waren überläßt, wird von
dieser unter Berücksichtigung des Ortes, an dem die Waren sich
befinden, und der besonderen Modalitäten, nach denen sie ihre
Überwachung ausübt, bestimmt.

(2) Handelt es sich um eine schriftliche Zollanmeldung, so wird die
Überlassung und das Datum der Überlassung der Waren auf der Zoll-
anmeldung oder gegebenenfalls dem Zusatzblatt vermerkt und eine
Kopie derselben dem Anmelder übermittelt.

Artikel 250

(1) Können die Waren aus einem der in Artikel 75 Buchstabe a)
zweiter oder dritter Gedankenstrich des Zollkodex genannten Gründe
dem Anmelder nicht überlassen werden, so setzt die Zollstelle diesem
eine Frist, um die Hinderungsgründe zu beseitigen.

(2) Hat der Anmelder in den in Artikel 75 Buchstabe a) zweiter
Gedankenstrich des Zollkodex genannten Fällen die verlangten Unter-
lagen vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist nicht nachgereicht,
so wird die betreffende Zollanmeldung als unwirksam betrachtet und
von der Zollstelle für ungültig erklärt. Artikel 66 Absatz 3 des Zoll-
kodex ist anwendbar.

(3) Hat der Anmelder in den in Artikel 75 Buchstabe a) dritter
Gedankenstrich des Zollkodex genannten Fällen unbeschadet der
etwaigen Ungültigerklärung der Zollanmeldung gemäß Artikel 66
Absatz 1 Unterabsatz 1 oder Artikel 182 des Zollkodex den geschul-
deten Abgabenbetrag nicht vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist
entrichtet oder dafür Sicherheit geleistet, so kann die Zollstelle die
vorbereitenden Förmlichkeiten für die Verwertung der Waren einleiten.
In diesem Fall erfolgt die Verwertung, wenn die Hinderungsgründe in
der Zwischenzeit nicht beseitigt worden sind; dabei kann es sich um
eine Zwangsversteigerung handeln, wenn dies nach den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats, dem die Zollstelle angehört, zulässig ist.
Die Zollstelle setzt den Anmelder von der Verwertung in Kenntnis.

Die Zollstelle kann die Waren auf Kosten und Gefahr des Anmelders
an einen unter zollamtlicher Überwachung stehenden besonderen Ort
verbringen.
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Artikel 251

Abweichend von Artikel 66 Absatz 2 des Zollkodex kann eine Zollan-
meldung nach Überlassung der Waren unter folgenden
Voraussetzungen für ungültig erklärt werden:

1. In Fällen, in denen nachgewiesen wird, daß die Waren aufgrund
eines Irrtums in ein Zollverfahren, das die Verpflichtung zur
Entrichtung von Einfuhrabgaben enthält, statt in ein anderes Zoll-
verfahren übergeführt worden sind, wird die Zollanmeldung von
der Zollstelle für ungültig erklärt, wenn der entsprechende Antrag
innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Annahme der Zoll-
anmeldung gestellt wird und sofern

— die Waren nicht anders verwendet worden sind, als es in dem
Zollverfahren, in das die Waren hätten übergeführt werden
sollen, vorgesehen ist,

— die Waren bei ihrer Zollanmeldung zur Überführung in ein
anderes Zollverfahren bestimmt waren, für das sie alle erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllten
und

— die Waren unverzüglich zu dem Zollverfahren angemeldet
werden, für das sie bestimmt waren.

Die Zollanmeldung der Waren zu diesem anderen Zollverfahren ist
vom Tage der Annahme der für ungültig erklärten Zollanmeldung
an wirksam.

In begründeten Ausnahmefällen kann die Zollstelle eine
Überschreitung dieser Frist zulassen;

1a. in Fällen, in denen nachgewiesen wird, daß Waren irrtümlich
anstelle anderer Waren zu einem Zollverfahren, das die Verpflich-
tung zur Zahlung von Einfuhrabgaben enthält, angemeldet worden
sind, wird die Zollanmeldung von der Zollstelle für ungültig
erklärt, wenn der entsprechende Antrag innerhalb von drei
Monaten nach dem Tag der Annahme der Zollanmeldung gestellt
wird und sofern:

— die ursprünglich angemeldeten Waren

i) nicht in anderer Weise verwendet worden sind als gemäß
ihrer vorherigen Situation zulässig war
und

ii) in ihre vorhergehende Situation zurückgebracht worden sind

und

— die Waren, die eigentlich hätten angemeldet werden sollen,

i) zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung bei der
gleichen Zollstelle hätten gestellt werden können
und

ii) zu dem gleichen Zollverfahren, das ursprünglich beabsich-
tigt war, angemeldet werden.

In begründeten Ausnahmefällen kann die Zollstelle eine
Überschreitung dieser Frist zulassen.

1b. Handelt es sich um Waren, die im Rahmen eines Versandhandel-
kaufvertrags abgelehnt wurden, so erklären die Zollbehörden die
Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
für ungültig, wenn der entsprechende Antrag innerhalb von drei
Monaten nach dem Tag der Annahme der Zollanmeldung gestellt
wird und sofern diese Waren an die Anschrift des ursprünglichen
Lieferanten oder an eine andere von dem ursprünglichen Liefe-
ranten angegebene Anschrift ausgeführt wurden;

1c. In Fällen, in denen eine rückwirkende Bewilligung erteilt wird
gemäß

— Artikel 294 für die Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr unter zolltariflicher Abgabenbegünstigung oder zu
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einem ermäßigten Einfuhrabgabensatz oder abgabenfrei
aufgrund der besonderen Verwendung oder

— Artikel 508 für ein Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeu-
tung.

2. In Fällen, in denen die Waren zur Ausfuhr oder zur passiven
Veredelung angemeldet worden sind, wird die Zollanmeldung für
ungültig erklärt, sofern

a) bezüglich der Waren, die Ausfuhrabgaben unterliegen, Gegen-
stand eines Erstattungsantrags von Einfuhrabgaben,
Ausfuhrerstattungen oder sonstiger Beträge bei der Ausfuhr
sind oder deren Ausfuhr besonderen Maßnahmen unterliegt, der
Anmelder

— der Ausfuhrzollstelle nachweist, daß die Waren das Zollge-
biet der Gemeinschaft nicht verlassen haben,

— der genannten Zollstelle alle Ausfertigungen der Zollanmel-
dung sowie alle sonstigen ihm nach Annahme der
Zollanmeldung ausgehändigten Unterlagen wieder vorlegt,

— gegebenenfalls der Ausfuhrzollstelle nachweist, daß die
Erstattungen und die anderen aufgrund der Ausfuhranmel-
dung für die betreffenden Waren gewährten Beträge
zurückgezahlt worden sind oder daß die zuständigen Dienst-
stellen die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben,
damit diese Beträge nicht ausgezahlt werden, und

— gegebenenfalls nach Maßgabe der geltenden Vorschriften
die sonstigen Verpflichtungen erfüllt, die von der Ausfuhr-
zollstelle zur Regelung des Falles vorgeschrieben werden
können.

Die Ungültigkeitserklärung hat gegebenenfalls zur Folge, daß
Abschreibungen, die auf den im Zusammenhang mit der Zollan-
meldung vorgelegten Ausfuhrlizenzen oder
Vorausfestsetzungsbescheinigungen vorgenommen worden sind,
rückgängig gemacht werden.

Sind die zur Ausfuhr angemeldeten Waren innerhalb einer
bestimmten Frist aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft zu
verbringen, so hat die Nichteinhaltung dieser Frist die Ungültig-
keitserklärung der Zollanmeldung zur Folge;

b) bezüglich sonstiger Waren die Ausfuhrzollstelle gemäß Artikel
796 über den Umstand, daß die angemeldeten Waren das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft nicht verlassen haben, informiert wird.

3. Sofern die Wiederausfuhr einer Ware die Abgabe einer Zollanmel-
dung erfordert, findet Nummer 2 sinngemäß Anwendung.

4. In Fällen, in denen Gemeinschaftswaren gemäß Artikel 98 Absatz
1 Buchstabe b) des Zollkodex in das Zollagerverfahren übergeführt
worden sind, kann die Ungültigkeitserklärung der betreffenden
Zollanmeldung beantragt und vorgenommen werden, wenn die in
der Sonderregelung vorgeschriebenen Maßnahmen für den Fall der
Nichteinhaltung der vorgesehenen Bestimmung getroffen worden
sind.

Ist bei Ablauf der für den Verbleib der vorgenannten Waren im
Zollagerverfahren festgesetzten Frist für diese Waren kein Antrag
auf Erhalt einer der in der Sonderregelung vorgesehenen Bestim-
mungen gestellt worden, so treffen die Zollbehörden die in dieser
Regelung vorgesehenen Maßnahmen.

Artikel 252

Wenn die Zollbehörden Gemeinschaftswaren gemäß Artikel 75 Buch-
stabe b) des Zollkodex veräußern, so erfolgt die Veräußerung nach
den in den Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften.
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TITEL IX

VEREINFACHTE VERFAHREN

KAPITEL 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 253

(1) Die Regelung über die unvollständige Zollanmeldung ermöglicht
den Zollstellen in begründeten Fällen die Annahme einer Zollanmel-
dung, in der nicht alle für das betreffende Zollverfahren erforderlichen
Angaben enthalten sind oder der nicht alle Unterlagen beigefügt sind.

(2) Das vereinfachte Anmeldeverfahren ermöglicht es, Waren nach
Abgabe einer vereinfachten Zollanmeldung in das betreffende Zollver-
fahren zu überführen und später eine ergänzende Zollanmeldung
abzugeben, die gegebenenfalls globaler, periodischer oder zusammen-
fassender Art sein kann.

(3) Das Anschreibeverfahren ermöglicht es, die Waren in den
Geschäftsräumen des Beteiligten oder anderen von den Zollbehörden
bezeichneten oder zugelassenen Orten in das betreffende Zollverfahren
zu überführen.

Artikel 253a

Wird ein vereinfachtes Verfahren mit Informatikverfahren für das
Ausdrucken von Zollanmeldungen oder mit Informatiksystemen durch-
geführt, so gelten die Bestimmungen der Artikel 199 Absätze 2 und 3,
222, 223 und 224 sinngemäß.

KAPITEL 2

Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr

Abschni t t 1

Unvollständige Zollanmeldungen

Artikel 254

Zollanmeldungen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr,
bei denen einige der in Anhang 37 genannten Angaben fehlen, können
von der Zollstelle angenommen werden, wenn sie mindestens die
Angaben in den Feldern Nr. 1 (erstes und zweites Unterfeld) 14, 21,
31, 37, 40 und 54 des Einheitspapiers sowie folgende weitere Angaben
enthalten:

— die Warenbezeichnung in so genauer Form, daß die Zollstelle sofort
und eindeutig feststellen kann, zu welcher Position oder Unterposi-
tion der Kombinierten Nomenklatur die Waren gehören;

— bei wertzollpflichtigen Waren ihren Zollwert oder, wenn der
Anmelder diesen Wert nicht anmelden kann, einen vorläufigen
Hinweis auf den Wert, der von der Zollstelle insbesondere im
Hinblick auf die Angaben, über die der Anmelder verfügt, für
annehmbar gehalten wird;

— alle sonstigen Angaben, die für die Feststellung der Warennämlich-
keit und die Anwendung der Vorschriften über die Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr sowie für die Festlegung der
Sicherheit, von der die Überlassung der Waren abhängig gemacht
werden kann, erforderlich sind.

Artikel 255

(1) Den Zollanmeldungen, die von der Zollstelle auf Antrag des
Anmelders angenommen werden können, obwohl einige der verlangten

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 88

▼M1

▼B

▼M1

▼B



▼B
Unterlagen nicht beigefügt sind, müssen zumindest diejenigen Unter-
lagen beigefügt sein, von deren Vorlage die Überführung der Waren
in den zollrechtlich freien Verkehr abhängig ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann eine Zollanmeldung, der die
eine oder andere Unterlage, von deren Vorlage die Überführung der
Waren in den zollrechtlich freien Verkehr abhängig ist, nicht beigefügt
ist, angenommen werden, wenn der Zollstelle der Nachweis erbracht
wird, daß

a) die jeweilige Unterlage vorhanden und gültig ist,

b) diese Unterlage aus Gründen, die der Anmelder nicht zu vertreten
hat, der Zollanmeldung nicht beigefügt werden konnte, und

c) eine Verzögerung der Annahme der Zollanmeldung die Überführung
der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr verhindern würde
oder zur Folge hätte, daß ein höherer Abgabensatz zur Anwendung
käme.

Die fehlenden Unterlagen müssen in jedem Fall in der Zollanmeldung
bezeichnet werden.

Artikel 256

(1) Die Frist, die die Zollstelle dem Anmelder zur Nachreichung der
bei Annahme der Zollanmeldung fehlenden Angaben oder Unterlagen
setzt, darf einen Monat vom Zeitpunkt der Annahme der Zollanmel-
dung an nicht überschreiten.

Handelt es sich um eine Unterlage, von deren Vorlage die Anwendung
eines ermäßigten Einfuhrabgabensatzes oder einer Abgabenbefreiung
abhängig ist, so kann auf Antrag des Anmelders für die Nachreichung
dieser Unterlage eine längere als die in Unterabsatz 1 vorgesehene Frist
gewährt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen und sofern
hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Waren, auf
die sich die unvollständige Zollanmeldung bezieht, tatsächlich zu
diesem ermäßigten Abgabensatz oder abgabenfrei eingeführt werden
können. Diese Frist darf vier Monate vom Zeitpunkt der Annahme der
Zollanmeldung an nicht überschreiten. Sie kann nicht verlängert
werden.

Soweit die fehlenden Angaben oder Unterlagen den Zollwert betreffen,
kann die Zollstelle in Fällen, in denen dies unerläßlich erscheint,
längere Fristen gewähren bzw. die zunächst gewährten Fristen
verlängern. Bei der Gesamtdauer der Fristen sind die geltenden
Verjährungsfristen zu beachten.

(2) Wird ein ermäßigter Einfuhrabgabensatz oder die Zollfreiheit für
in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführte Waren im Rahmen von
Zollkontingenten, oder, sofern der normale Einfuhrabgabensatz nicht
wieder eingeführt wurde, im Rahmen von Zollplafonds oder anderen
Zollpräferenzmaßnahmen gewährt, so kann das Zollkontingent oder
die Zollpräferenzmaßnahme erst nach der Vorlage der Unterlage in
Anspruch genommen werden, von der die Anwendung des ermäßigten
Einfuhrabgabensatzes oder der Zollfreiheit abhängig ist. Die Unterlage
muß auf jeden Fall vorgelegt werden ►C4 : ◄

— vor Erschöpfung des Zollkontingents oder

— in anderen Fällen vor dem Zeitpunkt, zu dem der normale Ein-
fuhrabgabensatz aufgrund einer Gemeinschaftsmaßnahme wieder
eingeführt wird.

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kann die Unterlage, von deren
Vorlage die Anwendung des ermäßigten Einfuhrabgabensatzes oder die
Gewährung der Abgabenbefreiung abhängig ist, nach Ablauf des Zeit-
raums vorgelegt werden, für den der ermäßigte Einfuhrabgabensatz
oder die Abgabenbefreiung festgesetzt worden ist, wenn die Zollanmel-
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dung der betreffenden Waren vor Ablauf dieses Zeitraums ange-
nommen worden ist.

Artikel 257

(1) Die Annahme einer unvollständigen Zollanmeldung durch die
Zollstelle darf nicht zur Folge haben, daß die Überlassung der Waren
verhindert oder verzögert wird, wenn dieser Überlassung im übrigen
nichts entgegensteht. Unbeschadet des Artikels 248 erfolgt die Überlas-
sung im einzelnen nach den Absätzen 2 bis 5.

(2) Wirkt sich die Nachreichung einer bei der Annahme der Zollan-
meldung fehlenden Angabe oder Unterlage auf den Betrag der auf die
betreffenden Waren zu erhebenden Abgaben nicht aus, so erfaßt die
Zollstelle unverzüglich den wie üblich ermittelten Abgabenbetrag buch-
mäßig.

(3) Wird nach Artikel 254 in der Zollanmeldung ein vorläufiger
Hinweis auf den Wert gegeben, so

— erfaßt die Zollstelle unverzüglich den nach diesem Hinweis berech-
neten Abgabenbetrag buchmäßig und

— verlangt gegebenenfalls die Leistung einer Sicherheit in Höhe der
Differenz zwischen diesem Betrag und dem Betrag, der endgültig
auf die Waren erhoben werden könnte.

(4) Kann sich in anderen als den in Absatz 3 genannten Fällen die
Nachreichung einer bei der Annahme der Zollanmeldung fehlenden
Angabe oder Unterlage auf den Betrag der auf die Waren zu erhe-
benden Abgaben auswirken, so verfährt die Zollstelle wie folgt:

a) Kann die Nachreichung der fehlenden Angabe oder Unterlage die
Anwendung eines ermäßigten Abgabensatzes zur Folge haben, so

— erfaßt die Zollstelle unverzüglich den nach diesem ermäßigten
Abgabensatz berechneten Abgabenbetrag buchmäßig und

— verlangt die Leistung einer Sicherheit in Höhe der Differenz
zwischen diesem Betrag und dem Betrag, der sich aus der
Anwendung des normalen Abgabensatzes auf die Waren ergeben
würde.

b) Kann die Nachreichung der fehlenden Angabe oder Unterlage eine
vollständige Abgabenbefreiung zur Folge haben, so verlangt die
Zollstelle die Leistung einer Sicherheit für die etwaige Erhebung
des nach dem normalen Abgabensatz berechneten Abgabenbetrags.

(5) Unbeschadet späterer Änderungen insbesondere infolge der
endgültigen Festsetzung des Zollwerts hat der Anmelder die Möglich-
keit, anstelle einer Sicherheitsleistung, die unmittelbare buchmäßige
Erfassung zu beantragen,

— im Falle von Absatz 3 zweiter Gedankenstrich oder Absatz 4 Buch-
stabe a) zweiter Gedankenstrich des Abgabenbetrags, dem die
Waren letztlich unterliegen können,

— im Falle von Absatz 4 Buchstabe b) des nach dem normalen Abga-
bensatz berechneten Abgabenbetrags.

Artikel 258

Hat der Anmelder bei Ablauf der in Artikel 256 genannten Frist die für
die endgültige Ermittlung des Zollwerts der Waren erforderlichen
Angaben nicht gemacht bzw. die fehlende Angabe oder Unterlage nicht
nachgereicht, so erfaßt die Zollstelle unverzüglich die auf die Waren zu
erhebenden Abgaben in Höhe des Betrags buchmäßig, für den nach
Artikel 257 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich oder Absatz 4 Buchstabe
a) zweiter Gedankenstrich und Buchstabe b) Sicherheit geleistet
worden ist.

Artikel 259

Eine unvollständige Zollanmeldung, die nach Maßgabe der Artikel 254
bis 257 angenommen worden ist, kann entweder vom Anmelder
vervollständigt oder mit Zustimmung der Zollstelle durch eine neue
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Zollanmeldung ersetzt werden, die den Voraussetzungen des Artikels
62 des Zollkodex entspricht.

Im letzteren Fall wird als Zeitpunkt für die Ermittlung der gegebenen-
falls geschuldeten Abgaben und für die Anwendung der übrigen
Vorschriften über die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
der Zeitpunkt der Annahme der unvollständigen Zollanmeldung
zugrunde gelegt.

Abschni t t 2

Vereinfachtes Anmeldeverfahren

Artikel 260

(1) Dem Anmelder wird auf schriftlichen Antrag, der alle für die
Erteilung der Bewilligung erforderlichen Angaben enthält, zugelassen,
unter den Voraussetzungen und nach den Modalitäten der Artikel 261
und 262 die Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr in vereinfachter Form abzugeben, sofern die Waren gestellt
sind.

(2) Die vereinfachte Zollanmeldung kann die Form haben:

— einer auf der Grundlage des Einheitspapiers erstellten unvollstän-
digen Zollanmeldung oder

— eines anderen Verwaltungs- oder Handelspapiers, das einen Antrag
auf Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr enthält.

Sie muß die für die zur Warenermittlung erforderlichen Angaben
enthalten.

(3) Wenn es die Umstände rechtfertigen, können die zuständigen
Behörden zulassen, daß der Antrag auf Überführung in den zollrecht-
lich freien Verkehr im Sinne des Absatzes 2, zweiter Gedankenstrich
durch einen globalen Antrag ersetzt wird, der für alle in einem
bestimmten Zeitraum durchgeführten Überführungen in den zollrecht-
lich freien Verkehr gilt. Der Hinweis auf die aufgrund dieses
Globalantrags erteilte Bewilligung ist auf dem Handels- oder Verwal-
tungspapier, das gemäß Absatz 1 vorzulegen ist, zu vermerken.

(4) Der vereinfachten Zollanmeldung sind alle Unterlagen beizu-
fügen, von deren Vorlage die Überführung der Waren in den
zollrechtlich freien Verkehr gegebenenfalls abhängig ist. Artikel 255
Absatz 2 findet Anwendung.

(5) Dieser Artikel gilt unbeschadet Artikel 278.

Artikel 261

(1) Die Bewilligung nach Artikel 260 wird dem Anmelder erteilt,
sofern eine wirksame Überwachung der Beachtung der Einfuhrverbote
oder -beschränkungen und sonstiger Vorschriften bezüglich der
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gewährleistet werden
kann.

(2) Sie wird grundsätzlich verweigert, wenn die Person, die sie
beantragt,

— eine schwere Zuwiderhandlung oder wiederholte Zuwiderhand-
lungen gegen die Zollvorschriften begangen hat;

— nur gelegentlich Waren in den zollrechtlich freien Verkehr über-
führt.

Sie kann verweigert werden, wenn diese Person im Auftrag einer
anderen Person handelt, die nur gelegentlich Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr überführt.

(3) Unbeschadet des Artikels 9 des Zollkodex kann die Bewilligung
widerrufen werden, wenn einer der in Absatz 2 genannten Fälle eintritt.
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Artikel 262

(1) In der Bewilligung nach Artikel 260

— wird die Zollstelle bzw. werden die Zollstellen bezeichnet, die für
die Annahme dre vereifachten Zollanmeldungen zuständig sind;

— werden Form und Inhalt der vereinfachten Zollanmeldungen
bestimmt;

— werden die Waren, für die sie gilt, und die Angaben aufgeführt, die
in der vereinfachten Zollanmeldung zwecks Feststellung der Waren-
beschaffenheit zu machen sind;

— werden näherere Angaben zu der vom Beteiligten zu leistenden
Sicherheit für gegebenenfalls entstehende Zollschulden gemacht.

Ferner werden in der Bewilligung Form und Inhalt der ergänzenden
Zollanmeldungen sowie die Fristen festgelegt, innerhalb deren die Zoll-
anmeldungen bei der zu bezeichnenden zuständigen Zollbehörde
abzugeben sind.

(2) Die Zollbehörden können auf die Vorlage der ergänzenden Zoll-
anmeldung verzichten, wenn sich die vereinfachte Zollanmeldung auf
Waren bezieht, deren Wert niedriger ist als der in den betreffenden
Gemeinschaftsvorschriften vorgesehene statistische Schwellenwert und
sofern die vereinfachte Zollanmeldung alle für die Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr erforderlichen Angaben enthält.

Abschni t t 3

Anschreibeverfahren

Artikel 263

Die Bewilligung für das Anschreibeverfahren wird unter den Voraus-
setzungen und nach den Modalitäten der Artikel 264, 265 und 266
allen Personen, die die Überführung von Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr in ihren Geschäftsräumen oder an den anderen in
Artikel 253 genannten Orten vornehmen lassen möchten und den Zoll-
behörden zu diesem Zweck einen schriftlichen Antrag vorlegen, der
alle erforderlichen Angaben für die Erteilung dieser Bewilligung
enthält, für folgende Waren erteilt:

— für Waren im gemeinschaftlichen oder gemeinsamen Versandver-
fahren, für die den vorgenannten Personen eine Vereinfachung der
Förmlichkeiten bei der Bestimmungsstelle ►M19 gemäß den Arti-
keln 406, 407 und 408 ◄ bewilligt worden ist;

— unbeschadet des Artikels 278 für Waren, die zuvor in ein Zollver-
fahren mit wirtschaftlicher Bedeutung übergeführt worden sind;

— für Waren, die nach ihrer Gestellung gemäß Artikel 40 des Zoll-
kodex in einem anderen als dem nach dem ersten Gedankenstrich
genannten Versandverfahren in die betreffenden Geschäftsräume
oder an die betreffenden Orte verbracht worden sind;

— für Waren, die unter Befreiung von der Gestellung bei einer Zoll-
stelle gemäß Artikel 41 Buchstabe b) des Zollkodex in das
Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht worden sind.

Artikel 264

(1) Die Bewilligung nach Artikel 263 wird erteilt,

— sofern die Buchführung der Person, die die Bewilligung beantragt,
den Zollbehörden eine wirksame Überwachung und insbesondere
eine nachträgliche Überprüfung gestattet;

— sofern eine wirksame Überwachung der Beachtung der Ein-
fuhrverbote oder -beschränkungen und sonstiger Vorschriften
bezüglich der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
gewährleistet werden kann.

2. Sie wird grundsätzlich verweigert, wenn die Person, die die
Bewilligung beantragt,

— eine schwere Zuwiderhandlung oder wiederholte Zuwiderhand-
lungen gegen die Zollvorschriften begangen hat;
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— nur gelegentlich Waren in den zollrechtlich freien Verkehr über-

führt.

Artikel 265

(1) Unbeschadet des Artikels 9 des Zollkodex können die Zoll-
behörden von einem Widerruf der Bewilligung absehen, wenn

— der Bewilligungsinhaber den ihm obliegenden Verpflichtungen
innerhalb einer von den Zollbehörden gegebenenfalls festgesetzten
Frist nachkommt oder

— die Zuwiderhandlung keine wirkliche Auswirkung auf die
ordnungsgemäße Abwicklung des Verfahrens gehabt hat.

(2) Die Bewilligung wird grundsätzlich widerrufen, wenn der in
Artikel 264 Absatz 2 erster Gedankenstrich genannte Fall eintritt.

(3) Die Bewilligung kann widerrufen werden, wenn der in Artikel
264 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich genannte Fall eintritt.

Artikel 266

(1) Damit sich die Zollbehörden von der Ordnungsmäßigkeit der
Vorgänge überzeugen können, hat der Inhaber der in Artikel 263
genannten Bewilligung

a) in Fällen nach Artikel 263 erster und dritter Gedankenstrich

i) bei Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
unmittelbar nach dem Eintreffen der Waren an dem dazu
bezeichneten Ort

— den zuständigen Zollbehörden in der Form und nach den
Modalitäten, die von ihnen vorgeschrieben worden sind, das
Eintreffen der Waren mitzuteilen, um deren Überlassung zu
erlangen, und

— die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben;

ii) bei Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
nach vorübergehender Verwahrung im Sinne des Artikels 50
des Zollkodex am selben Ort vor Ablauf der nach Artikel 49
des Zollkodex festgelegten Frist

— den zuständigen Zollbehörden in der Form und nach den
Modalitäten, die von ihnen vorgeschrieben worden sind, seine
Absicht zur Überführung der Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr mitzuteilen, um deren Überlassung zu
erlangen, und

— die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben;

b) in Fällen nach Artikel 263 zweiter Gedankenstrich

— den zuständigen Zollbehörden in der Form und nach den Moda-
litäten, die von ihnen vorgeschrieben worden sind, seine Absicht
zur Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
mitzuteilen, um deren Überlassung zu erlangen,

und

— die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben;

schließt sich die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr an
ein Zollagerverfahren des Lagertyps D an, so ist die Mitteilung nach
dem ersten Gedankenstrich nicht erforderlich;

c) in Fällen nach Artikel 263 vierter Gedankenstrich unmittelbar nach
dem Eintreffen der Waren an dem dazu bezeichneten Ort

— die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben;

d) den Zollbehörden vom Zeitpunkt der Anschreibung gemäß den
Buchstaben a), b) und c) sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu
halten, von deren Vorlage gegebenenfalls die Anwendung der
Vorschriften über die Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr abhängig ist.
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(2) Soweit die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge
dadurch nicht beeinträchtigt wird, können die zuständigen Zollbehörden

a) dem Bewilligungsinhaber gestatten, die Mitteilung gemäß Absatz 1
Buchstaben a) und b) bereits dann zu machen, wenn das Eintreffen
der Waren unmittelbar bevorsteht;

b) den Bewilligungsinhaber unter besonderen Umständen, die durch
die Art der Waren und die Häufigkeit der Einfuhren gekennzeichnet
sind, davon befreien, der zuständige Zollstelle jedes Eintreffen von
Waren mitzuteilen, sofern er der Zollstelle alle Angaben zur Verfü-
gung stellt, die sie für erforderlich hält, um gegebenenfalls von
ihrem Beschaurecht Gebrauch zu machen.

Die Anschreibung der Waren in der Buchführung des Beteiligten
gilt in diesem Fall als Überlassung.

3. Die Anschreibung in der Buchführung gemäß Absatz 1 Buch-
staben a), b), und c) kann durch jede andere von den Zollbehörden
vorgesehene Förmlichkeit ersetzt werden, die die gleiche Gewähr
bietet. Sie muß das Anschreibedatum und die zur Feststellung der
Warenbeschaffenheit notwendigen Angaben enthalten.

Artikel 267

Die Bewilligung nach Artikel 263 regelt die Einzelheiten der Abwick-
lung des Verfahrens, insbesondere

— die Waren, für die sie gilt;
— die Form der in Artikel 266 genannten Verpflichtungen sowie den

Hinweis auf die vom Beteiligten zu leistende Sicherheit;
— den Zeitpunkt, zu dem die Waren dem Anmelder überlassen

werden;
— die Frist, innerhalb derer die ergänzende Zollanmeldung bei der

hierfür bezeichneten zuständigen Zollstelle vorzulegen ist;
— die Voraussetzungen, unter denen für die Waren gegebenenfalls

globale, periodische oder zusammenfassende Zollanmeldungen
abgegeben werden können.

KAPITEL 3

Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung

Abschni t t 1

Zollanmeldung zu einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeu-
tung

Unterabschni t t 1

Zollanmeldung zum Zollagerverfahren

A. Unvollständige Zollanmeldungen

Artikel 268

(1) Zollanmeldungen zum Zollagerverfahren, bei denen einige der in
Anhang 37 genannten Angaben fehlen, können von der Zollstelle auf
Antrag des Anmelders angenommen werden, wenn sie mindestens die
Angaben zur Bezeichnung der angemeldeten Waren und die Waren-
menge enthalten.

(2) Die Artikel 255, 256 und 259 gelten sinngemäß.

(3) Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf die ►M20 in Artikel
524 ◄ genannten in der Gemeinschaft im freien Verkehr befindlichen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
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B. Vereinfachtes Anmeldeverfahren

Artikel 269

(1) Auf Antrag wird dem Beteiligten nach den in Artikel 270
genannten Voraussetzungen und Modalitäten zugelassen, die Zollan-
meldung zum Zollagerverfahren durch Vorlage einer vereinfachten
Zollanmeldung abzugeben, sofern die Waren gestellt sind.

Die vereinfachte Zollanmeldung kann entweder die Form haben

— einer unvollständigen Zollanmeldung im Sinne von Artikel 268
oder

— eines Verwaltungs- oder Handelspapiers, das den Antrag auf
Überführung in das Zollagerverfahren enthält.

Sie muß die in Artikel 268 Absatz 1 genannten Angaben enthalten.

(2) Wird das vereinfachte Anmeldeverfahren auf ein Zolllager des
Typs D angewandt, so muß die vereinfachte Zollanmeldung auch die
Beschaffenheit der Waren mit der zur sofortigen zweifelsfreien Einrei-
hung notwendigen Genauigkeit sowie den Zollwert der Waren
enthalten.

(3) Das vereinfachte Anmeldeverfahren ist nicht anwendbar auf
Zollager des Typs F und auf die ►M20 in Artikel 524 ◄ genannten,
in der Gemeinschaft im freien Verkehr befindlichen landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse, gleich in welchen Typ des Zollagerverfahrens sie
übergeführt werden.

(4) Das vereinfachte Anmeldeverfahren nach Absatz 1 zweiter
Gedankenstrich gilt für Zollager des Typs B, mit der Ausnahme jedoch,
daß kein Handelspapier verwendet werden kann. Enthält das Verwal-
tungspapier nicht alle in Anhang 37 Titel I Abschnitt B Nummer 2
Buchstabe f) unter aa) genannten Angaben, so sind diese Angaben im
Antrag auf Überführung in das Zollagerverfahren zu machen.

Artikel 270

(1) Der in Artikel 269 Absatz 1 genannte Antrag muß schriftlich
gestellt werden und alle für die Erteilung der Zulassung erforderlichen
Angaben enthalten.

Wenn die Umstände dies zulassen, kann der in Artikel 269 Absatz 1
genannte Antrag durch einen Globalantrag, der für alle innerhalb eines
bestimmten Zeitraums getätigten Vorgänge gilt, ersetzt werden.

In diesem Fall ist dieser Globalantrag gemäß den Bestimmungen der
►M20 Artikel 497, 498 und 499 ◄ zusammen mit dem Antrag auf
Zulassung als Lagerhalter oder im Falle einer bereits erteilten Bewilli-
gung in Form eines Antrags auf Änderung derselben bei der
Zollbehörde, welche die ursprüngliche Bewilligung erteilt hat, zu
stellen.

(2) Die in Artikel 269 Absatz 1 genannte Bewilligung wird dem
Beteiligten erteilt, wenn die ordnungsgemäße Durchführung des
Verfahrens gewährleistet ist.

(3) Die Bewilligung wird grundsätzlich verweigert

— wenn nicht alle für die ordnungsgemäße Durchführung erforderli-
chen Sicherheiten geboten werden,

— wenn der Beteiligte nicht häufig Waren in das Zollverfahren über-
führt,

— wenn der Beteiligte eine schwere Zuwiderhandlung oder wieder-
holte Zuwiderhandlung gegen das Zollrecht begangen hat.

(4) Unbeschadet des Artikels 9 des Zollkodex kann die Bewilligung
widerrufen werden, wenn einer der in Absatz 3 genannten Fälle eintritt.
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Artikel 271

Die Bewilligung nach Artikel 269 Absatz 1 regelt die Einzelheiten der
Abwicklung des Verfahrens und bestimmt:

— die Zollstelle oder die Zollstellen für die Überführung in das Zoll-
agerverfahren,

— Form und Inhalt der vereinfachten Zollanmeldungen.

Eine ergänzende Zollanmeldung ist nicht abzugeben.

C. Anschreibeverfahren

Artikel 272

(1) Die Bewilligung für das Anschreibeverfahren wird gemäß den
Bestimmungen des Absatzes 2 und der Artikel 273 und 274 erteilt.

(2) Das Anschreibeverfahren ist nicht anwendbar auf Zollager der
Typen B und F und auf die ►M20 in Artikel 524 ◄ genannten in
der Gemeinschaft im freien Verkehr befindlichen landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, gleich in welchen Typ des Zollagerverfahrens sie überge-
führt werden.

(3) Artikel 270 gilt sinngemäß.

Artikel 273

(1) Um den Zollbehörden zu ermöglichen, sich von der Ordnungs-
mäßigkeit der Überführungen in das Zollagerverfahren zu überzeugen,
ist der Bewilligungsinhaber verpflichtet, sobald die Waren an dem
dafür bezeichneten Ort ankommen:

a) der Überwachungszollstelle in der von dieser festgelegten Form die
Ankunft der Waren mitzuteilen;

b) die Waren in Bestandsaufzeichnungen anzuschreiben;

c) der Überwachungszollstelle sämtliche die Überführung der Waren in
das Verfahren betreffenden Unterlagen zur Verfügung zu halten.

Die unter Buchstabe b) genannte Anschreibung muß zumindest zur
Bezeichnung der Waren handelsüblich verwendete Angaben und die
Warenmenge enthalten.

(2) Artikel 266 Absatz 2 findet Anwendung.

Artikel 274

Die in Artikel 272 Absatz 1 genannte Bewilligung regelt die Einzel-
heiten des Verfahrensablaufes und bestimmt insbesondere:

— die Waren, für die das Verfahren gilt,
— die Form der in Artikel 273 genannten Verpflichtungen,
— den Zeitpunkt der Überlassung der Waren.

Eine ergänzende Zollanmeldung ist nicht erforderlich.

Unterabschni t t 2

Zollanmeldung zur aktiven Veredelung, zum Umwandlungsver-
fahren oder zur vorübergehenden Verwendung

A. Unvollständige Zollanmeldung

Artikel 275

(1) Zollanmeldungen zur Überführung in ein anderes Zollverfahren
mit wirtschaftlicher Bedeutung als dem Zolllagerverfahren und der
passiven Veredelung können von der Zollstelle zur Überführung in
das jeweilige Zollverfahren auf Antrag des Anmelders angenommen
werden, ohne daß sie alle in Anhang 37 genannten Angaben enthalten
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oder ohne daß alle in Artikel 220 genannten Unterlagen beigefügt sind,
wenn sie mindestens die Angaben in den Feldern Nrn. 14, 21, 31, 37,
40 und 54 des Einheitspapiers und ►M20 im Fall des Artikels 508
Absatz 1 ◄ in Feld 44 den Hinweis auf die Bewilligung oder auf den
Antrag enthalten.

(2) Artikel 255, 256 und 259 gelten sinngemäß.

(3) Im Falle einer Überführung von Waren in das Verfahren der
aktiven Veredelung (Rückvergütungsverfahren) gelten ferner die
Artikel 257 und 258 sinngemäß.

B. Vereinfachtes Anmeldeverfahren und Anschreibeverfahren

Artikel 276

Artikel 260 bis 267 sowie Artikel 270 gelten sinngemäß für Zollanmel-
dungen zu einem in diesem Unterabschnitt genannten Zollverfahren mit
wirtschaftlicher Bedeutung.

Unterabschni t t 3

Zollanmeldung zur passiven Veredelung

Artikel 277

Artikel 279 bis 289 gelten sinngemäß für Waren, die im Rahmen der
passiven Veredelung zur Ausfuhr angemeldet werden.

Unterabschni t t 4

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 277a

In Fällen, in denen zwei oder mehrere Bewilligungen für Zollverfahren
mit wirtschaftlicher Bedeutung derselben Person erteilt werden und
Waren im Anschreibeverfahren in ein neues Zollverfahren übergeführt
werden, braucht eine ergänzende Zollanmeldung nicht verlangt zu
werden.

Abschni t t 2

Beendigung eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung

Artikel 278

(1) Bei Beendigung eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeu-
tung, außer der passiven Veredelung und des Zollagerverfahrens,
können vereinfachte Verfahren bei der Überführung in den freien
Verkehr, bei der Ausfuhr und bei der Wiederausfuhr angewandt
werden. Im Falle der Wiederausfuhr gelten die Bestimmungen der
Artikel 279 bis 289 sinngemäß.

(2) Bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von
Waren zur Beendigung einer passiven Veredelung können vereinfachte
Verfahren gemäß Artikel 254 bis 267 angewandt werden.

(3) Bei Beendigung des Zollagerverfahrens können die vereinfachten
Verfahren bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, der
Ausfuhr und der Wiederausfuhr angewandt werden.

Abweichend hiervon

a) dürfen für in das Zollagerverfahren übergeführte Waren in einem
Zollager des Typs F keine vereinfachten Verfahren bewilligt
werden;
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b) sind für in das Zollagerverfahren übergeführte Waren in einem Zoll-

ager des Typs B lediglich das Verfahren der unvollständigen
Zollanmeldung und das vereinfachte Anmeldeverfahren anwendbar;

c) enthält die Erteilung einer Bewilligung für ein Zollager des Typs D
gleichzeitig die Bewilligung zur Anwendung des Anschreibeverfah-
rens für die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr;

Beantragt der Beteiligte jedoch die Anwendung von Bemessungs-
grundlagen, die ohne Beschau der Waren nicht überprüft werden
können, ist dieses Verfahren nicht anwendbar. In diesem Fall
können andere Verfahren, die eine Gestellung vorsehen, benutzt
werden;

d) kann bei der Überführung in das Zolllagerverfahren kein verein-
fachtes Verfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse der
Gemeinschaft, die in Artikel 524 genannt sind, angewendet werden.

KAPITEL 4

Zollanmeldung zum Ausfuhrverfahren

Artikel 279

Die bei der Ausfuhrzollstelle gemäß Artikel 792 zu erfüllenden
Förmlichkeiten können nach den Bestimmungen dieses Kapitels verein-
facht werden.

Die Bestimmungen der Artikel 793 und 796 finden Anwendung.

Abschni t t 1

Unvollständige Zollanmeldungen

Artikel 280

(1) Ausfuhranmeldungen, bei denen einige der in Anhang 37
genannten Angaben fehlen, können auf Antrag des Anmelders von der
Zollstelle angenommen werden, wenn sie mindestens die Angaben in
den Feldern Nr. 1, (erstes Unterfeld), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 und 54
des Einheitspapiers sowie folgende weitere Angaben enthalten:

— bei Waren, für die Ausfuhrabgaben zu entrichten sind oder für die
sonstige im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehene
Maßnahmen gelten, alle Angaben, die die Erhebung der Abgaben
oder Durchführung der Maßnahmen ermöglichen;

— alle sonstigen Angaben, die für die Feststellung der Warennämlich-
keit und die Anwendung der Vorschriften für die Ausfuhr sowie für
die Festlegung der Sicherheit, von der die Ausfuhr der Waren
abhängig gemacht werden kann, erforderlich sind.

(2) Die Zollstelle kann dem Anmelder gestatten, die Felder 17 und
33 nicht auszufüllen, wenn er erklärt, daß die Ausfuhr der betreffenden
Waren keinen Verboten oder Beschränkungen unterliegt, die Zollstelle
diesbezüglich keine Zweifel hat und sofern die Warenbezeichnung ihr
die sofortige und eindeutige Einreihung der Ware ermöglicht.

(3) Das Exemplar Nr. 3 muß in Feld 44 einen der folgenden
Vermerke enthalten:

— Exportación simplificada,

— Forenklet udfirsel,

— Vereinfachte Ausfuhr,

— Απλουστευµένη εξαγωγλ,

— Simplified exportation,

— Exportation simplifiée,

— Esportazione semplificata,

— Vereenvoudigde uitvoer,

— Exportação simplificada,
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— Yksinkertaistettu vienti — Förenklad export,
— Förenklad export,

— Zjednodušený vývoz,
— Lihtsustatud väljavedu,
— Vienkāršotā izvešana,
— Supaprastintas eksportas,
— Egyszerűsített kivitel,
— Esportazzjoni simplifikata,
— Wywóz uproszczony,
— Poenostavljen izvoz,
— Zjednodušený vývoz.

(4) Die Artikel 255 bis 259 gelten für die Ausfuhranmeldung sinn-
gemäß.

Artikel 281

Bei Anwendung von Artikel 789 kann die ergänzende oder ersetzende
Ausfuhranmeldung bei der für den Sitz des Ausführers zuständigen
Zollstelle vorgelegt werden. Ist der Subunternehmer in einem anderen
Mitgliedstaat ansässig als der Ausführer, so gilt dies nur, sofern
entsprechende Vereinbarungen zwischen den betreffenden Mitglied-
staaten getroffen wurden.

Auf der unvollständigen Ausfuhranmeldung muß angegeben werden,
bei welcher Zollstelle die ergänzende oder ersetzende Ausfuhranmel-
dung abgegeben wird. Die Zollstelle, bei der die unvollständige
Ausfuhranmeldung abgegeben wird, sendet die Exemplare Nr. 1 und 2
an die Zollstelle, bei der die ergänzende oder ersetzende Ausfuhranmel-
dung abgegeben wird.

Abschni t t 2

Vereinfachtes Anmeldeverfahren

Artikel 282

(1) Dem Anmelder wird unter den Voraussetzungen und nach den
Modalitäten, die sich aus den Artikeln 261 und 262 in entsprechender
Anwendung ergeben, auf schriftlichen Antrag, der alle für die Erteilung
der Bewilligung notwendigen Angaben enthält, bewilligt, die Ausfuh-
ranmeldung bei der Gestellung der Waren in vereinfachter Form
abzugeben.

(2) Unbeschadet Artikel 288 besteht die vereinfachte Zollanmeldung
in einem unvollständig ausgefüllten Einheitspapier, das jedoch zumin-
dest die zur Ermittlung der Warenbeschaffenheit notwendigen
Angaben enthält. Die Absätze 3 und 4 von Artikel 280 gelten sinn-
gemäß.

Abschni t t 3

Anschreibeverfahren

Artikel 283

Die Bewilligung für das Anschreibeverfahren wird auf schriftlichen
Antrag unter den Voraussetzungen und nach den Modalitäten des Arti-
kels 284 jeder Person erteilt, die die Ausfuhrförmlichkeiten in ihren
Geschäftsräumen oder an anderen von den Zollbehörden bezeichneten
oder zugelassenen Orten erfüllen möchte. Diese Person wird nachste-
hend zugelassener Ausführer genannt.

Artikel 284

Die Artikel 264 und 265 gelten sinngemäß.
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Artikel 285

(1) Damit sich die Zollstellen von der Ordnungsmäßigkeit der
Vorgänge überzeugen können, hat der zugelassene Ausführer vor
Abgang der Waren aus den in Artikel 283 genannten Orten

a) den zuständigen Zollstellen in der Form und nach den Modalitäten,
die von diesen vorgeschrieben worden sind, den Abgang der Waren
mitzuteilen, um deren Überlassung zu erlangen;

b) die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben. Diese Anschrei-
bung kann durch jede andere von den Zollbehörden vorgesehene
Förmlichkeit ersetzt werden, die die gleiche Gewähr bietet. Sie
muß das Anschreibedatum und die zur Feststellung der Warenbe-
schaffenheit notwendigen Angaben enthalten;

c) den Zollbehörden sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu halten,
von deren Vorlage gegebenenfalls die Anwendung der Ausfuhrvor-
schriften abhängig ist.

(2) Unter besonderen Umständen, die durch die Art der Waren und
die Häufigkeit der Ausfuhren gekennzeichnet sind, können die Zoll-
behörden den zugelassenen Ausführer davon befreien, der zuständigen
Zollstelle jeden einzelnen Abgang der Waren mitzuteilen, sofern er der
Zollstelle alle Angaben zur Verfügung stellt, die sie für erforderlich
hält, um gegebenenfalls von ihrem Beschaurecht Gebrauch zu machen.

Die Anschreibung der Waren in der Buchführung des zugelassenen
Ausführers gilt in diesem Fall als Überlassung.

Artikel 286

(1) Die Überwachung des tatsächlichen Verlassens des Zollgebiets
der Gemeinschaft wird aufgrund des Exemplars Nr. 3 des Einheitspa-
piers durchgeführt, welches auch als Nachweis dafür dient.

Die Bewilligung sieht die Vorabfertigung von Exemplar Nr. 3 vor.

(2) Die Vorabfertigung erfolgt

a) durch vorheriges Anbringen des Dienststempelabdrucks der
zuständigen Zollstelle und durch die Unterschrift eines Beamten
dieser Zollstelle in Feld A oder

b) durch Anbringung eines besonderen Stempelabdrucks nach dem
Muster im Anhang 62 durch den zugelassenen Ausführer.

Dieser Stempelabdruck kann auf den Vordrucken eingedruckt sein,
wenn der Druck einer hierfür zugelassenen Druckerei übertragen
wird.

3. Vor Abgang der Waren hat der zugelassene Ausführer:

— die in Artikel 285 genannten Förmlichkeiten zu erfüllen;
— auf dem Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers einen Hinweis auf die

Eintragung und das Datum derselben in der Buchführung anzu-
bringen.

(4) Das nach Absatz 2 ausgefüllte Exemplar Nr. 3 enthält in Feld 44

— die Nummer der Bewilligung sowie die Bezeichnung der ausstel-
lenden Zollstelle,

— einen der in Artikel 280 Absatz 3 genannten Vermerke.

Artikel 287

(1) Die Bewilligung nach Artikel 283 regelt die Einzelheiten des
Anschreibeverfahrens. Sie bestimmt insbesondere

— die Waren, für die sie gilt,
— die Form der in Artikel 285 genannten Verpflichtungen,
— den Zeitpunkt, zu dem die Waren überlassen werden,
— den Inhalt des Exemplars Nr. 3 sowie Einzelheiten seiner Gültigma-

chung,
— die Modalitäten der Erstellung und die Frist für die Vorlage der

ergänzenden Zollanmeldung.
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(2) Die Bewilligung enthält die Verpflichtung des zugelassenen
Ausführers, alle erforderlichen Maßnahmen für die sichere Verwahrung
des Sonderstempels und der mit dem Dienststempelabdruck der
Ausfuhrzollstelle oder dem Abdruck des Sonderstempels versehenen
Vordrucke zu treffen.

Abschni t t 4

Gemeinsame Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3

Artikel 288

(1) Die Mitgliedstaaten können die Benutzung eines Handels- oder
Verwaltungspapieres oder jedes sonstigen Datenträgers anstelle des
Einheitspapiers zulassen, wenn der gesamte Ausfuhrvorgang auf dem
Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats abläuft oder diese Möglichkeit
durch Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Verwaltungen der
betroffenen Mitgliedstaaten vorgesehen ist.

(2) Die in Absatz 1 genannten Dokumente oder Datenträger müssen
die zur Ermittlung der Warenbeschaffenheit notwendigen Angaben und
einen der in Artikel 280 Absatz 3 genannten Vermerke sowie einen
Antrag auf Ausfuhr enthalten.

Wenn es die Umstände rechtfertigen, können die Zollbehörden
zulassen, daß dieser Antrag durch einen globalen Antrag ersetzt wird,
der für alle in einem bestimmten Zeitraum durchgeführten Ausfuhren
gilt. Der Hinweis auf die aufgrund dieses Globalantrags erteilte Bewil-
ligung ist auf dem Handels- oder Verwaltungsdokument oder dem
sonstigen Datenträger zu vermerken.

(3) Das Handels- oder Verwaltungspapier gilt in gleicher Weise wie
das Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers als Nachweis für das Verlassen
des Zollgebiets der Gemeinschaft. Bei Verwendung anderer
Datenträger werden die Einzelheiten des Vermerks des Ausgangs aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft, gegebenenfalls im Rahmen einer
Vereinbarung zwischen den Verwaltungen der betroffenen Mitglied-
staaten, festgelegt.

Artikel 289

Wenn der gesamte Ausfuhrvorgang auf dem Gebiet eines einzigen
Mitgliedstaats erfolgt, kann der betreffende Mitgliedstaat neben den
Verfahren nach den Abschnitten 2 und 3 und unter Beachtung der
Gemeinschaftspolitiken weitere Vereinfachungen vorsehen.

TEIL II

ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNG

TITEL I

ÜBERFÜHRUNG IN DEN ZOLLRECHTLICH FREIEN
VERKEHR

KAPITEL 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 290

(1) Wurden Waren gemäß Artikel 797 mit einem Carnet ATA
ausgeführt, so kann ihre Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr auf der Grundlage des Carnet ATA erfolgen.

(2) In diesem Fall erledigt die Zollstelle, bei der die Waren zum
zollrechtlich freien Verkehr abgefertigt werden, folgende Formalitäten:

a) sie prüft die Angaben in den Feldern A bis G des Wiedereinfuhrab-
schnitts;

b) sie füllt das Stammblatt und Feld H des Wiedereinfuhrabschnitts
aus;
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c) sie behält den Wiedereinfuhrabschnitt ein.

(3) Werden die Förmlichkeiten zur Beendigung der vorüberge-
henden Ausfuhr von Gemeinschaftswaren bei einer anderen Zollstelle
erledigt als der, über die die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft
verbracht wurden, so werden die Waren zwischen dieser Zollstelle und
der Zollstelle, wo die Waren in den zollrechtlich freien Verkehr über-
geführt werden, ohne weitere Förmlichkeiten befördert.

Artikel 290a

Die Kontrolle von Bananen des KN-Codes 0803 00 19 zur Überprüfung
der Eigenmasse bei der Einfuhr muß mindestens 10 % der jährlichen
Anmeldungen je Zollstelle zum zollrechtlich freien Verkehr umfassen.

Die Kontrolle von Bananen wird bei der ►C4 Überführung in den ◄
zollrechtlich freien Verkehr gemäß den in Anhang 38b festgelegten
Regeln durchgeführt.

KAPITEL 2

Besondere Verwendung

Artikel 291

(1) Dieses Kapitel findet Anwendung, wenn für Waren, die mit einer
zolltariflichen Abgabenbegünstigung oder aufgrund ihrer besonderen
Verwendung zu einem ermäßigten Einfuhrabgabensatz oder abgaben-
frei in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden,
vorgeschrieben ist, dass sie der zollamtlichen Überwachung der beson-
deren Verwendung unterliegen.

(2) In diesem Kapitel gelten als

a) einzige Bewilligung: eine Bewilligung, die verschiedene Zollver-
waltungen berührt;

b) Buchhaltung: Geschäfts-, Steuer- und sonstige Buchhaltung des
Inhabers oder für seine Rechnung geführte Bücher;

c) Aufzeichnungen: die Unterlagen, gleich auf welchem Träger, die
alle von den Zollbehörden für die Überwachung und Kontrolle der
Tätigkeiten benötigten Angaben und technische Einzelheiten
enthalten.

Artikel 292

(1) Die Gewährung einer zolltariflichen Abgabenbegünstigung
gemäß Artikel 21 Zollkodex ist von einer schriftlichen Bewilligung
abhängig, sofern vorgesehen ist, dass die Waren der zollamtlichen
Überwachung im Rahmen der besonderen Verwendung unterliegen.

Wenn Waren, die aufgrund ihrer besonderen Verwendung zu einem
ermäßigten Einfuhrabgabensatz oder abgabenfrei in den zollrechtlich
freien Verkehr übergeführt werden und das geltende Recht vorsieht,
dass sie gemäß Artikel 82 des Zollkodes unter zollamtlicher Überwa-
chung bleiben, ist eine schriftliche Bewilligung zum Zweck der
zollamtlichen Überwachung der besonderen Verwendung erforderlich.

(2) Die Bewilligung ist schriftlich nach dem Muster gemäß Anhang
67 zu beantragen. Die Zollbehörden können zulassen, dass ein Antrag
auf Erneuerung oder Änderung der Bewilligung in einfacher Schrift-
form gestellt wird.

(3) Unter besonderen Umständen können die Zollbehörden zulassen,
dass eine im normalen Verfahren schriftlich oder auf Grundlage von
Informatikverfahren erstellte Anmeldung zum zollrechtlich freien
Verkehr als Antrag auf Bewilligung gilt, vorausgesetzt, dass

— der Antrag nur eine Zollverwaltung betrifft,
— der Antragsteller die Waren vollständig der vorgeschriebenen

besonderen Verwendung zuführt und
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— die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens gewährleistet ist.

(4) Erachten die Zollbehörden die in dem Antrag gemachten
Angaben als ungenügend, so können sie weitere Auskünfte vom
Antragsteller verlangen.

Insbesondere in den Fällen, in denen die Bewilligung mit der Zollan-
meldung beantragt werden kann, verlangen die Zollbehörden
unbeschadet des Artikels 218, dass dem Antrag eine vom Anmelder
erstellt Unterlage mit mindestens folgenden Angaben beigefügt wird,
es sei denn, diese Angaben werden als unnötig erachtet oder werden
mit der Zollanmeldung gemacht:

a) Name und Adresse des Antragstellers, des Anmelders und des Betei-
ligten;

b) Art der besonderen Verwendung;

c) technische Bezeichnung der Waren, Erzeugnisse, die aus der beson-
deren Verwendung hervorgehen und Nämlichkeitsmittel;

d) voraussichtlicher Ausbeutesatz oder Methode zur Berechnung dieses
Satzes;

e) voraussichtliche Frist für die Zuführung der Waren zum vorge-
schriebenen Verwendungszweck;

f) Ort, an dem die Waren der besonderen Verwendung zugeführt
werden.

(5) Wird eine einzige Bewilligung beantragt, so ist die Zustimmung
der beteiligten Zollbehörden nach folgendem Verfahren einzuholen.

Der Antrag wird bei den Zollbehörden gestellt, die zuständig sind für
den Ort:

— an dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers geführt wird, die
auf Rechnungsprüfung gestützte Kontrollen erleichtert und an dem
zumindest ein Teil der in der Bewilligung vorgesehenen Tätigkeiten
vorgenommen wird; oder

— anderenfalls, an dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers
geführt wird, die es ermöglicht, das Verfahren anhand der Buchhal-
tungsunterlagen zu überprüfen.

Diese Zollbehörden übermitteln den Antrag und den Bewilligungsent-
wurf den anderen beteiligten Zollbehörden, die innerhalb von 15
Tagen das Empfangsdatum bestätigen.

Die anderen beteiligten Zollbehörden teilen etwaige Einwände binnen
30 Tagen nach Eingang des Bewilligungsentwurfs mit. Werden
Einwände innerhalb dieser Frist erhoben und wird keine Einigung
erzielt, so wird der Antrag abgelehnt, soweit Einwände erhoben
wurden.

Die Behörden können die Bewilligung erteilen, wenn ihnen innerhalb
von 30 Tagen keine Einwände zum Bewilligungsentwurf mitgeteilt
wurden.

Die Zollbehörden, die die Bewilligung erteilen, senden allen betrof-
fenen Zollbehörden eine Kopie davon zu.

(6) Besteht zwischen zwei oder mehr Zollverwaltungen grundsätzli-
ches Einvernehmen über die Kriterien und Voraussetzungen für die
Erteilung einer einzigen Bewilligung, so können sie auch vereinbaren,
die vorherige Konsultation durch einfache Mitteilung zu ersetzen. Eine
einfache Mitteilung ist stets ausreichend, wenn eine einzige Bewilli-
gung erneuert oder widerrufen wird.

(7) Der Antragsteller wird binnen 30 Tagen ab dem Tag, an dem er
den Antrag gestellt hat bzw. die Zollbehörden etwaige von ihnen ange-
forderte noch fehlende oder zusätzliche Angaben erhalten haben, über
die Erteilung der Bewilligung oder gegebenenfalls über die Gründe
einer Ablehnung seines Antrags unterrichtet.
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Diese Frist gilt nicht im Fall einer einzigen Bewilligung, es sei denn,
diese wird gemäß Absatz 6 erteilt.

Artikel 293

(1) die Bewilligung nach dem in Anhang 67 dargestellten Muster
wird im Zollgebiet der Gemeinschaft niedergelassenen Personen erteilt,
sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die geplanten Tätigkeiten stimmen mit der vorgeschriebenen beson-
deren Verwendung und mit den Bestimmungen für die Beförderung
von Waren gemäß Artikel 296 überein und der ordnungsgemäße
Ablauf der Vorgänge ist sichergestellt;

b) der Antragsteller bietet jede erforderliche Gewähr für den ordnungs-
gemäßen Ablauf des durchzuführenden Verfahrens und übernimmt
die Verpflichtung,

— die Waren vollständig oder teilweise der vorgeschriebenen
besonderen Verwendung zuzuführen oder sie zu übertragen und
diese Zuführung oder Übertragung in Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht nachzuweisen,

— keine Handlungen vorzunehmen, die mit dem wirtschaftlichen
Zweck der vorgeschriebenen besonderen Verwendung unver-
einbar sind,

— den zuständigen Zollbehörden Mitteilung über alle Ereignisse zu
machen, die sich auf die Bewilligung auswirken können;

c) eine wirksame zollamtliche Überwachung ist gewährleistet und die
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen seitens der Zollbehörden
stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den wirtschaftlichen
Erfordernissen;

d) angemessene Aufzeichnungen werden geführt und aufbewahrt;

e) eine von den Zollbehörden für erforderlich gehaltene Sicherheitslei-
stung wird erbracht.

(2) Im Falle der Antragstellung gemäß Artikel 292 Absatz 3 wird
die Bewilligung einer im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässigen
Person unter den weiteren in Absatz 1 genannten Voraussetzungen
durch Annahme der Zollanmeldung erteilt.

(3) Die Bewilligung enthält folgende Angaben, es sei denn, diese
Angaben werden als unnötig erachtet:

a) Identifizierung des Bewilligungsinhabers;

b) soweit erforderlich, KN- oder Taric-Code, Art und Bezeichnung der
Waren, Beschreibung der besonderen Verwendung und Bestim-
mungen zu den Ausbeutesätzen;

c) Mittel und Methoden der Nämlichkeitssicherung und zollamtlichen
Überwachung, einschließlich Regelungen für:

— die gemeinsame Lagerung, für die Artikel 534 Absätze 2 und 3
sinngemäß gelten;

— die Gemischlagerung von Produkten der Kapitel 27 und 29 der
Kombinierten Nomenklatur, die der zollamtlichen Überwachung
im Rahmen der besonderen Verwendung unterliegen, oder von
diesen Produkten mit rohem Erdöl der KN-Unterposition
2709 00;

d) die Frist, innerhalb der die Waren der vorgeschriebenen besonderen
Verwendung zugeführt werden müssen;

e) ►C8 die Zollbehörden, bei denen die Zollanmeldungen für die
Waren zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr abge-
geben werden und die Zollbehörden, die das Verfahren
überwachen; ◄

f) die Orte, an denen die Waren der vorgeschriebenen besonderen
Verwendung zugeführt werden müssen;
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g) die gegebenenfalls zu leistende Sicherheit;

h) die Geltungsdauer der Bewilligung;

i) gegebenenfalls die Möglichkeit der Beförderung der Waren gemäß
Artikel 296 Absatz 1;

j) gegebenenfalls die für die Beförderung gemäß Artikel 296 Absatz 2
Unterabsatz 2 und Absatz 3 vorgesehenen vereinfachten Verfahren;

k) gegebenenfalls die gemäß Artikel 76 des Zollkodex bewilligten
vereinfachten Verfahren;

l) die Mitteilungsverfahren;

Sofern die in Unterabsatz 1 Buchstabe c) zweiter Gedankenstrich
genannten Waren nicht den gleichen achtstelligen KN Code, die
gleiche Handelsqualität und die gleichen technischen und physikali-
schen Merkmale besitzen, kann die Gemischlagerung nur dann
bewilligt werden, wenn das gesamte Gemisch einer Behandlung unter-
zogen wird, die in der zusätzlichen Anmerkung Nummer 4 oder 5 zu
Kapitel 27 der Kombinierten Nomenklatur genannt ist.

(4) Unbeschadet des Artikels 294 wird die Bewilligung mit dem Tag
ihrer Erteilung oder zu einem späteren in der Bewilligung bestimmten
Zeitpunkt wirksam.

Die Geltungsdauer der Bewilligung darf drei Jahre ab dem Tag ihres
Wirksamwerdens nicht überschreiten, es sei denn, es handelt sich um
eine begründete Ausnahme.

Artikel 294

(1) Zollbehörden können rückwirkende Bewilligungen erteilen.

Unbeschadet der Absätze 2 und 3 wird die rückwirkende Bewilligung
ab dem Datum der Vorlage des Antrags auf Bewilligung wirksam.

(2) Wird die Erneuerung einer für denselben Vorgang und dieselben
Waren bereits erteilten Bewilligung beantragt, so kann eine Bewilli-
gung mit Rückwirkung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
vorausgegangene Bewilligung unwirksam wurde, erteilt werden.

(3) Die Rückwirkung einer Bewilligung kann sich in Ausnah-
mefällen auch noch auf einen weiteren Zeitraum, längstens aber ein
Jahr vor dem Zeitpunkt der Antragstellung, erstrecken, sofern eine wirt-
schaftliche Notwendigkeit nachgewiesen wird und

a) der Antrag in keiner Weise mit betrügerischen Absichten oder
offensichtlicher Fahrlässigkeit zusammenhängt,

b) auf der Grundlage der Buchhaltung des Antragstellers alle für das
Zollverfahren geltenden Voraussetzungen als erfüllt gelten können
und gegebenenfalls, um eine Vertauschung zu verhindern, die
Nämlichkeit der Waren für den betreffenden Zeitraum festgestellt
werden kann, sowie die zollamtliche Prüfung des Zollverfahrens
möglich ist,

c) allen erforderlichen Förmlichkeiten zur Regelung der neuen rechtli-
chen Verhältnisse Rechnung getragen werden kann, einschließlich,
soweit erforderlich, der Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung.

Artikel 295

Der Ablauf einer Bewilligung berührt nicht Waren, die sich aufgrund
dieser Bewilligung vor deren Ablauf bereits im zollrechtlich freien
Verkehr befanden.
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Artikel 296

(1) Die Beförderung von Waren zwischen zwei in derselben Bewil-
ligung bezeichneten Orten kann ohne Zollförmlichkeiten durchgeführt
werden.

(2) Wird eine Beförderung von Waren zwischen zwei in verschie-
denen Mitgliedstaaten ansässigen Bewilligungsinhabern vorgenommen
und haben die betroffenen Zollbehörden keine vereinfachten Verfahren
gemäß Absatz 3 vereinbart, wird das Kontrollexemplar T5 in Anhang
63 nach Maßgabe des nachfolgenden Verfahrens benutzt:

a) Der Übertragende stellt das Kontrollexemplar T5 in dreifacher
Ausfertigung (ein Original und zwei Durchschriften) aus.
►M21 ◄

b) Das Kontrollexemplar T5 muß folgende Angaben enthalten:

— im Feld A („Abgangszollstelle“), die Adresse der zuständigen in
der Bewilligung des Übertragenden bestimmte Zollstelle,

— im Feld 2, Name oder Firma, sowie vollständige Adresse und
Bewilligungsnummer des Übertragenden,

— im Feld 8, Name oder Firma, sowie vollständige Adresse und
Bewilligungsnummer des Übernehmers,

— im Feld „wichtiger Hinweis“ und im Feld B wird der Text
durchgestrichen,

— im Feld 31 die Beschreibung der Waren im Zeitpunkt der
Übertragung, sowie die Stückzahl und im Feld 33 der entspre-
chende KN-Code,

— im Feld 38 die Eigenmasse der Waren,

— im Feld 103 die Nettomenge der Waren in Buchstaben,

— im Feld 104 ist das Feld „Andere (genaue Angaben)“ anzu-
kreuzen und dahinter in Großbuchstaben einer der
nachstehenden Vermerke einzutragen:

— DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE
LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL
CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍ-
CULO 296)

— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR
HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL
ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93,
ARTIKEL 296)

— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN
DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER
ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORD-
NUNG (EWG) Nr. 2454/93)

— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΚ∆ΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93)

— END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS
ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULA-
TION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

— DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES
POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANS-
FÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No

2454/93, ARTICLE 296]

— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE
QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIO-
NARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO
296)

— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR
DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER
WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG)
Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIV-
AMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO
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TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULA-
MENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 296o]

— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN
LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRON-
SAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR
FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL
DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I
FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)

— KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ
POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ
(EHS) č. 2454/93)

— EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE
KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA
SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL
296)

— IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PREČU SAŅĒMĒJS
ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA
(EEK) NR.2454/93, 296.PANTS)

— GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS
SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI
(REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS)

— MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZ-
NÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE
SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)

— UŻU AħħARI: OĠĠETTI LI GħALIHOM L-OBBLIGI
HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT
(REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296)

— PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIE-
SIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ
PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPOR-
ZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296)

— POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZ-
NOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS)
ŠT. 2454/93, ČLEN 296)

— KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁD-
ZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU (NARIADENIE
(EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)

— im Feld 106,

— die Bemessungsgrundlagen für die Waren, wobei die Zoll-
behörden jedoch auf diese Angaben verzichten können;

— Eintragungsnummer und Datum der Zollanmeldung zum
zollrechtlich freien Verkehr, sowie Bezeichnung und
Anschrift der betreffenden Zollstelle.

c) Der Übertragende übermittelt dem Übernehmer den vollständigen
Satz des Kontrollexemplars T5.

d) Der Übernehmer legt der in seiner Bewilligung bestimmten Zoll-
stelle diesen Satz des Kontrollexemplars T5 und das Original des
Handelspapiers vor, aus dem sich das Empfangsdatum ergibt. Bei
Auftreten von Mehr- oder Fehlmengen, Vertauschungen oder
sonstigen Unregelmäßigkeiten informiert er unverzüglich diese Zoll-
stelle.

e) Die in der Bewilligung des Übernehmers bestimmte Zollstelle füllt
das Feld J aus, trägt nach Prüfung der entsprechenden Handelspa-
piere das Datum des Warenempfangs durch den Übernehmer ein
und datiert und stempelt das Original im Feld J und die zwei Durch-
schriften im Feld E ab. Die Zollstelle behält die zweite Durchschrift
und gibt dem Übernehmer das Original und die erste Durchschrift
zurück.
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f) Der Übernehmer nimmt die erste Durchschrift zu seinen Aufzeich-

nungen und übermittelt dem Übertragenden das Original.

g) Der Übertragende nimmt das Original zu seinen Aufzeichnungen.

Die betroffenen Zollbehörden können in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen für den Gebrauch des Kontrollexemplars T5 verein-
fachte Verfahren vereinbaren.

(3) Sofern die betroffenen Zollbehörden überzeugt sind, dass der
ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens gewährleistet ist, können sie
zulassen, dass die Beförderung von Waren zwischen zwei Bewilli-
gungsinhabern, die in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig
sind, ohne das Kontrollexemplar T5 durchgeführt wird.

(4) Sofern eine Beförderung von Waren zwischen zwei Bewilli-
gungsinhabern, die im gleichen Mitgliedstaat ansässig sind,
durchgeführt wird, erfolgt diese Beförderung gemäß den nationalen
Bestimmungen.

(5) Mit der Übernahme der Waren wird der Übernehmer der Inhaber
der Verpflichtungen, die sich aus diesem Kapitel für die übernom-
menen Waren ergeben.

(6) Der Übertragende wird von seinen Verpflichtungen befreit, wenn
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

— der Übernehmer hat die Waren erhalten und ist informiert worden,
dass die Waren, für die die Pflichten übertragen werden, der zoll-
amtlichen Überwachung der besonderen Verwendung unterliegen;

— die Zollbehörde des Übernehmers hat die zollamtliche Überwa-
chung übernommen; dies ist dann der Fall — es sei denn, die
Zollbehörden haben es anders vorgesehen —, wenn der
Übernehmer die Waren in seinen Aufzeichnungen eingeschrieben
hat.

Artikel 297

(1) Bei der Beförderung von Waren zur Instandhaltung oder
Instandsetzung von Luftfahrzeugen aufgrund von Austauschabkommen
oder für den Eigenbedarf von im internationalen Flugverkehr tätigen
Luftverkehrsgesellschaften kann statt des Kontrollexemplars T5 ein
Luftfrachtbrief oder ein entsprechendes Papier verwendet werden.

(2) Der Luftfrachtbrief oder das entsprechende Papier muss
mindestens die nachstehenden Angaben enthalten:

a) Bezeichnung der Versandfluggesellschaft,

b) Bezeichnung des Abgangsflughafens,

c) Bezeichnung der Bestimmungsfluggesellschaft,

d) Bezeichnung des Bestimmungsflughafens,

e) Warenbezeichnung,

f) Stückzahl.

Die vorstehend genannten Angaben können auch in kodierter Form
oder durch Hinweis auf eine beigefügte Unterlage gemacht werden.

(3) Der Luftfrachtbrief oder das entsprechende Papier muss auf der
Vorderseite in Großbuchstaben einen der nachstehenden Vermerke
enthalten:

— DESTINO ESPECIAL
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL

— BESONDERE VERWENDUNG
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

— END-USE
— DESTINATION PARTICULIÈRE

— DESTINAZIONE PARTICOLARE
— BIJZONDERE BESTEMMING
— DESTINO ESPECIAL
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— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS
— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

— KONEČNÉ POUŽITÍ
— EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE
— IZMANTOŠANAS MĒRĶIS
— GALUTINIS VARTOJIMAS

— MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS
— UŻU AħħARI
— PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE
— POSEBEN NAMEN
— KONEČNÉ POUŽITIE

(4) Die Versandgesellschaft nimmt ein Exemplar des Luftfracht-
briefs oder des entsprechenden Papiers zu ihrer Buchführung und stellt
ein weiteres Exemplar nach näherer Weisung der Zollbehörden des
Abgangsmitgliedstaats der zuständigen Zollstelle zur Verfügung.

Die Bestimmungsfluggesellschaft nimmt ein Exemplar des Luftfracht-
briefs oder des entsprechenden Papiers zu ihrer Buchführung und stellt
ein weiteres Exemplar nach näherer Weisung der Zollbehörden des
Bestimmungsmitgliedstaats der zuständigen Zollstelle zur Verfügung.

(5) Die unversehrten Waren und die Exemplare des Luftfrachtbriefs
oder entsprechenden Papiers werden der Bestimmungsfluggesellschaft
an den Orten übergeben, die von den Zollbehörden des Mitgliedstaats,
in dem die Fluggesellschaft ihren Sitz hat, bezeichnet werden. Die
Bestimmungsfluggesellschaft schreibt die Waren in ihren Aufzeich-
nungen an.

(6) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 gehen von der
Versandfluggesellschaft in dem Zeitpunkt auf die Bestimmungsflugge-
sellschaft über, in dem ihr die unversehrten Waren zusammen mit den
Exemplaren des Luftfrachtbriefs oder des entsprechenden Papiers über-
geben werden.

Artikel 298

(1) Die Zollbehörden können unter von ihnen festgelegten Bedin-
gungen die Ausfuhr der Waren oder deren Vernichtung oder
Zerstörung zulassen.

(2) Bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist in
Feld 44 des Einheitspapiers oder in jedem anderen zulässigen Doku-
ment in Großbuchstaben einer der nachstehenden Vermerke
einzutragen:

— ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO
ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORT-
ACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS

— ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT
ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL
— INGEN RESTITUTION

— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93
BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESE-
HENE WAREN — ANWENDUNG DER
LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN
AUSGESCHLOSSEN

— ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE:
GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL
REFUNDS NOT APPLICABLE

— ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION
PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR
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L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS
AGRICOLES EXCLUE

— ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICO-
LARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE —
APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZON-
DERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE
GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN
TOEPASSING

— ARTIGO 298o REG. (CEE) No 2454/93 DESTINO ESPECIAL:
MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLI-
CAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA

— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄ-
VIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA —
MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

— ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE
ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR
AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ
TILLÄMPLIGA

— ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ:
ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY
NELZE UPLATNIT

— MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 “EESMÄRGI-
PÄRANE KASUTAMINE”: KAUBALE, MIS LÄHEB
EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA

— REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS
MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIM-
NIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO

— REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALU-
TINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS — ŽEMĖS
ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS

— MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A
2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI
RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZA-
TÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ

— ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AħħARI:
OĠĠETTI DESTINATI GħALL-ESPORTAZZJONI
RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI

— ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93
PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNAC-
ZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT
ROLNYCH

— ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN:
BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA
KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENA

— ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ
POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ —
POĽNOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ

(3) Waren die ausgeführt werden, gelten ab dem Zeitpunkt der
Annahme der Ausfuhranmeldung als Nichtgemeinschaftswaren.

(4) Im Falle der Zerstörung findet Artikel 182 Absatz 5 des Zoll-
kodex Anwendung.

Artikel 299

Sofern die Zollbehörden damit einverstanden sind, dass die Verwen-
dung der Waren zu einem anderen als dem in der Bewilligung
vorgesehenen Zweck aus wirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt ist,
ist eine solche Verwendung, mit Ausnahme der Ausfuhr, Zerstörung
oder Vernichtung, mit dem Entstehen einer Zollschuld verbunden.
►C6 Artikel 208 ◄ Zollkodex gilt sinngemäß.
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Artikel 300

(1) Die in Artikel 291 Absatz 1 genannten Waren bleiben unter zoll-
amtlicher Überwachung und sind einfuhrabgabenpflichtig, bis sie

a) erstmals der vorgeschriebenen besonderen Verwendung zugeführt
wurden,

b) gemäß Artikel 298 und 299 entweder ausgeführt, zerstört oder
vernichtet oder zu einem anderen Zweck verwendet wurden.

Sofern die Waren zur wiederholten Verwendung geeignet sind und die
Zollbehörden es für erforderlich halten, um einen Mißbrauch zu verhin-
dern, bleiben die Waren bis zu zwei Jahre nach der ersten Zuführung
unter zollamtlicher Überwachung.

(2) Bei der Be- oder Verarbeitung der Waren anfallende Abfälle
oder Überreste sowie Verluste aufgrund natürlichen Schwundes gelten
als der vorgeschriebenen besonderen Verwendung zugeführt.

(3) Für Abfälle oder Überreste, die bei einer Zerstörung anfallen,
endet die zollamtliche Überwachung, wenn sie eine zulässige zollrecht-
liche Bestimmung erhalten haben.

KAPITEL 3

Verwaltung der Zollmaßnahmen

Abschni t t 1

Verwaltung der Zollkontingente, die in der Reihenfolge zugeteilt
werden, in der die Anmeldungen angenommen wurden

Artikel 308a

(1) Ist durch eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft die Eröffnung
von Zollkontingenten vorgesehen, so werden diese, sofern keine
anderen Bestimmungen entgegenstehen, in der Reihenfolge ►C4 der
Daten ◄ verwaltet, in der die Anmeldungen zur Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr angenommen wurden.

(2) Wird eine Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr mit zulässigem Antrag auf Gewährung der Zollbegünsti-
gung angenommen, so nimmt der betroffene Mitgliedstaat über die
Kommission die Ziehung einer seinem Bedarf entsprechenden Menge
auf das Kontingent vor.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen ihre Ziehungsanträge nur bei
Vorliegen der Voraussetzungen nach Artikel 256 Absätze 2 und 3.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 8 gewährt die Kommission die Zutei-
lungen nach dem Datum der Annahme der entsprechenden Anmeldung
zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, soweit die
Restmenge des betreffenden Zollkontingents ausreicht. Die Ziehungs-
anträge werden in der zeitlichen Reihenfolge dieser Daten bearbeitet.

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln unverzüglich alle zulässigen
Ziehungsanträge an die Kommission unter Angabe des in Absatz 4
erwähnten Datums und der genauen in der jeweiligen Zollanmeldung
beantragten Menge.

(6) Zur Durchführung der Absätze 4 und 5 verteilt die Kommission
laufende Nummern, sofern dies nicht schon in dem Rechtsakt der
Gemeinschaft zur Eröffnung des Zollkontingents vorgesehen ist.

(7) Sind die beantragten Mengen höher als die verfügbare
Restmenge des Kontingents, so erfolgt die Zuteilung anteilig.

(8) Zur Durchführung dieses Artikels gilt für alle am 1., 2. und 3.
Januar von den Zollbehörden angenommenen Anmeldungen der 3.
Januar als Annahmetag. Fällt einer dieser Tage auf einen Samstag
oder Sonntag, so gilt der 4. Januar als Annahmetag.
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(9) Wird ein neues Zollkontingent eröffnet, so bewilligt die
Kommission keine Ziehungen vor dem elften Arbeitstag nach
Veröffentlichung des Rechtsakts, der zur Eröffnung des Zollkontingents
führte.

(10) Nutzen die Mitgliedstaaten die gezogenen Mengen nicht aus, so
haben sie sie unverzüglich an die Kommission zurückzuübertragen.
Wird jedoch einen Monat nach Ablauf der Geltungsdauer des betref-
fenden Zollkontingents eine Zollschuld von höchstens 10 ECU infolge
einer irrtümlichen Ziehung festgestellt, so ist eine Rückübertragung an
die Kommission nicht erforderlich.

(11) Erklären die Zollbehörden eine Anmeldung zur überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr für Wagen, die Gegenstand eines
Ziehungsantrages sind, für ungültig, so wird der gesamte Antrag für
diese Waren ungultig. Der betroffene Mitgliedstaat muß die aus dem
Kontingent gezogenen Mengen dieser Waren unverzüglich an die
Kommission zurückübertragen.

(12) Angaben zu den Ziehungsanträgen von Mitgliedstaaten sind
von der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten vertraulich zu
behandeln.

Article 308b

(1) Die Kommission nimmt an jedem Arbeitstag Zuteilungen vor,
außer

— an Feiertagen für die Europäischen Organe in Brüssel oder

— an Tagen, an denen außergewöhnliche Umstände vorliegen, sofern
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zuvor hierüber in
Kenntnis gesetzt wurden.

(2) Unbeschadet des Artikels 308a Absatz 8 werden bei Zuteilungen
alle mit einer Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr gestellten, noch nicht entschiedenen Anträge berücksichtigt,
die bis zu zwei Tage vor der Zuteilung angenommen und der Kommis-
sion übermittelt worden sind.

Artikel 308c

(1) Ein Zollkontingent gilt als kritisch, sobald 75 % der Ausgangs-
menge ausgeschöpft sind oder die zuständigen Behörden es als kritisch
einstufen.

(2) Ein Zollkontingent gilt bereits ab dem Tag seiner Eröffnung als
kritisch,

a) wenn es für weniger als drei Monate eröffnet wird oder

b) wenn in den beiden vorausgegangenen Jahren keine Zollkontingente
für die betreffenden Erzeugnisse, Ursprünge und Geltungszeiträume
(äquivalente Zollkontingente) eröffnet wurden oder

c) wenn ein in den beiden vorausgegangenen Jahren eröffnetes äquiva-
lentes Zollkontingent am letzten Tag des dritten Monats seines
Geltungszeitraums erschöpft war oder eine größere Ausgangsmenge
hatte als das betreffende Zollkontingent.

(3) Ein Zollkontingent, dessen einziger Zweck die Umsetzung einer
Schutz- oder Vergeltungsmaßnahme gemäß den WTO-Bestimmungen
ist, gilt als kritisch, sobald 75 % der Ausgangsmenge ausgeschöpft
sind, unabhängig davon, ob in den letzten zwei Jahren äquivalente
Zollkontingente eröffnet wurden oder nicht.
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Abschni t t 2

Gemeinschaftliche Überwachung

Artikel 308d

(1) Ist eine gemeinschaftliche Überwachung erforderlich, so über-
mitteln die Mitgliedstaaten der Kommission mindestens einmal
monatlich Überwachungsmeldungen, in denen die Mengen der in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführten oder ausgeführten Waren
aufgeschlüsselt werden. Hinsichtlich der Einfuhren, und auf Verlangen
der Kommission, beschränken sich die Mitgliedstaaten auf Einfuhren
im Rahmen von Zollpräferenzmaßnahmen.

(2) Die Überwachungsmeldungen der Mitgliedstaaten müssen die
Gesamtmenge der in den zollrechtlich freien Verkehr überführten oder
ausgeführten Waren seit dem 1. Tag des jeweiligen Zeitraums
enthalten.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ihre Überwa-
chungsmeldungen spätestens bis zum 15. Tag des Monats, der auf das
Ende des jeweiligen Überwachungszeitraums folgt.

(4) Die von den einzelnen Mitgliedstaaten übermittelten Informa-
tionen sind vertraulich zu behandeln.

TITEL II

ZOLLRECHTLICHER STATUS DER WAREN UND VERSAND-
VERFAHREN

KAPITEL 3

Zollrechtlicher Status der Waren

Abschni t t 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 313

(1) Unbeschadet Artikel 180 des Zollkodex und der in Absatz 2 des
vorliegenden Artikels aufgeführten Ausnahmen gelten alle im Zollge-
biet der ►C4 Gemeinschaft ◄ befindlichen Waren als
Gemeinschaftswaren, es sei denn, es wird der Nachweis erbracht, daß
sie nicht Gemeinschaftscharakter besitzen.

(2) Folgende Waren ►C4 gelten nicht als ◄ Gemeinschafts-
waren, es sei denn, der Nachweis für ihren Gemeinschaftscharakter
wird nach den Artikeln 314 bis 323 ordnungsgemäß erbracht:

a) Waren, die gemäß Artikel 37 des Zollkodex in das Zollgebiet der
Gemeinschaft verbracht werden.
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Gemäß Artikel 38 Absatz 5 des Zollkodex gelten jedoch in das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft verbrachte Waren als Gemeinschaftswaren,
wenn sie

— auf dem Luftweg befördert und auf einem Flughafen der
Gemeinschaft mit Bestimmung nach einem anderen Flughafen
der Gemeinschaft verladen oder umgeladen wurden, sofern die
Beförderung mit einem einzigen, in einem Mitgliedstaat ausge-
stellten Beförderungspapier erfolgt, oder

— auf dem Seeweg in einem gemäß den Artikeln 313a und 313b
zugelassenen Linienverkehr zwischen zwei Häfen im Zollgebiet
der Gemeinschaft befördert werden,

es sei denn, es wird der Nachweis erbracht, dass sie nicht Gemein-
schaftscharakter besitzen;

b) Waren, die vorübergehend verwahrt werden oder in eine Freizone
des Kontrolltyps I im Sinne von Artikel 799 oder in ein Freilager
verbracht wurden;

c) Waren, die in ein Nichterhebungsverfahren oder eine Freizone des
Kontrolltyps II im Sinne von Artikel 799 übergeführt wurden.

Artikel 313a

(1) Unter Linienverkehr ist ein Seeverkehrsdienst zu verstehen, in
dem die Schiffe regelmäßig Waren nur zwischen Häfen im Zollgebiet
der Gemeinschaft befördern und ihre Herkunfts- und Bestim-
mungshäfen oder gegebenenfalls Zwischenhäfen nicht außerhalb des
Zollgebiets der Gemeinschaft oder in einer Freizone des Kontrolltyps
I im Sinne von Artikel 799 in einem Hafen im Zollgebiet der Gemein-
schaft liegen dürfen.

(2) Die Zollbehörden können einen Nachweis für die Einhaltung der
Bestimmungen über die zugelassenen Linienverkehre verlangen.

Stellen die Zollbehörden fest, daß die Bestimmungen über die zugelas-
senen Linienverkehre nicht eingehalten werden, so unterrichten sie
unverzüglich alle betroffenen Zollbehörden.

Artikel 313b

(1) Auf Antrag der Schifffahrtsgesellschaft, die den Linienverkehr
festlegt, können die Zollbehörden des Mitgliedstaates, in dessen Gebiet
diese Schifffahrtsgesellschaft niedergelassen ist, im Einvernehmen mit
den Zollbehörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten die Einrich-
tung eines Linienverkehrs genehmigen.

(2) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:

a) die betroffenen Häfen,

b) die Namen der Schiffe, die in dem Linienverkehr verkehren, und

c) alle weiteren von den Zollbehörden verlangten Angaben, insbeson-
dere den Fahrplan des Linienverkehrs.

(3) Die Zulassung wird nur Schiffahrtsgesellschaften erteilt,

a) die in der Gemeinschaft niedergelassen sind und deren Bücher von
den zuständigen Zollbehörden eingesehen werden können und
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b) die keine schwerwiegenden oder wiederholten Zuwiderhandlungen

im Zusammenhang mit dem Betrieb des Linienverkehrs begangen
haben und

c) die den zuständigen Behörden glaubhaft machen können, daß sie
einen Linienverkehr im Sinne des Artikels 313a Absatz 1 betreiben
und

d) die sich verpflichten, daß

— auf den Seeverkehrsverbindungen, für die die Zulassung erteilt
wird, kein in einem Drittland gelegener Hafen beziehungsweise
keine Freizone des Kontrolltyps I im Sinne von Artikel 799 in
einem im Zollgebiet der Gemeinschaft gelegenen Hafen ange-
laufen wird und dass keine Waren auf hoher See umgeladen
werden und dass

— die Zulassungsbescheinigung auf dem Schiff mitgeführt und den
zuständigen Zollbehörden auf Verlangen vorgelegt wird.

(4) Nach Eingang eines Antrags unterrichten die Zollbehörden des
Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wird (nachfolgend: „ersu-
chende Behörden“), die Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten, in
deren Gebiet die Häfen liegen, die in dem betreffenden Linienverkehr
angelaufen werden (nachfolgend: ‚ersuchte Behörden‘)

Die ersuchten Behörden bestätigen den Eingang des Antrags.

Die ersuchten Behörden teilen innerhalb von sechzig Tagen nach
Eingang des Antrags ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung mit. Eine
Ablehnung ist zu begründen. In Ermangelung einer Antwort erteilen
die ersuchenden Behörden die Zulassung, die von den anderen betrof-
fenen Mitgliedstaaten anerkannt wird.

Die ersuchenden Behörden stellen die Zulassungsbescheinigung je nach
Bedarf in einer oder mehreren Ausfertigungen nach dem in Anhang
42a festgelegten Standardmuster aus und unterrichten die ersuchten
Behörden der anderen betroffenen ►C4 Mitgliedstaaten. Jede ◄
Zulassungsbescheinigung trägt zur Kennzeichnung eine Seriennummer,
die für alle Exemplare identisch ist.

(5) Ein Linienverkehr, für den eine Zulassung erteilt wurde, ist für
die Schiffahrtsgesellschaft verbindlich. Die Einstellung eines zugelas-
senen Linienverkehrs und die Änderung seiner Merkmale sind den
ersuchenden Behörden von der Schiffahrtsgesellschaft mitzuteilen.

(6) Die ersuchenden Behörden unterrichten die ersuchten Behörden
der anderen betroffenen Mitgliedstaaten über die Rücknahme der
Zulassung oder die Einstellung des Linienverkehrs. Über die Änderung
des Linienverkehrs werden die ersuchten Behörden der anderen betrof-
fenen Mitgliedstaaten von den ersuchenden Behörden
►M19 ◄ unterrichtet. ►M19 Bei Änderung der in
Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehenen Angaben ist das Verfahren nach
Absatz 4 anwendbar. ◄

(7) Ist ein unter Artikel 313a Absatz 1 fallendes Schiff infolge
höherer Gewalt oder eines unvorhergesehenen Ereignisses gezwungen,
eine Umladung auf hoher See vorzunehmen oder vorübergehend in
einem Hafen eines Drittlands oder in einer Freizone des Kontrolltyps I
im Sinne von Artikel 799 in einem im Zollgebiet der Gemeinschaft
gelegenen Hafen anzulegen, so unterrichtet die Schifffahrtsgesellschaft
unverzüglich die Zollbehörden der folgenden Häfen, die in dem betref-
fenden Linienverkehr angelaufen werden.
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Artikel 314

(1) Gelten die Waren nicht als Gemeinschaftswaren im Sinne des
Artikels 313, so kann ihr Gemeinschaftscharakter nur dann
►M19 gemäß Artikel 314c Absatz 1 ◄ festgestellt werden, wenn sie

a) aus einem anderen Mitgliedstaat befördert werden und das Gebiet
eines Drittstaates nicht berühren oder

b) aus einem anderen Mitgliedstaat befördert werden und das Gebiet
eines Drittstaates berühren, sofern die Beförderung mit einem
einzigen, in einem Mitgliedstaat ausgestellten Beförderungspapier
erfolgt, oder

c) in einem Drittland umgeladen und mit einem anderen als dem
ursprünglichen Verkehrsmittel weiterbefördert werden und ein neues
Beförderungspapier ausgestellt wird, sofern dem neuen Beförde-
rungspapier eine Kopie des für die Beförderung vom
Abgangsmitgliedstaat bis zum Bestimmungsmitgliedstaat ausge-
stellten ursprünglichen Beförderungspapiers beigegeben wird. Die
Zollbehörden am Bestimmungsort nehmen im Rahmen der Zusam-
menarbeit der Verwaltungen der Mitgliedstaaten nachträgliche
Kontrollen vor, um die Richtigkeit der Angaben auf der Kopie des
ursprünglichen Beförderungspapiers zu überprüfen.

(3) Die Papiere oder Förmlichkeiten ►M19 nach Artikel 314c
Absatz 1 ◄ dürfen nicht verwendet werden für Waren, für die die
Ausfuhrförmlichkeiten erfüllt oder die in das Verfahren der aktiven
Veredelung — Zollrückvergütungsverfahren — übergeführt wurden.

Artikel 314a

Die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten leisten einander Amtshilfe
bei der Nachprüfung der Echtheit und Richtigkeit der Papiere sowie
bei der ordnungsgemäßen Erfüllung der Modalitäten, mit denen nach
Maßgabe dieses Titels der Gemeinschaftscharakter der Waren nachge-
wiesen wird.

Abschni t t 2

Nachweis des Gemeinschaftscharakters

Artikel 314b

Im Sinne dieses Abschnitts gelten als „zuständige Stelle“ die für die
Bescheinigung des Gemeinschaftscharakters der Waren zuständigen
Zollbehörden.

Artikel 314c

(1) Unbeschadet der in das interne gemeinschaftliche Versandver-
fahren überführten Waren kann der Nachweis des
Gemeinschaftscharakters der Waren nur wie folgt erbracht werden:

a) durch eines der in den Artikeln 315 bis 317b vorgesehenen Papiere,

b) durch die in den Artikeln 319 bis 323 vorgesehenen Modalitäten,

c) durch das in der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommis-
sion (1) vorgesehene Begleitpapier,

d) durch den in Artikel 325 vorgesehenen Vordruck,

e) durch den in Artikel 462a Absatz 2 vorgesehenen Klebezettel,

f) durch den in ►M21 Artikel 812 ◄ vorgesehenen Vordruck, der
den Gemeinschaftscharakter der Waren bescheinigt, oder
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g) durch das Kontrollexemplar T5 nach Artikel 843.

(2) Werden die Papiere oder Modalitäten nach Absatz 1 für Gemein-
schaftswaren verwendet, die in Umschließungen ohne
Gemeinschaftscharakter verpackt sind, so trägt das Dokument, das den
Gemeinschaftscharakter der Waren bescheinigt, einen der folgenden
Vermerke:

— envases N
— N-emballager
— N-Umschließungen
— Συσκευασία Ν
— N packaging
— emballages N
— imballaggi N
— N-verpakking
— embalagens N
— N-pakkaus
— N förpackning

— obal N
— N-pakendamine
— N iepakojums
— N pakuotė
— N csomagolás
— ippakkjar N
— opakowania N
— N embalaža
— N - obal.

(3) Sofern die Voraussetzungen für ihre Erteilung erfüllt sind,
können die in den Artikeln 315 bis 323 bezeichneten Papiere auch
nachträglich ausgestellt werden. In diesem Fall werden sie mit einem
der folgenden Vermerke in roter Schrift versehen:

— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfoelgende,
— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθέν εκ των υστέρων,
— Issued retroactively,
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Achteraf afgegeven,
— Emitido a posteriori,
— Annettuu jälkikäteen,
— Utfärdat i efterhand,

— Vystaveno dodatečně,
— Välja antud tagasiulatuvalt,
— Izsniegts retrospektīvi,
— Retrospektyvusis išdavimas,
— Kiadva visszamenőleges hatállyal,
— Maħruġ retrospettivament,
— Wystawione retrospektywnie,
— Izdano naknadno,
— Vydané dodatočne.
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Unterabschni t t 1

Versandpapier T2L

Artikel 315

(1) Der Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren wird
durch die Vorlage eines Versandpapiers T2L erbracht. Dieses Papier
wird gemäß den Absätzen 3 bis 5 ausgestellt.

(2) Der Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren, deren
Bestimmungs- oder Herkunftsort in einem Teil des Zollgebiets der
Gemeinschaft liegt, in dem die Richtlinie 77/388/EWG keine Anwen-
dung findet, wird durch Vorlage eines Versandpapiers T2LF erbracht.

Die Absätze 3 bis 5 dieses Artikels sowie die Artikel 316 bis 324f sind
auf das Versandpapier T2LF entsprechend anwendbar.

(3) Das Versandpapier T2L wird auf einem Vordruck entsprechend
dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr. 4/5 des Vordruckmusters
in den Anhängen 31 und 32 ausgestellt.

Dieser Vordruck kann gegebenenfalls durch einen oder mehrere Ergän-
zungsvordrucke entsprechend dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar
Nr. 4/5 des Vordruckmusters in den Anhängen 33 und 34 ergänzt
werden.

Lassen die Mitgliedstaaten die Verwendung von Ergänzungsvordrucken
nicht zu, wenn die Anmeldungen im Wege der Datenverarbeitung
ausgestellt werden, so wird dieser Vordruck durch einen oder mehrere
Vordrucke entsprechend dem Exemplar Nr. 4 oder dem Exemplar Nr.
4/5 des Vordruckmusters in den Anhängen 31 und 32 ergänzt.

(4) Der Beteiligte trägt die Kurzbezeichnung „T2L“ im rechten
Unterfeld des Feldes 1 des Vordrucks und gegebenenfalls die Kurzbe-
zeichnung „T2Lbis“ im rechten Unterfeld des Feldes 1 des oder der
verwendeten Ergänzungsvordrucke ein.

(5) Anstelle von Ergänzungsvordrucken können als beschreibender
Teil des Versandpapiers T2L Ladelisten verwendet werden, die nach
dem Muster in Anhang 45 zu erstellen und nach Maßgabe des Anhangs
44a auszufüllen sind.

Artikel 315a

Die Zollbehörden können Personen, die die Voraussetzungen des Arti-
kels 373 erfüllen, die Verwendung von Ladelisten gestatten, die nicht
alle Bedingungen der Anhänge 44a und 45 erfüllen.

Artikel 385 Absatz 1 ►C9 Unterabsatz 2 und Absätze 2 und 3 ◄
sind entsprechend anwendbar.

Artikel 316

(1) Vorbehaltlich des Artikels 324f wird das Versandpapier T2L in
einfacher Ausfertigung ausgestellt.

(2) Auf Antrag des Beteiligten versieht die zuständige Stelle das
Versandpapier T2L sowie gegebenenfalls den oder die Ergänzungsvor-
drucke oder die verwendete(n) Ladeliste(n) mit ihrem Sichtvermerk.
Der Sichtvermerk muss folgende Angaben enthalten, die nach Möglich-
keit im Feld „C. Abgangsstelle“ dieser Papiere einzutragen sind:

a) auf dem Versandpapier T2L die Bezeichnung und den Stempel der
zuständigen Stelle, die Unterschrift eines Beamten dieser Stelle, das
Datum des Sichtvermerks und entweder eine Registriernummer oder
die Nummer der Anmeldung zur Versendung, sofern eine solche
Anmeldung erforderlich ist;

b) auf dem Ergänzungsvordruck oder der Ladeliste die Nummer des
Versandpapiers T2L, die entweder durch einen Stempel, der auch
die Bezeichnung der zuständigen Stelle enthält, oder handschriftlich
einzutragen ist; im letzteren Fall ist ihr Dienststempelabdruck beizu-
setzen.
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Diese Papiere werden dem Beteiligten ausgehändigt.

Unterabschni t t 2

Handelspapiere

Artikel 317

(1) Der Nachweis des Gemeinschaftscharakters einer Ware wird
unter den nachstehenden Voraussetzungen durch Vorlage der Rechnung
oder des Beförderungspapieres für diese Ware erbracht.

(2) Auf der Rechnung oder dem Beförderungspapier nach Absatz 1
müssen mindestens der Name und die genaue Anschrift des Versenders
oder des Beteiligten, wenn dieser nicht der Versender ist, Anzahl, Art,
Zeichen und Nummern der Packstücke, die Warenbezeichnung sowie
die Rohmasse in Kilogramm und gegebenenfalls die Kenn-Nummern
der Behälter angegeben sein.

Der Beteiligte hat auf dem genannten Papier deutlich sichtbar die Kurz-
bezeichnung „T2L“ einzutragen; der Kurzbezeichnung ist die
eigenhändige Unterschrift beizusetzen.

(3) Die vom Beteiligten ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeich-
nete Rechnung oder das vom Beteiligten ordnungsgemäß ausgefüllte
und unterzeichnete Beförderungspapier wird auf seinen Antrag von
der zuständigen Stelle mit einem Sichtvermerk versehen. Dieser Sich-
tvermerk muss die Bezeichnung und den Stempelabdruck der
zuständigen Stelle, die Unterschrift eines Beamten dieser Stelle, das
Datum des Sichtvermerks und entweder eine Registriernummer oder
die Nummer der Anmeldung zur Versendung, sofern eine solche
Anmeldung erforderlich ist, enthalten.

(4) Beträgt der Gesamtwert der Gemeinschaftswaren in Rechnungen
oder Beförderungspapieren, die nach Absatz 2 dieses Artikels oder
nach Artikel 224 ausgestellt worden sind, nicht mehr als 10 000 EUR,
so ist der Beteiligte davon befreit, diese Papiere der zuständigen Stelle
zum Anbringen eines Sichtvermerks vorzulegen.

In diesem Fall muss auf der Rechnung oder dem Beförderungspapier
außer den Angaben nach Absatz 2 die zuständige Stelle angegeben
sein.

(5) Dieser Artikel gilt nur, wenn die Rechnung oder das Beförde-
rungspapier ausschließlich Gemeinschaftswaren betrifft.

Artikel 317a

(1) Der Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren wird
unter den nachstehenden Voraussetzungen durch Vorlage des Manifests
der Schiffahrtsgesellschaft für diese Waren erbracht.

(2) Das Manifest muß mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name und vollständige Anschrift der Schiffahrtsgesellschaft,

b) Name des Schiffs,

c) Verladeort und -datum,

d) Entladeort der Waren.

Das Manifest muß für jede Sendung folgende Angaben enthalten:

a) Bezugnahme auf das Schiffskonossement oder ein anderes Handels-
dokument,

b) Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der Packstücke,
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c) Handelsübliche Warenbezeichnung mit den für ihre Identifizierung

notwendigen Angaben,

d) Rohmasse in kg,

e) gegebenenfalls die Nummer der Behälter,

f) folgende Angaben zum zollrechtlichen Status der Waren:

— die Kurzbezeichnung „C“ (entspricht „T2L“), wenn der Gemein-
schaftscharakter der Waren nachgewiesen werden kann;

— die Kurzbezeichnung „F“ (entspricht „T2LF“), wenn der
Gemeinschaftscharakter von Waren mit Herkunft aus oder
Bestimmung nach einem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft,
in dem die Richtlinie 77/388/EWG keine Anwendung findet,
nachgewiesen werden kann;

— die Kurzbezeichnung „N“ für alle anderen Waren.

(3) Das von der Schifffahrtsgesellschaft ordnungsgemäß ausgefüllte
und unterzeichnete Manifest wird auf deren Antrag von der zuständigen
Stelle mit einem Sichtvermerk versehen. Der Sichtvermerk besteht aus
dem Namen und dem Stempelabdruck der zuständigen Stelle, der
Unterschrift eines Beamten dieser Stelle und dem Datum, an dem der
Sichtvermerk angebracht wurde.

Artikel 317b

Werden die vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahren
►M21 nach den Artikeln 445 und 448 ◄ angewandt, so wird der
Gemeinschaftscharakter der Waren durch Anbringen der Kurzbezeich-
nung „C“ (entspricht „T2L“) auf dem Manifest neben jeder
Warenposition nachgewiesen.

Unterabschni t t 3

Andere Nachweise im Fall bestimmter Versandverfahren

Artikel 319

(1) Bei Warenbeförderung mit Carnet TIR oder Carnet ATA kann
der Anmelder ►M19 ◄ zum Nachweis für den Gemein-
schaftscharakter der Waren die Kurzbezeichnung „T2L“, bestätigt
durch seine Unterschrift, gut sichtbar in den der Warenbezeichnung
vorbehaltenen Feldern der betreffenden Abschnitte des verwendeten
Carnets anbringen, bevor er dieses der Abgangsstelle zum Sichtvermerk
vorlegt. Die Kurzbezeichnung „T2L“ muß auf allen Abschnitten, auf
denen sie eingetragen wurde, durch den Dienststempel der Abgangs-
stelle und die Unterschrift des zuständigen Beamten beglaubigt werden.

(2) Werden Gemeinschaftswaren und Nichtgemeinschaftswaren mit
ein und demselben Carnet TIR oder Carnet ATA befördert, so sind
beide Warenarten getrennt voneinander anzugeben; die Kurzbezeich-
nung „T2L“ ist so anzubringen, daß sie sich eindeutig nur auf die
Gemeinschaftswaren bezieht.

Artikel 320

Ist der Gemeinschaftscharakter eines in einem Mitgliedstaat zum
Verkehr zugelassenen Straßenkraftfahrzeugs nachzuweisen, so gilt
dieses Fahrzeug in folgenden Fällen als Gemeinschaftsware:

a) wenn es von seinem amtlichen Kennzeichen und seinem Zulas-
sungsschein begleitet ist und die Umstände seiner Zulassung, wie
sie aus dem Zulassungsschein und gegebenenfalls dem amtlichen
Kennzeichen ersichtlich werden, keinen Zweifel daran lassen, daß
es Gemeinschaftscharakter besitzt;
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b) in anderen Fällen nach Maßgabe der Modalitäten nach den Artikeln

315 bis 319 und 321, 322 und 323.

Artikel 321

Ist der Gemeinschaftscharakter eines Güterwagens nachzuweisen, der
Eigentum einer Eisenbahngesellschaft eines Mitgliedstaats ist, so gilt
dieser Güterwagen in folgenden Fällen als Gemeinschaftsware:

a) wenn die auf ihm angebrachte Codenummer und das Eigentumszei-
chen keinen Zweifel daran lassen, daß er Gemeinschaftscharakter
besitzt,

b) in anderen Fällen bei Vorlage eines der Papiere ►M19 nach den
Artikeln 315 bis 317b ◄.

Artikel 322

(1) Ist der Gemeinschaftscharakter von für die Beförderung von
Waren im innergemeinschaftlichen Warenverkehr verwendeten
Umschließungen nachzuweisen, die erkennbar einer in einem Mitglied-
staat ansässigen Person gehören und nach Gebrauch leer aus einem
anderen Mitgliedstaat zurückgesandt werden, so gelten diese Umschlie-
ßungen in folgenden Fällen als Gemeinschaftswaren:

a) wenn bei der Anmeldung erklärt wird, daß es sich um Gemein-
schaftswaren handelt, und kein Zweifel an der Richtigkeit dieser
Erklärung besteht;

b) in anderen Fällen nach Maßgabe der Artikel 315 bis 323.

(2) Die Vereinfachung nach Absatz 1 wird für Behältnisse,
Umschließungen, Paletten und dergleichen, ausgenommen Behälter
►M20 ◄, zugelassen.

Artikel 323

Ist der Gemeinschaftscharakter von Waren nachzuweisen, die von
Reisenden mitgeführt werden oder in ihrem Reisegepäck enthalten
sind, so gelten diese Waren, soweit sie nicht zu kommerziellen
Zwecken bestimmt sind, in folgenden Fällen als Gemeinschaftswaren:

a) wenn bei der Anmeldung erklärt wird, daß es sich um Gemein-
schaftswaren handelt, und kein Zweifel an der Richtigkeit dieser
Erklärung besteht;

b) in anderen Fällen nach Maßgabe der Artikel 315 bis 322.

Unterabschni t t 4

Von einem zugelassenen Versender erbrachter Nachweis des
Gemeinschaftscharakters der Waren

Artikel 324a

(1) Die Zollbehörden können jeder Person — nachstehend „zugelas-
sener Versender“ genannt —, die die Voraussetzungen des Artikels 373
erfüllt und den Nachweis des Gemeinschaftscharakters von Waren
durch ein Versandpapier T2L nach Artikel 315 oder durch eines der
in den Artikeln 317 bis 317b bezeichneten Papiere — nachstehend
„Handelspapiere“ genannt — erbringen will, die Verwendung dieser
Papiere bewilligen, ohne dass sie der zuständigen Stelle zum
Anbringen eines Sichtvermerks vorgelegt werden müssen.

(2) Für die Bewilligung nach Absatz 1 gelten die Artikel 374 bis
378 entsprechend.
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Artikel 324b

In der Bewilligung wird insbesondere festgelegt:

a) die Zollstelle, die nach Artikel 324c Absatz 1 Buchstabe a) die
Vorausfertigung der für die Ausstellung der betreffenden Papiere
verwendeten Vordrucke vornimmt;

b) die Art und Weise, wie der zugelassene Versender den Nachweis
über die Verwendung dieser Vordrucke zu führen hat;

c) die ausgeschlossenen Warenarten oder -verkehre;

d) in welcher Art und Weise und in welcher Frist der zugelassene
Versender die zuständige Stelle unterrichtet, damit diese gegebenen-
falls vor Abgang der Waren eine Kontrolle vornehmen kann.

Artikel 324c

(1) In der Bewilligung wird bestimmt, dass die Vorderseite der
betreffenden Handelspapiere oder das Feld „C. Abgangsstelle“ auf der
Vorderseite der für die Ausstellung des Versandpapiers T2L verwen-
deten Vordrucke und gegebenenfalls der Ergänzungsvordrucke

a) im Voraus mit dem Abdruck des Stempels der in Artikel 324b
Buchstabe a) genannten Zollstelle und der Unterschrift eines
Beamten dieser Zollstelle versehen wird, oder

b) vom zugelassenen Versender mit dem Abdruck des von den Zoll-
behörden zugelassenen Sonderstempels aus Metall versehen wird,
der dem Muster in Anhang 62 entspricht. Dieser Stempelabdruck
kann vorab in die Vordrucke eingedruckt werden, wenn der Druck
von einer hierfür zugelassenen Druckerei vorgenommen wird.

Artikel 401 ist entsprechend anwendbar.

(2) Der zugelassene Versender hat den Vordruck spätestens zum
Zeitpunkt des Versands der Waren auszufüllen und zu unterzeichnen.
Er hat dabei in Feld „D. Prüfung durch die Abgangsstelle“ des
Versandpapiers T2L oder an einer gut sichtbaren Stelle des verwen-
deten Handelspapiers die zuständige Stelle, das Ausstellungsdatum
sowie einen der folgenden Vermerke einzutragen:

— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριµένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare

— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ.

Artikel 324d

(1) Dem zugelassenen Versender kann bewilligt werden, die im
Wege der elektronischen oder automatischen Datenverarbeitung

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 122

▼A2

▼M19



▼M19
erstellten und mit dem Abdruck des in Anhang 62 bezeichneten
Sonderstempels versehenen Versandpapiere T2L oder Handelspapiere
nicht zu unterzeichnen. Diese Bewilligung kann unter der Vorausset-
zung erteilt werden, dass der zugelassene Versender sich zuvor
schriftlich gegenüber diesen Behörden verpflichtet, für die rechtlichen
Folgen der Ausstellung aller Versandpapiere T2L oder Handelspapiere
einzutreten, die den Abdruck des Sonderstempels enthalten.

(2) Die gemäß Absatz 1 erstellten Versandpapiere T2L oder
Handelspapiere müssen anstelle der Unterschrift des zugelassenen
Versenders einen der folgenden Vermerke tragen:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— ∆εν απαιτείται υπογραφή

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura

— Vapautettu allekirjoituksesta

— Befriad från underskrift

— Podpis se nevyžaduje

— Allkirjanõudest loobutud

— Derīgs bez paraksta

— Leista nepasirašyti

— Aláírás alól mentesítve

— Firma mhux meħtieġa

— Zwolniony ze składania podpisu

— Opustitev podpisa

— Podpis sa nevyžaduje.

Artikel 324e

(1) Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten können Schifffahrtsgesell-
schaften bewilligen, das zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters
der Waren dienende Manifest spätestens am Tag nach der Abfahrt des
Schiffes und in jedem Fall vor seiner Ankunft im Bestimmungshafen
auszustellen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Bewilligung wird nur internationalen
Schifffahrtsgesellschaften erteilt, die

a) die Voraussetzungen des Artikels 373 erfüllen; jedoch brauchen die
Schifffahrtsgesellschaften abweichend von Artikel 373 Absatz 1
Buchstabe a) ihren Sitz nicht in der Gemeinschaft zu haben, wenn
sie dort über ein Regionalbüro verfügen;

b) Systeme für den elektronischen Datenaustausch verwenden, um die
Informationen zwischen den Abgangs- und Bestimmungshäfen in
der Gemeinschaft zu übermitteln, und

c) eine bedeutende Anzahl Fahrten zwischen den Mitgliedstaaten auf
anerkannten Routen durchführen.

(3) Nach Eingang des Antrags übermitteln ihn die Zollbehörden des
Mitgliedstaats, in dem die Schifffahrtsgesellschaft ihren Sitz hat, den
anderen Mitgliedstaaten, in deren Gebiet sich die vorgesehenen
Abgangs- und Bestimmungshäfen befinden.

Sind innerhalb von 60 Tagen, vom Zeitpunkt der Übermittlung an
gerechnet, keine Einwände eingegangen, so erteilen die Zollbehörden
die Bewilligung für das in Absatz 4 genannte vereinfachte Verfahren.
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Diese Bewilligung gilt in den betroffenen Mitgliedstaaten jedoch nur
für Beförderungen, die zwischen den in der Bewilligung genannten
Häfen durchgeführt werden.

(4) Für die Vereinfachung gilt folgendes Verfahren:

a) das Manifest wird im Abgangshafen mittels elektronischem Daten-
austausch an den Bestimmungshafen übermittelt;

b) die Schifffahrtsgesellschaft bringt auf dem Manifest die in Artikel
317a Absatz 2 vorgesehenen Vermerke an;

c) ein Ausdruck des mittels elektronischem Datenaustausch übermit-
telten Manifests wird den Zollbehörden des Abgangshafens auf
Verlangen spätestens am ersten Werktag nach Abfahrt des Schiffes,
in jedem Fall aber vor seiner Ankunft im Bestimmungshafen, vorge-
legt;

d) ein Ausdruck des mittels Datenaustausch übermittelten Manifests
wird den Zollbehörden des Bestimmungshafens vorgelegt.

(5) ►M21 Artikel 448 Absatz 5 ◄ ist entsprechend anwendbar.

Artikel 324f

Der zugelassene Versender ist verpflichtet, ein Zweitstück aller gemäß
diesem Unterabschnitt ausgestellten Versandpapiere T2L oder Handels-
papiere anzufertigen. Die Zollbehörden legen die Einzelheiten fest,
nach denen dieses Zweitstück zu Kontrollzwecken vorgelegt und
mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt wird.

Unterabschni t t 5

Fischereierzeugnisse, Sondervorschriften für Erzeugnisse der Seefi-
scherei und sonstige von Schiffen aus gewonnene

Meereserzeugnisse

Artikel 325

(1) In diesem ►M19 Unterabschnitt ◄ gelten als

a) Fangschiff der Gemeinschaft: ein Schiff, das in dem zum Zollgebiet
der Gemeinschaft gehörenden Teil des Gebiets eines Mitgliedstaats
eingetragen und angemeldet ist, die Flagge eines Mitgliedstaats
führt und zum Fang von Erzeugnissen der Seefischerei sowie gege-
benenfalls ihrer Behandlung an Bord dient;

b) Fabrikschiff der Gemeinschaft: ein Schiff, das in dem zum Zollge-
biet der Gemeinschaft gehörenden Teil des Gebiets eines
Mitgliedstaats eingetragen oder angemeldet ist, die Flagge eines
Mitgliedstaats führt und nicht zum Fang von Erzeugnissen der
Seefischerei, sondern nur zu ihrer Behandlung an Bord dient.

(2) Ein nach den Artikeln 327 bis 337 ausgestellter Vordruck T2M
ist vorzulegen als Nachweis für den Gemeinschaftscharakter

a) von Erzeugnissen der Seefischerei, die von einem Fangschiff der
Gemeinschaft außerhalb der Hoheitsgewässer eines nicht zum Zoll-
gebiet der Gemeinschaft gehörenden Landes oder Gebiets gefangen
worden sind,

und

b) von Waren, die aus den genannten Erzeugnissen an Bord desselben
Fangschiffs oder eines Fabrikschiffs der Gemeinschaft — auch unter
Verwendung anderer Erzeugnisse mit Gemeinschaftscharakter —
hergestellt worden sind,

gegebenenfalls in Umschließungen mit Gemeinschaftscharakter aufge-
macht und dazu bestimmt, unter den Bedingungen des Artikels 326 in
das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht zu werden.

(3) Der Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der Erzeugnisse
der Seefischerei und anderer Meereserzeugnisse, die außerhalb der
Hoheitsgewässer eines nicht zum Zollgebiet der Gemeinschaft
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gehörenden Landes oder Gebietes von Schiffen gefangen oder
gewonnen wurden, die die Flagge eines Mitgliedstaats führen und in
dem zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehörenden Teil des Gebiets
eines Mitgliedstaats eingetragen oder angemeldet sind, sowie derartiger
Erzeugnisse, die von Drittlandsflagge führenden Schiffen in den
Hoheitsgewässern des Zollgebiets der Gemeinschaft gewonnen oder
gefangen worden sind, wird durch Vorlage des Schiffstagebuchs oder
auf andere Weise erbracht, sofern dadurch der genannte Status belegt
wird.

Artikel 326

(1) Der Vordruck T2M ist für Erzeugnisse und Waren nach Artikel
325 Absatz 2 vorzulegen, wenn sie in folgender Weise unmittelbar in
das Zollgebiet der Gemeinschaft befördert werden:

a) durch das Fangschiff der Gemeinschaft, das sie gefangen und gege-
benenfalls einer Behandlung unterzogen hat;

b) durch ein anderes Fangschiff der Gemeinschaft oder ein Fabrikschiff
der Gemeinschaft, das sie einer Behandlung unterzogen hat und auf
das sie von dem unter Buchstabe a) genannten Schiff umgeladen
worden sind;

c) durch jedes andere Schiff, auf das sie in unverändertem Zustand von
Schiffen gemäß den Buchstaben a) und b) umgeladen worden sind;

d) durch ein anderes Beförderungsmittel mit einem einzigen Beförde-
rungspapier, das in dem nicht zum Zollgebiet der Gemeinschaft
gehörenden Land oder Gebiet ausgestellt wurde, in dem sie von
Schiffen nach den Buchstaben a), b) und c) angelandet worden sind.

Nach der Vorlage der Bescheinigung T2M kann diese nicht mehr zum
Nachweis des Gemeinschaftscharakters der betreffenden Erzeugnisse
und Waren verwendet werden.

(2) Die Zollbehörden, die für den Hafen zuständig sind, in dem die
Erzeugnisse und/oder Waren aus in Absatz 1 Buchstabe a) genannten
Schiffen entladen werden, können von der Anwendung des Absatzes 1
absehen, wenn keine Zweifel am Ursprung der Erzeugnisse oder Waren
bestehen oder wenn die in Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2847/93 des Rates (1) genannte Erklärung Anwendung findet.

Artikel 327

(1) Der Vordruck, auf dem die Bescheinigung T2M ausgestellt wird,
muß dem Muster in Anhang 43 entsprechen.

(2) Für das Original ist holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit
einem Quadratmetergewicht von mindestens 55 g zu verwenden. Dieses
ist auf Vorder- und Rückseite mit einem grünen guillochierten
Überdruck versehen, auf dem jede auf mechanischem oder chemischem
Wege vorgenommene Fälschung sichtbar wird.

(3) Der Vordruck T2M hat das Format 210 × 297 mm, wobei in der
Länge Abweichungen von − 5 mm bis + 8 mm zulässig sind.

(4) Der Vordruck wird in einer Amtssprache der Gemeinschaft
gedruckt, die von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, dem
das Fischereifahrzeug zugehört, bestimmt wird.

(5) Die Vordrucke T2M sind in Heften von zehn Exemplaren
zusammengefaßt; jedes Exemplar besteht aus einem Original, das aus
dem Heft entfernt werden kann, und einer Durchschrift, die im Heft
verbleibt. Die Hefte enthalten auf Seite 2 des Umschlags die Anmer-
kungen in Anhang 44.

(6) Jeder Vordruck T2M trägt zur Unterscheidung eine Serie-
nnummer. Diese ist auf dem Original und der Durchschrift die gleiche.
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(7) Die Mitgliedstaaten können sich den Druck der Vordrucke T2M
und deren Zusammenstellung in Heften vorbehalten oder beides Druck-
ereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall ist
auf Seite 1 des Umschlags sowie auf dem Original jedes Vordrucks auf
diese Ermächtigung hinzuweisen. Seite 1 des Umschlags sowie das
Original jedes Vordrucks müssen außerdem den Namen und die
Anschrift oder das Kennzeichen der Drukkerei enthalten.

(8) Der Vordruck T2M ist in einer der Amtssprachen der Gemein-
schaft mit Schreibmaschine oder leserlich handschriftlich auszufüllen;
in letzterem Fall sind Tinte oder Kugelschreiber und Druckschrift zu
verwenden. Der Vordruck darf weder Rasuren noch Übermalungen
aufweisen. Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden
Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintra-
gungen hinzugefügt werden. Jede derartige Änderung muß von dem,
der die geänderte Erklärung unterzeichnet hat, bestätigt werden.

Artikel 328

Das Heft mit Vordrucken T2M wird auf Antrag des Beteiligten von der
Zollstelle in der Gemeinschaft ausgestellt, die für die Überwachung des
Heimathafens des Fangschiffs, für das das Heft ausgestellt wird,
zuständig ist.

Vor Ausstellung des Hefts füllt der Beteiligte die Felder 1 und 2 in der
Sprache des Vordrucks aus und ergänzt und unterzeichnet die Erklä-
rung in Feld 3 aller Originale und Durchschriften der in dem Heft
enthaltenen Vordrucke. Bei der Ausstellung füllt die Zollstelle Feld B
aller Originale und Durchschriften der in dem Heft enthaltenen
Vordrucke aus

Das Heft hat eine Geltungsdauer von zwei Jahren ab dem auf der
zweiten Umschlagseite eingetragenen Ausstellungsdatum. Die Gültig-
keit der Vordrucke ist zusätzlich durch einen Stempel in Feld A aller
Originale und Durchschriften zu gewährleisten, den die Behörde
anbringt, die für die Eintragung des Fangschiffs der Gemeinschaft
zuständig ist, für das das Heft ausgestellt wird.

Artikel 329

Der Kapitän des Fangschiffs der Gemeinschaft füllt auf dem Original
und der Durchschrift eines der in dem Heft enthaltenen Vordrucke
Feld 4 sowie — im Fall einer Behandlung der Erzeugnisse an Bord
— Feld 6 aus und ergänzt und unterzeichnet die Erklärung in Feld 9,
und zwar

a) bei jeder Umladung der Erzeugnisse auf ein ihre Behandlung durch-
führendes Schiff nach Artikel 326 Absatz 1 Buchstabe b);

b) bei jeder Umladung der Erzeugnisse oder Waren auf ein anderes
Schiff, das sie ohne weitere Behandlung unmittelbar zu einem
Hafen im Zollgebiet der Gemeinschaft oder einem anderen Hafen
befördert, von dem aus sie in das Zollgebiet der Gemeinschaft
weiterbefördert werden sollen;

c) bei jeder Anlandung dieser Erzeugnisse oder Waren in einem Hafen
im Zollgebiet der Gemeinschaft, unbeschadet des Artikels 326
Absatz 2;

d) bei jeder Anlandung dieser Erzeugnisse oder Waren in einem
anderen Hafen, von dem aus sie in das Zollgebiet der Gemeinschaft
weiterbefördert werden.

Die Behandlung der genannten Erzeugnisse ist im Schiffstagebuch zu
vermerken.

Artikel 330

Bei jeder Anlandung der Erzeugnisse in einem Hafen, der zum Zollge-
biet der Gemeinschaft gehört oder von dem aus sie ins Zollgebiet der
Gemeinschaft weiterbefördert werden, und bei jeder Umladung auf ein
anderes Schiff, das dieselbe Bestimmung hat, füllt der Kapitän des
Schiffs nach Artikel 326 Absatz 1 Buchstabe b) auf dem Original des
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Vordrucks T2M Feld 6 aus und ergänzt und unterzeichnet die Erklä-
rung in Feld 11.

Die Behandlung der umgeladenen Erzeugnisse ist im Schiffstagebuch
zu vermerken.

Artikel 331

Bei der ersten Umladung der Erzeugnisse oder Waren nach Artikel 329
Buchstaben a) und b) wird Feld 10 des Originals und der Durchschrift
des Vordrucks T2M ausgefüllt; bei einer zweiten Umladung nach
Artikel 330 wird außerdem Feld 12 des Originals des Vordrucks T2M
ausgefüllt. Die diesbezügliche Umladeerklärung wird von den
Kapitänen beider Schiffe unterzeichnet. Das Original des Vordrucks
T2M wird dem Kapitän des Schiffs ausgehändigt, auf das die Erzeug-
nisse umgeladen werden. Alle Umladungen sind im Schiffstagebuch
beider Schiffe zu vermerken.

Artikel 332

(1) Sind die Erzeugnisse und Waren, auf die sich der Vordruck T2M
bezieht, in ein Land oder Gebiet außerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft befördert worden, so ist dieser Vordruck nur gültig, sofern die
Bescheinigung in Feld 13 von den Zollbehörden des betreffenden
Landes oder Gebiets ausgefüllt und abgezeichnet worden ist.

(2) Werden bestimmte Teilsendungen von Erzeugnissen oder Waren
nicht ins Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert, so sind Bezeich-
nung, Art, Rohmasse und Bestimmung dieser Teilsendungen im Feld
„Bemerkungen“ des Vordrucks T2M anzugeben.

Artikel 333

(1) Sind die Erzeugnisse oder Waren, auf die sich der Vordruck
T2M bezieht, in ein Land oder Gebiet außerhalb des Zollgebiets der
Gemeinschaft befördert worden und sollen sie von dort aus in Teilsen-
dungen ins Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert werden, so
werden für jede Teilsendung vom Beteiligten oder von seinem
Vertreter

a) im Feld „Bemerkungen“ des ursprünglichen Vordrucks T2M Anzahl
und Art der Packstücke, Rohmasse, die Bestimmung der Sendung
sowie die Nummer des in Buchstabe b) genannten Auszugs einge-
tragen;

b) ein „Auszug“ T2M unter Verwendung eines Originalvordrucks aus
dem nach Artikel 328 ausgestellten Vordruckheft T2M ausgestellt

Alle „Auszüge“ und ihre im Vordruckheft T2M verbleibenden
Durchschriften enthalten einen Hinweis auf den ursprünglichen
Vordruck T2M gemäß Buchstabe a) sowie deutlich sichtbar einen
der folgenden Vermerke:

— Extracto

— Udskrift

— Auszug

— Απόσπασµα

— Extract

— Extrait

— Estratto

— Uittreksel

— Extracto
— Ote

— Utdrag

— Výpis

— Väljavõte

— Izraksts
— Išrašas
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— Kivonat

— Estratt

— Wyciąg
— Izpisek

— Výpis.

Auf dem die Teilsendung ins Zollgebiet der Gemeinschaft begleitenden
„Auszug“ T2M müssen in den Feldern 4, 5, 6, 7 und 8 Bezeichnung,
Art, KN-Code und Menge der in der Teilsendung enthaltenen Erzeug-
nisse oder Waren angegeben sein. Ferner ist die Bescheinigung in Feld
13 von den Zollbehörden des Landes oder Gebiets, in das die Erzeug-
nisse während des Transits verbracht worden sind, zu ergänzen und
abzuzeichnen.

(2) Sobald alle Erzeugnisse und Waren, die im ursprünglichen
Vordruck T2M nach Absatz 1 Buchstabe a) aufgeführt sind, ins Zoll-
gebiet der Gemeinschaft befördert worden sind, wird die
Bescheinigung in Feld 13 dieses Vordrucks von der in Absatz 1
genannten Behörde ergänzt und abgezeichnet. Anschließend wird der
Vordruck an die in Artikel 328 genannte Zollstelle gesandt.

(3) Werden bestimmte Teilsendungen von Erzeugnissen oder Waren
nicht ins Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert, so sind Bezeich-
nungen, Art, Rohmasse und Bestimmung dieser Teilsendungen im Feld
„Bemerkungen“ des ursprünglichen Vordrucks T2M anzugeben.

Artikel 334

Sowohl die ursprünglichen Vordrucke T2M als auch die „Auszüge“
sind der Zollstelle vorzulegen, über die die Erzeugnisse und Waren
ins Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden. Erfolgt diese
Verbringung jedoch im Rahmen eines Versandverfahrens, das außer-
halb des Zollgebiets der Gemeinschaft begonnen hat, so ist dieser
Vordruck der Bestimmungsstelle des Verfahrens vorzulegen.

Die Bestimmungsstelle kann eine Übersetzung verlangen. Sie kann
ferner zur Prüfung der Richtigkeit der Angaben auf dem Vordruck
T2M die Vorlage aller erforderlichen Unterlagen sowie gegebenenfalls
der Bordpapiere des Schiffs verlangen. Sie füllt Feld C des Vordrucks
T2M sowie einer Durchschrift aus, die an die in Artikel 328 genannte
Zollstelle geschickt wird.

Artikel 335

Abweichend von den Artikeln 332, 333 und 334 ist das Feld „Bemer-
kungen“ des Vordrucks T2M in Fällen, in denen die Erzeugnisse, auf
die sich der Vordruck T2M bezieht, in ein zum Übereinkommen über
ein gemeinsames Versandverfahren gehörendes Drittland befördert
worden sind und im T2-Verfahren in Form einer einzigen Sendung
oder in Form von Teilsendungen ins Zollgebiet der Gemeinschaft
weiterbefördert werden sollen, mit der Angabe oder den Angaben zum
betreffenden Verfahren zu versehen.

Sobald sämtliche im Vordruck T2M aufgeführte Erzeugnisse und
Waren ins Zollgebiet der Gemeinschaft versandt sind, wird die
Bescheinigung des Felds Nr. 13 dieses Vordrucks von den Zoll-
behörden dieses Landes ausgefüllt und abgezeichnet. Eine ausgefüllte
Durchschrift dieses Vordrucks wird an die in Artikel 328 genannte
Zollstelle geschickt.

Gegebenenfalls findet Artikel 332 Absatz 2 Anwendung.

Artikel 336

Das Vordruckheft T2M ist den Zollbehörden auf Verlangen jederzeit
vorzulegen.

Erfüllt das Schiff, für das das in Artikel 327 genannte Heft ausgestellt
wurde, die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr oder sind alle
Vordrucke des Hefts aufgebraucht oder durch Ablauf der Geltungs-
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dauer unbrauchbar geworden, so ist das Heft unverzüglich an die
Ausstellungszollstelle zurückzugeben.

KAPITEL 4

Gemeinschaftliches Versandverfahren

Abschni t t 1

Allgemeines

Artikel 340a

Sofern nichts anderes bestimmt wird, gilt dieses Kapitel sowohl für das
externe als auch für das interne gemeinschaftliche Versandverfahren.

Die Waren mit erhöhtem Risiko sind in Anhang 44c aufgeführt.
Verweist eine Bestimmung dieser Verordnung auf den genannten
Anhang, so finden die betreffenden Maßnahmen auf die Waren dieses
Anhangs nur Anwendung, wenn deren Menge die jeweilige Mindest-
menge überschreitet. Anhang 44c wird mindestens einmal jährlich
überprüft.

Artikel 340b

Im Sinne dieses Kapitels gelten als

1. „Abgangsstelle“: die Zollstelle, bei der die Anmeldung zum
gemeinschaftlichen Versandverfahren angenommen wird;

2. „Durchgangszollstelle“:

a) die Ausgangszollstelle aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft,
wenn eine Sendung dieses Zollgebiet im Verlauf eines Versand-
verfahrens über eine Grenze zwischen einem Mitgliedstaat und
einem anderen Drittland als einem EFTA-Land verlässt, oder

b) die Eingangszollstelle in das Zollgebiet der Gemeinschaft, wenn
die Waren im Verlauf eines Versandverfahrens das Gebiet eines
Drittlandes berührt haben;

3. „Bestimmungsstelle“: die Zollstelle, der die in das gemeinschaft-
liche Versandverfahren überführten Waren zur Beendigung des
Verfahrens zu gestellen sind;

4. „Stelle der Bürgschaftsleistung“: die von den Zollbehörden eines
jeden Mitgliedstaates bestimmte Stelle, bei der eine Sicherheit in
Form einer Bürgschaft geleistet wird;

5. „EFTA-Land“: jedes EFTA-Land sowie jedes Land, das dem
Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames
Versandverfahren (1) beigetreten ist.

Artikel 340c

(1) In das interne gemeinschaftliche Versandverfahren werden
Gemeinschaftswaren überführt, die befördert werden

a) aus einem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die Rich-
tlinie 77/388/EWG Anwendung findet, mit Bestimmung in einem
anderen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die vorge-
nannten Vorschriften nicht anwendbar sind;

b) aus einem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die Rich-
tlinie 77/388/EWG keine Anwendung findet, mit Bestimmung in
einem anderen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die
vorgenannten Vorschriften anwendbar sind;
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c) aus einem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die Rich-

tlinie 77/388/EWG keine Anwendung findet, mit Bestimmung in
einem anderen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die
vorgenannten Vorschriften ebenfalls nicht anwendbar sind.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 werden Gemeinschaftswaren, die
zwischen zwei im Zollgebiet der Gemeinschaft gelegenen Orten in
Anwendung des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandver-
fahren über das Gebiet eines oder mehrerer EFTA-Länder befördert
werden, in das interne gemeinschaftliche Versandverfahren überführt.

Werden die in Unterabsatz 1 genannten Waren ausschließlich auf dem
See- oder dem Luftweg befördert, so ist die Überführung in das interne
gemeinschaftliche Versandverfahren nicht vorgeschrieben.

(3) Gemeinschaftswaren, die in Anwendung des Übereinkommens
über ein gemeinsames Versandverfahren nach einem EFTA-Land
ausgeführt werden sollen oder die ausgeführt werden sollen und dabei
das Gebiet eines oder mehrerer ►C9 EFTA-Länder in Anwendung des
Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren
berühren ◄, werden in das externe gemeinschaftliche Versandver-
fahren überführt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) wenn für sie die Ausfuhrzollförmlichkeiten im Hinblick auf die
Gewährung einer Erstattung bei der Ausfuhr in Drittländer im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik erfüllt worden sind oder

b) wenn sie aus Interventionsbeständen stammen und einer Überwa-
chung der Verwendung und/oder Bestimmung unterliegen und
wenn für sie die Zollförmlichkeiten für die Ausfuhr nach Drittlän-
dern im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik erfüllt worden
sind oder

c) wenn für sie die Erstattung oder der Erlass der Einfuhrabgaben
davon abhängig ist, dass sie aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
ausgeführt werden, oder

d) wenn für sie, im Fall von Veredelungserzeugnissen oder von unver-
edelten Waren nach Beendigung der aktiven Veredelung —
Verfahren der Zollrückvergütung — die Zollförmlichkeiten für die
Ausfuhr nach Drittländern im Hinblick auf die Erstattung oder den
Erlass der Abgaben erfüllt worden sind.

Artikel 340d

Die Beförderung von Waren, für die das gemeinschaftliche Versandver-
fahren anwendbar ist, kann zwischen zwei im Zollgebiet der
Gemeinschaft gelegenen Orten über das Gebiet eines Drittlandes, das
kein EFTA-Land ist, im gemeinschaftlichen Versandverfahren erfolgen,
wenn die Beförderung durch dieses Drittland aufgrund eines einzigen
in einem Mitgliedstaat ausgestellten Beförderungspapiers erfolgt; in
diesem Fall wird das gemeinschaftliche Versandverfahren im Gebiet
dieses Drittlandes ausgesetzt.

Artikel 340e

(1) Das gemeinschaftliche Versandverfahren ist für Waren, die auf
dem Luftweg befördert werden, nur dann vorgeschrieben, wenn diese
Waren in einem Flughafen der Gemeinschaft verladen oder umgeladen
werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 91 Absatz 1 des Zollkodex ist das
gemeinschaftliche Versandverfahren für Waren, die auf dem Seeweg
befördert werden, nur dann vorgeschrieben, wenn die Beförderung im
Rahmen eines gemäß den Artikeln 313a und 313b genehmigten Linien-
verkehrs erfolgt.

Artikel 341

Für die anderen Abgaben im Sinne des Artikels 91 Absatz 1 Buchstabe
a) des Zollkodex gelten die Kapitel 1 und 2 des Titels VII des Zoll-
kodex und die Bestimmungen dieses Titels entsprechend.
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Artikel 342

(1) Die vom Hauptverpflichteten geleistete Sicherheit ist in der
gesamten Gemeinschaft gültig.

(2) Besteht die Sicherheitsleistung in einer Bürgschaft, so hat der
Bürge in jedem Mitgliedstaat ein Wahldomizil zu begründen oder einen
Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

(3) Für gemeinschaftliche Versandverfahren, die von den Eisenbahn-
gesellschaften der Mitgliedstaaten nach einem anderen Verfahren als
dem vereinfachten Verfahren gemäß Artikel 372 Absatz 1 Buchstabe
g) Ziffer i) durchgeführt werden, ist eine Sicherheit zu leisten.

Artikel 343

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission in dem vorgesehenen
Format eine Liste der für das gemeinschaftliche Versandverfahren
zuständigen Zollstellen mit deren Kennnummern, Zuständigkeiten und
Öffnungszeiten. Jede Änderung ist der Kommission mitzuteilen.

Die Kommission teilt diese Angaben den anderen Mitgliedstaaten mit.

Artikel 344

Die im Rahmen des gemeinschaftlichen Versandverfahrens verwen-
deten Vordrucke, ausgenommen das Einheitspapier, werden in Anhang
44b beschrieben.

Abschni t t 2

Verfahrensablauf

Unterabschni t t 1

Einzelsicherheit

Artikel 345

(1) Die Einzelsicherheit muss den Betrag der möglicherweise entste-
henden Zollschuld unter Zugrundelegung der höchsten im
Abgangsmitgliedstaat für Waren dieser Art geltenden Abgabensätze in
voller Höhe abdecken. Für die Berechnung werden in Anwendung des
Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren zu
befördernde Gemeinschaftswaren wie Nichtgemeinschaftswaren behan-
delt.

Die zur Berechnung der Einzelsicherheit zugrunde zu legenden Abga-
bensätze dürfen jedoch nicht niedriger als der Mindestsatz sein, sofern
ein solcher in Spalte 5 des Anhangs 44c festgelegt ist.

(2) Die Einzelsicherheit in Form einer Barsicherheit ist bei der
Abgangsstelle zu hinterlegen. Sie wird erstattet, sobald das Versandver-
fahren erledigt worden ist.

(3) Die Einzelsicherheit durch Bürgschaftsleistung kann in der Form
von Einzelsicherheitstiteln im Wert von je 7 000 EUR geleistet werden,
die der Bürge den Personen ausstellt, die als Hauptverpflichtete
auftreten wollen.

Der Bürge haftet für jeden Sicherheitstitel bis zu einem Betrag von
7 000 EUR.

Artikel 346

(1) Für die Einzelsicherheit durch Bürgschaftsleistung ist eine Bürg-
schaftsurkunde nach dem Muster in Anhang 49 zu verwenden.

Ist die Stelle der Bürgschaftsleistung nicht gleichzeitig Abgangsstelle,
so bewahrt sie eine Kopie der von ihr angenommenen Bürgschafts-
erklärung auf. Das Original wird vom Hauptverpflichteten bei der
Abgangsstelle vorgelegt und von dieser aufbewahrt. Erforderlichenfalls
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kann die Abgangsstelle eine Übersetzung in die oder in eine der Amts-
sprachen des betreffenden Mitgliedstaats verlangen.

Werden jedoch die Daten der Sicherheitsleistung zwischen der Stelle
der Bürgschaftsleistung und der Abgangsstelle unter Einsatz von Infor-
mationstechnologie und Datennetzen ausgetauscht, so wird das Original
der Bürgschaftsurkunde von der Abgangsstelle aufbewahrt.

(2) Wenn es die einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften oder die Handelsbräuche erfordern, kann jeder Mitgliedstaat
zulassen, dass die in Absatz 1 genannte Bürgschaft in anderer urkund-
licher Form geleistet wird, sofern damit die gleichen Rechtswirkungen
wie mit der in dem Muster vorgesehenen Bürgschaftsurkunde erzielt
werden.

Artikel 347

(1) In dem Fall nach Artikel 345 Absatz 3 ist für die Einzelsicher-
heit eine Bürgschaftsurkunde nach dem Muster in Anhang 50 zu
verwenden.

Artikel 346 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Einzelsicherheitstitel wird auf einem Vordruck nach dem
Muster in Anhang 54 ausgestellt. Der Bürge vermerkt auf dem Sicher-
heitstitel das äußerste Datum der Gültigkeit, das ein Jahr ab dem Tag
seiner Ausstellung nicht überschreiten darf.

(3) Der Bürge kann Einzelsicherheitstitel ausstellen, die für gemein-
schaftliche Versandverfahren mit Waren der Liste in Anhang 44c nicht
gelten.

Zu diesem Zweck bringt der Bürge auf den betreffenden Einzelsicher-
heitstiteln diagonal einen der folgenden Vermerke an:

— Validez limitada

— Begrænset gyldighed

— Beschränkte Geltung

— Περιορισµένη ισχύς

— Limited validity

— Validité limitée

— Validità limitata

— Beperkte geldigheid

— Validade limitada

— Voimassa rajoitetusti

— Begränsad giltighet

— Omezená platnost

— Piiratud kehtivus

— Ierobežots derīgums

— Galiojimas apribotas

— Korlátozott érvényű
— Validità limitata

— Ograniczona ważność
— Omejena veljavnost

— Obmedzená platnosť.

(3a) Tauscht die Stelle der Bürgschaftsleistung Daten der Sicher-
heitsleistung mit den Abgangsstellen unter Einsatz von
Informationstechnologie und Datennetzen aus, so macht der Siche-
rungsgeber dieser Stelle alle erforderlichen Angaben über die von ihm
ausgestellten Sicherheitstitel gemäß den von den Zollbehörden
beschlossenen Modalitäten.
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(4) Der Hauptverpflichtete hinterlegt bei der Abgangsstelle die zur
vollständigen Deckung des in Artikel 345 Absatz 1 genannten Betrages
erforderliche Anzahl Einzelsicherheitstitel im Wert von jeweils 7 000
EUR. Diese Titel werden von der Abgangsstelle aufbewahrt.

Artikel 348

(1) Die Stelle der Bürgschaftsleistung kündigt die Bürgschaft, wenn
die zum Zeitpunkt der Annahme der Bürgschaftserklärung geltenden
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

Auch der Bürge kann die Bürgschaft jederzeit kündigen.

(2) Die Kündigung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Mitteilung
an den Bürgen oder die Stelle der Bürgschaftsleistung wirksam.

Vom Tag des Wirksamwerdens der Kündigung an können vorher
ausgegebene Sicherheitstitel nicht mehr zur Überführung von Waren
in das gemeinschaftliche Versandverfahren verwendet werden.

(3) Der Mitgliedstaat, zu dem die Stelle der Bürgschaftsleistung
gehört, teilt der Kommission unverzüglich die Kündigung sowie den
Tag ihres Wirksamwerdens mit. Die Kommission setzt die übrigen
Mitgliedstaaten hiervon in Kenntnis.

Unterabschni t t 2

Beförderungsmittel und Anmeldungen

Artikel 349

(1) In einer Versandanmeldung dürfen nur solche Waren aufgeführt
werden, die auf ein einziges Beförderungsmittel verladen worden sind
oder verladen werden sollen und die von derselben Abgangsstelle zu
derselben Bestimmungsstelle befördert werden sollen.

Sofern sie zusammen zu befördernde Waren enthalten, gelten als ein
einziges Beförderungsmittel im Sinne dieses Artikels:

a) ein Straßenfahrzeug mit einem oder mehreren Anhängern oder
Sattelanhängern,

b) ein Zug mit mehreren Eisenbahnwagen,

c) Schiffe, die eine Einheit bilden,

d) Behälter, die auf ein einziges Beförderungsmittel im Sinne dieses
Artikels verladen worden sind.

(2) Ein einziges Beförderungsmittel kann verwendet werden, um
Waren bei verschiedenen Abgangsstellen zu laden und bei verschie-
denen Bestimmungsstellen zu entladen.

Artikel 350

Anstelle von Ergänzungsvordrucken können als beschreibender Teil der
Versandanmeldung Ladelisten verwendet werden, die auf einem
Vordruck entsprechend dem Muster in Anhang 45 nach Maßgabe von
Anhang 44a zu erstellen und die Bestandteil der Anmeldung sind.

Artikel 351

Enthalten Sendungen gleichzeitig Waren, die im externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert werden sollen, und Waren,
die im internen gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden
sollen, so sind dem Vordruck für die Versandanmeldung mit der Kurz-
bezeichnung T

a) Ergänzungsvordrucke mit den Kurzbezeichnungen „T1bis“, „T2bis“
oder „T2Fbis“ oder

b) Ladelisten mit den Kurzbezeichnungen „T1“, „T2“ oder „T2F“

beizufügen.
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Artikel 352

Ist keine der Kurzbezeichnungen „T1“, „T2“ oder „T2F“ in das rechte
Unterfeld des Feldes 1 der Versandanmeldung eingetragen worden oder
wurde Artikel 351 bei Sendungen nicht beachtet, die sowohl Waren im
externen gemeinschaftlichen Versandverfahren als auch Waren im
internen gemeinschaftlichen Versandverfahren enthalten, so gelten die
Waren als in das externe gemeinschaftliche Versandverfahren über-
führt.

Für die Anwendung der Ausfuhrabgaben oder der im Rahmen der
gemeinsamen Handelspolitik vorgesehenen Maßnahmen bei der
Ausfuhr gelten diese Waren jedoch als im internen gemeinschaftlichen
Versandverfahren befördert.

Artikel 353

(1) Abweichend von Artikel 222 Absatz 1 muss eine in einem Infor-
matikverfahren gemäß Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe a) erstellte
Versandanmeldung der Struktur und den Angaben in Anhang 37a
entsprechen.

(2) Die Zollbehörden können unter den von ihnen festzulegenden
Voraussetzungen und Modalitäten und unter Berücksichtigung der
Grundsätze des Zollrechts zulassen, dass bei den in einem Informatik-
verfahren erstellten Versandanmeldungen Ladelisten als beschreibender
Teil verwendet werden.

Artikel 354

Die Zollbehörden können unter den von ihnen festzulegenden Voraus-
setzungen und Modalitäten und unter Berücksichtigung der Grundsätze
des Zollrechts zulassen, dass die Anmeldung oder einige ihrer Angaben
unter Verwendung von Disketten oder Magnetbändern oder durch
ähnliche Mittel des Datenaustauschs, gegebenenfalls in Form von
Codes, übermittelt werden.

Unterabschni t t 3

Förmlichkeiten bei der Abgangsstelle

Artikel 355

(1) Die in das gemeinschaftliche Versandverfahren überführten
Waren sind über eine wirtschaftlich sinnvolle Strecke zur Bestim-
mungsstelle zu befördern.

(2) Unbeschadet des Artikels 387 legt die Abgangsstelle bei Waren
der Liste in Anhang 44c oder in Fällen, in denen die Zollbehörden oder
der Hauptverpflichtete dies für notwendig erachten, unter Berücksichti-
gung der Angaben des Hauptverpflichteten eine verbindliche
Beförderungsroute fest, wobei sie in Feld 44 der Versandanmeldung
zumindest die zu durchfahrenden Mitgliedstaaten vermerkt.

Artikel 356

(1) Die Abgangsstelle legt die Frist fest, innerhalb der die Waren der
Bestimmungsstelle zu gestellen sind; dabei berücksichtigt sie die vorge-
sehene Beförderungsstrecke, die einschlägigen Beförderungs- und
sonstigen Rechtsvorschriften sowie gegebenenfalls die Angaben des
Hauptverpflichteten.

(2) Diese von der Abgangsstelle gesetzte Frist bindet die Zoll-
behörden der Mitgliedstaaten, deren Gebiet bei einer Beförderung im
gemeinschaftlichen Versandverfahren berührt wird, und darf von diesen
Behörden nicht geändert werden.

(3) Werden Waren der Bestimmungsstelle erst nach Ablauf der von
der Abgangsstelle gesetzten Frist gestellt, so gilt diese Frist als
gewahrt, sofern gegenüber der Bestimmungsstelle glaubhaft gemacht
wird, dass die Nichteinhaltung auf vom Beförderer oder Hauptver-
pflichteten nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist.
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Artikel 357

(1) Unbeschadet des Absatzes 4 ist die Überlassung der in das
gemeinschaftliche Versandverfahren zu überführenden Waren von
deren Verschluss abhängig.

(2) Der Verschluss erfolgt

a) durch Raumverschluss, wenn das Beförderungsmittel bereits
aufgrund anderer Vorschriften zugelassen oder von der Abgangs-
stelle als verschlusssicher anerkannt worden ist;

b) im Übrigen durch Packstückverschluss.

Die Verschlüsse müssen die in Anhang 46a aufgeführten Eigenschaften
aufweisen.

(3) Als verschlusssicher können Beförderungsmittel anerkannt
werden,

a) an denen Verschlüsse einfach und wirksam angebracht werden
können;

b) die so gebaut sind, dass keine Waren entnommen oder hinzugefügt
werden können, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinter-
lassen oder ohne den Verschluss zu verletzen;

c) die keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden
können;

d) deren Laderäume für Kontrollen durch die Zollbehörden leicht
zugänglich sind.

Als verschlusssicher gelten alle Straßenfahrzeuge, Anhänger, Satte-
lanhänger oder Behälter, die nach Maßgabe eines internationalen
Übereinkommens, bei dem die Gemeinschaft Vertragspartei ist, zur
Beförderung von Waren unter Zollverschluss zugelassen sind.

(4) Die Abgangsstelle kann vom Verschluss absehen, wenn die
Nämlichkeit der Waren durch Beschreiben in der Versandanmeldung
oder in den Begleitpapieren unter Berücksichtigung etwaiger anderer
Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung festgestellt werden kann.

Die Warenbezeichnung gilt als zur Feststellung der Nämlichkeit der
Waren geeignet, wenn sie so genau ist, dass Art und Menge der Waren
leicht zu erkennen sind.

Bewilligt die Abgangsstelle eine Befreiung vom Verschluss, so trägt sie
in Feld „D. Prüfung durch die Abgangsstelle“ der Versandanmeldung
unter „Angebrachte Verschlüsse“ einen der folgenden Vermerke ein:

— Dispensa
— Fritaget
— Befreiung
— Απαλλαγή
— Waiver
— Dispense
— Dispensa
— Vrijstelling
— Dispensa
— Vapautettu
— Befrielse

— Osvobození
— Loobumine
— Derīgs bez zīmoga
— Leista neplombuoti
— Mentesség
— Tneħħija
— Zwolnienie
— Opustitev
— Upustenie.
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Artikel 358

(1) Wird die Versandanmeldung von der Abgangsstelle EDV-
gestützt bearbeitet, so werden die Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versan-
danmeldung durch das Versandbegleitdokument ersetzt, das dem
Muster und den Angaben in Anhang 45a entspricht.

(2) Dem Versandbegleitdokument wird gegebenenfalls eine Liste der
Positionen, die dem Muster und den Angaben in Anhang 45b
entspricht, oder eine Ladeliste beigefügt. Diese Listen sind Bestandteil
des Versandbegleitdokuments.

(3) In dem Fall nach Absatz 1 behält die Abgangsstelle die Versan-
danmeldung ein und überlässt die Waren dem Hauptverpflichteten,
indem sie ihm das Versandbegleitdokument übergibt.

(4) Bei entsprechender Bewilligung kann das Versandbegleitdoku-
ment auch durch das EDV-System des Hauptverpflichteten
ausgedruckt werden.

(5) Die Bestimmungen dieses Titels, die sich auf die die Sendung
begleitenden Exemplare der Versandanmeldung beziehen, gelten sinn-
gemäß für das Versandbegleitdokument.

Unterabschni t t 4

Förmlichkeiten während der Beförderung

Artikel 359

(1) Die dem Hauptverpflichteten von der Abgangsstelle ausge-
händigten Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versandanmeldung begleiten
die Waren während ihrer Beförderung im gemeinschaftlichen Versand-
verfahren.

Die Sendung ist unter Vorlage der Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versan-
danmeldung bei jeder Durchgangszollstelle vorzuführen.

(2) Der Beförderer hat bei jeder Durchgangszollstelle einen Grenzü-
bergangsschein auf einem Vordruck nach dem Muster in Anhang 46
abzugeben, der von der Durchgangszollstelle aufbewahrt wird. Werden
die Versanddaten zwischen der Abgangsstelle und der Durchgangszoll-
stelle jedoch unter Einsatz von Informationstechnologie und
Datennetzen ausgetauscht, so wird der Grenzübergangsschein nicht
vorgelegt.

(3) Erfolgt die Beförderung über eine andere als die auf den Exem-
plaren Nr. 4 und Nr. 5 der Versandanmeldung angegebene
Durchgangszollstelle, so sendet die tatsächlich benutzte Durchgangs-
zollstelle den Grenzübergangsschein unverzüglich an die ursprünglich
vorgesehene Durchgangszollstelle oder unterrichtet die Abgangsstelle
über den Grenzübergang in den Fällen und nach dem Verfahren, die
jeweils von den Zollbehörden in gegenseitigem Einvernehmen festge-
legt werden.

Artikel 360

(1) In den folgenden Fällen hat der Beförderer die Exemplare Nrn. 4
und 5 der Versandanmeldung mit einem entsprechenden Vermerk zu
versehen und sie den Zollbehörden des Mitgliedstaates, auf dessen
Gebiet sich das Beförderungsmittel befindet, unter Vorführung der
Sendung vorzulegen:

a) bei einer Änderung der verbindlichen Beförderungsstrecke im Fall
der Anwendung des Artikels 355 Absatz 2;

b) wenn der Verschluss während der Beförderung aus vom Beförderer
nicht zu vertretenden Gründen verletzt wird;

c) wenn die Waren auf ein anderes Beförderungsmittel umgeladen
werden. Die Umladung muss unter Aufsicht der Zollbehörden
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erfolgen; diese können jedoch auch zulassen, dass die Umladung
ohne ihre Aufsicht vorgenommen wird;

d) wenn eine unmittelbar drohende Gefahr zum sofortigen teilweisen
oder vollständigen Entladen des Beförderungsmittels zwingt;

e) bei jedem Ereignis, Zwischenfall oder Unfall mit möglichen
Auswirkungen auf die Einhaltung der Verpflichtungen des Haupt-
verpflichteten oder des Beförderers.

(2) Sind die Zollbehörden der Auffassung, dass das gemeinschaft-
liche Versandverfahren ohne weiteres fortgesetzt werden kann,
versehen sie, nachdem sie gegebenenfalls die erforderlichen
Maßnahmen getroffen haben, die Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versan-
danmeldung mit ihrem Sichtvermerk.

Unterabschni t t 5

Förmlichkeiten bei der Bestimmungsstelle

Artikel 361

(1) Die Waren sind der Bestimmungsstelle unter Vorlage der Exem-
plare Nrn. 4 und 5 der Versandanmeldung zu gestellen.

(2) Die Bestimmungsstelle trägt die Exemplare Nrn. 4 und 5 der
Versandanmeldung ein und vermerkt darauf das Ankunftsdatum und
das Ergebnis ihrer Prüfung.

(3) Zum Nachweis der Beendigung des Versandverfahrens gemäß
Artikel 365 Absatz 2 versieht die Bestimmungsstelle auf Antrag des
Hauptverpflichteten ein zusätzliches Exemplar Nr. 5 oder eine Kopie
des Exemplars Nr. 5 der Versandanmeldung, auf dem einer der
folgenden Vermerke angebracht wurde, mit ihrem Sichtvermerk:

— Prueba alternativa
— Alternativt bevis
— Alternativnachweis
— Εναλλακτική απόδειξη
— Alternative proof
— Preuve alternative
— Prova alternativa
— Alternatief bewijs
— Prova alternativa
— Vaihtoehtoinen todiste
— Alternativt bevis

— Alternativní důkaz
— Alternatiivsed tõendid
— Alternatīvs pierādījums
— Alternatyvusis įrodymas
— Alternatív igazolás
— Prova alternattiva
— Alternatywny dowód
— Alternativno dokazilo
— Alternatívny dôkaz.

(4) Das Versandverfahren kann bei einer anderen als der auf der
Versandanmeldung angegebenen Stelle beendet werden. Diese Zoll-
stelle wird damit zur Bestimmungsstelle.

Gehört die neue Bestimmungsstelle zu einem anderen Mitgliedstaat als
die ursprünglich vorgesehene Bestimmungsstelle, so bringt die neue
Bestimmungsstelle im Feld „I. Prüfung durch die Bestimmungsstelle“
des Exemplars Nr. 5 der Versandanmeldung zusätzlich zu ihren
sonstigen üblichen Vermerken einen der folgenden Vermerke an:

— Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 137

▼A2

▼M19



▼M19
— Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

— Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name
und Land)

— ∆ιαφορές: εµπορεύµατα προσκοµισθέντα στο τελωνείο
Όνοµα και χώρα)

— Differences: office where goods were presented (name and
country)

— Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

— Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e
paese)

— Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en
land)

— Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia (nome e país)

— Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

— Avvikelse: varorna uppvisade för kontor (namn, land)

— Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a
země)

— Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)

— Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums
un valsts)

— Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir
valstybė)

— Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és
ország)

— Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

— Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

— Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in
država)

— Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol predložený tovar (názov a
krajina).

Artikel 362

(1) Die Bestimmungsstelle stellt der Person, die die Exemplare Nrn.
4 und 5 einer Versandanmeldung vorlegt, auf Antrag eine Eingangsbe-
scheinigung aus.

(2) Der Vordruck für die Eingangsbescheinigung muss dem Muster
in Anhang 47 entsprechen. Die Eingangsbescheinigung kann jedoch
auch unter Verwendung des Feldes unten auf der Rückseite des Exem-
plars Nr. 5 der Versandanmeldung ausgestellt werden.

(3) Die Eingangsbescheinigung ist vorher vom Beteiligten auszu-
füllen. Sie darf neben dem der Bestimmungsstelle vorbehaltenen Teil
auch andere, die Warensendung betreffende Angaben enthalten. Die
Eingangsbescheinigung kann nicht als Nachweis für die Beendigung
des Versandverfahrens im Sinne des Artikels 365 Absatz 2 verwendet
werden.

Artikel 363

Die Zollbehörden des Bestimmungsmitgliedstaats senden das Exemplar
Nr. 5 der Versandanmeldung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
eines Monats nach Beendigung des Versandverfahrens, an die Zoll-
behörden des Abgangsmitgliedstaats zurück.

Artikel 364

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die Einrichtung
von Zentralstellen, bei denen Empfang und Verteilung der Dokumente
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zentralisiert sind, über die Art der betreffenden Dokumente sowie über
die diesen Zentralstellen übertragenen Aufgaben. Die Kommission teilt
diese Angaben den anderen Mitgliedstaaten mit.

Unterabschni t t 6

Überprüfung der Beendigung des Verfahrens

Artikel 365

(1) Geht das Exemplar Nr. 5 der Versandanmeldung nicht innerhalb
von zwei Monaten nach Annahme der Versandanmeldung bei den Zoll-
behörden des Abgangsmitgliedstaats ein, so benachrichtigen diese den
Hauptverpflichteten und fordern ihn auf, den Nachweis für die Beendi-
gung des Verfahrens zu erbringen.

(1a) Finden die Bestimmungen des Abschnitts 2 Unterabschnitt 7
Anwendung und ist die „Eingangsbestätigung“ nicht innerhalb der
Frist, in der die Waren der Bestimmungsstelle gestellt werden müssen,
bei den Zollbehörden des Abgangsmitgliedstaats eingegangen, so
setzen diese den Hauptverpflichteten davon in Kenntnis und fordern
ihn auf, einen Nachweis für die Beendigung des Verfahrens zu
erbringen.

(2) Der in Absatz 1 genannte Nachweis kann durch Vorlage einer
von den Zollbehörden anerkannten Bescheinigung der Zollbehörden
des Bestimmungsmitgliedstaats erbracht werden, die Angaben zur Iden-
tifizierung der betreffenden Waren enthält und aus der hervorgeht, dass
die Waren bei der Bestimmungsstelle oder, in Fällen nach Artikel 406,
bei einem zugelassenen Empfänger gestellt worden sind.

(3) Ein gemeinschaftliches Versandverfahren gilt ebenfalls als
beendet, wenn der Hauptverpflichtete ein von den Zollbehörden aner-
kanntes Zollpapier über den Erhalt einer zollrechtlichen Bestimmung
der Waren in einem Drittland oder eine Abschrift oder Fotokopie
dieses Zollpapiers vorlegt, das Angaben zur Identifizierung der betref-
fenden Waren enthält. Abschriften und Fotokopien dieses Papiers
müssen von der Stelle, die das Original mit ihrem Sichtvermerk
versehen hat, oder von einer Behörde des betreffenden Drittlandes
oder eines der Mitgliedstaaten beglaubigt sein.

Artikel 366

(1) Ist bei den Zollbehörden des Abgangsmitgliedstaats innerhalb
von vier Monaten nach Annahme der Versandanmeldung kein Nach-
weis für die Beendigung des Versandverfahrens eingegangen, so leiten
sie unverzüglich ein Suchverfahren ein, um alle zur Erledigung des
Verfahrens notwendigen Informationen zu sammeln oder, sofern dies
nicht möglich ist, um die Umstände des Entstehens der Zollschuld fest-
zustellen, den Zollschuldner zu ermitteln und die für die buchmäßige
Erfassung zuständigen Zollbehörden festzustellen.

Dieses Verfahren wird unverzüglich eingeleitet, wenn die Zollbehörden
frühzeitig unterrichtet werden oder wenn sie den Verdacht haben, dass
das Verfahren nicht beendet wurde.

Finden die Bestimmungen des Abschnitts 2 Unterabschnitt 7 Anwen-
dung, so leiten die Zollbehörden das Suchverfahren auch umgehend
ein, wenn die „Eingangsbestätigung“ nicht innerhalb der Frist, in der
die Waren der Bestimmungsstelle gestellt werden müssen, oder die
„Kontrollergebnis-Nachricht“ nicht innerhalb von sechs Tagen nach
Erhalt der „Eingangsbestätigung“ bei ihnen eingeht.

(2) Ein Suchverfahren wird auch eingeleitet, wenn sich nachträglich
herausstellt, dass der Nachweis für die Beendigung des Verfahrens
gefälscht wurde und die Einleitung eines solchen Verfahrens zur Errei-
chung der in Absatz 1 genannten Ziele erforderlich ist.
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(3) Zur Einleitung eines Suchverfahrens richten die Zollbehörden
des Abgangsmitgliedstaats ein entsprechendes Ersuchen mit den erfor-
derlichen Angaben an die Zollbehörden des
Bestimmungsmitgliedstaats.

(4) Die Zollbehörden des Bestimmungsmitgliedstaats und die Durch-
gangszollstellen, die gegebenenfalls aufgefordert werden, sich an dem
Suchverfahren zu beteiligen, leisten diesem Ersuchen unverzüglich
Folge.

(5) Ergibt das Suchverfahren, dass das Versandverfahren ordnungs-
gemäß beendet wurde, so teilen die Zollbehörden des
Abgangsmitgliedstaats dies unverzüglich dem Hauptverpflichteten
sowie gegebenenfalls den Zollbehörden mit, die bereits ein Erhebungs-
verfahren nach den Artikeln 217 bis 232 des Zollkodex eingeleitet
haben.

Unterabschni t t 7

Zusätzliche Bestimmungen für den Austausch von Versanddaten
zwischen den Zollbehörden unter Einsatz von Informationstechno-

logie und Datennetzen

Artikel 367

(1) Vorbehaltlich besonderer Umstände sowie unbeschadet der bei
Bedarf entsprechend anwendbaren Bestimmungen über das gemein-
schaftliche Versandverfahren erfolgt der in diesem Unterabschnitt
genannte Informationsaustausch zwischen den Zollbehörden unter
Einsatz von Informationstechnologie und Datennetzen.

(2) Dieser Unterabschnitt gilt nicht für die in Artikel 372 Absatz 1
Buchstabe g) aufgeführten vereinfachten Verfahren für bestimmte
Beförderungsarten.

Artikel 368

(1) Zusätzlich zu den Sicherheitsanforderungen nach Artikel 4a
Absatz 2 ergreifen die Zollbehörden geeignete Maßnahmen für das
wirksame, zuverlässige und sichere Funktionieren des gesamten
Versandverfahrens.

(2) Zur Gewährleistung des vorstehend genannten Sicherheitsni-
veaus wird jede Eingabe, Änderung und Löschung von Daten erfasst,
wobei der Zweck des jeweiligen Vorgangs, der Zeitpunkt und die
hierfür verantwortliche Person angegeben werden. Außerdem werden
die Originaldaten und alle einem solchen Vorgang unterzogenen Daten
mindestens drei Kalenderjahre lang nach Ablauf des Jahres, auf das sie
sich beziehen, oder länger nach Maßgabe anderer Bestimmungen,
aufbewahrt.

(3) Die Sicherheit wird von den Zollbehörden regelmäßig kontroll-
iert.

(4) Die betroffenen Zollbehörden unterrichten einander bei Verdacht
auf Sicherheitsverletzungen.

Artikel 368a

Liegen die Stelle der Bürgschaftsleistung und die Abgangsstelle in
unterschiedlichen Mitgliedstaaten, so entsprechen die für den
Austausch der Daten der Sicherheitsleistung verwendeten Nachrichten
der Struktur und den Einzelheiten, die von den Zollbehörden im gegen-
seitigen Einvernehmen festgelegt werden.

Artikel 369

Bei Überlassung der Waren zeigt die Abgangsstelle der angemeldeten
Bestimmungsstelle durch eine „Vorab-Ankunftsanzeige“ und allen
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angemeldeten Durchgangszollstellen durch eine „Vorab-Durchgangsan-
zeige“ die Einzelheiten zu dem gemeinschaftlichen Versandverfahren
an. Diese Nachrichten basieren auf den gegebenenfalls berichtigten
Daten der Versandanmeldung und sind entsprechend zu vervollstän-
digen. Sie entsprechen der Struktur und den Angaben, die von den
Zollbehörden in gegenseitigem Einvernehmen festgelegt werden.

Artikel 369a

Die Durchgangszollstelle erfasst den Grenzübergang unter Berücksich-
tigung der „Vorab-Durchgangsanzeige“, die sie von der Abgangsstelle
erhalten hat. Alle Warenkontrollen erfolgen insbesondere auf der
Grundlage dieser „Vorab-Durchgangsanzeige“. Der Grenzübergang
wird der Abgangsstelle mit der „Grenzübergangsanzeige“ mitgeteilt.
Diese Nachricht entspricht der Struktur und den Angaben, die von den
Zollbehörden im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt werden.

Artikel 370

(1) Die Bestimmungsstelle behält das Versandbegleitdokument ein
und setzt die Abgangsstelle am Tag der Gestellung der Waren bei der
Bestimmungsstelle durch die „Eingangsbestätigung“ über deren
Ankunft in Kenntnis. Diese Nachricht kann nicht als Nachweis für die
Beendigung des Versandverfahrens im Sinne des Artikels 365 Absatz 2
verwendet werden.

(2) Die Bestimmungsstelle übermittelt der Abgangsstelle die
„Kontrollergebnis-Nachricht“ spätestens an dem auf die Gestellung der
Waren bei der Bestimmungsstelle folgenden Arbeitstag, es sei denn, es
liegen rechtfertigende Umstände vor.

(3) Die zu verwendenden Nachrichten müssen der Struktur und den
Angaben entsprechen, die von den Zollbehörden in gegenseitigem
Einvernehmen festgelegt werden.

Artikel 371

Die Warenbeschau wird insbesondere auf der Grundlage der von der
Abgangsstelle erhaltenen „Vorab-Ankunftsanzeige“ durchgeführt.

Abschni t t 3

Vereinfachungen

Unterabschni t t 1

Allgemeine Vorschriften über Vereinfachungen

Artikel 372

(1) Die Zollbehörden können auf Antrag des Hauptverpflichteten
oder des Empfängers die folgenden Vereinfachungen bewilligen:

a) Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft oder Befreiung von der
Sicherheitsleistung,

b) Verwendung besonderer Ladelisten,

c) Verwendung besonderer Verschlüsse,

d) Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute,

e) Status eines zugelassenen Versenders,

f) Status eines zugelassenen Empfängers,

g) Anwendung vereinfachter Verfahren für die Warenbeförderung:

i) im Eisenbahnverkehr oder in Großbehältern,

ii) auf dem Luftweg,

iii) auf dem Seeweg,

iv) durch Rohrleitungen,
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h) Anwendung anderer vereinfachter Verfahren im Sinne des Artikels

97 Absatz 2 des Zollkodex.

(2) Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in diesem Titel
oder in der Bewilligung gelten die gemäß Absatz 1 Buchstaben a), b)
und g) bewilligten Vereinfachungen in allen Mitgliedstaaten. Gemäß
Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) bewilligte Vereinfachungen gelten
nur für gemeinschaftliche Versandverfahren, die in dem Mitgliedstaat
beginnen, in dem die Bewilligung erteilt wurde. Eine gemäß Absatz 1
Buchstabe f) bewilligte Vereinfachung gilt nur in dem Mitgliedstaat, in
dem die Bewilligung erteilt wurde.

Artikel 373

(1) Eine Bewilligung nach Artikel 372 Absatz 1 wird nur Personen
erteilt, die

a) in der Gemeinschaft ansässig sind; die Bewilligung der Inanspruch-
nahme einer Gesamtbürgschaft kann jedoch nur Personen erteilt
werden, die in dem Mitgliedstaat der Bürgschaftsleistung ansässig
sind;

b) das gemeinschaftliche Versandverfahren regelmäßig in Anspruch
nehmen oder von denen die Zollbehörden wissen, dass sie ihren
Verpflichtungen aus dem Verfahren nachkommen können oder die,
im Fall der Vereinfachung nach Artikel 372 Absatz 1 Buchstabe f),
regelmäßig im gemeinschaftlichen Versandverfahren beförderte
Waren erhalten und

c) keine schweren oder wiederholten Verstöße gegen die Zoll- oder
Steuervorschriften begangen haben.

(2) Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der
Vereinfachungen wird die Bewilligung nur erteilt, wenn

a) die Zollbehörden die Überwachung und Kontrolle des Verfahrens
sicherstellen können, ohne dass die Bedürfnisse der beteiligten
Personen einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand
erfordern, und

b) die Personen Aufzeichnungen führen, die den Zollbehörden die
Durchführung wirksamer Kontrollen ermöglichen.

Artikel 374

(1) Der Antrag auf Bewilligung von Vereinfachungen, nachstehend:
Antrag, ist schriftlich zu stellen. Der Antrag muss mit Datum und
Unterschrift versehen sein.

(2) Der Antrag muss alle Angaben enthalten, anhand deren die Zoll-
behörden prüfen können, ob alle Voraussetzungen für eine Bewilligung
der beantragten Vereinfachungen erfüllt sind.

Artikel 375

(1) Der Antrag ist bei den Zollbehörden des Mitgliedstaats zu
stellen, in dem der Antragsteller ansässig ist.

(2) Die Erteilung der Bewilligung oder die Ablehnung des Antrags
erfolgt spätestens drei Monate nach seinem Eingang bei den Zoll-
behörden.

Artikel 376

(1) Das mit Datum und Unterschrift versehene Original der Bewilli-
gung sowie eine oder mehrere Kopien werden ihrem Inhaber
ausgehändigt.

(2) Die Bewilligung enthält die Bedingungen für die Anwendung
der Vereinfachungen und legt die Modalitäten für deren Anwendung
und Überwachung fest. Sie gilt ab dem Tag ihrer Erteilung.

(3) Im Fall der Vereinfachungen im Sinne von Artikel 372 Absatz 1
Buchstaben c), d) und g) ist die Bewilligung der Abgangsstelle auf
Verlangen vorzulegen.
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Artikel 377

(1) Der Inhaber der Bewilligung hat die Zollbehörden über alle nach
Erteilung der Bewilligung eintretenden Ereignisse zu unterrichten, die
Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Bewilligung oder ihren
Inhalt haben könnten.

(2) In der Entscheidung über den Widerruf oder die Änderung der
Bewilligung ist das Datum des Wirksamwerdens anzugeben.

Artikel 378

(1) Die Zollbehörden bewahren die Anträge und die beigefügten
Unterlagen sowie eine Kopie der erteilten Bewilligungen auf.

(2) Wird ein Antrag abgelehnt oder eine Bewilligung widerrufen
oder zurückgenommen, so werden der Antrag sowie der Ablehnungsbe-
scheid, der Widerruf oder die Rücknahme zusammen mit den
beigefügten Unterlagen nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der
Antrag abgelehnt oder die Bewilligung widerrufen oder zurückgen-
ommen wurde, mindestens drei Jahre lang aufbewahrt.

Unterabschni t t 2

Gesamtbürgschaft und Befreiung von der Sicherheitsleistung

Artikel 379

(1) Der Hauptverpflichtete nimmt die Gesamtbürgschaft oder die
Befreiung von der Sicherheitsleistung im Rahmen eines Referenzbe-
trags in Anspruch.

Für die Durchführung von Unterabsatz 1 wird eine Berechnung des
Betrags der Zollschuld, die für die Waren entstehen kann, für jede
Beförderung im Versandverfahren vorgenommen. Sofern die erforderli-
chen Daten nicht verfügbar sind, wird der Betrag auf 7 000 EUR
festgelegt, es sei denn, die Zollbehörden veranschlagen aufgrund
anderer ihnen bekannter Informationen einen abweichenden Betrag.

(2) Der Referenzbetrag entspricht dem Betrag der Zollschuld, die für
die Waren entstehen kann, die der Hauptverpflichtete während eines
Zeitraums von mindestens einer Woche in das gemeinschaftliche
Versandverfahren überführt.

Der Referenzbetrag wird von der Stelle der Bürgschaftsleistung in
Zusammenarbeit mit dem Beteiligten auf der Grundlage der Angaben
über die in der Vergangenheit beförderten Waren und einer, insbeson-
dere auf den Handels- und Buchhaltungsunterlagen des Beteiligten
beruhenden Schätzung des voraussichtlichen Umfangs der gemein-
schaftlichen Versandverfahren festgelegt.

Bei der Festlegung des Referenzbetrags werden die höchsten Abga-
bensätze berücksichtigt, die im Mitgliedstaat der Stelle der
Bürgschaftsleistung für die Waren gelten. ►M21 Dabei werden in
Anwendung des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandver-
fahren beförderte oder zu befördernde Gemeinschaftswaren wie
Nichtgemeinschaftswaren behandelt. ◄

(3) Die Stelle der Bürgschaftsleistung nimmt eine jährliche Prüfung
des Referenzbetrags vor; dabei berücksichtigt sie insbesondere die
Auskünfte der Abgangsstelle(n) und setzt den Betrag gegebenenfalls
neu fest.

(4) Der Hauptverpflichtete überwacht, dass die Beträge für die von
ihm durchgeführten und noch nicht beendeten Versandverfahren den
Referenzbetrag nicht überschreiten.

Erweist sich der Referenzbetrag als zur Absicherung seiner gemein-
schaftlichen Versandverfahren unzureichend, so hat der
Hauptverpflichtete die Stelle der Bürgschaftsleistung zu benachrich-
tigen.
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Artikel 380

(1) Der von der Gesamtbürgschaft abzudeckende Betrag entspricht
dem in Artikel 379 genannten Referenzbetrag.

(2) Der Betrag der Gesamtbürgschaft kann reduziert werden

a) auf 50 % des Referenzbetrags, wenn der Hauptverpflichtete nach-
weist, dass seine finanzielle Lage gesund ist und dass er über eine
ausreichende Erfahrung bei der Anwendung des gemeinschaftlichen
Versandverfahrens verfügt;

b) auf 30 % des Referenzbetrags, wenn der Hauptverpflichtete nach-
weist, dass seine finanzielle Lage gesund ist und dass er über eine
ausreichende Erfahrung bei der Anwendung des gemeinschaftlichen
Versandverfahrens verfügt und eng mit den Zollbehörden zusam-
menarbeitet.

(3) Eine Befreiung von der Sicherheitsleistung kann bewilligt
werden, wenn der Hauptverpflichtete nachweislich die in Absatz 2
Buchstabe b) genannten Zuverlässigkeitsnormen erfüllt, die Beförde-
rungen unter Kontrolle hat und über eine ausreichende finanzielle
Leistungsfähigkeit verfügt, um seinen Verpflichtungen nachkommen
zu können.

(4) Bei Anwendung der Absätze 2 und 3 tragen die Mitgliedstaaten
den Vorschriften in Anhang 46b Rechnung.

Artikel 381

(1) Soll eine Gesamtbürgschaft für Waren des Anhangs 44c bewil-
ligt werden, so hat der Hauptverpflichtete nicht nur nachzuweisen,
dass er die Voraussetzungen des Artikels 373 erfüllt, sondern auch,
dass seine finanzielle Lage gesund ist, dass er über eine ausreichende
Erfahrung bei der Anwendung des gemeinschaftlichen Versandverfah-
rens verfügt und dass er entweder eng mit den Zollbehörden
zusammenarbeitet oder die Beförderungen unter Kontrolle hat.

(2) Der Betrag der in Absatz 1 genannten Gesamtbürgschaft kann
reduziert werden

a) auf 50 % des Referenzbetrags, wenn der Hauptverpflichtete nach-
weislich eng mit den Zollbehörden zusammenarbeitet und die
Beförderungen unter Kontrolle hat;

b) auf 30 % des Referenzbetrags, wenn der Hauptverpflichtete nach-
weislich eng mit den Zollbehörden zusammenarbeitet, die
Beförderungen unter Kontrolle hat und über eine ausreichende
finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, um seinen Verpflichtungen
nachkommen zu können.

(3) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 tragen die Zollbehörden
den Vorschriften in Anhang 46b Rechnung.

(3a) Die Absätze 1, 2 und 3 finden auch Anwendung, wenn der
Antrag ausdrücklich auf Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft
sowohl für Waren des Anhangs 44c als auch für in diesem Anhang
nicht genannte Waren unter Verwendung derselben Bürgschaftsbeschei-
nigung gerichtet ist.

(4) Die Durchführungsvorschriften für die vorübergehende Untersa-
gung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft für einen reduzierten
►C9 Betrag ◄ oder der Gesamtbürgschaft im Sinne von Artikel 94
Absätze 6 und 7 des Zollkodex sind in Anhang 47a enthalten.

Artikel 382

Die Gesamtbürgschaft wird von einem Bürgen geleistet.

Für die Gesamtbürgschaft ist eine Bürgschaftsurkunde nach dem
Muster in Anhang 48 zu verwenden.

Artikel 346 Absatz 2 ist entsprechend anwendbar.
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Artikel 383

(1) Auf der Grundlage der Bewilligung erhält der Hauptverpflichtete
von den Zollbehörden eine oder mehrere Bürgschaftsbescheinigungen
oder Bescheinigungen über die Befreiung von der Sicherheitsleistung
— nachfolgend: „Bescheinigung“,— die auf einem Vordruck gemäß
dem Muster in den Anhängen 51 und 51a ausgestellt und gemäß
Anhang 51b ausgefüllt werden und anhand derer er die Leistung einer
Gesamtbürgschaft oder die Befreiung von der Sicherheitsleistung nach-
weisen kann.

(2) Die Bescheinigung ist der Abgangsstelle vorzulegen. In der
Versandanmeldung muss auf die Bescheinigung hingewiesen werden.

Werden die Daten der Sicherheitsleistung zwischen der Stelle der
Bürgschaftsleistung und der Abgangsstelle jedoch unter Einsatz von
Informationstechnologie und Datennetzen ausgetauscht, so wird der
Abgangsstelle keine Bescheinigung vorgelegt.

(3) Die Dauer der Gültigkeit einer Bescheinigung wird auf zwei
Jahre befristet. Sie kann von der Stelle der Bürgschaftsleistung einmal
um höchstens zwei Jahre verlängert werden.

Artikel 384

(1) Für die Kündigung der Gesamtbürgschaft gilt Artikel 348
Absätze 1 und 2 Unterabsatz 1 entsprechend.

(2) Ab dem Tag des Wirksamwerdens des Widerrufs der Bewilli-
gung der Gesamtbürgschaft oder der Befreiung von der
Sicherheitsleistung durch die Zollbehörden oder der Kündigung der
Bürgschaft durch die Stelle der Bürgschaftsleistung oder durch den
Bürgen können vorher ausgestellte Bescheinigungen nicht mehr zur
Überführung von Waren in das gemeinschaftliche Versandverfahren
verwendet werden; der Hauptverpflichtete hat sie der Stelle der Bürg-
schaftsleistung unverzüglich zurückzugeben.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die näheren Angaben
zur Identifizierung der nicht zurückgegebenen noch gültigen Bescheini-
gungen mit. Die Kommission setzt die übrigen Mitgliedstaaten hiervon
in Kenntnis.

(4) Absatz 3 gilt auch für Bescheinigungen, die als gestohlen,
abhanden gekommen oder als gefälscht gemeldet worden sind.

Unterabschni t t 3

Besondere Ladelisten

Artikel 385

(1) Die Zollbehörden können dem Hauptverpflichteten bewilligen,
als Ladelisten Listen zu verwenden, die nicht alle Voraussetzungen
der Anhänge 44a und 45 erfüllen.

Solche Listen dürfen nur bewilligt werden, wenn sie

a) von Unternehmen ausgestellt werden, deren Geschäftsunterlagen im
Wege der elektronischen oder automatischen Datenverarbeitung
erstellt werden;

b) so gestaltet sind und ausgefüllt werden, dass sie von den Zoll-
behörden ohne Schwierigkeiten ausgewertet werden können;

c) für jede Warenposition die gemäß Anhang 44a erforderlichen
Angaben enthalten.

(2) Als Ladelisten im Sinne von Absatz 1 können auch zur Erfül-
lung der Versendungs- oder Ausfuhrförmlichkeiten verwendete Listen
mit einer Beschreibung der Waren bewilligt werden, auch wenn diese
Listen von Unternehmen ausgestellt werden, deren Geschäftsunterlagen
nicht im Wege der elektronischen oder automatischen Datenverarbei-
tung erstellt werden.
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(3) Unternehmen, deren Geschäftsunterlagen im Wege der elektroni-
schen oder automatischen Datenverarbeitung erstellt werden und denen
nach den Absätzen 1 und 2 die Verwendung von Listen eines beson-
deren Musters bewilligt wurde, kann bewilligt werden, diese Listen
auch für gemeinschaftliche Versandverfahren zu verwenden, die nur
eine Warenart betreffen, sofern die Datenverarbeitungsprogramme
dieser Unternehmen dies erforderlich machen.

Unterabschni t t 4

Verwendung von besonderen Verschlüssen

Artikel 386

(1) Die Zollbehörden können dem Hauptverpflichteten bewilligen,
besondere Verschlüsse für Beförderungsmittel oder Packstücke zu
verwenden, sofern diese Verschlüsse von den Zollbehörden als den
Bedingungen des Anhangs 46a entsprechend zugelassen worden sind.

(2) Der Hauptverpflichtete vermerkt in Feld „D. Überprüfung durch
die Abgangsstelle“ der Versandanmeldung unter „Angebrachte
Verschlüsse“ Art, Anzahl und Zeichen der verwendeten Verschlüsse.

Er bringt die Verschlüsse spätestens bei der Überlassung der Waren an.

Unterabschni t t 5

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

Artikel 387

(1) Die Zollbehörden können solchen Hauptverpflichteten eine
Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute bewilligen, die
Maßnahmen ergreifen, die es den Zollbehörden ermöglichen, jederzeit
festzustellen, wo sich die Sendung befindet.

(2) Der Inhaber dieser Befreiung trägt in Feld 44 der Versandanmel-
dung einen der folgenden Vermerke ein:

— Dispensa de itinerario obligatorio

— fritaget for bindende transportrute

— Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριµένης
διαδροµής

— Prescribed itinerary waived

— Dispense d'itinéraire contraignant

— Dispensa dall'itinerario vincolante

— Geen verplichte route

— Dispensa de itinerário vinculativo

— Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— Befrielse från bindande färdväg

— Osvobození od stanovené trasy

— Ettenähtud marsruudist loobutud

— Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— Leista nenustatyti maršruto

— Előírt útvonal alól mentesítve

— Tneħħija ta'l-itinerarju preskritt

— Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— Opustitev predpisane poti

— Upustené od určenej trasy
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Unterabschni t t 6

Status eines zugelassenen Versenders

Artikel 398

Einer Person, die das gemeinschaftliche Versandverfahren in Anspruch
nehmen möchte, ohne der Abgangsstelle die Waren zu gestellen und
die Anmeldung zum gemeinschaftlichen Versandverfahren hierfür
vorzulegen, kann der Status eines zugelassenen Versenders gewährt
werden.

Diese Vereinfachung wird nur Personen gewährt, denen eine Gesamt-
bürgschaft oder eine Befreiung von der Sicherheitsleistung bewilligt
worden ist.

Artikel 399

In der Bewilligung wird insbesondere Folgendes festgelegt:

a) die für die gemeinschaftlichen Versandverfahren zuständige(n)
Abgangsstelle(n);

b) die Frist und die sonstigen Einzelheiten der Anzeige der im gemein-
schaftlichen Versandverfahren vorgesehenen Beförderungen durch
den zugelassenen Versender bei der Abgangsstelle, damit diese
gegebenenfalls vor Abgang der Waren eine Kontrolle vornehmen
kann;

c) die zur Nämlichkeitssicherung zu treffenden Maßnahmen; die Zoll-
behörden können vorschreiben, dass die Beförderungsmittel oder die
Packstücke vom zugelassenen Versender mit Verschlüssen versehen
werden, die einem besonderen Modell entsprechen, das von den
Zollbehörden als den Bedingungen des Anhangs 46a entsprechend
zugelassen worden ist;

d) die ausgeschlossenen Warenarten oder -verkehre.

Artikel 400

(1) In der Bewilligung wird festgelegt, dass das Feld „C. Abgangs-
stelle“ auf dem Vordruck der Versandanmeldung

a) im Voraus mit dem Abdruck des Stempels der Abgangsstelle und
der Unterschrift eines Beamten dieser Stelle versehen wird oder

b) vom zugelassenen Versender mit dem Abdruck eines von den Zoll-
behörden zugelassenen Sonderstempels aus Metall versehen wird,
der dem Muster in Anhang 62 ►C9 entspricht: dieser ◄ Stempel-
abdruck kann vorab in die Vordrucke eingedruckt werden, wenn der
Druck von einer hierfür zugelassenen Druckerei vorgenommen wird.

Der zugelassene Versender hat dieses Feld durch die Angabe des
Versandtages zu vervollständigen und die Versandanmeldung gemäß
den hierfür in der Bewilligung enthaltenen Vorschriften mit einer
Nummer zu versehen.

(2) Die Zollbehörden können die Verwendung von Vordrucken
vorschreiben, die mit einem Unterscheidungszeichen versehen sind.

Artikel 401

(1) Der zugelassene Versender hat den Sonderstempel oder die mit
dem Abdruck des Stempels der Abgangsstelle oder des Sonderstempels
versehenen Vordrucke sicher aufzubewahren.

Er teilt den Zollbehörden mit, welche Sicherungsmaßnahmen er nach
Maßgabe von Unterabsatz 1 getroffen hat.

(2) Bei missbräuchlicher Verwendung von Vordrucken, die im
Voraus mit dem Abdruck des Stempels der Abgangsstelle oder des
Sonderstempels versehen wurden, haftet der zugelassene Versender —
unabhängig davon, wer den Missbrauch begangen hat und unbeschadet
strafrechtlicher Maßnahmen — für die Entrichtung der Zölle und
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anderen Abgaben, die in einem Mitgliedstaat für die mit diesen
Vordrucken beförderten Waren fällig geworden sind, es sei denn, er
weist den Zollbehörden, die ihn zugelassen haben, nach, dass er die in
Absatz 1 genannten Maßnahmen getroffen hat.

Artikel 402

(1) Spätestens zum Zeitpunkt des Versands der Waren vervollstän-
digt der zugelassene Versender die Versandanmeldung, indem er
gegebenenfalls in Feld 44 die verbindliche Beförderungsroute nach
Artikel 355 Absatz 2 und in Feld „D. Prüfung durch die Abgangsstelle“
die gemäß Artikel 356 festgelegte Frist, innerhalb derer die Waren bei
der Bestimmungsstelle gestellt werden müssen, die zur Nämlichkeitssi-
cherung getroffenen Maßnahmen sowie einen der folgenden Vermerke
einträgt:

— Expedidor autorizado

— Godkendt afsender

— Zugelassener Versender

— Εγκεκριµένος αποστολέας

— Authorised consignor

— Expéditeur agréé

— Speditore autorizzato

— Toegelaten afzender

— Expedidor autorizado

— Hyväksytty lähettäjä

— Godkänd avsändare

— Schválený odesílatel

— Volitatud kaubasaatja

— Atzītais nosūtītājs

— Įgaliotas siuntėjas

— Engedélyezett feladó

— Awtorizzat li jibgħat

— Upoważniony nadawca

— Pooblaščeni pošiljatelj

— Schválený odosielateľ.

(2) Nehmen die Zollbehörden des Abgangsmitgliedstaats bei
Abgang einer Sendung eine Kontrolle vor, so bringen sie auf der
Versandanmeldung in Feld „D. Prüfung durch die Abgangsstelle“ ihren
Sichtvermerk an.

(3) Nach dem Versand wird das Exemplar Nr. 1 der Versandanmel-
dung unverzüglich der Abgangsstelle übersandt. Die Zollbehörden
können in der Bewilligung vorsehen, dass das Exemplar Nr. 1 den
Zollbehörden des Abgangsmitgliedstaats übersandt wird, sobald die
Versandanmeldung ausgefüllt ist. Die anderen Exemplare begleiten die
Waren.

Artikel 403

(1) Dem zugelassenen Versender kann bewilligt werden, die im
Wege der elektronischen oder automatischen Datenverarbeitung
erstellten Versandanmeldungen nicht zu unterzeichnen, sofern diese
Anmeldungen mit dem Abdruck des in Anhang 62 bezeichneten
Sonderstempels versehen sind. Diese Bewilligung kann unter der
Voraussetzung erteilt werden, dass der zugelassene Versender sich
zuvor schriftlich gegenüber den Zollbehörden verpflichtet, bei allen
gemeinschaftlichen Versandverfahren als Hauptverpflichteter einzu-
treten, die unter Verwendung von Versandanmeldungen durchgeführt
werden, die mit dem Abdruck des Sonderstempels versehen sind.
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(2) Die gemäß Absatz 1 erstellten Versandanmeldungen müssen in
dem für die Unterschrift des Hauptverpflichteten vorgesehenen Feld
einen der folgenden Vermerke tragen:

— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— ∆εν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
— Befriad från underskrift

— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Podpis sa nevyžaduje.

Artikel 404

(1) Wird die Versandanmeldung bei einer Abgangsstelle abgegeben,
die Abschnitt 2 Unterabschnitt 7 anwendet, so kann einer Person der
Status eines zugelassenen Versenders nur gewährt werden, wenn sie
die Voraussetzungen gemäß den Artikeln 373 und 398 erfüllt und
außerdem für die Vorlage ihrer Versandanmeldung und den Datenaus-
tausch mit den Zollbehörden Informatikverfahren einsetzt.

(2) Der zugelassene Versender übermittelt der Abgangsstelle die
Versandanmeldung vor der Überlassung der Waren.

(3) In der Bewilligung wird insbesondere die Frist für die Übermitt-
lung der Versandanmeldung durch den zugelassenen Versender
festgelegt, damit die Zollbehörden vor der Überlassung der Waren
gegebenenfalls eine Kontrolle durchführen können.

Unterabschni t t 7

Status eines zugelassenen Empfängers

Artikel 406

(1) Einer Person, die im gemeinschaftlichen Versandverfahren
beförderte Waren in ihrem Betrieb oder an einem anderen festgelegten
Ort in Empfang nehmen möchte, ohne dass der Bestimmungsstelle die
Waren gestellt und die Exemplare Nrn. 4 und 5 der Versandanmeldung
vorgelegt werden, kann der Status eines zugelassenen Empfängers
bewilligt werden.

(2) Der Hauptverpflichtete hat seine Pflichten nach Artikel 96
Absatz 1 Buchstabe a) des Zollkodex erfüllt und das gemeinschaftliche
Versandverfahren ist beendet, sobald die Waren zusammen mit den
Exemplaren Nrn. 4 und 5 der Versandanmeldung, die die Sendung
begleitet haben, dem zugelassenen Empfänger innerhalb der vorge-
schriebenen Frist unverändert in seinem Betrieb oder an dem in der
Bewilligung näher bestimmten Ort übergeben und die zur Nämlich-
keitssicherung getroffenen Maßnahmen beachtet worden sind.
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(3) Für jede Sendung, die dem zugelassenen Empfänger gemäß den
in Absatz 2 festgelegten Bedingungen übergeben wird, stellt dieser auf
Verlangen des Beförderers eine Eingangsbescheinigung aus, wobei
Artikel 362 entsprechend anwendbar ist.

Artikel 407

(1) In der Bewilligung wird insbesondere Folgendes festgelegt:

a) die zuständige(n) Bestimmungsstelle(n) für die beim zugelassenen
Empfänger eingehenden Waren;

b) die Frist sowie die sonstigen Einzelheiten der Anzeige des Eingangs
der Waren durch den zugelassenen Empfänger bei der Bestim-
mungsstelle, damit diese gegebenenfalls bei deren Eintreffen eine
Kontrolle vornehmen kann;

c) die ausgeschlossenen Warenarten oder -verkehre.

(2) Die Zollbehörden legen in der Bewilligung fest, ob der zugelas-
sene Empfänger über die eingegangenen Waren ohne Mitwirkung der
Bestimmungsstelle verfügen kann.

Artikel 408

(1) Für die in seinem Betrieb oder an den in der Bewilligung näher
bezeichneten Orten eingetroffenen Waren hat der zugelassene
Empfänger

a) die Bestimmungsstelle nach den in der Bewilligung enthaltenen
Vorschriften unverzüglich über etwaige Mehrmengen, Fehlmengen,
Vertauschungen und sonstige Unregelmäßigkeiten, wie verletzte
Verschlüsse, zu unterrichten;

b) der Bestimmungsstelle unverzüglich die Exemplare Nrn. 4 und 5 der
Versandanmeldung, die die Waren begleitet haben, zuzusenden,
sofern die Angaben nicht unter Einsatz der elektronischen Datenver-
arbeitung mitgeteilt werden, und das Ankunftsdatum sowie den
Zustand gegebenenfalls angelegter Verschlüsse mitzuteilen.

(2) Die Bestimmungsstelle bringt auf den Exemplaren Nrn. 4 und 5
der Versandanmeldung die in Artikel 361 vorgesehenen Vermerke an.

Artikel 408a

(1) Wendet die Bestimmungsstelle die Bestimmungen des
Abschnitts 2 Unterabschnitt 7 an, so kann einer Person der Status eines
zugelassenen Empfängers gewährt werden, wenn sie die Vorausset-
zungen des Artikels 373 erfüllt und außerdem für den Datenaustausch
mit den Zollbehörden Informatikverfahren einsetzt.

(2) Der zugelassene Empfänger setzt die Bestimmungsstelle vor dem
Entladen von der Ankunft der Waren in Kenntnis.

(3) In der Bewilligung wird insbesondere festgelegt, wie und bis zu
welchem Zeitpunkt der zugelassene Empfänger die „Vorab-Ankunfts-
anzeige“ von der Bestimmungsstelle erhalten muss, damit Artikel 371
sinngemäß angewendet werden kann.
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Unterabschni t t 8

Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahn-
verkehr oder in Großbehältern

A. Allgemeine Vorschriften für Beförderungen im Eisenbahnverkehr

Artikel 412

Artikel 359 gilt nicht für Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr.

Artikel 413

Werden Waren im gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert, so
werden die entsprechenden Förmlichkeiten für Warenbeförderungen,
die von den Eisenbahngesellschaften mit dem „Internationalen Fracht-
brief CIM und Expreßgutschein“— nachstehend „Frachtbrief CIM“
genannt — durchgeführt werden, nach Maßgabe der Artikel 414 bis
425, 441 und 442 vereinfacht

Artikel 414

Der Frachtbrief CIM gilt als Anmeldung zum gemeinschaftlichen
Versandverfahren.

Artikel 415

Die Eisenbahngesellschaft jedes Mitgliedstaats hält bei der zentralen
Verrechnungsstelle oder den zentralen Verrechnungsstellen die dort
geführten Anschreibungen den Zollbehörden ihres Landes zu
Kontrollzwecken zur Verfügung.

Artikel 416

(1) Die Eisenbahngesellschaft, die Waren mit einem als Anmeldung
zum gemeinschaftlichen Versandverfahren geltenden Frachtbrief CIM
zur Beförderung annimmt, wird für dieses Versandverfahren Hauptver-
pflichteter.

(2) Die Eisenbahngesellschaft des Mitgliedstaats, über dessen Gebiet
die Sendung in die Gemeinschaft gelangt ist, wird für Versandver-
fahren mit Waren, die von der Eisenbahngesellschaft eines Drittlands
zur Beförderung übernommen worden ist, Hauptverpflichteter.

Artikel 417

Die Eisenbahngesellschaften sorgen dafür, daß die im gemeinschaftli-
chen Versandverfahren durchzuführenden Beförderungen durch
Aufkleber mit einem Piktogramm gekennzeichnet werden, dessen
Muster in Anhang 58 abgebildet ist.

Die Aufkleber werden auf dem Frachtbrief CIM sowie, sofern es sich
um abgeschlossene Ladungen handelt, an dem Waggon, in den übrigen
Fällen aber an dem (den) Packstück(en) angebracht.

Der im ersten Absatz genannte Aufkleber kann durch den Abdruck
eines Stempels in grüner Farbe mit dem in Anhang 58 abgebildeten
Piktogramm ersetzt werden.
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Artikel 418

Bei einer Änderung des Frachtvertrags, die zur Folge hat, daß

— eine Beförderung, die außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
enden sollte, innerhalb desselben endet,

— eine Beförderung, die innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
enden sollte, außerhalb desselben endet,

dürfen die Eisenbahngesellschaften den geänderten Frachtvertrag nur
mit vorheriger Genehmigung der Abgangsstelle erfüllen.

In allen anderen Fällen dürfen die Eisenbahngesellschaften den
geänderten Frachtvertrag erfüllen; sie unterrichten die Abgangsstelle
unverzüglich über die vorgenommene Änderung.

Artikel 419

(1) Beginnt eine Beförderung im gemeinschaftlichen Versandver-
fahren innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft und soll sie auch
dort enden, so wird der Frachtbrief CIM der Abgangsstelle vorgelegt.

(2) Die Abgangsstelle bringt in dem für den Zoll bestimmten Feld
der ►C4 Exemplare Nrn. 1, 2 ◄ und 3 des Frachtbriefs CIM gut
sichtbar an:

a) die Kurzbezeichnung „T1“ wenn die Waren im externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert werden;

b) die Kurzbezeichnung „T2“, wenn die Waren im internen gemein-
schaftlichen Versandverfahren gemäß Artikel 165 des Zollkodex
befördert werden, außer in dem in ►M19 Artikel 340c Absatz
1 ◄ genannten Fall,

c) die Kurzbezeichnung „T2F“, wenn die ►C4 Waren im internen ◄
gemeinschaftlichen Versandverfahren gemäß ►M19 Artikel 340c
Absatz 1 ◄ befördert werden.

Die Kurzbezeichnung „T2“ oder „T2F“ wird durch einen Dienststem-
pelabdruck der Abgangsstelle bestätigt.

(3) Alle Exemplare des Frachtbriefs CIM werden dem Beteiligten
zurückgegeben.

(4) Die in ►M19 Artikel 340c Absatz 2 ◄ genannten Waren
werden unter den von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen
für die gesamte Strecke vom Abgangsbahnhof bis zum Bestimmungs-
bahnhof im Zollgebiet der Gemeinschaft in das interne
gemeinschaftliche Versandverfahren übergeführt, ohne daß hierzu der
Abgangsstelle der für diese Waren ausgestellte Frachtbrief CIM vorge-
legt und der Aufkleber nach Artikel 417 angebracht werden muß. Die
Befreiung von der Vorlage gilt jedoch nicht im Falle von Frachtbriefen
CIM für Waren, die ►M18 nach Artikel 843 ◄ behandelt werden.

(5) Für die in Absatz 2 genannten Waren übernimmt die Zollstelle,
in deren Bezirk der Bestimmungsbahnhof liegt, die Aufgabe der
Bestimmungsstelle. Werden die Waren jedoch bei einem Zwischen-
bahnhof in den zollrechtlich freien Verkehr oder ein anderes
Zollverfahren übergeführt, so übernimmt die Zollstelle, in deren Bezirk
dieser Bahnhof liegt, die Aufgabe der Bestimmungsstelle.

Für die in ►M19 Artikel 340c Absatz 2 ◄ genannten Waren sind bei
der Bestimmungsstelle keine Förmlichkeiten zu erfüllen.

(6) Zur Durchführung der Kontrolle nach Artikel 415 haben die
Eisenbahngesellschaften im Bestimmungsland für die gemeinschaftli-
chen Versandverfahren nach Absatz 4 alle Frachtbriefe CIM für die
Zollbehörden bereitzuhalten, gegebenenfalls nach Festlegungen, die in
Absprache mit den betreffenden Behörden getroffen werden.

(7) Werden Gemeinschaftswaren von einem Ort in einem Mitglied-
staat zu einem Ort in einem anderen Mitgliedstaat über das Gebiet
eines Drittlandes befördert, das kein EFTA- Land ist, so ist das interne
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gemeinschaftliche Versandverfahren anzuwenden. In diesem Fall gelten
die Absätze 4, 5 Unterabsatz 2 und 6 sinngemäß.

Artikel 420

Mit Rücksicht auf die von den Eisenbahngesellschaften getroffenen
Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung legt die Abgangsstelle an
Beförderungmitteln oder Packstücken grundsätzlich keine Zollver-
schlüsse an.

Artikel 421

(1) In Fällen nach Artikel 419 Absatz 5 Unterabsatz 1 legt die
Eisenbahngesellschaft des Mitgliedstaats, zu dem die Bestimmungs-
stelle gehört, dieser die Exemplare Nrn. 2 und 3 des Frachtbriefs CIM
vor.

(2) Die Bestimmungsstelle gibt der Eisenbahngesellschaft das Exem-
plar Nr. 2 unverzüglich zurück, nachdem sie es mit ihrem Sichtvermerk
versehen hat, und behält das Exemplar Nr. 3.

Artikel 422

(1) Beginnt eine Beförderung innerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie außerhalb desselben enden, so gelten die Artikel 419
und 420.

(2) Die Zollstelle, in deren Bezirk der Grenzbahnhof liegt, über den
eine Sendung das Zollgebiet der Gemeinschaft verläßt, übernimmt die
Aufgabe der Bestimmungsstelle.

(3) Bei der Bestimmungsstelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu
erfüllen.

Artikel 423

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie innerhalb desselben enden, so übernimmt die
Zollstelle, in deren Bezirk der Grenzbahnhof liegt, über den die
Sendung in das Zollgebiet der Gemeinschaft eingeht, die Aufgabe der
Abgangsstelle.

Bei der Abgangsstelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu erfüllen.

(2) Die Zollstelle, in deren Bezirk der Bestimmungsbahnhof liegt,
übernimmt die Aufgabe der Bestimmungsstelle. Bei der Bestimmungs-
stelle sind die in Artikel 421 vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.

(3) Werden die Waren bei einem Zwischenbahnhof in den zollrecht-
lich freien Verkehr oder ein anderes Zollverfahren übergeführt, so
übernimmt die Zollstelle, in deren Bezirk dieser Bahnhof liegt, die
Aufgabe der Bestimmungsstelle. Diese Zollstelle versieht die Exem-
plare Nrn. 2 und 3 sowie eine von der Eisenbahngesellschaft
vorzulegende zusätzliche Kopie des Exemplars Nr. 3 mit einem Sich-
tvermerk und bringt auf diesen Exemplaren einen der folgenden
Vermerke an:

— Cleared,

— Dédouané,

— Verzollt,

— Sdoganato,

— Vrijgemaakt,

— Toldbehandlet,

— Εκτελωνισµένο,

— Despachado de aduana,

— Desalfandegado,
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— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat,

— Propuštěno,
— Lõpetatud,
— Nomuitots,
— Išleista,
— Vámkezelve,
— Mgħoddija,
— Odprawiony,
— Ocarinjeno,
— Prepustené.

Diese Zollstelle gibt der Eisenbahngesellschaft die Exemplare Nrn. 2
und 3 unverzüglich zurück, nachdem sie sie mit einem Sichtvermerk
versehen hat, und behält eine zusätzliche Kopie des Exemplars Nr. 3.

(4) Das Verfahren nach Absatz 3 findet keine Anwendung auf
Produkte, die nach Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 der Rich-
tlinie 92/12/EWG des Rates (1) Verbrauchsteuern unterliegen.

(5) In den Fällen des Absatzes 3 können die für den Bestimmungs-
bahnhof zuständigen Zollbehörden die auf den Exemplaren Nrn. 2 und
3 angebrachten Vermerke durch die für den Zwischenbahnhof
zuständigen Zollbehörden nachprüfen lassen.

Artikel 424

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie auch außerhalb der Gemeinschaft enden, so
übernehmen die in Artikel 423 Absatz 1 und Artikel 422 Absatz 2
bezeichneten Zollstellen die Aufgabe der Abgangs- und der Bestim-
mungsstelle.

(2) Bei der Abgangs- und der Bestimmungsstelle sind keinerlei
Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 425

Waren, die in der in Artikel 423 Absatz 1 oder Artikel 424 Absatz 1
beschriebenen Weise befördert werden, gelten als im externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert, es sei denn, daß der
Gemeinschaftscharakter dieser Waren nach Maßgabe der Artikel 313
bis 340 nachgewiesen wird.

B. Vorschriften für die Beförderung von Waren in Großbehältern

Artikel 426

Werden Waren im gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert, so
werden die entsprechenden Förmlichkeiten für Beförderungen von
Waren in Großbehältern, die die Eisenbahngesellschaften durch
Beförderungsunternehmen mit einem Übergabeschein (nachfolgend:
„Übergabeschein TR“) durchführen lassen, nach den ►C4 Artikeln
427 bis 442 ◄ vereinfacht. Diese Beförderungen umfassen gegebenen-
falls andere Beförderungsarten als den Transport auf dem Schienenweg
vom Beladeort zum nächstgelegenen geeigneten Bahnhof und vom
nächstgelegenen geeigneten Bahnhof zum Entladeort sowie Transporte,
die zwischen den genannten Bahnhöfen auf dem Seeweg durchgeführt
werden.
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Artikel 427

Im Sinne der Artikel 426 bis 442 gelten als

1. „Beförderungsunternehmen“: ein zur Beförderung von Waren in
Großbehältern unter Verwendung von Übergabescheinen TR von
den Eisenbahngesellschaften gegründetes Unternehmen in Gesell-
schaftsform, dessen Gesellschafter sie sind;

2. „Großbehälter“: ein Behälter ►M20 ◄ der

— so beschaffen ist, daß an ihm Verschlüsse wirksam angebracht
werden können; dies gilt jedoch nur dann, wenn ein Verschluß
nach Artikel 435 erforderlich ist;

— so bemessen ist, daß die von den vier äußeren Ecken des Bodens
begrenzte Fläche mindestens 7 m2 beträgt;

3. „Übergabeschein TR“: das beim Abschluß des Frachtvertrags ausge-
stellte Papier, aufgrund dessen das Beförderungsunternehmen einen
oder mehrere Großbehälter im grenzüberschreitenden Verkehr von
einem Versender an einen Empfänger befördern läßt. Jeder Überg-
abeschein TR trägt in der rechten oberen Ecke zur Unterscheidung
eine Seriennummer. Die Nummer besteht aus acht Ziffern, denen
die Buchstaben TR vorangestellt sind.

Der Übergabeschein TR besteht aus folgenden Exemplaren in der
Reihenfolge ihrer Numerierung:

— Nr. 1: Exemplar für die Generaldirektion des Beförderungsun-
ternehmens;

— Nr. 2: Exemplar für den nationalen Vertreter des Beförde-
rungsunternehmens im Bestimmungsbahnhof;

— Nr. 3A: Exemplar für den Zoll;

— Nr. 3B: Exemplar für den Empfänger;

— Nr. 4: Exemplar für die Generaldirektion des Beförderungsun-
ternehmens;

— Nr. 5: Exemplar für den nationalen Vertreter des Beförde-
rungsunternehmens im Abgangsbahnhof;

— Nr.6: Exemplar für den Versender.

Alle Exemplare des Übergabescheins TR mit Ausnahme des Exem-
plars Nr. 3A sind auf der rechten Seite mit einem etwa 4 cm breiten,
grünen Rand versehen;

4. „Nachweisung der Großehälter“, nachstehend „Nachweisung“
genannt: das einem Übergabeschein TR beigefügte Papier, das
dessen Bestandteil ist und mit dem mehrere Großbehälter von
demselben Abgangsbahnhof zu demselben Bestimmungsbahnhof,
bei denen die Zollförmlichkeiten erfüllt werden sollen, befördert
werden.

Die Nachweisung ist in derselben Anzahl von Exemplaren auszu-
stellen wie der Übergabeschein TR, auf den sie sich bezieht.

Die Anzahl der Nachweisungen ist in das Feld für die Angabe der
Anzahl der Nachweisungen in der rechten oberen Ecke des Überg-
abescheins TR einzutragen.

Außerdem ist die Seriennummer des zugehörigen Übergabescheins
TR in der rechten oberen Ecke jeder Nachweisung zu vermerken.

5. „nächstgelegener geeigneter Bahnhof“: der dem Be- oder Entladeort
nächstgelegene Bahnhof oder Terminal, bei dem die in Ziffer 2 defi-
nierten Behälter umgeschlagen werden können“

Artikel 428

Der von dem Beförderungsunternehmen verwendete Übergabeschein
TR gilt als Anmeldung zum gemeinschaftlichen Versandverfahren.
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Artikel 429

(1) In jedem Mitgliedstaat hält das Beförderungsunternehmen durch
seinen oder seine nationalen Vertreter bei der oder den zentralen
Verrechnungsstellen oder bei denen seines bzw. seiner nationalen
Vertreter(s) die dort geführten Anschreibungen zu Kontrollzwecken
den Zollbehörden ihres Landes zur Verfügung.

(2) Das Beförderungsunternehmen oder sein bzw. seine nationalen
Vertreter übermitteln den Zollbehörden auf deren Ersuchen hin so
bald wie möglich alle Unterlagen, Anschreibungen oder Auskünfte,
die mit durchgeführten oder noch laufenden Sendungen in Verbindung
stehen und von denen diese Behörden ihres Erachtens Kenntnis nehmen
müssen.

(3) In den Fällen, in denen nach Artikel 428 die Übergabescheine
TR als ►M19 Anmeldungen zum gemeinschaftlichen
Versandverfahren ◄ gelten, unterrichten die Beförderungsunter-
nehmen oder ihre nationalen Vertreter

a) die Bestimmungsstelle, wenn ihnen ein Exemplar Nr. 1 eines Überg-
abescheins TR ohne zollamtlichen Sichtvermerk zugeht;

b) die Abgangsstelle, wenn ihnen ein Exemplar Nr. 1 eines Übergab-
escheins TR nicht zurückgesandt wird und wenn die
Beförderungsunternehmen nicht feststellen können, ob die betref-
fende Sendung der Bestimmungsstelle ordnungsgemäß gestellt
worden ist oder ob die Sendung in Fällen nach Artikel 437 das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft mit Bestimmung in einem Drittland
verlassen hat.

Artikel 430

(1) Die Eisenbahngesellschaft des Mitgliedstaats, in dem eine Beför-
derung der in Artikel 426 bezeichneten Art durch das
Beförderungsunternehmen übernommen worden ist, wird Hauptver-
pflichteter.

(2) Die Eisenbahngesellschaft des Mitgliedstaats, über dessen Gebiet
die Sendung in das Zollgebiet der Gemeinschaft gelangt ist, wird für
Beförderungen der in Artikel 426 bezeichneten Art, die von dem
Beförderungsunternehmen in einem Drittland übernommen worden
sind, Hauptverpflichteter.

Artikel 431

Müssen im Verlauf einer nicht im Eisenbahnverkehr durchgeführten
Beförderung bis zum Abgangsbahnhof oder ab dem Bestimmungs-
bahnhof Zollförmlichkeiten erfüllt werden, so darf in den
Übergabeschein TR nur jeweils ein Großbehälter eingetragen werden.

Artikel 432

Das Beförderungsunternehmen sorgt dafür, daß die im gemeinschaftli-
chen Versandverfahren durchzuführenden Beförderungen durch
Aufkleber mit einem Piktogramm gekennzeichnet werden, dessen
Muster in Anhang 58 abgebildet ist. Die Aufkleber werden auf dem
Übergabeschein TR sowie an den Großbehältern angebracht.

Der in Unterabsatz 1 genannte Aufkleber kann durch den Abdruck
eines Stempels in grüner Farbe mit dem in Anhang 58 abgebildeten
Piktogramm ersetzt werden.

Artikel 433

Bei einer Änderung des Frachtvertrags, die zu Folge hat, daß

— eine Beförderung, die außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
enden sollte, innerhalb desselben endet,

— eine Beförderung, die innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
enden sollte, außerhalb desselben endet,
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darf das Beförderungsunternehmen den geänderten Frachtvertrag nur
mit vorheriger Genehmigung der Abgangsstelle erfüllen.

In allen anderen Fällen darf das Beförderungsunternehmen den
geänderten Frachtvertrag erfüllen; es unterrichtet die Abgangsstelle
unverzüglich über die vorgenommene Änderung.

Artikel 434

(1) Beginnt eine Beförderung im gemeinschaftlichen Versandver-
fahren innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft und soll sie auch
dort enden, so wird der Übergabeschein TR der Abgangsstelle vorge-
legt.

(2) Die Abgangsstelle bringt in dem für den Zoll bestimmten Feld
der ►C4 Exemplare Nrn. 1, 2, ◄ 3A und 3B des Übergabescheins
TR gut sichtbar an:

a) die Kurzbezeichnung „T1“, wenn die Waren im externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert werden;

b) die Kurzbezeichnung „T2“, wenn die Waren im internen gemein-
schaftlichen Versandverfahren gemäß Artikel 165 des Zollkodex
befördert werden, außer in dem in ►M19 Artikel 340c Absatz
1 ◄ genannten Fall,

c) die Kurzbezeichnung „T2F“, wenn die Waren im internen gemein-
schaftlichen Versandverfahren gemäß ►M19 Artikel 340c Absatz
1 ◄ befördert werden.

Die Kurzbezeichnung „T2“ oder „T2F“ wird durch einen Dienststem-
pelabdruck der Abgangsstelle bestätigt.

(3) Betrifft ein Übergabeschein TR gleichzeitig Behälter, in denen

a) Waren im externen gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert
werden,

b) Waren im internen gemeinschaftlichen Versandverfahren gemäß
Artikel 165 des Zollkodex befördert werden, mit Ausnahme des in
►M19 Artikel 340c Absatz 1 ◄ genannten Falls,

c) Waren im internen gemeinschaftlichen Versandverfahren gemäß
►M19 Artikel 340c Absatz 1 ◄ ►C4 befördert werden, ◄

so trägt die Abgangsstelle in dem für Vermerke des Zolls bestimmten
Feld der ►C4 Exemplare Nrn. 1, 2, ◄ 3A und 3B des Übergab-
escheins TR für die betreffenden Behälter je nach Warenart getrennte
Hinweise ein und bringt bei den Behälternummern jeweils die Kurzbe-
zeichnung „T1“ „T2“ oder „T2F“ an

4. Werden nach Absatz 3 Nachweisungen für Großbehälter
verwendet, so sind für jede Art von Großbehältern getrennte Nachwei-
sungen zu erstellen; in dem für den Zoll bestimmten Feld der
►C4 Exemplare Nrn. 1, 2, ◄ 3A und 3 B des Übergabescheins TR
werden als Hinweis auf diese Nachweisungen deren Seriennummern
eingetragen. Neben der Seriennummer der Nachweisung wird je nach
der Art des Großbehälters, auf den sie sich bezieht, die Kurzbezeich-
nung „T1“, „T2“ oder „T2F“ angebracht.

(5) Alle Exemplare des Übergabescheins TR werden dem Betei-
ligten zurückgegeben.

(6) Die in ►M19 Artikel 340c Absatz 2 ◄ genannten Waren
werden unter den von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen
für die gesamte zurückzulegende Strecke in das interne gemeinschaft-
liche Versandverfahren übergeführt, ohne daß hierzu der
Abgangsstelle der für diese Waren ausgestellte Übergabeschein TR
vorgelegt und der Aufkleber nach Artikel 432 angebracht werden
muß. Die Befreiung von der Vorlagepflicht gilt jedoch nicht im Falle
von Übergabescheinen TR für Waren, die ►M18 nach Artikel
843 ◄ behandelt werden.
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(7) Für die in Absatz 2 genannten Waren ist der Übergabeschein TR
der Bestimmungstelle vorzulegen, bei der die Waren zum zollrechtlich
freien Verkehr oder zu einem anderen Zollverfahren angemeldet
werden.

Für die in ►M19 Artikel 340c Absatz 2 ◄ genannten Waren sind bei
der Bestimmungsstelle keinerlei Förmlichkeiten zu erfüllen.

(8) Zur Durchführung der Kontrolle nach Artikel 429 hat das
Beförderungsunternehmen im Bestimmungsland für die gemeinschaftli-
chen Versandverfahren nach Absatz 6 alle Übergabescheine TR für die
Zollbehörden bereitzuhalten, gegebenenfalls nach Festlegungen, die in
Absprache mit den betreffenden Behörden getroffen werden.

(9) Werden Gemeinschaftswaren von einem Ort in einem Mitglied-
staat zu einem Ort in einem anderen Mitgliedstaat über das Gebiet
eines Drittlandes befördert, das kein EFTA-Land ist, so ist das interne
gemeinschaftliche Versandverfahren anzuwenden. In diesem Fall gelten
die Absätze 6, 7 Unterabsatz 2 und 8 sinngemäß.

Artikel 435

Die Nämlichkeit der Waren wird ►M19 nach Artikel 357 ◄ gesi-
chert. Mit Rücksicht auf die von den Eisenbahngesellschaften
getroffenen Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung legt die Abgangs-
stelle an Großbehältern grundsätzlich keine Zollverschlüsse an.
Werden Zollverschlüsse angelegt, so werden diese im Feld für zollamt-
liche Vermerke der Exemplare Nrn. 3A und 3B des Übergabescheins
TR vermerkt.

Artikel 436

(1) In Fällen nach Artikel 434 Absatz 7 erster Unterabsatz legt das
Beförderungsunternehmen der Bestimmungsstelle die Exemplare Nrn. 1,
2 und 3A des Übergabescheins TR vor.

(2) Die Bestimmungsstelle gibt dem Beförderungsunternehmen die
Exemplare Nrn. 1 und 2 unverzüglich zurück, nachdem sie diese mit
ihrem Sichtvermerk versehen hat, und behält das Exemplar Nr. 3A.

Artikel 437

(1) Beginnt eine Beförderung innerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie außerhalb desselben enden, so gelten die Artikel 434
Absätze 1 bis 5 und 435.

(2) Die Zollstelle, in deren Bezirk der Grenzbahnhof liegt, über den
eine Sendung das Zollgebiet der Gemeinschaft verläßt, übernimmt die
Aufgabe der Bestimmungsstelle.

(3) Bei der Bestimmungsstelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu
erfüllen.

Artikel 438

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie innerhalb desselben enden, so übernimmt die
Zollstelle, in deren Bezirk der Grenzbahnhof liegt, über den die
Sendung in die Gemeinschaft eingeht, die Aufgabe der Abgangsstelle.
Bei der Abgangsstelle sind keinerlei Förmlichkeiten zu erfüllen.

(2) Die Zollstelle, der die Waren gestellt werden, übernimmt die
Aufgabe der Bestimmungsstelle.

Bei der Bestimmungsstelle sind die in Artikel 436 vorgesehenen
Förmlichkeiten zu erfüllen.

(3) Werden die Waren in einem Zwischenbahnhof in den zollrecht-
lich freien Verkehr oder ein anderes Zollverfahren übergeführt, so
übernimmt die Zollstelle, in deren Bezirk dieser Bahnhof liegt, die
Aufgabe der Bestimmungsstelle. Diese Zollstelle versieht die von dem
Beförderungsunternehmen vorzulegenden Exemplare Nrn. 1, 2 und 3 A
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des Übergabescheins TR mit einem Sichtvermerk und bringt auf diesen
Exemplaren mindestens einen der folgenden Vermerke an:

— Despachado de aduana,
— Toldbehandlet,
— Verzollt,
— Εκτελωνισµενο,
— Cleared,
— Dédouané,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat,

— Propuštěno,
— Lõpetatud,
— Nomuitots,
— Išleista,
— Vámkezelve,
— Mgħoddija,
— Odprawiony,
— Ocarinjeno,
— Prepustené.

Diese Zollstelle gibt dem Beförderungsunternehmen die Exemplare
Nrn. 1 und 2 unverzüglich zurück, nachdem sie sie mit einem Sichtver-
merk versehen hat, und behält das Exemplar Nr. 3 A.

(4) Artikel 423 Absätze 4 und 5 gelten sinngemäß.

Artikel 439

(1) Beginnt eine Beförderung außerhalb des Zollgebiets der Gemein-
schaft und soll sie auch außerhalb der Gemeinschaft enden, so
übernehmen die in Artikel 438 Absatz 1 und Artikel 437 Absatz 2
bezeichneten Zollstellen die Aufgabe der Abgangs- und der Bestim-
mungsstelle.

(2) Bei der Abgangs- und der Bestimmungsstelle sind keinerlei
Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 440

Waren, die in der in Artikel 438 Absatz 1 oder Artikel 439 Absatz 1
beschriebenen Weise befördert werden, gelten als im externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert, es sei denn, daß der
Gemeinschaftscharakter dieser Waren nach Maßgabe der Artikel 313
bis 340 nachgewiesen wird.

C. Sonstige Vorschriften

Artikel 441

(1) Die ►M19 Artikel 350 und 385 ◄ gelten für Ladelisten, die
gegebenenfalls dem Frachtbrief CIM oder dem Übergabeschein TR
beigefügt werden. Die Anzahl der beigefügten Listen wird im Feld für
die Angabe der Beilagen des Frachtbriefs CIM oder des Übergab-
escheins TR eingetragen.

In die Ladelisten ist außerdem die Nummer des Waggons, auf den sich
der Frachtbrief CIM bezieht, oder gegebenenfalls die Nummer des
Behälters, in dem sich die Waren befinden, einzutragen.
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(2) Beginnt eine Beförderung, die sowohl im externen gemeinschaft-
lichen Versandverfahren beförderte Waren als auch im internen
gemeinschaftlichen Versandverfahren beförderte Waren betrifft, inner-
halb des Zollgebiets der Gemeinschaft, so sind getrennte Ladelisten zu
verwenden; bei mit Übergabeschein TR durchgeführten Beförderungen
in Großbehältern sind getrennte Ladelisten für jeden der Großbehälter
zu verwenden, in denen sich beide Warenarten befinden.

Die laufenden Nummern der Ladelisten, die sich auf jede der beiden
Warenarten beziehen, müssen in dem Feld für die Angabe der Waren-
bezeichnung des Frachtbriefs CIM oder des Übergabescheins TR
vermerkt werden.

(3) In Fällen nach den Absätzen 1 und 2 sind die Ladelisten, die
dem Frachtbrief CIM oder dem Übergabeschein TR beigefügt sind, im
Hinblick auf die Verfahren der Artikel 413 bis 442 Teil der genannten
Papiere und haben die gleiche Rechtswirkung.

Die Originale dieser Ladelisten müssen den Sichtvermerk des Versand-
bahnhofs tragen.

D. Geltungsbereich der normalen Verfahren und der vereinfachten
Verfahren

Artikel 442

(1) In den Fällen, in denen Waren im gemeinschaftlichen Versand-
verfahren befördert werden, schließen die Artikel 412 bis 441 nicht
aus, daß die ►M19 in den Artikeln 344 bis 362, 367 bis 371 sowie
385 ◄ festgelegten Verfahren in Anspruch genommen werden. Jedoch
gelten die Artikel 415 und 417 oder 429 und 432.

2. In dem in Absatz 1 genannten Fall ist beim Ausfüllen des Fracht-
briefs CIM oder des Übergabescheins TR im Feld für die Angabe der
Beilagen dieser Papiere gut sichtbar ein Hinweis auf die verwendeten
gemeinschaftlichen Versandscheine einzutragen. Dieser Hinweis muß
die Art des Papiers, die ausstellende Zollstelle, das Datum und die
Registriernummer jedes verwendeten Versandscheines enthalten.

Das Exemplar Nr. 2 des Frachtbriefs CIM oder die Exemplare Nrn. 1
und 2 des Übergabescheins TR sind ferner mit dem Sichtvermerk der
Eisenbahngesellschaft zu versehen, in deren Bezirk der letzte mit der
Durchführung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens befaßte
Bahnhof liegt. Diese Eisenbahngesellschaft bringt ihren Vermerk an,
nachdem sie sich vergewissert hat, daß die Warenbeförderung mit
einem oder mehreren der genannten gemeinschaftlichen Versand-
scheine erfolgt.

(3) Wird ein gemeinschaftliches Versandverfahren nach den Artikeln
426 bis 440 mit Übergabeschein TR durchgeführt, so sind die Absätze
1 und 2 sowie die Artikel 412 bis 425 auf einen hierbei verwendeten
Frachtbrief CIM nicht anwendbar. In dem Frachtbrief CIM ist im Feld
für die Angabe der Beilagen gut sichtbar ein Hinweis auf den Überg-
abeschein TR anzubringen. Dieser Hinweis muß die Angabe
„Übergabeschein TR“, gefolgt von der Seriennummer, enthalten.

Artikel 442a

(1) Sind Waren, die nach den Artikeln 413 bis 442 mit einem
Frachtbrief CIM oder einem Übergabeschein TR befördert werden
sollen, von der Vorlage der Versandanmeldung bei der Abgangsstelle
befreit, so legen die Zollbehörden die erforderlichen Maßnahmen fest,
um sicherzustellen, dass die Exemplare Nrn. 1, 2 und 3 des Fracht-
briefs CIM oder die Exemplare Nrn.1, 2, 3A und 3B des
Übergabescheins TR mit der Kurzbezeichnung „T1“, „T2“ oder „T2F“
versehen werden.

(2) Sind die gemäß den Artikeln 413 bis 442 beförderten Waren für
einen zugelassenen Empfänger bestimmt, so können die Zollbehörden
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abweichend von den Artikeln 406 Absatz 2 und 408 Absatz 1 Buch-
stabe b) vorsehen, dass die Exemplare Nrn. 2 und 3 des Frachtbriefs
CIM oder die Exemplare Nrn. 1, 2 und 3A des Übergabescheins TR
von der Eisenbahngesellschaft oder dem Beförderungsunternehmen der
Bestimmungsstelle unmittelbar vorgelegt werden.

Unterabschni t t 9

Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen auf dem Luftweg

Artikel 444

(1) Einer Luftverkehrsgesellschaft kann bewilligt werden, das Mani-
fest als Versandanmeldung zu verwenden, sofern dessen Inhalt dem
Anhang 3 der Anlage 9 des Übereinkommens über die internationale
Zivilluftfahrt entspricht (vereinfachtes Verfahren — Stufe 1).

Die Form des Manifests sowie die Abgangs- und Bestimmungs-
flughäfen für die Beförderungen im gemeinschaftlichen
Versandverfahren werden in der Bewilligung angegeben. Die Luftver-
kehrsgesellschaft übermittelt den Zollbehörden jedes betroffenen
Flughafens eine beglaubigte Kopie der Bewilligung.

(2) Bei gemeinsamer Beförderung von Waren, die im externen
gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden sollen, und
von Waren, die in dem in Artikel 340c Absatz 1 vorgesehenen internen
gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden sollen, sind
diese Waren in getrennten Manifesten aufzuführen.

(3) Das Manifest ist von der Luftverkehrsgesellschaft mit einer der
folgenden Kurzbezeichnungen zu versehen, der Datum und Unterschrift
beizufügen sind:

— „T1“, wenn die Waren in das externe gemeinschaftliche Versand-
verfahren überführt werden;

— „T2F“, wenn die Waren in das in Artikel 340c Absatz 1 vorgese-
hene interne gemeinschaftliche Versandverfahren überführt werden;

(4) Das Manifest muss außerdem die folgenden Angaben enthalten:

a) Name der Luftverkehrsgesellschaft, die die Waren befördert,

b) Flugnummer,

c) Datum des Fluges,

d) Name des Flughafens der Beladung (Abgangsflughafen) und der
Entladung (Bestimmungsflughafen).

Das Manifest enthält ferner für jede dort aufgeführte Warensendung:

a) Nummer des Luftfrachtbriefs,

b) Anzahl der Packstücke,

c) handelsübliche Bezeichnung der Waren mit den für ihre Identifizie-
rung notwendigen Angaben,

d) Rohmasse.

Bei Sammelladungen wird die Warenbezeichnung gegebenenfalls durch
den Vermerk „Consolidation“, auch in abgekürzter Form, ersetzt. In
diesem Fall müssen die Luftfrachtbriefe, die sich auf die in dem Mani-
fest aufgeführten Warensendungen beziehen, die handelsübliche
Bezeichnung der Waren mit den für ihre Identifizierung notwendigen
Angaben enthalten.

(5) Das Manifest ist den Zollbehörden des Abgangsflughafens
mindestens in zweifacher Ausfertigung vorzulegen; ein Exemplar wird
von ihnen aufbewahrt.

(6) Ein Exemplar des Manifests ist den Zollbehörden des Bestim-
mungsflughafens vorzulegen.
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(7) Die Zollbehörden jedes Bestimmungsflughafens übermitteln den
Zollbehörden jedes Abgangsflughafens monatlich die von den Luftver-
kehrsgesellschaften erstellte beglaubigte Liste der Manifeste, die ihnen
im Vormonat vorgelegt worden sind.

Für jedes in dieser Liste aufgeführte Manifest ist Folgendes anzugeben:

a) Referenznummer des Manifests,

b) Kurzbezeichnung, die es als Versandanmeldung gemäß Absatz 3
ausweist,

c) Name (gegebenenfalls Abkürzung) der Luftverkehrsgesellschaft, die
die Waren befördert hat,

d) Flugnummer,

e) Datum des Fluges.

In der Bewilligung kann außerdem vorgesehen werden, dass die Luft-
verkehrsgesellschaften die in Unterabsatz 1 vorgesehene Übermittlung
selbst vornehmen.

Werden Unregelmäßigkeiten bei den Angaben zu den in der Liste
aufgeführten Manifesten festgestellt, so unterrichten die Zollbehörden
des Bestimmungsflughafens die Zollbehörden des Abgangsflughafens
sowie die Behörde, die die Bewilligung erteilt hat, und beziehen sich
dabei insbesondere auf den Luftfrachtbrief für die Waren, die Anlass
zu diesen Feststellungen gegeben haben.

Artikel 445

(1) Einer Luftverkehrsgesellschaft kann bewilligt werden, ein mittels
elektronischem Datenaustausch übermitteltes Manifest als Versandan-
meldung zu verwenden, sofern sie eine bedeutende Anzahl an Flügen
zwischen den Mitgliedstaaten durchführt (vereinfachtes Verfahren —
Stufe 2).

Abweichend von Artikel 373 Absatz 1 Buchstabe a) brauchen die Luft-
verkehrsgesellschaften ihren Sitz nicht in der Gemeinschaft zu haben,
wenn sie dort über ein Regionalbüro verfügen.

(2) Nach Eingang des Bewilligungsantrags setzen die Zollbehörden
die übrigen Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet sich der Abgangs- und
der Bestimmungsflughafen befindet und die durch Datenaustauschsy-
steme miteinander verbunden sind, von diesem Antrag in Kenntnis.

Sind innerhalb von 60 Tagen, vom Datum der Mitteilung an gerechnet,
keine Einwände eingegangen, so erteilen die Zollbehörden die Bewilli-
gung.

Diese Bewilligung gilt in allen betroffenen Mitgliedstaaten, jedoch nur
für Beförderungen im gemeinschaftlichen Versandverfahren, die
zwischen den in der Bewilligung genannten Flughäfen durchgeführt
werden.

(3) Im Hinblick auf eine Vereinfachung wird das im Abgangsflug-
hafen ausgestellte Manifest dem Bestimmungsflughafen elektronisch
übermittelt.

Die Luftverkehrsgesellschaft macht auf dem Manifest zu jeder aufge-
führten Warenposition folgende Angaben:

a) die Kurzbezeichnung „T1“, wenn die Waren in das externe gemein-
schaftliche Versandverfahren überführt werden;

b) die Kurzbezeichnung „TF“, wenn die Waren gemäß Artikel 340c
Absatz 1 in das interne gemeinschaftliche Versandverfahren über-
führt werden;

c) die Kurzbezeichnung „TD“ für Waren, die bereits in ein Versand-
verfahren überführt wurden oder die im Rahmen der aktiven
Veredelung, des Zolllagerverfahrens oder der vorübergehenden
Verwendung befördert werden. In diesen Fällen vermerkt die Luft-
verkehrsgesellschaft die Kurzbezeichnung „TD“ auch auf dem
entsprechenden Luftfrachtbrief und gibt das angewandte Verfahren,
die Referenznummer und das Datum sowie den Namen der Stelle
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an, die die Versandanmeldung oder den Übergabeschein ausgestellt
hat;

d) die Kurzbezeichnung „C“ (entspricht „T2L“) für Waren, deren
Gemeinschaftscharakter nachgewiesen werden kann;

e) die Kurzbezeichnung „X“ für auszuführende Gemeinschaftswaren,
die nicht in ein Versandverfahren überführt wurden.

Das Manifest muss außerdem die in Artikel 444 Absatz 4 vorgesehenen
Angaben enthalten.

(4) Das gemeinschaftliche Versandverfahren gilt als beendet, sobald
das mittels elektronischem Datenaustausch übermittelte Manifest den
Zollbehörden des Bestimmungsflughafens zur Verfügung steht und
diesen die Waren gestellt worden sind.

Die Aufzeichnungen der Luftverkehrsgesellschaft müssen zumindest
die in ►C9 Absatz 3 Unterabsatz 2 ◄ genannten Angaben enthalten.

Die Zollbehörden des Bestimmungsflughafens übermitteln erforderli-
chenfalls den Zollbehörden des Abgangsflughafens die Einzelheiten
der mittels elektronischem Datenaustausch erhaltenen Manifeste zur
Nachprüfung.

(5) Unbeschadet der Artikel 365 und 366, 450a bis 450d sowie des
Titels VII des Zollkodex werden folgende Mitteilungen gemacht:

a) Die Luftverkehrsgesellschaft teilt den Zollbehörden alle Zuwider-
handlungen oder Unregelmäßigkeiten mit;

b) die Zollbehörden des Bestimmungsflughafens teilen den Zoll-
behörden des Abgangsflughafens und der Behörde, die die
Bewilligung erteilt hat, so rasch wie möglich alle Zuwiderhand-
lungen oder Unregelmäßigkeiten mit.

Unterabschni t t 10

Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen auf dem Seeweg

Artikel 446

Im Fall der Anwendung der Artikel 447 und 448 ist keine Sicherheit zu
leisten.

Artikel 447

(1) Einer Schifffahrtsgesellschaft kann bewilligt werden, das
Schiffsmanifest als Versandanmeldung zu verwenden (vereinfachtes
Verfahren — Stufe 1).

Die Form des Manifests sowie die Abgangs- und Bestimmungshäfen
für die Beförderungen im gemeinschaftlichen Versandverfahren werden
in der Bewilligung angegeben. Die Schifffahrtsgesellschaft übermittelt
den Zollbehörden jedes betroffenen Hafens eine beglaubigte Kopie der
Bewilligung.

(2) Bei gemeinsamer Beförderung von Waren, die im externen
gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden sollen, und
von Waren, die gemäß Artikel 340c Absatz 1 im internen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befördert werden sollen, sind diese
Waren in getrennten Manifesten aufzuführen.

(3) Das Manifest ist von der Schifffahrtsgesellschaft mit einer der
folgenden Kurzbezeichnungen zu versehen, der Datum und Unterschrift
beizufügen sind:

— „T1“, wenn die Waren in das externe gemeinschaftliche Versand-
verfahren überführt werden;

— „T2F“, wenn die Waren gemäß Artikel 340c Absatz 1 in das interne
gemeinschaftliche Versandverfahren überführt werden;

(4) Das Manifest muss außerdem die folgenden Angaben enthalten:

a) Name und vollständige Anschrift der Schifffahrtsgesellschaft, die
die Waren befördert,
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b) Name des Schiffs,

c) Ladehafen,

d) Entladehafen.

Es muss ferner für jede Sendung Folgendes enthalten:

a) Hinweis auf das Konnossement,

b) Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der Packstücke,

c) handelsübliche Bezeichnung der Waren mit den für ihre Identifizie-
rung notwendigen Angaben,

d) Rohmasse in kg,

e) gegebenenfalls Nummern der Behälter.

(5) Das Manifest ist den Zollbehörden des Abgangshafens
mindestens in zweifacher Ausfertigung vorzulegen; ein Exemplar wird
von ihnen aufbewahrt.

(6) Ein Exemplar des Manifests ist den Zollbehörden des Bestim-
mungshafens vorzulegen.

(7) Die Zollbehörden jedes Bestimmungshafens übermitteln den
Zollbehörden jedes Abgangshafens monatlich die von den Schifffahrts-
gesellschaften erstellte beglaubigte Liste der Manifeste, die ihnen im
Vormonat vorgelegt worden sind.

Für jedes in dieser Liste aufgeführte Manifest ist Folgendes anzugeben:

a) Referenznummer des Manifests,

b) Kurzbezeichnung, die es als Versandanmeldung gemäß Absatz 3
ausweist,

c) Name (gegebenenfalls Abkürzung) der Schifffahrtsgesellschaft, die
die Waren befördert hat,

d) Datum der Beförderung.

In der Bewilligung kann außerdem vorgesehen werden, dass die Schiff-
fahrtsgesellschaften die in Unterabsatz 1 vorgesehene Übermittlung
selbst vornehmen.

Werden Unregelmäßigkeiten bei den Angaben zu den in der Liste
aufgeführten Manifesten festgestellt, so unterrichten die Zollbehörden
des Bestimmungshafens die Zollbehörden des Abgangshafens sowie
die Behörde, die die Bewilligung erteilt hat, und beziehen sich dabei
insbesondere auf die Konnossemente für die Waren, die Anlass zu
diesen Feststellungen gegeben haben.

Artikel 448

(1) Einer Schifffahrtsgesellschaft kann bewilligt werden, als Versan-
danmeldung ein einziges Manifest zu verwenden, sofern sie eine
bedeutende Anzahl an regelmäßigen Fahrten zwischen den Mitglied-
staaten durchführt (vereinfachtes Verfahren — Stufe 2).

Abweichend von Artikel 373 Absatz 1 Buchstabe a) brauchen die
Schifffahrtsgesellschaften ihren Sitz nicht in der Gemeinschaft zu
haben, wenn sie dort über ein Regionalbüro verfügen.

(2) Nach Eingang des Bewilligungsantrags setzen die Zollbehörden
die übrigen Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet sich die vorgesehenen
Abgangs- und Bestimmungshäfen befinden, von diesem Antrag in
Kenntnis.

Sind innerhalb von 60 Tagen, vom Datum der Mitteilung an gerechnet,
keine Einwände eingegangen, so erteilen die Zollbehörden die Bewilli-
gung.

Diese Bewilligung gilt in allen betroffenen Mitgliedstaaten, jedoch nur
für Beförderungen im gemeinschaftlichen Versandverfahren, die
zwischen den in der Bewilligung genannten Häfen durchgeführt
werden.
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(3) Im Hinblick auf eine Vereinfachung kann die Schifffahrtsgesell-
schaft für alle beförderten Waren ein einziges Manifest verwenden; in
diesem Fall macht sie auf dem Manifest zu jeder aufgeführten Waren-
position folgende Angaben:

a) die Kurzbezeichnung „T1“, wenn die Waren in das externe gemein-
schaftliche Versandverfahren überführt werden;

b) die Kurzbezeichnung „TF“, wenn die Waren gemäß Artikel 340c
Absatz 1 in das interne gemeinschaftliche Versandverfahren über-
führt werden;

c) die Kurzbezeichnung „TD“ für Waren, die bereits in ein Versand-
verfahren überführt wurden oder die im Rahmen der aktiven
Veredelung, des Zolllagerverfahrens oder der vorübergehenden
Verwendung befördert werden. In diese Fällen vermerkt sie die
Kurzbezeichnung „TD“ auch auf dem Konnossement oder jedem
anderen geeigneten Handelsdokument und gibt das angewandte
Verfahren, die Referenznummer, das Datum sowie den Namen der
Stelle an, die die Versandanmeldung oder den Übergabeschein
ausgestellt hat;

d) die Kurzbezeichnung „C“ (entspricht „T2L“) für Waren, deren
Gemeinschaftscharakter nachgewiesen werden kann;

e) die Kurzbezeichnung „X“ für auszuführende Gemeinschaftswaren,
die nicht in ein Versandverfahren überführt wurden.

Das Manifest muss außerdem die in Artikel 447 Absatz 4 vorgesehenen
Angaben enthalten.

(4) Das gemeinschaftliche Versandverfahren gilt als beendet, sobald
das Manifest den Zollbehörden des Bestimmungshafens zur Verfügung
steht und diesen die Waren gestellt worden sind.

Die von den Schifffahrtsgesellschaften gemäß Artikel 373 Absatz 2
Buchstabe b) geführten Aufzeichnungen müssen zumindest die in
Absatz 3 Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Angaben enthalten.

Die Zollbehörden des Bestimmungshafens übermitteln den Zoll-
behörden des Abgangshafens erforderlichenfalls die Einzelheiten der
Manifeste zur Nachprüfung.

(5) Unbeschadet der Artikel 365 und 366, 450a bis 450d sowie des
Titels VII des Zollkodex werden folgende Mitteilungen gemacht:

a) Die Schifffahrtsgesellschaft teilt den Zollbehörden alle Zuwider-
handlungen oder Unregelmäßigkeiten mit;

b) die Zollbehörden des Bestimmungshafens teilen den Zollbehörden
des Abgangshafens und der Behörde, die die Bewilligung erteilt
hat, so rasch wie möglich alle Zuwiderhandlungen oder Unregel-
mäßigkeiten mit.

Unterabschni t t 11

Vereinfachtes Verfahren für Warenbeförderungen durch Rohrlei-
tungen

Artikel 450

(1) Die Förmlichkeiten des gemeinschaftlichen Versandverfahrens
werden im Falle der Beförderung von Waren durch Rohrleitungen
nach den Absätzen 2 bis 6 erfüllt.

(2) Die durch Rohrleitungen beförderten Waren gelten als in das
gemeinschaftliche Versandverfahren übergeführt:

— mit ihrem Eingang in das Zollgebiet der Gemeinschaft, wenn die
Waren durch Rohrleitungen in dasselbe gelangen;

— mit der Einleitung in die Rohrleitungen, wenn sich die Waren
bereits im Zollgebiet der Gemeinschaft befinden.
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Gegebenenfalls wird der Gemeinschaftscharakter dieser Waren nach
Maßgabe der Artikel 313 bis 340 nachgewiesen.

(3) Hauptverpflichteter für die in Absatz 2 genannten Waren wird
der Betreiber der Rohrleitung mit Niederlassung in dem Mitgliedstaat,
durch dessen Gebiet die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft
gelangen oder in dem die Beförderung beginnt.

(4) Im Sinne des Artikels 96 Absatz 2 des Zollkodex gilt der
Betreiber der Rohrleitung mit Niederlassung in dem Mitgliedstaat,
durch dessen Gebiet die Waren durch Rohrleitungen befördert werden,
als Beförderer.

(5) Das gemeinschaftliche Versandverfahren gilt als erledigt, wenn
die durch Rohrleitungen beförderten Waren in den Einrichtungen der
Empfänger oder den Verteilernetzen des Empfängers eintreffen und
entsprechende Eintragungen in deren Geschäftsunterlagen vorgen-
ommen werden.

(6) Die mit der Beförderung der Waren befaßten Unternehmen
müssen Anschreibungen führen und den Zollbehörden ihre
Geschäftsunterlagen für alle im Rahmen der gemeinschaftlichen
Versandverfahren nach den Absätzen 2 bis 4 für erforderlich gehal-
tenen Kontrollen zur Verfügung stellen.

Abschni t t 4

Zollschuld und Abgabenerhebung

Artikel 450a

Die Frist nach Artikel 215 Absatz 1 dritter Gedankenstrich des Zoll-
kodex beträgt zehn Monate ab dem Zeitpunkt der Annahme der
Versandanmeldung.

Artikel 450b

(1) Wird nach Einleitung eines Erhebungsverfahrens für andere
Abgaben den gemäß Artikel 215 des Zollkodex bestimmten Zoll-
behörden (nachstehend: ersuchende Behörden) in irgendeiner Weise
nachgewiesen, an welchem Ort der Tatbestand eintrat, der die Zoll-
schuld entstehen ließ, so übermitteln sie den für diesen Ort
zuständigen Behörden (nachstehend: ersuchte Behörden) unverzüglich
alle zweckdienlichen Unterlagen einschließlich einer beglaubigten
Kopie der Beweismittel.

Die ersuchten Behörden bestätigen deren Eingang und teilen hierbei
mit, ob sie für die Erhebung zuständig sind. Geht innerhalb von drei
Monaten keine Antwort ein, so setzen die ersuchenden Behörden das
eingeleitete Erhebungsverfahren unverzüglich fort.

(2) Sind die ersuchten Behörden zuständig, so leiten sie, gegebenen-
falls nach Ablauf der in vorstehenden Absatz 1 Unterabsatz 2
genannten Dreimonatsfrist, ein neues Erhebungsverfahren für die
anderen Abgaben ein und teilen dies den ersuchenden Behörden unver-
züglich mit.

Alle von den ersuchenden Behörden eingeleiteten und noch nicht abge-
schlossenen Erhebungsverfahren für die anderen Abgaben werden
ausgesetzt, sobald die ersuchten Behörden diese von ihrem Entschluss,
die Erhebung vorzunehmen, in Kenntnis gesetzt haben.

Sobald die ersuchten Behörden nachweisen, dass sie die Erhebung
vorgenommen haben, erstatten die ersuchenden Behörden die bereits
vereinnahmten anderen Abgaben oder stellen das Erhebungsverfahren
gemäß den einschlägigen Bestimmungen ein.

Artikel 450c

(1) Wird das Verfahren nicht erledigt, haben die Zollbehörden des
Abgangsmitgliedstaats den Bürgen innerhalb von zwölf Monaten nach
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Annahme der Versandanmeldung über die Nichterledigung des
Versandverfahrens zu unterrichten.

(1a) Wird das Verfahren nicht erledigt, haben die nach Artikel 215
des Zollkodex bestimmten Zollbehörden den Bürgen innerhalb von drei
Jahren nach Annahme der Versandanmeldung zu unterrichten, dass er
die Beträge zu entrichten hat oder gegebenenfalls zu entrichten haben
wird, für die er im Hinblick auf das betreffende gemeinschaftliche
Versandverfahren haftet. Diese Mitteilung muss Nummer, Datum und
Abgangsstelle der Versandanmeldung, den Namen des Hauptver-
pflichteten und die auf dem Spiel stehenden Beträge enthalten.

(2) Erfolgt eine der Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1a nicht
innerhalb der vorgesehenen Frist, so ist der Bürge von seinen Pflichten
befreit.

(3) Wurde eine der vorgenannten Mitteilungen zugesandt, so wird
der Bürge über die Erhebung der Zollschuld oder die Erledigung des
Versandverfahrens unterrichtet.

Artikel 450d

Die Mitgliedstaaten leisten einander bei der Bestimmung der für die
Erhebung zuständigen Behörden Amtshilfe.

Diese Behörden unterrichten die Abgangsstelle und die Stelle der Bürg-
schaftsleistung über alle Fälle, in denen eine Zollschuld hinsichtlich der
von der Abgangsstelle angenommenen Anmeldungen zum gemein-
schaftlichen Versandverfahren entstanden ist, sowie über alle
gegenüber dem Schuldner eingeleiteten Erhebungsmaßnahmen.

KAPITEL 9

Beförderungen im Verfahren mit Carnet TIR oder Carnet ATA

Abschni t t 1

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 451

(1) Wird eine Ware zwischen zwei im Zollgebiet der Gemeinschaft
gelegenen Orten entweder im Verfahren des internationalen Waren-
transports mit Carnets TIR (TIR-Übereinkommen) oder mit Carnets
ATA (ATA-Übereinkommen) befördert, so gilt das Zollgebiet der
Gemeinschaft in Bezug auf die Modalitäten der Verwendung der
Carnets TIR oder ATA für diese Beförderung als ein einziges Gebiet.

(2) Bei der Verwendung des Carnet ATA als Versandpapier gilt als
„Versand“ die Beförderung der Waren von einer Zollstelle im Zollge-
biet der Gemeinschaft zu einer anderen Zollstelle in diesem Gebiet.

Artikel 452

Erfolgt die Beförderung einer Ware zwischen zwei Orten des Zollge-
biets der Gemeinschaft teilweise durch das Gebiet eines Drittlandes,
so werden die Kontrollen und Förmlichkeiten für das TIR-Verfahren
oder für das ATA-Verfahren an den Orten vorgenommen, an denen
die Ware das Zollgebiet der Gemeinschaft vorübergehend verläßt bzw.
wieder in dieses Gebiet verbracht wird.

Artikel 453

(1) Werden Waren im Zollgebiet der Gemeinschaft mit Carnets TIR
oder ATA befördert, gelten sie als Nichtgemeinschaftswaren, es sei
denn, ihr Gemeinschaftscharakter wird nachgewiesen.
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(2) Der Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der in Absatz 1
genannten Waren ist nach den ►M22 Artikeln 314b bis 324f ◄ oder
gegebenenfalls nach den Artikeln 325 bis 334 im Rahmen der Voraus-
setzungen des Artikels 326 zu erbringen.

Abschni t t 2

Das TIR-Verfahren

Artikel 454

Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für Beförderungen im
Verfahren des internationalen Warentransports mit Carnet TIR, soweit
Einfuhrabgaben und andere Abgaben in der Gemeinschaft betroffen
sind.

Artikel 455

(1) Die Zollbehörden des Bestimmungs- oder des Ausgangsmitglied-
staats senden den entsprechenden Teil des Trennabschnitts 2 des
Carnets TIR unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats
nach Beendigung des TIR-Versands an die Zollbehörden des Eingangs-
oder des Abgangsmitgliedstaats zurück.

(2) Geht der entsprechende Teil des Trennabschnitts 2 des Carnets
TIR nicht innerhalb von zwei Monaten nach Annahme des Carnets
TIR bei den Zollbehörden des Eingangs- oder des Abgangsmitglied-
staats ein, so benachrichtigen diese Behörden den betreffenden
bürgenden Verband unbeschadet der Mitteilung nach Artikel 11 Absatz
1 des TIR-Übereinkommens.

Sie benachrichtigen auch den Inhaber des Carnets TIR und fordern
diesen sowie den betreffenden bürgenden Verband auf, den Nachweis
für die Beendigung des TIR-Versands zu erbringen.

(3) Der in Absatz 2 genannte Nachweis kann durch Vorlage einer
von den Zollbehörden anerkannten Bescheinigung der Zollbehörden
des Bestimmungs- oder des Ausgangsmitgliedstaats erbracht werden,
die Angaben zur Identifizierung der betreffenden Waren enthält und
aus der hervorgeht, dass die Waren bei der Bestimmungs- oder der
Ausgangszollstelle gestellt wurden.

(4) Der TIR-Versand gilt ebenfalls als beendet, wenn der Inhaber
des Carnets TIR oder der betreffende bürgende Verband ein von den
Zollbehörden anerkanntes Zollpapier über den Erhalt einer zollrechtli-
chen Bestimmung der Waren in einem Drittland oder eine Abschrift
oder Fotokopie dieses Zollpapiers vorlegt, das Angaben zur Identifizie-
rung der betreffenden Waren enthält. Abschriften und Fotokopien
dieses Papiers müssen von der Stelle, die das Original mit ihrem Sich-
tvermerk versehen hat, oder von einer Behörde des betreffenden
Drittlandes oder eines der Mitgliedstaaten beglaubigt sein.

Artikel 455a

(1) Ist bei den Zollbehörden des Eingangs- oder Abgangsmitglied-
staats innerhalb von vier Monaten nach Annahme des Carnets TIR
kein Nachweis für die Beendigung des TIR-Versands eingegangen, so
leiten sie unverzüglich ein Suchverfahren ein, um alle zur Erledigung
des TIR-Versands notwendigen Informationen zu sammeln oder, sofern
dies nicht möglich ist, um die Umstände des Entstehens der Zollschuld
festzustellen, den Zollschuldner zu ermitteln und die für die buch-
mäßige Erfassung zuständigen Zollbehörden festzustellen.

Dieses Verfahren wird unverzüglich eingeleitet, wenn die Zollbehörden
frühzeitig darauf hingewiesen werden oder den Verdacht haben, dass
der TIR-Versand nicht beendet wurde.

(2) Ein Suchverfahren wird auch eingeleitet, wenn sich nachträglich
herausstellt, dass der Nachweis für die Beendigung des TIR-Versands
gefälscht wurde, und die Einleitung eines solchen Verfahrens zur Errei-
chung der in Absatz 1 genannten Ziele erforderlich ist.
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(3) Zur Einleitung eines Suchverfahrens richten die Zollbehörden
des Eingangs- oder des Abgangsmitgliedstaats ein entsprechendes Ersu-
chen mit allen erforderlichen Angaben an die Zollbehörden des
Bestimmungs- oder des Ausgangsmitgliedstaats.

(4) Die Zollbehörden des Bestimmungs- oder des Ausgangsmitglied-
staats leisten diesem Ersuchen unverzüglich Folge.

(5) Ergibt das Suchverfahren, dass der TIR-Versand ordnungsgemäß
beendet wurde, so teilen die Zollbehörden des Eingangs- oder des
Abgangsmitgliedstaats dies unverzüglich dem bürgenden Verband und
dem Inhaber des Carnets TIR sowie gegebenenfalls den Zollbehörden
mit, die bereits ein Erhebungsverfahren nach den Artikeln 217 bis 232
des Zollkodex eingeleitet haben.

Artikel 456

(1) Hat eine Zuwiderhandlung im Sinne des TIR-Übereinkommens
zur Folge, dass eine Zollschuld in der Gemeinschaft entsteht, so finden
die Vorschriften dieses Abschnitts entsprechende Anwendung auf die
anderen Abgaben im Sinne von Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe a) des
Zollkodex.

(2) Die Artikel 450a, 450b und 450d finden im Rahmen der Abga-
benerhebung bei Verwendung des Carnets TIR entsprechende
Anwendung.

Artikel 457

(1) Wird ein TIR-Versand im Zollgebiet der Gemeinschaft durchge-
führt, so kann nach Artikel 8 Absatz 4 des TIR-Übereinkommens jeder
bürgende Verband mit Sitz in der Gemeinschaft bis zur Summe von
60 000 EUR oder dem entsprechenden, in der Landeswährung ausge-
drückten Betrag für die Zahlung des gesicherten Betrages der
Zollschuld haftbar werden, die für die Waren, die Gegenstand der
Beförderung sind, entsteht.

(2) Der bürgende Verband, der seinen Sitz in dem gemäß Artikel
215 des Zollkodex für die Erhebung der Abgaben zuständigen
Mitgliedstaat hat, ist für die Entrichtung des gesicherten Betrages der
Zollschuld haftbar.

(3) Jede rechtswirksame Mitteilung, die die für die Abgabenerhe-
bung gemäß Artikel 215 Absatz 1 dritter Gedankenstrich des
Zollkodex als zuständig ermittelten Zollbehörden eines Mitgliedstaats
dem von ihnen zugelassenen bürgenden Verband über die Nichterledi-
gung eines TIR-Versands machen, ist auch dann gültig, wenn zu einem
späteren Zeitpunkt die Zollbehörden eines anderen Mitgliedstaats, die
als zuständig gemäß Artikel 215 Absatz 1 erster oder zweiter Gedan-
kenstrich ermittelt worden sind, die Abgabenerhebung gegenüber dem
von ihnen zugelassenen bürgenden Verband durchführen.

Artikel 457a

Entscheiden die Zollbehörden eines Mitgliedstaats, eine Person in
Anwendung von Artikel 38 des TIR-Übereinkommens vom TIR-
Verfahren auszuschließen, so gilt diese Entscheidung im gesamten
Zollgebiet der Gemeinschaft.

Der Mitgliedstaat teilt seine Entscheidung und den Anwendungszeit-
punkt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

Die Entscheidung ist auf alle Carnets TIR, die einer Zollstelle zur
Annahme vorgelegt werden, anzuwenden.
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Artikel 457b

(1) In Fällen, in denen die ►M19 in Anhang 44c ◄ genannten
Waren mit Carnet TIR befördert werden oder falls die Zollbehörden
es für notwendig erachten, kann die Abgangsstelle/Eingangszollstelle
die Beförderung auf einer festgelegten Route vorschreiben. Diese
Route kann nur auf Antrag des Inhabers des Carnet TIR von den Zoll-
behörden des Mitgliedstaates, in dem sich die Sendung auf ihrer
vorgeschriebenen Route befindet, geändert werden. Die Zollbehörden
vermerken die entsprechenden Angaben auf dem Carnet TIR und teilen
sie der Abgangsstelle/Eingangszollstelle unverzüglich mit.

Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Vorkehrungen zur Vorbeu-
gung von Verstößen und Unregelmäßigkeiten sowie zur wirksamen
Ahndung von Zuwiderhandlungen.

(2) In Fällen höherer Gewalt kann der Beförderer von der vorge-
schriebenen Route abweichen. Die Waren sind der nächsten
Zollbehörde des Mitgliedstaates, in dem sich die Sendung befindet,
unverzüglich und unter Vorlage des Carnet TIR vorzuführen. Die Zoll-
behörden unterrichten die Abgangsstelle/Eingangszollstelle
unverzüglich über die Abweichung und vermerken die entsprechenden
Einzelheiten auf dem Carnet TIR.

Abschni t t 3

Das ATA-Verfahren

Artikel 457c

(1) Dieser Artikel gilt unbeschadet der die Haftung der bürgenden
Verbände betreffenden besonderen Bestimmungen des ATA-Überein-
kommens, wenn ein Carnet ATA verwendet wird.

(2) Wird im Zusammenhang mit einem Versandvorgang mit Carnet
ATA in einem bestimmten Mitgliedstaat eine Zuwiderhandlung festge-
stellt, so erhebt dieser Mitgliedstaat die Zölle und anderen
gegebenenfalls zu entrichtenden Abgaben unbeschadet strafrechtlicher
Maßnahmen gemäß den gemeinschaftlichen oder innerstaatlichen
Vorschriften.

(3) Kann nicht festgestellt werden, in welchem Gebiet die Zuwider-
handlung begangen wurde, so gilt sie als in dem Mitgliedstaat
begangen, in dem sie festgestellt worden ist, es sei denn, die Ordnungs-
mäßigkeit des Verfahrens oder der Ort, an dem die Zuwiderhandlung
tatsächlich begangen wurde, wird den Zollbehörden innerhalb der in
Artikel 457d Absatz 2 genannten Frist glaubhaft nachgewiesen.

Gilt die Zuwiderhandlung in Ermangelung eines solchen Nachweises
als in dem Mitgliedstaat begangen, in dem sie festgestellt wurde, so
werden die für die betreffenden Waren geltenden Zölle und anderen
Abgaben von diesem Mitgliedstaat nach den gemeinschaftlichen oder
innerstaatlichen Vorschriften erhoben.

Wird später festgestellt, in welchem Mitgliedstaat die Zuwiderhandlung
tatsächlich begangen wurde, so werden die Zölle und anderen Abgaben
mit Ausnahme der nach Unterabsatz 2 als eigene Einnahmen der
Gemeinschaft erhobenen Abgaben, denen die Waren in dem betref-
fenden Mitgliedstaat unterliegen, diesem von dem Mitgliedstaat
erstattet, der sie ursprünglich erhoben hatte. In diesem Fall wird ein
etwaiger Mehrbetrag der Person erstattet, die die Abgaben ursprünglich
entrichtet hatte.

Ist der Betrag in dem die ursprüngliche Erhebung durchführenden
Mitgliedstaat erhobenen und erstatteten Zölle und anderen Abgaben
niedriger als der Betrag der Zölle und anderen Abgaben, die in dem
Mitgliedstaat geschuldet werden, in dem die Zuwiderhandlung tatsäch-
lich begangen wurde, so wird der Differenzbetrag nach den geltenden
gemeinschaftlichen oder innerstaatlichen Vorschriften erhoben.
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Die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten treffen die nötigen Vorkeh-
rungen zur Bekämpfung von Zuwiderhandlungen und zu deren
wirksamer Ahndung.

Artikel 457d

(1) Wird im Verlauf oder anlässlich eines Versands mit Carnet ATA
eine Zuwiderhandlung festgestellt, so teilen die Zollbehörden dies dem
Inhaber des Carnet ATA sowie dem bürgenden Verband innerhalb der
in Artikel 6 Absatz 4 des ATA-Übereinkommens vorgeschriebenen
Frist mit.

(2) Der Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung des
Versands mit Carnet ATA im Sinne des Artikels 457c Absatz 3 Unter-
absatz 1 ist innerhalb der in Artikel 7 Absätze 1 und 2 des ATA-
Übereinkommens vorgeschriebenen Frist zu erbringen.

(3) Der Nachweis nach Absatz 2 wird den Zollbehörden durch eines
der folgenden Mittel erbracht:

a) durch Vorlage eines von den Zollbehörden bescheinigten Zoll- oder
Handelspapiers, aus dem hervorgeht, dass die betreffenden Waren
bei der Bestimmungsstelle gestellt wurden;

b) durch Vorlage eines in einem Drittland ausgestellten Zollpapiers
über die Überführung der Waren in ein Zollverfahren oder einer
Abschrift oder Fotokopie dieses Papiers; diese Abschrift oder Foto-
kopie muss entweder von der Stelle, die das Original abgezeichnet
hat, von einer Behörde des betreffenden Drittlandes oder von einer
Behörde eines Mitgliedstaats beglaubigt sein;

c) durch die in Artikel 8 des ATA-Übereinkommens genannten
Beweismittel.

Das in Unterabsatz 1 Buchstaben a) und b) genannte Papier muss
Angaben zur Identifizierung der Waren enthalten.

Artikel 458

(1) Die Zollbehörden bestimmen in jedem Mitgliedstaat eine
Zentralstelle zur Koordinierung der Maßnahmen bei Zuwiderhand-
lungen im Zusammenhang mit dem Carnet ATA.

Diese Behörden teilen der Kommission die Bezeichnung und die voll-
ständige Anschrift der Stellen mit. Eine Liste der Zentralstellen wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, verö-
ffentlicht.

(2) Zum Zwecke der Bestimmung des für die Erhebung der Zölle
und sonstigen Abgaben zuständigen Mitgliedstaats ist als Mitgliedstaat,
in dem eine Zuwiderhandlung oder Unregelmäßigkeit im Verlauf eines
Versandes mit Carnet ATA im Sinne von ►M22 Artikel 457c Absatz
3 ◄, zweiter Unterabsatz festgestellt wird, derjenige anzusehen, in
dem die Waren wieder aufgefunden worden sind, oder, wenn die
Waren nicht wieder aufgefunden worden sind, der Mitgliedstaat, dessen
Zentralstelle im Besitz des letzten Trennabschnitts ist.

Artikel 459

(1) Stellen die Zollbehörden eines Mitgliedstaats die Entstehung
einer Abgabenschuld fest, so wird gegenüber dem bürgenden Verband,
an den dieser Mitgliedstaat gebunden ist, so schnell wie möglich ein
Anspruch geltend gemacht. Hat die Entstehung der Abgabenschuld
ihren Grund in dem Umstand, daß Waren, für die ein Carnet ATA
ausgestellt worden ist, nicht wiederausgeführt oder nicht innerhalb der
gemäß dem ATA-Übereinkommen festgelegten Frist ordnungsgemäß
erledigt worden sind, so wird frühestens drei Monate nach Ablauf der
Gültigkeitsdauer des Carnets der Anspruch geltend gemacht.

(2) Die die Angelegenheit bearbeitende Zentralstelle sendet
möglichst gleichzeitig an die Zentralstelle, in deren Zuständigkeitsbe-
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reich die Zollstelle der vorübergehenden Verwendung liegt, eine
Mitteilung nach dem Muster in Anhang 59.

Dieser Mitteilung wird eine Kopie des nicht erledigten Trennabschnitts
beigefügt, sofern dieser sich im Besitz der Zentralstelle befindet. Die
Mitteilung kann ferner jedesmal verwendet werden, wenn dies für
erforderlich erachtet wird.

Artikel 460

(1) Die Höhe der Abgaben, für die ein Anspruch nach Artikel 459
geltend gemacht wurde, wird mit dem Berechnungsvordruck nach dem
Muster in Anhang 60 berechnet, der nach den Anweisungen im Merk-
blatt dazu auszufüllen ist.

Der Berechnungsvordruck kann auch nach der Geltendmachung des
Anspruchs innerhalb einer Frist eingereicht werden, die höchstens drei
Monate ab der Geltendmachung des Anspruchs, in keinem Fall aber
mehr als sechs Monate ab der Einleitung des Erhebungsverfahrens
betragen darf.

(2) Nach Artikel 461 und unter den dort genannten Voraussetzungen
sind, wenn die Zollverwaltung dem mit ihr verbundenen bürgenden
Verband diesen Vordruck übersendet, die übrigen bürgenden Verbände
in der Gemeinschaft nicht von der eventuellen Zahlung der Abgaben
entbunden, falls festgestellt werden sollte, daß die Zuwiderhandlung in
einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen begangen wurde, in dem
das Verfahren ursprünglich eingeleitet worden ist.

(3) Der Berechnungsvordruck ist in zwei bzw. drei Exemplaren
auszustellen. Das erste Exemplar ist für den bürgenden Verband
bestimmt, mit dem die Zollbehörde des Mitgliedstaats verbunden ist,
in dem der Anspruch geltend gemacht wird. Das zweite Exemplar
wird von der ausstellenden Zentralstelle aufbewahrt. Die ausstellende
Zentralstelle sendet das dritte Exemplar gegebenenfalls an die Zentral-
stelle, in deren Amtsbereich die Zollstelle der vorübergehenden
Verwendung liegt.

Artikel 461

(1) Wird festgestellt, daß eine Zuwiderhandlung in einem anderen
Mitgliedstaat als demjenigen begangen wurde, in dem das Verfahren
ursprünglich eingeleitet worden ist, so stellt die Zentralstelle des ersten
Mitgliedstaats das Verfahren ein.

(2) Zur Einstellung des Verfahrens überstellt sie der Zentralstelle
des zweiten Mitgliedstaats die in ihrem Besitz befindlichen Akten-
stücke und erstattet dem bürgenden Verband, mit dem sie verbunden
ist, gegebenenfalls die bereits hinterlegten oder von ihm vorläufig
entrichteten Beträge.

Das Verfahren wird jedoch erst eingestellt, wenn die Zentralstelle des
ersten Mitgliedstaats von der Zentralstelle des zweiten Mitgliedstaats
eine Verfahrensübernahmeerklärung erhält, aus der insbesondere
hervorgeht, daß ein Anspruch nach den Grundsätzen des ATA-Überein-
kommens in dem zweiten Mitgliedstaat geltend gemacht worden ist.
Die Verfahrensübernahmeerklärung wird nach dem Muster in Anhang
61 ausgestellt.

(3) Die Zentralstelle des Mitgliedstaats, in dem die Zuwiderhand-
lung begangen wurde, übernimmt das Verfahren und erhebt
gegebenenfalls bei dem bürgenden Verband, mit dem sie verbunden
ist, die geschuldeten Abgaben zu dem Abgabensatz, der in dem
Mitgliedstaat gilt, in dem diese Zentralstelle liegt.

(4) Die Verfahrensabgabe muß innerhalb der Frist von einem Jahr
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Carnets erfolgen, falls die
Zahlung gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 des ATA-Übereinkommens
nicht endgültig entrichtet worden ist. Wird diese Frist überschritten, so
gelten ►M22 Artikel 457c Absatz 3 ◄ Unterabsätze 3 und 4.
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KAPITEL 10

Beförderungen mit Vordruck 302

Artikel 462

(1) Werden Waren nach Artikel 91 Absatz 2 Buchstabe e) und
Artikel 163 Absatz 2 Buchstabe e) des Zollkodex zwischen zwei im
Zollgebiet der Gemeinschaft gelegenen Orten mit dem Vordruck 302
befördert, der im Rahmen des am 19. Juni 1951 in London unterzeich-
neten Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die Rechtsstellung ihrer Truppen vorgesehen ist, so gilt das Zollgebiet
der Gemeinschaft für die Modalitäten der Verwendung dieses
Vordrucks für Beförderungszwecke als ein einziges Gebiet..

(2) Erfolgt eine Beförderung nach Absatz 1 teilweise durch das
Gebiet eines Drittlandes, so sind die mit dem Vordruck 302 verbun-
denen Kontrollen und Förmlichkeiten an den Orten vorzunehmen, an
denen die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft vorübergehend
verlassen bzw. wieder in dieses Zollgebiet verbracht werden.

(3) Wird im Verlauf oder anläßlich einer Beförderung mit Vordruck
302 festgestellt, daß in einem bestimmten Mitgliedstaat eine Zuwider-
handlung begangen worden ist, so erhebt dieser Mitgliedstaat die Zölle
und anderen gegebenenfalls zu entrichtenden Abgaben unbeschadet
strafrechtlicher Maßnahmen gemäß den gemeinschaftlichen oder inner-
staatlichen Vorschriften.

(4) ►M22 Artikel 457c Absatz 3 ◄ gilt sinngemäß.

KAPITEL 10a

Verfahren für Postsendungen

Artikel 462a

(1) Werden Nichtgemeinschaftswaren nach Artikel 91 Absatz 2
Buchstabe f) des Zollkodex zwischen zwei innerhalb des Zollgebiets
der Gemeinschaft gelegenen Orten durch die Post (einschließlich Paket-
post) befördert, so haben die Zollbehörden des Mitgliedstaats der
Versendung auf der Verpackung und den Begleitpapieren einen Klebe-
zettel nach dem Muster in Anhang 42 anzubringen oder anbringen zu
lassen.

(2) Werden Gemeinschaftswaren mit Bestimmung in oder mit
Herkunft aus einem Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, in dem die
Richtlinie 77/388/EWG keine Anwendung findet, durch die Post
(einschließlich Paketpost) befördert, so haben die Zollbehörden des
Mitgliedstaats der Versendung auf der Verpackung und den Begleitpa-
pieren einen Klebezettel nach dem Muster in Anhang 42b anzubringen
oder anbringen zu lassen.

TITEL III

ZOLLVERFAHREN MIT WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

KAPITEL 1

Grundsätzliche Vorschriften für mehr als ein Verfahren

Abschni t t 1

Begriffsbestimmungen

Artikel 496

In diesem Titel gelten als

a) Verfahren: ein Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung;
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b) Bewilligung: die Erlaubnis zur Inanspruchnahme eines Verfahrens

durch die Zollbehörden;

c) einzige Bewilligung: eine Bewilligung, die jeweils verschiedene
Zollverwaltungen berührt, für die Überführung und/oder Beendi-
gung eines Verfahrens, für die Lagerung, für aufeinander
folgende Be- oder Verarbeitungsvorgänge oder Verwendungen;

d) Inhaber: der Bewilligungsinhaber;

e) Überwachungszollstelle: die Zollstelle, die in der Bewilligung als
zur Überwachung des Verfahrens ermächtigt angegeben ist;

f) Zollstelle für die Überführung in das Verfahren: die Zollstelle(n),
die in der Bewilligung als zur Annahme der Zollanmeldungen zur
Überführung von Waren in ein Verfahren ermächtigt angegeben
ist (sind);

g) Zollstelle für die Beendigung des Verfahrens: die Zollstelle(n), die
in der Bewilligung als zur Annahme von Zollanmeldungen
ermächtigt angegeben ist (sind), mit denen Waren nach ihrer
Überführung in ein Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
eine zulässige neue zollrechtliche Bestimmung erhalten, oder bei
passiver Veredelung in den zollrechtlich freien Verkehr überge-
führt werden;

h) Dreieckverkehr: der Verkehr, bei dem die Zollstelle für die Been-
digung des Verfahrens nicht die gleiche wie die Zollstelle für die
Überführung in das Verfahren ist;

i) Buchhaltung: Geschäfts-, Steuer- oder sonstige Buchhaltung des
Inhabers oder für seine Rechnung geführte Bücher;

j) Aufzeichnungen: die Unterlagen, gleich auf welchem Träger, die
alle von den Zollbehörden für die Überwachung und Kontrolle
der Verfahren benötigten Angaben und technischen Einzelheiten,
insbesondere über die Bewegungen und den jeweiligen zollrechtli-
chen Status der Waren, enthalten. Aufzeichnungen werden im
Zolllagerverfahren Bestandsaufzeichnungen genannt;

k) Hauptveredelungserzeugnisse: die Veredelungserzeugnisse, für
deren Herstellung das Verfahren bewilligt wurde;

l) Nebenveredelungserzeugnisse: andere Erzeugnisse als die in der
Bewilligung angegebenen Hauptveredelungserzeugnisse, die bei
dem Verarbeitungsvorgang zwangsläufig anfallen;

m) Frist für die Beendigung des Verfahrens: Frist, innerhalb welcher
die Waren oder Erzeugnisse eine zulässige neue zollrechtliche
Bestimmung erhalten müssen, gegebenenfalls zur Beantragung
der Erstattung der Einfuhrabgaben nach aktiver Veredelung
(Verfahren der Zollrückvergütung) oder zur Inanspruchnahme der
vollständigen oder teilweisen Befreiung von den Einfuhrabgaben
bei Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nach passiver
Veredelung;

Abschni t t 2

Antrag auf Bewilligung

Artikel 497

(1) Die Bewilligung eines Verfahrens wird schriftlich mit einem
Muster nach Anhang 67 beantragt.

(2) Die Zollbehörden können zulassen, dass ein Antrag auf Erneue-
rung oder Änderung einer Bewilligung in einfacher Schriftform gestellt
wird.

(3) In folgenden Fällen kann der Antrag auf Bewilligung mittels
einer schriftlichen oder mit Mitteln der Datenverarbeitung im normalen
Verfahren erstellten Zollanmeldung gestellt werden:

a) zur aktiven Veredelung, sofern die wirtschaftlichen Vorausset-
zungen nach Artikel 539 als erfüllt gelten, ausgenommen
Ersatzwaren betreffende Anträge;
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b) zum Umwandlungsverfahren, sofern die wirtschaftlichen Vorausset-

zungen nach Artikel 552 Absatz 1 Unterabsatz 1 als erfüllt gelten;

c) zur vorübergehenden Verwendung, auch bei Verwendung eines
ATA- oder CPD-Carnets;

d) — zur passiven Veredelung: bei Ausbesserungen, auch mit dem
Verfahren des Standardaustausches, jedoch ohne vorzeitige Ein-
fuhr;

— zum zollrechtlich freien Verkehr: nach passiver Veredelung
unter Inanspruchnahme des Verfahrens des Standardaustauschs
mit vorzeitiger Einfuhr;

— zum zollrechtlich freien Verkehr: nach passiver Veredelung
unter Inanspruchnahme des Verfahrens des Standardaustausches
ohne vorzeitige Einfuhr, wenn die bereits erteilte Bewilligung
dieses Verfahren nicht vorsieht und die Zollbehörden ihre
Änderung gestatten;

— zum zollrechtlich freien Verkehr: nach passiver Veredelung,
sofern der Veredelungsvorgang Waren betrifft, die zu nichtkom-
merziellen Zwecken bestimmt sind.

Der Bewilligungsantrag kann mittels einer mündlichen Zollanmel-
dung zur vorübergehenden Verwendung gemäß Artikel 229 unter
Vorlage der in Artikel 499 Unterabsatz 3 genannten Unterlage
gestellt werden.

Der Bewilligungsantrag kann mittels jeder anderen, nach Artikel
232 Absatz 1 zur Überführung in die vorübergehende Verwendung
als Zollanmeldung geltenden Willensäußerung gestellt werden.

(4) Anträge auf Erteilung einer einzigen Bewilligung, außer bei der
vorübergehenden Verwendung, sind nach Absatz 1 zu stellen.

(5) Die Zollbehörden können verlangen, dass bei vorübergehender
Verwendung unter vollständiger Befreiung von den Einfuhrabgaben
gemäß Artikel 578 die Bewilligung nach Absatz 1 zu beantragen ist.

Artikel 498

Der Antrag auf Bewilligung nach Artikel 497 ist zu stellen

a) für das Zolllagerverfahren: bei den Zollbehörden, denen Zuständig-
keit eingeräumt worden ist für den Ort, der als Zolllager zuzulassen
ist oder an dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers geführt
wird;

b) für das Verfahren der aktiven Veredelung und für das Umwand-
lungsverfahren: bei den Zollbehörden, denen Zuständigkeit
eingeräumt worden ist für den Ort, an dem die Waren veredelt
oder umgewandelt werden sollen;

c) für das Verfahren der vorübergehenden Verwendung: bei den Zoll-
behörden, denen Zuständigkeit eingeräumt worden ist für den Ort,
an dem die Waren verwendet werden sollen unbeschadet von
►C13 Artikel 580 Absatz 2 ◄ Unterabsatz 2;

d) für das Verfahren der passiven Veredelung: bei den Zollbehörden,
denen Zuständigkeit eingeräumt worden ist für den Ort, an dem
sich die Waren, die vorübergehend ausgeführt werden sollen,
befinden.

Artikel 499

Erachten die Zollbehörden die in dem Antrag gemachten Angaben als
ungenügend, so können sie weitere Auskünfte vom Antragsteller
verlangen.

Insbesondere in den Fällen, in denen die Bewilligung durch Vorlage
der Zollanmeldung beantragt werden kann, verlangen die Zollbehörden
unbeschadet des Artikels 220, dass dem Antrag eine vom Anmelder
erstellte Unterlage mit mindestens den folgenden Angaben beigefügt
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wird, es sei denn, diese Angaben werden als unnötig erachtet oder
können auf dem Vordruck für die schriftliche Zollanmeldung gemacht
werden:

a) Name und Adresse des Antragstellers, des Anmelders und des Betei-
ligten;

b) Art der Veredelung, Umwandlung oder Verwendung der Waren;

c) handelsübliche und/oder technische Bezeichnung der Waren,
Veredelungs- oder Umwandlungserzeugnisse und Nämlichkeits-
mittel;

d) Codes für die wirtschaftlichen Voraussetzungen gemäß Anhang 70;

e) voraussichtliche Ausbeute oder die Methode ihrer Berechnung;

f) Frist für die Beendigung des Verfahrens;

g) vorgeschlagene Zollstelle für die Beendigung des Verfahrens;

h) Ort der Veredelung, Umwandlung oder Verwendung;

i) vorgeschlagene Beförderungsförmlichkeiten;

j) bei mündlicher Zollanmeldung Wert und Menge der Waren.

Wird die ►C13 in Unterabsatz 2 ◄ genannte Unterlage bei der
mündlichen Zollanmeldung zur vorübergehenden Verwendung vorge-
legt, so ist diese Unterlage in doppelter Ausfertigung zu erstellen,
davon eine von den Zollbehörden mit einem Sichtvermerk zu versehen
und dem Antragsteller auszuhändigen.

Abschni t t 3

Einzige Bewilligung

Artikel 500

(1) Wird eine einzige Bewilligung beantragt, so ist die Zustimmung
der beteiligten Zollbehörden nach dem in den Absätzen 2 und 3
beschriebenen Verfahren einzuholen.

(2) Bei der vorübergehenden Verwendung wird der Antrag bei den
Zollbehörden gestellt, die für den Ort der ersten Verwendung zuständig
sind, unbeschadet des ►C13 Artikels 580 Absatz 2 ◄ Unterabsatz 2.

In allen anderen Fällen wird er bei den Zollbehörden für den Ort
gestellt, an dem die Hauptbuchhaltung des Antragstellers geführt wird,
die auf Rechnungsprüfung gestützte Kontrollen des Verfahrens
erleichtert, und an dem zumindest ein Teil der in der Bewilligung
vorgesehenen Lagerung, Veredelung, Umwandlung oder vorüberge-
henden Ausfuhrvorgänge vorgenommen wird.

In Fällen, in denen die zuständigen Zollverwaltungen nicht gemäß
Unterabsatz 1 oder 2 bestimmt werden können, wird der Antrag bei
den Zollbehörden gestellt, die zuständig sind für den Ort, an dem die
Hauptbuchhaltung des Antragstellers geführt wird, die es ermöglicht,
das Verfahren anhand der Buchhaltungsunterlagen zu überprüfen.

(3) Die gemäß Absatz 2 zuständigen Zollbehörden übermitteln den
Antrag und den Bewilligungsentwurf den anderen beteiligten Zoll-
behörden, die innerhalb von 15 Tagen das Empfangsdatum bestätigen.

Die anderen beteiligten Zollbehörden teilen etwaige Einwände binnen
30 Tagen nach Eingang des Bewilligungsentwurfs mit. Werden
Einwände innerhalb dieser Frist erhoben und wird keine Einigung
erzielt, so wird der Antrag in dem Umfang abgelehnt, in dem Einwände
erhoben wurden.

(4) Die Zollbehörden können die Bewilligung erteilen, wenn sie
innerhalb der Frist von 30 Tagen keine Einwände gegen den Bewilli-
gungsentwurf erhalten.

Sie übermitteln allen beteiligten Zollbehörden eine Durchschrift der
einvernehmlich erteilten Bewilligung.
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Artikel 501

(1) Besteht zwischen zwei oder mehr Zollverwaltungen grundsätzli-
ches Einvernehmen über die Kriterien und Voraussetzungen für die
Erteilung einer einzigen Bewilligung, so können sie auch vereinbaren,
die vorherige Zustimmung gemäß Artikel 500 Absatz 1 sowie die
►C13 Benachrichtigung gemäß Artikel 500 Absatz 4 ◄ Unterabsatz
2 durch einfache Mitteilung zu ersetzen.

(2) Eine Mitteilung ist stets ausreichend, wenn

a) eine einzige Bewilligung erneuert, geringfügig geändert, zurückgen-
ommen oder widerrufen wird;

b) die einzige Bewilligung für eine vorübergehende Verwendung bean-
tragt wird und diese Antragsstellung nicht mit dem Muster nach
Anhang 67 vorzunehmen ist.

(3) Eine Mitteilung ist entbehrlich, wenn

a) mehrere Zollverwaltungen nur insoweit betroffen sind, als eine
aktive oder eine passive Veredelung im Dreieckverkehr ohne
Verwendung zusammenfassender Informationsblätter durchgeführt
wird;

b) Carnets ATA oder CPD verwendet werden;

c) die vorübergehende Verwendung durch Annahme einer mündlichen
Zollanmeldung oder einer Willensäußerung in anderer Form bewil-
ligt wird.

Abschni t t 4

Wirtschaftliche Voraussetzungen

Artikel 502

(1) Die Bewilligung darf nicht erteilt werden, ohne dass die Zoll-
behörden die wirtschaftlichen Voraussetzungen geprüft haben, es sei
denn, diese gelten nach den Kapiteln 3, 4 oder 6 als erfüllt.

(2) Beim Verfahren der aktiven Veredelung (Kapitel 3) ist bei der
Prüfung darauf abzustellen, ob eine Nutzung von gemeinschaftlichen
Beschaffungsquellen wirtschaftlich unmöglich ist, und zwar insbeson-
dere aufgrund der folgenden Kriterien, deren Einzelheiten in Anhang
70 Teil B dargelegt sind:

a) Nichtverfügbarkeit von in der Gemeinschaft hergestellten Waren,
die die gleiche Qualität und die gleichen technischen Merkmale
besitzen wie die Waren, die für die beabsichtigten Veredelungs-
vorgänge eingeführt werden sollen;

b) Preisunterschiede zwischen in der Gemeinschaft hergestellten Waren
und solchen, deren Einfuhr beabsichtigt ist;

c) vertragliche Verpflichtungen.

(3) Beim Umwandlungsverfahren (Kapitel 4) ist bei der Prüfung
darauf abzustellen, ob die Nutzung von nichtgemeinschaftlichen
Beschaffungsquellen die Aufnahme oder Beibehaltung von Umwand-
lungstätigkeiten in der Gemeinschaft ermöglicht.

(4) Beim Verfahren der passiven Veredelung (Kapitel 6) ist bei der
Prüfung darauf abzustellen, ob die Durchführung der Veredelung

a) außerhalb der Gemeinschaft wahrscheinlich dazu führen wird, dass
Gemeinschaftsverarbeiter erheblich benachteiligt werden, oder

b) in der Gemeinschaft wirtschaftlich unmöglich ist oder aufgrund
technischer Gründe oder vertraglicher Verpflichtungen nicht reali-
sierbar ist.
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Artikel 503

Unter Beteiligung der Kommission können die wirtschaftlichen
Voraussetzungen geprüft werden,

a) wenn die betroffenen Zollbehörden vor oder nach Erteilung der
Bewilligung eine breitere Konsultation wünschen;

b) wenn eine andere Zollverwaltung Einwände gegen eine erteilte
Bewilligung erhebt;

c) auf Initiative der Kommission.

Artikel 504

(1) Wird eine Prüfung nach Artikel 503 eingeleitet, so sind die
einschlägigen Angaben über den Fall der Kommission zu übermitteln.
Sie umfassen die Ergebnisse bereits vorgenommener Prüfungen.

(2) Die Kommission übermittelt den betreffenden Zollbehörden eine
Empfangsbestätigung oder eine Mitteilung, wenn sie auf eigene Initia-
tive handelt. Sie entscheidet im Einvernehmen mit ihnen, ob eine
Prüfung der wirtschaftlichen Voraussetzungen im Ausschuss erforder-
lich ist.

(3) Wird der Ausschuss befasst, so teilt die Zollbehörde, je nach Fall
dem Antragsteller oder dem Inhaber mit, dass die Prüfung eingeleitet
wurde und, sofern über den Antrag noch nicht entschieden ist, dass
die Fristen nach Artikel 506 ausgesetzt sind.

(4) Das Ergebnis der Beratungen des Ausschusses wird von den
betreffenden Zollbehörden sowie allen Zollbehörden, die ihrerseits
ähnliche Bewilligungen oder Anträge bearbeiten, berücksichtigt.

Dieses Ergebnis kann seine Veröffentlichung in der Reihe C des Amts-
blatts der Europäischen Gemeinschaften beinhalten.

Abschni t t 5

Entscheidung über eine Bewilligung

Artikel 505

Die für die Entscheidung zuständigen Zollbehörden erteilen die Bewil-
ligung wie folgt:

a) bei Anträgen nach Artikel 497 Absatz 1 mit dem Muster nach
Anhang 67,

b) bei Anträgen nach Artikel 497 Absatz 3 durch Annahme der Zollan-
meldung,

c) bei Anträgen auf Erneuerung oder Änderung durch eine andere
geeignete Form der Entscheidung.

Artikel 506

Der Antragsteller ist binnen 30 Tagen oder im Fall eines Zolllagers
binnen 60 Tagen nach Abgabe des Antrags oder nach Eingang noch
nachgeforderter fehlender oder weiterer Angaben bei den Zollbehörden
über die Erteilung der Bewilligung oder die Gründe für die Ablehnung
des Antrags zu unterrichten.

Diese Fristen gelten nicht für die einzige Bewilligung, es sei denn sie
wird gemäß Artikel 501 erteilt.

Artikel 507

(1) Unbeschadet des Artikels 508 wird die Bewilligung mit dem Tag
ihrer Erteilung oder zu einem in der Bewilligung bestimmten späteren
Zeitpunkt wirksam. Bei privaten Zolllagern können die Zollbehörden
ausnahmsweise vor der eigentlichen Erteilung der Bewilligung ihre
Zustimmung zu dem Antrag auf Bewilligung des Verfahrens mitteilen.

(2) Für die Bewilligung eines Zolllagerverfahrens wird keine
Geltungsdauer festgesetzt.
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(3) Für die aktive Veredelung, das Umwandlungsverfahren und die
passive Veredelung wird die Geltungsdauer der Bewilligung außer in
begründeten Fällen auf längstens drei Jahre ab dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens befristet.

(4) Abweichend von Absatz 3 darf für die aktive Veredelung von
Waren des Anhangs 73 Teil A die Geltungsdauer der Bewilligung
sechs Monate nicht überschreiten.

Für in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates (1)
bezeichnete Milch und Milcherzeugnisse, darf die Geltungsdauer drei
Monate nicht überschreiten.

Artikel 508

(1) Die Zollbehörden können außer für das Zolllagerverfahren auch
rückwirkende Bewilligungen erteilen.

Unbeschadet der Absätze 2 und 3 wird eine rückwirkende Bewilligung
frühestens ab dem Datum der Vorlage des Antrags auf Bewilligung
wirksam.

(2) Wird die Erneuerung einer für denselben Vorgang und dieselben
Waren bereits erteilten Bewilligung beantragt, so kann eine Bewilli-
gung mit Rückwirkung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
vorausgegangene Bewilligung unwirksam wurde, erteilt werden.

(3) Die Rückwirkung einer Bewilligung kann sich in Ausnah-
mefällen auch noch auf einen weiteren Zeitraum, längstens aber ein
Jahr vor dem Zeitpunkt der Antragstellung, erstrecken, sofern eine wirt-
schaftliche Notwendigkeit nachgewiesen wird und

a) der Antrag nicht mit betrügerischen Absichten oder offensichtlicher
Fahrlässigkeit zusammenhängt,

b) die Geltungsdauer, die nach Artikel 507 festgesetzt worden wäre,
nicht überschritten wird,

c) auf Grundlage der Buchhaltung des Antragstellers alle für das Zoll-
verfahren geltenden Voraussetzungen als erfüllt gelten können und
gegebenenfalls die Nämlichkeit der Waren für den betreffenden
Zeitraum festgestellt werden kann, sowie die zollamtliche Prüfung
des Zollverfahrens möglich ist, und

d) den neuen rechtlichen Verhältnissen der Waren durch Erfüllung der
erforderlichen Förmlichkeiten, auch — sofern erforderlich — im
Wege der Ungültigerklärung einer Zollanmeldung Rechnung
getragen werden kann.

Abschni t t 6

Sonstige Vorschriften über die Durchführung der Verfahren

Unterabschni t t 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 509

(1) Handelspolitische Maßnahmen, die in Rechtsakten der Gemein-
schaft vorgesehen sind, gelten für Nichtgemeinschaftswaren, die dazu
bestimmt sind, in ein Verfahren übergeführt zu werden, nur, wenn
sich diese Maßnahmen auf das Verbringen von Waren in das Zollgebiet
der Gemeinschaft beziehen.

(2) Werden andere als in Anhang 75 genannte und unter der aktiven
Veredelung gewonnene Veredelungserzeugnisse in den zollrechtlich
freien Verkehr übergeführt, so gelten die für die Überführung der Ein-
fuhrwaren in den zollrechtlich freien Verkehr vorgesehenen
handelspolitischen Maßnahmen.
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(3) Werden Umwandlungserzeugnisse in den zollrechtlich freien
Verkehr übergeführt, so sind die diese Erzeugnisse betreffenden
handelspolitischen Maßnahmen nur anzuwenden, sofern derartige auch
für die Einfuhrwaren vorgesehen sind.

(4) Sind in Rechtsakten handelspolitische Maßnahmen für die
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr vorgesehen, so gelten
diese Maßnahmen nicht für Veredelungserzeugnisse nach passiver
Veredelung,

— die weiterhin Ursprungswaren der Gemeinschaft im Sinne der
Artikel 23 und 24 des Zollkodex sind;

— bei Ausbesserungen, auch mit dem Verfahren des Standardau-
stauschs;

— bei ergänzenden Veredelungsvorgängen gemäß Artikel 123 des
Zollkodex.

Artikel 510

Unbeschadet des Artikels 161 Absatz 5 des Zollkodex kann die
Überwachungszollstelle gestatten, dass die Zollanmeldung bei einer
anderen als der in der Bewilligung angegebenen Zollstelle abgegeben
wird. Die Überwachungszollstelle legt fest, in welcher Weise sie zu
benachrichtigen ist.

Unterabschni t t 2

Beförderungen

Artikel 511

In der Bewilligung ist festzulegen, ob und unter welchen Vorausset-
zungen Waren oder Erzeugnisse in einem Nichterhebungsverfahren
zwischen verschiedenen Orten oder zu den Räumlichkeiten eines
anderen Inhabers ohne Beendigung des Verfahrens befördert werden
dürfen (Beförderung), wobei mit Ausnahme vom Fall der vorüberge-
henden Verwendung die Führung von Aufzeichnungen erforderlich ist.

Eine Beförderung ist nicht möglich, wenn der Ort des Abgangs oder
der Ankunft ein Zolllager des Typs B ist.

Artikel 512

(1) Die Beförderung zwischen zwei in derselben Bewilligung
bezeichneten Orten kann ohne Zollförmlichkeiten durchgeführt werden.

(2) Die Beförderung von der Zollstelle für die Überführung in das
Verfahren zum Betrieb des Inhabers oder Wirtschaftsbeteiligten oder
zum Ort ihrer Verwendung kann mit der Zollanmeldung zur Überfüh-
rung in das Verfahren durchgeführt werden.

(3) Die Beförderung zur Ausgangszollstelle im Hinblick auf die
Wiederausfuhr ist im Rahmen des Verfahrens möglich. In diesem Fall
ist das Verfahren erst beendet, nachdem die zur Wiederausfuhr ange-
meldeten Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft tatsächlich verlassen
haben.

Artikel 513

Die Beförderung von einem Inhaber zu einem anderen kann nur statt-
finden, wenn der letztere die beförderten Waren oder Erzeugnisse
aufgrund einer Bewilligung für das Anschreibeverfahren in das
Verfahren überführt. Sobald die Waren oder Erzeugnisse in den
Räumlichkeiten des zweiten Inhabers eintreffen, sind die Zollbehörden
zu benachrichtigen und die Waren oder Erzeugnisse in der Buchfüh-
rung gemäß Artikel 266 anzuschreiben. In diesem Fall ist eine
ergänzende Zollanmeldung nicht notwendig.

Im Fall der vorübergehenden Verwendung kann die Beförderung von
einem Inhaber zu einem anderen auch stattfinden, wenn der letztere
die Waren mit einer schriftlichen Zollanmeldung im normalen
Verfahren in das Verfahren überführt.
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Die zu erfüllenden Förmlichkeiten enthält Anhang 68. Mit Erhalt der
Waren oder Erzeugnisse ist der zweite Inhaber verpflichtet, diese in
das Verfahren überzuführen.

Artikel 514

Für die Beförderung, welche ein erhöhtes Risiko gemäß Anhang 44c
mit sich bringt, ist eine Sicherheit zu leisten, die gleichwertige Garan-
tien bietet, wie sie für das Versandverfahren vorgesehen sind.

Unterabschni t t 3

Aufzeichnungen

Artikel 515

In anderen Fällen als der vorübergehenden Verwendung verlangen die
Zollbehörden, dass der Inhaber, der Wirtschaftsbeteiligte oder der
Lagerhalter Aufzeichnungen führt, es sei denn, sie erachten dies nicht
für notwendig.

Die bestehende Buchhaltung, die alle einschlägigen Angaben enthält,
kann als Aufzeichnungen zugelassen werden.

Die Überwachungszollstelle kann eine Bestandsaufnahme für alle oder
einen Teil der in das Verfahren übergeführten Waren verlangen.

Artikel 516

Aufzeichnungen im Sinne des Artikels 515 und Aufzeichungen, die
gemäß Artikel 581 Absatz 2 für die vorübergehende Verwendung
ausdrücklich verlangt werden, müssen Folgendes enthalten:

a) die Angaben, die in den Feldern der Minimalliste gemäß Anhang 37
für die Zollanmeldung zur Überführung in das Verfahren enthalten
sind;

b) die Angaben aus den Zollanmeldungen, mit denen die Waren eine
zollrechtliche Bestimmung zur Beendigung des Verfahrens erhalten;

c) Datum und Referenzhinweis auf andere Zollpapiere und alle
sonstigen Unterlagen, die sich auf die Überführung in das Verfahren
und seine Beendigung beziehen;

d) die Art der Be- und Verarbeitungsvorgänge, der Behandlungen oder
der vorübergehenden Verwendung;

e) den Ausbeutesatz oder gegebenenfalls die Methode seiner Berech-
nung;

f) die Angaben, die die Überwachung der Waren sowie des Ortes, an
dem sie sich befinden, ermöglichen und Einzelheiten zu ihrer Beför-
derung;

g) handelsübliche oder technische Beschreibungen zur Feststellung der
Nämlichkeit der Waren;

h) die Angaben, die es im Rahmen von aktiven Veredelungen mit
Ersatzwaren ermöglichen, die Bewegungen zu überwachen.

Die Zollbehörden können jedoch auf einige dieser Angaben verzichten,
sofern dies die Kontrolle oder zollamtliche Überwachung des Verfah-
rens hinsichtlich der Lagerung, Verarbeitung oder Verwendung der
Waren nicht beeinträchtigt.

Unterabschni t t 4

Ausbeute und Berechnungsmethoden

Artikel 517

(1) Soweit für die Verfahren der Kapitel 3, 4 oder 6 von Bedeutung,
wird die Ausbeute oder die Methode zu ihrer Bestimmung einschließ-
lich der durchschnittlichen Ausbeutesätze in der Bewilligung oder zum
Zeitpunkt der Überführung der Waren in das Verfahren festgelegt. Sie
wird nach Möglichkeit anhand der Produktions- und sonstigen techni-
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schen Daten festgesetzt; wo solche nicht verfügbar sind, werden Daten
über gleichartige Vorgänge zugrunde gelegt.

(2) In besonderen Fällen können die Zollbehörden die Ausbeute
nach der Überführung der Waren in ein Verfahren festsetzen, jedoch
nicht mehr, nachdem die Waren eine neue zollrechtliche Bestimmung
erhalten haben.

(3) Für die aktive Veredelung sind die pauschalen Ausbeutesätze
gemäß Anhang 69 im Fall der dort aufgeführten Vorgänge anzu-
wenden.

Artikel 518

(1) Der Anteil der in die Veredelungserzeugnisse eingegangenen
Einfuhrwaren oder Waren der vorübergehenden Ausfuhr ist zu
berechnen im Hinblick auf

— die Ermittlung der zu erhebenden Einfuhrabgaben,

— die Ermittlung des Minderungsbetrages im Fall der Entstehung
einer Zollschuld oder

— die Anwendung handelspolitischer Maßnahmen.

Diese Berechnungen werden nach dem Mengenschlüssel, dem Wert-
schlüssel oder einem anderen Verfahren, das zu vergleichbaren
Ergebnissen führt, vorgenommen.

Umwandlungserzeugnisse sowie Zwischenerzeugnisse gelten für diese
Berechnungen als Veredelungserzeugnisse.

(2) Das Berechnungsverfahren nach dem Mengenschlüssel ist anzu-
wenden, wenn

a) nur eine Art Veredelungserzeugnis hergestellt wird; in diesem Fall
entspricht die Menge der Einfuhrwaren oder Waren der vorüberge-
henden Ausfuhr, die in den Veredelungserzeugnissen, für die eine
Zollschuld entstanden ist, als enthalten erachtet wird, dem Vomhun-
dertsatz dieser Veredelungserzeugnisse bezogen auf die gesamte
Menge der Veredelungserzeugnisse;

b) mehrere Arten von Veredelungserzeugnissen hergestellt wurden und
sämtliche Bestandteile der Einfuhrwaren oder Waren der vorüberge-
henden Ausfuhr in jedes dieser Veredelungserzeugnisse übergehen;
in diesem Fall entspricht die Menge der Einfuhrwaren oder Waren
der vorübergehenden Ausfuhr, die in den Veredelungserzeugnissen,
für die eine Zollschuld entstanden ist, als enthalten erachtet wird,

i) dem Verhältnis zwischen dieser Art von Veredelungserzeug-
nissen, unabhängig davon, ob eine Zollschuld entstanden ist,
und der Gesamtmenge aller Veredelungserzeugnisse

und

ii) dem Verhältnis zwischen der Menge der Veredelungserzeug-
nisse, für die eine Zollschuld entstanden ist, und der
Gesamtmenge der Veredelungserzeugnisse der gleichen Art.

Bei der Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der
Berechnungsmethode nach Buchstabe a) oder b) erfüllt sind, werden
Verluste nicht berücksichtigt. Unbeschadet Artikel 862 bezeichnet
man als Verluste den Teil der Einfuhrwaren oder Waren der vorüber-
gehenden Ausfuhr, der im Verlauf des Be- oder
Verarbeitungsvorgangs untergeht, insbesondere durch Verdunsten,
Austrocknen, Entweichen in Form von Gas oder Abfließen in das
Abwasser. Beim Verfahren der passiven Veredelung werden Nebenver-
edelungserzeugnisse in Form von Abfällen, Resten und
Ausschusswaren Verlusten gleichgestellt.

(3) Das Berechnungsverfahren nach dem Wertschlüssel findet dann
Anwendung, wenn das Berechnungsverfahren nach dem Mengens-
chlüssel nicht anwendbar ist.
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Die Menge der Einfuhrwaren oder Waren der vorübergehenden
Ausfuhr, die in den Veredelungserzeugnissen, für die eine Zollschuld
entstanden ist, als enthalten erachtet wird, entspricht

a) dem Wert der genannten Art des Veredelungserzeugnisses,
unabhängig davon, ob eine Zollschuld entstanden ist, als Vomhun-
dertsatz des Gesamtwertes aller Veredelungserzeugnisses

und

b) dem Wert der Veredelungserzeugnisse, für die eine Zollschuld
entstanden ist, als Vomhundertsatz des Gesamtwertes der Veredel-
ungserzeugnisse dieser Art.

Für die Anwendung des Wertschlüssels gilt als jeweiliger Wert der
verschiedenen Veredelungserzeugnisse der aktuelle Verkaufspreis „ab
Werk“ in der Gemeinschaft oder der aktuelle Verkaufspreis gleicher
oder gleichartiger Erzeugnisse in der Gemeinschaft, soweit diese nicht
durch eine Verbundenheit zwischen Käufer und Verkäufer beeinflusst
wurden.

(4) Kann der Wert nicht gemäß Absatz 3 festgesetzt werden, so ist
jede zweckgerechte Methode zulässig.

Unterabschni t t 5

Ausgleichszinsen

Artikel 519

(1) Entsteht für in die aktive Veredelung oder vorübergehende
Verwendung übergeführte Einfuhrwaren oder Veredelungserzeugnisse
eine Zollschuld, so sind auf der Grundlage des Einfuhrabgabenbetrages
für den in Frage stehenden Zeitraum Ausgleichszinsen zu zahlen.

(2) Die im statistischen Teil des Monatsberichts der Europäischen
Zentralbank veröffentlichten Dreimonats-Geldmarktsätze finden
Anwendung.

Es ist der Zinssatz anzuwenden, der für den zweiten Monat vor dem
Monat, in dem die Zollschuld entstanden ist, gilt, und zwar für den
Mitgliedstaat, in dem der erste in der Bewilligung vorgesehene
Vorgang stattfand oder hätte stattfinden sollen.

(3) Die Zinsen werden je Kalendermonat berechnet, und zwar ab
dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Ein-
fuhrwaren, für die die Zollschuld entstanden ist, erstmals in ein
entsprechendes Verfahren übergeführt wurden. Der Zeitraum endet am
letzten Tag des Monats, in dem die Zollschuld entsteht.

Wird im Rahmen der aktiven Veredelung (Verfahren der Zollrückver-
gütung) die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gemäß
Artikel 128 Absatz 4 des Zollkodex beantragt, so beginnt der Zeitraum
mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die
Einfuhrabgaben erstattet oder erlassen wurden.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung,

a) wenn der zugrunde zu legende Zeitraum weniger als einen Monat
beträgt;

b) wenn der Betrag fälliger Ausgleichszinsen pro entstandener Zoll-
schuld jeweils 20 EUR nicht übersteigt;

c) wenn eine Zollschuld entsteht, um für Einfuhrwaren in bestimmte
Drittländer die Gewährung einer Präferenzzollbehandlung entspre-
chend den einschlägigen Verträgen zwischen der Gemeinschaft und
diesen Drittländern zu ermöglichen;

d) wenn durch Zerstörung angefallene Abfälle und Überreste in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden;

e) wenn die Nebenveredelungserzeugnisse nach Anhang 75 in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden, vorausgesetzt, ihre
Mengen entsprechen den Mengen der ausgeführten Hauptveredel-
ungserzeugnisse;
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f) wenn durch Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gemäß

Artikel 128 Absatz 4 des Zollkodex eine Zollschuld entsteht und die
geschuldeten Einfuhrabgaben noch nicht erstattet oder erlassen
wurden;

g) wenn der Inhaber die Überführung der Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr beantragt und nachweist, dass besondere Umstände,
die nicht auf Fahrlässigkeit oder betrügerische Absicht seinerseits
zurückzuführen sind, die beabsichtigte Wiederausfuhr unter den
von ihm vorgesehenen und bei Einreichung des Antrags zur Bewilli-
gung ordnungsgemäß begründeten Bedingungen unmöglich oder
unwirtschaftlich machen;

h) soweit für eine entstandene Zollschuld eine Barsicherheit geleistet
wurde;

i) wenn nach Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe b) des Zollkodex oder
durch Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr eine Zoll-
schuld für Waren entstanden ist, die sich vorher im Verfahren der
vorübergehenden Verwendung gemäß den Artikeln 556 bis 561,
563, 565, 568, 573 Buchstabe b) und 576 dieser Verordnung
befunden haben.

(5) Handelt es sich um aktive Veredelungsvorgänge, bei denen die
Vielzahl der Einfuhrwaren und/oder Veredelungserzeugnisse eine
Anwendung der Regeln der Absätze 2 und 3 unwirtschaftlich macht,
so können die Zollbehörden auf Antrag des Beteiligten zulassen, dass
vereinfachte Methoden, mit denen ähnliche Ergebnisse erzielt werden,
für die Berechnung der Ausgleichszinsen verwendet werden.

Unterabschni t t 6

Beendigung

Artikel 520

(1) Sind Einfuhrwaren oder Waren der vorübergehenden Ausfuhr
aufgrund einer Bewilligung, aber mit mehreren Zollanmeldungen

— in ein Nichterhebungsverfahren übergeführt worden, so gilt die
Zuführung von Waren oder Erzeugnissen zu einer neuen zollrechtli-
chen Bestimmung jeweils für die betroffenen Einfuhrwaren als
Beendigung des Verfahrens, die mit der ältesten Zollanmeldung in
das Verfahren übergeführt worden sind;

— in eine aktive Veredelung (Verfahren der Zollrückvergütung) oder
passive Veredelung übergeführt worden, so gelten die Veredelungs-
erzeugnisse als jeweils aus den betroffenen Einfuhrwaren oder
Waren der vorübergehenden Ausfuhr hergestellt, die mit der
ältesten Zollanmeldung in das Verfahren übergeführt worden sind.

Die Anwendung von Unterabsatz 1 darf nicht zu ungerechtfertigten
Einfuhrabgabenvorteilen führen.

Der Inhaber kann beantragen, dass das Verfahren in Bezug auf
bestimmte Einfuhrwaren oder Waren der vorübergehenden Ausfuhr
beendet wird.

(2) Befinden sich in ein Verfahren übergeführte Waren gemeinsam
mit anderen Waren und sind sie von einer vollständigen Vernichtung
oder einem unwiederbringlichen Verlust betroffen, so kann der Inhaber
gegenüber den Zollbehörden den Nachweis über die tatsächliche
Menge der vernichteten oder verloren gegangenen im Verfahren
befindlichen Waren antreten. Vermag der Inhaber einen solchen Nach-
weis nicht zu führen, so wird die Menge der vernichteten oder verloren
gegangenen Waren unter Bezugnahme auf den Anteil ermittelt, der für
diese Warenart zum Zeitpunkt der Vernichtung oder des Verlusts in
dem Verfahren bestand.

Artikel 521

(1) Spätestens nach Ablauf der Frist für die Beendigung des Verfah-
rens, unabhängig davon, ob eine Globalisierung gemäß Artikel 118
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Absatz 2 Unterabsatz 2 des Zollkodex Anwendung findet, ist der
Überwachungszollstelle

— bei aktiver Veredelung (Nichterhebungsverfahren) oder dem
Umwandlungsverfahren die Abrechnung binnen 30 Tagen vorzu-
legen;

— bei aktiver Veredelung (Verfahren der Zollrückvergütung) der
Antrag auf Erstattung oder Erlass binnen sechs Monaten vorzu-
legen.

Wenn besondere Umstände es rechtfertigen, können die Zollbehörden
die Frist verlängern, auch wenn die ursprüngliche Frist abgelaufen ist.

(2) Sofern die Überwachungszollstelle nichts anderes vorschreibt,
müssen die Abrechnung oder der Antrag auf Erstattung oder Erlass
folgende Angaben enthalten:

a) einen Referenzhinweis auf die Bewilligung;

b) die Menge jeder Art von Einfuhrwaren, für die die Beendigung des
Verfahrens, die Erstattung oder der Erlass beantragt wird, oder der
im Dreieckverkehr in das Verfahren übergeführten Einfuhrwaren;

c) den KN-Code der Einfuhrwaren;

d) die für die Einfuhrwaren geltenden Zollsätze und gegebenenfalls
ihren Zollwert;

e) Hinweise auf die Zollanmeldungen, mit denen die Einfuhrwaren in
die Verfahren übergeführt wurden;

f) Art und Menge der Veredelungs- oder Umwandlungserzeugnisse
oder der unveränderten Waren sowie die zollrechtliche Bestimmung,
die sie erhalten haben, unter Hinweis auf die jeweiligen Zollanmel-
dungen, Zollpapiere oder sonstigen Unterlagen, die sich auf die
Beendigung des Verfahrens beziehen, und Fristen für seine Beendi-
gung;

g) den Wert der Veredelungs- oder Umwandlungserzeugnisse, wenn
die Abrechnung nach dem Wertschlüssel vorgenommen wird;

h) den Ausbeutesatz;

i) den Einfuhrabgabenbetrag, der zu entrichten, zu erstatten oder zu
erlassen ist, und gegebenenfalls die zu entrichtenden Ausgleichs-
zinsen; bezieht sich dieser Betrag auf die Anwendung von Artikel
546, so ist er getrennt auszuweisen;

i) beim Umwandlungsverfahren: KN-Code der Umwandlungserzeug-
nisse und nötige Angaben zur Ermittlung des Zollwerts.

(3) Die Überwachungszollstelle kann die Abrechnung selbst
vornehmen.

Abschni t t 7

Zusammenarbeit der Verwaltungen

Artikel 522

Die Zollbehörden übermitteln der Kommission in den in Anhang 70
genannten Fällen, Fristen und unter den sonstigen dort vorgesehenen
Vorgaben folgende Informationen:

a) bei der aktiven Veredelung und dem Umwandlungsverfahren:

i) erteilte Bewilligungen;
ii) aufgrund nicht erfüllter wirtschaftlicher Voraussetzungen abge-

lehnte Anträge, zurückgenommene oder widerrufene
Bewilligungen;

b) bei der passiven Veredelung:

i) gemäß Artikel 147 Absatz 2 des Zollkodex erteilte Bewilli-
gungen;

ii) aufgrund nicht erfüllter wirtschaftlicher Voraussetzungen abge-
lehnte Anträge, zurückgenommene oder widerrufene
Bewilligungen.
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Die Kommission stellt diese Angaben den Zollverwaltungen zur Verfü-
gung.

Artikel 523

Um die Kenntnisnahme von einschlägigen Angaben durch andere an
der Durchführung der Verfahren beteiligte Zollstellen zu ermöglichen,
können auf Ersuchen des Beteiligten oder auf Initiative der Zoll-
behörden folgende Informationsblätter nach Anhang 71 ausgestellt
werden, es sei denn, die Zollbehörden vereinbaren andere Mittel des
Informationsaustauschs:

a) für das Zolllagerverfahren: das Informationsblatt INF 8 für Angaben
zu den Bemessungsgrundlagen der Zollschuld betreffend Waren in
ihrem Zustand, bevor übliche Behandlungen durchgeführt wurden;

b) für das Verfahren der aktiven Veredelung:

i) das Informationsblatt INF 1 für Angaben über Abgabenbeträge,
Ausgleichszinsen, Sicherheiten und handelspolitische
Maßnahmen;

ii) das Informationsblatt INF 9 für Angaben über die im Dreieck-
verkehr einer anderen zollrechtlichen Bestimmung zugeführten
Veredelungserzeugnisse;

iii) das Informationsblatt INF 5 für Angaben über die vorzeitige
Ausfuhr im Dreieckverkehr im Hinblick auf eine zu erlangende
Abgabenbefreiung für Einfuhrwaren;

iv) das Informationsblatt INF 7 für Angaben im Hinblick auf eine
Erstattung oder einen Erlass von Einfuhrabgaben im Verfahren
der Zollrückvergütung;

c) für das Verfahren der vorübergehenden Verwendung das Informati-
onsblatt INF 6 für Angaben zu den Bemessungsgrundlagen der
Zollschuld oder zu gegebenenfalls bereits erhobenen Ein-
fuhrabgabenbeträgen im Fall des Verbringens von Waren an einen
anderen Ort;

d) für das Verfahren der passiven Veredelung das Informationsblatt
INF 2 für Angaben über Waren der vorübergehenden Ausfuhr im
Dreieckverkehr zur Erlangung vollständiger oder teilweiser
Befreiung.

KAPITEL 2

Zolllager

Abschni t t 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 524

In diesem Kapitel gelten in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen als Waren mit Vorfinanzierung: alle zur Ausfuhr in
unverändertem Zustand bestimmte Gemeinschaftswaren, für die ein
der Ausfuhrerstattung entsprechender Betrag vor der Ausfuhr der
Waren gezahlt wird, sofern dies in der Verordnung (EWG) Nr. 565/80
des Rates (1) vorgesehen ist.

Artikel 525

(1) Öffentliche Zolllager werden wie folgt unterschieden:

a) Lager des Typs A, bei denen die Verantwortung beim Lagerhalter
liegt;

b) Lager des Typs B, bei denen die Verantwortung beim Einlagerer
liegt;
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c) Lager des Typs F, bei denen die Zollbehörden das Zolllager

betreiben.

(2) Private Zolllager, bei denen die Verantwortung beim Lagerhalter
liegt, der zugleich auch Einlagerer, nicht aber zwangsläufig auch
Eigentümer der Waren ist, werden wie folgt unterschieden:

a) Lager des Typs D, bei denen die Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr im Anschreibeverfahren vorgenommen wird, wobei
die Beschaffenheit, der Zollwert und die Menge der Waren maßgeb-
lich sind, die im Zeitpunkt ihrer Überführung in das Verfahren
festgehalten werden;

b) Lager des Typs E, bei denen das Verfahren mit der Maßgabe anzu-
wenden ist, dass die Lagerung der Waren nicht notwendigerweise an
einem als Zolllager zugelassenen Ort erfolgt;

c) Lager des Typs C, bei denen keine der vorgenannten besonderen
Modalitäten Anwendung finden.

(3) Eine Bewilligung für das Zolllager des Typs E kann vorsehen,
dass die für das Lager des Typs D geltenden Vorschriften anzuwenden
sind.

Abschni t t 2

Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Artikel 526

(1) Bei der Erteilung der Bewilligung bezeichnen die Zollbehörden
die Räume oder jeden anderen Ort, der als Zolllager des Typs A, B, C
oder D zugelassen wird. Sie können auch Verwahrungslager als solche
Zolllager zulassen oder als Zolllager des Typs F selbst betreiben.

(2) Derselbe Ort kann nicht für mehrere Zolllager gleichzeitig zuge-
lassen werden.

(3) Wenn Waren eine Gefahr darstellen, andere Waren schädigen
können oder aus anderen Gründen besondere Einrichtungen benötigen,
so kann in der Bewilligung festgelegt werden, dass sie nur in besonders
für sie ausgestattete Räumlichkeiten gelagert werden dürfen.

(4) Zolllager des Typs A, C, D und E können als Vorratslager nach
Artikel 40 der Verordnung (EWG) Nr. 800/99 der Kommission (1)
zugelassen werden.

(5) Einzige Bewilligungen können nur für private Zolllager erteilt
werden.

Artikel 527

(1) Ein Zolllagerverfahren wird nur bewilligt, wenn die beabsich-
tigten üblichen Behandlungen oder Vorgänge der aktiven Veredelung
oder der Umwandlung nicht im Verhältnis zur Lagerung der Waren
überwiegen.

(2) Bewilligungen werden nicht erteilt, sofern die Räumlichkeiten
eines Zolllagers oder einer Lagereinrichtung zum Zwecke von Einzel-
handelsverkäufen benutzt werden.

Eine Bewilligung kann jedoch erteilt werden, wenn Einzelhandelsver-
käufe unter Befreiung von den Einfuhrabgaben vorgenommen werden:

a) an Reisende im Reiseverkehr nach Drittländern,

b) im Rahmen diplomatischer oder konsularischer Abkommen,

c) an Mitglieder internationaler Organisationen oder an NATO-
Streitkräfte.

(3) Im Rahmen der Anwendung von Artikel 86 zweiter Gedanken-
strich des Zollkodex berücksichtigen die Zollbehörden bei der
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Prüfung, ob ein Zolllagerverfahren mit Verwaltungskosten verbunden
ist, die zu dem wirtschaftlichen Bedürfnis außer Verhältnis stehen,
insbesondere den Typ des Zolllagers und das darin anwendbare
Verfahren.

Abschni t t 3

Bestandsaufzeichnungen

Artikel 528

(1) In Zolllagern des Typs A, C, D und E ist der Lagerhalter die mit
der Führung der Bestandsaufzeichnungen beauftragte Person.

(2) In Zolllagern des Typs F führt die betreibende Zollstelle anstelle
der Bestandsaufzeichnungen zollamtliche Aufzeichnungen.

(3) Für Zolllager des Typs B bewahrt die Überwachungszollstelle
anstelle der Bestandsaufzeichnungen die Zollanmeldungen zur
Überführung in das Verfahren auf.

Artikel 529

(1) Aus den Bestandsaufzeichnungen muss der jeweils noch im Zoll-
lagerverfahren befindliche Warenbestand jederzeit ersichtlich sein. Der
Lagerhalter legt der Überwachungszollstelle zu den von den Zoll-
behörden festgesetzten Zeitpunkten ein Verzeichnis des besagten
Bestandes vor.

(2) In Fällen nach Artikel 112 Absatz 2 des Zollkodex ist der Zoll-
wert der Waren vor Durchführung der üblichen Behandlungen in den
Bestandsaufzeichnungen anzugeben.

(3) Bei vorübergehendem Entfernen und gemeinsamer Lagerung von
Waren gemäß Artikel 534 Absatz 2 sind entsprechende Angaben in den
Bestandsaufzeichnungen festzuhalten.

Artikel 530

(1) In das Zolllagerverfahren des Typs E übergeführte Waren
müssen zum Zeitpunkt ihres Eintreffens in der Lagereinrichtung des
Inhabers in den Bestandsaufzeichnungen angeschrieben werden.

(2) Dient das Zolllager gleichzeitig als Verwahrungslager, so erfolgt
die Anschreibung in den Bestandsaufzeichnungen, sobald die Zollan-
meldung zur Überführung der Waren in das Verfahren angenommen
wurde.

(3) Die Anschreibung in den Bestandsaufzeichnungen im Hinblick
auf die Beendigung des Verfahrens hat spätestens zu dem Zeitpunkt
stattzufinden, in dem die Waren das Zolllager oder die Lagereinrich-
tung des Inhabers verlassen.

Abschni t t 4

Sonstige Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Artikel 531

Nichtgemeinschaftswaren können den in Anhang 72 aufgeführten übli-
chen Behandlungen unterzogen werden.

Artikel 532

Waren dürfen für höchstens drei Monate vorübergehend entfernt
werden. Wenn die Umstände dies erfordern, kann diese Frist verlängert
werden.

Artikel 533

Anträge auf Zulassung zur Durchführung üblicher Behandlungen oder
zum vorübergehenden Entfernen von Waren aus dem Zolllager sind
für jeden Fall gesondert bei der Überwachungszollstelle schriftlich zu
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stellen. Die Anträge müssen alle Angaben enthalten, die zur Durchfüh-
rung des Verfahrens erforderlich sind.

Derartige Zulassungen können im Rahmen der Bewilligung des Zollla-
gerverfahrens erteilt werden. In diesem Fall ist die
Überwachungszollstelle in der von ihr festgesetzten Form vorab von
dieser Behandlung oder dem vorübergehenden Entfernen der Waren
zu unterrichten.

Artikel 534

(1) Werden Gemeinschaftswaren in den Räumlichkeiten eines Zoll-
lagers oder in einer im Zolllagerverfahren verwendeten
Lagereinrichtung gelagert, so können besondere Methoden zur Identifi-
zierung dieser Waren festgelegt werden, insbesondere im Hinblick auf
ihre Unterscheidung von den in das Verfahren übergeführten Waren,
die in denselben Räumlichkeiten gelagert werden.

(2) Die Zollbehörden können gemeinsame Lagerung zulassen, sofern
es nicht möglich ist, jederzeit den zollrechtlichen Status jeder Warenart
festzustellen. Waren mit Vorfinanzierung sind von der Möglichkeit
einer solchen Zulassung ausgeschlossen.

Waren in gemeinsamer Lagerung müssen zum selben achtstelligen KN-
Code gehören sowie dieselbe Handelsqualität und dieselben techni-
schen Merkmale besitzen.

(3) Waren in gemeinsamer Lagerung sowie, unter besonderen
Umständen, Waren, die den Voraussetzungen von Absatz 2 Unterabsatz
2 genügen, auch wenn ihr zollrechtlicher Status feststellbar ist, können
im Hinblick auf ihre Zollanmeldung zu einer zollrechtlichen Bestim-
mung als Gemeinschaftswaren oder als Nichtgemeinschaftswaren
betrachtet werden.

Die Anwendung von Unterabsatz 1 darf jedoch nicht dazu führen, dass
ein bestimmter zollrechtlicher Status einer Warenmenge zugeschrieben
wird, die größer ist als die Menge derjenigen Waren, die diesen Status
tatsächlich besitzen und sich in dem Zeitpunkt, in dem die zu einer
zollrechtlichen Bestimmung angemeldeten Waren entfernt werden,
tatsächlich im Zolllager oder der Lagereinrichtung befinden.

Artikel 535

(1) Werden in den Räumlichkeiten eines Zolllagers oder in einer
Lagereinrichtung Vorgänge der aktiven Veredelung oder Umwand-
lungen durchgeführt, so finden die Vorschriften des Artikels 534 auf
die in den jeweiligen Verfahren befindlichen Waren entsprechende
Anwendung.

Sofern jedoch diese Vorgänge die aktive Veredelung ohne Verwendung
von Ersatzwaren oder die Umwandlung betreffen, finden die
Vorschriften des Artikels 534 über die gemeinsame Lagerung für
Gemeinschaftswaren keine Anwendung.

(2) Die Anschreibungen in den Aufzeichnungen sind dergestalt
vorzunehmen, dass die Zollbehörden die genaue Situation aller Waren
und Erzeugnisse in jedem der verschiedenen Verfahren jederzeit über-
wachen können.

KAPITEL 3

Aktive Veredelung

Abschni t t 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 536

In diesem Kapitel gelten als

a) vorzeitige Ausfuhr: die Regelung, nach der die aus Ersatzwaren
hergestellten Veredelungserzeugnisse ausgeführt werden können,
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bevor die Einfuhrwaren in die aktive Veredelung (Nichterhebungs-
verfahren) übergeführt werden;

b) Lohnveredelung: jede nach den Anweisungen und für Rechnung
des in einem Drittland ansässigen Auftraggebers durchgeführte
Veredelung von Einfuhrwaren, die dem Inhaber mittelbar oder
unmittelbar zur Verfügung gestellt werden, wobei im Allgemeinen
nur das Veredelungsentgelt zu zahlen ist.

Abschni t t 2

Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Artikel 537

Eine Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die
Absicht zur Wiederausfuhr oder Ausfuhr von Hauptveredelungserzeug-
nissen hat.

Artikel 538

Eine Bewilligung kann auch für Waren, auf die sich Artikel 114 Absatz
2 Buchstabe c) vierter Gedankenstrich des Zollkodex bezieht, erteilt
werden, mit Ausnahme folgender Waren:

a) andere Energiequellen als Treibstoffe, die zur Erprobung der
Veredelungserzeugnisse oder zur Feststellung von Defekten bei zur
Instandsetzung bestimmten Einfuhrwaren benötigt werden;

b) andere Schmiermittel als solche, die zur Erprobung oder für das
Prüfen, Kalibrieren, Regulieren oder Ausformen der Veredelungser-
zeugnisse benötigt werden;

c) Werkzeuge.

Artikel 539

►C13 (1) ◄ Außer bei Anträgen betreffend die in Anhang 73
aufgeführten Arten von Einfuhrwaren gelten die wirtschaftlichen
Voraussetzungen als erfüllt.

►C13 (2) ◄ Jedoch gelten auch bei Anträgen betreffend die in
Anhang 73 aufgeführten Warenarten die wirtschaftlichen Vorausset-
zungen als erfüllt, sofern

a) der Antrag Folgendes betrifft:

i) Veredelungsvorgänge an Waren, die zu nichtkommerziellen
Zwecken bestimmt sind,

ii) eine Lohnveredelung,

iii) die Veredelung von Erzeugnissen, die aus einer bereits vorher
bewilligten Veredelung hervorgegangen sind, für die die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen geprüft worden sind,

iv) übliche Behandlungen im Sinne von Artikel 531,

v) Ausbesserungen,

vi) die Verarbeitung von Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00 zu
Teigwaren der KN-Codes 1902 11 00 und 1902 19 oder

b) der Gesamtwert der Einfuhrwaren eines achtstelligen KN-Codes je
Antragsteller und Kalenderjahr 150 000 EUR nicht übersteigt oder

c) es sich gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des
Rates (1) um in Teil A von Anhang 73 genannte Einfuhrwaren
handelt, für die der Antragsteller ein von einer zuständigen Behörde
ausgestelltes Dokument vorlegt, das es erlaubt, diese Waren für die
mit Hilfe eines Bedarfsrahmenplans erstellten Mengen in das
Verfahren zu überführen
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Artikel 540

In der Bewilligung sind die Nämlichkeitsmittel und sonstigen
Maßnahmen zur Feststellung der in die Veredelungserzeugnisse über-
gegangenen Einfuhrwaren aufzuführen sowie die Voraussetzungen für
die ordnungsgemäße Durchführung der Vorgänge mit Ersatzwaren fest-
zulegen.

Derartige Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung oder Vorausset-
zungen können die Prüfung der Aufzeichnungen einschließen.

Abschni t t 3

Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Artikel 541

(1) In der Bewilligung ist anzugeben, ob und unter welchen Voraus-
setzungen Ersatzwaren im Sinne von Artikel 114 Absatz 2 Buchstabe
e) des Zollkodex, die zu demselben achtstelligen KN-Code gehören
sowie dieselbe Handelsqualität und dieselben technischen Merkmale
wie die Einfuhrwaren besitzen, für die Veredelungsvorgänge verwendet
werden dürfen.

(2) Es kann zugelassen werden, dass sich die Ersatzwaren auf einer
höheren Verarbeitungsstufe befinden als die Einfuhrwaren, sofern —
ausgenommen in außergewöhnlichen Fällen — der wesentliche Teil
der Veredelung, der die Ersatzwaren unterzogen werden, im Betrieb
des Inhabers oder in einem anderen Betrieb für Rechnung des Inhabers
durchgeführt wird.

(3) Für die Waren des Anhangs 74 gelten die dort aufgeführten
besonderen Vorschriften.

Artikel 542

(1) In der Bewilligung ist die Frist für die Beendigung des Verfah-
rens anzugeben. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann diese Frist
verlängert werden, auch wenn die ursprünglich festgesetzte Frist bereits
abgelaufen ist.

(2) Läuft die Frist für die Beendigung für alle innerhalb eines gege-
benen Zeitraums in das Verfahren übergeführten Waren an einem
bestimmten Zeitpunkt ab, so kann die Bewilligung vorsehen, dass die
Frist für die Beendigung automatisch für alle zu diesem Zeitpunkt
noch im Verfahren befindlichen Waren verlängert wird. Jedoch können
die Zollbehörden verlangen, dass diese Waren innerhalb der von ihnen
festgesetzten Frist eine zulässige neue zollrechtliche Bestimmung
erhalten.

(3) Unabhängig davon, ob eine Globalisierung oder Absatz 2 ange-
wandt wird, darf bei folgenden Veredelungserzeugnissen oder
unveränderten Waren die Frist für die Beendigung des Verfahrens nicht
überschreiten:

a) vier Monate für die in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 bezeichneten Milch und Milcherzeugnisse;

b) zwei Monate bei Schlachtung ohne Mast der Tiere des Kapitels 1
der Kombinierten Nomenklatur;

c) drei Monate bei Mast (gegebenenfalls einschließlich Schlachtung)
von Tieren der KN-Codes 0104 und 0105;

d) sechs Monate bei Mast (gegebenenfalls einschließlich Schlachtung)
von anderen Tieren des Kapitels 1 der Kombinierten Nomenklatur;

e) sechs Monate bei der Veredelung von Fleisch;

f) sechs Monate bei der Veredelung anderer landwirtschaftlicher
Erzeugnisse der gleichen Art wie die in Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 565/80 bezeichneten vorfinanzierungsfähigen Erzeug-
nisse, wenn sie zu Erzeugnissen oder Waren des Artikels 2
Buchstabe b) oder c) der genannten Verordnung veredelt werden.
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Werden aufeinander folgende Veredelungsvorgänge durchgeführt —
oder unter außergewöhnlichen Umständen — können die Fristen auf
Antrag verlängert werden, wobei die Gesamtfrist zwölf Monate nicht
überschreiten darf.

Artikel 543

(1) Im Fall der vorzeitigen Ausfuhr wird in der Bewilligung die
Frist festgelegt, innerhalb deren die Nichtgemeinschaftswaren zur
Überführung in das Verfahren angemeldet werden müssen; dabei ist
die für die Beschaffung der Waren sowie für ihre Beförderung in die
Gemeinschaft notwendige Zeit zu berücksichtigen.

(2) Die Frist nach Absatz 1 darf nicht überschreiten:

a) drei Monate für Waren, die einer gemeinsamen Marktorganisation
unterliegen;

b) sechs Monate für alle übrigen Waren.

Die Frist von sechs Monaten kann jedoch auf begründeten Antrag des
Inhabers verlängert werden, wobei die Gesamtfrist zwölf Monate nicht
überschreiten darf. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann diese
Fristverlängerung auch nach Ablauf der ursprünglich festgesetzten Frist
gewährt werden.

Artikel 544

Für die Zwecke der Beendigung des Verfahrens oder zur Beantragung
der Erstattung der Einfuhrabgaben sind einer Wiederausfuhr oder
Ausfuhr gleichgestellt:

a) die Lieferung von Veredelungserzeugnissen an Personen, die nach
Maßgabe des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über
diplomatische Beziehungen, des Wiener Übereinkommens vom 24.
April 1963 über konsularische Beziehungen, anderer Konsularübe-
reinkommen oder des New Yorker Übereinkommens vom 16.
Dezember 1969 über Sondermissionen zur Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben berechtigt sind;

b) die Lieferung von Veredelungserzeugnissen an die im Gebiet eines
Mitgliedstaats stationierten Streitkräfte anderer Länder, falls dieser
Mitgliedstaat besondere Befreiung von den Einfuhrabgaben nach
Artikel 136 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 gewährt;

c) die Lieferung ziviler Luftfahrzeuge; die Überwachungszollstelle
lässt jedoch die Beendigung der aktiven Veredelung zu, sobald die
Einfuhrwaren zum erstenmal der Herstellung, Ausbesserung,
Änderung oder Umrüstung von zivilen Luftfahrzeugen oder Teilen
davon zugeführt werden, vorausgesetzt, die Aufzeichnungen des
Inhabers ermöglichen eine Prüfung der ordnungsgemäßen Anwen-
dung und Durchführung des Verfahrens;

d) die Lieferung von Raumfahrzeugen und dazugehörender Ausrü-
stung; die Überwachungszollstelle lässt jedoch die Beendigung der
aktiven Veredelung zu, sobald die Einfuhrwaren zum erstenmal der
Herstellung, Ausbesserung, Änderung oder Umrüstung von Satel-
liten, deren Abschussgeräte und Bodenstationsausrüstung oder
Teilen davon, die Bestandteil des Systems sind, zugeführt werden,
vorausgesetzt, die Aufzeichnungen des Inhabers ermöglichen eine
Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung und Durchführung des
Verfahrens;

e) die vorschriftsgemäße Verfügung über Nebenveredelungserzeug-
nisse, die aus umweltschutzrechtlichen Gründen nicht unter
zollamtlicher Überwachung zerstört werden dürfen; dabei weist der
Inhaber nach, dass die Beendigung des Verfahrens nach den
normalen Regeln unmöglich oder unwirtschaftlich wäre.
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Abschni t t 4

Vorschriften über die Durchführung des Nichterhebungsverfahrens

Artikel 545

(1) Der Einsatz von Ersatzwaren bei Veredelungsvorgängen gemäß
Artikel 115 des Zollkodex erfordert nicht deren Überführung in das
Verfahren.

(2) Die Ersatzwaren und die aus ihnen hergestellten Veredelungser-
zeugnisse werden zu Nichtgemeinschaftswaren und die Einfuhrwaren
zu Gemeinschaftswaren, sobald die Annahme der Zollanmeldung zur
Beendigung des Verfahrens erfolgt ist.

Gelangen die Einfuhrwaren jedoch vor Beendigung des Verfahrens in
den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft, so wechselt ihr zollrechtli-
cher Status im Zeitpunkt dieses Verbringens auf den Markt. Ist zu
erwarten, dass die Ersatzwaren zu diesem Zeitpunkt nicht tatsächlich
verfügbar sind, können die Zollbehörden auf Antrag des Inhabers
ausnahmsweise zulassen, dass die Ersatzwaren zu einem späteren von
ihnen festzusetzenden Zeitpunkt und innerhalb einer angemessenen
Frist verfügbar sind.

(3) Im Fall der vorzeitigen Ausfuhr gilt folgende Regelung:

— Veredelungserzeugnisse werden Nichtgemeinschaftswaren mit der
Annahme der Ausfuhrzollanmeldung, sofern die einzuführenden
Waren in das Verfahren übergeführt werden;

— Einfuhrwaren werden Gemeinschaftswaren im Zeitpunkt ihrer
Überführung in das Verfahren.

Artikel 546

In der Bewilligung ist anzugeben, ob Einfuhrwaren, in Form von
Veredelungserzeugnissen oder unverändert sowie vorbehaltlich
etwaiger Verbote oder Beschränkungen, ohne Zollanmeldung in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden dürfen. In diesem Fall
gelten die Waren im Zeitpunkt des Ablaufes der Frist für die Beendi-
gung des Verfahrens als in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt, wenn sie keine zollrechtliche Bestimmung erhalten haben.

Für die Zwecke des Artikels 218 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Zollkodex
gilt eine Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr im Zeitpunkt der Vorlage der Abrechnung als abgegeben und
angenommen und die Überlassung der Waren als erteilt.

Die Erzeugnisse oder Waren gelten ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs in
den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft als Gemeinschaftswaren.

Artikel 547

Werden die Veredelungserzeugnisse in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt, beziehen sich die Felder 15, 16, 34, 41 und 42 der Zollan-
meldung auf die Einfuhrwaren. Die einschlägigen Angaben dürfen auch
auf dem Informationsblatt INF 1 oder einer anderen der Zollanmeldung
beigefügten Unterlage gemacht werden.

Artikel 547a

War für die Einfuhrwaren zum Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung
zur Überführung in das Verfahren eine Abgabenbegünstigung aufgrund
ihrer besonderen Verwendung vorgesehen, so werden die nach Artikel
121 Absatz 1 des Zollkodex zu erhebenden Einfuhrabgaben nach den
für diese Bestimmung geltenden Sätze berechnet. Dies ist nur dann
zulässig, wenn eine Bewilligung für die besondere Verwendung hätte
erteilt werden können und die Voraussetzungen für die Gewährung
dieser Abgabenbegünstigung erfüllt worden wären.
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Artikel 548

(1) Die Liste der Veredelungserzeugnisse, für die gemäß Artikel 122
Buchstabe a) erster Gedankenstrich des Zollkodex im Fall ihrer
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr die für sie geltenden
Einfuhrabgaben zu entrichten sind, sind im Anhang 75 aufgeführt.

(2) Werden nicht in der in Absatz 1 genannten Liste aufgeführte
Veredelungserzeugnisse vernichtet oder zerstört, sind sie als wiederaus-
geführt anzusehen.

Artikel 549

(1) Werden die Veredelungserzeugnisse oder die unveränderten
Waren zur Beendigung des Verfahrens in ein Nichterhebungsverfahren
übergeführt oder in eine Freizone des Kontrolltyps I im Sinne von
Artikel 799 oder in ein Freilager verbracht oder in eine Freizone des
Kontrolltyps II im Sinne von Artikel 799 übergeführt, so ist auf den
für die betreffende zollrechtliche Bestimmung verwendeten Unterlagen
oder bei Gebrauch von Aufzeichnungen einer der folgenden Vermerke
anzubringen:

— Mercancías PA/S,
— AF/S-varer,
— AV/S-Waren,
— Εµπορεύµατα ET/A,
— IP/S goods,
— Marchandises PA/S,
— Merci PA/S,
— AV/S-goederen,
— Mercadorias AA/S,
— SJ/T-tavaroita,
— AF/S-varor,

— Zboží AZS/P,
— ST/P kaup,
— IP/ATL preces,
— LP/S prekės,
— AF/F áruk,
— Oġġetti PI/S,
— Towary UCz/Z,
— AO/O blago,
— AZS/PS tovar.

(2) Unterliegen die in das Verfahren übergeführten Einfuhrwaren
besonderen handelspolitischen Maßnahmen, die auch zum Zeitpunkt
der Überführung dieser Waren — veredelt oder unverändert — in ein
Nichterhebungsverfahren oder zum Zeitpunkt ihrer Verbringung in eine
Freizone des Kontrolltyps I im Sinne von Artikel 799 oder in ein Frei-
lager oder ihrer Überführung in eine Freizone des Kontroltyps II im
Sinne von Artikel 799 noch anwendbar sind, so wird der in Absatz 1
genannte Vermerk durch einen der folgenden Vermerke ergänzt:

— Política comercial,
— Handelspolitik,
— Handelspolitik,
— Εµπορική πολιτική,
— Commercial policy,
— Politique commerciale,
— Politica commerciale,
— Handelspolitiek,
— Politica comercial,
— Kauppapolitiikka,
— Handelspolitik,
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— Obchodní politika,
— Kaubanduspoliitika,
— Tirdzniecības politika,
— Prekybos politika,
— Kereskedelempolitika,
— Politika kummerċjali,
— Polityka handlowa,
— Trgovinska politika,
— Obchodná politika.

Abschni t t 5

Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens der Zollrück-
vergütung

Artikel 550

Werden im Zollrückvergütungsverfahren befindliche Waren einer in
Artikel 549 Absatz 1 vorgesehenen zollrechtlichen Bestimmung zuge-
führt, sind die dort vorgesehenen Angaben durch folgende zu ersetzen:

— Mercancías PA/R,
— AF/T-varer,
— AV/R-Waren,
— Εµπορεύµατα ET/E,
— IP/D goods,
— Marchandises PA/R,
— Merci PA/R,
— AV/T-goederen,
— Mercadorias AA/D,
— SJ/T-tavaroita,
— AF/R-varor,

— Zboží AZS/N,
— ST/T kaup,
— IP/ATM preces,
— LP/D prekės,
— AF/V áruk,
— Oġġetti PI/SR,
— Towary UCz/Zw,
— AO/P blago,
— AZS/SV tovar.

KAPITEL 4

Umwandlungsverfahren

Artikel 551

(1) Das Umwandlungsverfahren ist für die Waren anwendbar, deren
Umwandlung zu Erzeugnissen führt, für die niedrigere Ein-
fuhrabgabenbeträge gelten als für die Einfuhrwaren.

Dieses Verfahren ist auch auf Waren anwendbar, die Be- oder Verar-
beitungsvorgängen unterzogen werden, um bei ihrer Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr die Einhaltung der für sie geltenden
technischen Vorschriften sicherzustellen.

(2) Artikel 542 Absätze 1 und 2 ist entsprechend anwendbar.

(3) Für die Zwecke der Bestimmung des Zollwertes der zum zoll-
rechtlich freien Verkehr angemeldeten Umwandlungserzeugnisse kann
der Anmelder jede der in Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a), b) oder c)
des Zollkodex genannten Methoden oder den Zollwert der Ein-
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fuhrwaren zuzüglich Umwandlungskosten wählen. ►M22 Als
Umwandlungskosten gelten alle Kosten, die anfallen, um die Umwand-
lungserzeugnisse herzustellen einschließlich der Gemeinkosten und des
Wertes der gegebenenfalls verwendeten Gemeinschaftswaren. ◄

Artikel 552

(1) Für in Anhang 76 Teil A aufgeführte Warenarten und Umwand-
lungsvorgänge gelten die wirtschaftlichen Voraussetzungen als erfüllt.

Für andere Warenarten und Umwandlungsvorgänge sind die wirtschaft-
lichen Voraussetzungen zu prüfen.

(2) Für die Warenarten und Umwandlungsvorgänge, die in Anhang
76 Teil B aufgeführt und nicht in Teil A enthalten sind, prüft der
Ausschuss die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Artikel 504 Absätze
3 und 4 ist entsprechend anwendbar.

KAPITEL 5

Vorübergehende Verwendung

Abschni t t 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 553

(1) Im Verfahren geborene Tiere werden ihrerseits als Nichtgemein-
schaftswaren und als in dieses Verfahren übergeführt angesehen, es sei
denn, sie haben einen unbedeutenden Handelswert.

(2) Die Zollbehörden stellen sicher, dass die Frist, während der die
Waren mit dem gleichen Verwendungszweck und unter der Verantwor-
tung des gleichen Inhabers insgesamt im Verfahren verbleiben, 24
Monate nicht überschreitet; dies gilt auch, wenn sie in ein anderes
Nichterhebungsverfahren übergeführt und dann erneut zur vorüberge-
henden Verwendung abgefertigt werden.

Sie können die Frist jedoch auf Antrag des Inhabers um die Zeitspanne
verlängern, während der die Waren gemäß den von ihnen festgelegten
Voraussetzungen nicht verwendet werden.

(3) Für die Zwecke des Artikels 140 Absatz 3 Zollkodex sind außer-
gewöhnliche Umstände alle Ereignisse, aufgrund deren die Waren für
einen weiteren Zeitraum im Verfahren bleiben müssen, um den Zweck
der betreffenden vorübergehenden Verwendung zu erfüllen.

(4) Im Verfahren befindliche Waren müssen im gleichen Zustand
bleiben.

Jedoch sind Reparaturen und Wartungen einschließlich Instandset-
zungen und Einstellarbeiten, sowie Maßnahmen zum Erhalt der Waren
und solche, die die Einhaltung der für sie hinsichtlich ihrer Verwen-
dung geltenden technischen Vorschrift sicherstellen, zulässig.

Artikel 554

Die vorübergehende Verwendung mit vollständiger Befreiung von den
Einfuhrabgaben (nachstehend: vollständige Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben) wird nur nach Maßgabe der Artikel 555 bis 578 bewilligt.

Die vorübergehende Verwendung mit teilweiser Befreiung von den
Einfuhrabgaben wird nicht für verzehr- und verbrauchbare Waren
bewilligt.
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Abschni t t 2

Voraussetzungen für die vollständige Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben

Unterabschni t t 1

Beförderungsmittel

Artikel 555

(1) Für diesen Unterabschnitt gelten folgende Definitionen:

a) „gewerbliche Verwendung“: die Verwendung eines Beförderungs-
mittels zur Beförderung von Personen gegen Entgelt oder zur
industriellen oder gewerblichen Beförderung von Waren gegen
oder ohne Entgelt;

b) „eigener Gebrauch“: eine andere als die gewerbliche Verwendung
eines Beförderungsmittels;

c) „Binnenverkehr“: die Beförderung von Personen oder Waren, die
im Zollgebiet der Gemeinschaft einsteigen oder geladen werden,
um in diesem Gebiet wieder auszusteigen oder ausgeladen zu
werden.

(2) Beförderungsmittel schließen die ihnen beigefügten normalen
Ersatzteile, Zubehör und Ausrüstungen ein.

Artikel 556

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Paletten
bewilligt.

Das Verfahren ist ebenfalls beendet, wenn Paletten gleicher Art oder
von etwa gleichem Wert ausgeführt oder wiederausgeführt werden.

Artikel 557

(1) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Behälter bewilligt, die an einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle
folgende Angaben tragen:

a) Bezeichnung des Eigentümers oder Betreibers; der Eigentümer oder
Betreiber kann entweder mit seinem vollen Namen oder mit einer
Kurzbezeichnung ausgewiesen werden, nicht aber in Form von
Sinnbildern wie Emblemen oder Flaggen;

b) außer bei Wechselbehältern im kombinierten Schiene-Straße-
Verkehr — die an dem Behälter vom Eigentümer oder Betreiber
angebrachten Erkennungszeichen und -nummern, das Eigengewicht
des Behälters einschließlich der fest angebrachten Ausrüstung;

c) außer bei Behältern im Luftverkehr — das Land, in dem der
Behälter beheimatet ist. Dieses kann ausgeschrieben, mit dem in
den internationalen Normen ISO 3166 oder 6346 vorgesehenen
Ländercodes ISO alpha-2 oder mit dem im internationalen Kraft-
fahrzeugverkehr verwendeten Nationalitätszeichen oder, im Fall
von Wechselbehältern im kombinierten Schiene-Straße-Verkehr,
durch Ziffern angegeben werden.

Wird die Bewilligung nach Artikel 497 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buch-
stabe c) beantragt, so müssen die Behälter von einer im Zollgebiet der
Gemeinschaft vertretenen Person, die jederzeit Auskunft über deren
Standort sowie über die Einzelheiten zur Überführung und Beendigung
des Verfahrens erteilen kann, überwacht werden.

(2) Behälter können vor ihrer Wiederausfuhr im Binnenverkehr
benutzt werden. Sie dürfen zur Beförderung von Waren, die im Gebiet
eines Mitgliedstaats verladen werden und im Gebiet desselben
Mitgliedstaats entladen werden sollen, bei jedem Aufenthalt in diesem
Mitgliedstaat nur einmal verwendet werden, falls der Behälter sonst
eine Leerfahrt in diesem Mitgliedstaat durchführen müsste.
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(3) Das Verfahren ist ebenfalls beendet, wenn unter den Bedin-
gungen des Abkommens von Genf vom 21. Januar 1994 über die
Nutzung von Pool-Behältern in internationalen Beförderungen, geneh-
migt durch den Beschluss 95/137/EG des Rates (1), Behälter gleicher
Art oder von etwa gleichem Wert ausgeführt oder wiederausgeführt
werden.

Artikel 558

(1) Die vorübergehende Verwendung mit vollständiger Befreiung
von den Einfuhrabgaben wird für im Straßen-, Schienen- oder Luftver-
kehr und in der See- und Binnenschifffahrt eingesetzte
Beförderungsmittel bewilligt, die

a) außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft auf den Namen einer
außerhalb dieses Gebiets ansässigen Person amtlich zugelassen
sind; in Ermangelung einer amtlichen Zulassung gilt diese Voraus-
setzung als erfüllt, wenn die betreffenden Fahrzeuge einer außerhalb
des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person gehören;

b) unbeschadet der Artikel 559, 560 und 561 von einer außerhalb des
Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person verwendet werden
und

c) bei gewerblicher Verwendung und mit Ausnahme von Schienenbe-
förderungsmitteln nur für Beförderungen verwendet werden, die
außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft beginnen oder enden;
sie können jedoch im Binnenverkehr eingesetzt werden, sofern die
im Bereich des Verkehrs geltenden Vorschriften, insbesondere dieje-
nigen betreffend die Voraussetzung für den Marktzugang und die
Durchführung von Beförderungen, es vorsehen.

(2) Wo die in Absatz 1 genannten Beförderungsmittel von im Zoll-
gebiet der Gemeinschaft ansässigen, professionellen
Vermietungsunternehmen wieder an eine außerhalb dieses Gebietes
ansässige Person vermietet werden, müssen sie binnen acht Tagen
nach Wirksamwerden des Vertrags wiederausgeführt werden.

Artikel 559

Im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässige Personen können die voll-
ständige Befreiung von den Einfuhrabgaben in Anspruch nehmen,
sofern

a) Schienenbeförderungsmittel solchen Personen aufgrund eines
Übereinkommens zur Verfügung gestellt werden, nach dem jedes
Bahnnetz die Fahrzeuge der übrigen Bahnnetze wie die eigenen
Fahrzeuge verwenden darf;

b) sie einen Anhänger betrifft, der mit einem im Zollgebiet der
Gemeinschaft zugelassenen Straßenbeförderungsmittel verbunden
ist;

c) Beförderungsmittel im Zusammenhang mit einer Notsituation
verwendet werden und die Verwendung fünf Tage nicht über-
schreitet;

d) Beförderungsmittel durch ein professionelles Vermietungsunter-
nehmen zum Zwecke der Wiederausfuhr innerhalb eines fünf Tage
nicht übersteigenden Zeitraums verwendet werden.

Artikel 560

(1) Im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässige natürliche Personen
können die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben von
Beförderungsmitteln zum eigenen Gebrauch in Anspruch nehmen,
sofern diese gelegentlich nach den Weisungen des Zulassungsinhabers,
der sich im Zeitpunkt der Verwendung ebenfalls im Zollgebiet der
Gemeinschaft befindet, erfolgt.
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Solche Personen können die vollständige Befreiung auch in Anspruch
nehmen für Beförderungsmittel zu eigenem Gebrauch, die im Rahmen
eines schriftlichen Vertrages gelegentlich gemietet werden:

a) um es den betreffenden Personen zu ermöglichen, an ihren Wohn-
sitz in der Gemeinschaft zurückzukehren;

b) zum Zwecke des Verlassens der Gemeinschaft oder

c) generell, sofern dies durch die betroffenen Zollbehörden zugelassen
ist.

(2) Die Beförderungsmittel müssen vom Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Vertrages gerechnet binnen folgender Fristen
wiederausgeführt oder an das in der Gemeinschaft ansässige Vermie-
tungsunternehmen zurückgegeben werden:

a) fünf Tage in dem in Absatz 1 Buchstabe a) aufgeführten Fall;

b) acht Tage in dem in Absatz 1 Buchstabe c) aufgeführten Fall.

Die Beförderungsmittel müssen in dem in Absatz 1 Buchstabe b)
aufgeführten Fall binnen zwei Tagen, vom Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Vertrags gerechnet, wiederausgeführt werden.

Artikel 561

(1) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird bewil-
ligt, wenn Beförderungsmittel im Zollgebiet der Gemeinschaft befristet
und im Hinblick auf ihre Wiederausfuhr unter Erteilung eines zeitlich
begrenzten Kennzeichens auf den Namen einer der folgenden Personen
zugelassen werden sollen:

a) auf den Namen einer außerhalb dieses Gebietes ansässigen Person
oder

b) auf den Namen einer innerhalb dieses Gebietes ansässigen natürli-
chen Person, die im Begriff ist, ihren gewöhnlichen Wohnsitz an
einen Ort außerhalb dieses Gebietes zu verlegen.

Die Ausfuhr des Beförderungsmittels muss in dem in Buchstabe b)
genannten Fall innerhalb von drei Monaten nach seiner amtlichen
Zulassung erfolgen.

(2) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird bewil-
ligt, wenn Beförderungsmittel, die einer außerhalb des Zollgebiets der
Gemeinschaft ansässigen Person gehören, von einer bei dieser Person
angestellten oder anderweitig von ihr zur Verwendung ermächtigten
natürlichen, im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässigen Person gewerb-
lich oder zum eigenen Gebrauch verwendet werden sollen.

Eigener Gebrauch ist gestattet, sofern er im Anstellungsvertrag vorge-
sehen ist.

Die Zollbehörden können die vorübergehende Verwendung von
Beförderungsmitteln nach dieser Vorschrift bei systematischer Inan-
spruchnahme begrenzen.

(3) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben kann in
Ausnahmefällen bewilligt werden, wenn Beförderungsmittel von in der
Gemeinschaft ansässigen Personen für eine begrenzte Dauer gewerblich
verwendet werden.

Artikel 562

Unbeschadet anderer besonderer Vorschriften beträgt die Frist zur
Beendigung

a) für Schienenbeförderungsmittel zwölf Monate;

b) für gewerblich verwendete Beförderungsmittel mit Ausnahme von
Schienenbeförderungsmitteln: den Zeitraum, der für die Durchfüh-
rung des Transportes notwendig ist;
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c) für Straßenbeförderungsmittel, die zum eigenen Gebrauch

verwendet werden,

— durch Studenten: den Zeitraum, in dem der Student sich im Zoll-
gebiet der Gemeinschaft ausschließlich zu Studienzwecken
aufhält;

— durch Personen, die einen Auftrag von bestimmter Dauer
erfüllen: den Zeitraum, in dem sich diese Person ausschließlich
zum Zwecke der Erfüllung des Auftrags im Zollgebiet der
Gemeinschaft aufhält;

— in anderen Fällen, einschließlich Reit- oder Zugtieren und von
ihnen gezogenen Gespannen: sechs Monate;

d) bei zum eigenen Gebrauch verwendeten Beförderungsmitteln des
Luftverkehrs: sechs Monate;

e) bei zum eigenen Gebrauch verwendeten Beförderungsmitteln der
See- und Binnenschifffahrt: 18 Monate.

Unterabschni t t 2

Persönliche Gebrauchsgegenstände und zu Sportzwecken verwen-
dete Waren, die von Reisenden eingeführt werden, Betreuungsgut

für Seeleute

Artikel 563

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für den
Umständen der Reise entsprechende persönliche Gebrauchsgegenstände
und zu Sportzwecken verwendete Waren bewilligt, die durch einen
Reisenden im Sinne des Artikels 236 Buchstabe A Nummer 1 einge-
führt werden.

Artikel 564

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Betreu-
ungsgut für Seeleute in folgenden Fällen bewilligt:

a) wenn es auf einem im internationalen Seeverkehr eingesetzten
Schiff verwendet wird,

b) wenn es aus einem solchen Schiff ausgeladen und durch seine
Besatzung an Land verwendet wird, oder

a) wenn es entweder in einer kulturellen oder sozialen Betreuungsein-
richtung für Seeleute Verwendung findet, die von nicht
gewinnorientierten Organisationen verwaltet wird oder in Gotteshäu-
sern verwendet wird, in denen regelmäßig Gottesdienste für
Seeleute abgehalten werden.

Unterabschni t t 3

Material für Katastropheneinsätze, medizinisch-chirurgische und
labortechnische Ausrüstung, Tiere, in Grenzzonen verwendete

Waren

Artikel 565

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Material
für Katastropheneinsätze bewilligt, sofern die Waren im Zusammen-
hang mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen von
Katastrophen oder ähnlichen Situationen im Zollgebiet der Gemein-
schaft verwendet werden und für staatliche oder von den zuständigen
Behörden zugelassene Institutionen bestimmt sind.

Artikel 566

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für medizi-
nisch-chirurgische und labortechnische Ausrüstung bewilligt, die für
Diagnose- und Therapiezwecke verwendet werden soll und leihweise
auf Anfrage eines Krankenhauses oder einer anderen medizinischen
Einrichtung, die dringenden Bedarf für diese Ausrüstung hat, zur

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 200



▼M20
Verfügung gestellt wird, um Unzulänglichkeiten der eigenen Ausrü-
stung auszugleichen.

Artikel 567

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Tiere
bewilligt, die einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
ansässigen Person gehören.

Sie wird für folgende Waren im Zusammenhang mit den Besonder-
heiten der nach dem geltenden Recht festgelegten Grenzzone bewilligt:

a) Ausrüstung, die einer in der Grenzzone, welche an die Grenzzone
der vorübergehenden Verwendung angrenzt, ansässigen Person
gehört und von einer in dieser angrenzenden Zone ansässigen
Person verwendet wird;

b) Waren, die für den Bau, die Instandsetzung oder die Instandhaltung
von Infrastrukturen in einer solchen Grenzzone unter Aufsicht von
Behörden verwendet werden.

Unterabschni t t 4

Ton, Bild oder Datenträger, Werbematerial, Berufsausrüstung,
pädagogisches Material und wissenschaftliche Ausrüstung

Artikel 568

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Waren
bewilligt, die

a) als Träger von Ton, Bild oder Informationen der Datenverarbeitung
dem Zwecke der Vorführung vor Verkauf oder der kostenlosen
Vorführung oder zur Überspielung von Ton, Synchronisation oder
Wiedergabe dienen oder

b) ausschließlich zur Werbung verwendet werden.

Artikel 569

(1) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Berufsausrüstung bewilligt, die

a) einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person
gehört,

b) entweder von einer außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft
ansässigen Person oder einer in diesem Gebiet ansässigen Person
eingeführt wird, die Angestellte des Eigentümers ist, und

c) vom Einführer oder unter seiner Aufsicht verwendet wird, mit
Ausnahme von audiovisuellen Gemeinschaftsproduktionen.

(2) Die vollständige Befreiung wird nicht für Berufsausrüstung
bewilligt, die zur gewerblichen Herstellung, zum Abpacken von Waren
oder, soweit es sich nicht um Handwerkszeuge handelt, zur Ausbeutung
von Bodenschätzen, für die Errichtung, Instandsetzung oder Instandhal-
tung von Gebäuden, zu Erdarbeiten oder zu ähnlichen Zwecken
verwendet werden soll.

Artikel 570

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für pädagogi-
sches Material und wissenschaftliches Gerät bewilligt, die

a) einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person
gehören,

b) von öffentlichen oder privaten wissenschaftlichen, lehrenden und
berufsbildenden Einrichtungen, die im Wesentlichen ohne Gewin-
nabsicht betrieben werden, eingeführt und ausschließlich zu
Unterrichtszwecken, zur Berufsausbildung oder für die wissenschaft-
liche Forschung unter deren Verantwortung verwendet werden,

c) entsprechend ihrem Verwendungszweck in vertretbarer Anzahl
eingeführt werden und
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d) nicht ausschließlich für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Unterabschni t t 5

Umschließungen, Formen, Matrizen, Klischees, Zeichnungen,
Modelle, Geräte zum Messen, Überprüfen oder Überwachen und
ähnliche Gegenstände, Spezialwerkzeuge und Instrumente, Test-
waren und Waren zur Durchführung von Tests, Muster,

Austauschproduktionsmittel

Artikel 571

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Umschlie-
ßungen bewilligt, die

a) sofern gefüllt eingeführt, dazu bestimmt sind, leer oder gefüllt
wiederausgeführt zu werden, oder

b) sofern leer eingeführt, dazu bestimmt sind, gefüllt ausgeführt zu
werden.

Umschließungen dürfen nicht im Binnenverkehr verwendet werden, es
sei denn zur Ausfuhr von Waren. Im Fall von gefüllt eingeführten
Umschließungen gilt dieses Verbot erst von dem Zeitpunkt an, zu dem
sie geleert worden sind.

Artikel 572

(1) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Formen, Matrizen, Klischees, Zeichnungen, Modelle und ähnliche
Gegenstände bewilligt, die

a) einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person
gehören und

b) zu Herstellungszwecken durch eine im Zollgebiet der Gemeinschaft
ansässige Person verwendet werden, wobei mindestens 75 % der aus
ihrer Verwendung resultierenden Waren ausgeführt werden.

(2) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Spezialwerkzeuge und -instrumente bewilligt, die

a) einer außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ansässigen Person
gehören und

b) einer im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässigen Person unentgelt-
lich zur Herstellung von Waren zur Verfügung gestellt werden, die
vollständig auszuführen sind.

Artikel 573

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird bewilligt für
Waren, die

a) Gegenstand von Tests, Experimenten oder Vorführungen sind;

b) im Rahmen eines Kaufvertrags mit Erprobungsvorbehalt eingeführt
und dieser Erprobung unterzogen werden;

c) zur Durchführung von Tests, Experimenten oder Vorführungen ohne
Gewinnabsicht verwendet werden.

Für die unter Buchstabe b) genannten Waren beträgt die Frist zur Been-
digung sechs Monate.

Artikel 574

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Muster
bewilligt, die in angemessenen Mengen und ausschließlich zu Vorführ-
und Ausstellungszwecken im Zollgebiet der Gemeinschaft verwendet
werden.

Artikel 575

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Austauschproduktionsmittel bewilligt, die einem Kunden vom Liefe-
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ranten oder Ausbesserer bis zur Lieferung oder Reparatur gleichartiger
Waren vorübergehend zur Verfügung gestellt werden.

Die Frist zur Beendigung beträgt sechs Monate.

Unterabschni t t 6

Waren für Veranstaltungen oder zum Verkauf

Artikel 576

(1) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird bewil-
ligt für Waren, die im Rahmen einer öffentlich zugänglichen
Veranstaltung, die nicht ausschließlich dem Zweck der kommerziellen
Veräußerung der Waren dient, ausgestellt oder verwendet oder aus in
das Verfahren übergeführten Waren gewonnen werden.

In Ausnahmefällen können die zuständigen Zollbehörden das Verfahren
für andere Veranstaltungen bewilligen.

(2) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird bewil-
ligt für Waren zur Ansicht, die nicht als Muster eingeführt werden
können und für die von seiten des Versenders eine Verkaufsabsicht
und beim Empfänger ein mögliche Kaufabsicht nach Ansicht besteht.

Die Frist zur Beendigung beträgt zwei Monate.

(3) Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für
Folgendes gewährt:

a) Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten des Anhangs
I der Richtlinie 77/388/EWG, die eingeführt werden, um ausgestellt
und gegebenenfalls verkauft zu werden;

b) für andere als neu hergestellte Waren, die im Hinblick auf ihre
Versteigerung eingeführt werden.

Unterabschni t t 7

Ersatzteile, Zubehör und Ausrüstung, andere Waren

Artikel 577

Die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben wird für Ersatz-
teile, Zubehör und Ausrüstungen bewilligt, die für Zwecke der
Ausbesserung und Wartungsarbeiten einschließlich Überholungen,
Einstellarbeiten und Maßnahmen zum Erhalt für in die vorübergehende
Verwendung übergeführten Waren verwendet werden.

Artikel 578

Die vorübergehende Verwendung mit vollständiger Befreiung von den
Einfuhrabgaben kann für andere als die in Artikel 556 bis 577
aufgezählten Waren oder solche, die die Voraussetzungen dieser
Artikel nicht erfüllen, bewilligt werden, sofern ihre Einfuhr

a) gelegentlich und für die Dauer von nicht mehr als drei Monaten,

oder

b) in besonderen Situationen ohne wirtschaftliche Auswirkungen
erfolgt.

Abschni t t 3

Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Artikel 579

Werden persönliche Gebrauchsgegenstände, Waren zu Sportzwecken
oder Beförderungsmittel mündlich oder durch eine Willensäußerung in
anderer Form zur Überführung in das Verfahren angemeldet, so können
die Zollbehörden eine schriftliche Zollanmeldung verlangen, sofern ein
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hoher Einfuhrabgabenbetrag auf dem Spiel steht oder ein ernsthaftes
Risiko der Nichterfüllung von Verfahrenspflichten besteht.

Artikel 580

(1) Zur Überführung in das Verfahren vorgelegte ATA-/CPD-
Carnets werden angenommen, sofern sie in einem teilnehmenden Land
ausgestellt sind und den Sichtvermerk eines Verbandes tragen, der zu
einer internationalen Kette bürgender Verbände gehört.

Sofern in bilateralen und multilateralen Vereinbarungen nicht ander-
weitig festgelegt, bedeutet teilnehmendes Land eine Vertragspartei des
ATA-Übereinkommens oder des Übereinkommens von Istanbul, die die
Empfehlungen des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Zollwesens vom 25. Juni 1992 über die Annahme von ATA-/CPD-
Carnets für die vorübergehende Verwendung angenommen hat.

(2) Absatz 1 ist nur anwendbar, wenn die ATA-/CPD-Carnets

a) Waren betreffen, die von diesen Vereinbarungen oder Abkommen
erfasst sind,

b) den Sichtvermerk der Zollbehörden in dem dafür vorbehaltenen Feld
auf dem Umschlagblatt des Carnets tragen und

c) im gesamten Zollgebiet der Gemeinschaft gültig sind.

Das ATA-/CPD-Carnet ist der Eingangszollstelle in das Zollgebiet der
Gemeinschaft vorzulegen, es sei denn diese Zollstelle ist nicht in der
Lage, die Einhaltung der Bedingungen des Verfahrens zu prüfen.

(3) Die Artikel 454, 455 und 458 bis 461 finden auf Waren, die mit
ATA-Carnets in das Verfahren übergeführt wurden, entsprechende
Anwendung.

Artikel 581

(1) Unbeschadet der besonderen Garantiesysteme bei ATA-/CPD-
Carnets unterliegt die Überführung in das Verfahren mittels schriftli-
cher Zollanmeldung der Leistung einer Sicherheit mit Ausnahme der
in Anhang 77 aufgeführten Fälle.

(2) Um die Kontrolle des Verfahrens zu erleichtern, können Zoll-
behörden das Führen von Aufzeichnungen verlangen.

Artikel 582

(1) Werden gemäß Artikel 576 in das Verfahren übergeführte Waren
zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet, so wird der Betrag der
Zollschuld anhand der Bemessungsgrundlagen ermittelt, die für diese
Waren im Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung
in den zollrechtlich freien Verkehr gelten.

Gelangen Waren, die nach Artikel 576 in das Verfahren übergeführt
wurden, in den Wirtschaftskreislauf, so gelten sie als gestellt, wenn
sie vor Ablauf der Frist für die Beendigung des Verfahrens zum zoll-
rechtlich freien Verkehr angemeldet werden.

(2) Zum Zwecke der Beendigung des Verfahrens für Waren gemäß
Artikel 576 Absatz 1 gilt deren Verbrauch, Zerstörung oder unentgelt-
liche Verteilung an das Publikum als Wiederausfuhr, sofern ihre Menge
in Anbetracht der Art der Veranstaltung, der Zahl der Besucher und
dem Ausmaß der Beteiligung des Inhabers an der Veranstaltung ange-
messen ist.

Unterabsatz 1 gilt nicht für alkoholische Getränke, Tabak und Treib-
stoffe.

Artikel 583

Werden in das Verfahren übergeführte Waren mit dem Ziel, das
Verfahren zu beenden, in eines der Nichterhebungsverfahren überge-

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 204

▼C13

▼M20



▼M20
führt oder in eine Freizone des Kontrolltyps I im Sinne von Artikel 799
oder in ein Freilager verbracht oder in eine Freizone des Kontrolltyps II
im Sinne von Artikel 799 übergeführt, so ist in alle Dokumente ausgen-
ommen ATA-/CPD-Carnets, in die Aufzeichnungen für die besagte
zollrechtliche Bestimmung oder in jedes diese Unterlagen ersetzende
Dokument folgender Vermerk aufzunehmen:

— Mercancías IT,
— MI-varer,
— VV-Waren,
— Εµπορεύµατα ΠΕ,
— ΤA goods,
— Marchandises ΑΤ,
— Merci ΑΤ,
— TI-goederen,
— Mercadorias IT,
— VM-tavaroita,
— TI-varor,

— Zboží DP,
— AI kaup,
— PI preces,
— LĮ prekės,
— IB áruk,
— Oġġetti TA,
— Towary OCz,
— ZU blago,
— DP tovar.

Artikel 584

Für Schienenbeförderungsmittel, die aufgrund eines Abkommens
gemeinsam verwendet werden, ist das Verfahren ebenfalls beendet,
wenn Schienenbeförderungsmittel gleicher Art oder gleichen Wertes
wie diejenigen, die einer im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässigen
Person zur Verfügung gestellt wurden, ausgeführt oder wiederausge-
führt werden.

KAPITEL 6

Passive Veredelung

Abschni t t 1

Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Artikel 585

(1) Sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen, gelten die
wesentlichen Interessen von Verarbeitern in der Gemeinschaft nicht
als erheblich beeinträchtigt.

(2) Wird eine Bewilligung von einer Person beantragt, die die
Waren der vorübergehenden Ausfuhr ausführt, ohne die Veredelungs-
vorgänge durchführen zu lassen, führen die Zollbehörden eine
vorherige Prüfung der in Artikel 147 Absatz 2 des Zollkodex
genannten Voraussetzungen aufgrund von Unterlagen und Belegen
durch. Die Artikel 503 und 504 sind entsprechend anwendbar.

Artikel 586

(1) In der Bewilligung sind die Nämlichkeitsmittel und sonstige
Maßnahmen zur Feststellung, dass die Veredelungserzeugnisse aus den
Waren der vorübergehenden Ausfuhr hergestellt wurden, oder zur
Überprüfung, dass die Bedingungen für die Verwendung des Verfah-
rens des Standardaustauschs eingehalten werden, anzugeben.
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Diese Maßnahmen können die Verwendung des in Anhang 104 wieder-
gegebenen Auskunftsblatts oder die Prüfung der Aufzeichnungen
einschließen.

(2) Erlaubt es die Art der Veredelungsvorgänge nicht festzustellen,
dass die Veredelungserzeugnisse aus den Waren der vorübergehenden
Ausfuhr hergestellt wurden, kann in besonders begründeten Fällen die
Bewilligung dennoch erteilt werden, wenn der Antragsteller die erfor-
derliche Gewähr bietet, dass die für die Veredelungsvorgänge
verwendeten Waren zum selben achtstelligen KN-Code gehören und
die gleiche Handelsqualität und technische Beschaffenheit wie die
Waren der vorübergehenden Ausfuhr besitzen. In der Bewilligung sind
die Bedingungen für die Verwendung des Verfahrens festzulegen.

Artikel 587

Wird das Verfahren zur Ausbesserung beantragt, so müssen die Waren
der vorübergehenden Ausfuhr zur Ausbesserung geeignet sein, und das
Verfahren darf nicht zum Zwecke der Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit der Waren verwendet werden.

Abschni t t 2

Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Artikel 588

(1) In der Bewilligung ist die Frist für die Beendigung des Verfah-
rens anzugeben. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann diese Frist
verlängert werden, auch wenn die ursprünglich festgesetzte Frist bereits
abgelaufen ist.

(2) Artikel 157 Absatz 2 des Zollkodex kann angewandt werden,
auch wenn die ursprünglich festgesetzte Frist abgelaufen ist.

Artikel 589

(1) Die Zollanmeldung zur Überführung der Waren der vorüberge-
henden Ausfuhr in das Verfahren erfolgt gemäß den für die Ausfuhr
geltenden Vorschriften.

(2) Bei vorzeitiger Einfuhr enthalten die der Zollanmeldung zur
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr beizufügenden Unter-
lagen eine Durchschrift der Bewilligung, es sei denn, diese Bewilligung
wurde nach Artikel 497 Absatz 3 Buchstabe d) beantragt. Artikel 220
Absatz 3 ist entsprechend anwendbar.

Abschni t t 3

Vorschriften über die Berechnung der Abgabenbefreiung

Artikel 590

(1) Bei der Berechnung des Minderungsbetrags bleiben Antidum-
ping- und Ausgleichszölle unberücksichtigt.

Nebenveredelungserzeugnisse in Form von Abfällen, Resten und
Ausschusswaren gelten als im Minderungsbetrag enthalten.

(2) Bei der Bestimmung des Wertes der Waren der vorübergehenden
Ausfuhr nach einer der in Artikel 151 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Zoll-
kodex aufgeführten Methoden werden die Lade-, Beförderungs- und
Versicherungskosten für die Waren der vorübergehenden Ausfuhr bis
zu dem Ort, an dem sie veredelt oder zuletzt veredelt worden sind,
nicht einbezogen

a) in den Wert der Waren der vorübergehenden Ausfuhr, der bei der
Ermittlung des Zollwerts der Veredelungserzeugnisse nach Artikel
32 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer i ) des Zollkodex zugrunde gelegt
wird,
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b) in die Veredelungskosten, wenn der Wert der Waren der vorüberge-

henden Ausfuhr nicht nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer
i ) ermittelt werden kann.

Die Lade-, Beförderungs- und Versicherungskosten für die Veredel-
ungserzeugnisse vom Ort der Veredelung oder letzten Veredelung bis
zum Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft werden
in die Veredelungskosten einbezogen.

Lade-, Beförderungs- und Versicherungskosten beinhalten:

a) Provisionen und Maklerlöhne, ausgenommen Einkaufsprovisionen,

b) Kosten von Umschließungen, die nicht als Einheit mit den Waren
der vorübergehenden Ausfuhr angesehen werden,

c) Verpackungskosten, und zwar sowohl Material- als auch Arbeitsko-
sten,

d) Kosten für die Behandlung der Waren, die mit ihrer Beförderung
zusammenhängen.

Artikel 591

Teilweise Befreiung von den Einfuhrabgaben unter Berücksichtigung
der Veredelungskosten als Grundlage für die Abgabenberechnung wird
auf Antrag gewährt.

Mit Ausnahme von Waren, die zu nichtkommerziellen Zwecken
bestimmt sind, ist ►C13 Unterabsatz 1 ◄ nicht anwendbar, wenn
die Waren der vorübergehenden Ausfuhr, die keine Ursprungswaren
der Gemeinschaft im Sinne des Titels II Kapitel 2 Abschnitt 1 des Zoll-
kodex sind, zu einem Zollsatz von Null in den zollrechtlich freien
Verkehr übergeführt wurden.

Die Artikel 29 bis 35 des Zollkodex finden sinngemäß auf die Veredel-
ungskosten ohne Berücksichtigung der Waren der vorübergehenden
Ausfuhr Anwendung.

Artikel 592

Handelt es sich um Betriebe, die Veredelungsvorgänge im Rahmen
einer Bewilligung, die keine Ausbesserung betrifft, durchführen, so
können die Zollbehörden auf Antrag des Inhabers einen auf alle diese
Vorgänge anwendbaren mittleren Abgabensatz festlegen (Globalerledi-
gung).

Dieser Abgabensatz wird für jeweils höchstens zwölf Monate festge-
setzt und auf Veredelungserzeugnisse, die innerhalb dieses Zeitraums
in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden, vorläufig ange-
wendet. Nach Ablauf jeden Bezugszeitraumes nehmen die
Zollbehörden eine endgültige Berechnung vor und wenden gegebenen-
falls die Vorschriften der Artikel 220 Absatz 1 oder Artikel 236 des
Zollkodex an.

TITEL IV

AUSFUHRVERFAHREN

KAPITEL 1

Endgültige Ausfuhr

Artikel 788

(1) Als Ausführer im Sinne des Artikels 161 Absatz 5 des Zollkodex
gilt die Person, für deren Rechnung die Ausfuhranmeldung abgegeben
wird und die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Anmeldung Eigen-
tümer der Waren ist oder eine ähnliche Verfügungsberechtigung
besitzt.

(2) Ist der Eigentümer oder der in ähnlicher Weise Verfügungsbe-
rechtigte gemäß den Bestimmungen des Ausfuhrrechtsgeschäftes
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außerhalb der Gemeinschaft ansässig, so gilt der in der Gemeinschaft
ansässige Beteiligte des Rechtsgeschäftes als Ausführer.

Artikel 789

Erfolgt die Ausfuhrlieferung durch einen Subunternehmer, so kann die
Ausfuhranmeldung auch bei der Zollstelle abgegeben werden, die für
den Ort zuständig ist, an dem der Subunternehmer seinen Sitz hat.

Artikel 790

Kann Artikel 161 Absatz 5 erster Satz des Zollkodex aus verwaltungs-
technischen Gründen nicht angewandt werden, so kann die
Ausfuhranmeldung bei jeder im betreffenden Mitgliedstaat hierfür
zuständigen Zollstelle abgegeben werden.

Artikel 791

(1) Eine Ausfuhranmeldung kann in begründeten Fällen

— von einer anderen als der in Artikel 161 Absatz 5 erster Satz des
Zollkodex genannten Zollstelle

oder

— von einer anderen als der in Artikel 790 genannten Zollstelle

angenommen werden.

In diesem Fall tragen die Kontrollen bezüglich der Einhaltung beste-
hender Verbote und Beschränkungen dem Ausnahmecharakter der
Situation Rechnung.

(2) Werden in den Fällen des Absatz 1 die Ausfuhrformalitäten nicht
in dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem der Ausführer ansässig ist, so
sendet die Zollstelle, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben worden
ist, eine Kopie des Einheitspapiers an die zuständige Behörde im
Mitgliedstaat, in dem der Ausführer ansässig ist.

Artikel 792

Erfolgt die Ausfuhranmeldung auf der Grundlage des Einheitsdoku-
ments, so sind unbeschadet Artikel 207 die Exemplare Nr. 1, 2 und 3
zu benutzen. Die Zollstelle, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben
wurde (Ausfuhrzollstelle), versieht Feld A mit ihrem Stempelabdruck
und füllt gegebenenfalls Feld D aus. Wenn sie die Waren überläßt,
behält sie Exemplar Nr. 1, sendet Exemplar Nr. 2 an das Statistische
Amt des Mitgliedstaats, in dem die Ausfuhrzollstelle liegt, und händigt
Exemplar Nr. 3 dem Beteiligten aus.

Artikel 793

(1) Das Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers ist der Ausgangszoll-
stelle vorzulegen, und die zur Ausfuhr überlassenen Waren sind dieser
Zollstelle zu gestellen.

(2) Als Ausgangszollstelle gilt:

a) für im Eisenbahnverkehr, mit der Post, im Luftverkehr oder im
Seeverkehr beförderte Waren die Zollstelle, die für den Ort
zuständig ist, an dem die Waren von der Eisenbahnverwaltung, der
Postverwaltung, der Luftverkehrsgesellschaft oder der Schifffahrts-
gesellschaft im Rahmen eines durchgehenden Beförderungsvertrags
zur Beförderung mit Bestimmung in ein Drittland übernommen
werden;

b) für in Rohrleitungen beförderte Waren und für elektrische Energie
die von dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet der Ausführer ansässig
ist, bezeichnete Zollstelle;

c) für in sonstiger Weise oder unter anderen als den unter den Buch-
staben a) oder b) genannten Umständen beförderte Waren die letzte
Zollstelle vor dem Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft.
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(3) ►M5 Die Ausgangszollstelle vergewissert sich, daß die
gestellten Waren den angemeldeten Waren entsprechen und überwacht
den körperlichen Ausgang der Waren. Hat der Anmelder in Feld Nr. 44
„RET-EXP“ vermerkt oder auf andere Weise bekundet, daß er die
Rückgabe des Exemplars Nr. 3 wünscht, so bescheinigt die Ausgangs-
zollstelle den körperlichen Ausgang der Waren durch einen Vermerk
auf der Rückseite des Exemplars Nr. 3 und gibt letzteres der Person,
die es ihr vorgelegt hat, oder, wenn das nicht möglich ist, gegebenen-
falls der in Feld Nr. 50 angegebenen Mittelsperson mit Sitz im
Verwaltungsbezirk der Ausgangszollstelle zur Weiterleitung an den
Anmelder zurück. Der Vermerk erfolgt durch einen Dienststempelab-
druck, der den Namen der Zollstelle und das Datum enthält. ◄

Im Falle einer Ausfuhr in Teilsendungen wird der Vermerk nur für die
Waren angebracht, die tatsächlich das Zollgebiet verlassen. Im Falle
einer Ausfuhr in Teilsendungen über mehrere Zollstellen beglaubigt
auf begründeten Antrag die Ausgangszollstelle, bei der das Original
des Exemplars Nr. 3 vorgelegt worden ist, Kopien des Exemplars Nr. 3
für die betreffenden Teilsendungen im Hinblick auf ihre Vorlage bei
den übrigen in Betracht kommenden Ausgangszollstellen. Das Original
des Exemplars Nr. 3 erhält einen entsprechenden Vermerk.

Wenn der gesamte Ausfuhrvorgang auf dem Gebiet eines einzigen
Mitgliedstaats erfolgt, so kann der betreffende Mitgliedstaat vorsehen,
daß Exemplar Nr. 3 nicht mit einem Vermerk zu versehen ist. In
diesem Fall wird Exemplar Nr. 3 einbehalten.

(4) Stellt die Ausgangszollstelle eine Mindermenge fest, vermerkt
sie dies auf dem vorgelegten Exemplar der Ausfuhranmeldung und
informiert die Ausfuhrzollstelle.

Stellt die Ausgangszollstelle eine Mehrmenge fest, so untersagt sie den
Ausgang der Mehrmenge aus dem Zollgebiet, bis die Ausfuhrförmlich-
keiten für sie erfüllt worden sind.

Stellt die Ausgangszollstelle eine andere Warenbeschaffenheit fest, so
untersagt sie den Ausgang der Waren, bis die Ausfuhrförmlichkeiten
erfüllt worden sind, und informiert die Ausfuhrzollstelle.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a) versieht die
Ausgangszollstelle Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung mit einem
Vermerk nach Absatz 3, nachdem sie auf dem Beförderungspapier
einen roten Stempelabdruck „Export“ und ihren Dienststempelabdruck
angebracht hat. Sind die Beteiligten im Falle eines Linienverkehrs
oder einer unmittelbaren Beförderung in ein Drittland in der Lage, die
Ordnungsgemäßheit der Verfahren auf andere Weise zu gewährleisten,
so kann vom Anbringen des Stempelabdrucks „Export“ abgesehen
werden.

(6) Bei Waren, die unter einem Versandverfahren befördert werden,
dessen Bestimmungsort in einem Drittland liegt oder eine Ausgangs-
zollstelle ist, versieht die Abgangsstelle das Exemplar Nr. 3 mit einem
Vermerk nach Absatz 3 und händigt es dem Anmelder aus, wenn sie
zuvor alle Exemplare des Versandpapiers oder gegebenenfalls des
Ersatzpapiers mit einem roten Stempelabdruck „Export“ versehen hat.
Die Ausgangszollstelle überwacht den körperlichen Ausgang der
Waren.

Vorstehender Unterabsatz findet keine Anwendung im Falle einer
Gestellungsbefreiung bei der Abgangsstelle gemäß Artikel 419 Absatz
4 und 7 sowie Artikel 434 Absatz 6 und 9.

(6a) Bei unter Steueraussetzung stehenden Waren, die mit einem
Begleitdokument gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 befördert
werden und deren Bestimmungsort in einem Drittland liegt, versieht die
Ausfuhrzollstelle Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers mit einem
Vermerk nach Absatz 3 und händigt es dem Beteiligten aus, nachdem
sie zuvor alle Exemplare des Begleitdokuments mit einem roten Stem-
pelabdruck „Export“ und mit dem Stempelabdruck nach Absatz 3
versehen hat.
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Auf Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers wird auf das Begleitdokument
verwiesen und umgekehrt.

Die Ausgangszollstelle überwacht den körperlichen Ausgang der Waren
und schickt das Exemplar des Begleitdokuments gemäß Artikel 19
Absatz 4 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates (1) zurück.

Im Fall der Anwendung des Absatzes 4 erfolgt der Vermerk auf dem
steuerrechtlichen Begleitdokument.

(7) Die Ausfuhrzollstelle kann vom Ausführer verlangen, ihr den
Nachweis des Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der Gemein-
schaft vorzulegen.

Artikel 794

(1) Waren, die keinen Verboten oder Beschränkungen unterliegen
und deren Wert pro Sendung und Anmelder 3 000 ECU nicht über-
schreitet, können bei der Ausgangszollstelle angemeldet werden.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß diese Bestimmung nicht auf
Personen angewandt wird, die als gewerblicher Zollagent für fremde
Rechnung handeln.

(2) Mündliche Ausfuhranmeldungen können nur bei der Ausgangs-
zollstelle abgegeben werden.

Artikel 795

Hat eine Ware das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen, ohne zuvor
zur Ausfuhr angemeldet worden zu sein, so ist die Ausfuhranmeldung
vom Ausführer nachträglich bei der Zollstelle abzugeben, die für den
Ort zuständig ist, an dem er ansässig ist. Die Bestimmungen von
Artikel 790 finden hierauf Anwendung.

Die Annahme einer solchen Anmeldung erfolgt unter der Vorausset-
zung, daß der Ausführer der betreffenden Zollstelle alle von ihr
geforderten Nachweise bezüglich der Tatsache, daß die Waren das
Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben, sowie der Warenart und
der Warenmenge vorlegt. Diese Zollstelle versieht das Exemplar Nr. 3
des Einheitspapiers mit einem entsprechenden Vermerk.

Die nachträgliche Annahme der Ausfuhranmeldung erfolgt unbeschadet
der Anwendung geltender Straf- oder Bußgeldbestimmungen sowie
möglicher Folgen im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik.

Artikel 796

(1) Verläßt eine zur Ausfuhr überlassene Ware das Zollgebiet der
Gemeinschaft nicht, so teilt der Anmelder dies unverzüglich der
Ausfuhrzollstelle mit. Exemplar Nr. 3 der betreffenden Ausfuhranmel-
dung ist in diesem Fall der Ausfuhrzollstelle zurückzugeben.

(2) Erfolgt in den Fällen nach Artikel 793 Absätze 5 oder 6 eine
Änderung des Beförderungsvertrags mit der Folge, daß eine Beförde-
rung, die außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft enden sollte,
innerhalb dieses Zollgebiets endet, so können die betreffenden Verwal-
tungen bzw. Gesellschaften den geänderten Vertrag nur mit
Zustimmung ►C2 der in Artikel 793 Absatz 2 Buchstabe a) genannten
Zollstelle ◄ oder im Falle eines Versandverfahrens der Abgangsstelle
ausführen. In diesem Fall ist das Exemplar Nr. 3 zurückzugeben.
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KAPITEL 2

Vorübergehende Ausfuhr mit Carnet ATA

Artikel 797

(1) Die Ausfuhr kann unter folgenden Voraussetzungen mit Carnet
ATA erfolgen:

a) Das Carnet ATA muß in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft
ausgestellt sein und Sichtvermerk und Bürgschaft eines in der
Gemeinschaft ansässigen Verbandes, der zu einer internationalen
Kette bürgender Verbände gehört, aufweisen.

Die Liste der Verbände wird von der Kommission veröffentlicht.

b) Das Carnet darf nur für Gemeinschaftswaren ausgestellt werden. Es
darf jedoch keine Waren betreffen,

— für die bei der Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft die
Ausfuhrzollförmlichkeiten im Hinblick auf die Gewährung von
Erstattungen oder anderen im Rahmen der gemeinsamen Agrar-
politik bei der Ausfuhr gewährten Beträgen erfüllt werden;

— für die ein anderer finanzieller Vorteil als diese Erstattungen
oder sonstigen Beträge im Rahmen der gemeinsamen Agrar-
politik mit der Auflage der Ausfuhr dieser Waren gewährt
worden ist;

— für die ein Antrag auf Erstattung oder Erlaß von Einfuhrabgaben
gestellt worden ist.

c) Die in Artikel 221 aufgeführten Unterlagen müssen vorliegen. Die
Zollbehörden können die Vorlage des Beförderungspapiers
verlangen.

d) Die Waren müssen zur Wiedereinfuhr bestimmt sein.

(2) Werden die mit Carnet ATA beförderten Waren zur vorüberge-
henden Ausfuhr abgefertigt, so erledigt die Ausfuhrzollstelle folgende
Förmlichkeiten:

a) sie prüft die Angaben in den Feldern A bis G des Ausfuhrabschnitts
im Hinblick auf die mit dem Carnet beförderten Waren;

b) sie füllt gegebenenfalls das Feld „Bescheinigung durch die Zoll-
behörden“ auf dem Umschlagblatt des Carnets aus;

c) sie füllt das Stammblatt und Feld H des Ausfuhrabschnitts aus;

d) sie vermerkt den Namen der Ausfuhrzollstelle in Feld H Buchstabe
b) des Wiedereinfuhrabschnitts;

e) sie behält den Ausfuhrabschnitt.

(3) Ist die Ausfuhrzollstelle nicht gleichzeitig Ausgangszollstelle, so
erledigt sie die Förmlichkeiten nach Absatz 2, läßt Feld 7 des Ausfuhr-
stammblatts jedoch offen, das von der Ausgangszollstelle ausgefüllt
werden muß.

(4) Die von der zuständigen Zollstelle in Feld H Buchstabe b) des
Ausfuhrabschnitts angegebene Frist für die Wiedereinfuhr der Waren
darf die Gültigkeitsdauer des Carnets nicht überschreiten.

Artikel 798

Wenn eine Ware, die das Zollgebiet der Gemeinschaft mit Carnet ATA
verlassen hat, nicht mehr zur Wiedereinfuhr bestimmt ist, ist der
Ausfuhrzollstelle eine Ausfuhranmeldung vorzulegen, die alle in
Anhang 37 genannten Angaben enthält.

Auf Vorlage des betreffenden Carnets bestätigt die Ausfuhrzollstelle
das Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung und macht das Wiederein-
fuhrstammblatt sowie den Wiedereinfuhrabschnitt ungültig.
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TITEL V

SONSTIGE ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNGEN

KAPITEL 1

Freizonen und Freilager

Abschni t t 1

Gemeinsame Vorschriften für die Abschnitte 2 und 3

Unterabschni t t 1

Begriffsbestimmungen und allgemeine Vorschriften

Artikel 799

Für dieses Kapitel gelten folgende Definitionen:

a) Kontrolltyp I: die Kontrollen, die sich im Wesentlichen auf eine
vorhandene Umzäunung stützen;

b) Kontrolltyp II: die Kontrollen, die im Wesentlichen mit den Erfor-
dernissen des Zolllagerverfahrens übereinstimmen;

c) Beteiligter: jede Person, die in einer Freizone oder einem Freilager
eine Tätigkeit im Bereich der Lagerung, der Be- oder Verarbei-
tung, der Umwandlung oder des Kaufs oder Verkaufs von Waren
ausübt.

Artikel 800

Jede Person ist befugt, bei den von den Mitgliedstaaten dafür
bestimmten Zollbehörden zu beantragen, dass bestimmte Teile des
Zollgebiets der Gemeinschaft zu Freizonen erklärt werden oder die
Errichtung eines Freilagers bewilligt wird.

Artikel 801

(1) Die Bewilligung für die Errichtung eines Gebäudes in einer Frei-
zone ist schriftlich zu beantragen.

(2) In dem Antrag nach Absatz 1 ist anzugeben, zu welcher Tätig-
keit das Gebäude benutzt werden soll; ferner muss der Antrag alle
sonstigen Angaben enthalten, die es den zuständigen Zollbehörden
gestatten, die Möglichkeit der Bewilligungserteilung zu beurteilen.

(3) Die zuständigen Zollbehörden erteilen die Bewilligung, wenn die
Einhaltung der Vorschriften des Zollrechts dadurch nicht beeinträchtigt
wird.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für den Umbau eines
Gebäudes in einer Freizone oder eines als Freilager dienenden
Gebäudes.

Artikel 802

Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten teilen der Kommission Folgendes
mit:

a) die Freizonen, die bestehen und in der Gemeinschaft in Betrieb sind,
gemäß der Einteilung nach Artikel 799;

b) die zuständigen Zollbehörden, bei denen der Antrag nach Artikel
804 zu stellen ist.

Die Kommission veröffentlicht die Mitteilungen nach den Buchstaben
a) und b) im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C.
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Unterabschni t t 2

Zulassung der Bestandsaufzeichnungen

Artikel 803

(1) Jeder Beteiligte muss vor Beginn seiner Tätigkeiten von den
Zollbehörden eine Zulassung seiner Bestandsaufzeichnungen im Sinne
von

— Artikel 176 des Zollkodex in einer Freizone des Kontrolltyps I oder
in einem Freilager oder

— Artikel 105 des Zollkodex in einer Freizone des Kontrolltyps II

erhalten.

(2) Die Zulassung wird schriftlich erteilt. Sie wird nur solchen
Personen erteilt, die jede erforderliche Gewähr für die Einhaltung der
Vorschriften über Freizonen und Freilager bieten.

Artikel 804

(1) Der Antrag auf Zulassung der Bestandsaufzeichnungen ist
schriftlich bei den von dem Mitgliedstaat dafür bestimmten Zoll-
behörden zu stellen, in dem sich die Freizone oder das Freilager
befindet.

(2) Der in Absatz 1 genannte Antrag muss die beabsichtigten Tätig-
keiten bezeichnen; diese Informationen gelten als Mitteilung gemäß
Artikel 172 Absatz 1 des Zollkodex. Er muss Folgendes enthalten:

a) eine genaue Beschreibung der geführten oder geplanten Bestands-
aufzeichnungen,

b) Art und zollrechtlichen Status der Waren, die Gegenstand dieser
Tätigkeit sind,

c) gegebenenfalls die Angabe, in welchem Zollverfahren die Tätig-
keiten durchgeführt werden sollen,

d) alle sonstigen Auskünfte, die die Zollbehörden benötigen, um die
ordnungsgemäße Anwendung der Vorschriften sicherzustellen.

Abschni t t 2

Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps I und Freilager

Unterabschni t t 1

Überwachung

Artikel 805

Die Umzäunung zur Abgrenzung einer Freizone muss so beschaffen
sein, dass den Zollbehörden die Überwachung außerhalb der Freizone
erleichtert wird und keine Möglichkeit besteht, die Waren widerrecht-
lich aus der Freizone zu entfernen.

Unterabsatz 1 findet auf Freilager entsprechend Anwendung.

Der Außenbereich der Umzäunung muss derart hergerichtet sein, dass
eine ordnungsgemäße Überwachung durch die Zollbehörden möglich
ist. Der Zugang zu diesem Bereich ist von ihrem Einverständnis
abhängig.

Artikel 806

Die für die Freizone oder das Freilager geführten Bestandsaufzeich-
nungen müssen insbesondere folgende Angaben enthalten:

a) alle Angaben betreffend Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der
Packstücke, Menge und Bezeichnung der Waren unter Verwendung
der handelsüblichen Bezeichnung sowie gegebenenfalls Kennzei-
chen des Behälters;
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b) die Angaben, die erforderlich sind, um die Waren jederzeit überwa-

chen zu können, insbesondere deren Aufenthaltsort, die
zollrechtliche Bestimmung, die sie nach ihrem Aufenthalt in der
Freizone oder dem Freilager erhalten haben, oder deren Verbringen
in einen anderen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft;

c) den Hinweis auf das beim Warenein- und -ausgang verwendete
Beförderungspapier;

d) die Angabe des zollrechtlichen Status und gegebenenfalls den
Hinweis auf die Bescheinigung dieses Status gemäß Artikel 812;

e) die Angaben über die üblichen Behandlungen;

f) gegebenenfalls Vermerke gemäß den Artikeln 549, 550 oder 583;

g) Einzelheiten über Waren, die im Falle einer Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr oder in die vorübergehende Verwen-
dung keinen Einfuhrabgaben oder handelspolitischen Maßnahmen
unterworfen wären und bei denen die Verwendung oder Bestim-
mung geprüft werden muss.

Die Zollbehörden können darauf verzichten, bestimmte Angaben zu
verlangen, soweit die zollamtliche Überwachung der Freizone oder
des Freilagers dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Werden Aufzeichnungen im Rahmen eines Zollverfahrens verlangt, so
brauchen die darin enthaltenen Angaben nicht in den Bestandsaufzeich-
nungen aufgeführt zu werden.

Artikel 807

Die aktive Veredelung oder das Umwandlungsverfahren wird für
Veredelungserzeugnisse, Umwandlungserzeugnisse oder unveränderte
Waren, die sich in einer Freizone oder in einem Freilager befinden,
durch die Anschreibung in den Bestandsaufzeichnungen der Freizone
oder des Freilagers beendet. Der Hinweis auf diese Anschreibung ist
in den Aufzeichnungen für die aktive Veredelung oder die Umwand-
lung zu vermerken.

Unterabschni t t 2

Sonstige Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps I und Frei-
lager

Artikel 808

Handelspolitische Maßnahmen, die in Rechtsakten der Gemeinschaft
vorgesehen sind, gelten für Nichtgemeinschaftswaren, die in eine Frei-
zone oder ein Freilager verbracht werden, nur, wenn sich diese
Maßnahmen auf das Verbringen von Waren in das Zollgebiet der
Gemeinschaft beziehen.

Artikel 809

Sind die Bemessungsgrundlagen für die Zollschuld von Waren zu
berücksichtigen, bevor an diesen übliche Behandlungen im Sinne des
Anhangs 72 durchgeführt wurden, so kann das Informationsblatt INF
8 gemäß Artikel 523 ausgestellt werden.

Artikel 810

In einer Freizone oder einem Freilager kann ein Vorratslager nach
Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 eingerichtet werden.

Artikel 811

Im Fall der Wiederausfuhr von Nichtgemeinschaftswaren, die nicht
ausgeladen werden, oder der Umladung ist die in Artikel 182 Absatz
3 des Zollkodex genannte Mitteilung nicht erforderlich.
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Artikel 812

Bescheinigen die Zollbehörden gemäß Artikel 170 Absatz 4 des Zoll-
kodex den Status der Waren als Gemeinschaftswaren oder
Nichtgemeinschaftswaren, so benutzen sie einen Vordruck nach dem
Muster und den Vorschriften in Anhang 109.

Der Beteiligte bescheinigt den Status der Waren als Gemeinschafts-
waren mit diesem Vordruck, wenn Nichtgemeinschaftswaren gemäß
Artikel 173 Buchstabe a) des Zollkodex in den zollrechtlich freien
Verkehr übergeführt werden, einschließlich bei Beendigung der aktiven
Veredelung oder des Umwandlungsverfahrens.

Abschni t t 3

Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps II

Artikel 813

Vorbehaltlich der Vorschriften des Abschnitts 1 und des Artikels 814
finden die Vorschriften über das Zolllagerverfahren auf Freizonen des
Kontrolltyps II Anwendung.

Artikel 814

Werden Nichtgemeinschaftswaren, die nicht entladen oder lediglich
umgeladen werden, im Anschreibeverfahren in eine Freizone überge-
führt und nachfolgend mit dem gleichen Verfahren wiederausgeführt,
können die Zollbehörden den Beteiligten von seiner Verpflichtung
befreien, die zuständige Zollstelle über jede Ankunft oder jedes
Verlassen dieser Waren zu informieren. In diesem Fall tragen die
Überwachungsmaßnahmen der besonderen Situation Rechnung.

Die kurzfristige Lagerung von Waren in Verbindung mit einer Umla-
dung gilt als Teil der Umladung.

KAPITEL 2

Wiederausfuhr, Vernichtung oder Zerstörung und Aufgabe zugunsten
der Staatskasse

Artikel 841

Ist für die Wiederausfuhr eine Zollanmeldung erforderlich, so gelten
unbeschadet der besonderen Bestimmungen, die gegebenenfalls bei
der Beendigung des vorausgehenden Zollverfahrens mit wirtschaftlicher
Bedeutung zu beachten sind, die Artikel 788 bis 796 sinngemäß.

Bei Verwendung eines Carnet ATA für die Wiederausfuhr von Waren
im Verfahren der vorübergehenden Verwendung kann die Zollanmel-
dung bei einer anderen als der in Artikel 161 Absatz 5 Satz 1 des
Zollkodex genannten Zollstelle erfolgen.

Artikel 842

(1) Für die Anwendung von Artikel 182 Absatz 3 des Zollkodex muß
die Mitteilung der Vernichtung oder Zerstörung der Waren schriftlich
erfolgen und ist vom Beteiligten zu unterzeichnen. Die Mitteilung muß
so rechtzeitig erfolgen, daß es den Zollbehörden möglich ist, die
Vernichtung oder Zerstörung zu überwachen.

(2) Sind die Waren bereits Gegenstand einer von den Zollbehörden
angenommenen Zollanmeldung, so vermerken die Zollbehörden die
Vernichtung oder Zerstörung auf der Zollanmeldung und erklären diese
gemäß Artikel 66 des Zollkodex für ungültig.

Die Zollbehörden, bei der die Waren vernichtet oder zerstört werden,
vermerken auf der Zollanmeldung Art und Menge der bei der Zerstö-
rung der Waren anfallenden Abfälle und Überreste, die als
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Bemessungsgrundlage für den Erhalt einer anderen zollrechtlichen
Bestimmung heranzuziehen sind.

(3) Absatz 2 Unterabsatz 1 gilt entsprechend für Waren, die zugun-
sten der Staatskasse aufgegeben werden

TITEL VI

WAREN, DIE DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT
VERLASSEN

Artikel 843

(1) In diesem Titel werden die Bedingungen festgelegt, die für
Waren gelten, welche zwischen zwei im Zollgebiet der Gemeinschaft
gelegenen Orten befördert und dabei vorübergehend aus diesem Zollge-
biet verbracht werden, gleichgültig, ob dabei das Gebiet eines
Drittlandes berührt wird oder nicht, und deren Ausgang oder Ausfuhr
aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft Verboten oder Beschränkungen,
einer Ausfuhrabgabe oder einer sonstigen Abgabe bei der Ausfuhr
unterliegt, sofern diese durch eine Gemeinschaftsmaßnahme vorge-
sehen werden und unbeschadet der besonderen Bestimmungen, die
diese Massnahme gegebenenfalls vorsieht.

Diese Bedingungen gelten jedoch nicht,

— wenn bei einer Anmeldung der Waren zur Ausfuhr aus dem Zollge-
biet der Gemeinschaft der Zollstelle, bei der die
Ausfuhrförmlichkeiten erfüllt werden, nachgewiesen wird, dass der
von der Beschränkung befreiende Verwaltungsakt vollzogen, bezie-
hungsweise die geschuldeten Ausfuhrabgaben oder sonstige
Abgaben entrichtet worden sind oder dass die Waren nach der
Sachlage ohne weitere Förmlichkeiten aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft verbracht werden dürfen, oder

— wenn die Beförderung im Linienluftverkehr ohne Zwischenlandung
außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft oder im Linienseever-
kehr im Sinne des Artikels 313a erfolgt.

(2) Werden die Waren in das gemeinschaftliche Versandverfahren
überführt, so trägt der Hauptverpflichtete in dem als Versandanmel-
dung verwendeten Papier, insbesondere in Feld 44 („Besondere
Vermerke“ des Einheitspapiers, einen der nachstehenden Vermerke ein:

— Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en
virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i
henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/
Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισµούς η
σε επιβαρύνσεις από τον κανονισµό/την οδηγία/την απόφαση
αριθ. …

— Exit from the Community subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/Decision No …

— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impo-
sitions par le règlement ou la directive/décision no …

— Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a
norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen
van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/Directiva/Decisão no …

— Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen
N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/
direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor
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— Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle

nařízení/směrnice/rozhodnutí č…
— Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja

maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…
— Izvešana no Kopienas, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus

saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/ Lēmumu Nr…
— Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti

Reglamentu/ Direktyva/ Sprendimu Nr. …
— Kilépés a Közösség területéről a … számú Rendelet /Irányelv/

Határozat szerinti korlátozás vagy vámteherfizetési kötelezettség
alá esik

— ħruġ mill-Komunita'suġġett għa-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt
Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

— Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom
zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywą / decyzją nr …

— Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na
podlagi uredbe/direktive/odločbe št…

— Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám poda
nariadenia/smernice/rozhodnutia č…

(3) Werden die Waren

a) in ein anderes Zollverfahren als das gemeinschaftliche Versandver-
fahren überführt

oder

b) nicht im Rahmen eines Zollverfahrens befördert,

so wird das Kontrollexemplar T5 gemäß den Artikeln 912a bis 912g
ausgestellt. In Feld 104 des Vordrucks T5 ist das Feld „Andere (genaue
Angaben)“ anzukreuzen und der Vermerk nach Absatz 2 einzutragen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen wird das
Kontrollexemplar T5 bei der Zollstelle ausgestellt, bei der die für die
Versendung der Waren erforderlichen Förmlichkeiten erfüllt werden.
In den in Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten Fällen sind die Waren
unter Vorlage des Kontrollexemplars T5 der für den Ort zuständigen
Zollstelle zu gestellen, an dem sie das Zollgebiet der Gemeinschaft
verlassen.

Diese Zollstellen legen die Frist fest, innerhalb der die Waren der
Bestimmungsstelle zu gestellen sind, und bringen gegebenenfalls auf
dem Zollpapier, mit dem die Waren befördert werden, den in Absatz
2 vorgesehenen Vermerk an.

Für die Zwecke des Kontrollexemplars T5 gilt als Bestimmungsstelle
entweder die Bestimmungsstelle des Zollverfahrens nach Unterabsatz
1 Buchstabe a) oder die für den Ort zuständige Zollstelle, an dem die
Waren in den in Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten Fällen wieder
in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden.

(4) Absatz 3 gilt auch für Waren, die zwischen zwei im Zollgebiet
der Gemeinschaft gelegenen Orten über das Gebiet eines oder mehrerer
EFTA-Länder im Sinne des Artikels 309 Buchstabe f) befördert und
dabei von einem dieser Länder aus weiterversandt werden.

(5) Sieht die in Absatz 1 genannte Gemeinschaftsmaßnahme eine
Sicherheitsleistung vor, so wird diese gemäß Artikel 912b Absatz 2
geleistet.

(6) Werden die Waren nicht unmittelbar nach ihrem Eintreffen bei
der Bestimmungsstelle entweder als Waren mit Gemeinschaftscharakter
anerkannt oder den Zollförmlichkeiten für das Verbringen in das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft unterworfen, so ergreift die Bestimmungsstelle
alle für sie geltenden Maßnahmen.

(7) In dem Fall nach Absatz 3 sendet die Bestimmungsstelle nach
Erledigung aller Förmlichkeiten das Original des Kontrollexemplars
T5 mit den erforderlichen Vermerken unverzüglich an die in Feld B
(„Zurücksenden an“) des Vordrucks T5 vermerkte Anschrift zurück.
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(8) Werden die Waren nicht in das Zollgebiet der Gemeinschaft
zurückverbracht, so gelten sie als widerrechtlich aus dem Zollgebiet
der Gemeinschaft verbracht und zwar von demjenigen Mitgliedstaat
aus, in dem das Verfahren nach Absatz 2 überführt wurden oder in
dem das Kontrollexemplar T5 ausgestellt wurde.

TEIL III

Vorzugsbehandlungen

TITEL I

RÜCKWAREN

Artikel 844

(1) Gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex werden
folgende Waren von den Einfuhrabgaben befreit:

— Waren, für die bei ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemein-
schaft die Ausfuhrzollförmlichkeiten im Hinblick auf die
Gewährung von Ausfuhrerstattungen oder sonstigen im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehenen Beträgen bei der
Ausfuhr erfüllt worden sind,

oder

— Waren, für die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik eine
andere finanzielle Vergünstigung als die genannten Erstattungen
oder Beträge gewährt wird, die an die Auflage der Ausfuhr der
betreffenden Waren geknüpft ist,

sofern nachgewiesen wird, daß die ausgezahlten Erstattungen oder
sonstigen Beträge zurückgezahlt worden sind, beziehungsweise die
zuständigen Dienststellen alle Maßnahmen getroffen haben, damit diese
Beträge nicht ausgezahlt werden, oder daß die anderen finanziellen
Vergünstigungen rückgängig gemacht worden sind, und die betref-
fenden Waren

i) im Bestimmungsland aus Gründen der einschlägigen Rechtsvor-
schriften dieses Landes nicht in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt werden konnten;

ii) vom Empfänger zurückgesandt wurden, weil sie mit Mängeln
behaftet sind oder den Vertragsbedingungen nicht entsprechen;

iii) in das Zollgebiet der Gemeinschaft wiedereingeführt werden, weil
der vorgesehenen Verwendung andere vom Ausführer nicht beein-
flußte Umstände entgegenstanden.

(2) Die in Absatz 1 Ziffer iii) bezeichneten Umstände treffen auf
folgende Waren zu:

a) Waren, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft zurückverbracht
werden, weil sie oder das Beförderungsmittel, auf dem sie sich
befanden, vor der Lieferung an den Empfänger beschädigt worden
sind;

b) Waren, die ursprünglich zum Verbrauch oder Verkauf auf einer
Messe, einer Ausstellung oder einer ähnlichen Veranstaltung ausge-
führt, aber nicht verbraucht oder verkauft worden sind;

c) Waren, die nicht an den Empfänger geliefert werden konnten, weil
dieser den der Ausfuhr zugrundeliegenden Vertrag aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen nicht erfüllen konnte;

d) Waren, die aufgrund von Naturereignissen oder von politischen oder
sozialen Ereignissen nicht an den Empfänger geliefert werden
konnten oder die dieser erst nach Ablauf der Lieferfrist erhalten
hat, die in dem der Ausfuhr zugrundeliegenden Vertrag bindend
vorgeschrieben war;
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e) unter die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse

fallende Waren, die im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts ausge-
führt, aber auf dem Markt des Bestimmungsdrittlandes nicht
verkauft worden sind.

(3) Waren, die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik mit einer
Ausfuhrlizenz oder einer Vorausfestsetzungsbescheinigung ausgeführt
worden sind, werden nur dann von den Einfuhrabgaben befreit, wenn
nachgewiesen wird, daß die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften
eingehalten worden sind.

(4) Waren im Sinne des Absatzes 1 werden nur dann von den Ein-
fuhrabgaben befreit, wenn sie innerhalb von zwölf Monaten nach der
Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten im Zollgebiet der Gemein-
schaft zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden.

Werden die Waren nach Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist
zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet, können die Zollbehörden
des Mitgliedstaats der Wiedereinfuhr bei Vorliegen außergewöhnlicher
Umstände eine Überschreitung der Frist zulassen. In diesem Fall sind
der Kommission die Einzelheiten des Falls mitzuteilen.

Artikel 845

Rückwaren werden auch dann von den Einfuhrabgaben befreit, wenn
nur eine Teilmenge der zuvor aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
ausgeführten Waren wiedereingeführt wird.

Dies gilt auch, wenn es sich bei den Rückwaren um Teile und Zubehör
von zuvor aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft ausgeführten
Maschinen, Instrumenten, Apparaten oder sonstigen Erzeugnissen
handelt.

Artikel 846

(1) Abweichend von Artikel 186 des Zollkodex werden folgende
Rückwaren von den Einfuhrabgaben befreit:

a) Waren, die nach ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
lediglich den zu ihrer Erhaltung notwendigen Behandlungen oder
solchen, die allein der Änderung ihres Aussehens dienen, unter-
zogen worden sind;

b) Waren, die nach ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
zwar anderen Behandlungen als den zu ihrer Erhaltung notwendigen
oder anderen Behandlungen als denen, die zur Änderung ihres
Aussehens beitragen, unterzogen worden sind, die sich aber als
schadhaft oder für die vorgesehene Verwendung ungeeignet
erwiesen haben, sobald eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt
ist:

— diese Waren sind ausschließlich zum Zweck der Ausbesserung
oder Instandsetzung behandelt worden oder

— es ist erst nach Beginn der genannten Behandlung festgestellt
worden, daß sie für die vorgesehene Verwendung ungeeignet
sind.

(2) Hätten die Behandlungen, denen die Rückwaren gemäß Absatz 1
Buchstabe b) unterzogen werden können, im Rahmen einer passiven
Veredelung zur Erhebung von Einfuhrabgaben geführt, so gelten die
einschlägigen Vorschriften über die Abgabenerhebung im Verfahren
der passiven Veredelung.

►C2 Besteht die Behandlung einer Ware jedoch in einer Ausbesse-
rung oder Instandsetzung, die infolge eines außerhalb des Zollgebiets
der Gemeinschaft eingetretenen unvorhergesehenen Ereignisses erfor-
derlich geworden ist, und wird dies gegenüber den Zollbehörden
hinreichend nachgewiesen, so wird die Befreiung von den Ein-
fuhrabgaben gewährt, ◄ wenn der Wert der Rückware infolge dieser
Behandlung nicht größer geworden ist als der Wert, den sie zum Zeit-
punkt ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft hatte.
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(3) Im Sinne des Absatzes 2 zweiter Unterabsatz

a) gilt als erforderlich gewordene Ausbesserung oder Instandsetzung
jeder Vorgang, der bewirkt, daß außerhalb des Zollgebiets der
Gemeinschaft eingetretene Funktionsmängel oder Schäden einer
Ware behoben werden, sofern ohne diesen Vorgang die Ware nicht
mehr ihrem üblichen bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt
werden könnte;

b) gilt der Wert einer Ware infolge einer Behandlung nicht als größer
geworden als der Wert, den sie zum Zeitpunkt ihrer Ausfuhr aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft hatte, wenn die Ware nicht
weitergehend behandelt wird, als es für ihre weitere Verwendung
unter den gleichen Bedingungen wie zum Zeitpunkt der Ausfuhr
unbedingt erforderlich ist.

Müssen der Ware bei der Ausbesserung oder Instandsetzung Ersatzteile
hinzugefügt werden, so ist dies auf solche Teile zu beschränken, die für
die weitere Verwendung der Ware unter den gleichen Bedingungen wie
zum Zeitpunkt der Ausfuhr unbedingt erforderlich sind.

Artikel 847

Auf Antrag des Beteiligten erteilen die Zollbehörden bei der Erfüllung
der Ausfuhrzollförmlichkeiten eine Bescheinigung, die alle Angaben
enthält, die als Nämlichkeitsnachweis im Falle der Wiedereinfuhr in
das Zollgebiet der Gemeinschaft erforderlich sind.

Artikel 848

(1) Als Rückwaren können Waren nur dann anerkannt werden, wenn

— für sie außer der Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr

a) entweder ein dem Ausführer von den Zollbehörden ausge-
händigtes Exemplar der Ausfuhranmeldung oder eine von ihnen
beglaubigte Durchschrift

b) oder das in Artikel 850 vorgesehene Auskunftsblatt vorgelegt
wird.

Die Papiere nach Buchstabe a) oder b) werden nicht verlangt,
wenn die Wiedereinfuhrzollstelle anhand anderer ihr vorlie-
gender oder vom Beteiligten beigebrachter Beweisunterlagen
feststellen kann, daß die zum zollrechtlich freien Verkehr ange-
meldeten Waren die nämlichen sind wie die ursprünglich aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft ausgeführten und daß sie zum
Zeitpunkt der Ausfuhr die Voraussetzungen erfüllt haben, um als
Rückwaren anerkannt werden zu können;

— oder wenn die Waren mit einem in der Gemeinschaft ausgestellten
Carnet ATA eingeführt werden.

Diese Waren können auch dann noch nach Maßgabe des Artikels
185 des Zollkodex als Rückwaren eingefü

In allen Fällen sind die in Artikel 290 Absatz 2 aufgeführten
Förmlichkeiten zu erledigen.

(2) Die Vorschriften von Absatz 1 erster Gedankenstrich finden
keine Anwendung auf den grenzüberschreitenden Verkehr von
Verpackungen, ►C2 Beförderungsmitteln ◄ oder bestimmten in ein
besonderes Verfahren übergeführten Waren, wenn die autonomen oder
vertraglichen Vorschriften unter diesen Umständen keine Vorlage von
Zollpapieren erfordern.

Sie finden ebenfalls keine Anwendung in den Fällen, in denen Waren
mündlich oder auf andere Art zur Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr oder zur Ausfuhr angemeldet werden können.

(3) Die Wiedereinfuhrzollstelle kann vom Beteiligten gegebenenfalls
verlangen ►C1 , ihr zusätzliche Nachweise insbesondere hinsichtlich
der Nämlichkeit der Rückwaren vorzulegen. ◄
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Artikel 849

(1) Werden Rückwaren, anläßlich deren Ausfuhr die Ausfuhr-
zollförmlichkeiten im Hinblick auf die Gewährung von
Ausfuhrerstattungen oder von anderen im Rahmen der gemeinsamen
Agrarpolitik vorgesehenen Ausfuhrvergünstigungen erfüllt worden sein
könnten, zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet, so ist mit der
Anmeldung, außer den in Artikel 848 bezeichneten Papieren, eine
Bescheinigung der in dem Mitgliedstaat der Ausfuhr für die Gewäh-
rung solcher Ausfuhrerstattungen oder -vergünstigungen zuständigen
Behörden vorzulegen. Diese Bescheinigung muß alle erforderlichen
Angaben enthalten, um der Zollstelle, bei der die Waren zum zollrecht-
lich freien Verkehr angemeldet werden, die Prüfung zu ermöglichen,
ob diese Bescheinigung die nämlichen Waren betrifft.

(2) Sind bei der Ausfuhr der Waren keine Zollförmlichkeiten im
Hinblick auf die Gewährung von Ausfuhrerstattungen oder sonstigen
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführten Beträgen bei
der Ausfuhr erfüllt worden, so muß die Bescheinigung einen der nach-
stehend aufgeführten Vermerke tragen:

— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
— Ingen restitutioner eller andre belib ydet ved udfirslen,
— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
— ∆εν έτυχαν επιδοτλσεων λ άλλων χορηγλσεων κατά την

εξαγωγλ,
— No refunds or other amounts granted on exportation,
— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
— Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä — Inga
bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

— Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při
vývozu,

— Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
— Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču

izvešanu,
— Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas

nesuteikia,
— Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek

igénybe,
— L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
— Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,
— Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
— Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné

čiastky.

(3) Sind bei der Ausfuhr der Waren Zollförmlichkeiten im Hinblick
auf die Gewährung von Ausfuhrerstattungen oder sonstigen im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführten Beträgen bei der Ausfuhr
erfüllt worden, so muß die Bescheinigung je nachdem, ob die Ausfuh-
rerstattungen oder sonstigen Beträge bei der Ausfuhr von den
zuständigen Behörden bereits ausgezahlt worden sind oder nicht, einen
der nachstehend aufgeführten Vermerke tragen:

— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por
… (cantidad),

— De ved udfirslen ydede restitutioner eller andre belib er tilbagebe-
talt for … (mængde),

— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für …
(Menge) zurückbezahlt,
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— Επιδοτλσεις και άλλες χορηγλσεις κατά την εξαγωγλ

επεστράφησαν για … (ποσότης),

— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),

— Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour …
(quantité),

— Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per …
(quantità),

— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid)
terugbetaald,

— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para
… (quantidade),

— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin …
(määrä) osalta — De vid exporten beviljade bidragen eller andra
belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet);

— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats
tillbaka för … (kvantitet),

— Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vypla-
ceny za …(množství),

— Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud… (kogus)
eest,

— Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas
atmaksātas par … (daudzums),

— Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų
sumos išmokėtos už … (kiekis),

— Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény …
(mennyiség) után visszafizetve,

— Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal…
(kwantita'),

— Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za …
(ilość),

— Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni
za … (količina),

— Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za
…(množstvo),

oder

— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación
anulado por … (cantidad),

— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre belib ved udfirslen er
annulleret for … (mængde),

— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen
Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,

— Αποδεικτικό πληρωµλς επιδοτλσεων λ άλλων χορηγλσεων
κατά την εξαγωγλ ακυρωµένο για … (ποσότης),

— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation
cancelled for … (quantity),

— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation
annulé pour … (quantité),

— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esport-
azione annullato per … (quantità),

— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen
voor … (hoeveelheid),

— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à
exportação anulado para … (quantidade),

— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin
peruutettu … (määrä) osalta — Rätt till utbetalning av bidrag och
andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har
annullerats för … (kvantitet),
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— Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskyto-

vaných při vývozu za …(množství) zanikl,

— Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus)
eest kehtetuks tunnistatud,

— Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas
par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),

— Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų
pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,

— Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezmé-
nyre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,

— Mhux intitolati għal ħlas ta'rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-espor-
tazzjoni għal…(kwantita'),

— Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z
wywozu anulowano dla … (ilość),

— Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih
izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),

— Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri
vývoze za…(množstvo) zanikol.

(4) In Fällen nach Artikel 848 Absatz 1 erster Gedankenstrich Buch-
stabe b) wird die in Absatz 1 genannte Bescheinigung auf dem in
Artikel 850 vorgesehenen Auskunftsblatt INF 3 erteilt.

(5) Die in Absatz 1 genannte Bescheinigung wird nicht verlangt,
wenn die Zollstelle, bei der die Waren zur Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr angemeldet werden, mit eigenen Mitteln
feststellen können, daß Ausfuhrerstattungen oder sonstige Beträge bei
der Ausfuhr weder gewährt worden sind noch zu einem späteren Zeit-
punkt gewährt werden können.

Artikel 850

Das Auskunftsblatt INF 3 wird in einem Original mit zwei Durch-
schriften auf Vordrucken ausgestellt, die den Mustern im Anhang 110
entsprechen.

Artikel 851

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 stellt die Ausfuhrzollstelle das
Auskunftsblatt INF 3 auf Antrag des Ausführers bei Erledigung der
Ausfuhrzollförmlichkeiten für die betreffenden Waren aus, sofern der
Ausführer erklärt, daß die Waren wahrscheinlich über eine andere Zoll-
stelle als die Ausfuhrzollstelle wiedereingeführt werden.

(2) Das Auskunftsblatt INF 3 kann durch die Ausfuhrzollstelle auf
Antrag des Ausführers auch nach der Erledigung der Ausfuhrzollförm-
lichkeiten für die betreffenden Waren ausgestellt werden, sofern diese
Zollstelle anhand der ihr vorliegenden Auskünfte feststellen kann, daß
die Angaben im Antrag des Ausführers auf die ausgeführten Waren
zutreffen.

(3) Für die in Artikel 849 Absatz 1 genannten Waren kann das
Auskunftsblatt INF 3 nur nach Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten
und unter den in Absatz 2 genannten Vorbehalten ausgestellt werden.

Ein Auskunftsblatt INF 3 wird nur ausgestellt, wenn

a) das Feld B dieses Blattes zuvor von den Zollbehörden ausgefüllt
und bescheinigt worden ist;

b) das Feld A dieses Blattes zuvor von den Zollbehörden ausgefüllt
und bescheinigt worden ist, sofern die betreffenden Angaben
gemacht werden müssen.

Artikel 852

(1) Das Auskunftsblatt INF 3 enthält alle von den Zollbehörden
erfaßten Angaben, die zur Feststellung der Nämlichkeit der ausge-
führten Waren erforderlich sind.
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(2) Ist vorauszusehen, daß die ausgeführten Waren als Teilsen-
dungen über mehrere andere Zollstellen als die Ausfuhrzollstelle in
das Zollgebiet der Gemeinschaft wiedereingeführt werden, so kann der
Ausführer die Ausstellung mehrerer Auskunftsblätter INF 3 beantragen,
die insgesamt die ausgeführte Warenmenge nicht überschreiten dürfen.

Der Ausführer kann bei der Zollstelle, die das Auskunftsblatt INF 3
ausgestellt hat, auch dessen Ersetzung durch mehrere Auskunftsblätter
bis zur Gesamtmenge der in dem ursprünglichen Blatt aufgeführten
Waren beantragen.

Der Ausführer kann auch die Ausstellung eines Auskunftsblatts für
einen Teil der ausgeführten Waren beantragen.

Artikel 853

Das Original sowie eine Durchschrift des Auskunftsblatts INF 3
werden dem Ausführer zur Vorlage bei der Wiedereinfuhrzollstelle
ausgehändigt. Die zweite Durchschrift wird von der Zollstelle, die das
Auskunftsblatt ausgestellt hat, in ihren Archiven einbehalten.

Artikel 854

Die Wiedereinfuhrzollstelle vermerkt die Menge der von den Ein-
fuhrabgaben befreiten Rückwaren auf beiden Stükken des
Auskunftsblatts INF 3; sie behält das Original und übersendet der Zoll-
stelle, die das Auskunftsblatt ausgestellt hat, die mit Nummer und
Datum der zugehörigen Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr
versehene Durchschrift.

Diese Zollbehörden vergleichen die Durchschrift mit der in ihren
Archiven aufbewahrten Durchschrift und behalten sie ebenfalls ein.

Artikel 855

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung des Originals des Auskunfts-
blatts INF 3 kann der Beteiligte bei der Zollstelle, die das
Auskunftsblatt ausgestellt hat, ein Duplikat beantragen. Wenn es die
Umstände rechtfertigen, geben diese dem Antrag statt. Das ausgestellte
Duplikat ist mit einem der nachstehend aufgeführten Vermerke zu
versehen:

— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DULICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,

— DUPLIKÁT,
— DUPLIKAAT,
— DUBLIKĀTS,
— DUBLIKATAS,
— MÁSODLAT,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— DVOJNIK,
— DUPLIKÁT.

Die Zollstelle vermerkt auf der bei ihr verbliebenen Durchschrift des
Auskunftsblatts INF 3 die Ausstellung des Duplikats.
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Artikel 856

(1) Die Ausfuhrzollstelle erteilt der Wiedereinfuhrzollstelle auf
deren Anfrage alle verfügbaren Auskünfte, um festzustellen, ob die
Waren die Voraussetzungen für eine Zollbefreiung im Sinne dieses
Teiles erfüllen.

(2) Das Auskunftsblatt INF 3 kann für die Anfrage und die
Übermittlung der im Absatz 1 genannten Auskünfte verwendet werden.

TITEL II

ERZEUGNISSE DER SEEFISCHEREI UND SONSTIGE VON
FANGSCHIFFEN DER GEMEINSCHAFT IN HOHEITSGE-
WÄSSERN VON DRITTLÄNDERN AUS GEWONNENE

MEERESERZEUGNISSE

Artikel 856a

(1) Für die in Artikel 188 des Zollkodex genannte Befreiung von
den Einfuhrabgaben ist zusammen mit der Anmeldung zur Überführung
der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr eine Bescheinigung für
diese Erzeugnisse vorzulegen.

(2) Für die Waren, die unter den in Artikel 329 Buchstaben a) bis d)
genannten Voraussetzungen zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr der Gemeinschaft bestimmt sind, hat der Kapitän des Fangs-
chiffs der Gemeinschaft, das die Erzeugnisse der Seefischerei
gefangen hat, die Felder 3, 4 und 5 und das Feld 9 der Bescheinigung
auszufüllen. Wurden die Fangerzeugnisse an Bord verarbeitet, so sind
ebenfalls die Felder 6, 7 und 8 vom Kapitän auszufüllen.

Für die in die betreffenden Felder der Bescheinigung einzutragenden
Vermerke finden die Artikel 330 bis 332 Anwendung.

Bei der Anmeldung der Waren zur Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr hat der Anmelder die Felder 1 und 2 der Bescheinigung
auszufüllen.

(3) Die Bescheinigung nach Absatz 1 entspricht dem Muster in
Anhang 110a und wird unter den in Absatz 2 genannten Bedingungen
und Voraussetzungen ausgestellt.

(4) Werden die Erzeugnisse in dem Hafen, in dem sie aus dem
Fangschiff der Gemeinschaft, das sie gefangen hat, ►C4 entladen
werden, ◄ zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr ange-
meldet, so findet die in Artikel 326 Absatz 2 vorgesehene Ausnahme
sinngemäß Anwendung.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 4 gelten die in Artikel 325
Absatz 1 festgelegten Begriffsbestimmungen des Fangschiffs der
Gemeinschaft und des Fabrikschiffs der Gemeinschaft. Der Begriff
„Erzeugnisse“ umfaßt die in den Artikeln 326 bis 332 genannten
Erzeugnisse und Waren, wenn auf diese Vorschriften Bezug genommen
wird.

(6) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung der
Absätze 1 bis 5 leisten die Verwaltungen der Mitgliedstaaten einander
Amtshilfe bei der Kontrolle der Echtheit der Bescheinigungen und der
Richtigkeit der darin eingetragenen Vermerke.
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TEIL IV

ZOLLSCHULD

TITEL I

SICHERHEITSLEISTUNG

Artikel 857

(1) Abgesehen von der Hinterlegung einer Barsicherheit und der
Stellung eines Bürgen im Sinne der Artikel 193, 194 und 195 des Zoll-
kodex können die Mitgliedstaaten folgende Formen der
Sicherheitsleistung sowie die Hinterlegung einer Barsicherheit oder
der Überlassung anderer Werte, ohne daß die Voraussetzungen von
Artikel 194 Absatz 1 des Zollkodex erfüllt sind, zulassen:

a) die Bestellung einer Hypothek, einer Grundschuld, eines Immobi-
liar-Nutzpfands oder eines gleichgestellten Rechts an einer
unbeweglichen Sache;

b) die Abtretung von Forderungen, die Bestellung von Besitzpfan-
drechten oder besitzlosen Pfandrechten, die Sicherungsübereignung,
die Verpfändung von Waren, Wertpapieren oder Forderungen,
insbesondere eines Sparbuchs oder einer Eintragung in das öffent-
liche Schuldbuch;

c) einen gesamtschuldnerischen Schuldbeitritt durch eine von der Zoll-
behörde zugelassene Person, insbesondere die Überlassung eines
Wechsels, für dessen Einlösung eine solche Person einzustehen hat;

d) eine Barsicherheit oder eine einer solchen gleichgestellte Sicherheit
in einer anderen Währung als derjenigen des Mitgliedstaats, in dem
die Sicherheit geleistet wird;

e) die Teilnahme an einem allgemeinen Sicherheitssystem der Zoll-
behörde durch Zahlung eines Beitrags.

(2) Die Fälle und Voraussetzungen, in denen die in Absatz 1
genannten Formen der Sicherheitsleistung in Anspruch genommen
werden können, werden von der Zollbehörde festgelegt.

Artikel 858

Eine Barsicherheit wird von der Zollbehörde nicht verzinst.

TITEL II

ENTSTEHEN DER ZOLLSCHULD

KAPITEL 1

Verfehlungen, die sich nachweislich auf die ordnungsgemäße
Abwicklung der vorübergehenden Verwahrung oder des betreffenden

Zollverfahrens nicht wirklich ausgewirkt haben

Artikel 859

Folgende Verfehlungen gelten im Sinne des Artikels 204 Absatz 1 des
Zollkodex als Verfehlungen, die sich auf die ordnungsgemäße Abwick-
lung der vorübergehenden Verwahrung oder des betreffenden
Zollverfahrens nicht wirklich ausgewirkt haben, sofern

— es sich nicht um den Versuch handelt, die Waren der zollamtlichen
Überwachung zu entziehen;

— keine grobe Fahrlässigkeit des Beteiligten vorliegt;

— alle notwendigen Förmlichkeiten erfüllt werden, um die Situation
der Waren zu bereinigen:

1. die Überschreitung der Frist, vor deren Ablauf die Waren eine
der im Rahmen der vorübergehenden Verwahrung oder des
betreffenden Zollverfahrens vorgesehenen zollrechtlichen
Bestimmungen erhalten haben müssen, wenn eine Fristver-
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längerung gewährt worden wäre, sofern sie rechtzeitig beantragt
worden wäre;

2. im Fall von in ein Versandverfahren überführten Waren, die
Nichteinhaltung einer der aus der Inanspruchnahme des Verfah-
rens erwachsenen Verpflichtungen, sofern die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die in das Verfahren überführten Waren sind der Bestim-
mungsstelle tatsächlich unverändert gestellt worden;

b) die Bestimmungsstelle hat festgestellt, dass diese Waren
nach Beendigung des Versandverfahrens eine zollrechtliche
Bestimmung erhalten haben oder sich in der vorüberge-
henden Verwahrung befinden, und

c) die gemäß Artikel 356 festgelegte Frist wurde zwar über-
schritten und Artikel 356 Absatz 3 findet keine
Anwendung, aber die Waren wurden der Bestimmungsstelle
dennoch innerhalb eines vertretbaren Zeitraums gestellt;

3. im Falle einer Ware in vorübergehender Verwahrung oder im
Zollagerverfahren der Umstand, daß die Ware ohne vorherige
Bewilligung der Zollbehörden Behandlungen unterzogen wird,
wenn diese Behandlungen bewilligt worden wären, sofern ein
entsprechender Antrag gestellt worden wäre;

4. im Falle einer in das Verfahren der vorübergehenden Verwen-
dung übergeführten Ware die Verwendung dieser Ware unter
anderen als den in der Bewilligung vorgesehenen Vorausset-
zungen, sofern diese Verwendung im gleichen Verfahren
bewilligt worden wäre, sofern ein entsprechender Antrag
gestellt worden wäre;

5. im Falle einer Ware in vorübergehender Verwahrung oder in
einem Zollverfahren deren nicht bewilligter Ortswechsel, sofern
die Ware den Zollbehörden auf Verlangen vorgeführt werden
kann;

6. im Fall einer Ware in vorübergehender Verwahrung oder in
einem Zollverfahren das Verbringen dieser Ware aus dem Zoll-
gebiet der Gemeinschaft oder in eine Freizone des Kontrolltyps
I im Sinne von Artikel 799 oder ein Freilager ohne Erfüllung
der vorgeschriebenen Zollförmlichkeiten;

7. im Fall von Waren oder Erzeugnissen, die Gegenstand einer
körperlichen Beförderung im Sinne des Artikels 296, 297 oder
511 sind, die Nichterfüllung einer der in der Bewilligung dieser
Beförderung festgelegten Voraussetzungen, sofern die
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die betroffene Person kann den Zollbehörden zu deren
Zufriedenheit nachweisen, dass diese Waren oder Erzeug-
nisse im vorgesehenen Betrieb oder am vorgesehenen
Bestimmungsort angekommen sind und, sofern es sich um
eine Beförderung im Sinne der Artikel 296, 297, 512 Absatz
2 oder 513 handelt und eine Anschreibung erforderlich ist,
dass die Waren oder Erzeugnisse ordnungsgemäß in der
Buchführung des vorgesehenen Betriebs oder Bestimmungs-
ortes angeschrieben wurden, und

b) bei Überschreitung der in der Bewilligung festgelegten Frist
kommen die Waren oder Erzeugnisse dennoch innerhalb
eines vertretbaren Zeitraums im vorgesehenen Betrieb oder
am vorgesehenen Bestimmungsort an.

8. im Fall einer Ware, die gemäß Artikel 145 des Zollkodex unter
vollständiger oder teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben
in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden kann,
der Umstand, daß bei der vorübergehenden Verwahrung dieser
Ware oder bei der Inanspruchnahme eines anderen Zollverfah-
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rens vor ihrer Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr ein Tatbestand nach Artikel 204 Absatz 1 Buch-
staben a) und b) des Zollkodex vorliegt;

9. im Fall der aktiven Veredelung und des Umwandlungsverfah-
rens, das Überschreiten der zulässigen Frist für die Vorlage
der Abrechnung, sofern die Frist bei rechtzeitiger Antragstel-
lung entsprechend verlängert worden wäre;

10. die Überschreitung der zulässigen Frist für das vorübergehende
Entfernen aus dem Zolllager, sofern die Frist bei rechtzeitiger
Antragstellung entsprechend verlängert worden wäre.

Artikel 860

Die Zollbehörden betrachten eine Zollschuld als im Sinne des Artikels
204 Absatz 1 des Zollkodex entstanden, es sei denn, der vermutliche
Zollschuldner weist nach, daß die Voraussetzungen des Artikels 859
erfüllt sind.

Artikel 861

Die Tatsache, daß die in Artikel 859 genannten Verfehlungen keine
Zollschuld entstehen lassen, steht den einschlägigen strafrechtlichen
Vorschriften sowie den Vorschriften über den Widerruf von Bewilli-
gungen im Rahmen des betreffenden Zollverfahrens nicht entgegen.

KAPITEL 2

Natürlicher Schwund

Artikel 862

(1) Im Sinne des Artikels 206 des Zollkodex der Gemeinschaften
berücksichtigen die Zollbehörden auf Antrag des Beteiligten Fehl-
mengen, sofern der Beteiligte den Nachweis erbringt, daß die
festgestellten Verluste ausschließlich auf in der Natur der Ware
liegende Gründe zurückzuführen sind, und sofern er weder nachlässig
noch in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(2) Unter Nachlässigkeit oder betrügerischer Absicht ist insbeson-
dere das Nichteinhalten von Anweisungen betreffend Beförderung,
Lagerung, Behandlung oder Bearbeitung und Verarbeitung zu
verstehen, die von den Zollbehörden erlassen wurden oder sich aus
den bei diesen Waren üblichen Handelsbräuchen ergeben.

Artikel 863

Die Zollbehörden können den Beteiligten von der Erbringung des
Nachweises für den unwiederbringlichen Verlust einer Ware aus in
ihrer Natur liegenden Gründen freistellen, wenn es ihnen erwiesen
scheint, daß der Verlust auf keinen anderen Grund zurückgeführt
werden kann.

Artikel 864

Die in den nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehenen
Pauschalsätze für den unwiederbringlichen Verlust einer Ware aus in
ihrer Natur liegenden Gründen sind anzuwenden, wenn der Beteiligte
nicht nachweist, daß der tatsächliche Verlust den unter Zugrundelegung
eines Pauschalsatzes berechneten Verlust übersteigt.
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KAPITEL 3

Zollrechtlicher Status von Waren, bezüglich deren bestimmte gesetz-
liche Vorschriften nicht beachtet wurden

Artikel 865

Die Zollanmeldung einer Ware oder jede andere Handlung mit den
gleichen Rechtswirkungen sowie die Vorlage eines Dokuments zur
Bescheinigung durch die zuständigen Behörden stellen ein Entziehen
der Ware aus der zollamtlichen Überwachung im Sinne des Artikels
203 Absatz 1 des Zollkodex dar, wenn dieses Vorgehen zur Folge hat,
daß der Ware fälschlicherweise der zollrechtliche Status einer Gemein-
schaftsware zuerkannt wird.

Im Falle von Luftverkehrsgesellschaften jedoch, die zur Inanspruch-
nahme eines vereinfachten Versandverfahrens mit elektronischem
Warenmanifest berechtigt sind, gilt die Ware nicht als der zollamtli-
chen Überwachung entzogen, sofern sie vor Feststellung einer
Unregelmäßigkeit durch die Zollbehörden auf Betreiben des Beteiligten
oder in seinem Namen zollrechtlich ihrem Nichtgemeinschaftsstatus
entsprechend behandelt wird und sofern das Verhalten des Beteiligten
keine betrügerische Absicht erkennen läßt.

Artikel 866

Ist eine Einfuhrzollschuld nach Artikel 202, 203, 204 oder 205 des
Zollkodex entstanden und sind die Einfuhrabgaben entrichtet worden,
so gilt unbeschadet der Einhaltung der auf die Ware gegebenenfalls
anwendbaren Vorschriften über Verbote und Beschränkungen die
betreffende Ware als Gemeinschaftsware, ohne daß es hierfür einer
Anmeldung zur Überführung in den freien Verkehr bedarf.

Artikel 867

Die Einziehung einer Ware im Sinne von Artikel 233 Buchstaben c)
und d) des Zollkodex ändert nicht den zollrechtlichen Status der betref-
fenden Ware.

Artikel 867a

(1) Zugunsten der Staatskasse aufgegebene, beschlagnahmte oder
eingezogene Nichtgemeinschaftswaren gelten als in ein Zollagerver-
fahren übergeführt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Waren dürfen von den Zoll-
behörden nur unter der Voraussetzung veräußert werden, daß der
Käufer unverzüglich die Förmlichkeiten vornimmt, um sie einer zoll-
rechtlichen Bestimmung zuzuführen.

Erfolgt die Veräußerung zu einem Preis, der den Betrag an Ein-
fuhrabgaben umfaßt, so gilt sie als Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr, und die Zollbehörden nehmen die Berechnung und die
buchmäßige Erfassung der Abgaben vor.

Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, und die Zollbehörden
nehmen die Berechnung und die buchmäßige Erfassung der Abgaben
vor.

(3) Beschließt die Verwaltung, selbst in anderer Weiae als durch
Veräuserung über die in Absatz 1 bezeichneten Waren zu verfügen, so
nimmt sie sofort die Förmlichkeiten vor, um sie einerder in Artikel 4
Punkt 15 Buchtaben a), b), c) und D) des Zollkodex bezeichneten
Bestimmung zuzuführen.
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TITEL III

ERHEBUNG DES ZOLLSCHULDBETRAGS

Artikel 868

Die Mitgliedstaaten können von der buchmäßigen Erfassung von
Beträgen unter 10 ECU absehen.

Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben von weniger als 10 ECU je Einzelfall
werden nicht nacherhoben.

Artikel 869

Die Zollbehörden treffen in folgenden Fällen selbst die Entscheidung,
von der nachträglichen buchmäßigen Erfassung der nicht erhobenen
Abgaben abzusehen:

a) in Fällen, in denen eine Zollpräferenzbehandlung im Rahmen eines
Zollkontingents, eines Zollplafonds oder einer anderen Regelung
gewährt wurde, obwohl die Berechtigung hierzu zum Zeitpunkt der
Annahme der Zollanmeldung bereits entfallen war, ohne daß dies
bis zum Zeitpunkt der ►C2 Überlassung ◄ der Waren durch
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
oder, wenn eine solche nicht erfolgt, durch eine geeignete Mittei-
lung im betreffenden Mitgliedstaat bekanntgegeben worden ist,
sofern der Zollschuldner gutgläubig gehandelt und alle im Zollrecht
vorgesehenen Vorschriften über die Zollanmeldung beachtet hat;

b) in Fällen, in denen sie der Auffassung sind, dass alle Vorausset-
zungen des Artikels 220 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex der
Gemeinschaft erfüllt sind, sofern die Kommission nicht gemäß
Artikel 871 Absatz 2 zweiter Anstrich mit dem Fall befasst ist. Ist
Artikel 871 Absatz 2 anwendbar, so ist eine Entscheidung der Zoll-
behörden, von der nachträglichen buchmäßigen Erfassung der
Abgaben abzusehen, nur dann möglich, wenn das Verfahren gemäß
den Artikeln 871 bis 876 abgeschlossen wurde.

In Fällen, in denen ein Antrag auf Erstattung oder Erlass gemäß Artikel
236 des Zollkodex in Verbindung mit Artikel 220 Absatz 2 Buchstabe
b) Zollkodex gestellt wird, gelten der erste Unterabsatz Buchstabe b)
sowie die Artikel 871 bis 876 sinngemäß.

Zur Durchführung der vorstehenden Unterabsätze leisten die Mitglied-
staaten einander Amtshilfe, insbesondere wenn ein Irrtum der
Zollbehörden eines anderen als des entscheidungsbefugten Mitglied-
staats vorliegt.

Artikel 870

(1) Jeder Mitgliedstaat hält zur Verfügung der Kommission das
Verzeichnis aller Fälle einer Anwendung:

— des Artikels 869 Buchstabe a);
— des Artikels 236 Zollkodex in Verbindung mit Artikel 220 Absatz 2

Buchstabe b) Zollkodex, wenn die Mitteilung nicht bereits nach
Absatz 2 dieses Artikels erforderlich ist;

— des Artikels 869 Buchstabe b), wenn die Mitteilung nicht bereits
nach Absatz 2 erforderlich ist.

(2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission kurz zusammen-
gefasst ein Verzeichnis der Fälle, in denen Artikel 236 Zollkodex in
Verbindung mit Artikel 220 Absatz 2 Buchstabe b) Zollkodex oder
Artikel 869 Buchstabe b) angewandt wurde, wenn der Betrag, der
infolge ein und desselben Fehlers bei ein und demselben Beteiligten
nicht erhoben wurde und sich auf mehr als einen Einfuhr- oder
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Ausfuhrvorgang beziehen kann, 50 000 EUR übersteigt. Die Mitteilung
nach Absatz 1 erfolgt im Laufe jedes ersten und dritten Quartals für
alle Fälle, in denen im vorangegangenen Halbjahr von der nachträgli-
chen buchmäßigen Erfassung abgesehen worden ist.

Artikel 871

(1) Die Zollbehörden übermitteln der Kommission einen Fall zur
Regelung nach dem Verfahren der Artikel 872 bis 876, wenn sie der
Auffassung sind, dass die Voraussetzungen des Artikels 220 Absatz 2
Buchstabe b) des Zollkodex vorliegen und

— sie der Auffassung sind, dass die Kommission einen Irrtum im
Sinne des Artikels 220 Absatz 2 Buchstabe b) Zollkodex begangen
hat, oder

— der betreffende Fall im Zusammenhang steht mit Ergebnissen
gemeinschaftlicher Ermittlungen, die durchgeführt wurden im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März
1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser
Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungs-
gemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (1) oder
anderer gemeinschaftlicher Rechtsakte oder Abkommen, die die
Gemeinschaft mit anderen Ländern oder Ländergruppen
geschlossen hat und in denen die Möglichkeit der Durchführung
derartiger gemeinschaftlicher Ermittlungen vorgesehen ist, oder

— die Abgaben, die bei einem Beteiligten infolge ein und desselben
Irrtums, gegebenenfalls auch für mehrere Einfuhr- oder Ausfuhr-
vorgänge, nicht erhoben wurden, 500 000 EUR oder mehr betragen.

(2) Die Übermittlung gemäß Absatz 1 unterbleibt, wenn

— die Kommission bereits im Verfahren der Artikel 872 bis 876 eine
Entscheidung über einen Fall mit vergleichbaren tatsächlichen und
rechtlichen Merkmalen getroffen hat;

— die Kommission bereits mit einem Fall mit vergleichbaren tatsäch-
lichen und rechtlichen Merkmalen befasst ist.

(3) Die der Kommission übermittelten Unterlagen müssen alle für
eine vollständige Prüfung des Falles notwendigen Angaben enthalten.
Sie müssen eine detaillierte Würdigung des Verhaltens des Beteiligten
enthalten, insbesondere was seine Berufserfahrung, Gutgläubigkeit und
angewandte Sorgfalt betrifft. Dieser Würdigung sind alle Angaben und
Unterlagen beizufügen, die die Gutgläubigkeit des Beteiligten belegen
können. Die Unterlagen müssen ferner eine Erklärung enthalten, die
von dem Beteiligten des der Kommission vorzulegenden Falls unter-
zeichnet ist und in der dieser bestätigt, dass er die Unterlagen
einsehen konnte, und je nach Fall angibt, dass er nichts ihnen hinzuzu-
fügen hat bzw. welche zusätzlichen Angaben oder Unterlagen darin
aufgenommen werden sollten.

(4) Die Kommission bestätigt dem betreffenden Mitgliedstaat unver-
züglich den Eingang der Unterlagen.

(5) Stellt sich heraus, dass die von dem Mitgliedstaat mitgeteilten
Angaben nicht ausreichen, um in voller Kenntnis der Sachlage über
den unterbreiteten Entwurf zu entscheiden, so kann die Kommission
von diesem Mitgliedstaat oder jedem anderen Mitgliedstaat zusätzliche
Angaben anfordern.

(6) Die Kommission schickt die Unterlagen an die Zollbehörde
zurück, und das Verfahren der Artikel 872 bis 876 gilt als niemals
eingeleitet, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

— Aus den Unterlagen geht hervor, dass Uneinigkeit besteht zwischen
der Zollbehörde, die die Unterlagen übermittelt hat, und der Person,
die die Erklärung gemäß Absatz 3 über die Sachlage unterzeichnet
hat;
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— die Unterlagen sind insofern unvollständig, als jegliche Angaben

oder Belege darüber, dass eine Prüfung des Falls durch die
Kommission gerechtfertigt ist, fehlen;

— eine Übermittlung des Falls gemäß den Absätzen 1 und 2 ist nicht
vorgesehen;

— das Bestehen einer Zollschuld wurde nicht festgestellt;

— im Verlauf der Prüfung des Falls übermitteln die Zollbehörden der
Kommission neue Angaben oder Unterlagen, aus denen sich
substantielle Änderungen in Bezug auf die Sachlage oder die recht-
liche Würdigung ergeben.

Artikel 872

Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine Kopie der Unter-
lagen gemäß Artikel 871 Absatz 3 binnen vierzehn Tagen nach
Eingang dieser Unterlagen.

Der Fall wird so bald wie möglich auf die Tagesordnung der Sachver-
ständigengruppe nach Artikel 873 gesetzt.

Artikel 872a

In allen Phasen des Verfahrens nach den Artikeln 872 und 873 teilt die
Kommission, wenn sie eine Entscheidung zu Lasten des antragstel-
lenden Beteiligten treffen will, diesem in einem Schreiben alle der
Entscheidung zugrunde liegenden Argumente mit und übersendet ihm
alle Unterlagen, auf die sie die Entscheidung stützt. Der Beteiligte
nimmt innerhalb eines Monats, gerechnet vom Datum dieses Schrei-
bens, schriftlich Stellung. Hat er seine Stellungnahme nicht innerhalb
dieser Frist abgegeben, so wird davon ausgegangen, daß er auf das
Recht zur Stellungnahme verzichtet.

Artikel 873

Nach Anhörung einer Sachverständigengruppe, die aus Vertretern der
Mitgliedstaaten besteht und im Rahmen des Ausschusses zur Prüfung
des Falles zusammentritt, entscheidet die Kommission, ob der geprüfte
Sachverhalt es zulässt, von der nachträglichen buchmäßigen Erfassung
abzusehen oder nicht.

Diese Entscheidung ist binnen neun Monaten nach Eingang der in
Artikel 871 Absatz 3 bezeichneten Unterlagen bei der Kommission zu
treffen. Fehlen in den Unterlagen indessen die Erklärung oder die
eingehende Würdigung des Verhaltens des Beteiligten gemäß Artikel
871 Absatz 3, so wird die Frist von neun Monaten erst ab dem Tag
des Eingangs dieser Dokumente bei der Kommission gerechnet. Die
Zollbehörde und der Beteiligte, der von dem der Kommission vorge-
legten Fall betroffen ist, werden hiervon unterrichtet.

Sieht sich die Kommission veranlasst, zusätzliche Auskünfte anzufor-
dern, um eine Entscheidung treffen zu können, so wird die Frist von
neun Monaten um die Zeit verlängert, die zwischen dem Zeitpunkt
der Absendung des Auskunftsersuchens der Kommission und dem Zeit-
punkt des Eingangs der Auskünfte verstreicht. Der Beteiligte, der von
dem der Kommission vorgelegten Fall betroffen ist, wird von dieser
Fristverlängerung unterrichtet.

Hat die Kommission die für eine Entscheidung in der Sache erforderli-
chen Ermittlungen selbst vorgenommen, so wird die Frist von neun
Monaten um den für diese Ermittlungen erforderlichen Zeitraum
verlängert. Die Dauer dieser Verlängerung darf ihrerseits neun Monate
nicht überschreiten. Die Zollbehörde und der von dem der Kommission
vorgelegten Fall betroffene Beteiligte werden über das Datum des
Beginns und Abschlusses dieser Ermittlungen unterrichtet.

Teilt die Kommission dem Beteiligten, der von dem vorgelegten Fall
betroffen ist, ihre Einwände gemäß Artikel 872a mit, so wird die Neun-
monatsfrist um einen Monat verlängert.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 232

▼M14

▼M23



▼M23
Artikel 874

Die in Artikel 873 genannte Entscheidung ist dem betreffenden
Mitgliedstaat unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach Ablauf
der dort vorgesehenen Frist, bekannt zu geben.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten mit, welche Entscheidungen
sie getroffen hat, um die Zollbehörden bei der Entscheidung in Fällen
mit vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Merkmalen zu unter-
stützen.

Artikel 875

Wird mit der Entscheidung nach Artikel 873 festgestellt, dass in dem
geprüften Fall von einer nachträglichen buchmäßigen Erfassung abge-
sehen werden kann, so kann die Kommission klarstellen unter
welchen Voraussetzungen die Mitgliedstaaten ermächtigt sind, in
Fällen mit vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Merkmalen
von der nachträglichen buchmäßigen Erfassung der Abgaben abzu-
sehen.

Artikel 876

Hat die Kommission innerhalb der in Artikel 873 genannten Frist keine
Entscheidung getroffen oder dem betreffenden Mitgliedstaat innerhalb
der in Artikel 874 genannten Frist keine Entscheidung bekanntgegeben,
so sehen die Zollbehörden des betreffenden Mitgliedstaats von der
nachträglichen buchmäßigen Erfassung der Abgaben ab.

Artikel 876a

(1) Die Zollbehörden setzen die Verpflichtung des Zollschuldners
zur Abgabenentrichtung bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem sie über
den Antrag entscheiden, sofern für die Waren, wenn sie sich nicht
mehr unter zollamtlicher Überwachung befinden, eine Sicherheit in
Höhe des Abgabenbetrages geleistet wird und

a) ein Antrag auf Ungültigerklärung einer Zollanmeldung vorliegt, der
Aussicht auf Erfolg verspricht;

b) ein Antrag auf Erlaß gemäß Artikel 236 in Verbindung mit Artikel
220 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex oder gemäß Artikel 238
oder Artikel 239 des Zollkodex vorliegt und die Zollbehörden der
Ansicht sind, daß die geltenden Voraussetzungen jeweils erfüllt
sind;

c) in anderen als den unter Buchstabe b) erwähnten Fällen ein Antrag
auf Erlaß gemäß Artikel 236 des Zollkodex vorliegt und die in
Artikel 244 Unterabsatz 2 des Zollkodex vorgesehenen Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Die Sicherheit braucht jedoch nicht gefordert zu werden, wenn eine
derartige Forderung aufgrund der Lage des Schuldners zu ernsten
Schwierigkeiten wirtschaftlicher oder sozialer Art führen könnte.

(2) In den Fällen, in denen für die Waren eine der Voraussetzungen
nach Artikel 233 Buchstabe c) zweiter Gedankenstrich oder Buchstabe
d) des Zollkodex vorliegt, setzen die Zollbehörden die Verpflichtung
des Zollschuldners zur Abgabenentrichtung für die Dauer der Beschla-
gnahme aus, wenn sie der Ansicht sind, daß die Voraussetzungen für
eine Einziehung gegeben sind

(3) Ist eine Zollschuld gemäß Artikel 203 des Zollkodex entstanden,
so setzen die Zollbehörden die Verpflichtung der in Artikel 203 Absatz
3 vierter Gedankenstrich genannten Person zur Abgabenentrichtung
aus, wenn wenigstens ein weiterer Schuldner festgestellt wurde und
der Abgabenbetrag gemäß Artikel 221 des Zollkodex auch ihm mitge-
teilt wurde.
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Die Aussetzung kann nur unter der Voraussetzung gewährt werden,
dass die in Artikel 203 Absatz 3 vierter Gedankenstrich des Zollkodex
genannte Person nicht auch von einem der anderen Gedankenstriche
desselben Absatzes erfasst wird und nicht offensichtlich fahrlässig bei
der Erfüllung ihrer Pflichten gehandelt hat.

Die Aussetzung ist auf ein Jahr begrenzt. Die Zollbehörden können
diese Frist jedoch in ausreichend begründeten Fällen verlängern.

Die Aussetzung ist an die Bedingung geknüpft, dass die Person, der sie
gewährt wird, eine gültige Sicherheit in der Höhe des betreffenden
Abgabenbetrags leistet; ausgenommen hiervon sind die Fälle, in denen
eine solche Sicherheit, die den gesamten Betrag abdeckt, bereits gelei-
stet wurde, sofern der Bürge noch nicht von seinen Verpflichtungen
befreit worden ist. Die Sicherheit braucht jedoch nicht gefordert zu
werden, wenn eine derartige Forderung aufgrund der Lage des Schul-
dners wahrscheinlich zu ernsten Schwierigkeiten wirtschaftlicher oder
sozialer Art führen könnte.

TITEL IV

ERSTATTUNG ODER ERLASS DER EINFUHR- ODER
AUSFUHRABGABEN

KAPITEL 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 877

(1) Im Sinne dieses Titels gelten als:

a) Zollstelle der buchmäßigen Erfassung: die Zollstelle, bei der die
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben, deren Erstattung oder Erlaß bean-
tragt wird, buchmäßig erfaßt worden sind;

b) Entscheidungszollbehörde: die für die Entscheidung über den
Antrag zuständige Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Ein-
fuhr- oder Ausfuhrabgaben, deren Erstattung oder Erlaß beantragt
wird, buchmäßig erfaßt worden sind;

c) nachprüfende Zollstelle: die Zollstelle, in deren Zuständigkeitsbe-
reich sich die Ware befindet, für die Erlaß oder Erstattung der
buchmäßig erfaßten Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben beantragt wird,
und die bestimmte zur Prüfung des Antrags erforderliche Kontrollen
vornimmt;

d) Zollstelle der Schlußbehandlung: die Zollstelle, die die zur
ordnungsgemäßen Durchführung der Entscheidung über Erstattung
oder Erlaß der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben notwendigen
Maßnahmen trifft.

(2) Ein und dieselbe Zollstelle kann ganz oder teilweise die
Aufgaben der Zollstelle der buchmäßigen Erfassung, der Entschei-
dungszollbehörde, der nachprüfenden Zollstelle und der Zollstelle der
Schlußbehandlung übernehmen.

KAPITEL 2

Durchführungsvorschriften zu den Artikeln 236 bis 239 des Zollkodex

Abschni t t 1

Antrag

Artikel 878

(1) Der Antrag auf Erstattung oder Erlaß der Einfuhr- oder Ausfuh-
rabgaben — nachstehend „Antrag auf Erstattung oder Erlaß“ genannt
— ►C4 ist von der Person, die die Abgaben entrichtet hat, vom Zoll-
schuldner oder ◄ von den Personen, die seine Rechte und Pflichten
übernommen haben, zu stellen.
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Der Antrag auf Erstattung oder Erlaß kann auch vom Stellvertreter der
im vorstehenden Unterabsatz erwähnten Personen gestellt werden.

(2) Unbeschadet Artikel 882 ist der Antrag auf Erstattung oder Erlaß
in einem Original mit einer Durchschrift auf einem Vordruck nach dem
Muster und den Vorschriften in Anhang 111 zu stellen.

Der Antrag auf Erstattung oder Erlaß kann jedoch auf Initiative der in
Absatz 1 genannten Personen auch auf einem anderen Papier gestellt
werden, sofern dieses die in dem betreffenden Anhang genannten
Angaben enthält.

Artikel 879

(1) Der Antrag auf Erstattung oder Erlaß ist zusammen mit den in
Artikel 6 Absatz 1 des Zollkodex genannten Unterlagen bei der Zoll-
stelle der buchmäßigen Erfassung zu stellen, es sei denn, daß die
Zollbehörden hierfür eine andere Zollstelle bestimmen, die den Antrag
unmittelbar nach Eingang an die Entscheidungszollbehörde weiterzu-
leiten hat, es sei denn, sie selbst wäre als solche bestimmt worden.

(2) Die in Absatz 1 genannte Zollstelle bestätigt den Eingang des
Antrags auf dem Original und der Durchschrift. Die Durchschrift wird
dem Antragsteller zurückgegeben.

In Fällen nach Artikel 878 Absatz 2 zweiter Unterabsatz bestätigt diese
Zollstelle dem Antragsteller den Eingang schriftlich.

Artikel 880

Wird der Antrag für eine Ware gestellt, für die mit der Zollanmeldung
eine Einfuhr- oder Ausfuhrlizenz oder eine Vorausfestsetzungsbeschei-
nigung vorgelegt worden ist, so ist unbeschadet der im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik erlassenen einschlägigen Sondervorschriften
eine Bestätigung der für die Ausstellung der Lizenzen oder Bescheini-
gungen zuständigen Behörden beizufügen, daß alles Erforderliche getan
worden ist, um gegebenenfalls die Rechtswirkungen der betreffenden
Lizenz oder Bescheinigung aufzuheben.

Diese Bestätigung wird jedoch nicht verlangt, wenn

— die Zollstelle, bei der der Antrag gestellt worden ist, die Lizenz
oder Bescheinigung selbst erteilt hat;

— wenn der Antrag mit einem materiellen Irrtum begründet wird, der
keinerlei Auswirkung auf die Abschreibung in der Lizenz oder
Bescheinigung hat.

Artikel 881

(1) Die in Artikel 879 genannte Zollstelle kann einen Antrag
annehmen, der nicht alle in dem Vordruck nach Artikel 878 Absatz 2
vorgesehenen Angaben enthält. Jedoch muß der Antrag mindestens die
Angaben in den Feldern 1 bis 3 und 7 enthalten.

(2) In Fällen nach Absatz 1 setzt diese Zollstelle eine Frist für die
Nachreichung der fehlenden Angaben oder Unterlagen.

(3) Wird die von der Zollstelle nach Absatz 2 festgesetzte Frist nicht
eingehalten, so gilt der Antrag als zurückgezogen.

Der Antragsteller wird unverzüglich davon unterrichtet.

Artikel 882

(1) Bei Rückwaren, für die bei ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft Ausfuhrabgaben erhoben worden sind, ist die Erstattung
oder der Erlaß dieser Abgaben davon abhängig, daß den Zollbehörden
ein formloser Antrag mit den nachstehend bezeichneten Unterlagen
vorgelegt wird:

a) das Papier zum Nachweis der Entrichtung der geschuldeten Beträge,
sofern diese bereits erhoben worden sind;
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b) das Original oder eine von der Wiedereinfuhrzollstelle beglaubigte

Durchschrift der Anmeldung der betreffenden Rückwaren zum zoll-
rechtlich freien Verkehr.

Dieses Zollpapier muß mit einem der nachstehenden Vermerke der
Wiedereinfuhrzollstelle versehen sein:

— Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2
del artículo 185 del Código,

— Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),

— Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zoll-
kodex,

— Εµπορεύµατα επανεισαγόµενα κατ' εφαρµογλ του άρθρου
185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κλδικα,

— Goods admitted as returned goods under Artikel 185 (2) (b) of
the Code,

— Marchandises en retour en application de l'Artikel 185 para-
graphe 2 point b) du code,

— Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, para-
grafo 2, lettera b) del codice,

— Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van
het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende
goederen,

— Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do
artigo 185o do código,

— Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaista palautustavaraa — Returvaror enligt artikel 185.2 b) i
gemenskapens tullkod,

— Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex,

— Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,

— Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnis-
tatud kaup,

— Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185.
panta 2. punkta b) apakšpunktu,

— Prekės įvežtos kaip grąžintos prekės vadovaujantis Kodekso 185
straipsnio 2 dalies b punktu,

— A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
tértiáruként behozott áruk,

— Oġġetti mdaħħla bħala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu
185(2)(b) tal-Kodiċi,

— Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art.
185 ust. 2 lit. b) Kodeksu,

— Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika
kodeksa,

— Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného
zákonníka;

c) das dem Ausführer bei Erfüllung der Ausfuhrförmlichkeiten ausge-
händigte Exemplar der Ausfuhranmeldung oder eine von der
Wiederausfuhrzollstelle beglaubigte Durchschrift.

Die Vorlage der unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten
Papiere wird nicht verlangt, wenn die Entscheidungszollbehörde bereits
im Besitz der in diesen Papieren enthaltenen Angaben ist.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist bei der in Artikel 879 genannten
Zollstelle innerhalb von 12 Monaten nach dem Tag der Annahme der
Ausfuhranmeldung zu stellen.
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Abschni t t 2

Verfahren für die Erstattung oder den Erlaß

Artikel 883

Die Entscheidungszollbehörde kann zulassen, daß die Zollförmlich-
keiten, von deren Erfüllung gegebenenfalls die Erstattung oder der
Erlaß abhängig sein kann, bereits erfüllt werden, bevor sie über den
Antrag auf Erstattung oder Erlaß entschieden hat. Die Entscheidung
über den Antrag wird dadurch nicht berührt.

Artikel 884

Solange nicht über den Antrag auf Erstattung oder Erlaß entschieden
ist, darf die Ware, auf die sich der zu erstattende oder zu erlassende
Abgabenbetrag bezieht, unbeschadet Artikel 883 nicht ohne vorherige
Unterrichtung der in Artikel 879 genannten Zollstelle von dem im
Antrag genannten Ort entfernt werden; es obliegt dieser Zollstelle, die
Entscheidungszollbehörde zu unterrichten.

Artikel 885

(1) Müssen zur Prüfung eines Antrags auf Erstattung oder Erlaß
zusätzliche Auskünfte eingeholt oder die Waren nachgeprüft werden,
um insbesondere sicherzustellen, daß die im Zollkodex und in diesem
Titel vorgesehenen Voraussetzungen für die Erstattung oder den Erlaß
erfüllt sind, so trifft die Entscheidungszollbehörde alle zweckdienlichen
Maßnahmen, wobei sie gegebenenfalls an die nachprüfende Zollstelle
ein Ersuchen mit genauer Angabe der Art der gewünschten Auskünfte
oder Nachprüfungen richtet.

Die nachprüfende Zollstelle gibt dem Ersuchen so bald wie möglich
statt und teilt der Entscheidungszollbehörde die eingeholten Auskünfte
oder das Ergebnis der Nachprüfung mit.

(2) Befinden sich die Waren, für die der Antrag gestellt wird, in
einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem die betreffenden
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben buchmäßig erfaßt worden sind, so gilt
Kapitel 4 dieses Titels.

Artikel 886

(1) Liegen der Entscheidungszollbehörde alle erforderlichen
Angaben und Unterlagen vor, so entscheidet sie nach Artikel 6 Absätze
2 und 3 des Zollkodex schriftlich über den Antrag auf Erstattung oder
Erlaß.

(2) Eine Entscheidung, mit der dem Antrag stattgegeben wird, muß
alle Angaben enthalten, die für die Schlußbehandlung erforderlich sind.

Je nach Fall muß die Entscheidung alle oder einen Teil der nachste-
henden Angaben enthalten:

a) Angaben, die erforderlich sind, um die Nämlichkeit der Ware, für
die die Entscheidung gilt, festzustellen;

b) den Grund für die Erstattung oder den Erlaß der Einfuhr- oder
Ausfuhrabgaben unter Hinweis auf den entsprechenden Artikel des
Zollkodex und gegebenenfalls den entsprechenden Artikel dieses
Titels;

c) die Verwendung oder Bestimmung, der die Ware gemäß den im
Einzelfall nach dem Zollkodex gegebenen Möglichkeiten zugeführt
werden muß, gegebenenfalls nach entsprechender Bewilligung der
Entscheidungszollbehörde;

d) die Frist für die Erfüllung der Förmlichkeiten, von denen die Erstat-
tung oder der Erlaß der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben abhängig ist;

e) die Angabe, daß die Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben erst dann
tatsächlich erstattet oder erlassen werden, wenn die Zollstelle der
Schlußbehandlung der Entscheidungszollbehörde bescheinigt hat,
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daß die Förmlichkeiten, von denen die Erstattung oder der Erlaß
abhängig ist, erfüllt worden sind;

f) die Angabe der Auflagen, denen die Ware bis zur Schlußbehandlung
unterworfen bleibt;

g) einen Hinweis für den Beteiligten, daß er der Zollstelle der Schluß-
behandlung seiner Wahl bei der Gestellung der Waren das Original
der Entscheidung vorzulegen hat.

Artikel 887

(1) Die Zollstelle der Schlußbehandlung hat folgendes sicherzu-
stellen:

— gegebenenfalls, daß die in Artikel 886 Absatz 2 Buchstabe f)
genannten Auflagen eingehalten werden;

— auf jeden Fall, daß die Ware tatsächlich der Verwendung oder
Bestimmung zugeführt wird, die in der Entscheidung über die
Erstattung oder den Erlaß der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben vorge-
sehen ist.

(2) Ist in der Entscheidung die Möglichkeit vorgesehen, die Waren
in das Zollagerverfahren überzuführen oder in eine Freizone oder ein
Freilager zu verbringen und wird diese Möglichkeit vom Beteiligten
genutzt, so sind die erforderlichen Förmlichkeiten bei der Zollstelle
der Schlußbehandlung zu erfüllen.

(3) Läßt sich nur in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in
dem sich die Zollstelle der Schlußbehandlung befindet, feststellen, ob
die Ware tatsächlich der Verwendung oder Bestimmung zugeführt
worden ist, die in der Entscheidung über Erstattung oder Erlaß der
Abgaben vorgesehen ist, so wird der Nachweis durch Vorlage eines
Kontrollexemplars T5 erbracht, das gemäß ►M18 den Artikeln 912a
bis 912g ◄ sowie nach Maßgabe dieses Artikels ausgestellt und
verwendet wird.

Das Kontrollexemplar T5 muß folgende Angaben enthalten:

a) Feld Nr. 33: für die Waren zutreffende Position oder Unterposition
der Kombinierten Nomenklatur;

b) Feld Nr. 103: in Buchstaben die Menge oder Eigenmasse der
Waren;

c) Feld Nr. 104: je nach Fall entweder die Angabe „Ausgang aus dem
Zollgebiet der Gemeinschaft“ oder eine der beiden folgenden
Angaben:

— unentgeltliche Abgabe an folgende Wohlfahrtseinrichtung: …;

— Vernichtung oder Zerstörung unter zollamtlicher Überwachung;

— Überführung in folgendes Zollverfahren: …;

— Verbringung in eine Freizone oder ein Freilager;

d) Feld Nr. 106: Bezugnahme auf die Entscheidung über Erstattung
oder Erlaß der Abgaben;

e) Feld Nr. 107: die Angabe Artikel 877 bis 912 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93.

(4) Die nachprüfende Zollstelle, die feststellt oder in eigener Verant-
wortung feststellen läßt, daß die Ware tatsächlich der vorgesehenen
Verwendung oder Bestimmung zugeführt worden ist, ergänzt das Feld
„Überwachung der Verwendung und/oder der Bestimmung“ des
Kontrollexemplars durch Ankreuzen des Satzteiles „sind der umseitig
angegebenen Bestimmung am … zugeführt worden“ unter Angabe des
entsprechenden Datums.

(5) Hat sich die Zollstelle der Schlußbehandlung vergewissert, daß
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, so bescheinigt
sie dies der Entscheidungszollbehörde.
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Artikel 888

Hat die Entscheidungszollbehörde einem Antrag auf Erstattung oder
Erlaß stattgegeben, so erstattet oder erläßt sie die Abgaben erst nach
Eingang der Bescheinigung nach Artikel 887 Absatz 5.

Artikel 889

(1) Wenn der Antrag auf Erlaß oder Erstattung damit begründet
wird, daß im Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung der Waren zur
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Rahmen eines Zoll-
kontingents, eines Zollplafonds oder einer anderen Präferenzregelung
ein ermäßigter Zollsatz oder Zollfreiheit galt, kann die Erstattung oder
der Erlaß nur gewährt werden, soweit zur Zeit der Vorlage des mit den
erforderlichen Unterlagen versehenen Antrags auf Erstattung oder
Erlaß”

— im Falle eines Zollkontingents dessen Höchstmenge nicht erschöpft
ist;

— ►C2 in anderen Fällen ◄ der normalerweise anwendbare Zollsatz
nicht wieder eingeführt worden ist.

Die Erstattung oder der Erlaß wird jedoch auch dann gewährt, wenn
die im vorstehenden Unterabsatz genannten Voraussetzungen zwar
nicht erfüllt sind, aber aufgrund eines Irrtums der zuständigen Zoll-
behörden der ermäßigte Zollsatz oder die Zollfreiheit für Waren nicht
angewandt worden ist, obwohl bei der Anmeldung zur Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr alle für die Anwendung des
ermäßigten Zollsatzes oder der Zollfreiheit erforderlichen Angaben
ordnungsgemäß gemacht und die erforderlichen Unterlagen vorgelegt
worden waren

(2) Jeder Mitgliedstaat hält das Verzeichnis der Fälle, in denen
Absatz 1 Unterabsatz 2 zur Anwendung kam, zur Verfügung der
Kommission.

Artikel 890

Die Entscheidungszollbehörde gibt dem Antrag auf Erstattung oder
Erlass nur statt, wenn feststeht, dass:

a) dem Antrag ein Ursprungszeugnis, eine Warenverkehrsbescheini-
gung, ein Echtheitszeugnis, ein interner gemeinschaftlicher
Versandschein oder eine andere entsprechende Unterlage beigefügt
wird, mit der der Nachweis erbracht wird, dass die Waren zum Zeit-
punkt der Annahme der Anmeldung zum zollrechtlich freien
Verkehr Anspruch auf die Gewährung der Gemeinschaftsbehand-
lung, einer Zollpräferenzbehandlung oder einer zolltariflichen
Abgabenbegünstigung aufgrund der Art der Waren gehabt hätten;

b) sich die vorgelegte Unterlage tatsächlich auf die eingeführten Waren
bezieht;

c) alle Voraussetzungen für die Annahme dieser Unterlage erfüllt sind;

d) alle anderen Voraussetzungen für die Gewährung der Gemein-
schaftsbehandlung, einer Zollpräferenzbehandlung oder einer
zolltariflichen Abgabenbegünstigung aufgrund der Art der Waren
erfüllt sind.

Die Erstattung oder der Erlaß erfolgt bei der Gestellung der Waren.
Können die Waren der Zollstelle der Schlußbehandlung nicht gestellt
werden, so gewährt die Entscheidungszollbehörde die Erstattung oder
den Erlaß nur, wenn aus den ihr vorliegenden Angaben und Unterlagen
hervorgeht, daß sich die nachträglich vorgelegte Bescheinigung oder
Unterlage zweifelsfrei auf die betreffenden Waren bezieht.
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Artikel 891

Eine Erstattung oder ein Erlaß werden nicht gewährt, wenn zur Begrün-
dung eines Antrags auf Erstattung oder Erlaß Bescheinigungen über die
Vorausfestsetzung von Abschöpfungen vorgelegt werden.

Artikel 892

Die Erstattung oder der Erlaß der Einfuhrabgaben nach Artikel 238 des
Zollkodex ist ausgeschlossen für Waren,

— deren Schadhaftigkeit bei der Festlegung der Bedingungen —
insbesondere der preislichen Bedingungen — des Vertrages,
aufgrund dessen diese Waren in das Zollverfahren übergeführt
worden sind, das die Verpflichtung zur Entrichtung der Ein-
fuhrabgaben beinhaltet, berücksichtigt worden war;

— die vom Einführer nach der Feststellung der Schadhaftigkeit oder
der Nichtübereinstimmung mit den Vertragsbedingungen verkauft
worden sind.

Artikel 893

(1) Unbeschadet Artikel 900 Absatz 1 Buchstabe c) setzt die Zoll-
behörde für die Erfüllung der Zollförmlichkeiten, von denen die
Erstattung oder der Erlaß der Abgaben abhängig ist, eine Frist fest,
die zwei Monate ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Entscheidung
über die Erstattung oder den Erlaß der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben
nicht überschreiten darf.

(2) Wird die Frist nach Absatz 1 nicht eingehalten, so verfällt das
Recht auf Erstattung oder Erlaß, es sei denn, daß derjenige, an den
die Entscheidung gerichtet ist, den Nachweis erbringt, daß er aufgrund
eines Zufalls oder höherer Gewalt daran gehindert worden ist, diese
Frist einzuhalten.

Artikel 894

Fallen bei einer von der Entscheidungszollbehörde zugelassenen
Zerstörung der Ware einfuhrabgabenpflichtige Abfälle oder Überreste
an, so gelten diese als Nichtgemeinschaftswaren, sofern mit der
Entscheidung dem Antrag auf Erstattung oder Erlaß stattgegeben wird.

Artikel 895

Lassen die Zollbehörden gemäß Artikel 238 Absatz 2 Buchstabe b)
zweiter Unterabsatz des Zollkodex zu, daß die Waren in das Zollage-
rverfahren übergeführt oder in eine Freizone oder ein Freilager
verbracht werden, so treffen sie alle zweckdienlichen Maßnahmen,
damit die betreffenden Waren später als Nichtgemeinschaftswaren
erkannt werden können.

Artikel 896

(1) Werden Waren im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik unter
Vorlage einer Einfuhrlizenz oder einer Vorausfestsetzungsbescheini-
gung in ein Zollverfahren übergeführt, das die Verpflichtung zur
Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet, so können die Artikel 237,
238 und 239 des Zollkodex nur in Anspruch genommen werden, wenn
der in Artikel 879 genannten Zollstelle nachgewiesen wird, daß die
zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben,
um die Rechtswirkungen der Lizenz oder Bescheinigung für die betref-
fende Einfuhr rückgängig zu machen.

(2) Absatz 1 gilt auch in Fällen, in denen Waren wiederausgeführt,
in ein Zollager, eine Freizone oder ein Freilager verbracht oder
vernichtet oder zerstört werden.
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Artikel 897

Werden statt einer vollständigen Ware nur Teile einer Ware ausgeführt,
wiederausgeführt oder vernichtet oder zerstört oder einer anderen
zulässigen Bestimmung zugeführt, so bemißt sich die Höhe der Erstat-
tung oder des Erlasses nach dem Unterschiedsbetrag zwischen den
Einfuhrabgaben für die vollständige Ware und den Einfuhrabgaben,
die zu erheben gewesen wären, wenn die verbleibende Ware unverä-
ndert zum gleichen Zeitpunkt wie die vollständige Ware in ein
Zollverfahren übergeführt worden wäre, das die Verpflichtung zur
Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet.

Artikel 898

Der Betrag im Sinne des Artikels 240 des Zollkodex wird auf 10 ECU
festgesetzt.

KAPITEL 3

Besondere Vorschriften zur Durchführung des Artikels 239 des Zoll-
kodex

Abschni t t 1

Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten zu treffen sind

Artikel 899

(1) Stellt die Entscheidungsbehörde, bei der eine Erstattung oder ein
Erlass nach Artikel 239 Absatz 2 Zollkodex beantragt worden ist, fest,

— dass die für diesen Antrag vorgebrachten Gründe einen der in den
Artikeln 900 bis 903 beschriebenen Tatbestände erfüllen und keine
betrügerische Absicht oder offensichtliche Fahrlässigkeit des Betei-
ligten vorliegt, so erstattet oder erlässt sie die betreffenden Einfuhr-
oder Ausfuhrabgaben;

— dass die für diesen Antrag vorgebrachten Gründe einen der in
Artikel 904 beschriebenen Tatbestände erfüllen, so lehnt sie die
Erstattung oder den Erlass der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben ab.

(2) In allen anderen Fällen, ausgenommen bei einer Befassung der
Kommission gemäß Artikel 905, entscheidet die Entscheidungsbehörde
von sich aus, die Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben zu erstatten oder zu
erlassen, wenn es sich um besondere Fälle handelt, die sich aus
Umständen ergeben, die nicht auf betrügerische Absicht oder offen-
sichtliche Fahrlässigkeit des Beteiligten zurückzuführen sind.

Ist Artikel 905 Absatz 2 zweiter Anstrich anwendbar, so können die
Zollbehörden erst entscheiden, die in Frage stehenden Abgaben zu
erstatten oder zu erlassen, wenn das nach den Artikeln 906 bis 909
eingeleitete Verfahren abgeschlossen ist.

(3) Als „Beteiligte(r)“ im Sinn des Artikels 239 Absatz 1 Zollkodex
und im Sinn dieses Artikels gelten die Person oder die Personen nach
Artikel 878 Absatz 1 oder ihr Vertreter sowie gegebenenfalls jede
andere Person, die zur Erfüllung der Zollförmlichkeiten für die in
Frage stehenden Waren tätig geworden ist oder die Anweisungen
gegeben hat, die zur Erfüllung dieser Förmlichkeiten notwendig waren.

(4) Zur Durchführung der Absätze 1 und 2 leisten die Mitglied-
staaten einander Amtshilfe, insbesondere wenn eine Pflichtverletzung
auf Seiten der Zollbehörden eines anderen als des entscheidungsbe-
fugten Mitgliedstaats vorliegt.

Artikel 900

1. Die Einfuhrabgaben werden erstattet oder erlassen, wenn

a) Nichtgemeinschaftswaren, die sich in einem Zollverfahren mit voll-
ständiger oder teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben
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befinden, sowie Waren, die aufgrund ihrer Verwendung zu beson-
deren Zwecken im Rahmen einer Abgabenbegünstigung in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt worden sind, gestohlen
worden sind, sofern diese Waren kurzfristig wiedergefunden und
in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Diebstahls
befanden, wieder ihren ursprünglichen zollrechtlichen Status
erhalten;

b) Nichtgemeinschaftswaren dem Zollverfahren mit vollständiger oder
teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben, in dem sie sich
befanden, irrtümlich entzogen worden sind, sofern diese Waren
sofort nach Feststellung des Irrtums in dem Zustand, in dem sie
sich befanden, als sie dem Zollverfahren entzogen wurden, wieder
ihren ursprünglichen zollrechtlichen Status erhalten;

c) in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführte Waren am Bestim-
mungsort wegen einer Beschädigung des Verschlußsystems des
Beförderungsmittels nicht entladen werden können, sofern diese
Waren unverzüglich unter zollamtlicher Überwachung aus dem
Zollgebiet der Gemeinschaft wiederausgeführt werden;

d) ein in einem Drittland ansässiger Lieferant, dem Waren, die
ursprünglich in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt worden
waren, im Verfahren der passiven Veredelung zur unentgeltlichen
Beseitigung von bereits vor der Überlassung vorhandenen Mängeln
(auch wenn diese erst nach der Überlassung entdeckt worden sind)
oder zur unentgeltlichen Anpassung der Ware an die Bedingungen
des Vertrags, auf dessen Grundlage die Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr erfolgt ist, zurückgesandt worden sind,
beschließt, diese Waren endgültig zu behalten, weil er nicht oder
nicht unter wirtschaftlich annehmbaren Bedingungen in der Lage
ist, Abhilfe zu schaffen;

e) zum Zeitpunkt der Entscheidung über die nachträgliche buch-
mäßige Erfassung der Einfuhrabgaben von den Zollbehörden
festgestellt wird, daß eine unter vollständiger Befreiung von diesen
Abgaben in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführte Ware
ohne zollamtliche Überwachung wiederausgeführt worden ist,
sofern nachgewiesen wird, daß die nach dem Zollkodex vorgese-
henen sachlichen Voraussetzungen für die Erstattung oder den
Erlaß der betreffenden Einfuhrabgaben zum Zeitpunkt der Wieder-
ausfuhr erfüllt gewesen wären, wenn diese Einfuhrabgaben bei der
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr erhoben worden
wären;

f) der Vertrieb einer Ware, die vom Beteiligten ordnungsgemäß in ein
Zollverfahren übergeführt worden war, das die Verpflichtung zur
Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet, von einer gerichtlichen
Instanz verboten wird und die Waren daraufhin aus dem Zollgebiet
der Gemeinschaft wiederausgeführt oder unter zollamtlicher
Überwachung vernichtet oder zerstört werden, sofern nachgewiesen
wird, daß die betreffenden Waren nicht in der Gemeinschaft
benutzt worden sind;

g) die Waren von einem Anmelder, der befugt ist, dies von Amts
wegen zu tun, in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt
worden sind und aus einem diesem Anmelder nicht zurechenbaren
Grund nicht an den Empfänger geliefert werden konnten;

h) die Waren vom Absender irrtümlich an den Empfänger geliefert
worden sind;

i) die Waren für den Empfänger wegen einer offensichtlichen Falsch-
bestellung für die vorgesehene Verwendung ungeeignet waren;

j) nach der Überlassung zu einem Zollverfahren, daß die Verpflich-
tung zur Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet, nachgewiesen
wird, daß die Waren zum Zeitpunkt der Überlassung nicht den
geltenden Vorschriften über ihre Verwendung oder ihren Vertrieb
entsprachen und somit die vom Empfänger vorgesehene Verwen-
dung unmöglich ist;

k) die vorgesehene Verwendung der Waren für den Empfänger
aufgrund von allgemeinen Maßnahmen, die nach der Überlassung
der Waren zu einem Zollverfahren, das die Entrichtung von Ein-
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fuhrabgaben beinhaltet, von Behörden oder sonstigen entschei-
dungsbefugten Stellen getroffen worden sind, unmöglich oder
wesentlich beeinträchtigt wird;

l) die vollständige oder teilweise Befreiung von den Einfuhrabgaben,
die vom Beteiligten nach den geltenden Vorschriften beantragt
worden ist, aus diesen nicht zurechenbaren Gründen nicht tatsäch-
lich von den Zollbehörden gewährt wird, die folglich die fälligen
Einfuhrabgaben buchmäßig erfassen;

m) der Empfänger die Waren erst nach Ablauf der Lieferfrist erhalten
hat, die in dem Vertrag, aufgrund dessen die Waren in ein Zollver-
fahren überführt worden sind, das die Entrichtung von
Einfuhrabgaben beinhaltet, bindend vorgeschrieben war;

n) die im Zollgebiet der Gemeinschaft unverkäuflichen Waren unent-
geltlich an Wohlfahrtseinrichtungen geliefert werden,

— die in Drittländern tätig sind und in der Gemeinschaft eine
Vertretung haben

oder

— die im Zollgebiet der Gemeinschaft tätig sind, sofern diesen
Wohlfahrtseinrichtungen bei der Einfuhr gleichartiger Waren
aus Drittländern zum zollrechtlich freien Verkehr eine
Befreiung gewährt wird.

o) die Zollschuld auf andere als die in Artikel 201 des Zollkodex
beschriebene Weise entsteht und der Beteiligte durch Vorlage eines
Ursprungszeugnisses, einer Warenverkehrsbescheinigung, eines
internen gemeinschaftlichen Versandscheins oder einer anderen
entsprechenden Unterlage nachweist, daß im Fall der Anmeldung
zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr ein Anspruch
auf Gemeinschaftsbehandlung oder auf eine Zollbehandlung mit
Abgabenbegünstigung bestanden hätte, sofern die übrigen Voraus-
setzungen nach Artikel 890 erfüllt sind.

(2) Die Erstattung oder der Erlass der Einfuhrabgaben in den Fällen
nach Absatz 1 Buchstaben c) und f) bis n) ist davon abhängig, dass
diese Waren unter zollamtlicher Überwachung aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft wiederausgeführt werden; dies gilt jedoch nicht im Fall
der Vernichtung oder Zerstörung der Waren auf Weisung der Behörden
oder im Fall ihrer unentgeltlichen Lieferung an in der Gemeinschaft
tätige Wohlfahrtseinrichtungen.

Auf Antrag des Beteiligten lässt die Entscheidungszollbehörde zu, dass
die Waren anstelle der Wiederausfuhr vernichtet oder zerstört oder in
das gemeinschaftliche externe Versandverfahren oder das Zolllagerver-
fahren übergeführt oder in eine Freizone oder in ein Freilager verbracht
werden.

Für den Erhalt einer dieser zollrechtlichen Bestimmungen gelten die
Waren als Nichtgemeinschaftswaren.

In diesem Fall treffen die Zollbehörden alle notwendigen Maßnahmen,
damit die in einem Zolllager, einer Freizone oder einem Freilager
befindlichen Waren später als Nichtgemeinschaftswaren anerkannt
werden.

(4) Außerdem ist der nachprüfenden Zollstelle nachzuweisen, daß
die Waren weder verwendet noch verkauft worden sind.

Artikel 901

(1) Die Einfuhrabgaben werden ferner erstattet oder erlassen, wenn

a) Waren, die irrtümlich zur Überführung in ein Zollverfahren ange-
meldet worden sind, das die Verpflichtung zur Entrichtung von
Einfuhrabgaben beinhaltet, aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
wiederausgeführt werden, ohne daß sie zuvor zu dem Zollverfahren
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angemeldet wurden, in das sie hätten überführt werden müssen;
allerdings müssen alle übrigen in Artikel 237 des Zollkodex vorge-
sehenen Voraussetzungen erfüllt sein;

b) die Wiederausfuhr oder die Vernichtung oder Zerstörung der Waren
nicht unter zollamtlicher Überwachung gemäß Artikel 238 Absatz 2
Buchstabe b) des Zollkodex erfolgt ist, sofern die übrigen in dem
genannten Artikel vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind;

c) die Wiederausfuhr oder die Vernichtung oder Zerstörung der Waren
nicht unter zollamtlicher Überwachung gemäß Artikel 900 Absatz 1
Buchstaben c) und f) bis n) erfolgt ist, sofern alle übrigen in Artikel
900 Absätze 2 und 4 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) In den Fällen nach Absatz 1 können die Einfuhrabgaben erstattet
oder erlassen werden,

a) wenn alle erforderlichen Nachweise erbracht werden, damit sich die
Entscheidungszollbehörde vergewissern kann, daß die Waren, für
die die Erstattung oder der Erlaß beantragt wird,

— entweder tatsächlich aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
wiederausgeführt wurden

— unter der Kontrolle von Behörden oder Personen zerstört oder
vernichtet wurden, die befugt sind, dies amtlich zu bescheinigen;

b) wenn alle den Gemeinschaftscharakter der Waren bescheinigenden
Papiere, die diese Waren gegebenenfalls beim Verlassen des Zollge-
biets der Gemeinschaft begleitet haben, der
Entscheidungszollbehörde zurückgegeben werden oder alle von
dieser Behörde für erforderlich erachteten Nachweise erbracht
werden, daß die betreffenden Papiere nicht später bei der Einfuhr
von Waren in die Gemeinschaft verwendet werden können.

Artikel 902

(1) Für die Durchführung von Artikel 901 Absatz 2 gilt folgendes:

a) Die vom Zollbeteiligten vorzulegenden Nachweise, aufgrund deren
die Entscheidungszollbehörde feststellen kann, daß die Waren, für
die die Erstattung oder der Erlaß beantragt wird, tatsächlich aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft wiederausgeführt worden sind,
müssen umfassen:

— das Original oder eine beglaubigte Durchschrift der Anmeldung
zur Ausfuhr der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
sowie

— eine Bescheinigung der Zollstelle, über die der tatsächliche
Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
erfolgt ist.

Sofern eine solche Bescheinigung nicht vorgelegt werden kann,
kann der Nachweis über den Ausgang der Waren aus dem Zollge-
biet der Gemeinschaft durch folgende Unterlagen erbracht werden:

— eine Bescheinigung der Zollstelle, die die Ankunft der Waren im
Bestimmungsdrittland festgestellt hat,
oder

— das Original oder eine beglaubigte Durchschrift der Zollanmel-
dung für die Waren im Bestimmungsdrittland.

Ferner sind Verwaltungs- und Handelsunterlagen beizufügen,
aufgrund deren die Entscheidungszollbehörde die Nämlichkeit der
aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft ausgeführten Waren mit
denjenigen Waren überprüfen kann, die zur Überführung in ein
Zollverfahren angemeldet worden waren, das die Verpflichtung zur
Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet; vorzulegen sind:

— das Original oder eine beglaubigte Durchschrift der Anmeldung
zu diesem Zollverfahren;

— soweit von der Entscheidungszollbehörde für notwendig
erachtet, Verwaltungs- oder Handelsunterlagen (z. B. Rech-
nungen, Stücklisten, Versandpapiere, Gesundheitszeugnisse), die
eine genaue Warenbeschreibung (Handelsbezeichnung, Menge,
Warenzeichen oder sonstige Aufschriften) enthalten und
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entweder der Anmeldung zu dem betreffenden Zollverfahren
oder der Anmeldung zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft oder gegebenenfalls der Zollanmeldung im
Bestimmungsdrittland beigefügt waren.

b) die Nachweise, aufgrund deren die Entscheidungszollbehörde fest-
stellen kann, daß die Waren, für die die Erstattung oder der Erlaß
beantragt wird, tatsächlich unter Aufsicht der Behörden oder
Personen zerstört oder vernichtet worden sind, die befugt sind, dies
amtlich festzustellen, müssen folgendes beinhalten:

— die Niederschrift oder Erklärung über die Vernichtung oder
Zerstörung, die von den Behörden, unter deren Aufsicht die
Vernichtung oder Zerstörung stattgefunden hat, erstellt worden
ist, oder eine beglaubigte Durchschrift davoneine Bescheinigung
der zur Feststellung der Vernichtung oder Zerstörung befugten
Person unter Beifügung von Unterlagen zum Nachweis dieser
Befugnis.
oder

— Diese Unterlagen müssen eine hinreichend genaue Beschreibung
der zerstörten oder vernichteten Waren enthalten (Handelsbe-
zeichnung, Menge, Warenzeichen oder sonstige Aufschriften),
damit sich die Zollbehörden anhand eines Vergleichs mit den
Angaben in der Anmeldung zur Überführung in das Zollver-
fahren, das die Verpflichtung zur Entrichtung von
Einfuhrabgaben beinhaltet, und den diese beigefügten Handels-
unterlagen (Rechnungen, Stücklisten usw.) davon überzeugen
können, daß die vernichteten oder zerstörten Waren mit den zu
diesem Zollverfahren angemeldeten Waren übereinstimmen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Nachweise sind, soweit sie sich als
unzureichend für die Entscheidungsfindung der Entscheidungszoll-
behörde erweisen, durch weitere Unterlagen zu ergänzen oder zu
ersetzen, die von der genannten Behörde für erforderlich erachtet
werden.

Artikel 903

(1) Für Rückwaren, für die bei ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft eine Ausfuhrabgabe erhoben wurde, begründet die
Überführung dieser Waren in den zollrechtlich freien Verkehr einen
Anspruch auf Erstattung der erhobenen Beträge.

(2) Absatz 1 gilt nur für Waren, bei denen einer der in Artikel 844
genannten Umstände vorliegt.

Der Nachweis, daß für die Waren einer der in Artikel 185 Absatz 2
Buchstabe b) des Zollkodex genannten Umstände vorliegt, ist den Zoll-
behörden zu erbringen, bei denen die Waren zum freien Verkehr
angemeldet werden.

(3) Absatz 1 gilt auch, wenn nur eine Teilmenge der vorher aus dem
Zollgebiet der Gemeinschaft ausgeführten Waren wiedereingeführt
wird.

Artikel 904

Die Einfuhrabgaben werden nicht erstattet oder erlassen, wenn je nach
Fall die einzige für den Antrag auf Erstattung oder Erlaß angeführte
Begründung darin besteht, daß

a) Waren, die zuvor in ein Zollverfahren übergeführt worden sind, das
die Verpflichtung zur Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet,
aus anderen als den in Artikel 237 oder 238 des Zollkodex oder
Artikel 900 oder 901 dieses Titels genannten Gründen wiederausge-
führt worden sind, namentlich weil sie nicht verkauft werden
konnten;

b) Waren, die zu einem Zollverfahren angemeldet worden sind, das die
Verpflichtung zur Entrichtung von Einfuhrabgaben beinhaltet, nach
ihrer Überlassung durch die Zollbehörden in anderen als den im
Gemeinschaftsrecht ausdrücklich vorgesehenen Fällen aus irgend-
einem Grund vernichtet oder zerstört werden;
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c) gutgläubig Papiere zur Erlangung einer Zollpräferenzbehandlung für

zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldete Waren vorgelegt
worden sind, die sich später als falsch, gefälscht oder für die
Gewährung dieser Zollpräferenzbehandlung ungültig erweisen.

Artikel 904a

(1) Ist die Mitteilung nach Absatz 2 nicht erforderlich, so hält jeder
Mitgliedstaat das Verzeichnis der Fälle, in denen Artikel 899 Absatz 2
zur Anwendung kam, zur Verfügung der Kommission.

(2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission kurz zusammen-
gefasst ein Verzeichnis der Fälle, in denen Artikel 899 Absatz 2
angewandt wurde, wenn der Betrag, der dem Beteiligten aufgrund einer
besonderen Situation, die auch mehrere Einfuhr- oder Ausfuhrvorgänge
umfassen kann, erstattet oder erlassen wurde, 50 000 EUR oder mehr
beträgt. Diese Mitteilung erfolgt im Laufe jedes ersten und dritten
Quartals für alle Fälle, in denen im vorausgegangenen Halbjahr eine
Erstattung oder ein Erlass gewährt wurde.

Abschni t t 2

Entscheidungen, die von der Kommission zu treffen sind

Artikel 905

(1) Lässt die Begründung des Antrags auf Erstattung oder Erlass
gemäß Artikel 239 Absatz 2 Zollkodex auf einen besonderen Fall
schließen, der sich aus Umständen ergibt, bei denen weder eine betrü-
gerische Absicht noch eine offensichtliche Fahrlässigkeit des
Beteiligten vorliegt, so übermittelt der entscheidungsbefugte Mitglied-
staat den Fall der Kommission zur Entscheidung im Verfahren gemäß
den Artikeln 906 bis 909,

— wenn diese Behörde der Auffassung ist, dass sich der besondere
Fall aus Pflichtverletzungen der Kommission ergibt oder

— wenn der betreffende Fall im Zusammenhang steht mit Ergebnissen
gemeinschaftlicher Ermittlungen im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 515/97 oder anderer gemeinschaftlicher Rechtsakte oder
Abkommen, die die Gemeinschaft mit anderen Ländern oder
Ländergruppen geschlossen hat und in denen die Möglichkeit der
Durchführung derartiger gemeinschaftlicher Ermittlungen vorge-
sehen ist, oder

— wenn die Abgaben, die bei einem Beteiligten infolge desselben
besonderen Umstandes, gegebenenfalls auch für mehrere Einfuhr-
oder Ausfuhrvorgänge, nicht erhoben wurden, 500 000 EUR oder
mehr betragen.

Der Begriff „Beteiligter“ ist in gleicher Weise wie in Artikel 899
auszulegen.

(2) Die Übermittlung gemäß Absatz 1 erfolgt nicht, wenn

— die Kommission im Verfahren der Artikel 906 bis 909 bereits eine
Entscheidung über einen Fall mit vergleichbaren tatsächlichen und
rechtlichen Merkmalen getroffen hat;

— die Kommission bereits mit einem sachlich und rechtlich vergleich-
baren Fall befasst ist.

(3) Die der Kommission übermittelten Unterlagen müssen alle für
eine vollständige Prüfung des Falles notwendigen Angaben enthalten.
Sie müssen eine detaillierte Würdigung des Verhaltens des Beteiligten
enthalten, insbesondere was seine Berufserfahrung, Gutgläubigkeit und
angewandte Sorgfalt betrifft. Dieser Würdigung sind alle Angaben und
Unterlagen beizufügen, die die Gutgläubigkeit des Beteiligten belegen
können. Sie müssen ferner eine Erklärung enthalten, die von demje-
nigen unterzeichnet ist, der die Erstattung oder den Erlass beantragt,
und in der dieser bestätigt, dass er die Unterlagen einsehen konnte,
und je nach Fall angibt, dass er ihnen nichts hinzuzufügen hat bzw.
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welche zusätzlichen Angaben oder Unterlagen darin aufgenommen
werden sollten.

(4) Die Kommission bestätigt dem betreffenden Mitgliedstaat unver-
züglich den Eingang der Unterlagen.

(5) Stellt sich heraus, dass die von dem Mitgliedstaat mitgeteilten
Angaben nicht ausreichen, um in voller Kenntnis der Sachlage über
den vorgelegten Antrag zu entscheiden, so kann die Kommission von
diesem Mitgliedstaat oder jedem anderen Mitgliedstaat zusätzliche
Angaben anfordern.

(6) Die Kommission schickt die Unterlagen an die Zollbehörde
zurück, und das Verfahren der Artikel 906 bis 909 gilt als niemals
eingeleitet, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

— Aus den Unterlagen geht hervor, dass zwischen der Zollbehörde,
die die Unterlagen übermittelt hat, und der Person, die die Erklä-
rung gemäß Absatz 3 unterzeichnet hat, Uneinigkeit über die
Sachlage besteht;

— die Unterlagen sind insofern unvollständig, als jegliche Angaben
oder Belege darüber, dass eine Prüfung des Falls durch die
Kommission gerechtfertigt ist, fehlen;

— eine Übermittlung des Falls gemäß den Absätzen 1 und 2 ist nicht
vorgesehen;

— das Bestehen einer Zollschuld wurde nicht festgestellt;
— im Verlauf der Prüfung des Falls übermitteln die Zollbehörden der

Kommission neue Angaben oder Unterlagen, aus der sich substan-
tielle Änderungen in Bezug auf die Sachlage oder die rechtliche
Würdigung ergeben.

Artikel 906

Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine Kopie des
Vorgangs gemäß Artikel 905 Absatz 3 binnen vierzehn Tagen nach
Eingang dieser Unterlagen.

Der Fall wird so bald wie möglich auf die Tagesordnung der Sachver-
ständigengruppe gemäß Artikel 873 gesetzt.

Artikel 906a

In allen Phasen des Verfahrens nach den Artikeln 906 und 907 teilt die
Kommission, wenn sie eine Entscheidung zu Lasten des die Erstattung
oder den Erlaß beantragenden Beteiligten treffen will, diesem in einem
Schreiben alle der Entscheidung zugrunde liegenden Argumente mit
und übersendet ihm alle Unterlagen, auf die sie die Entscheidung stützt.
Der die Erstattung oder den Erlaß beantragende Beteiligte nimmt inner-
halb eines Monats, gerechnet vom Datum dieses Schreibens, schriftlich
Stellung. Hat er seine Stellungnahme nicht innerhalb dieser Frist abge-
geben, so wird davon ausgegangen, daß er auf das Recht zur
Stellungnahme verzichtet

Artikel 907

Nach Anhörung einer Sachverständigengruppe, die aus Vertretern der
Mitgliedstaaten besteht und im Rahmen des Ausschusses zur Prüfung
des Falles zusammentritt, entscheidet die Kommission, ob die beson-
deren Umstände die Erstattung oder den Erlass rechtfertigen oder nicht.

Diese Entscheidung ist innerhalb von neun Monaten nach Eingang der
Unterlagen nach Artikel 905 Absatz 3 bei der Kommission zu treffen.
Fehlen in den Unterlagen indessen die Erklärung oder die eingehende
Würdigung des Verhaltens des Beteiligten gemäß Artikel 905 Absatz
3, so wird die Frist von neun Monaten erst ab dem Tag des Eingangs
dieser Dokumente gerechnet. Die Zollbehörde und der Beteiligte, der
die Erstattung oder den Erlass beantragt, werden hiervon unterrichtet.

Sieht sich die Kommission veranlasst, zusätzliche Auskünfte anzufor-
dern, um eine Entscheidung fällen zu können, so wird die Frist von
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neun Monaten um die Zeit verlängert, die zwischen dem Zeitpunkt der
Absendung des Auskunftsersuchens der Kommission und dem Zeit-
punkt des Eingangs der Auskünfte verstrichen ist. Der Beteiligte, der
die Erstattung oder den Erlass beantragt, wird von dieser Fristverlänge-
rung unterrichtet.

Hat die Kommission die für eine Entscheidung in der Sache erforderli-
chen Ermittlungen selbst vorgenommen, so wird die Frist von neun
Monaten um den für diese Ermittlungen erforderlichen Zeitraum
verlängert. Die Dauer dieser Verlängerung darf ihrerseits neun Monate
nicht überschreiten. Die Zollbehörde und der Beteiligte, der die Erstat-
tung oder den Erlass beantragt, werden über das Datum des Beginns
und Abschlusses dieser Ermittlungen unterrichtet.

Teilt die Kommission dem Beteiligten, der die Erstattung oder den
Erlass beantragt, ihre Einwände gemäß Artikel 906a mit, so wird die
Neunmonatsfrist um einen Monat verlängert.

Artikel 908

(1) Die in Artikel 907 genannte Entscheidung ist dem betreffenden
Mitgliedstaat unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach Ablauf
der dort vorgesehenen Frist bekannt zu geben.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten mit, welche Entscheidungen
sie getroffen hat, um die Zollbehörden bei der Entscheidung in Fällen
mit vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Merkmalen zu unter-
stützen.

(2) Anhand der nach Absatz 1 bekannt gegebenen Entscheidung der
Kommission trifft die Entscheidungszollbehörde ihre Entscheidung
über den Antrag des Beteiligten.

(3) Wird mit der Entscheidung nach Artikel 907 festgestellt, dass die
besonderen Umstände die Erstattung oder den Erlass rechtfertigen, so
kann die Kommission klarstellen, unter welchen Voraussetzungen die
Mitgliedstaaten ermächtigt sind, in Fällen mit vergleichbaren tatsächli-
chen und rechtlichen Merkmalen die Abgaben zu erstatten oder zu
erlassen.

Artikel 909

Hat die Kommission innerhalb der in Artikel 907 genannten Frist keine
Entscheidung getroffen oder dem betreffenden Mitgliedstaat innerhalb
der in Artikel 908 genannten Frist keine Entscheidung bekanntgegeben,
so gibt die Entscheidungszollbehörde dem Antrag auf Erstattung oder
Erlaß statt.

KAPITEL 4

Gegenseitige Amtshilfe der Zollbehörden der Mitgliedstaaten

Artikel 910

In den in Artikel 885 Absatz 2 genannten Fällen richtet die Entschei-
dungszollbehörde das Ersuchen schriftlich und in zweifacher
Ausfertigung auf einem Vordruck nach dem Muster in Anhang 112 an
die nachprüfende Zollstelle. Dem Ersuchen sind der Antrag auf Erstat-
tung oder Erlaß sowie alle Unterlagen, die die nachprüfende Zollstelle
benötigt, um die erbetenen Auskünfte einzuholen oder Prüfungen
vorzunehmen, im Original oder als Durchschrift beizufügen.

Artikel 911

(1) Innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Ersuchens holt
die nachprüfende Zollstelle die von der Entscheidungszollbehörde erbe-
tenen Auskünfte ein oder nimmt die erbetenen Prüfungen vor. Sie
vermerkt das Ergebnis in dem entsprechenden Feld des Originals des
in Artikel 910 genannten Vordrucks und sendet dieses zusammen mit
allen Unterlagen, die ihr übermittelt worden sind, an die Entschei-
dungszollbehörde zurück.
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(2) Kann die nachprüfende Zollstelle innerhalb der in Absatz 1
genannten Frist von zwei Wochen die erbetenen Auskünfte nicht
einholen oder Prüfungen nicht vornehmen, so bestätigt sie innerhalb
dieser Frist den Eingang des Ersuchens, indem sie das entsprechende
Feld der Durchschrift des in Artikel 910 genannten Vordrucks ausfüllt
und diese an die Entscheidungszollbehörde zurücksendet.

Artikel 912

Die Zollstelle der Schlußbehandlung übermittelt der Entscheidungszoll-
behörde die Bescheinigung nach Artikel 887 Absatz 5 auf einem
Vordruck nach dem Muster in Anhang 113.

TEIL IVa

KONTROLLE DER VERWENDUNG UND/ODER DER BESTIM-
MUNG DER WAREN

Artikel 912a

(1) Im Sinne dieses Teils gelten als:

a) „zuständige Behörden“: die Zollbehörde oder jede andere Behörde
der Mitgliedstaaten, die mit der Durchführung der Bestimmungen
dieses Teils beauftragt ist;

b) „Stelle“: die Zollstelle oder Organisation, die auf örtlicher Ebene
mit der Durchführung der Bestimmungen dieses Teils beauftragt
ist.

c) „Kontrollexemplar T5“: ein auf einem Vordruck T5 (Original und
Durchschrift) nach dem Muster in Anhang 63 ausgestelltes Exem-
plar, das gegebenenfalls durch einen oder mehrere Vordrucke
T5bis (Original und Durchschrift) nach dem Muster in Anhang 64
oder durch eine oder mehrere Ladelisten T5 (Original und Durch-
schrift) nach dem Muster in Anhang 65 ergänzt wird. Diese
Vordrucke werden als Maßgabe des Merkblatts gemäß Anhang 66
sowie gegebenenfalls ergänzender Angaben aufgrund anderer
Gemeinschaftsvorschriften gedruckt und ausgefüllt.

(2) Hängt die Anwendung einer Gemeinschaftsvorschrift auf dem
Gebiet der Wareneinfuhr, der Warenausfuhr oder des innergemein-
schaftlichen Warenverkehrs von dem Nachweis ab, dass die
betreffenden Waren der in dieser Maßnahme vorgesehenen oder vorge-
schriebenen Verwendung und/oder Bestimmung zugeführt worden sind,
so ist dieser Nachweis durch die Vorlage eines gemäß den Bestim-
mungen dieses Teils ausgestellten und verwendeten Kontrollexemplars
T5 zu erbringen.

(3) In ein Kontrollexemplar T5 können nur solche Waren einge-
tragen werden, die auf ein Beförderungsmittel ►M21 im Sinne des
Artikels 349 Absatz 1 Unterabsatz 2 ◄ verladen werden, nur für einen
Empfänger bestimmt sind und nur die gleiche Verwendung und/oder
Bestimmung erhalten sollen.

Die Verwendung von im Wege der elektronischen oder automatischen
Datenverarbeitung erstellten Ladelisten sowie Listen mit einer
Beschreibung der Waren, die zum Zweck der Erfüllung der Versen-
dungs- oder Ausfuhrförmlichkeiten erstellt werden und sämtliche
Angaben des Vordrucks nach dem Muster in Anhang 65 enthalten,
kann von den zuständigen Behörden anstelle dieses Vordrucks zuge-
lassen werden, wenn sie so gestaltet sind und ausgefüllt werden, dass
sie ohne Schwierigkeiten ausgewertet werden können und die von
diesen Behörden für erforderlich erachtete Gewähr bieten.

(4) Abgesehen von den in einer Sondervorschrift festgelegten
Verpflichtungen ist jeder, der ein Kontrollexemplar T5 unterschreibt,
gehalten, die darin bezeichneten Waren der angegebenen Verwendung
und/oder Bestimmung zuzuführen.

Diese Person haftet für jede mißbräuchliche Verwendung, auch durch
dritte Personen, der von ihm ausgestellten Kontrollexemplare T5.
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(5) Sofern in der Gemeinschaftsvorschrift, die eine Überwachung
der Verwendung und/oder der Bestimmung der Waren erfordert, nicht
Gegenteiliges bestimmt ist, kann jeder Mitgliedstaat abweichend von
Absatz 2 vorsehen, dass der Nachweis, dass die Waren der vorgese-
henen oder vorgeschriebenen Verwendung und/oder Bestimmung
zugeführt worden sind, nach einem einzelstaatlichen Verfahren erbracht
wird, sofern die Waren das Gebiet dieses Mitgliedstaats nicht verlassen,
bevor sie der vorgesehenen oder vorgeschriebenen Verwendung und/
oder Bestimmung zugeführt werden.

Artikel 912b

(1) Das Kontrollexemplar T5 wird von den Beteiligten im Original
und mindestens einer Durchschrift ausgestellt. Alle diese Papiere
müssen vom Beteiligten einzeln unterschreiben werden und hinsichtlich
der Warenbezeichnung und der besonderen Angaben alle Eintragungen
enthalten, die gemäß der Gemeinschaftsvorschrift notwendig sind, die
die Überwachung erfordert.

(2) Sieht die eine Überwachung erfordernde Gemeinschaftsvorschrift
die Leistung einer Sicherheit vor, so wird diese Sicherheit

— bei der in dieser Vorschrift genannten Einrichtung oder andernfalls
bei der Stelle, die das Kontrollexemplar T5 ausstellt, oder bei einer
anderen von dem Mitgliedstaat, zu dem diese Stelle gehört, zu
diesem Zweck bezeichneten Stelle geleistet, und zwar

— nach den in dieser Gemeinschaftsvorschrift oder andernfalls nach
den von den Behörden dieses Mitgliedstaats festgelegten Moda-
litäten.

In diesem Fall wird in Feld 106 des Vordrucks T5 einer der nachste-
henden Vermerke eingetragen:

— Garantía constituida por un importe de … euros

— Sikkerhed på … EUR

— Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet

— Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ

— Guarantee of EUR … lodged

— Garantie d'un montant de … euros déposée

— Garanzia dell'importo di … EURO depositata

— Zekerheid voor … euro

— Entregue garantia num montante de … EURO

— Annettu … euron suuruinen vakuus

— Säkerhet ställd till et belopp av … euro

— Celní dluh ve výši … EUR zajištěn
— Esitatud tagatis EUR…

— Galvojums par EUR …iesniegts

— Pateikta garantija … EUR sumai

— …EUR vámbiztosíték letétbe helyezve

— Garanzija fuq l-EUR…saret

— Złożono zabezpieczenie w wysokości … EUR

— Položeno zavarovanje v višini … EUR

— Poskytnuté zabezpečenie vo výške… EUR.

(3) Sieht die eine Überwachung erfordernde Gemeinschaftsvorschrift
eine Frist vor, innerhalb deren die Waren der Verwendung und/oder
Bestimmung zugeführt werden müssen, so wird in Feld 104 des
Vordrucks T5 der Vermerk „Frist von … Tagen, innerhalb deren die
Waren der Verwendung /Bestimmung zugeführt werden müssen“
entsprechend ergänzt.

(4) Werden die Waren im Rahmen eines Zollverfahrens befördert,
so wird das Kontrollexemplar T5 von der Zollstelle ausgestellt, von
der aus die Waren versandt werden.
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Das für das Verfahren verwendete Dokument muss einen Hinweis auf
das ausgestellte Kontrollexemplar T5 enthalten. Das Kontrollexemplar
T5 muss in Feld 109 des Vordrucks T5 einen Hinweis auf dieses Doku-
ment enthalten.

(5) Werden die Waren nicht in ein Zollverfahren überführt, so wird
das Kontrollexemplar T5 von der Stelle ausgestellt, von der aus die
Waren versandt werden.

In Feld 109 des Vordrucks T5 ist einer der nachstehenden Vermerke
einzutragen:

— Mercancías no incluidas en un régimen aduanero

— Ingen forsendelsesprocedure

— Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren

— Εµπορεύµατα εκτός τελωνειακού καθεστώτος

— Goods not covered by a customs procedure

— Marchandises hors régime douanier

— Merci non vincolate ad un regime doganale

— Geen douaneregeling

— Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro

— Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat

— Varorna omfattas inte av något tullförfarande

— Zboží mimo celní režim

— Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri

— Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra

— Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra

— Vámeljárás alá nem vont áruk

— Oġġetti mhux koperti bi proċedura tad-Dwana

— Towary nieobjęte procedurą celną

— Blago ni vključeno v carinski postopek

— Tovar nie je v colnom režime.

(6) Das Kontrollexemplar T5 wird von der in den Absätzen 4 und 5
genannten Stelle mit einem Sichtvermerk versehen. Der Sichtvermerk
muss folgende Angaben enthalten, die in Feld A („Abgangsstelle“)
dieser Papiere einzutragen sind:

a) auf dem Vordruck T5: die Bezeichnung der Stelle und den Dienst-
stempelabdruck, die Unterschrift des zuständigen Bediensteten, das
Datum des Sichtvermerks und eine Registriernummer, die im voraus
aufgedruckt sein kann;

b) auf dem Ergänzungsblatt T5bis oder der Ladeliste T5: die Regi-
striernummer des Vordrucks T5. Diese Nummer wird entweder
mittels eines Stempels, der auch die Bezeichnung der Stelle enthält,
oder handschriftlich eingetragen. Im letzteren Fall ist der Dienst-
stempelabdruck hinzuzusetzen.

(7) Sofern in der Gemeinschaftsvorschrift, die eine Überwachung
der Verwendung und/oder der Bestimmung der Waren erfordert, nichts
Gegenteiliges bestimmt ist, gilt ►M21 Artikel 357 ◄ sinngemäß. Die
in den Absätzen 4 und 5 genannte Stelle kontrolliert die Sendung, füllt
Feld D („Prüfung durch die Abgangsstelle“) auf der Vorderseite des
Vordrucks T5 aus und versieht es mit ihrem Sichtvermerk.

(8) Die in den Absätzen 4 und 5 genannte Stelle behält eine Durch-
schrift von jedem Kontrollexemplar T5. Die Originale werden dem
Beteiligten ausgehändigt, sobald alle Förmlichkeiten erfüllt und die
Felder A („Abgangsstelle“) und — auf dem Vordruck T5 — B
(„Zurücksenden an“) ordnungsgemäß ausgefüllt worden sind.

(9) Artikel 360 gilt sinngemäß.
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Artikel 912c

(1) Die Waren sind der Bestimmungsstelle unter Vorlage der Origi-
nale der Kontrollexemplare T5 zu gestellen.

Sofern in der Gemeinschaftsvorschrift, die eine Überwachung der
Verwendung und/oder der Bestimmung der Waren erfordert, nichts
Gegenteiliges bestimmt ist, kann die Bestimmungsstelle jedoch
zulassen, dass die Waren nach den von ihr festgelegten Bedingungen,
die es ihr ermöglichen, bei oder nach Ankunft der Waren eine
Kontrolle vorzunehmen, direkt an den Empfänger geliefert werden.

Der Person, die der Bestimmungsstelle die Warensendung unter
Vorlage des dazugehörigen Kontrollexemplars T5 gestellt, wird auf
Antrag eine Eingangsbescheinigung auf einem Vordruck nach dem
Muster in Anhang 47 ausgestellt. Diese Eingangsbescheinigung kann
das Kontrollexemplar T5 nicht ersetzen.

(2) Erfordert eine Gemeinschaftsvorschrift die Kontrolle des
Ausgangs von Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft, und
verlassen diese Waren dieses Gebiet

— auf dem Seeweg, so ist Bestimmungsstelle die Stelle, die für den
Hafen zuständig ist, in dem die Waren auf ein Schiff verladen
werden, das in einem anderen Verkehr als in einem Linienverkehr
im Sinne des Artikels 313a eingesetzt wird;

— auf dem Luftweg, so ist Bestimmungsstelle die Stelle, die für den
internationalen Gemeinschaftsflughafen im Sinne des Artikel 190
Buchstabe b) zuständig ist, in dem die Waren auf ein Luftfahrzeug
mit Bestimmung nach einem Flughafen außerhalb der Gemeinschaft
verladen werden;

— mittels einer anderen Beförderungsart, so ist Bestimmungsstelle die
Ausgangszollstelle im Sinne des Artikels 793 Absatz 2.

(3) Die Bestimmungsstelle sorgt für die Überwachung der vorgese-
henen oder vorgeschriebenen Verwendung und/oder Bestimmung. Sie
hält, gegebenenfalls mittels Kopie, die Angaben auf den Kontrollexem-
plaren T5 sowie das Ergebnis der durchgeführten Kontrollen fest.

(4) Nach Erledigung aller Förmlichkeiten sendet die Bestimmungs-
stelle das Original des Kontrollexemplars T5 mit den erforderlichen
Vermerken an die in Feld B („Zurücksenden an“) des Vordrucks T5
vermerkte Anschrift zurück.

Artikel 912d

(1) Ist die Ausstellung des Kontrollexemplars T5 mit einer Sicher-
heitsleistung gemäß Artikel 912b Absatz 2 verbunden, so gelten die
Absätze 2 und 3.

(2) Die zuständigen Behörden treffen die erforderlichen Vorkeh-
rungen, damit die in Artikel 912c Absatz 2 genannte Stelle im Falle
von Warenmengen, die, gegebenenfalls nach Ablauf einer gemäß
Artikel 912b Absatz 3 vorgeschriebenen Frist, ihrer vorgesehenen
Verwendung und/oder Bestimmung nicht zugeführt werden, einen
dieser Warenmenge entsprechenden Betrag erheben kann, gegebenen-
falls durch Einziehung der geleisteten Sicherheit.

Auf Antrag des Beteiligten können diese Behörden jedoch beschließen,
einen Betrag, gegebenenfalls durch Einziehung der geleisteten Sicher-
heit, zu erheben, der sich ergibt aus der Multiplikation

— des Betrags der Sicherheit, der den Warenmengen entspricht, die
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist noch nicht der vorgese-
henen Verwendung und/oder Bestimmung zugeführt wurden,

mit

— dem Ergebnis aus der Division der Zahl der Tage, um die die Frist
überschritten werden musste, um diese Warenmengen ihrer
Verwendung und/oder Bestimmung zuzuführen, durch die Zahl der
Tage dieser Frist.
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Dieser Absatz gilt nicht in Fällen, in denen der Beteiligte nachweist,
dass die Waren durch höhere Gewalt zerstört oder untergegangen sind.

(3) Geht das von der Bestimmungsstelle ordnungsgemäß mit ihren
Vermerken versehene Kontrollexemplar T5 nicht binnen sechs
Monaten nach seiner Ausstellung oder gegebenenfalls nach Ablauf der
unter „Frist von … Tagen, innerhalb deren die Waren der Verwendung/
Bestimmung zugeführt werden müssen“ in Feld 104 des Vordrucks T5
vorgeschriebenen Frist bei der in Feld B des Kontrollexemplars T5
angegebenen Stelle ein, so ergreifen die zuständigen Behörden die
erforderlichen Maßnahmen, damit der Betrag der in Artikel 912b
Absatz 2 genannten Sicherheit von der dort genannten Stelle einge-
zogen wird.

Dieser Absatz gilt nicht in dem Fall, in dem die Überschreitung der
Frist für die Rücksendung des Kontrollexemplars von dem Beteiligten
nicht zu vertreten ist.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nur, sofern in der Gemeinschaftsvor-
schrift, die eine Überwachung der Verwendung und/oder Bestimmung
der Waren erfordert, nichts Gegenteiliges bestimmt ist, und unbe-
schadet der Vorschriften über die Zollschuld.

Artikel 912e

(1) Eine von einem Kontrollexemplar T5 begleitete Sendung sowie
dieses Kontrollexemplar T5 können, unbeschadet der Gemeinschafts-
vorschrift, die die Kontrolle der Verwendung und/oder Bestimmung
der Waren vorsieht, vor Beendigung des Verfahrens, für das das
Kontrollexemplar ausgestellt wurde, aufgeteilt werden. Aufgeteilte
Sendungen können erneut aufgeteilt werden.

(2) Die Stelle, bei der die Aufteilung erfolgt, stellt für jede Partie
der aufgeteilten Sendung nach Artikel 912b einen Auszug aus dem
Kontrollexemplar T5 aus.

Jeder Auszug muss insbesondere die besonderen Angaben der Felder
100, 104, 105, 106 und 107 des ursprünglichen Kontrollexemplars T5
sowie die Eigenmasse und die Nettomenge der betreffenden Waren
enthalten. In Feld 106 jedes Auszugs ist außerdem einer der nachste-
henden Vermerke einzutragen:

— Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro,
fecha, oficina y país de expedición): …

— Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registrerings-
nummer, dato, sted og udstedelsesland): …

— Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registrier-
nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …

— Απόσπασµα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθµός
πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): …

— Extract of the initial T5 control copy (registration number, date,
office and country of issue): …

— Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistre-
ment, date, bureau et pays de délivrance): …

— Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di regi-
strazione, data, ufficio e paese di emissione): …

— Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registra-
tienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …

— Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo,
data, estância e país de emissão): …

— Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero,
antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …

— Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer,
datum, utfärdande kontor och land): …

— Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum,
úřad a země vystavení):..

— Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber,
kuupäev, väljaandnud asutus ja riik):…
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— Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs,

datums, izdevēja iestāde un valsts):…

— Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos
numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): …

— Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata (nyilvántartási szám,
kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): …

— Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta'reġistrazzjoni,
data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument)

— Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny,
data, urząd i kraj wystawienia): …

— Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka,
datum, urad in država izdaje): …

— Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo,
dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania):….

In Feld B („Zurücksenden an“) des Vordrucks T5 sind die Angaben aus
dem entsprechenden Feld des ursprünglichen Vordrucks T5 zu über-
nehmen.

In Feld J („Überwachung der Verwendung und/oder der Bestimmung“)
des ursprünglichen Vordrucks T5 wird einer der nachstehenden
Vermerke eingetragen:

— … (número) extractos expedidos — copias adjuntas

— … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet

— … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei

— … (αριθµός) εκδοθέντα αποσπάσµατα — συνηµµένα αντί-
γραφα

— … (number) extracts issued — copies attached

— … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes

— … (numero) estratti rilasciati — copie allegate

— … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd

— … (número) de extractos emitidos — cópias juntas

— Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä

— … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas

— … (počet) vystavených výpisů — kopie přiloženy

— väljavõtted … (arv) — koopiad lisatud

— Izsniegti… (skaits) izraksti — kopijas pielikumā

— Išduota … (skaičius) išrašų — kopijos pridedamos

— … (számú) kivonat kiadva — másolatok csatolva

— … (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża

— … (ilość) wydanych wyciągów — kopie załączone

— … (število) izdani izpiski — izvodi priloženi

— … (počet) vydaných výpisov — kópie priložené.

Das ursprüngliche Kontrollexemplar T5 wird zusammen mit den
Durchschriften der ausgestellten Auszüge unverzüglich an die in Feld
B („Zurücksenden an“) des Vordrucks T5 vermerkte Anschrift zurück-
gesandt.

Die Stelle, bei der die Aufteilung vorgenommen wird, behält eine
Kopie des ursprünglichen Kontrollexemplars T5 und der Auszüge. Die
Originale der Auszüge aus dem Kontrollexemplar T5 begleiten die
Teilsendungen bis zu den entsprechenden Bestimmungsstellen, wo die
Bestimmungen des Artikel 912c Anwendung finden.

(3) Bei einer erneuten Aufteilung nach Absatz 1 gilt Absatz 2 sinn-
gemäß.
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Artikel 912f

(1) Das Kontrollexemplar T5 kann nachträglich ausgestellt werden,
vorausgesetzt, dass:

— die Unterlassung der Beantragung oder Ausstellung des Kontroll-
exemplars T5 zum Zeitpunkt der Versendung der Waren vom
Beteiligten nicht zu vertreten war oder dass dieser nachweisen
kann, dass diese Unterlassung weder auf betrügerische Absicht
noch offensichtliche Fahrlässigkeit des Beteiligten zurückzuführen
ist;

— der Beteiligte den Nachweis erbringt, dass sich das Kontrollexem-
plar T5 auf die Waren bezieht, für die sämtliche Förmlichkeiten
erfüllt worden sind;

— der Beteiligte die für die Ausstellung des genannten Papiers erfor-
derlichen Unterlagen vorlegt;

— den zuständigen Behörden glaubhaft gemacht wird, dass die
nachträgliche Ausstellung des Kontrollexemplars T5 nicht zur
Erlangung finanzieller Vorteile führen kann, die im Hinblick auf
das Zollverfahren oder den zollrechtlichen Status der Waren und
ihrer Verwendung und/oder Bestimmung ungerechtfertigt wären.

Bei nachträglicher Ausstellung ist auf dem Vordruck T5 in roter Schrift
einer der nachstehenden Vermerke

— Expedido a posteriori
— Udstedt efterfølgende
— nachträglich ausgestellt
— Εκδοθέν εκ των υστέρων

— Issued retrospectively
— Délivré a posteriori
— Rilasciato a posteriori
— achteraf afgegeven
— Emitido a posteriori
— Annettu jälkikäteen
— Utfärdat i efterhand

— Vystaveno dodatečně
— Välja antud tagasiulatuvalt
— Izsniegts retrospektīvi
— Retrospektyvusis išdavimas
— Utólag kiállítva
— Maħruġ retrospettivament
— Wystawiona retrospektywnie
— Izdano naknadno
— Vydané dodatočne

einzutragen; der Beteiligte hat auf dem Kontrollexemplar T5 das Kenn-
zeichen des Beförderungsmittels, mit dem die Waren befördert wurden,
sowie das Abgangsdatum und gegebenenfalls das Datum der Gestel-
lung der Waren bei der Bestimmungsstelle einzutragen.

(2) Bei Verlust des Originals eines Kontrollexemplars T5 oder von
Auszügen aus Kontrollexemplaren T5 kann die Stelle, die diese Origi-
nale ausgestellt hat, auf Antrag des Beteiligten Duplikate dieser Papiere
ausstellen. Das Duplikat ist mit einem Dienststempel und der Unter-
schrift des zuständigen Beamten sowie mit einem der nachstehenden
Vermerke in großen, roten Buchstaben zu versehen:

— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
— DUPLICATE
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— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA

— KAKSOISKAPPALE
— DUPLIKAT

— DUPLIKÁT
— DUPLIKAAT

— DUBLIKĀTS
— DUBLIKATAS
— MÁSODLAT
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— DVOJNIK
— DUPLIKÁT.

(3) Nachträglich ausgestellte Kontrollexemplare T5 sowie Duplikate
von Kontrollexemplaren T5 dürfen den Sichtvermerk der Bestim-
mungsstelle nur dann erhalten, wenn für diese feststeht, dass die in
den Papieren bezeichneten Waren der in der Gemeinschaftsvorschrift
vorgesehenen oder vorgeschriebenen Verwendung und/oder Bestim-
mung zugeführt wurden.

Artikel 912g

(1) Die zuständigen Behörden jedes Mitgliedstaats können einer
Person, die die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt — nachstehend
zugelassener Versender genannt — und die Waren versenden will, für
die ein Kontrollexemplar T5 auszustellen ist, bewilligen, der Abgangs-
stelle weder die Waren zu gestellen, noch das Kontrollexemplar T5
dafür vorzulegen.

(2) Hinsichtlich des vom zugelassenen Versender zu verwendenden
Kontrollexemplars T5 können diese Behörden

a) vorschreiben, dass die Vordrucke für jeden zugelassenen Versender
mit einem Unterscheidungszeichen zu versehen sind;

b) zulassen, dass das Feld A („Abgangsstelle“) dieser Vordrucke

— im voraus mit dem Dienststempelabdruck der Abgangsstelle und
der Unterschrift eines Beamten dieser Stelle versehen wird, oder

— von dem zugelassenen Versender mit dem Abdruck eines zuge-
lassenen Sonderstempels aus Metall versehen wird, der dem
Muster in Anhang 62 entspricht, oder

— im voraus mit dem Abdruck des Sonderstempels nach dem
Muster in Anhang 62 versehen wird, wenn der Druck von einer
hierfür zugelassenen Druckerei vorgenommen wird; dieser
Abdruck kann auch im Wege der elektronischen oder automati-
schen Datenverarbeitung angebracht werden;

c) dem zugelassenen Versender gestatten, die im Wege der elektroni-
schen oder automatischen Datenverarbeitung erstellten Vordrucke
nicht zu unterzeichnen, sofern diese mit dem Abdruck des Sonder-
stempels gemäß Anhang 62 versehen sind. In diesem Fall ist in dem
für die Unterschrift des Anmelders vorgesehenen Feld 110 einer der
nachstehenden Vermerke anzubringen;

— Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE)
no 2454/93

— Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr.
2454/93

— Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

— Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
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— Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/

93
— Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no

2454/93
— Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE)

n. 2454/93
— Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Veror-

dening (EEG) nr. 2454/93
— Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE)

n. 2454/93
— Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93

912g artikla
— Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr

2454/93

Podpis se nevyžaduje — článek 912g nařízení (EHS) č. 2454/93

Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel
912g

Derīgs bez paraksta — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants

Leista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g
straipsnis

Aláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke

Firma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE)
2454/93

Zwolniony ze składania podpisu —art. 912g rozporządzenia (EWG)
nr 2454/93

Opustitev podpisa — člen 912(g) člen uredbe (EGS) št. 2454/93

Podpis sa nevyžaduje — článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(3) Der zugelassene Versender hat das Kontrollexemplar T5 auszu-
füllen und durch die vorgesehenen Angaben zu vervollständigen;
insbesondere hat er

— in Feld A („Abgangsstelle“) den Versandtag der Waren und die
zugeteilte Nummer der Anmeldung,

— in Feld D („Prüfung durch die Abgangsstelle“) des Vordrucks T5
einen der nachstehenden Vermerke

— Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento
(CEE) no 2454/93

— Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr.
2454/93

— Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93

— Απλουστευµένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

— Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No
2454/93

— Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no

2454/93
— Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento

(CEE) n. 2454/93
— Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening

(EEG) nr. 2454/93
— Procedimento simplificado, artigo 912o — G do Regulamento

(CE) no 2454/93
— Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93

912g artikla
— Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/

93

— Zjednodušený postup článek 912g Nařízení (EHS) č. 2454/93
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— Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel

912g
— Vienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants
— Supaprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g

straipsnis
— Egyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke
— Proċedura simplifikata — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE)

2454/93
— Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr

2454/93
— Poenostavljen postopek — člen 912(g) uredbe (EGS) št. 2454/93
— Zjednodušený postup — článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93

sowie gegebenenfalls die Frist für die Gestellung der Waren bei der
Bestimmungsstelle, die zur Nämlichkeitssicherung getroffenen
Maßnahmen sowie die Hinweise auf das Versandpapier anzugeben.

Das ordnungsgemäß ausgefüllte und gegebenenfalls vom zugelassenen
Versender unterzeichnete Kontrollexemplar T5 gilt als von der Stelle
ausgestellt, deren Bezeichnung aus dem Abdruck des Stempels nach
Absatz 2 Buchstabe b) ersichtlich ist.

Nach dem Versand übermittelt der zugelassene Versender der
Abgangsstelle unverzüglich die Durchschrift des Kontrollexemplars T5
zusammen mit allen Unterlagen, aufgrund deren das Kontrollexemplar
T5 ausgestellt worden ist.

(4) Die Bewilligung nach Absatz 1 wird nur Personen erteilt, die
laufend Warten versenden, deren Anschreibungen es den zuständigen
Behörden ermöglichen, die Vorgänge zu kontrollieren und die keine
schweren oder wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die geltenden
Vorschriften begangen haben.

In der Bewilligung wird insbesondere folgendes festgelegt:

— die zuständige(n) Stelle(n), die als Abgangsstelle(n) für den
Versand zuständig sind;

— die Frist sowie die sonstigen Einzelheiten der Anzeige der zum
Versand vorgesehenen Sendungen durch den zugelassenen
Versender bei der Abgangsstelle damit diese gegebenenfalls, oder
wenn dies in einer Gemeinschaftsvorschrift vorgeschrieben ist, vor
dem Abgang der Waren eine Kontrolle vornehmen kann;

— die Frist, innerhalb derer die Waren der Bestimmungsstelle gestellt
werden müssen; diese Frist wird entweder nach den Beförderungs-
bedingungen oder in einer Gemeinschaftsvorschrift festgesetzt;

— die zur Nämlichkeitssicherung der Waren zu treffenden
Maßnahmen, gegebenenfalls durch Anbringen von besonderen, von
den zuständigen Behörden zugelassenen Verschlüssen durch den
zugelassenen Versender;

— die Art der Sicherheitsleistung, sofern für die Ausstellung des
Kontrollexemplars T5 die Leistung einer Sicherheit vorgeschrieben
ist.

(5) Der zugelassene Versender ist verpflichtet, alle erforderlichen
Maßnahmen für die sichere Aufbewahrung des Sonderstempels oder
der mit dem Dienststempelabdruck der Abgangsstelle oder dem
Abdruck des Sonderstempels versehenen Vordrucke zu treffen.

Der zugelassene Versender tritt für alle, insbesondere finanziellen,
Folgen ein, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder sonstigen Mängeln
bei der Ausstellung der Kontrollexemplare T5 oder im Verlauf des von
ihm gemäß einer Bewilligung nach Absatz 1 durchzuführenden Verfah-
rens ergeben.

Bei mißbräuchlicher Verwendung von Vordrucken des Kontrollexem-
plars T5, die im voraus mit dem Dienststempelabdruck der
Abgangsstelle oder des Sonderstempels versehen sind, haftet der zuge-
lassene Versender — unabhängig davon, wer den Mißbrauch begangen
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hat, und unbeschadet strafrechtlicher Maßnahmen — für die Entrich-
tung der nicht gezahlten Zölle und sonstigen Abgaben sowie die
Erstattung der durch eine solche Verwendung mißbräuchlich erlangten
finanziellen Vorteile, sofern er den zuständigen Behörden, die ihm die
Zulassung erteilt haben, nicht nachweist, dass er alle erforderlichen
Maßnahmen für die sichere Aufbewahrung des Sonderstempels oder
der mit dem Dienststempelabdruck der Abgangsstelle oder dem
Abdruck des Sonderstempels versehenen Vordrucke getroffen hat.

TEIL V

SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Artikel 913

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

— Verordnung (EWG) Nr. 37/70 der Kommission vom 9. Januar 1970
über die Bestimmung des Ursprungs von wesentlichen Ersatzteilen
für bereits früher gelieferte Geräte, Maschinen, Apparate oder Fahr-
zeuge (1);

— Verordnung (EWG) Nr. 2632/70 der Kommission vom 23.
Dezember 1970 über die Bestimmung des Ursprungs von Rund-
funk- und Fernsehempfangsgeräten (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 315/71 der Kommission vom 12. Februar
1971 betreffend die Ursprungsbestimmung von Wermutgrund-
weinen und von Wermutweinen (3);

— Verordnung (EWG) Nr. 861/71 der Kommission vom 27. April
1971 zur Bestimmung des Ursprungs von Magnettongeräten (4);

— Verordnung (EWG) Nr. 3103/73 der Kommission vom 14.
November 1973 über das Ursprungszeugnis und den Antrag hierzu
im innergemeinschaftlichen Warenaustausch (5);

— Verordnung (EWG) Nr. 2945/76 der Kommission vom 26.
November 1976 zur Festlegung bestimmter Durchführungsbestim-
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 754/76 über die
zollrechtliche Behandlung von Waren, die in das Zollgebiet der
Gemeinschaft zurückkehren (6), zuletzt geändert durch die Akte
über den Beitritt Spaniens und Portugals;

— Verordnung (EWG) Nr. 137/79 der Kommission vom 19. Dezember
1978 zur Einführung besonderer Methoden der Zusammenarbeit der
Verwaltungen bei der Anwendung der Gemeinschaftsbehandlung
auf Fischereierzeugnisse, die von Schiffen der Mitgliedstaaten aus
gefangen wurden (7), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3399/91 (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 1494/80 der Kommission vom 11. Juni
1980 über erläuternde Anmerkungen und die auf dem Gebiet des
Zollwerts anzuwenden den allgemein anerkannten Buchführungs-
grundsätze (9);

— Verordnung (EWG) Nr. 1495/80 der Kommission vom 11. Juni
1980 zur Durchführung einiger Vorschriften der Artikel 1, 3 und 8
der Verordnung (EWG) Nr. 1224/80 des Rates über den Zollwert
der Waren (10), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 558/91 (11);

— Verordnung (EWG) Nr. 1496/80 der Kommission vom 11. Juni
1980 über die Anmeldung der Angaben für den Zollwert und über
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▼B
vorzulegende Unterlagen (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 979/93 (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 1574/80 der Kommission vom 20. Juni
1980 zur Durchführung von Artikel 16 und 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 1430/79 des Rates über die Erstattung oder den Erlaß
von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben (3);

— Verordnung (EWG) Nr. 3177/80 der Kommission vom 5. Dezember
1980 über den maßgebenden Ort des Verbringens nach Artikel 14
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1224/80 des Rates über den
Zollwert der Waren (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2779/90 (5);

— Verordnung (EWG) Nr. 3179/80 der Kommission vom 5. Dezember
1980 über die bei der Ermittlung des Zollwerts zu berücksichti-
genden Gebühren für im Postverkehr beförderte Waren (6), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1264/90 (7);

— Verordnung (EWG) Nr. 553/81 der Kommission vom 12. Februar
1981 über das Ursprungszeugnis und den Antrag hierzu (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 1577/81 der Kommission vom 12. Juni
1981 zur Einführung eines Systems vereinfachter Verfahren zur
Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren (9),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3334/90 (10);

— Richtlinie 82/57/EWG der Kommission vom 17. Dezember 1981
zur Festlegung bestimmter Durchführungsvorschriften zu der Rich-
tlinie 79/695/EWG des Rates zur Harmonisierung der Verfahren für
die Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr (11),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 83/371/EWG (12);

— Richtlinie 82/347/EWG der Kommission vom 23. April 1982 zur
Festlegung bestimmter Durchführungsvorschriften zu der Richtlinie
81/177/EWG des Rates zur Harmonisierung der Verfahren für die
Ausfuhr von Gemeinschaftswaren (13);

— Verordnung (EWG) Nr. 3040/83 der Kommission vom 28. Oktober
1983 zur Durchführung der Artikel 2 und 14 der Verordnung
(EWG) Nr. 1430/79 des Rates über die Erstattung oder den Erlaß
von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben (14);

— Verordnung (EWG) Nr. 3158/83 der Kommission vom 9.
November 1983 über die Auswirkung von Lizenzgebühren auf den
Zollwert (15);

— Verordnung (EWG) Nr. 1751/84 der Kommission vom 13. Juni
1984 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 3599/82 des Rates über das Verfahren der vorübergehenden
Verwendung (16), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3693/92 (17);
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▼B
— Verordnung (EWG) Nr. 3548/84 der Kommission vom 17.

Dezember 1984 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung
(EWG) Nr. 2763/83 über das Zollverfahren der Umwandlung von
Waren unter zollamtlicher Überwachung vor ihrer Überführung in
den zollrechtlich freien Verkehr (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2361/87 (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 1766/85 der Kommission vom 27. Juni
1985 über die bei der Zollwertfeststellung anzuwendenden Umrech-
nungskurse (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 593/91 (4);

— Verordnung (EWG) Nr. 3787/86 der Kommission vom 11.
Dezember 1986 über Rücknahme und Widerruf der im Rahmen
bestimmter Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung erteilten
Bewilligungen (5);

— Verordnung (EWG) Nr. 3799/86 der Kommission vom 12.
Dezember 1986 zur Durchführung der Artikel 4a, 6a, 11a und 13
der Verordnung (EWG) Nr. 1430/79 des Rates über die Erstattung
oder den Erlaß von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben (6);

— Verordnung (EWG) Nr. 2458/87 der Kommission vom 31. Juli
1987 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2473/86 des Rates über den passiven Veredelungsverkehr und
das Verfahren des Standardaustauschs (7), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3692/9 (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 4128/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
„flue-cured“ Virginia und „light-air-cured“ Burley (einschließlich
Burleyhybriden), „light-air-cured“ Maryland- und „fire-cured“-
Tabak zu den Unterpositionen 2401 10 10 bis 2401 10 49 und
2401 20 10 bis 2401 20 49 der Kombinierten Nomenklatur (9);

— Verordnung (EWG) Nr. 4129/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung zu den
Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur von bestimmten
lebenden Hausrindern und bestimmtem Fleisch von Rindern,
genannt im Anhang C des Abkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und Jugoslawien (10);

— Verordnung (EWG) Nr. 4130/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
frischen Tafeltrauben der Sorte „Empereur“ (Vitis vinifera cv.) zur
Unterposition 0806 10 11 der Kombinierten Nomenklatur (11);

— Verordnung (EWG) Nr. 4131/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Port, Madeira, Sherry, Moscatel de Setúbal und Tokayer (Aszu
und Szamorodni) zu den Unterpositionen 2204 21 41, 2204 21 51,
2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 und 2204 29 55 der Kombi-
nierten Nomenklatur (12), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2490/9 (13);

— Verordnung (EWG) Nr. 4132/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
sogenanntem „Bourbon“-Whiskey zu den Unterpositionen
2208 30 11 und 2208 30 19 der Kombinierten Nomenklatur (14);
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▼B
— Verordnung (EWG) Nr. 4133/87 der Kommission vom 9. Dezember

1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von in
die Gemeinschaft eingeführtem Wodka der Unterpositionen
2208 90 31 und ex 2208 90 53 der Kombinierten Nomenklatur zu
der im Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Republik Finnland über den gegenseitigen
Handelsverkehr mit bestimmten Weinen und Spirituosen vorgese-
henen zollbegünstigten Behandlung (1);

— Verordnung (EWG) Nr. 4134/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung der
Käsefondue“ genannten Zubereitungen zur Unterposition
2106 90 10 der Kombinierten Nomenklatur (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 4135/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
natürlichem Natriumnitrat (natürlichem Natronsalpeter) und natürli-
chem Kaliumnatriumnitrat zu den Unterpositionen 3102 50 10 bzw.
3105 90 10 der Kombinierten Nomenklatur (3);

— Verordnung (EWG) Nr. 4136/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Schlachtpferden zur Unterposition 0101 19 10 der Kombinierten
Nomenklatur (4);

— Verordnung (EWG) Nr. 4137/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Waren zu den Unterpositionen 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90,
0408 99 90, 1106 20 10, ex 2501 00 51, ex 3502 10 10 und
ex 3502 90 10 der Kombinierten Nomenklatur (5);

— Verordnung (EWG) Nr. 4138/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Kartoffeln, bestimmten Getreidearten und bestimmten Ölsaaten und
ölhaltigen Früchten zur abgabenbegünstigten Einfuhr aufgrund ihrer
besonderen Verwendung als Saatgut (6);

— Verordnung (EWG) Nr. 4139/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung
bestimmter Erdölerzeugnisse zur abgabenbegünstigten Einffuhr
aufgrund ihrer besonderen Verwendung (7);

— Verordnung (EWG) Nr. 4140/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Müllergaze, nicht konfektioniert, zur Unterposition 5911 20 00 der
Kombinierten Nomenklatur (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 4141/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung von
Waren, die für bestimmte Arten von Luft- und Wasserfahrzeugen
bestimmt sind, zur abgabenbegünstigten Einfuhr aufgrund ihrer
besonderen Verwendung (9), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1418/911 (10);

— Verordnung (EWG) Nr. 4142/87 der Kommission vom 9. Dezember
1987 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung
bestimmter Waren zur abgabenbegünstigten Einfuhr aufgrund ihrer
besonderen Verwendung (11), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3803/92 (12);

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 262

(1) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 42.
(2) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 48.
(3) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 54.
(4) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 60.
(5) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 63.
(6) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 67.
(7) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 70.
(8) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 74.
(9) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 76.
(10) ABl. Nr. L 135 vom 30. 5. 1991, S. 28.
(11) ABl. Nr. L 387 vom 31. 12. 1987, S. 81.
(12) ABl. Nr. L 384 vom 30. 12. 1992, S. 15.



▼B
— Verordnung (EWG) Nr. 693/88 der Kommission vom 4. März 1988

über die Begriffsbestimmung des Warenursprungs bei der Anwen-
dung der von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für
bestimmte Waren aus Entwicklungsländern gewährten Zollpräfe-
renzen (1), zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3660/
92 (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 809/88 der Kommission vom 14. März
1988 zur Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in“ oder
„Ursprungswaren“ und über Maßnahmen der Zusammenarbeit der
Verwaltungen bei Einfuhren von Waren der besetzten Gebiete in
die Gemeinschaft (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3660/92 (4);

— Verordnung (EWG) Nr. 4027/88 der Kommission vom 21.
Dezember 1988 mit Durchführungsvorschriften zur Regelung der
vorübergehenden Verwendung von Behältern (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3348/89 (6);

— Verordnung (EWG) Nr. 288/89 der Kommission über die Bestim-
mung des Ursprungs von integrierten Schaltungen (7);

— Verordnung (EWG) Nr. 597/89 der Kommission vom 8. März 1989
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2144/
87 des Rates über die Zollschuld (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 2071/89 der Kommission vom 11. Juli
1989 zur Bestimmung des Ursprungs von Photokopierapparaten,
die mit optischem System oder nach dem Kontaktverfahren
arbeiten (9);

— Verordnung (EWG) Nr. 3850/89 der Kommission vom 15.
Dezember 1989 zur Festlegung der Vorschriften für die Durchfüh-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 802/68 des Rates über die
gemeinsame Begriffsbestimmung für den Warenursprung hinsicht-
lich bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die besondere
Einfuhrregelungen gelten (10);

— Verordnung (EWG) Nr. 2561/90 der Kommission vom 30. Juli
1990 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2503/88 des
Rates über Zollager (11), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3001/92 (12);

— Verordnung (EWG) Nr. 2562/90 der Kommission vom 30. Juli
1990 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
2504/88 des Rates über Freizonen und Freilager (13), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2485/91 (14);

— Verordnung (EWG) Nr. 2883/90 der Kommission vom 5. Oktober
1990 über die Bestimmung des Ursprungs von Traubensaft (15);

— Verordnung (EWG) Nr. 2884/90 der Kommission vom 5. Oktober
1990 zur Bestimmung des Ursprungs bestimmter Waren, die aus
Eiern hergestellt worden sind (16),

— Verordnung (EWG) Nr. 3561/90 der Kommission vom 11.
Dezember 1990 zur Bestimmung des Ursprungs bestimmter Waren
aus keramischen Stoffen (17);
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▼B
— Verordnung (EWG) Nr. 3620/90 der Kommission vom 14.

Dezember 1990 über die Bestimmung des Ursprungs von Fleisch
und Schlachtnebenerzeugnissen, frisch, gekühlt oder gefroren, von
bestimmten Haustieren (1);

— Verordnung (EWG) Nr. 3672/90 der Kommission vom 18.
Dezember 1990 über die Bestimmung des Ursprungs von Wälzla-
gern (Kugel-, Rollen- und Nadellager aller Art) (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 3716/90 der Kommission vom 19.
Dezember 1990 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verord-
nung (EWG) Nr. 4046/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über
die Sicherheitsleistungen für Zollschulden (3);

— Verordnung (EWG) Nr. 3796/90 der Kommission vom 21.
Dezember 1990 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen
zu der Verordnung (EWG) Nr. 1715/90 des Rates über die von
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten Auskünfte über die
Einreihung von Waren in der Zollnomenklatur (4), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2674/92 (5);

— Verordnung (EWG) Nr. 1364/91 der Kommission vom 24. Mai
1991 zur Bestimmung des Ursprungs von Spinnstoffen und Waren
daraus des Abschnitts XI der Kombinierten Nomenklatur (6);

— Verordnung (EWG) Nr. 1365/91 der Kommission vom 24. Mai
1991 zur Bestimmung des Ursprungs von Baumwoll-Linters, Filz
und Vliesstoffen, getränkt, Bekleidung aus Leder, Schuhen und
Uhrarmbändern aus Spinnstoffen (7);

— Verordnung (EWG) Nr. 1593/91 der Kommission vom 12. Juni
1991 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 719/91 des
Rates über die Verwendung von Carnets TIR und Carnets ATA als
Versandpapiere in der Gemeinschaft (8);

— Verordnung (EWG) Nr. 1656/91 der Kommission vom 13. Juni
1991 zur Festlegung besonderer Vorschriften für bestimmte
Vorgänge des aktiven Veredelungsverkehrs oder der Umwandlung
unter zollamtlicher Überwachung (9);

— Verordnung (EWG) Nr. 2164/91 der Kommission vom 23. Juli
1991 zur Durchführung des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1697/79 des Rates betreffend die Nacherhebung von
noch nicht vom Abgabenschuldner angeforderten Eingangs- oder
Ausfuhrabgaben für Waren, die zu einem Zollverfahren angemeldet
worden sind, das die Verpflichtung zur Zahlung derartiger Abgaben
beinhaltet (10);

— Verordnung (EWG) Nr. 2228/91 der Kommission vom 26. Juni
1991 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 1999/85 des Rates über den aktiven Veredelungsverkehr (11),
zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3709/92 (12);

— Verordnung (EWG) Nr. 2249/91 der Kommission vom 25. Juli
1991 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 1855/89 des Rates über die vorübergehende Verwendung von
Beförderungsmitteln (13);

— Verordnung (EWG) Nr. 2365/91 der Kommission vom 31. Juli
1991 zur Festlegung der Voraussetzungen für die Verwendung eines
Carnet ATA für die vorübergehende Verwendung im Zollgebiet der
Gemeinschaft sowie für die vorübergehende Ausfuhr von Waren
aus diesem Gebiet (14);
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▼B
— Verordnung (EWG) Nr. 3717/91 der Kommission vom 18.

Dezember 1991 über das Verzeichnis von Waren, auf die das
Verfahren der Umwandlung von Waren unter zollamtlicher
Überwachung vor ihrer Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr anwendbar ist (1), zuletzt geändert durch Verordnung
(EWG) Nr. 209/93 (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 343/92 der Kommission vom 22. Januar
1992 über die Bestimmung des Begriffs „Ursprungserzeugnisse“
und die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen bei Ein-
fuhren von Ursprungserzeugnissen der Republiken Kroatien und
Slowenien und der Jugoslawischen Republiken Bosnien-Herzego-
wina und Mazedonien in die Gemeinschaft (3), zuletzt geändert
durch Verordnung (EWG) Nr. 3660/92 (4);

— Verordnung (EWG) Nr. 1214/92 der Kommission vom 21. April
1992 mit Durchführungsvorschriften sowie Maßnahmen zur Verein-
fachung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens (5), zuletzt
geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3712/92 (6);

— Verordnung (EWG) Nr. 1823/92 der Kommission vom 3. Juli 1992
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3925/91 des Rates
über die Abschaffung von Kontrollen und Förmlichkeiten für Hand-
gepäck oder aufgegebenes Gepäck auf einem
innergemeinschaftlichen Flug sowie für auf einer innergemein-
schaftlichen Seereise mitgeführtes Gepäck (7);

— Verordnung (EWG) Nr. 2453/92 der Kommission vom 31. Juli
1992 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 717/91 des
Rates über das Einheitspapier (8), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EWG) Nr. 607/93 (9);

— Verordnung (EWG) Nr. 2674/92 der Kommission vom 15.
September 1992 zur Ergänzung der Durchführungsbestimmungen
zu der Verordnung (EWG) Nr. 1715/90 des Rates über die von
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten Auskünfte über die
Einreihung von Waren in der Zollnomenklatur (10),

— Verordnung (EWG) Nr. 2713/92 der Kommission vom 17.
September 1992 über die Beförderung von Waren zwischen
bestimmten Teilen des Zollgebiets der Gemeinschaft (11),

— Verordnung (EWG) Nr. 3269/92 der Kommission vom 10.
November 1992 mit Durchführungsvorschriften zu den Artikeln
161, 182 und 183 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften hinsichtlich der
Ausfuhrregelung, der Wiederausfuhr sowie der Waren, die aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden (12),

— Verordnung (EWG) Nr. 3566/92 der Kommission vom 11.
Dezember 1992 über die Papiere, die zur Anwendung von Gemein-
schaftsmaßnahmen zu verwenden sind, die eine Überwachung der
Verwendung und oder der Bestimmung der Waren mit sich
bringen (13),

— Verordnung (EWG) Nr. 3689/92 der Kommission vom 21.
Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verord-
nung (EWG) Nr. 719/91 des Rates über die Verwendung des
Carnets TIR und des Carnets ATA als Versandpapiere in der
Gemeinschaft und der Verordnung (EWG) Nr. 3599/82 des Rates
über die vorübergehende Verwendung (14),
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— Verordnung (EWG) Nr. 3691/92 der Kommission vom 21.

Dezember 1992 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung
(EWG) Nr. 719/91 des Rates über die Verwendung der Carnets
TIR und der Carnets ATA als Versandpapiere in der Gemeinschaft
und zu der Verordnung (EWG) Nr. 3599/82 des Rates über das
Verfahren der vorübergehenden Verwendung (1),

— Verordnung (EWG) Nr. 3710/92 der Kommission vom 21.
Dezember 1992 zur Festlegung eines Verfahrens für die Beförde-
rung von Waren oder Erzeugnissen im aktiven
Veredelungsverkehr-Nichterhebungsverfahren (2);

— Verordnung (EWG) Nr. 3903/92 der Kommission vom 21.
Dezember 1992 über die in den Zollwert einzubeziehenden Luft-
frachtkosten (3).

Artikel 914

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Bestimmungen gelten als Bezu-
gnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 915

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 791 Absatz 2 ist nicht mehr anwendbar ab dem 1. Januar 1995.

Artikel 791 Absatz 2 ist ab dem 1. Januar 1996 nicht mehr anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM ZOLLKODEX DER GEMEINSCHAFTEN

ANHÄNGE
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VERZEICHNIS DER ANHÄNGE

Nummer Bezeichnung

1 Verbindliche Zolltarifauskunft Erteilungsvordruck

1a Verbindliche Ursprungsauskunft

1B Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft (VZTA)

6 Gestrichen

6a Gestrichen

9 Einleitende Bemerkungen zu den Listen der Be- oder Verarbeitungen, die einer herge-
stellten Ware den Ursprung verleihen oder nicht verleihen, sofern sie an Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden

10 Liste der Be- oder Verarbeitungen, die der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft
bzw. keine Ursprungseigenschaft verleihen, sofern sie an Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft vorgenommen werden. Spinnstoffe und Waren daraus des
Abschnitts XI

11 Liste der Be- oder Verarbeitungen, die der hergestellten Ware die Ursprungseigenschaft
bzw. keine Ursprungseigenschaft verleihen, sofern sie an Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft vorgenommen werden. Andere Waren als Spinnstoffe und Waren
daraus des Abschnitts XI

12 Ursprungszeugnis und Antrag auf Ursprungszeugnis

13 Ursprungszeugnis für die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft

14 Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anhang 15

15 Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
vorgenommen werden müssen, um den hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigen-
schaft zu verleihen

16 Be- oder Verarbeitungen, die von der regionalen Kumulierung ausgeschlossen sind
(APS)

17 Ursprungszeugnis nach Formblatt A

18 Erklärung auf der Rechnung

21 Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und Antrag

22 Erklärung auf der Rechnung

23 Erläuternde Anmerkungen zur Ermittlung des Zollwerts

24 Anwendung allgemein anerkannter Buchführungsgrundsätze für die Ermittlung des
Zollwerts

25 In den Zollwert einzubeziehende Luftfrachtkosten

26 Klasseneinteilung der Waren, die Gegenstand der Durchschnittswerte je Einheit sind

27 Handelszentren, die bei der Berechnung der Preise je Einheit für jede Rubrik der Klas-
seneinteilung zu berücksichtigen sind

28 Anmeldung der Angaben über den Zollwert — D.V.1 —

29 Ergänzungsblatt — D.V.1a —

30 Gepäckanhänger, der an in einem Gemeinschaftsflughafen aufgegebenem Gepäck anzu-
bringen ist

31 Einheitspapier

32 Einheitspapier — Anmeldung für Datenverarbeitung

33 Einheitspapier — Ergänzungsvordruck

34 Einheitspapier — Ergänzungsvordruck

35 Angabe der Exemplare der Vordrucke gemäß den Anhängen 31 und 33, auf denen die
Eintragungen in Durchschrift erscheinen müssen

36 Angabe der Exemplare der Vordrucke gemäß den Anhängen 32 und 34, auf denen die
Eintragungen in Durchschrift erscheinen müssen

37 Merkblatt zum Einheitspapier

37a Merkblatt zur Verwendung von Versandanmeldungen durch den Austausch von EDI-
Standard-Nachrichten

37c Zusätzliche Codes für das EDV-gestützte Versandverfahren

38 Codes, die auf dem Einheitspapier zu verwenden sind
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Nummer Bezeichnung

38a Zollerklärung für aufgegebenes Reisegepäck

38b Anwendung von Artikel 290a

42 Gelber Klebezettel

42a Bescheinigung über einen Linienseeverkehr

42b Gelber Klebezettel

43 Vordruck T2M

44 Anmerkungen, die auf Seite 2 des Deckblatts des Carnets, das die Vordrucke T2M
enthält, aufzunehmen sind

44a Merkblatt zur Ladeliste

44b Merkmale der im gemeinschaftlichen Versandverfahren verwendeten Vordrucke

44c Waren mit erhöhtem Betrugsrisiko

45 Ladeliste

45/A Versandbegleitdokument

45/B Liste der Positionen

46 T.C.10 — Grenzübergangsschein

46a Anforderungen an Verschlüsse

46b Kriterien gemäß den Artikeln 380 und 381

47 T.C.11 — Eingangsbescheinigung

47a Durchführungsvorschriften zu Artikel 94 Absätze 6 und 7 des Zollkodex

48 Gemeinsames/gemeinschaftliches Versandverfahren — Bürgschaftsurkunde — Gesamt-
bürgschaft

49 Gemeinsames/gemeinschaftliches Versandverfahren — Bürgschaftsurkunde — Einzelsi-
cherheit

50 Gemeinsames/gemeinschaftliches Versandverfahren — Bürgschaftsurkunde — Einzelsi-
cherheit mit Sicherheitstiteln

51 T.C.31 — Grenzübergangsschein

51a T.C.33 — Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung

51b Merkblatt zur Bürgschaftsbescheinigung und zur Bescheinigung über die Befreiung von
der Sicherheitsleistung

54 T.C.32 — Einzelsicherheitstitel

58 Aufkleber (Artikel 417 und 432)

59 Muster für die Mitteilung nach Artikel 459

60 Berechnungsvordruck

61 Muster einer Verfahrensübernahmeerklärung

62 Sonderstempel

63 Vordruck des Kontrollexemplars T5

64 Vordruck des Kontrollexemplars T5a

65 Ladeliste T5

66 Merkblatt für die Verwendung der Vordrucke, die für das Kontrollexemplar T5 zu
verwenden sind

67 Vordrucke für Anträge und Bewilligungen

68 Beförderung von Waren oder Erzeugnissen von einem Inhaber zum Anderen ohne
Beendigung des Verfahrens

69 Pauschale Ausbeutesätze

70 Wirtschaftliche Voraussetzungen und Zusammenarbeit der Verwaltungen

71 Informationsblätter

72 Liste der üblichen Behandlungen nach Artikel 531 und Artikel 809

73 Einfuhrwaren, bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen gemäß Artikel 539
Absatz 1 als nicht erfüllt gelten

74 Besondere Vorschriften für Ersatzwaren

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 269



▼B

Nummer Bezeichnung

75 Liste der Veredelungserzeugnisse, die den für sie geltenden Einfuhrabgaben unter-
worfen werden

76 Wirtschaftliche Voraussetzungen im Rahmen des Umwandlungsverfahrens

77 (Artikel 581)

104 Auskunftsblatt zur Erleichterung der vorübergehenden Ausfuhr von Waren zwecks
Umwandlung, Bearbeitung oder Reparatur

109 Bescheinigung über den zollrechtlichen Status

110 Auskunftsblatt INF 3 — Rückwaren

110a Bescheinigung für in den Hoheitsgewässern eines Drittlandes von Gemeinschafts-
schiften gelangene Fischereierzeugnisse

111 Antrag auf Erstattung/Erlaß; der Abgaben

112 Erstattung oder Erlaß der Abgaben — Nachprüfungsersuchen

113 Bescheinigung für die Erstattung oder den Erlaß von Abgaben
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ANHANG 1

MUSTERVORDRUCK FÜR VERBINDLICHE ZOLLTARIFAUSKÜNFTE (VZTA)
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A2
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A2
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A2
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ANHANG 1 B

MUSTERVORDRUCK FÜR ANTRÄGE AUF VERBINDLICHE ZOLLTARIFAUSKÜNFTE
(VZTA)
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ANHANG 6

Aufgehoben
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ANHANG 6a

Aufgehoben
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ANHANG 9

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZU DEN LISTEN DER BE- ODER
VERARBEITUNGEN, DIE EINER HERGESTELLTEN WARE DEN
URSPRUNG VERLEIHEN ODER NICHT VERLEIHEN, SOFERN SIE
AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT

VORGENOMMEN WERDEN

ALLGEMEINES

Bemerkung 1

1.1. Die ersten beiden Spalten der Listen in den Anhängen 10 und 11
beschreiben die hergestellte Ware. In der ersten Spalte steht die Position
oder das Kapitel der Kombinierten Nomenklatur, in der zweiten Spalte
die Warenbezeichnung, die in der Kombinierten Nomenklatur für diese
Position oder dieses Kapitel verwendet wird. Für jede Eintragung in den
ersten beiden Spalten ist in der Spalte 3 eine Regel vorgesehen. Steht vor
der Eintragung in der ersten Spalte ein „ex“, so bedeutet dies, daß die
Regel in Spalte 3 nur für den in Spalte 2 genannten Teil dieser Position
oder dieses Kapitels gilt.

1.2. In der Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammen-
gefaßt oder ein oder mehrere Kapitel angeführt; dementsprechend ist die
zugehörige Warenbezeichnung in der Spalte 2 in allgemeiner Form
gehalten. Die Regel in der Spalte 3 bezieht sich dann auf alle Waren, die
gemäß der Kombinierten Nomenklatur in die Positionen des Kapitels oder
in jede der Positionen einzureihen sind, die in der Spalte 1 zusammenge-
faßt sind.

1.3. Wenn in diesen Listen verschiedene Regeln angeführt sind, die auf
verschiedene Waren einer Position anzuwenden sind, enthält jede Eintra-
gung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die
entsprechende Regel in der Spalte 3 bezieht.

Bemerkung 2

2.1. Der Begriff „Herstellen“ umfaßt jede Be- oder Verarbeitung einschließlich
„Zusammenbau“ oder besondere Vorgänge.

2.2. Der Begriff „Vormaterialien“ umfaßt jegliche „Zutaten“, „Rohstoffe“,
„Komponenten“ oder „Teile“ usw., die beim Herstellen der Ware
verwendet werden.

2.3. Der Begriff „Ware“ bezieht sich auf die hergestellte Ware, auch wenn sie
zur späteren Verwendung in einem anderen Herstellungsvorgang bestimmt
ist.

Bemerkung 3

3.1. Die gemäß einer Regel in der Spalte 3 erforderlichen Be- oder Verarbei-
tungen müssen nur an den verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft vorgenommen werden. Ebenso beziehen sich die in
einer Regel in der Spalte 3 enthaltenen Beschränkungen nur auf verwen-
dete Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft.

3.2. Wird eine Ware, die aus Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft herge-
stellt wurde und dabei die Ursprungseigenschaft erworben hat, zum
Herstellen einer anderen Ware in der Liste verwendet, so wird auf sie die
für die andere Ware in der Liste vorgesehene Regel nicht angewendet.

Beispiel:

Nicht bestickte Gewebe können die Ursprungseigenschaften erwerben,
wenn sie aus Garnen gewebt werden. Werden sie anschließend beim
Herstellen von bestickter Bettwäsche verwendet, so findet die für die
Verwendung von nicht besticktem Gewebe festgelegte und als Vomhun-
dertsatz ausgedrückte Höchstgrenze keine Anwendung.

Bemerkung 4

4.1. Die Regeln in dieser Liste legen das Mindestausmaß der erforderlichen Be-
oder Verarbeitungen fest; ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang
verleiht gleichfalls den Ursprung; umgekehrt verleiht ein weniger weit
gehender Herstellungsvorgang den Ursprung nicht. Wenn daher eine Regel
vorsieht, daß Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft auf einer bestimmten
Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von
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Vormaterial dieser Art auf einer vorhergehenden, nicht aber auf einer
späteren Verarbeitungsstufe zulässig.

4.2. Wenn eine Regel in einer Liste vorsieht, daß eine Ware aus mehr als
einem Vormaterial hergestellt werden kann, bedeutet dies, daß eines oder
mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden können; es müssen aber
nicht alle verwendet werden.

Beispiel:

Die Regel für Garne sieht vor, daß natürliche Fasern und u. a. auch chemi-
sche Vormaterialien verwendet werden können. Diese Regel bedeutet
nicht, daß die natürlichen Fasern und die chemischen Stoffe gleichzeitig
verwendet werden müssen, sondern daß es möglich ist, den einen oder
den anderen dieser Stoffe oder auch beide zu verwenden.

4.3. Wenn eine Regel in einer Liste vorsieht, daß eine Ware aus einem
bestimmten Vormaterial hergestellt werden muß, schließt diese Bedingung
selbstverständlich die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die
Ihrer Natur nach nicht unter diese Regel fallen können.

Bemerkung 5

Für sämtliche Waren (andere als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts
XI), die in Anhang 11 aufgeführt sind, muß die Bestimmung des Ursprungs in
der Weise erfolgen, daß jeder Be- oder Verarbeitungsvorgang unter Berücksich-
tigung des Begriffs der letzten wesentlichen Be- oder Verarbeitung im Sinne des
Artikels 24 des Zollkodex von Fall zu Fall beurteilt wird.

Bemerkung 6

6.1. Der in der Liste des Anhangs 10 verwendete Begriff „Fasern“ umfaßt die
„natürlichen Fasern“ und die „künstlichen oder synthetischen Spinnfasern“
der KN-Codes 5501 bis 5507 sowie gegebenenfalls die Fasern der für die
Papierherstellung verwendeten Art.

6.2. Der in der Liste des Anhangs 10 verwendete Begriff „natürliche Fasern“
bezieht sich auf alle Fasern, die nicht künstlich oder synthetisch sind; er
ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschränkt und schließt
auch Abfälle ein. Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, umfaßt er
daher auch Fasern, die gekrempelt, gekämmt oder in anderer Weise für
die Spinnerei bearbeitet, aber noch nicht gesponnen sind.

6.3. Der Begriff „natürliche Fasern“ umfaßt Roßhaar des KN-Codes 0503,
Seide der KN-Codes 5002 und 5003, Wolle, feine und grobe Tierhaare
der KN-Codes 5101 bis 5105, Baumwolle der KN-Codes 5201 bis 5203
und andere pflanzliche Spinnstoffe der KN-Codes 5301 bis 5305.

6.4. Der in der Liste des Anhangs 10 verwendete Begriff „synthetische oder
künstliche Spinnfasern“ bezieht sich auf synthetische oder künstliche
Spinnfasern oder Abfälle der KN-Codes 5501 bis 5507.

6.5. Die Begriffe „Spinnmassen“ und „chemische Vormaterialien“ stehen in der
Liste des Anhangs 10 als Beispiel für alle nichttextilen, d. h. nicht in die
Kapitel 50 bis 63 einzureihenden Vormaterialien, die für die Herstellung
künstlicher oder synthetischer Fasern oder Garne oder für Fasern für die
Papierherstellung verwendet werden können.

6.6. Bei Waren, die aus zwei oder mehr Vormaterialien aus Spinnstoffen herge-
stellt sind, gelten die in Spalte 3 aufgeführten Regeln für jedes in der
Mischung enthaltene Vormaterial aus Spinnstoffen.

Bemerkung 7

7.1. Der Begriff „vorgebleicht“, der in der Liste des Anhangs 10 verwendet
wird, um die für bestimmte verwendete Vormaterialien ohne Ursprungsei-
genschaft erforderliche Verarbeitungsstufe zu bezeichnen, gilt für
bestimmte Garne, Gewebe, Gewirke und Gestricke, die nach dem Spinnen,
Weben oder Wirken nur einem Waschvorgang unterzogen wurden.

Die vorgebleichten Erzeugnisse befinden sich auf einer weniger hohen
Verarbeitungsstufe als die gebleichten Erzeugnisse, die mehreren Bädern
in Bleichmitteln (Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid und Redukti-
onsmittel) unterzogen wurden.

7.2. Der in der Liste des Anhangs 10 verwendete Begriff „vollständiges
Herstellen“ bedeutet, daß alle Endbearbeitungsvorgänge nach dem
Zuschneiden des Gewebes oder dem Anpassen der Gewirke und Gestricke
ausgeführt sein müssen.
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Jedoch hat die Tatsache, daß ein oder mehrere Endbearbeitungsvorgänge
nicht ausgeführt wurden, nicht zwangsläufig zur Folge, daß das Herstellen
als nicht vollständig angesehen werden kann.

Beispiele von Endbearbeitungsvorgängen werden nachstehend aufgeführt:

— Anbringen von Knöpfen und/oder anderen Verschlüssen;
— Anbringen von Knopflöchern;
— Säumen von Hosen, Röcken, Kleidern (Beine, Ärmel usw.);
— Anbringen von Posamentierwaren oder anderem Zubehör wie Taschen,

Markenzeichen, Abzeichen usw.;
— Bügeln und anderes Herrichten von Bekleidung zum Verkauf.

Anmerkung betreffend Endbearbeitungsvorgänge — Grenzfälle

Es ist möglich, daß bei besonderen Herstellungsvorgängen die Ausführung
von Endbearbeitung, insbesondere im Falle einer Kombination solcher
Vorgänge, so wichtig ist, daß diese als über einfache Endbearbeitungs-
vorgänge hinausgehende Vorgänge anzusehen sind.

In diesen besonderen Fällen führt das Fehlen von Endbearbeitungsvor-
gängen dazu, daß das Herstellen als nicht vollständig angesehen wird.

7.3. Der Begriff „Tränken, Bestreichen, Überziehen oder mit Lagen versehen“
umfaßt nicht Vorgänge, die nur dazu bestimmt sind, die Gewebe zusam-
menzuhalten.
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ANHANG 10

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE DER HERGESTELLTEN WARE DIE
URSPRUNGSEIGENSCHAFT BZW. KEINE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VERLEIHEN,
SOFERN SIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VORGEN-

OMMEN WERDEN

Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI

KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung verleihen

(1) (2) (3)

ex 5101 Wolle, weder gekrempelt noch
gekämmt:

— entschweißt, nicht carbonisiert Herstellen aus Schweißwolle,
einschließlich Abfällen von Wolle,
deren Wert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

— carbonisiert Herstellen aus entschweißter, nicht
carbonisierter Wolle, deren Wert 50 v.
H. des Ab-Werk-Preises der herge-
stellten Ware nicht überschreitet

ex 5103 Abfälle von Wolle oder feinen oder
groben Tierhaaren, carbonisiert

Herstellen aus Abfällen von Wolle,
deren Wert 50 v. H. des Ab-Werk-
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 5201 Baumwolle, weder gekrempelt noch
gekämmt, gebleicht

Herstellen aus roher Baumwolle, deren
Wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über-
schreitet

5501 bis 5507 Synthetische oder künstliche Spinnfa-
sern:

— weder gekrempelt noch gekämmt
noch anders für die Spinnerei
bearbeitet

Herstellen aus chemischen Vormateria-
lien oder aus Spinnmasse

— gekrempelt oder gekämmt oder
andere

Herstellen aus chemischen Vormateria-
lien, aus Spinnmasse oder aus Abfällen
des KN-Codes 5505

ex Kapitel 50 bis
55

Garne, Monofile und Nähgarne,
andere als Papiergarne:

— bedruckt oder gefärbt Herstellen aus:

— natürlichen Fasern, weder gekrem-
pelt noch gekämmt noch anders für
die Spinnerei bearbeitet,

— Grège oder Abfällen von Seide,
— chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse
oder

— synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, Kabeln aus Filamenten
oder Abfällen aus Spinnfasern,
weder gekrempelt noch gekämmt
noch anders für die Spinnerei bear-
beitet

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Garnen oder Monofilen
mit Vor- oder Endbearbeitungen (1),
wobei Zwirnen und Texturieren nicht
als solche gelten und der Wert der
Vormaterialien ohne Ursprungseigen-
schaft (einschl. des Garns) 48 v. H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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— andere Herstellen aus:

— natürlichen Fasern, weder gekrem-
pelt noch gekämmt noch anders für
die Spinnerei bearbeitet,

— Grège oder Abfällen von Seide,
— chemischen Vormaterialien oder

Spinnmasse

oder

— synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, Kabeln aus Filamenten
oder Abfällen aus Spinnfasern,
weder gekrempelt noch gekämmt
noch anders für die Spinnerei bear-
beitet

Gewebe, andere als Gewebe aus
Papiergarnen:

Herstellen aus Garnen

— bedruckt oder gefärbt oder

Herstellen aus Garnen oder Bedrucken
oder Färben von rohen oder vorge-
bleichten Geweben mit Vor- oder
Endarbeitungen (1) (2)

— andere Herstellen aus Garnen

5601 Watte aus Spinnstoffen und Waren
daraus; Spinnstoffasern mit einer
Länge von 5 mm oder weniger
(Scherstaub), Knoten und Noppen aus
Spinnstoffen

Herstellen aus Fasern

5602 Filze, auch getränkt, bestrichen, über-
zogen oder mit Lagen versehen:

— bedruckt oder gefärbt Herstellen aus Fasern

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Filzen mit Vor- oder
Endbearbeitungen (1) (2)

— getränkt, bestrichen, überzogen
oder mit Lagen versehen

Tränken, Bestreichen, Überziehen oder
mit Lagen versehen von rohen
Filzen (3)

— andere Herstellen aus Fasern

5603 Vliesstoffe, auch getränkt, bestrichen,
überzogen oder mit Lagen versehen:

— bedruckt oder gefärbt Herstellen aus Fasern

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Vliesstoffen mit Vor-
oder Endbearbeitungen (1) (2)

— getränkt, bestrichen, überzogen
oder mit Lagen versehen

Tränken, Bestreichen, Überziehen oder
mit Lagen versehen von rohen Vlies-
stoffen (3)

— andere Herstellen aus Fasern

5604 Fäden und Kordeln aus Kautschuk,
mit einem Überzug aus Spinnstoffen;
Spinnstoffgarne, Streifen und derglei-
chen der KN-Codes 5404 oder 5405,
mit Kautschuk oder Kunststoff
getränkt, bestrichen, überzogen oder
umhüllt:

— Kautschukfäden, mit einem
Überzug aus Spinnstoffen

Herstellen aus Kautschukfäden und -
kordeln, nicht mit einem Überzug aus
Spinnstoffen

— andere Tränken, Bestreichen, Überziehen oder
Umhüllen von Spinnstoffgarnen,
Streifen und dergleichen, roh
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5607 Bindfäden, Seile und Taue, auch
geflochten, auch mit Kautschuk oder
Kunststoff getränkt, bestrichen, über-
zogen oder umhüllt

Herstellen aus Fasern, aus Kokos-
garnen, aus Garnen aus synthetischen
oder künstlichen Filamenten oder aus
synthetischen oder künstlichen Mono-
filen

5609 Waren aus Garnen, aus Streifen oder
dergleichen der KN-Codes 5404 oder
5405, aus Bindfäden, Seilen und
Tauen, anderweit weder genannt noch
inbegriffen

Herstellen aus Fasern, aus Kokos-
garnen, aus Garnen aus synthetischen
oder künstlichen Filamenten oder aus
künstlichen Monofilen

5704 Teppiche und andere Fußbodenbeläge,
aus Filz, weder getuftet noch beflockt,
auch konfektioniert

Herstellen aus Fasern

Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete Spinnstoffer-
zeugnisse; Spitzen; Tapisserien; Posa-
mentierwaren; Stickereien:

— Stickereien als Meterware, Streifen
oder als Motive (KN-Code 5810)

Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 50 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

— bedruckt oder gefärbt Herstellen aus Garnen

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Geweben, Filzen oder
Vliesstoffen mit Vor- oder Endbearbei-
tungen (1) (2)

— getränkt, bestrichen oder über-
zogen

Herstellen aus rohen Geweben, Filzen
oder Vliesstoffen

— andere Herstellen aus Garnen

5901 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen
Stoffen bestrichen, von der zum
Einbinden von Büchern, zum
Herstellen von Futteralen, Kartonagen
oder zu ähnlichen Zwecken verwen-
deten Art; Pausleinwand; präparierte
Malleinwand; Bugram und ähnliche
steife Gewebe, von der für die Hutma-
cherei verwendeten Art

Herstellen aus rohen Geweben

5902 Reifencordgewebe aus hochfesten
Garnen aus Nylon oder anderen Poly-
amiden, Polyestern oder Viskose

Herstellen aus Garnen

5903 Gewebe, mit Kunststoff getränkt,
bestrichen, überzogen oder mit Lagen
aus Kunststoff versehen, andere als
solche des KN-Codes 5902

Herstellen aus rohen Geweben

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Geweben mit Vor- oder
Endbearbeitungen (1) (2)

5904 Linoleum, auch zugeschnitten; Fußbo-
denbeläge, aus einer Spinnstoffunter-
lage mit einer Deckschicht oder
einem Überzug bestehend, auch zuge-
schnitten

Herstellen aus rohen Geweben, Filzen
oder Vliesstoffen

5905 Wandverkleidungen aus Spinnstoffen Herstellen aus rohen Geweben

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Geweben mit Vor- oder
Endbearbeitungen (1) (2)

5906 Kautschutierte Gewebe, andere als
solche des KN-Codes 5902

Herstellen aus Gewirken oder
Gestricken, nicht roh, oder aus rohen
Geweben
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5907 Andere Gewebe, getränkt, bestrichen
oder überzogen, gemalte Gewebe für
Theaterdekorationen, Atelierhinter-
gründe oder dergleichen

Herstellen aus rohen Geweben

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Geweben mit Vor- oder
Endbearbeitungen (1) (2)

5908 Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt
oder gestrickt, aus Spinnstoffen, für
Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen
oder dergleichen; Glühstrümpfe und
schlauchförmige Gewirke oder
Gestricke für Glühstrümpfe, auch
getränkt

Herstellen aus Garnen

5909 Pumpenschläuche und ähnliche
Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit
Armaturen oder Zubehör aus anderen
Stoffen

Herstellen aus Garnen oder Fasern

5910 Förderbänder und Treibriemen, aus
Spinnstoffen, auch mit Metall oder
anderen Stoffen verstärkt

Herstellen aus Garnen oder Fasern

5911 Erzeugnisse und Waren des techni-
schen Bedarfs, aus Spinnstoffen,
aufgeführt in Anmerkung 7 zu Kapitel
59 der Kombinierten Nomenklatur:

— Polierscheiben und -ringe, andere
als aus Filz

Herstellen aus Garnen, aus Abfällen
von Geweben oder aus Lumpen des
KN-Codes 6310

— andere Herstellen aus Garnen oder Fasern

Kapitel 60 Gewirke und Gestricke:

— bedruckt oder gefärbt Herstellen aus Garnen

oder

Bedrucken oder Färben von rohen oder
vorgebleichten Gewirken und
Gestricken mit Vor- oder Endbearbei-
tungen (1) (2)

— andere Herstellen aus Garnen

Kapitel 61 Bekleidung und Bekleidungszubehör,
aus Gewirken oder Gestricken:

— die durch Zusammennähen oder
sonstiges Zusammenfügen von
zwei oder mehr zugeschnittenen
oder abgepaßten gewirkten oder
gestrickten Teilen hergestellt
wurden

Vollständiges Herstellen (4)

— andere Herstellen aus Garnen

ex Kapitel 62 Bekleidung und Bekleidungszubehör,
nicht gewirkt oder gestrickt, ausgen-
ommen die Waren, für die unter den
KN-Codes 6213 und 6214 besondere
Regeln angeführt sind:

— fertig oder vollständig Vollständiges Herstellen (4)

— unfertig oder unvollständig Herstellen aus Garnen

6213 und 6214 Taschentücher und Ziertaschentücher,
Schals, Umschlagtücher, Halstücher,
Kragenschoner, Kopftücher, Schleier
und ähnliche Waren:
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— bestickt Herstellen aus Garnen

oder

Herstellen aus nicht bestickten
Geweben, deren Wert 40 v. H. des Ab-
Werk-Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet

— andere Herstellen aus Garnen

6301 bis
ex 6306

Decken; Bettwäsche, Tischwäsche,
Wäsche zur Körperpflege und
Küchenwäsche; Gardinen, Vorhänge
und Innenrollos; Fenster- und Bett-
behänge (Schabracken); andere Waren
zur Innenausstattung, ausgenommen
Waren des KN-Codes 9404; Säcke
und Beutel zu Verpackungszwecken;
Planen; Markisen und Campingausrüs-
tungen:

— aus Filzen oder Vliesstoffen:

— nicht getränkt, bestrichen oder mit
Lagen versehen

Herstellen aus Fasern

— getränkt, bestrichen, überzogen
oder mit Lagen versehen

Tränken, Bestreichen, Überziehen oder
mit Lagen versehen von rohen Filzen
oder Vliesstoffen (3)

— andere:

— aus Gewirken oder Gestricken:

— nicht bestickt Vollständiges Herstellen (4)

— bestickt Vollständiges Herstellen (4)

oder

Herstellen aus nicht bestickten
Gewirken oder Gestricken, deren Wert
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht überschreitet

— andere als aus Gewirken oder
Gestricken:

— nicht bestickt Herstellen aus Garnen

— bestickt oder

Herstellen aus Garnen oder Herstellen
aus nicht bestickten Geweben, deren
Wert 40 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über-
schreitet

6307 Andere konfektionierte Waren,
einschließlich Schnittmuster, ausgen-
ommen Klappfächer und starre
Fächer, Fächergestelle und -griffe
sowie Teile davon:

— Scheuertücher, Wischtücher, Spül-
tücher und Staubtücher und
ähnliche Reinigungstücher

Herstellen aus Garnen

— andere Herstellen, bei dem der Gesamtwert der
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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6308 Warenzusammenstellungen, aus
Geweben und Garn, auch mit
Zubehör, für die Herstellung von
Teppichen, Tapisserien, bestickten
Tischdecken oder Servietten oder
ähnlichen Spinnstoffwaren, in Aufma-
chungen für den Einzelverkauf

Zusammenstellen, bei dem der Gesamt-
wert der Waren ohne Ursprungseigen-
schaft 25 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über-
schreitet

6309 Altkleider und andere Altwaren Sammeln und Verpacken für den Trans-
port

(1) Siehe Einleitende Bemerkung 7.1 in Anhang 9.
(2) Um als eine ursprungsverleihende Be- oder Verarbeitung gelten zu können, muß neben dem Thermodruck auch

der Druck des Transferpapiers erfolgen.
(3) Siehe Einleitende Bemerkung 7.3 in Anhang 9.
(4) Siehe Einleitende Bemerkung 7.2 in Anhang 9.
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ANHANG 11

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE DER HERGESTELLTEN WARE DIE
URSPRUNGSEIGENSCHAFT BZW. KEINE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VERLEIHEN,
SOFERN SIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VORGEN-

OMMEN WERDEN

Andere Waren als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI

KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung verleihen

(1) (2) (3)

0201 Fleisch von Rindern, frisch oder
gekühlt

Schlachten nach einer Mast von
mindestens drei Monaten (1)

0202 Fleisch von Rindern, gefroren Schlachten nach einer Mast von
mindestens drei Monaten (1)

0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt
oder gefroren

Schlachten nach einer Mast von
mindestens zwei Monaten (1)

0204 Fleisch von Schafen oder Ziegen,
frisch, gekühlt oder gefroren

Schlachten nach einer Mast von
mindestens zwei Monaten (1)

0205 Fleisch von Pferden, Eseln, Maul-
tieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt
oder gefroren

Schlachten nach einer Mast von
mindestens drei Monaten (1)

0206 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse
von Rindern, Schweinen, Schafen,
Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren
oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder
gefroren

Schlachten nach einer Mast von
mindestens drei Monaten, oder, im
Falle von Schweinen, Schafen oder
Ziegen, nach einer Mast von
mindestens zwei Monaten (1)

ex 0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und
Eigelb, getrocknet

Trocknen (gegebenenfalls nach
Zerschlagen und Trennen) von:

— Vogeleiern, in der Schale, frisch
oder haltbar gemacht, des KN-
Codes ex 0407 oder

— ogeleiern, nicht in der Schale,
andere als getrocknet, des KN-
Codes ex 0408 oder

— Eigelb, anderes als getrocknet, des
KN-Codes ex 0408

ex 1404 Baumwoll-Linters, gebleicht Herstellen aus roher Baumwolle, deren
Wert 50 v. H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über-
schreitet

KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung nicht verleihen

(1) (2) (3)

ex 2009 Traubensäfte (einschließlich Trauben-
most) nicht gegoren, ohne Zusatz von
Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker
oder anderen Süßmitteln

Herstellen aus Traubenmost

ex 2204 Wein aus frischen Weintrauben, mit
Zusatz von Traubenmost, auch
konzentriert, oder Alkohol, für die
Herstellung von Wermutwein

Herstellen aus Wein aus frischen Wein-
trauben
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KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung verleihen

(1) (2) (3)

ex 2205 Wermutwein Herstellen aus Wein aus frischen Wein-
trauben, mit Zusatz von Traubenmost,
auch konzentriert, oder Alkohol, des
KN-Codes 2204

ex 3401 Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder
Reinigungsmitteln getränkt oder über-
zogen

Herstellen aus Filz oder Vliesstoffen

ex 3405 Filz und Vliesstoffe, mit Schuhcreme,
Möbel- oder Bohnerwachs, Poliermit-
teln für Karosserien, Glas oder Metall,
Scheuerpasten oder -pulver oder ähnli-
chen Zubereitungen getränkt oder
überzogen

Herstellen aus Filz oder Vliesstoffen

ex 3502 Eieralbumin, getrocknet Trocknen (gegebenenfalls nach
Zerschlagen und Trennen) von:

— Vogeleiern, in der Schale, frisch
oder haltbar gemacht, des KN-
Codes ex 0407 oder

— Vogeleiern, nicht in der Schale,
andere als getrocknet, des KN-
Codes ex 0408 oder

— Eiweiß anderes als getrocknet, des
KN-Codes ex 3502

ex 4203 Bekleidung aus Leder oder rekonsti-
tuiertem Leder

Zusammennähen oder sonstiges Zusam-
menfügen von zwei oder mehr Stücken
Leder oder rekonstituiertem Leder

ex 4910 Kalender aller Art, aus Keramik,
bedruckt, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren
bewirkt, daß die hergestellte Ware in
eine andere Position als die Vormate-
rialien einzuordnen ist

6401 bis 6405 Schuhe Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen Zusammenset-
zungen bestehend aus Schuhoberteilen,
die mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen verbunden sind, des KN-
Codes 6406

ex 6911 bis
ex 6913

Keramisches Geschirr, andere kerami-
sche Haushalts-, Hygiene- oder Toilet-
tengegenstände, Statuetten und andere
keramische Ziergegenstände, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren
bewirkt, daß die hergestellte Ware in
eine andere Position als die Vormate-
rialien einzuordnen ist

ex 7117 Phantasieschmuck aus Keramik,
verziert

Verzieren, sofern das Verzieren
bewirkt, daß die hergestellte Ware in
eine andere Position als die Vormate-
rialien einzuordnen ist

ex 8482 Wälzlager (Kugel-, Rollen- und
Nadellager aller Art), montiert (2)

Herstellen durch Wärmebehandlung,
Schleifen und Polieren der Innen- und
Außenringe sowie Montage

ex 8520 Magnetbandgeräte, auch mit einge-
bauter Tonwiedergabevorrichtung

Herstellen, bei dem der aufgrund der
Montagevorgänge und gegebenenfalls
der Verwendung von Ursprungswaren
erworbene Wert mindestens 45 v. H.
des Ab-Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 45 v. H.-Regel nicht erfüllt, so
haben die Geräte ihren Ursprung in
dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v. H. des Ab-
Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 35 v. H.-Regel in zwei Ländern
erfüllt, so gilt als Ursprungsland das
Land, in dem die Teile mit dem
höchsten Vomhundertsatz ihren
Ursprung haben
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ex 8523 20 90 3,5″-Mikroplatten ohne Aufzeich-
nungen, auch formatiert, auch mit
einem Analogsignal zur Prüfung der
Oberflächenqualität der Platte

Montage der Magnetplatte (einschließ-
lich Einlegen der Magnetscheibe und
Montage der Gehäuseteile) und Herstel-
lung von:

entweder der Magnetscheibe
(einschließlich Polieren)

oder des Gehäuseober- und -unterteils
Falls weder die Magnetscheibe noch
die Gehäuse ober- und -unterteile in
dem Land hergestellt wurden, in dem
die Magnetplatte montiert wurde, haben
die Magnetplatten den Ursprung des
Landes, in dem die Bauteile mit dem
höchsten Vom-Hundertsatz des Ab-
Werk-Preises ihren Ursprung haben

Die Montage der Magnetplatte
(einschließlich Einlegen der Magnet-
scheibe und Montage des Gehäuseober-
und -unterteils) und Verpacken allein
verleihen keine Ursprungseigenschaft

ex 8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in
einem gemeinsamen Gehäuse mit
einem Tonaufnahme- oder Tonwieder-
gabegerät oder einer Uhr kombiniert

Herstellen, bei dem der aufgrund der
Montagevorgänge und gegebenenfalls
der Verwendung von Ursprungswaren
erworbene Wert 45 v. H. des Ab-
Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 45 v. H.-Regel nicht erfüllt, so
haben die Geräte ihren Ursprung in
dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v. H. des Ab-
Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 35 v. H.-Regel in zwei Ländern
erfüllt, so gilt als Ursprungsland das
Land, in dem die Teile mit dem
höchsten Vomhundertsatz ihren
Ursprung haben

ex 8528 Fernsehempfangsgeräte (ausgen-
ommen Videotuner, Videomonitoren
und Videoprojektoren), auch in einem
Gehäuse mit einem Rundfunkemp-
fangsgerät, einem Tonaufzeichnungs-
oder Wiedergabegerät kombiniert

Herstellen, bei dem der aufgrund der
Montagevorgänge und gegebenenfalls
der Verwendung von Ursprungswaren
erworbene Wert mindestens 45 v. H.
des Ab-Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 45 v. H.-Regel nicht erfüllt, so
haben die Geräte ihren Ursprung in
dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis
der Teile mehr als 35 v. H. des Ab-
Werk-Preises der Geräte beträgt

Ist die 35 v. H.-Regel in zwei Ländern
erfüllt, so gilt als Ursprungsland das
Land, in dem die Teile mit dem
höchsten Vomhundertsatz ihren
Ursprung haben

ex 8542 Integrierte Schaltungen Vorgang der Diffusion, bei dem die
integrierten Schaltungen durch selek-
tives Aufbringen eines geeigneten
Dotierstoffs auf ein Halbleitersubstrat
gebildet werden
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KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung nicht verleihen

(1) (2) (3)

ex 9009 Fotokopierapparate, die mit optischem
System oder nach dem Kontaktver-
fahren arbeiten

Montage eines Fotokopierapparats
zuzüglich der Herstellung von Kabel-
baum, Trommel, Walzen, Seitenplatten,
Walzenauflage, Schrauben und Muttern

KN-Code Warenbezeichnung
Be- oder Verarbeitungen von Vormateria-
lien ohne Ursprungseigenschaft, die den

Ursprung verleihen

(1) (2) (3)

ex 9113 Uhrarmbänder und Teile davon, aus
Spinnstoffen

Herstellen, bei dem der Gesamtwert der
verwendeten Vormaterialien 40 v. H.
des Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 9401 und
ex 9403

Sitzmöbel (ausgenommen solche der
Position 9402), auch wenn sie in
Liegen umgewandelt werden können,
und andere Möbel, Teile davon; aus
Keramik, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren
bewirkt, daß die hergestellte Ware in
eine andere Position als die Vormate-
rialien einzuordnen ist

ex 9405 Beleuchtungskörper (einschließlich
Scheinwerfer) und Teile davon, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen;
Reklameleuchten, Leuchtschilder,
beleuchtete Namensschilder und
dergleichen, mit fest angebrachter
Lichtquelle, und Teile davon, ander-
weit weder genannt noch inbegriffen,
aus Keramik, verziert

Verzieren, sofern das Verzieren
bewirkt, daß die hergestellte Ware in
eine andere Position als die Vormate-
rialien einzuordnen ist

(1) Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so hat das betreffende Fleisch (Schlachtnebenerzeugnis) seinen Ursprung
in dem Land, in dem die Tiere, von denen es stammt, die längste Zeit gemästet oder aufgezogen worden sind.

(2) Der Begriff „montiert“ umfaßt auch die teilweise Montage, schließt jedoch Teile in zerlegtem Zustand aus.
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ANHANG 14

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG 15

Bemerkung 1

In der Liste sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfüllen
sind, damit diese Erzeugnisse als in ausreichendem Maß be- oder verarbeitet im
Sinne der Artikel 69 und 100 gelten können.

Bemerkung 2

2.1. Die ersten beiden Spalten in dieser Liste beschreiben die hergestellten
Erzeugnisse. In der ersten Spalte steht die Position oder das Kapitel nach
dem Harmonisierten System, in der zweiten Spalte die Warenbezeichnung,
die im Harmonisierten System für diese Position oder dieses Kapital
verwendet wird. Für jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in
Spalte 3 oder 4 eine Regel vorgesehen. Steht vor der Eintragung in der
ersten Spalte ein „ex“, so bedeutet dies, dass die Regel in Spalte 3 oder 4
nur für jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2
genannt ist.

2.2. In Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammengefasst
oder Kapitel angeführt; dementsprechend ist die zugehörige Warenbezeich-
nung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die entsprechende Regeln
in Spalte 3 oder 4 bezieht sich dann auf alle Waren, die nach dem Harmo-
nisierten System in die Positionen des Kapitels oder in jede der Positionen
einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind.

2.3. Wenn in dieser Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschie-
dene Erzeugnisse einer Position anzuwenden sind, enthält jede Eintragung
die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich die entsprechende
Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht.

2.4. Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln
sowohl in Spalte 3 als auch in Spalte 4 angeführt, so kann der Ausführer
zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wählen. Ist in
Spalte 4 keine Ursprungsregel angeführt, so ist die Regel in Spalte 3 anzu-
wenden.

Bemerkung 3

3.1. Die Vorschriften der Artikel 69 und 100 für Erzeugnisse, die die
Ursprungseigenschaft erworben haben und zur Herstellung anderer Erzeug-
nisse verwendet werden, gelten ohne Rücksicht darauf, ob die
Ursprungseigenschaft in dem Unternehmen erworben wurde, in dem diese
Erzeugnisse verwendet werden oder in einem anderen Unternehmen in
dem begünstigten Land oder Republik oder in der Gemeinschaft.

Beispiel:

Ein Motor der Position 8407, für den die Regel in dieser Liste vorsieht,
dass der Wert der verwendbaren Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
40 v. H. des Ab-Werk-Preises nicht übersteigen darf, wird aus vorge-
schmiedetem, legiertem Stahl der Position ex 7224 hergestellt.

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl in dem begünstigten Land oder Repu-
blik aus einem Ingot ohne Ursprungseigenschaft geschmiedet wurde, hat er
bereits die Ursprungseigenschaft durch die Regel der Position ex 7224
dieser Liste erworben. Bei der Berechnung der Wertanteile für den Motor
kann der geschmiedete Stahl daher als Ursprungserzeugnis angerechnet
werden, ohne Rücksicht darauf, ob er im selben Unternehmen oder in
einem anderen hergestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungsei-
genschaft wird daher nicht zu den bei der Herstellung des Motors
verwendeten Vormaterialien gerechnet.

3.2. Die Regel in dieser Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be-
oder Verarbeitungen fest, ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang
verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein
weniger weit gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft.
Wenn aber eine Regel vorsieht, dass Vormaterial ohne Ursprungseigen-
schaft einer bestimmten Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist
auch die Verwendung von Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren
Verarbeitungsstufe zulässig, nicht aber die Verwendung von solchem
Vormaterial auf einer höheren Verarbeitungsstufe.

3.3. Wenn eine Regel besagt, dass „Vormaterialien jeder Position“ verwendet
werden können, können unbeschadet der Regel 3.2 Vormaterialien jeder
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Position (auch die der hergestellten Ware) verwendet werden, wenn die
besonderen Beschränkungen beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls
enthält.

Jedoch bedeutet der Ausdruck „Herstellen aus Vormaterialien jeder Posi-
tion, einschließlich aus anderen Vormaterialien der Position …“ oder
„Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien derselben Position wie der hergestellten Ware“, dass
Vormaterialien jeder Position verwendet werden können, mit Ausnahme
derjenigen, die die selbe Warenbeschreibung haben als die, die sich aus
Spalte 2 ergibt.

3.4. Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als
einem Vormaterial hergestellt werden kann, bedeutet dies, dass eines oder
mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden können; es müssen aber
nicht alle verwendet werden.

Beispiel:

Die Regel für Gewebe der Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natür-
liche Fasern verwendet werden können, dass aber chemische
Vormaterialien — neben anderen — ebenfalls verwendet werden können.
Das bedeutet nicht, dass beide verwendet werden müssen; man kann
sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwenden.

3.5. Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem
bestimmten Vormaterial hergestellt werden muss, so schließt diese Bedin-
gung selbstverständlich die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus,
die ihrer Natur nach nicht unter diese Regel fallen können (bezüglich Text-
ilien siehe auch Bemerkung 6.2).

Beispiel:

Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 1904 schließt die
Verwendung von Getreide und seinen Folgeprodukten ausdrücklich aus,
verhindert nicht die Verwendung von Salzen, Chemikalien und anderen
Zusätzen, die nicht aus Getreide hergestellt werden.

Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem
bestimmten in der Liste aufgeführten Vormaterial hergestellt werden
können, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer niedri-
geren Verarbeitungsstufe.

Beispiel:

Bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstück des ex Kapitels 62
ist die Verwendung nur von Garnen ohne Ursprungseigenschaft zulässig;
obwohl Vliesstoffe normalerweise nicht aus Garnen hergestellt werden
können, darf man jedoch nicht von Vliesstoffen ausgehen. In solchen Fällen
müsste das zulässige Vormaterial normalerweise eine Stufe vor dem Garn
liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern.

3.6. Sind in einer Regel in dieser Liste als Höchstwert für die zulässigen
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zwei Vomhundertsätze vorge-
sehen, so dürfen diese nicht zusammengezählt werden. Der Gesamtwert
aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft darf den höchsten der
vorgesehenen Vomhundertsätze niemals überschreiten. Darüber hinaus
dürfen die einzelnen Vomhundertsätze bezüglich der jeweiligen Vormate-
rialien, für die sie vorgesehen sind, nicht überschritten werden.

Bemerkung 4

4.1. Der in dieser Liste verwendete Begriff „natürliche Fasern“ bezieht sich auf
alle Fasern, die nicht künstlich oder synthetisch sind; er ist auf die Verar-
beitungsstufen vor dem Spinnen beschränkt und schließt auch Abfälle ein.
Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, umfasst er daher auch Fasern, die
gekrempelt, gekämmt oder auf andere Weise bearbeitet, aber noch nicht
gesponnen sind.

4.2. Der Begriff „natürliche Fasern“ umfasst Rosshaar der Position 0503, Seide
der Positionen 5002 und 5003, Wolle, feine und grobe Tierhaare der
Positionen 5101 bis 5105, Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und
andere pflanzliche Spinnstoffe der Positionen 5301 bis 5305.

4.3. Die Begriffe „Spinnmasse“, „chemische Materialien“ und „Materialien für
die Papierherstellung“ stehen in dieser Liste als Beispiel für alle nicht in
die Kapitel 50 bis 63 einzureihenden Vormaterialien, die für die Herstel-
lung künstlicher oder synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus
Papier verwendet werden können.
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4.4. Der in dieser Liste verwendete Begriff „synthetische oder künstliche Spinn-

fasern“ bezieht sich auf synthetische oder künstliche Spinnfasern oder auf
Abfälle der Positionen 5501 bis 5507.

Bemerkung 5

5.1. Wird bei einem Erzeugnis in dieser Liste auf diese Bemerkung verwiesen,
so werden die in Spalte 3 der Liste vorgesehenen Bedingungen auf alle bei
der Herstellung dieses Erzeugnisses verwendeten textilen Grundmaterialien
nicht angewendet, die zusammengenommen 10 v. H. oder weniger des
Gesamtgewichts aller verwendeten textilen Grundmaterialien ausmachen
(siehe auch die Bemerkungen 5.3 und 5.4).

5.2. Diese Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewendet werden,
die aus zwei oder mehr textilen Grundmaterialien hergestellt sind.

Textile Grundmaterialien sind

— Seide,

— Wolle,

— grobe Tierhaare,

— feine Tierhaare,

— Rosshaar,

— Baumwolle,

— Materialien für die Papierherstellung und Papier,

— Flachs,

— Hanf,

— Jute und andere textile Bastfasern,

— Sisal und andere textile Agavefasern,

— Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe,

— synthetische Filamente,

— künstliche Filamente,

— elektrische Leitfilamente,

— synthetische Spinnfasern aus Polypropylen,

— synthetische Spinnfasern aus Polyester,

— synthetische Spinnfasern aus Polyamid,

— synthetische Spinnfasern aus Polyacrylnitril,

— synthetische Spinnfasern aus Polyimid,

— synthetische Spinnfasern aus Polytetrafluorethylen,

— synthetische Spinnfasern aus Poly(phenylen sulfid),

— synthetische Spinnfasern aus Poly(vinyl chlorid),

— andere synthetische Spinnfasern,

— künstliche Spinnfasern aus Viskose,

— andere künstliche Spinnfasern,

— Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyetherseg-
menten, auch umsponnen,

— Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyesterseg-
menten, auch umsponnen,

— Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne), bestehend aus einer Seele
aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminium-
pulver überzogen, die durch Kleben mit durchsichtigem oder farbigem
Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststoff-Folie eingefügt ist,

— andere Erzeugnisse der Position 5605.

Beispiel:

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und
aus synthetischen Spinnfasern der Position 5506 hergestellt ist, ist ein
Mischgarn. Daher können synthetische Spinnfasern ohne Ursprungseigen-
schaft, die die Ursprungsregeln nicht erfüllen (die das Herstellen aus
chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), bis zu 10 v. H.
des Gewichts des Garns verwendet werden.

Beispiel:

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn
aus Wolle der Position 5107 und aus Garn aus synthetischen Spinnfasern
der Position 5509 hergestellt ist, ist ein Mischgewebe. Daher kann synthe-
tisches Garn, das die Ursprungsregeln nicht erfüllt (die das Herstellen aus
chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), oder Kammgarn
aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen
aus Naturfasern, weder gekrempelt noch gekämmt oder anderweit für das
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Spinnen vorbereitet, verlangen) oder eine Mischung aus diesen beiden
Garnarten bis zu 10 v. H. des Gewichts des Gewebes verwendet werden.

Beispiel:

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwoll-
garn der Position 5205 und aus Baumwollgewebe der Position 5210
hergestellt ist, ist nur dann ein Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe
selbst ein Mischgewebe aus Garnen ist, die in zwei verschiedenen Posi-
tionen eingereiht werden, oder wenn die verwendeten Baumwollgarne
selbst Mischerzeugnisse sind.

Beispiel:

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der
Position 5205 und aus synthetischem Gewebe der Position 5407 hergestellt
worden ist, sind die verwendeten Garne zwei verschiedene textile Grund-
materialien und ist das getuftete Spinnstofferzeugnis folglich ein
Mischerzeugnis.

5.3. Diese Toleranz erhöht sich auf 20 v. H. für Erzeugnisse aus Polyurethan-
garnen mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch
umsponnen.

5.4. Diese Toleranz erhöht sich auf 30 v. H. für Erzeugnisse aus Streifen mit
einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus
Aluminiumfolie oder aus einem Kunststofffilm, auch mit Aluminiumpulver
beschichtet, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei
Lagen Kunststoff geklebt ist.

Bemerkung 6

6.1. Im Fall von Spinnstofferzeugnissen, die in dieser Liste mit einer auf diese
Bemerkung verweisenden Fußnote bezeichnet sind, können textile Vorma-
terialien, ausgenommen Futter und Einlagestoffe, die nicht die Regel
erfüllen, die in Spalte 3 dieser Liste für die betreffenden Konfektionswaren
vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer
anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert 8 v. H.
des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet.

6.2. Vormaterialien, die nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehören, können ohne
Rücksicht darauf, ob sie Spinnstoffe enthalten oder nicht, unbeschränkt
verwendet werden.

Beispiel:

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass für ein bestimmtes Textiler-
zeugnis, wie etwa lange Hosen, Garn verwendet werden muss, schließt
dies nicht die Verwendung von Metallgegenständen wie etwa Knöpfen
aus, weil die Knöpfe nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehören. Aus
demselben Grund ist auch die Verwendung von Reißverschlüssen nicht
ausgeschlossen, obwohl diese in der Regel Spinnstoffe enthalten.

6.3. Der Wert der nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehörenden Vormaterialien
muss aber bei der Berechnung des Wertes der verwendeten Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden, wenn eine Prozentregel
gilt.

Bemerkung 7

7.1. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis
2715, ex 2901, ex 2902 und ex 3403 gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung (1);

c) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Lösungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwe-
felsäureanhydrid und anschließender Neutralisation mit Alkalien sowie
Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, mit Bleicherde
oder Aktivkohle und Bauxit;

g) die Polymerisation;
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h) die Alkylierung;

i) die Isomerisation.

7.2. Als „begünstigte Verfahren“ im Sinne der Positionen 2710, 2711 und 2712
gelten:

a) die Vakuumdestillation;

b) die Redestillation zur weitgehenden Zerlegung (1);

c) das Kracken;

d) das Reformieren;

e) die Raffination mit Selektiv-Lösungsmitteln;

f) die Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, Oleum oder Schwe-
felsäureanhydrid und anschließender Neutralisation mit Alkalien sowie
Bleichen und Reinigen mit von Natur aktiven Erden, mit Bleicherde
oder Aktivkohle oder Bauxit;

g) die Polymerisation;

h) die Alkylierung;

ij) die Isomerisation;

k) nur für Schweröle der Position ex 2710: das Entschwefeln unter
Verwendung von Wasserstoff, wenn dabei der Schwefelgehalt der
Erzeugnisse um mindestens 85 % vermindert wird (Methode
ASTM D 1266-59 T);

l) nur für Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgen-
ommen einfaches Filtern;

m) nur für Schweröle der Position ex 2710: die Behandlung mit Wasser-
stoff bei einem Druck über 20 bar und einer Temperatur über 250 ºC
mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwe-
feln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion
beteiligt ist. Die Nachbehandlung von Schmierölen der
Position ex 2710 mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder
Entfärbung) zur Verbesserung insbesondere der Farbe oder der Stabi-
lität gilt jedoch nicht als begünstigtes Verfahren;

n) nur für Heizöl der Position ex 2710: die atmosphärische Destillation,
wenn bei der Destillation der Erzeugnisse nach ASTM D 86 bis 300 ºC
einschließlich der Destillationsverluste weniger als 30 RHT übergehen;

o) nur für Schweröle, andere als Gasöl und Heizöl der Position ex 2710:
die Bearbeitung durch elektrische Hochfrequenz-Entladung.

p) nur für Produkte in Rohform der Position ex 2712 (andere als Vaselin,
Ozokerit, Montanwachs oder Torfwachs, Paraffin mit einem Gehalt an
Öl von weniger als 0,75 GHT): die Entölung durch fraktionierte
Kristallisation.

7.3. Im Sinne der Positionen ex 2707, 2713 bis 2715, ex 2901, ex 2902 und
ex 3403 verleihen einfache Behandlungen wie Reinigen, Klären, Entsalzen,
Abscheiden des Wassers, Filtern, Färben, Markieren, Erzielung eines
bestimmten Schwefelgehalts durch Mischen von Erzeugnissen mit unter-
schiedlichem Schwefelgehalt, alle Kombinationen dieser Behandlungen
oder ähnliche Behandlungen nicht die Ursprungseigenschaft.
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▼B
ANHANG 16

BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE VON DER REGIONALEN KUMU-
LIERUNG AUSGESCHLOSSEN SIND (APS)

Be- oder Verarbeitungen wie:

— Anbringen von Knöpfen und/oder anderen Verschlüssen,
— Anbringen von Knopflöchern,
— Säumen von Hosen, Röcken, Kleidern usw. (Beine, Ärmel usw.),
— Säumen von Taschentüchern, Tischwäsche und dergleichen,
— Anbringen von Posamentierwaren und anderem Zubehör wie Taschen,

Markenzeichen, Abzeichen und dergleichen,
— Bügeln und anderes verkaufsfertiges Herrichten von Bekleidung,
— alle Kombinationen dieser Be- oder Verarbeitungen.
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ANHANG 17

URSPRUNGSZEUGNIS NACH FORMBLATT A

1. Das Ursprungszeugnis nach Formblatt A muß dem in diesem Anhang enthal-
tenen Muster entsprechen. Die Bemerkungen auf der Rückseite des
Ursprungszeugnisses müssen nicht unbedingt in englischer oder französischer
Sprache abgefaßt werden. Das Ursprungszeugnis wird in Englisch oder
Französisch ausgestellt; wird es handschriftlich ausgefüllt, so muß dies mit
Tinte oder Kugelschreiber in Druckschrift erfolgen.

2. Das Ursprungszeugnis hat das Format 210 × 297 mm, wobei die Länge
höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holz-
freies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von
mindestens 25 g zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen guillochierten
Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder chemisch vorgenom-
mene Fälschung sichtbar wird.

Wird ein Ursprungszeugnis in mehreren Exemplaren ausgestellt, so darf nur
das erste Exemplar als Original mit dem grünen guillochierten Überdruck
versehen sein.

3. Jedes Ursprungszeugnis trägt zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die
auch eingedruckt sein kann.

4. Die Ursprungszeugnisse nach dem Muster in diesem Anhang werden vom 1.
Januar 1996 an angenommen; jedoch können bis zum 31. Dezember 1997
auch Ursprungszeugnisse nach dem aus dem Jahr 1992 stammenden früheren
Muster angenommen werden.
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ANHANG 21

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG EUR.1 UND ANTRAG

1. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist auf dem Formblatt auszustellen,
dessen Muster in diesem Anhang wiedergegeben ist. Dieses Formblatt ist in
einer der Amtssprachen der Gemeinschaft zu drucken. Die Bescheinigungen
sind in einer dieser Sprachen auszufüllen und müssen den inländischen
Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats oder -gebiets entsprechen. Werden sie
handschriftlich ausgefüllt, so muß dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in
Druckschrift erfolgen.

2. Jede Bescheinigung hat das Format 210 × 297 mm, wobei die Länge
höchstens 5 mm weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holz-
freies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von
mindestens 25 g zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen guillochierten
Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder chemisch vorgenom-
mene Fälschung sichtbar wird.

3. Die zuständigen Behörden des Ausfuhrstaats oder -gebiets können sich den
Druck der Bescheinigungen vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen,
die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muß in jeder Bescheini-
gung auf diese Ermächtigung hingewiesen werden. Jede Bescheinigung muß
den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten.
Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch eingedruckt
sein kann.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 404

▼B



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 405



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 406



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 407



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 408



▼M10
ANHANG 22

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 409



▼M10

►
(1)

A2

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 410



▼B
ANHANG 23

ERLÄUTERNDE ANMERKUNGEN ZUR ERMITTLUNG DES ZOLLWERTS

Erste Spalte Zweite Spalte

Bezugnahme auf die
Vorschriften des Zoll-

kodex
Anmerkungen

Artikel 29 Absatz 1 Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis bezieht sich auf den Preis
für die eingeführten Waren. Somit gehören Dividenden oder andere
Zahlungen des Käufers an den Verkäufer, die sich nicht auf die einge-
führten Waren beziehen, nicht zum Zollwert.

Artikel 29 Absatz 1
Buchstabe a) dritter
Gedankenstrich

Ein Beispiel für derartige Einschränkungen ist, daß ein Verkäufer von
einem Autohändler verlangt, die Autos nicht vor einem festgelegten Zeit-
punkt, zu dem ein neues Modelljahr beginnt, zu verkaufen oder auszu-
stellen.

Artikel 29 Absatz 1
Buchstabe b)

Beispiele hierfür sind:

a) Der Verkäufer legt den Preis für die eingeführten Waren unter der
Bedingung fest, daß der Käufer auch andere Waren in bestimmten
Mengen kauft.

b) Der Preis für die eingeführten Waren hängt von dem Preis oder den
Preisen ab, zu denen der Käufer der eingeführten Waren dem
Verkäufer der eingeführten Ware andere Waren verkauft.

c) Der Preis wird auf der Grundlage einer nicht mit den eingeführten
Waren zusammenhängenden Form der Bezahlung festgelegt; das ist
zum Beispiel der Fall, wenn es sich bei den eingeführten Waren um
Halbfertigerzeugnisse handelt, die von dem Verkäufer unter der
Bedingung geliefert worden sind, daß er eine bestimmte Menge
der Fertigerzeugnisse erhält.

Bedingungen oder Leistungen jedoch, die sich auf die Erzeugung oder den
Absatz der eingeführten Waren beziehen, führen nicht zur Ablehnung des
„Transaktionswerts“. So hat beispielsweise der Umstand, daß der Käufer
den Verkäufer mit im Einfuhrland entwickelten Techniken und Plänen
beliefert, nicht die Ablehnung des „Transaktionswerts“ nach Artikel 29
Absatz 1 zur Folge.

Artikel 29 Absatz 2 1. Absatz 2 Buchstaben a) und b) sehen unterschiedliche Mittel für die
Feststellung vor, ob der Transaktionswert anerkannt werden kann.

2. Absatz 2 Buchstabe a) sieht vor, daß, falls der Käufer und der
Verkäufer miteinander verbunden sind, die Begleitumstände des Kauf-
geschäfts untersucht werden sollen und der „Transaktionswert“ als
Zollwert anerkannt wird, sofern diese Verbundenheit den Preis nicht
beeinflußt hat. Es ist nicht daran gedacht, eine Untersuchung dieser
Umstände in allen Fällen vorzunehmen, in denen Käufer und Verkäufer
miteinander verbunden sind. Eine solche Untersuchung ist nur erforder-
lich, wenn Zweifel daran bestehen, ob der Preis anerkannt werden
kann. Zweifeln die Zollbehörden nicht daran, daß der Preis anerkannt
werden kann, so wird er anerkannt, ohne daß weitere Informationen
vom Käufer verlangt werden. Beispielsweise können die Zollbehörden
schon früher die Verbundenheit untersucht haben, oder sie können
schon über ausführliche Informationen über den Käufer und den
Verkäufer verfügen, und sie können bereits anhand einer solchen
Untersuchung oder Information zu dem Ergebnis gekommen sein, daß
die Verbundenheit den Preis nicht beeinflußt hat.

3. Können die Zollbehörden den „Transaktionswert“ nicht ohne weitere
Nachforschung anerkennen, so geben sie dem Käufer Gelegenheit zur
Beschaffung solcher weitergehenden Informationen, die für die Prüfung
der Begleitumstände des Kaufgeschäfts durch sie erforderlich sein
können. In diesem Zusammenhang müssen die Zollbehörden bereit
sein, die maßgebenden Gesichtspunkte des Kaufgeschäfts zu untersu-
chen, einschließlich der Art und Weise, nach der Käufer und Verkäufer
ihre Handelsbeziehungen gestalten und wie der betreffende Preis
zustande gekommen ist, um feststellen zu können, ob die Verbunden-
heit den Preis beeinflußt hat. Kann aufgezeigt werden, daß Käufer und
Verkäufer, obwohl nach Artikel 143 dieser Verordnung miteinander
verbunden, voneinander kaufen oder aneinander verkaufen, als wenn
sie nicht miteinander verbunden wären, so würde dies zeigen, daß der
Preis durch diese Verbundenheit nicht beeinflußt wurde. Ein Beispiel
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Bezugnahme auf die
Vorschriften des Zoll-

kodex
Anmerkungen

hierfür: Ist der Preis im Einklang mit der in der betreffenden Branche
üblichen Preispraxis festgelegt worden oder so wie der Verkäufer die
Preise für Verkäufe an Käufer festsetzt, die nicht mit ihm verbunden
sind, so zeigt dies, daß der Preis durch die Verbundenheit nicht beein-
flußt wurde. Ein weiteres Beispiel: Wird aufgezeigt, daß der Preis für
die Deckung aller Kosten zuzüglich eines Gewinnes ausreicht, der dem
allgemeinen Gewinn des Unternehmens innerhalb eines repräsentativen
Zeitraums (zum Beispiel auf jährlicher Grundlage) bei Verkäufen von
Waren der gleichen Gattung oder Art entspricht, so würde dies zeigen,
daß der Preis nicht beeinflußt wurde.

4. Absatz 2 Buchstabe b) gibt dem Käufer die Möglichkeit darzulegen,
daß der „Transaktionswert“ einem zuvor von den Zollbehörden aner-
kannten „Vergleichswert“ sehr nahe kommt und daher nach Artikel 29
anerkannt werden kann. Sofern nach Absatz 2 Buchstabe b) ein
Vergleichswert gefunden wird, braucht die Frage nach der Beeinflus-
sung des Preises nach Absatz 2 Buchstabe a) nicht untersucht zu
werden. Verfügen die Zollbehörden schon über ausreichende Informa-
tionen, die sie ohne weitere eingehende Untersuchung zu dem Ergebnis
kommen lassen, daß einer der in Absatz 2 Buchstabe b) vorgesehenen
Vergleichswerte gefunden wurde, so liegt kein Grund vor, den Käufer
darlegen zu lassen, daß der Vergleich auch hier zum Erfolg führt.

Artikel 29 Absatz 2
Buchstabe b)

Bei der Feststellung, ob ein Wert einem anderen Wert „sehr nahe kommt“,
müssen mehrere Faktoren in Betracht gezogen werden. Dazu gehören die
Art der eingeführten Waren, die Art des Industriezweigs, die Saison, in
der die Waren eingeführt werden und die Feststellung, ob der Unterschied
bei den Preisen im Handel von Bedeutung ist. Da diese Faktoren von Fall
zu Fall verschieden sein können, ist es nicht möglich, in jedem Fall einen
einheitlichen Maßstab, etwa in Form eines festgelegten Prozentsatzes,
anzuwenden. So kann zum Beispiel ein geringer Wertunterschied in einem
Fall, der eine bestimmte Warenart betrifft, nicht anerkannt werden,
während ein großer Unterschied in einem Fall einer anderen Art von
Waren bei der Feststellung anerkannt werden kann, ob der „Transaktions-
wert“ dem in Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe b) angeführten „Vergleichs-
wert“ sehr nahe kommt.

Artikel 29 Absatz 3
Buchstabe a)

Ein Beispiel für eine mittelbare Zahlung ist die vollständige oder teilweise
Begleichung einer Schuld des Verkäufers durch den Käufer.

Artikel 30 Absatz 2
Buchstabe a)
Artikel 30 Absatz 2
Buchstabe b)

1. Bei der Anwendung dieses Artikels sollen die Zollbehörden nach
Möglichkeit ein Kaufgeschäft über gleiche oder gleichartige Waren
auf der gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche
Mengen wie die zu bewertenden Waren heranziehen. Ist ein solches
Kaufgeschäft nicht ausfindig zu machen, so kann ein Kaufgeschäft
über gleiche oder gleichartige Waren herangezogen werden, das eine
der nachstehenden drei Bedingungen erfüllt:

a) ein Kaufgeschäft auf der gleichen Handelsstufe, jedoch über eine
abweichende Menge;

b) ein Kaufgeschäft auf einer anderen Handelsstufe, jedoch über eine
im wesentlichen gleiche Menge;

c) ein Kaufgeschäft auf einer anderen Handelsstufe und über eine
abweichende Menge.

2. Sobald ein unter eine dieser drei Bedingungen fallendes Kaufgeschäft
ausfindig gemacht wurde, werden je nach Lage des Falles Berichti-
gungen vorgenommen wegen:

a) sich nur auf die Menge beziehender Faktoren;

b) sich nur auf die Handelsstufe beziehender Faktoren;

c) sich sowohl auf die Handelsstufe als auch auf die Menge bezie-
hender Faktoren.

►C1 ◄►C1 3 ◄. Voraussetzung für eine Berichtigung
wegen unterschiedlicher Handelsstufen oder abweichender Mengen ist,
daß eine solche Berichtigung — unabhängig davon, ob diese zu einer
Erhöhung oder Verminderung des Wertes führt — nur aufgrund vorge-
legter Nachweise vorgenommen wird, welche die Richtigkeit und
Genauigkeit klar darlegen, zum Beispiel gültige Preislisten mit Preisen,
die sich auf verschiedene Handelsstufen oder verschiedene Mengen
beziehen. Hierfür ein Beispiel: Bestehen die zu bewertenden einge-
führten Waren aus einer Sendung von 10 Einheiten, während die
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Bezugnahme auf die
Vorschriften des Zoll-

kodex
Anmerkungen

einzigen eingeführten gleichen oder gleichartigen Waren, für die ein
„Transaktionswert“ vorliegt, ein Kaufgeschäft über 500 Einheiten
betrafen, und ist festgestellt worden, daß der Verkäufer Mengenrabatte
einräumt, so muß bei der Berichtigung die Preisliste des Verkäufers
berücksichtigt und der Preis genommen werden, der sich auf einen
Verkauf von 10 Einheiten bezieht. Das setzt nicht voraus, daß ein
Verkauf von 10 Einheiten tatsächlich stattgefunden hat, sofern sich
die Preisliste anhand von Kaufgeschäften über andere Mengen als
wahrheitsgemäß erwiesen hat. Fehlt jedoch ein solcher objektiver
Maßstab, so ist die Ermittlung des Zollwerts nach Artikel 30 Absatz 2
Buchstaben a) und b) nicht angebracht.

Artikel 30 Absatz 2
Buchstabe d)

1. Der Zollwert wird nach diesen Vorschriften grundsätzlich anhand von
in der Gemeinschaft leicht verfügbaren Informationen ermittelt. Für die
Ermittlung eines „errechneten Wertes“ kann es jedoch notwendig sein,
die Angaben über die Herstellungskosten der zu bewertenden Waren
und andere Angaben, die außerhalb der Gemeinschaft beschafft werden
müssen, zu überprüfen. Außerdem untersteht der Hersteller der Waren
meist nicht der Hoheitsgewalt der Behörden des Mitgliedstaats. Die
Verwendung der Methode des „errechneten Wertes“ ist im allgemeinen
auf die Fälle beschränkt, in denen Käufer und Verkäufer miteinander
verbunden sind und der Hersteller bereit ist, den Behörden des Ein-
fuhrlandes die erforderlichen Preisberechnungen zu liefern und gege-
benenfalls später notwendig werdende Überprüfungen möglich zu
machen.

2. Die „Kosten oder der Wert“ im Sinne des Artikels 30 Absatz 2 Buch-
stabe d) erster Gedankenstrich sind aufgrund von Angaben zu ermit-
teln, die sich auf die Herstellung der zu bewertenden Waren beziehen
und vom oder für den Hersteller geliefert werden. Die Ermittlung ist
auf die Buchhaltung des Herstellers zu stützen, sofern diese den im
Herstellungsland angewendeten allgemein anerkannten Buchführungs-
grundsätzen entspricht.

3. Der „Betrag für Gewinn und Gemeinkosten“ im Sinne des Artikels 30
Absatz 2 Buchstabe d) zweiter Gedankenstrich ist aufgrund der vom
oder für den Hersteller gelieferten Angaben festzusetzen, es sei denn,
daß seine Zahlen nicht mit denen in Einklang stehen, die sich üblicher-
weise beim Verkauf von Waren derselben Gattung oder Art wie die zu
bewertenden Waren ergeben, die von den Herstellern im Ausfuhrland
zur Ausfuhr in das Einfuhrland hergestellt werden.

4. Selbstverständlich dürfen die Kosten oder Werte der in diesem Artikel
behandelten Gegenstände oder Leistungen bei der Ermittlung des „erre-
chneten Wertes“ nicht zweimal angerechnet werden.

5. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der „Betrag für
Gewinn und Gemeinkosten“ als Ganzes anzusehen ist. Wenn daher in
einem bestimmten Fall die Gewinnmarge des Herstellers niedrig ist
und seine Gemeinkosten hoch liegen, so können sein Gewinn und seine
Gemeinkosten zusammen trotzdem mit dem in Einklang stehen, was
sich gewöhnlich bei Verkäufen von Waren derselben Gattung oder
Art ergibt. Das kann beispielsweise vorkommen, wenn ein Erzeugnis
in der Gemeinschaft neu auf den Markt gebracht wird und der
Hersteller es deshalb in Kauf nimmt, zunächst keinen oder nur einen
geringen Gewinn zu erzielen, um seine mit der Einführung des Erzeug-
nisses zusammenhängenden hohen Gemeinkosten zu decken. Kann der
Hersteller darlegen, daß er beim Verkauf der eingeführten Waren
aufgrund besonderer handelsbedingter Umstände nur einen geringen
Gewinn erzielt, so wird sein tatsächlicher Gewinn berücksichtigt,
sofern er triftige kaufmännische Gründe zu dessen Rechtfertigung
anführen kann und seine Preispolitik der üblichen Preispolitik des
betreffenden Industriezweigs entspricht. Das kann beispielsweise
vorkommen, wenn Hersteller wegen eines nicht vorhersehbaren Nach-
fragerückgangs gezwungen sind, vorübergehend ihre Preise zu senken
oder wenn sie Waren zur Ergänzung eines im Einfuhrland hergestellten
Warensortiments verkaufen und sich zur Erhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit mit einem geringen Gewinn begnügen. Stehen die Zahlenan-
gaben des Herstellers für Gewinn und Gemeinkosten nicht mit den
Zahlen in Einklang, die sich üblicherweise bei Verkäufen von Waren
derselben Gattung oder Art wie die zu bewertenden Waren ergeben,
die im Ausfuhrland von Herstellern zur Ausfuhr in das Einfuhrland
hergestellt werden, so kann der Betrag für Gewinn und Gemeinkosten
auf andere einschlägige Informationen als die vom oder für den
Hersteller der Waren gemachten Angaben gestützt werden.
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6. Ob bestimmte Waren „derselben Gattung oder Art“ wie andere Waren
angehören, ist von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Umstände zu ermitteln. Bei der Ermittlung der üblichen
Gewinne und Gemeinkosten nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe d)
werden Verkäufe zur Ausfuhr in das Einfuhrland untersucht, die zu
einer möglichst eng umschriebenen Warengruppe oder einem solchen
Warenbereich wie die zu bewertenden Waren gehören und für welche
die notwendigen Informationen beschafft werden können. „Waren
derselben Gattung oder Art“ im Sinne des Artikels 30 Absatz 2 Buch-
stabe d) müssen aus demselben Land stammen wie die zu bewertenden
Waren.

Artikel 31 Absatz 1 1. Die nach Artikel 31 Absatz 1 ermittelten Zollwerte sollen möglichst
auf schon früher ermittelten Zollwerten beruhen.

2. Als Bewertungsmethoden nach Artikel 31 Absatz 1 sollen die in den
Artikeln 29 und 30 Absatz 2 festgelegten Methoden herangezogen
werden, doch steht eine angemessene Flexibilität bei der Anwendung
solcher Methoden im Einklang mit den Zielsetzungen und Bestim-
mungen des Artikels 31 Absatz 1.

3. Einige Beispiele für eine angemessene Flexibilität:

a) Gleiche Waren — Das Erfordernis, daß die gleichen Waren im
selben oder annähernd im selben Zeitpunkt wie die zu bewertenden
Waren ausgeführt wurden, kann weit ausgelegt werden; in einem
anderen Land als dem Ausfuhrland der zu bewertenden Waren
hergestellte gleiche Waren können Grundlage für die Zollwerter-
mittlung sein; bereits nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben c) und
d) ermittelte Zollwerte gleicher Waren können herangezogen
werden.

b) Gleichartige Waren — Das Erfordernis, daß die gleichartigen
Waren im selben oder annähernd im selben Zeitpunkt wie die zu
bewertenden Waren ausgeführt wurden, kann weit ausgelegt
werden; in einem anderen Land als dem Ausfuhrland der zu bewer-
tenden Waren hergestellte gleichartige Waren können Grundlage für
die Zollwertermittlung sein; bereits nach Artikel 30 Absatz 2 Buch-
staben c) und d) ermittelte Zollwerte gleichartiger Waren können
herangezogen werden.

c) Dekuktive Methode — Das Erfordernis in Artikel 152 Absatz 1
Buchstabe a) der vorliegenden Verordnung, daß die Waren „in
dem Zustand, in dem sie eingeführt wurden“ verkauft werden,
kann weit ausgelegt werden; die Frist von „90 Tagen“ kann groß-
zügig gehandhabt werden.

Artikel 32 Absatz 1
Buchstabe b) Ziffer ii)

1. Bei der Aufteilung des Wertes der in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b)
Ziffer ii) aufgeführten Gegenstände auf die eingeführten Waren ist
zweierlei zu berücksichtigen — der Wert des Gegenstandes selbst und
die Art und Weise, wie dieser Wert auf die eingeführten Waren aufge-
teilt wird. Die Aufteilung des Wertes dieser Gegenstände soll in sinn-
voller, den Umständen angemessener Weise und in Übereinstimmung
mit den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen vorgen-
ommen werden.

2. Erwirbt der Käufer den Gegenstand von einem mit ihm nicht verbun-
denen Verkäufer zu einem bestimmten Preis, so ist der Wert des
Gegenstands diesem Preis gleichzusetzen. Wurde der Gegenstand vom
Käufer oder einer mit ihm verbundenen Person hergestellt, so sind als
sein Wert die Herstellungskosten anzusetzen; ist der Gegenstand vorher
vom Käufer verwendet worden, gleichgültig ob er ihn erworben oder
hergestellt hat, so wird der ursprünglich für den Erwerb oder die
Herstellung aufgewendete Betrag wegen der Verwendung nach unten
berichtigt, um den Wert des Gegenstands zu erhalten.

3. Ist für den Gegenstand ein Wert ermittelt worden, so ist dieser Wert
auf die eingeführten Waren aufzuteilen. Hierfür gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Der Wert kann beispielsweise der ersten Sendung zuge-
teilt werden, wenn der Käufer den Zoll auf den gesamten Wert auf
einmal entrichten möchte. Der Käufer kann aber auch beantragen, daß
der Wert auf die Anzahl der bis zu der Zeit der ersten Sendung herge-
stellten Einheiten aufgeteilt wird. Er kann ferner beantragen, daß der
Wert auf die vorgesehene Gesamtproduktion aufgeteilt wird, wenn
Verträge oder feste Firmenaufträge für diese Produktion vorliegen.
Die Aufteilungsart hängt von den vom Käufer beigebrachten Unter-
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lagen ab.

4. Zur Veranschaulichung der obigen Ausführungen: Ein Käufer stellt
einem Hersteller eine GußIJorm zur Verfügung, die bei der Herstellung
der eingeführten Waren benutzt werden soll, und vereinbart vertraglich
mit ihm, 10 000 Einheiten zu kaufen. Beim Eingang der ersten
Sendung von 1 000 Einheiten hat der Hersteller schon 4 000 Einheiten
hergestellt. Der Käufer kann bei den Zollbehörden beantragen, den
Wert der GußIJorm auf 1 000, 4 000 oder 10 000 Einheiten aufzuteilen.

Artikel 32 Absatz 1
Buchstabe b) Ziffer iv)

1. Zuschläge für die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer iv) aufge-
führten Gegenstände und Leistungen müssen auf objektive und quanti-
tativ bestimmbare Daten gestützt werden. Um den
Verwaltungsaufwand bei der Ermittlung der zuzuschlagenden Werte
sowohl für den Käufer als auch die Zollbehörden gering zu halten,
sollen wenn möglich Daten herangezogen werden, die den
Geschäftsbüchern des Käufers leicht entnommen werden können.

2. Bei den vom Käufer gelieferten Gegenständen oder erbrachten Leis-
tungen, die der Käufer erworben oder gemietet hat, entspricht der
Zuschlag dem Kaufpreis oder der Miete. Für jedermann zur Verfügung
stehende Gegenstände oder Leistungen dürfen mit Ausnahme der
Kosten für Kopien keine Zuschläge vorgenommen werden.

3. Ob die zuzuschlagenden Werte leicht berechnet werden können, hängt
vom Aufbau und der Art der Führung des betreffenden Unternehmens
sowie von seinen Buchführungsmethoden ab.

4. Es ist beispielsweise möglich, daß ein Unternehmen, das eine Vielzahl
von Erzeugnissen aus mehreren Ländern einführt, die Aufzeichnungen
über sein außerhalb des Einfuhrlandes befindliches Modellbüro so
führt, daß es die auf ein bestimmtes Erzeugnis entfallenden Kosten
genau bestimmen kann. In solchen Fällen kann eine angemessene
Berichtigung nach Artikel 32 ohne weiteres vorgenommen werden.

5. In einem anderen Falle kann ein Unternehmen die Kosten des Modell-
büros außerhalb des Einfuhrlandes als Gemeinkosten ohne Zuweisung
zu bestimmten Erzeugnissen ausweisen. Unter diesen Umständen kann
eine angemessene Berichtigung bezüglich der eingeführten Waren nach
Artikel 32 durch Aufteilung der Gesamtkosten des Modellbüros auf die
gesamte Herstellung vorgenommen werden, für welche die Tätigkeit
des Modellbüros von Nutzen ist; die aufgeteilten Kosten werden den
Einfuhren auf die Einheit bezogen hinzugefügt.

6. Eine Änderung der obengenannten Umstände erfordert selbstverständ-
lich andere Überlegungen bei der Ermittlung der passenden Zuteilungs-
methode.

7. Werden die betreffenden Gegenstände oder Leistungen während eines
bestimmten Zeitraums in mehreren Ländern hergestellt oder erarbeitet,
so ist die Berichtigung auf die dadurch außerhalb der Gemeinschaft
tatsächlich eingetretene Wertsteigerung zu beschränken.

Artikel 32 Absatz 1
Buchstabe c)

Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c) aufgeführten Lizenzgebüh-
renkönnen unter anderem Zahlungen für Patente, Warenzeichen und Urhe-
berrechte umfassen.

Artikel 32 Absatz 2 Liegen keine objektiven und quantitativ bestimmten Daten über die nach
Artikel 32 vorzunehmenden Zuschläge vor, so kann der „Transaktions-
wert“ nicht nach Artikel 29 ermittelt werden. Zur Veranschaulichung: Es
wird eine Lizenzgebühr auf der Grundlage des Preises bei einem Verkauf
im Einfuhrland für einen Liter eines bestimmten Erzeugnisses gezahlt, das
nach Kilogramm eingeführt und nach der Einfuhr zu einer Lösung verar-
beitet wurde. Beruht die Lizenzgebühr teilweise auf den eingeführten
Waren und teilweise auf anderen Faktoren, die nichts mit den eingeführten
Waren zu tun haben (wenn die eingeführten Waren mit inländischen
Teilen gemischt werden und nicht mehr als die eingeführten Waren
erkennbar sind oder wenn die Lizenzgebühr von besonderen finanziellen
Abmachungen zwischen Käufer und Verkäufer nicht unterschieden werden
kann), so darf die Lizenzgebühr nicht hinzugerechnet werden. Bezieht sich
die Lizenzgebühr jedoch ausschließlich auf die eingeführten Waren und
läßt sie sich leicht der Höhe nach bestimmen, so kann sie dem tatsächlich
gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet werden.
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Artikel 143 Absatz 1
Buchstabe e)

Es wird angenommen, daß eine Person eine andere kontrolliert, wenn die
eine rechtlich oder tatsächlich in der Lage ist, der anderen Beschränkungen
aufzuerlegen oder Anweisungen zu erteilen.

Artikel 150 Absatz 1
Artikel 151 Absatz 1

Der Begriff „und/oder“ läßt genügend Spielraum zur Heranziehung von
Kaufsgeschäften und zur Vornahme der unter Nr. 1 der erläuternden
Anmerkungen zu Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben a) und b) genannten
drei Bedingungen fallenden notwendigen Berichtigungen.

Artikel 152 Absatz 1
Buchstabe a) Ziffer i)

1. Die Wörter „Gewinn und Gemeinkosten“ sind als Ganzes anzusehen.
Das Ausmaß der insoweit vorzunehmenden Absetzungen wird auf der
Grundlage der von dem oder für den Anmelder gelieferten Angaben
ermittelt, es sei denn, daß seine Zahlen nicht mit denjenigen in
Einklang stehen, die sich bei Verkäufen eingeführter Waren derselben
Gattung oder Art im Einfuhrland ergeben. Stehen die Zahlen des
Anmelders nicht mit den vorgenannten Zahlen in Einklang, so kann
der Betrag für „Gewinn und Gemeinkosten“ auf eine andere als die
vom Anmelder gegebene einschlägige Information gestützt werden.

2. Bei der Ermittlung der Provisionen oder der üblichen „Gewinn- und
Gemeinkosten“ nach dieser Vorschrift muß die Frage, ob bestimmte
Waren derselben Gattung oder Art wie andere Waren angehören, von
Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände
entschieden werden. Dabei werden Verkäufe im Einfuhrland unter-
sucht, die eingeführte Waren derselben Gattung oder Art wie die zu
bewertenden Waren betreffen und zu einer möglichst eng umschrie-
benen Warengruppe oder einem solchen Warenbereich wie die zu
bewertenden Waren gehören und für die die notwendigen Informa-
tionen beschafft werden können. Der Begriff „Waren derselben
Gattung oder Art“ im Sinne dieser Vorschrift umfaßt sowohl Waren
aus dem gleichen Land wie die zu bewertenden Waren als auch aus
anderen Ländern eingeführte Waren.

Artikel 152 Absatz 2 1. Die bei Anwendung dieser Bewertungsmethode vorzunehmenden
Abzüge für die Wertsteigerung durch weitere Be- und Verarbeitung
müssen sich auf objektive und quantitative bestimmbare Daten stützen,
die sich auf die Kosten einer solchen Arbeit beziehen. Anerkannte
industrielle Verarbeitungsmethoden, Industrienormen, Rezepturen,
Konstruktionsverfahren und andere industrielle Verfahren bilden die
Grundlage der Berechnungen.

2. Diese Bewertungsmethode sollte normalerweise nicht angewendet
werden, wenn die eingeführten Waren aufgrund der weiteren Be- oder
Verarbeitung ihre Nämlichkeit verlieren. Es können jedoch Fälle
auftreten, in denen die Wertsteigerung durch die Be- oder Verarbeitung
trotz Verlustes der Nämlichkeit der eingeführten Waren ohne erheb-
liche Schwierigkeiten genau ermittelt werden kann. Andererseits gibt
es auch Fälle, in denen die eingeführten Waren zwar ihre Nämlichkeit
behalten, jedoch einen so unbedeutenden Bestandteil der im Ein-
fuhrland verkauften Waren darstellen, daß die Anwendung dieser
Bewertungsmethode nicht gerechtfertigt ist. Demgemäß muß jeder
derartige Sachverhalt von Fall zu Fall geprüft werden.
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Artikel 152 Absatz 3 1. Hierfür ein Beispiel: Waren werden nach einer Preisliste verkauft, die
günstigere Preise je Einheit für in größeren Mengen getätigte Käufe
vorsieht.

Verkaufsmenge
Preis je
Einheit Anzahl der Verkäufe

Gesamt-
menge

der zum
jewei-
ligen
Preis

verkauft-
en Waren

1—10 Einheiten 100 10 Verkäufe zu 5
Einheiten

5 Verkäufe zu 3
Einheiten

65

11—25 Einheiten 95 5 Verkäufe zu 11
Einheiten

55

über 25 Einheiten 90 1 Verkauf zu 30
Einheiten

1 Verkauf zu 50
Einheiten

80

Die größte Anzahl der zu einem bestimmten Preis verkauften Einheiten
beträgt 80; infolgedessen beläuft sich der Preis je Einheit für die größte
Menge insgesamt auf 90.

2. Ein anderes Beispiel hierfür: Es liegen zwei Verkäufe vor. Bei dem
ersten Verkauf werden 500 Einheiten zu einem Preis von je 95 Rech-
nungseinheiten verkauft. Bei dem zweiten Verkauf werden 400
Einheiten zu einem Preis von je 90 Rechnungseinheiten verkauft. Bei
diesem Beispiel beträgt die größte Anzahl der zu einem bestimmten
Preis verkauften Einheiten 500, der Preis je Einheit für die größte
Menge insgesamt ist daher 95.

3. Ein drittes Beispiel betrifft den Fall, daß verschiedene Mengen zu
verschiedenen Preisen verkauft werden.

a) Verkäufe

Verkaufsmenge Preis je Einheit

40 Einheiten 100
30 Einheiten 90
15 Einheiten 100
50 Einheiten 95
25 Einheiten 105
35 Einheiten 90
5 Einheiten 100

b) Insgesamt

Verkaufte Gesamtmenge Preis je Einheit

65 90
50 95
60 100
25 105

Bei diesem Beispiel beträgt die größte Anzahl von zu einem
bestimmten Preis verkauften Einheiten 65; der Preis je Einheit für die
jeweils größte Menge insgesamt ist daher 90.
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ANWENDUNG ALLGEMEIN ANERKANNTER BUCHFÜHRUNGS-
GRUNDSÄTZE FÜR DIE ERMITTLUNG DES ZOLLWERTS

1. Der Begriff „Allgemein anerkannte Buchführungsgrundsätze“ bezieht sich
auf Grundsätze, welche die einhellige oder in Fachkreisen anerkannte
Meinung innerhalb eines Landes zu einem bestimmten Zeitpunkt darüber
wiedergeben, welche wirtschaftlichen Hilfsquellen und Verpflichtungen als
Aktiva und Passiva gebucht werden, welche Änderungen bei Aktiva und
Passiva gebucht werden, wie die Aktiva und Passiva sowie ihre Änderungen
bewertet werden, welche Informationen offengelegt und wie sie offengelegt
werden und welche finanziellen Aufstellungen vorbereitet werden. Hierbei
kann es sich sowohl um grobe Richtlinien von allgemeiner Geltung als auch
ins einzelne gehende Praktiken und Verfahren handeln.

2. Nach den Vorschriften über die Zollwertermittlung müssen die Zollbehörden
Informationen verwenden, die den allgemein anerkannten Buchführungs-
grundsätzen ihres Landes entsprechen und sich für die betreffenden Artikel
eignen. So sollen beispielsweise die Ermittlung des üblichen Gewinns und
der Gemeinkosten nach Artikel 152 unter Verwendung von Information
durchgeführt werden, die mit den allgemein anerkannten Buchführungs-
grundsätzen des Einfuhrlandes übereinstimmen. Andererseits sollen die
Ermittlung des üblichen Gewinns und der Gemeinkosten nach ►C1 Artikel
30 Absatz 2 Buchstabe d) unter ◄ Verwendung von Informationen durchge-
führt werden, die mit den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen
des Herstellungslandes in Einklang stehen. Ein weiteres Beispiel: Die Ermitt-
lung des Wertes eines in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer ii) des
Zollkodex im Einfuhrland hergestellten Gegenstands erfolgt unter Verwen-
dung von Informationen, die mit den allgemein anerkannten
Buchführungsgrundsätzen dieses Landes übereinstimmen.
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IN DEN ZOLLWERT EINZUBEZIEHENDE LUFTFRACHTKOSTEN

1. Die nachstehende Liste enthält eine Aufstellung

a) der Drittländer nach Erdteilen und Zonen (1) (Spalte 1),

b) der Prozentsätze der in den Zollwert einzubeziehenden Luftfrachtkosten
von einem bestimmten Drittland bis zur Gemeinschaft (Spalte 2).

2. Werden Waren von einem Abflughafen befördert, der in der nachstehenden
Liste nicht aufgeführt ist, so ist — mit Ausnahme der in Absatz 3 bezeich-
neten Flughäfen — der für den nächstgelegenen Abflughafen geltende
Prozentsatz zugrunde zu legen.

3. Für die französischen überseeischen Departements (Guadeloupe, Guyana,
Martinique, Réunion), deren Flughäfen die Liste nicht enthält, sind die nach-
stehenden Vorschriften anzuwenden:

a) Werden Waren von Drittländern aus direkt in diese Departements
befördert, so sind die gesamten Luftfrachtkosten in den Zollwert einzube-
ziehen.

b) Werden Waren von Drittländern aus in den europäischen Teil der
Gemeinschaft befördert und dabei in einem dieser Departements entladen
oder umgeladen, so sind nur die Luftfrachtkosten in den Zollwert einzu-
beziehen, die entstanden wären, wenn die Waren nur bis zum Ort der
Umladung oder der Entladung befördert worden wären.

c) Werden Waren von Drittländern aus in diese Departements befördert und
dabei auf einem Flughafen in dem europäischen Teil der Gemeinschaft
entladen oder umgeladen, so sind die Luftfrachtkosten in den Zollwert
einzubeziehen, die sich unter Anwendung der Prozentsätze der nachste-
henden Liste auf die Kosten ergeben, die für die Beförderung der Waren
vom Abflughafen bis zu dem Flughafen, auf dem die Waren entladen oder
umgeladen werden, entstanden wären.

Die Entladung oder Umladung ist von der in Betracht kommenden Zollstelle
durch einen mit Dienststempelabdruck versehenen entsprechenden Vermerk
auf dem Luftfrachtbrief oder einem sonstigen Luftfrachtpapier zu beschei-
nigen. Fehlt eine solche Bescheinigung, so gelten die Vorschriften des
Artikels 163 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung.

1 2

Abflugzone (Drittland)

Prozentsätze der in den
Zollwert einzubeziehenden

Luftfrachtkosten für die
Ankunftszone EG

Amerika

Zone A 70

Kanada:

Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto (für andere Flughäfen siehe Zone
B)

Grönland

Vereinigte Staaten von Amerika:

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston,
Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville,
Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Mill-
waukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans,
New York, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis,
Washington DC, (für andere Flughäfen siehe Zonen
B und C)
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1 2

Abflugzone (Drittland)

Prozentsätze der in den
Zollwert einzubeziehenden

Luftfrachtkosten für die
Ankunftszone EG

Zone B 78

Kanada:

Edmonton, Vancouver, Winnipeg, (für andere
Flughäfen siehe Zone A)

Vereinigte Staaten von Amerika:

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Okla-
homa, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake
City, San Franzisco, Seattle, (für andere Flughäfen
siehe Zonen A und C)

Mittelamerika (alle Länder)

Südamerika (alle Länder)

Zone C 89

Vereinigte Staaten von Amerika:

Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau, (für
andere Flughäfen siehe Zonen A und B)

Afrika

Zone D

Algerien, Ägypten, Libyen, Marokko, Tunesien

33

Zone E

Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Dschibuti, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kamerun, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien,
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan,
Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik

50

Zone F

Äquatorialguinea, Burundi, Gabun, Kenia, Demo-
kratische Republik Kongo, Kongo (Brazzaville),
Ruanda, São Tomé und Principe, Seychellen,
Somalia, St. Helena, Tansania, Uganda

61

Zone G

Angola, Botsuana, Komoren, Lesotho, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Sambia,
Simbabwe, Republik Südafrika, Swasiland

74

Asien

Zone H

Armenien, Aserbeidschan, Georgien, Iran, Irak,
Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Syrien

27

Zone I

Bahrein, Muscat und Oman, Katar, Saudi-Arabien,
Vereinigte Arabische Emirate, Jemen (Arabische
Republik)

43

Zone J

Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Nepal,
Pakistan

46

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 420



▼M22

1 2

Abflugzone (Drittland)

Prozentsätze der in den
Zollwert einzubeziehenden

Luftfrachtkosten für die
Ankunftszone EG

Zone K

Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmen-
istan, Usbekistan

Rußland: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk,
(für andere Flughäfen siehe Zonen L, M und O)

57

Zone L

Brunei, China, Indonesien, Kambodscha, Laos,
Macao, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar,
Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thai-
land, Vietnam

Russland: Irkutsk, Kirensk, Krasnoiarsk, (für
andere Flughäfen siehe Zonen K, M und O)

70

Zone M

Japan, Nordkorea, Südkorea,

Russland: Khabarovsk, Wladivostok, (für andere
Flughäfen siehe Zonen K, L und O)

83

Australien und Ozeanien

Zone N

Australien und Ozeanien

79

Europa

Zone O

Island

Russland: Gorky, Kuibychev, Moskau, Orel,
Rostov, Wolgagrad, Woronej, (für andere
Flughäfen siehe Zonen K, L und M),

Ukraine

30

Zone P

Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Bulga-
rien, Färöer, frühere jugoslawische Republik von
Mazedonien, Moldawien, Norwegen, Rumänien,
Serbien und Montenegro, Türkei

15

Zone Q

Kroatien, Schweiz

5
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▼M6
ANHANG 26

KLASSENEINTEILUNG DER WAREN, DIE GEGENSTAND DER
DURCHSCHNITTSWERTE JE EINHEIT SIND

Rubrik
Warenbezeichnung

Ware, Art, KN-Code

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel (1)
►M18 0701 90 50 ◄

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)
0703 10 19

1.40 Knoblauch
0703 20 00

1.50 Porree
ex 0703 90 00

1.60 Blumenkohl/Karfiol (1)
►M18 0704 10 00 ◄

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L convar.
botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

1.110 Kopfsalat
►M18 0705 11 00 ◄

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
►M18 0708 10 00 ◄

1.170 Bohnen:

1.170.1 Bohnen (Vigna-Arten, Phaseolus-Arten)
►M18 ex 0708 20 00 ◄

1.170.2 ►C3 Bohnen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus
Savi) ◄

►M18 ex 0708 20 00 ◄

1.180 Dicke Bohnen
ex 0708 90 00

1.190 Artischocken
►M18 0709 10 00 ◄

1.200 Spargel:
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▼M6

Rubrik
Warenbezeichnung

Ware, Art, KN-Code

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

1.210 Auberginen/Melanzani (1)
0709 30 00

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveo-
lens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl (1)
0709 51 30

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack
0709 60 10

1.270 Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr
bestimmt)

0714 20 10

2.10 Eßkastanien (Castanea-Arten), frisch
ex 0802 40 00

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

2.40 Avocadofrüchte, frisch
►M18 ex 0804 40 00 ◄

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50 00

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
►M18 0805 10 10 ◄

2.60.2 — Navel, Navelinen, Navelate, Salustiana, Verna, Valen-
cialate, Maltaise, Shamoutis, Ovalis, Trovita und
Hamlins

►M18 0805 10 30 ◄

2.60.3 — andere
►M18 0805 10 50 ◄

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas),
frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen
von Zitrusfrüchten, frisch:

2.70.1 — Clementinen
►M18 ex 0805 20 10 ◄

2.70.2 — Monreales und Satsumas
►M18 ex 0805 20 30 ◄

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
►M18 ex 0805 20 50 ◄

2.70.4 — Tangerinen und andere
►M18 ex 0805 20 70
ex 0805 20 90 ◄
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Rubrik
Warenbezeichnung

Ware, Art, KN-Code

2.85 ►M18 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
frisch ◄

►M18 ex 0805 30 90
ex 0805 90 00 ◄

2.90 Pampelmusen und Grapefruits, frisch:

2.90.1 — weiß
►M18 ex 0805 40 00 ◄

2.90.2 — rosa
►M18 ex 0805 40 00 ◄

2.100 Tafeltrauben
►M18 0806 10 10 ◄

2.110 Wassermelonen
►M18 0807 11 00 ◄

2.120 andere Melonen:

2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro
►M18 ex 0807 19 00 ◄

2.120.2 — andere
►M18 ex 0807 19 00 ◄

2.140 Birnen

2.140.1 ►M18 Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus
Bretscheideri) ◄

►M18 ex 0808 20 50 ◄

2.140.2 Andere
►M18 ex 0808 20 50 ◄

2.150 Aprikosen/Marillen (1)
►M18 0809 10 00 ◄

2.160 Kirschen
►M18 0809 20 05
0809 20 95 ◄

2.170 Pfirsische
►M18 0809 30 90 ◄

2.180 Nektarinen
►M18 ex 0809 30 10 ◄

2.190 Pflaumen
►M18 0809 40 05 ◄

2.200 Erdbeeren
►M18 0810 10 00 ◄

2.205 Himbeeren
►M18 0810 20 10 ◄

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus
0810 40 30

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)
►M18 0810 50 00 ◄
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Rubrik
Warenbezeichnung

Ware, Art, KN-Code

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 85

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 85

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90 30

(1) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 425



A
N

H
A

N
G

27

H
A

N
D

E
L

SZ
E

N
T

R
E

N
,

D
IE

B
E

I
D

E
R

B
E

R
E

C
H

N
U

N
G

D
E

R
P

R
E

IS
E

JE
E

IN
H

E
IT

F
Ü

R
JE

D
E

R
U

B
R

IK
D

E
R

K
L

A
SS

E
N

E
IN

T
E

IL
U

N
G

Z
U

B
E

R
Ü

C
K

SI
C

H
T

IG
E

N
SI

N
D

R
ub

ri
k

K
N

-C
od

e

B
el

gi
-

en
D

eu
ts

ch
la

nd
G

ri
e-

ch
en

-
la

nd

S
pa

ni
-

en
F
ra

nk
re

ic
h

It
al

ie
n

N
ie

d-
er

la
n-

de

Ö
st

er
-

re
ic

h

V
er

ei
-

ni
gt

es
K

ön
i-

gr
ei

ch

Brüssel

Köln

Frankfurt

Hamburg

München

Athen

Barcelona

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

Mailand

Rotterdam

Wien

London

1.
10

07
01

90
50

X
X

X
X

X
X

X
X

X

1.
30

07
03

10
19

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1.
40

07
03

20
00

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

1.
50

ex
07

03
90

00
X

X
X

X
X

1.
60

07
04

10
00

X
X

X
X

X

1.
80

07
04

90
10

X
X

X
X

X

1.
90

ex
07

04
90

90
(B

ro
kk

ol
i)

X
X

X
X

X
X

1.
10

0
ex

07
04

90
90

(C
hi

na
ko

hl
)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

1.
11

0
07

05
11

00
X

X
X

X
X

X

1.
13

0
ex

07
06

10
00

X
X

X
X

X
X

X
X

1.
14

0
ex

07
06

90
90

X
X

X
X

X
X

1.
16

0
07

08
10

00
X

X
X

X
X

X
X

X

1.
17

0.
1

ex
07

08
20

00
X

X
X

X
X

X
X

X
X

▼
M

18

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 426



R
ub

ri
k

K
N

-C
od

e

B
el

gi
-

en
D

eu
ts

ch
la

nd
G

ri
e-

ch
en

-
la

nd

S
pa

ni
-

en
F
ra

nk
re

ic
h

It
al

ie
n

N
ie

d-
er

la
n-

de

Ö
st

er
-

re
ic

h

V
er

ei
-

ni
gt

es
K

ön
i-

gr
ei

ch

Brüssel

Köln

Frankfurt

Hamburg

München

Athen

Barcelona

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

Mailand

Rotterdam

Wien

London

1.
17

0.
2

ex
07

08
20

00
(v

ul
gr

is
va

r.
C

om
pr

es
su

s
sa

vi
)

X
X

X
X

X
X

X
X

1.
18

0
07

08
90

00
X

X
X

X
X

X
X

1.
19

0
07

09
10

00
X

X
X

X
X

X

1.
20

0.
1

ex
07

09
20

00
(g

rü
ne

r
S
pa

rg
el

)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

1.
20

0.
2

ex
07

09
20

00
(a

nd
er

er
S
pa

rg
el

)

X
X

X
X

X
X

X
X

1.
21

0
07

09
30

00
X

X
X

X
X

X
X

1.
22

0
ex

07
09

40
00

X
X

X
X

X
X

1.
23

0
07

09
51

30
X

X
X

X
X

1.
24

0
07

09
60

10
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1.
27

0
07

14
20

10
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
10

ex
08

02
40

00
X

X
X

X
X

X

2.
30

ex
08

04
30

00
X

X
X

X
X

X
X

2.
40

ex
08

04
40

00
X

X
X

X
X

X
X

2.
50

ex
08

04
50

00
X

X
X

X
X

X

▼
M

18

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 427



R
ub

ri
k

K
N

-C
od

e

B
el

gi
-

en
D

eu
ts

ch
la

nd
G

ri
e-

ch
en

-
la

nd

S
pa

ni
-

en
F
ra

nk
re

ic
h

It
al

ie
n

N
ie

d-
er

la
n-

de

Ö
st

er
-

re
ic

h

V
er

ei
-

ni
gt

es
K

ön
i-

gr
ei

ch

Brüssel

Köln

Frankfurt

Hamburg

München

Athen

Barcelona

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

Mailand

Rotterdam

Wien

London

2.
60

.1
08

05
10

10
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
60

.2
08

05
10

30
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
60

.3
08

05
10

50
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
70

.1
ex

08
05

20
10

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
70

.2
ex

08
05

20
30

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
70

.3
ex

08
05

20
50

X
X

X
X

X
X

X

2.
70

.4
ex

08
05

20
70

ex
08

05
20

90
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
85

ex
08

05
30

90
ex

08
05

90
00

(C
it
ru

s
au

ra
n-

ti
fo

li
a,

C
it
ru

s
la

ti
fo

li
a)

X
X

X
X

X
X

2.
90

.1
ex

08
05

40
00

(G
ra

pe
fr

ui
ts

,
w

ei
ß)

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
90

.2
ex

08
05

40
00

(G
ra

pe
fr

ui
ts

ro
sa

)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
10

0
08

06
10

10
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
11

0
08

07
11

00
X

X
X

X
X

X
X

▼
M

18

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 428



R
ub

ri
k

K
N

-C
od

e

B
el

gi
-

en
D

eu
ts

ch
la

nd
G

ri
e-

ch
en

-
la

nd

S
pa

ni
-

en
F
ra

nk
re

ic
h

It
al

ie
n

N
ie

d-
er

la
n-

de

Ö
st

er
-

re
ic

h

V
er

ei
-

ni
gt

es
K

ön
i-

gr
ei

ch

Brüssel

Köln

Frankfurt

Hamburg

München

Athen

Barcelona

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

Mailand

Rotterdam

Wien

London

2.
12

0.
1

ex
08

07
19

00
(M

el
on

en
:

A
m

ar
il
lo

,
et

c.
)

X
X

X
X

X
X

X

2.
12

0.
2

ex
08

07
19

00
(M

el
on

en
:

an
de

re
)

X
X

X
X

X
X

X

2.
14

0.
1

ex
08

08
20

50
(B

ir
ne

n:
N

as
hi

un
d

Y
A

)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
14

0.
2

ex
08

08
20

50
(B

ir
ne

n:
an

de
re

)

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
15

0
08

09
10

00
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
16

0
08

09
20

05
08

09
20

95
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
17

0
08

09
30

90
(P

fi
rs

ic
he

)
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
18

0
ex

08
09

30
10

(N
ek

ta
ri

ne
n)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
19

0
08

09
40

05
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2.
20

0
08

10
10

00
X

X
X

X
X

X
X

X

2.
20

5
08

10
20

10
X

X
X

X
X

X
X

▼
M

18

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 429

▼
C

7



R
ub

ri
k

K
N

-C
od

e

B
el

gi
-

en
D

eu
ts

ch
la

nd
G

ri
e-

ch
en

-
la

nd

S
pa

ni
-

en
F
ra

nk
re

ic
h

It
al

ie
n

N
ie

d-
er

la
n-

de

Ö
st

er
-

re
ic

h

V
er

ei
-

ni
gt

es
K

ön
i-

gr
ei

ch

Brüssel

Köln

Frankfurt

Hamburg

München

Athen

Barcelona

LeHavre

Marseille

Perpignan

Rungis

Mailand

Rotterdam

Wien

London

2.
21

0
08

10
40

30
X

X
X

X
X

X

2.
22

0
08

10
50

00
X

X
X

X
X

X

2.
23

0
ex

08
10

90
85

(G
ra

na
tä

pf
el

)
X

X
X

X
X

X

2.
24

0
ex

08
10

90
85

(K
ak

is
,

S
ha

ro
n)

X
X

X
X

X
X

2.
25

0
ex

08
10

90
30

(L
it
ch

i-
P
fl

au
m

en
)

X
X

X
X

X
X

X
X

▼
C

7

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 430

▼
M

18



▼B
ANHANG 28

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 431



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 432



▼B
ANHANG 29

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 433



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 434



▼B
ANHANG 30

GEPÄCKANHÄNGER, DER AN IN EINEM GEMEINSCHAFTSFLUG-
HAFEN AUFGEGEBENEN GEPÄCK ANZUBRINGEN IST

(Artikel 196)

1. MERKMALE

Der in Artikel 196 bezeichnete Gepäckanhänger muß so beschaffen sein, daß
seine wiederholte Verwendung nicht möglich ist:

a) Der Anhänger muß wenigstens mit grünen Streifen von mindestens 5 mm
Breite an den Rändern der beiden Längsseiten auf der Höhe der für die
Angabe des Beförderungsweges und der Identifikationsmerkmale vorgese-
henen Teile versehen sein.

Diese grünen Streifen können auch auf andere Teile des Gepäckanhängers
ausgedehnt werden, mit Ausnahme der für die Strichcodes vorbehaltenen
Zonen, die einen weißen Hintergrund aufweisen müssen (siehe nachste-
hendes Muster 2 a)).

b) Bei nichtbegleitetem Gepäck entspricht der Gepäckanhänger dem in der
IATA-Entschließung Nr. 743a spezifizierten Muster, bei dem die unter-
brochenen roten Streifen entlang den Seitenrändern durch unterbrochene
grüne Streifen ersetzt sind (siehe nachstehendes Muster 2b)).
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►
(1)

M5

►
(2) (3) (4) (5)

C2
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C2
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►
(1) (2) (3) (4) (5)

C2
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►
(1)

C2

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 443



▼B

►
(1)

A1

►
(2) (3) (4) (5)
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►
(1)

C2
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►
(1) (3) (4) (5) (6)

C2

►
(2)

M5
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►
(1) (3) (4) (5) (6)

C2

►
(2)

M5
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►
(1) (2) (3) (4) (5)

C2

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 449



▼B
ANHANG 32

►
(1) (3) (4) (5) (6)

C2

►
(2)

M5
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►
(1) (3) (4) (5) (6)

C2

►
(2)

M5
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►
(1) (3) (4) (5) (6)

C2

►
(2)

M5
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►
(1)

A1

►
(2) (3) (4) (5)

C2

►
(6)

A2
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►
(1) (2) (3)

C2
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►
(1) (2) (3)

M5

►
(4)

C2
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►
(1) (2) (3)

M5

►
(4)

C2
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►
(1) (2) (3)

M5

►
(4)

C2
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►
(1)
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►
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C2
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►
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C2

►
(2) (3) (4)

M5
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►
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C2

►
(2) (3) (4)
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►
(1) (5)

C2

►
(2) (3) (4)
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►
(1) (5)

C2

►
(2) (3) (4)

M5
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►
(1) (5)
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►
(2) (3) (4)
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►
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C2

►
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►
(1)

C2
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ANHANG 35

ANGABE DER EXEMPLARE DER VORDRUCKE GEMÄSS DEN
ANHÄNGEN 31 UND 33, AUF DENEN DIE EINTRAGUNGEN IN

DURCHSCHRIFT ERSCHEINEN MÜSSEN

(einschließlich Exemplar Nr. 1)

Nummer des Feldes Nummer der Exemplare

I. FELDER FÜR DIE BETEILIGTEN

1 1 bis 8
ausgenommen mittleres Unterfeld: 1 bis 3

2 1 bis 5 (1)

3 1 bis

4 1 bis 8

5 1 bis 8

6 1 bis 8

7 1 bis 3

8 1 bis 5 (1)

9 1 bis 3

10 1 bis 3

11 1 bis 3

12 —

13 1 bis 3

14 1 bis 4

15 1 bis 8

15a 1 bis 3

15b 1 bis 3

16 1, 2, 3, 6, 7 und 8

17 1 bis 8

17a 1 bis 3

17b 1 bis 3

18 1 bis 5 (1)

19 1 bis 5 (1)

20 1 bis 3

21 1 bis 5 (1)

22 1 bis 3

23 1 bis 3

24 1 bis 3

25 1 bis 5 (1)

26 1 bis 3

27 1 bis 5 (1)

28 1 bis 3

29 1 bis 3

30 1 bis 3

31 1 bis 8

32 1 bis 8

33 erstes Unterfeld links: 1 bis 8

weitere Unterfelder: 1 bis 3

34a 1 bis 3

34b 1 bis 3
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Nummer des Feldes Nummer der Exemplare

35 1 bis 8

36 —

37 1 bis 3

38 1 bis 8

39 1 bis 3

40 1 bis 5 (1)

41 1 bis 3

42 —

43 —

44 1 bis 5 (1)

45 —

46 1 bis 3

47 1 bis 3

48 1 bis 3

49 1 bis 3

50 1 bis 8

51 1 bis 8

52 1 bis 8

53 1 bis 8

54 1 bis 4

55 —

56 —

II. FELDER FÜR DIE BEHÖRDEN

A 1 bis 4 (2)

B 1 bis 3

C 1 bis 8 (2)

D 1 bis 4

►M19 (1) Von den Beteiligten darf in keinem Fall verlangt werden, dass sie diese Felder
für die Zwecke des gemeinschaftlichen Versandverfahrens auf dem Exemplar Nr.5
ausfüllen. ◄

(2) Dem Ausfuhrmitgliedstaat freigestellt.
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ANHANG 36

ANGABE DER EXEMPLARE DER VORDRUCKE GEMÄSS DEN
ANHÄNGEN 32 UND 34, AUF DENEN DIE EINTRAGUNGEN IN

DURCHSCHRIFT ERSCHEINEN MÜSSEN

(einschließlich Exemplar Nr. 1/6)

Nummer des Feldes Nummer der Exemplare

I. FELDER FÜR DIE BETEILIGTEN

1 1 bis 4
ausgenommen mittleres
Unterfeld: 1 bis 3

2 1 bis 4

3 1 bis 4

4 1 bis

5 1 bis 4

6 1 bis 4

7 1 bis 3

8 1 bis 4

9 1 bis 3

10 1 bis 3

11 1 bis 3

12 1 bis 3

13 1 bis 3

14 1 bis 4

15 1 bis 4

15a 1 bis 3

15b 1 bis 3

16 1 bis 3

17 1 bis 4

17a 1 bis 3

17b 1 bis 3

18 1 bis 4

19 1 bis 4

20 1 bis 3

21 1 bis 4

22 1 bis 3

23 1 bis 3

24 1 bis 3

25 1 bis 4

26 1 bis 3

27 1 bis 4

28 1 bis 3

29 1 bis 3

30 1 bis 3

31 1 bis 4

32 1 bis 4

33 erstes Unterfeld links: 1 bis 4
weitere Unterfelder: 1 bis 3

34a 1 bis 3
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Nummer des Feldes Nummer der Exemplare

34b 1 bis 3

35 1 bis 4

36 1 bis 3

37 1 bis 3

38 1 bis 4

39 1 bis 3

40 1 bis 4

41 1 bis 3

42 1 bis 3

43 1 bis 3

44 1 bis 4

45 1 bis 3

46 1 bis 3

47 1 bis 3

48 1 bis 3

49 1 bis 3

50 1 bis 4

51 1 bis 4

52 1 bis 4

53 1 bis 4

54 1 bis 4

55 —

56 —

II. FELDER FÜR DIE BEHÖRDEN

A 1 bis 4 (1)

B 1 bis 3

C 1 bis 4

D/J 1 bis 4

(1) Dem Ausfuhrmitgliedstaat freigestellt.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 471



▼B
ANHANG 37

MERKBLATT ZUM EINHEITSPAPIER ►M8 (1) ◄

TITEL I

Allgemeines

A. Gestaltung der Vordrucke

Die Vordrucke und die Ergänzungsvordrucke sind zu verwenden,

a) wenn in einer Gemeinschaftsregelung auf eine Anmeldung zur Ausfuhr/
(Versendung) zum zollrechtlich freien Verkehr/(Eingang) oder zur
Überführung in ein anderes Zollverfahren, einschlißlich des gemein-
schaftlichen Versandverfahrens und der Wiederausfuhr, Bezug
genommen wird;

b) während der in der Beitrittsakte vorgesehenen Übergangszeit soweit
erforderlich im Handel zwischen der Gemeinschaft in ihrer Zusammen-
setzung am 31. Dezember 1985 und Spanien oder Portugal sowie
zwischen diesen beiden Mitgliedstaaten mit Waren, für die die Zölle
und Abgaben mit gleicher Wirkung noch nicht vollständig abgebaut sind
oder die anderen in der Beitrittsakte vorgesehenen Maßnahmen unter-
worfen bleiben;

c) wenn eine Gemeinschaftsvorschrift dies ausdrücklich vorsieht.

Die in diesen Fällen verwendeten Vordrucke und Ergänzungsvordrucke
bestehen aus den Exemplaren, die für die Erfüllung der Förmlichkeiten für
ein oder mehrere Zollverfahren (Ausfuhr, Versandverfahren oder ein
sonstiges Zollverfahren bei der Einfuhr) benötigt werden. Sie bestehen aus
acht Exemplaren:

— Exemplar Nr. 1, das von den Behörden des Mitgliedstaats, in dem die
Ausfuhrförmlichkeiten (gegebenenfalls Versendungsförmlichkeiten) oder
Förmlichkeiten des gemeinschaftlichen Versandverfahrens erfüllt werden,
aufbewahrt wird;

— Exemplar Nr. 2, das für die Statistik des Ausfuhrmitgliedstaats bestimmt
ist. Dieses Exemplar kann im Warenverkehr zwischen Teilen des Zollge-
biets der Gemeinschaft, in denen unterschiedliche Steuervorschriften
gelten, auch für die Statistik des Versendungsmitgliedstaats verwendet
werden;

— Exemplar Nr. 3, das nach Bescheinigung durch die Zollstelle dem
Ausführer zurückgegeben wird;

— Exemplar Nr. 4, das von der Bestimmungsstelle nach einem gemein-
schaftlichen Versandverfahren oder als Dokument T2L zur
Bescheinigung des Gemeinschaftscharakters der Waren aufbewahrt wird;

— Exemplar Nr. 5, das als Rückschein für das gemeinschaftliche Versand-
verfahren verwendet wird;

— Exemplar Nr. 6, das von den Behörden des Mitgliedstaats aufbewahrt
wird, in dem die Bestimmungsförmlichkeiten erfüllt werden;

— Exemplar Nr. 7, das für die Statistik des Bestimmungsmitgliedstaats
►M19 (Förmlichkeiten im Bestimmungsmitgliedstaat) ◄ einschließlich
des Warenverkehrs zwischen den Teilen des Zollgebiets der Gemein-
schaft, in denen unterschiedliche Steuervorschriften gelten, bestimmt ist;

— Exemplar Nr. 8, das nach Bescheinigung durch die Zollstelle dem
Empfänger zurückgegeben wird.

Verschiedene Kombinationen von Exemplaren sind möglich, beispielsweise

— Ausfuhr, passive Veredelung oder Wiederausfuhr: Exemplare 1, 2 und 3;

— gemeinschaftliches Versandverfahren: Exemplare 1, 4 und 5;

— sonstige Zollverfahren bei der Einfuhr: Exemplare 6, 7 und 8.

In bestimmten Fällen muß darüber hinaus am Bestimmungsort der Gemein-
schaftscharakter der Waren nachgewiesen werden. Dann ist das Exemplar
Nr. 4 als Dokument T2L zu verwenden.
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Es steht den Beteiligten mithin frei, Vordrucksätze nach ihrer Wahl drucken
zu lassen, sofern diese mit dem amtlichen Muster übereinstimmen.

Ein Vordrucksatz ist so zu gestalten, daß in den Fällen, in denen eine in
beiden Mitgliedstaaten gleichlautende Angabe einzutragen ist, diese unmit-
telbar vom Ausführer oder vom Hauptverpflichteten in das Exemplar Nr. 1
eingetragen wird und aufgrund einer chemischen Beschichtung des Papiers
in Durchschrift auf sämtlichen anderen Exemplaren erscheint. Soll dagegen
aus den verschiedensten Gründen (insbesondere unterschiedliche Angaben je
nach Verfahrensabschnitt) eine Angabe nicht von einem Mitgliedstaat zum
anderen weitergegeben werden, so wird die Wiedergabe durch Desensibili-
sierung des Durchschreibepapiers auf die betreffenden Exemplare
beschränkt.

Werden die Anmeldungen unter Einsatz eines Datenverarbeitungssystems
zur Behandlung der Anmeldungen erstellt, so können vollständigen
Vordrucksätzen entnommene Sätze verwendet werden, die aus Exemplaren
mit jeweils doppelter Funktion bestehen: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Dabei ist auf jedem Satz die Numerierung der entsprechenden Exemplare
hervorzuheben, indem die Randnumerierung der nichtverwendeten Exem-
plare gestrichen wird.

Diese Vordrucksätze sind so gestaltet, daß die in den verschiedenen Exem-
plaren benötigten Angaben aufgrund der chemischen Beschichtung des
Papiers in Durchschrift erscheinen.

Erfolgt gemäß Artikel 205 Absatz 3 die Erstellung von Anmeldungen zur
Ausfuhr, zum Versandverfahren oder zu einem sonstigen Zollverfahren bei
der Einfuhr sowie von Dokumenten zum Nachweis des Gemeinschaftscha-
rakters von Waren, die nicht im internen gemeinschaftlichen
Versandverfahren befördert werden, auf weißes Papier mittels privater oder
öffentlicher Datenverarbeitungsanlagen, so müssen die betreffenden Anmel-
dungen oder Unterlagen allen Formvorschriften einschließlich der
Vorschriften für die Rückseite der Vordrucke (im Falle der für das gemein-
schaftliche Versandverfahren verwendeten Exemplare) genügen, die im
Zollkodex oder in dieser Verordnung vorgesehen sind; ausgenommen sind
Vorschriften über:

— die Farbe des Drucks;

— die Verwendung von Schrägdrucken;

— das Aufdrucken eines Untergrunds bei den Feldern für das gemeinschaft-
liche Versandverfahren.

Bearbeitet die Abgangsstelle die Versandanmeldung EDV-gestützt, ist bei ihr
nur ein Exemplar der Versandanmeldung abzugeben.

B. Verlangte Angaben

1. Maximall i s te der Felder

Die Vordrucke enthalten jeweils sämtliche Felder, die nur zum Teil dem
oder den jeweiligen Zollverfahren entsprechend auszufüllen sind.

Unbeschadet vereinfachter Verfahren sieht die Maximalliste der Felder,
die für jedes Zollverfahren auszufüllen sind, folgendermaßen aus:

— Förmlichkeiten bei der Ausfuhr, der passiven Veredelung und der
Wiederausfuhr:

Felder Nrn.: 1 (erstes und zweites Unterfeld), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46,
47, 48, 49, ►M5 50 ◄ und 54.

Für die Förmlichkeiten bei der Wiederausfuhr zur Beendigung des
Zollagerverfahrens entspricht die Maximalliste der Maximalliste für
die Förmlichkeiten bei der Überführung in das Zollagerverfahren.

— Förmlichkeiten des gemeinschaftlichen Versandverfahrens:

Felder Nrn.: 1 (drittes Unterfeld), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21,
25, 26, 27, 31, 32, 33 (erstes Unterfeld), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52,
53, 55 und 56 (Felder mit grünem Grund, außer Feld Nr. 26).

— Förmlichkeiten bei den sonstigen Zollverfahren bei der Einfuhr mit
Ausnahme des Zollagerverfahrens (zollrechtlich freier Verkehr, aktive
Veredelung, vorübergehende Verwendung oder Umwandlung unter
zollamtlicher Überwachung):
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Felder Nrn.: 1 (erstes und zweites Unterfeld), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 und 54.

— Förmlichkeiten bei der Überführung in das Zollagerverfahren:

Felder Nrn.: 1 (erstes und zweites Unterfeld), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a,
16, 17, 17a, 17b, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35,
37, 38, ►M1 40 ◄, 41, ►M1 44 ◄, 46, 47, 49 und 54.

2. Minimall i s te

Vorbehaltlich der Anwendung vereinfachter Verfahren sind folgende
Felder gemäß den Bemerkungen zu den einzelnen Feldern in Titel II für
die betreffenden Zollverfahren mindestens auszufüllen:

a) Die Ausfuhranmeldung muß folgende Angaben enthalten:

Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32,
33, 37, 38, 41, 44, 46 und 54.

b) Für eine Anmeldung zur Überführung von Waren in die passive
Veredelung sind folgende Angaben erforderlich:

aa) Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26,
31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 und 54;

bb) in Feld Nr. 44 der Hinweis auf die Bewilligung oder:

— der Hinweis auf den Antrag auf Bewilligung im Falle des
Artikels 751 Absatz 1

oder

— die in Artikel 760 Absatz 2 vorgesehenen Angaben, sofern sie
in dieses Feld eingetragen werden können und vereinfachte
Verfahren zur Erteilung der Bewilligung anwendbar sind.

c) Bei einer Anmeldung zum Versandverfahren müssen folgende Felder
ausgefüllt werden:

Felder Nrn.: 1 (drittes Unterfeld) 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 31, 32, 33
(erstes Unterfeld) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 und 56 (Felder mit
grünem Grund).

d) Bei einer Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr müssen
folgende Felder ausgefüllt werden:

Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 21, 25,
26, 31, 32, 33, 34a, ►M3 36 ◄, 37, 38, 41, 44, 46, 47 und 54.

Handelt es sich um Waren, die von den Einfuhrabgaben gemäß Artikel
184 des Zollkodex befreit sind, so werden die Angaben in den Feldern
16, 34 und 38 nicht verlangt, sofern die Zollstelle die Angaben nicht
für die Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr für
erforderlich hält.

Handelt es sich um Waren, die von den Einfuhrabgaben gemäß Artikel
184 des Zollkodex befreit sind oder einem Nullzollsatz unterliegen, so
werden die Angaben im Feld 47 nicht verlangt, sofern die Zollstelle
die Angaben nicht für die Überführung der Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr für erforderlich hält.

Sofern der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr ein Ursprungszeugnis oder ein in Artikel 178 genanntes
Dokument beiliegt, können die Mitgliedstaaten den Anmelder vom
Ausfüllen der Felder 16 und 34 und/oder 47 befreien.

e) Die Anmeldung zur Überführung in ein Zollverfahren mit wirtschaft-
licher Bedeutung mit Ausnahme des Zollagerverfahrens und der
passiven Veredelung muß folgende Angaben enthalten:

aa) Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25,
26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 und 54;

bb) in Feld 44 den Hinweis auf die Bewilligung oder:

— im Falle des Artikels 556 den Hinweis auf den Antrag

oder

— die in den Artikeln 568 Absatz 3, 656 Absatz 3 oder 695
Absatz 3 genannten Angaben, sofern sie in dieses Feld einge-
tragen werden können und sofern vereinfachte Verfahren zur
Erteilung der Bewilligung anwendbar sind.
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f) Die Anmeldung zur Überführung von Waren in das Zollagerverfahren

mit Ausnahme der Waren, für die eine Vorausfestsetzung erfolgt ist,
muß folgende Angaben enthalten:

aa) für die Zollager der Typen A, B, C, E und F:

Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 19,
►M4 ◄, 31, 32, ►M1 35 ◄, 37, 38,
►M1 40, 44 ◄, 49 und 54.

Wenn eine Bewilligung für das Zolllager des Typs E vorsieht,
dass die für das Zolllager des Typs D geltenden Vorschriften
anzuwenden sind, werden die Felder 33 und 47 ebenfalls verlangt;

bb) für die Zollager des Typs D:

Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 19,
►M4 ◄, 31, 32, 33, ►M1 35 ◄, 37, 38,
►M1 40, 44 ◄, 47, 49 und 54.

Für eine Anmeldung zur Überführung von Waren mit Vorausfestset-
zung in das Zollagerverfahren sind folgende Angaben erforderlich:

Felder Nrn.: 1 (erstes Unterfeld), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 17, 19,
►M4 ◄, 31, 32, 33, ►M1 35 ◄, 37, 38,
►M1 40 ◄, 41, 44, 49 und 54;

g) Die Anmeldung von Waren zur Überführung in ein Zollverfahren zur
Beendigung eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung muß
die Angaben, die gemäß der Minimalliste zur Überführung in das
betreffende Zollverfahren erforderlich sind, enthalten.

Neben den im vorstehenden Unterabsatz genannten Angaben sind zur
Beendigung eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung mit
Ausnahme der passiven Veredelung oder des Zollagerverfahrens erfor-
derlich:

in Feld Nr. 44: der Hinweis auf die Bewilligung;

in Feld Nr. 31: gegebenenfalls die in den Artikeln 610, 644 und 711
genannten Angaben.

In der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
im Rahmen der Beendigung einer passiven Veredelung sind in Feld
Nr. 44 der Hinweis auf die Bewilligung oder im Falle des Artikels
761 die für die Erteilung der Bewilligung erforderlichen Angaben
einzutragen.

In den Fällen, in denen die Zollanmeldung zu einem Zollverfahren
gleichzeitig zur Beendigung des Zollagerverfahrens dient, ist neben
den in den ersten beiden Unterabsätzen genannten Angaben das Feld
Nr. 49 auszufüllen.

h) Die Anmeldung zur Wiederausfuhr unter gleichzeitiger Beendigung
eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung muß folgende
Angaben enthalten:

aa) im Falle der Beendigung des Zollagerverfahrens die unter Buch-
stabe f) Unterabsatz aa) genannten Angaben,

bb) im Falle der Beendigung eines sonstigen Zollverfahrens mit wirt-
schaftlicher Bedeutung die unter Buchstabe a) genannten
Angaben.

i) Der Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren (T2L) muß
folgende Angaben enthalten:

Felder Nrn.: 1 (drittes Unterfeld), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40,
44 und 54.

C. Art der Verwendung des Vordrucks

In allen Fällen, in denen der verwendete Vordrucksatz mindestens ein Exem-
plar enthält, das in einem anderen Mitgliedstaat als dem verwendet werden
soll, in dem der Vordruck ursprünglich ausgefüllt wurde, sind die Vordrucke
mit Schreibmaschine oder in einem mechanographischen oder ähnlichen
Verfahren ausfüllen. Um das Ausfüllen mit der Schreibmaschine zu
erleichtern, ist der Vordruck so in die Maschine einzuführen, daß der erste
Buchstabe der in Feld 2 zu machenden Angaben in das kleine Positionsfeld
in der oberen linken Ecke eingetragen wird.

In den Fällen, in denen alle Exemplare des verwendeten Satzes im selben
Mitgliedstaat verwendet werden sollen, können sie auch leserlich hand-
schriftlich mit Tinte oder Kugelschreiber und in Blockschrift ausgefüllt
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werden, soweit eine solche Möglichkeit in diesem Mitgliedstaat vorgesehen
ist. Das gleiche gilt für Angaben in den Exemplaren, die für die Anwendung
des gemeinschaftlichen Versandverfahrens benötigt werden.

Die Vordrucke dürfen weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen.
Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden Angaben
gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt
werden. Jede derartige Änderung muß von dem, der sie vorgenommen hat,
bestätigt und von den zuständigen Behörden abgezeichnet werden. Diese
Behörden können gegebenenfalls verlangen, daß eine neue Anmeldung abge-
geben wird.

Die Vordrucke können ferner im Wege eines anderen technischen Reproduk-
tionsverfahrens als oben aufgeführt ausgefüllt werden. Sie können ferner
durch ein technisches Reproduktionsverfahren erstellt und ausgefüllt werden,
sofern die Vorschriften betreffend Muster, Abmessungen des Vordrucks,
Sprache, Lesbarkeit, Verbot von Rasuren und Übermalungen sowie
Änderungen genau eingehalten werden.

Nur die mit einer laufenden Nummer versehenen Felder sind vom Betei-
ligten erforderlichenfalls auszufüllen. Die übrigen mit einem
Großbuchstaben versehenen Felder sind amtlichen Eintragungen vorbehalten.

Die Exemplare, die bei der Ausfuhrzollstelle (oder gegebenenfalls bei der
Zollstelle der Versendung) oder bei der Abgangsstelle verbleiben sollen,
müssen vom Beteiligten unbeschadet von Artikel 205 auf dem Original
handschriftlich unterzeichnet werden.

Die Abgabe einer vom Anmelder oder von seinem Vertreter unterzeichneten
Anmeldung bei einer Zollstelle gilt als Willenserklärung des Beteiligten, die
betreffenden Waren zur Überführung in das beantragte Verfahren anzu-
melden; unbeschadet der etwaigen Anwendung strafrechtlicher Vorschriften
gilt die Abgabe der Anmeldung ferner als Verpflichtung gemäß den Bestim-
mungen der Mitgliedstaaten in bezug auf folgendes:

— die Richtigkeit der in der Anmeldung enthaltenen Angaben,

— die Echtheit der beigefügten Unterlagen,

— die Einhaltung aller Obliegenheiten im Zusammenhang mit der Überfüh-
rung von Waren in das betreffende Verfahren.

Mit seiner Unterschrift übernimmt der Hauptverpflichtete oder gegebenen-
falls sein bevollmächtigter Vertreter die Haftung für das gesamte
gemeinschaftliche Versandverfahren im Sinne der Bestimmungen über das
gemeinschaftliche Versandverfahren im Zollkodex und in dieser Verordnung
und gemäß dem vorstehenden Buchstaben B.

Im Zusammenhang mit den Förmlichkeiten für das gemeinschaftliche
Versandverfahren und am Bestimmungsort wird darauf hingewiesen, daß
jeder Beteiligte den Inhalt seiner Anmeldung genau prüfen sollte. Insbeson-
dere hat der Beteiligte jede festgestellte Abweichung zwischen den
anzumeldenden Waren und den Angaben, die sich gegebenenfalls schon auf
den zu verwendenden Vordrucken befinden, unverzüglich der Zollstelle
mitzuteilen. In einem derartigen Fall müssen für die Anmeldung neue
Vordrucke verwendet werden.

Vorbehaltlich des nachstehenden Titels III dürfen Felder, die nicht auszu-
füllen sind, keinerlei Angaben oder Zeichen aufweisen.

TITEL II

Bemerkungen zu den einzelnen Feldern

A. Förmlichkeiten für die Ausfuhr (oder gegebenenfalls die Versendung), die
Wiederausfuhr, die passive Veredelung und/oder für das gemeinschaftliche
Versandverfahren

1. Anmeldung

Im ersten Unterfeld ist die Kurzbezeichnung „EX“ oder „EU“ (gegeben-
enfalls das Kurzzeichen „COM“) einzutragen. Kein Zeichen ist
einzutragen, wenn der Vordruck ausschließlich für das gemeinschaft-
liche Versandverfahren verwendet wird oder wenn bei
Nichtinanspruchnahme des gemeinschaftlichen Versandverfahrens der
Vordruck zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren
verwendet wird.

Im zweiten Unterfeld ist die Art der Anmeldung nach dem hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscode einzutragen. (Die Benutzung des
Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.) Keine Kurzbezeichnung ist
einzutragen, wenn der Vordruck nur für das gemeinschaftliche Versand-
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verfahren oder, bei Nichtinanspruchnahme dieses Verfahrens, zum
Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren verwendet wird.

Im dritten Unterfeld sind bei Inanspruchnahme des gemeinschaftlichen
Versandverfahrens die Kurzbezeichnungen „T1“, „T2“ oder „T2F“
einzutragen bzw. die Kurzbezeichnungen „T2L“ oder „T2LF“, wenn
das gemeinschaftliche Versandverfahren nicht in Anspruch genommen
wird und der Gemeinschaftscharakter der Waren nachgewiesen werden
muß.

2. Versender/Ausführer

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift des Beteiligten.

Hinsichtlich der Kennummer kann das Merkblatt von den Mitglied-
staaten dahin gehend ergänzt werden, daß die dem Beteiligten von den
zuständigen Behörden für steuerliche, statistische oder sonstige Zwecke
zugeteilte Kennummer anzugeben ist. Bei Sammelsendungen können die
Mitgliedstaaten vorsehen, daß die Angabe „Verschiedene“ in dieses Feld
einzutragen und der Anmeldung ein Verzeichnis der Ausführer beizu-
fügen ist.

Im Falle eines gemeinschaftlichen Versandverfahrens ist die Benutzung
des Feldes den Mitgliedstaaten freigestellt. Es muß hingegen ausgefüllt
werden, wenn der Vordruck als Nachweis des Gemeinschaftscharakters
der Waren verwendet wird.

3. Vordrucke

Anzugeben ist die laufende Nummer des Vordrucksatzes in Verbindung
mit der Gesamtzahl der verwendeten Vordrucke (Vordrucke und Ergän-
zungsvordrucke). Beispiel: Werden ein Vordruck EX und zwei
Vordrucke EX/c vorgelegt, so ist der Vordruck EX mit 1/3, der erste
Vordruck EX/c mit 2/3 und der zweite Vordruck EX/c mit 3/3 zu
bezeichnen.

Wird nur eine einzige Position angemeldet, d. h. ist nur ein Feld
„Warenbezeichnung …“ auszufüllen, so ist in diesem Feld Nr. 3 keine
Angabe einzutragen, sondern lediglich die Ziffer 1 in Feld Nr. 5.

Werden für die Anmeldung anstelle eines Vordrucksatzes mit acht
Exemplaren zwei Vordrucksätze mit je vier Exemplaren verwendet, so
gelten die beiden Vordrucksätze hinsichtlich der Anzahl der Vordrucke
als einer.

4. Ladel is ten

Anzugeben ist die Anzahl der gegebenenfalls beigefügten Ladelisten
bzw. der von der zuständigen Behörde zugelassenen handelsüblichen
Listen, in denen die Waren beschrieben sind (in Ziffern).

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei den Förmlich-
keiten für die Ausfuhr, die Wiederausfuhr und die Überführung in die
passive Veredelung freigestellt.

5. Posi t ionen

Anzugeben ist die Gesamtzahl der vom Beteiligten auf allen verwen-
deten Vordrucken (oder Ladelisten oder handelsüblichen Listen)
angemeldeten Warenpositionen. Die Anzahl der Warenpositionen
entspricht der Anzahl der Felder „Warenbezeichnung …“, die ausgefüllt
sein müssen.

6. Gesamtzahl der Packstücke

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist die ►C2 Packstücke insgesamt ◄, aus denen die
Sendung besteht.

7. Bezugsnummer

Die Benutzung des Feldes für die Eintragung der Geschäftsnummer, die
der Beteiligte der Sendung gegeben hat, ist freigestellt.
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8. Empfänger

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift der Person (Personen), der (denen) die Waren auszuliefern
sind. Bei Sammelsendungen können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß
die Angabe „Verschiedene“ in dieses Feld einzutragen und der Anmel-
dung ein Verzeichnis der Empfänger beizufügen ist.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei den Förmlich-
keiten für die Ausfuhr, die Überführung in den passiven
Veredelungsverkehr und die Wiederausfuhr von Waren in einem
Verfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung freigestellt, bei Förmlichkeiten
des gemeinschaftlichen Versandverfahrens jedoch obligatorisch. Die
Mitgliedstaaten können allerdings zulassen, daß dieses Feld nicht ausge-
füllt wird, wenn der Empfänger nicht in der Gemeinschaft oder einem
Land der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ansässig ist.

Die Angabe der Kennummer in diesem Abschnitt ist nicht obligatorisch.

9. Verantwort l icher für den Zahlungsverkehr

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt (für den
Transfer der Fremdwährungen im Zusammenhang mit dem betreffenden
Geschäftsvorgang verantwortliche Person).

10. Erstes Best immungsland

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten nach eigenem
Bedarf freigestellt.

11. Handels land

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten nach eigenem
Bedarf freigestellt.

13. Gemeinsame Landwirtschaftspol i t ik (GLP)

14. Anmelder oder Ver tre ter des Ausführers (oder gegebenen-
fa l ls des Versenders)

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift des Beteiligten. Handelt es sich bei dem Anmelder und dem
Ausführer (gegebenenfalls Versender) um ein und dieselbe Person, so
ist „Ausführer“ (oder gegebenenfalls „Versender“) anzugeben.

Hinsichtlich der Kennummer kann das Merkblatt von den Mitglied-
staaten dahin gehend ergänzt werden, daß die dem Beteiligten von den
zuständigen Behörden für steuerliche, statistische oder sonstige Zwecke
zugeteilte Kennummer anzugeben ist.

15. Versendungsland/Ausfuhrland

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei den Förmlich-
keiten für die Ausfuhr, die Überführung in den passiven
Veredelungsverkehr und die Wiederausfuhr von Waren in einem
Verfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung freigestellt, beim gemein-
schaftlichen Versandverfahren jedoch obligatorisch. Anzugeben ist der
Name des Mitgliedstaats, aus dem die Waren ausgeführt werden (oder
gegebenenfalls versandt werden).

Die Benutzung des Feldes 15a ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

In Feld 15a ist nach dem Gemeinschaftscode die Kennziffer dieses
Mitgliedstaats anzugeben, in dem der Ausführer seinen Sitz hat.

Für die Ausfuhrförmlichkeiten ist der tatsächliche Ausfuhrmitgliedstaat
derjenige, der nicht mit dem Ausfuhrmitgliedstaat identisch ist, von
dem aus die Waren zuvor zwecks Ausfuhr versandt worden sind, sofern
der Exporteur nicht seinen Sitz im Ausfuhrmitgliedstaat hat. Wenn die
Waren nicht zuvor von einem anderen Mitgliedstaat aus zwecks Ausfuhr
versandt worden sind oder wenn der Exporteur seinen Sitz im Ausfuhr-
mitgliedstaat hat, ist der tatsächliche Ausfuhrmitgliedstaat mit dem
Ausfuhrmitgliedstaat identisch.

Die Benutzung des Feldes 15b ist den Mitgliedstaaten freigestellt
(Angabe der Region, aus der die Waren ausgeführt werden).
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16. Ursprungsland

Die Mitgliedstaaten können diese Eintragung vorsehen, jedoch ohne den
Beteiligten diese zwingend vorzuschreiben. Betrifft die Anmeldung
mehrere Warenpositionen unterschiedlichen Ursprungs, so ist in diesem
Feld der Vermerk „Verschiedene“ einzutragen.

17. Best immungsland

Anzugeben ist der Name des betreffenden Landes. Die Benutzung dieses
Feldes ist den Mitgliedstaaten jedoch bei einer Überführung in den
passiven Veredelungsverkehr und bei der Wiederausfuhr von in einem
Zollagerverfahren befindlichen Waren freigestellt.

In Feld 17a ist nach dem Gemeinschaftscode die Kennziffer des betref-
fenden Landes anzugeben. Die Benutzung dieses Feldes ist den
Mitgliedstaaten außeđ bei Waren im passiven Veredelungsverkehr frei-
gestellt.

Das Feld 17b braucht in diesem Abschnitt nicht ausgefüllt zu werden.
Die Benutzung des Feldes 17a ist den Mitgliedstaaten außeđ bei der
Wiederausfuhr von Waren, die sich in einem Zollagerverfahren
befinden, freigestellt.

18. Kennzeichen und Staa tszugehörigkei t des Beförderungsmit-
te ls beim Abgang

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei den Förmlich-
keiten für die Ausfuhr und die Überführung in den passiven
Veredelungsverkehr freigestellt, bei Inanspruchnahme des gemeinschaft-
lichen Versandverfahrens hingegen obligatorisch.

Anzugeben ist beispielsweise das Kennzeichen oder der Name des
Beförderungsmittels (Lkw, Schiff, Waggon, Flugzeug), auf das die
Waren bei den Ausfuhrförmlichkeiten oder den Förmlichkeiten des
gemeinschaftlichen Versandverfahrens unmittelbar verladen werden,
sowie die Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels oder bei
mehreren Beförderungsmitteln die Staatszugehörigkeit des schiebenden
bzw. ziehenden Beförderungsmittels nach dem Gemeinschaftscode;
wenn z. B. Zugmaschine und Anhänger verschiedene Kennzeichen
tragen, so sind die Kennzeichen von Zugmaschine und Anhänger und
die Staatszugehörigkeit der Zugmaschine anzugeben.

Bei Postsendungen und Beförderungen durch festinstallierte Transport-
einrichtungen entfällt die Angabe des Kennzeichens und der
Staatszugehörigkeit.

Im Schienenverkehr braucht die Staatszugehörigkeit nicht angegeben zu
werden.

In anderen Fällen ist die Benutzung dieses Feldes den Mitgliedstaaten
hinsichtlich der Staatszugehörigkeit freigestellt.

19. Container (C)

Anzugeben ist nach dem Gemeinschaftscode die voraussichtliche Situa-
tion beim Überschreiten der Außengrenze der Gemeinschaft, soweit dies
zum Zeitpunkt der Erfüllung der Ausfuhrförmlichkeiten bekannt ist.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten beim gemeinschaft-
lichen Versandverfahren freigestellt.

20. ►C2 Lieferbedingung ◄

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Nach den hierfür vorgesehenen Codes und der von der Gemeinschaft
festgelegten Gliederung sind hier die Angaben einzutragen, aus denen
bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrags ersichtlich werden.

21. Kennzeichen und Staa tszugehörigkei t des die
►C2 grenzüberschrei tenden ◄ Beförderungsmit te ls

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten für die Angabe des
Kennzeichens freigestellt.

Die Benutzung dieses Feldes für die Angabe der Staatszugehörigkeit ist
außer bei der Wiederausfuhr von in einem Zollagerverfahren befindli-
chen Waren obligatorisch. Bei Postsendungen sowie bei Beförderungen
im Eisenbahnverkehr oder durch festinstallierte Transporteinrichtungen
entfällt die Angabe des Kennzeichens und der Staatszugehörigkeit.
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Anzugeben sind die Art (Lkw, Schiff, Waggon, Flugzeug), sodann das
Kennzeichen, beispielsweise durch Angabe der Zulassungsnummer, und
die Staatszugehörigkeit des beim Überschreiten der Außengrenze der
Gemeinschaft benutzten aktiven Beförderungsmittels unter Verwendung
des Gemeinschaftscodes, soweit diese bei Erfüllung der Förmlichkeiten
für die Ausfuhr oder das Versandverfahren bekannt sind.

Handelt es sich um Huckepackverkehr oder werden mehrere Beförde-
rungsmittel benutzt, so ist aktives Beförderungsmittel dasjenige, das für
den Antrieb der Zusammenstellung sorgt. Beispiel: Im Falle „Lastkraft-
wagen auf Seeschiff“ ist das Schiff das aktive Beförderungsmittel; im
Falle „Zugmaschine mit Auflieger“ ist die Zugmaschine das aktive
Beförderungsmittel.

22. Währung ►C2 in Rechnung gestel l ter Gesamtbetrag ◄

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt (nach-
einander Angabe der Währung, auf die der Geschäftsvertrag lautet,
unter Verwendung des Gemeinschaftscodes sowie Angabe des für
sämtliche angemeldeten Waren in Rechnung gestellten Betrags).

23. Umrechnungskurs

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt
(geltende Wechselkurse für die Umrechnung der Rechnungswährung in
die Währung des betreffenden Mitgliedstaats).

24. Art des Geschäfts

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Angabe, aus der bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrags ersichtlich
werden, unter Verwendung der gemeinschaftlichen Codes und Gliede-
rung.

25. Verkehrszweig an der Grenze

Nach dem Gemeinschaftscode ist die Art des Verkehrszweigs entspre-
chend dem aktiven Beförderungsmittel anzugeben, mit dem die Waren
das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen sollen.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten beim gemeinschaft-
lichen Versandverfahren und bei der Wiederausfuhr von in einem
Zollagerverfahren befindlichen Waren freigestellt.

26. Inländischer Verkehrszweig

Bis zum 31. Dezember 1995 ist die Benutzung dieses Feldes den
Mitgliedstaaten freigestellt. Nach diesem Datum wird die Benutzung
dieses Feldes für die Mitgliedstaaten obligatorisch.

Dieses Feld ist nicht auszufüllen, wenn die Ausfuhrförmlichkeiten beim
Ausgangspunkt der Gemeinschaft erfüllt werden.

Beim gemeinschaftlichen Versandverfahren und bei der Wiederausfuhr
von Waren im Zollagerverfahren ist den Mitgliedstaaten die Benutzung
dieses Feldes freigestellt.

Anzugeben ist nach dem Gemeinschaftskodex der beim Abgang
benutzte Verkehrszweig.

27. Ladeort

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist der Ort, an dem die Waren auf das beim Überschreiten
der Grenze der Gemeinschaft benutzte aktive Beförderungsmittel
verladen werden, gegebenenfalls durch einen Code, soweit dies vorge-
sehen ist.

28. ►C2 Finanz- und Bankangaben ◄

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Devi-
sentransfer im Zusammenhang mit dem betreffenden Geschäft. Angaben
über finanzielle Formalitäten und Modalitäten sowie Bankverbin-
dungen.)
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29. Ausgangszol l s te l le

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist die Zollstelle, über die die Waren das Zollgebiet der
Gemeinschaft verlassen sollen.

30. Warenort

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist der Ort, an dem die Waren beschaut werden können.

31. Packstücke und Warenbezeichnung; Zeichen und Nummern
— Conta inernummer(n) — Anzahl und Art

Einzutragen sind Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Pack-
stücke oder — im besonderen Fall unverpackter Waren — die Anzahl
der in der Anmeldung erfaßten Gegenstände bzw. die Angabe „lose“;
anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware; die Bezeich-
nung muß die für die Identifizierung der Waren erforderlichen Angaben
enthalten; ist Feld Nr. 33 „Warennummer“ auszufüllen, so muß diese
Bezeichnung so genau sein, daß die Einreihung der Ware möglich ist.
Dieses Feld muß ferner die für etwaige spezifische Regelungen
(Verbrauchsteuern usw.) verlangten Angaben enthalten.

Werden Waren in Containern befördert, so ist außerdem die Nummer
der Container in diesem Feld anzugeben.

Hat der Beteiligte in Feld Nr. 16 (Ursprungsland) den Vermerk
„Verschiedene“ eingetragen, so können die Mitgliedstaaten vorsehen,
daß hier der Name des Ursprungslandes der Waren eingetragen wird;
sie dürfen dies jedoch den Beteiligten nicht zur Vorschrift machen.

32. Posi t ionsnummer

Anzugeben ist die laufende Nummer der betreffenden Warenposition im
Verhältnis zu allen auf den Vordrucken und Ergänzungsvordrucken
angemeldeten Positionen — vgl. Feld Nr. 5.

Wird nur eine einzige Warenposition angemeldet, so können die
Mitgliedstaaten vorsehen, daß in diesem Feld keine Angaben einzu-
tragen sind, da die Ziffer 1 bereits in Feld Nr. 5 anzugeben war.

33. Warennummer

Anzugeben ist der Code für die betreffenden Waren.

Beim gemeinschaftlichen Versandverfahren ist die Benutzung dieses
Feldes freigestellt. Das erste Unterfeld ist jedoch auszufüllen,

— wenn die Versandanmeldung von derselben Person zusammen mit
oder im Anschluss an eine Zollanmeldung erstellt wird, in der die
Warennummer angegeben ist, oder

— wenn sich die Versandanmeldung auf in Anhang 44c aufgeführte
Waren bezieht, oder

— wenn dies im Gemeinschaftsrecht vorgesehen ist.

34. Ursprungsland — Code

Die Mitgliedstaaten können, ohne es dem Beteiligten jedoch zwingend
vorzuschreiben, vorsehen, daß das Feld Nr. 34a ausgefüllt wird (Angabe
der Kennziffer des in Feld Nr. 16 angegebenen Landes nach dem hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscode. Enthält Feld Nr. 16 die Eintragung
„Verschiedene“, so ist die Kennziffer des Ursprungslands jeder Waren-
position anzugeben). Die Verwendung des Feldes 34b ist den
Mitgliedstaaten freigestellt (Angabe der Region, in der die betreffenden
Waren hergestellt werden). In Feld Nr. 34a ist die Kennziffer des
Ursprungslandes nach dem hierfür vorgesehenen Gemeinschaftscode
anzugeben.

35. Rohmasse

Die Benutzung dieses Feldes ist beim gemeinschaftlichen Versandver-
fahren, bei der Wiederausfuhr unter gleichzeitiger Beendigung des
Zollagerverfahrens und wenn der Vordruck als Nachweis des Gemein-
schaftscharakters verwendet wird, obligatorisch
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Anzugeben ist die Rohmasse der in dem entsprechenden Feld 31
beschriebenen Ware, ausgedrückt in Kilogramm. Unter Rohmasse
versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen mit
Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern.

Umfaßt beim gemeinschaftlichen Versandverfahren und wenn der
Vordruck als Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der Waren
verwendet wird, eine Anmeldung mehrere Warenarten, so ist die
gesamte Rohmasse lediglich im ersten Feld Nr. 35 einzutragen; die
übrigen Felder Nr. 35 brauchen nicht ausgefüllt zu werden.

37. Verfahren

Anzugeben ist unter Verwendung des Gemeinschaftscodes das
Verfahren, zu dem die Waren bei der Ausfuhr angemeldet werden.

38. Eigenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in dem entsprechenden Feld Nr. 31
beschriebenen Ware, ausgedrückt in Kilogramm. Unter Eigenmasse
versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.

Im Falle des gemeinschaftlichen Versandverfahrens ist diese Angabe nur
erforderlich, wenn sie in Gemeinschaftsregelungen vorgesehen ist.

39. Kont ingent

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt (Anwen-
dung von Rechtsvorschriften betreffend Kontingente).

40. Summarische Anmeldung/Vorpapier

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt
(Hinweis auf die Papiere für das der Ausfuhr in ein Drittland oder gege-
benenfalls der Versendung in einen Mitgliedstaat vorangegangene
Verwaltungsverfahren).

Dieses Feld ist gegebenenfalls auszufüllen, wenn der Vordruck als
Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der Waren verwendet wird.

Dieses Feld ist gegebenenfalls auszufüllen, wenn Waren nach Beendi-
gung der Zollagerverfahren in einem Zollager des Typs B
wiederausgeführt werden. Anzugeben ist die Anmeldung zur Überfüh-
rung der Waren in die Verfahren.

Bei Anwendung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens ist die
Ausfüllung dieses Feldes obligatorisch. Anzugeben ist die vorherge-
hende zollrechtliche Bestimmung oder ein Verweis auf die
entsprechenden Zollpapiere. Sind mehrere Angaben erforderlich, so
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass in diesem Feld der Vermerk
„Verschiedene“ eingetragen und der Versandanmeldung eine Liste mit
den betreffenden Angaben beigefügt wird.

41. Besondere Maßeinhei t

Wenn nötig entsprechend den Angaben in der Warennomenklatur auszu-
füllen. Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der
Wiederausfuhr von in einem Zollagerverfahren befindlichen Waren frei-
gestellt.

Für jede Position ist die Menge in der in der Warennomenklatur vorge-
sehenen Maßeinheit anzugeben.

44. Besondere Vermerke; vorgelegte Unter lagen; Bescheini-
gungen und ►C2 Genehmigungen ◄

Einzutragen sind die in gegebenenfalls anwendbaren besonderen Rege-
lungen vorgesehenen Angaben sowie die Bezugsangaben aller mit der
Anmeldung vorgelegten Unterlagen einschließlich etwaiger Kontroll-
exemplare T5.

Im Unterfeld „Besondere Vermerke Code B.V.“ sind keine Eintragungen
zu machen.

Wird die Anmeldung zur Wiederausfuhr unter gleichzeitiger Beendigung
der Zollagerverfahren bei einer anderen Zollstelle als der Überwa-
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chungsstelle eingereicht, so sind Name und Vorname sowie vollständige
Anschrift der Überwachungsstelle anzugeben

Ab dem 1. Januar 1999 ist in diesem Feld, vorzugsweise in dem Unter-
feld, das sich in der rechten unteren Ecke befindet, ein Hinweis auf die
angewandte Währungseinheit (einzelstaatliche Währungseinheit oder
Euro) anzubringen; dies gilt jedoch nur für Zollanmeldungen, die in
Mitgliedstaaten abgegeben werden, die den Beteiligten ermöglichen, die
Einheit Euro in ihren Zollanmeldungen zu verwenden.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß dieser Hinweis nur im Feld
44 für die erste Warenposition der Anmeldung anzugeben ist. In diesem
Fall gilt diese Angabe für alle Warenpositionen der Anmeldung.

Dieser Hinweis ist in Form des Iso-alpha 3 Codes für Währungen (ISO
4217) anzubringen.

46. Sta t is t ischer Wert

Anzugeben ist der Betrag des sich nach den geltenden Gemeinschafts-
vorschriften ergebenden statistischen Wertes in der Währungseinheit,
deren Code in Feld 44 angegeben ist. Ist in Feld 44 kein Code ange-
geben, ist die Währungseinheit des Landes zu verwenden, in dem die
Ausfuhrförmlichkeiten erfüllt wurden.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der Wieder-
ausfuhr von im Zollagerverfahren befindlichen Waren freigestellt.

47. Abgabenberechnung

Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß die Art der Abgabe und die
Bemessungsgrundlage, der anwendbare Abgabensatz und die gewählte
Zahlungsart sowie als unverbindlicher Hinweis der nach der Berechnung
des Beteiligten geschuldete Abgabenbetrag und der Gesamtbetrag der
Abgaben angegeben werden.

Gegebenenfalls sind, jeweils in einer Zeile, folgende Angaben zu
machen, und zwar nach Möglichkeit unter Verwendung des Gemein-
schaftscodes:

— Art der Abgabe (Verbrauchsteuern …),

— Bemessungsgrundlage,

— anwendbarer Abgabensatz,

— berechneter Abgabenbetrag,

— lgewählte Zahlungsart.

Für die in diesem Feld einzutragenden Beträge ist die Währungseinheit
gemäß dem in Feld 44 angegebenen Code zu verwenden. Ist in Feld 44
kein Code angegeben, ist die Währungseinheit des Landes zu
verwenden, in dem die Ausfuhrmöglichkeiten erfüllt wurden.

48. Zahlungsaufschub

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt
(Hinweis auf die betreffende Bewilligung, wobei unter Zahlungsauf-
schub in diesem Falle sowohl das System der Steuerstundung als auch
das System des Steuerkredits zu verstehen sind).

49. ►C2 Bezeichnung ◄ des Lagers

Anzugeben sind soweit erforderlich die Kennummer des Lagers sowie
die Buchstaben, die vor der Bewilligungsnummer stehen und den
Ausstellungsmitgliedstaat kennzeichnen.

Dieses Feld ist von den Mitgliedstaaten bei der Überführung von im
Zollagerverfahren befindlichen Waren in die passive Veredelung und
bei der Wiederausfuhr von im Zollagerverfahren befindlichen Waren
auszufüllen; in allen anderen Fällen ist den Mitgliedstaaten die Benut-
zung dieses Feldes freigestellt.
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50. Hauptverpf l ichteter und bevol lmächt igter Vertre ter ; Ort ,

Datum und Unterschr i f t

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift des Hauptverpflichteten sowie gegebenenfalls die ihm von
den zuständigen Behörden zugeteilte Kennummer. Anzugeben sind
gegebenenfalls Name und Vorname bzw. Firma des bevollmächtigten
Vertreters, der die Unterschrift für den Hauptverpflichteten leistet.

Vorbehaltlich der zu erlassenden besonderen Vorschriften über den
Einsatz von EDV-Systemen muß die handschriftlich geleistete Unter-
schrift des Beteiligten auf dem bei der Abgangszollstelle verbleibenden
Exemplar im Original erscheinen. Handelt es sich bei dem Beteiligten
um eine juristische Person, so hat der Unterzeichner neben seiner Unter-
schrift seinen Namen und Vornamen sowie seine Stellung innerhalb der
Firma anzugeben.

Bei der Ausfuhr kann der Anmelder oder sein Vertreter Name und
Anschrift einer Mittelsperson mit Sitz im Verwaltungsbezirk der
Ausgangszollstelle angeben, an die Exemplar Nr. 3 mit dem Dienststem-
pelabdruck der Ausgangszollstelle zurückgegeben werden kann.

51. Vorgesehene ►C2 Durchgangszol l s te l len ◄ (und Länder)

Anzugeben ist die Eingangszollstelle jedes EFTA-Staats, dessen Gebiet
berührt werden soll, oder, wenn bei der Beförderung das Gebiet eines
EFTA-Staats berührt wurde, die Eingangszollstelle, über die die Waren
in das Zollgebiet der Gemeinschaft wiedereingeführt werden, oder, wenn
bei der Beförderung ein anderers Gebiet als das der Gemeinschaft oder
eines EFTA-Staats berührt wird, die Ausgangszollstelle, über die die
Ware die Gemeinschaft verläßt, und die Eingangszollstelle, über die sie
wieder in die Gemeinschaft verbracht wird. ►M19 Die Durchgangs-
zollstellen sind in der Liste der für gemeinschaftliche Versandverfahren
zuständigen Zollstellen aufgeführt. ◄

Dahinter ist das betreffende Land unter Verwendung des dafür vorgese-
henen Gemeinschaftscodes anzugeben.

52. Sicherhei t

Anzugeben ist die Art der Sicherheitsleistung oder die Befreiung von der
Sicherheitsleistung für das betreffende Versandverfahren nach dem
hierfür vorgesehenen Gemeinschaftscode; ferner sind gegebenenfalls
anzugeben die Nummer der Bürgschaftsbescheinigung, der Bescheini-
gung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung oder des
Einzelsicherheitstitels sowie die Stelle der Bürgschaftsleistung.

Ist die Gesamtbürgschaft, die Befreiung von der Sicherheitsleistung oder
die Einzelsicherheit durch Bürgschaftsleistung nicht für alle EFTA-
Länder gültig, so sind nach „nicht gültig für …“ die betreffenden
EFTA-Länder nach dem hierfür vorgesehenen Gemeinschaftscode anzu-
geben.

53. ►C2 Best immungsste l le ◄ (und Land)

Anzugeben ist die Zollstelle, bei der die Waren zur Beendigung des
gemeinschaftlichen Versandverfahrens zu gestellen sind. ►M19 Die
Bestimmungsstellen sind in der Liste der für gemeinschaftliche Versand-
verfahren zuständigen Zollstellen aufgeführt. ◄

Dahinter ist der betreffende Mitgliedstaat oder das betreffende Land
unter Verwendung des dafür vorgesehenen Gemeinschaftscodes anzu-
geben.

54. Ort und Datum, Unterschrif t und Name des Anmelders oder
seines Vertre ters

Vorbehaltlich der zu erlassenden besonderen Vorschriften über den
Einsatz von EDV-Systemen muß die handschriftlich geleistete Unter-
schrift des Beteiligten neben seinem Namen und Vornamen auf dem
bei der Ausfuhrzollstelle (oder gegebenenfalls der Zollstelle der Versen-
dung) verbleibenden Exemplar im Original erscheinen. Handelt es sich
bei dem Beteiligten um eine juristische Person, so hat der Unterzeichner
neben seiner Unterschrift und seinem Namen auch seine Stellung inner-
halb der Firma anzugeben.
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B. Förmlichkeiten während der Beförderung

Es kann vorkommen, daß zwischen dem Zeitpunkt des Abgangs der Waren
von der Ausfuhr- und/oder ►C2 Abgangsstelle ◄ und dem Zeitpunkt ihres
Eintreffens bei der Bestimmungszollstelle Eintragungen auf den die Waren
begleitenden Exemplaren vorgenommen werden müssen. Diese Eintragungen
betreffen die Beförderung und sind im Verlauf des Versandverfahrens von
dem Spediteur vorzunehmen, der für das Beförderungsmittel verantwortlich
ist, auf das die Waren unmittelbar verladen wurden. Diese Eintragungen
können handschriftlich vorgenommen werden, sofern sie leserlich sind. In
diesem Fall sind die Vordrucke mit Tinte oder Kugelschreiber in Block-
schrift auszufüllen.

Die Eintragungen, die nur auf den Exemplaren 4 und 5 erscheinen, beziehen
sich auf folgende Fälle:

— Umladungen: auszufüllen ist das Feld Nr. 55

Feld Nr. 55: Umladungen

Die ersten drei Zeilen dieses Feldes sind vom Spediteur auszufüllen,
wenn die Waren im Verlauf des betreffenden Versandverfahrens von
einem Beförderungsmittel auf ein anderes oder aus einem Container in
einen anderen umgeladen werden.

Der Beförderer darf eine Umladung nur vornehmen, wenn ihm die Zoll-
behörden des Mitgliedstaats, in dem die Umladung stattfinden soll, eine
entsprechende Bewilligung erteilt haben.

Kann das Versandverfahren nach Auffassung dieser Behörden ohne
weiteres fortgesetzt werden, so versehen diese die Exemplare 4 und 5
der Versandanmeldung mit einem entsprechenden Vermerk, nachdem
sie gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben.

— Andere Ereignisse: auszufüllen ist das Feld Nr. 56

Feld Nr. 56: Andere Ereignisse während der Beförderung

Dieses Feld ist nach Maßgabe der Verpflichtungen im Rahmen des
gemeinschaftlichen Versandverfahrens auszufüllen.

Sind Waren auf einen Auflieger verladen worden und wird während der
Beförderung lediglich die Zugmaschine ausgetauscht (ohne daß die
Waren einer Behandlung unterzogen oder umgeladen werden), so ist in
diesem Feld das amtliche Kennzeichen der neuen Zugmaschine einzu-
tragen. Ein Sichtvermerk der zuständigen Behörden ist in diesem Fall
nicht erforderlich.

C. Förmlichkeiten für die übrigen Zollverfahren bei der Einfuhr

1. Anmeldung

Im ersten Unterfeld ist die Kurzbezeichnung „IM“ oder „EU“ (gegeben-
enfalls das Kurzzeichen „COM“) einzutragen.

Im zweiten Unterfeld ist die Art der Anmeldung gemäß dem dafür
vorgesehenen Gemeinschaftscode anzugeben. (Die Benutzung dieses
Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.)

Das dritte Unterfeld ist nicht auszufüllen.

2. Versender/Ausführer

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Anzu-
geben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige Anschrift
des Versenders oder des Verkäufers der Waren.)

3. Vordrucke

Anzugeben ist die laufende Nummer des Vordrucksatzes in Verbindung
mit der Gesamtzahl der verwendeten Vordrucke (Vordrucke und Ergän-
zungsvordrucke). Beispiel: Werden ein Vordruck IM und zwei
Vordrucke IM/c vorgelegt, so ist der Vordruck IM mit 1/3, der erste
Vordruck IM/c mit 2/3 und der zweite Vordruck IM/c mit 3/3 zu
bezeichnen.

Wird nur eine Position angemeldet (d. h. ist nur ein Feld „Warenbe-
zeichnung …“ auszufüllen), so ist in Feld Nr. 3 keine Angabe
einzutragen, sondern lediglich die Ziffer 1 in Feld Nr. 5.
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4. Ladel is ten

Anzugeben ist die Anzahl der gegebenenfalls beigefügten Ladelisten
bzw. der von der zuständigen Behörde zugelassenen handelsüblichen
Listen, in denen die Waren beschrieben sind.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

5. Posi t ionen

Anzugeben ist die Gesamtzahl der vom Beteiligten auf allen verwen-
deten Vordrucken und Ergänzungsvordrucken (s. o.) (oder Ladelisten
oder handelsüblichen Listen) angemeldeten Warenpositionen. Die
Anzahl der Warenpositionen entspricht der Zahl der Felder „Warenbe-
zeichnung …“, die ausgefüllt sein müssen.

6. Gesamtzahl der Packstücke

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist die ►C2 Packstücke insgesamt ◄, aus denen die
Sendung besteht.

7. Bezugsnummer

Die Eintragung ist freigestellt; es handelt sich um die Geschäftsnummer,
die der Beteiligte der betreffenden Sendung gegeben hat.

8. Empfänger

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift der Person (Personen), der (denen) die Waren auszuliefern
sind. Bei Sammelsendungen können die Mitgliedstaaten vorsehen, daß
die Angabe „Verschiedene“ in diesem Feld einzutragen und der Anmel-
dung ein Verzeichnis der Empfänger beizufügen ist.

Bei Überführung in das Zollagerverfahren in einem privaten Lager (Typ
C, D oder E) sind Name und Vorname sowie vollständige Anschrift des
Einlagerers anzugeben, wenn letzterer nicht der Anmelder ist.

Bezüglich der Kennummer können die Mitgliedstaaten das Merkblatt
dahin gehend ergänzen, daß die dem Beteiligten von den zuständigen
Behörden für steuerliche, statistische oder sonstige Zwecke zugeteilte
Nummer anzugeben ist.

9. Verantwort l icher für den Zahlungsverkehr

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Für
den Transfer der Fremdwährungen im Zusammenhang mit dem betref-
fenden Geschäftsvorgang verantwortliche Person.)

10. Letz tes Herkunftsland

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten für ihren eigenen
Bedarf freigestellt.

11. Handels land/Erzeugungsland

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten für ihren eigenen
Bedarf freigestellt.

12. Angaben zum Wert

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Angaben für die Berechnung des Zoll-, Steuer- oder statistischen
Werts.)

13. Gemeinsame Landwirtschaftspol i t ik (GLP)

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Angaben zu agrarpolitischen Maßnahmen.)

14. Anmelder oder Vert re ter

Anzugeben sind Name und Vorname bzw. Firma und vollständige
Anschrift des Beteiligten nach den geltenden Vorschriften. Handelt es
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sich bei dem Anmelder und dem Empfänger um ein und dieselbe
Person, so ist „Empfänger“

Hinsichtlich der Kennummer können die Mitgliedstaaten das Merkblatt
dahin gehend ergänzen, daß die dem Beteiligten von den zuständigen
Behörden für steuerliche, statistische oder sonstige Zwecke zugeteilte
Nummer anzugeben ist.

15. Versendungsland/Ausfuhrland

Anzugeben ist der Name des Landes, aus dem die Waren ausgeführt
werden. Die Mitgliedstaaten können auf die Angaben dieses Feldes
verzichten, wenn sie die Angaben in Feld 15a verlangen. Die Benutzung
dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der Überführung der Waren in
das Zollagerverfahren freigestellt.

In Feld 15a ist nach dem Gemeinschaftscode die Kennziffer des betref-
fenden Landes anzugeben. Die Mitgliedstaaten können auf die Angaben
dieses Feldes verzichten, wenn sie die Angaben in Feld 15 verlangen.
Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der Überfüh-
rung der Waren in das Zollagerverfahren freigestellt

Feld 15b braucht nicht ausgefüllt zu werden.

16. Ursprungsland

Diese Angabe ist in den nach dem Gemeinschaftsrecht vorgesehenen
Grenzen erforderlich.

Betrifft die Anmeldung mehrere Warenpositionen unterschiedlichen
Ursprungs, so ist in diesem Feld der Vermerk „Verschiedene“ einzu-
tragen. Die Mitgliedstaaten können auf die Angaben dieses Feldes
verzichten, wenn sie die Angaben in Feld 34 verlangen.

Die Benutzung dieses Feldes ist bei der Überführung der Waren in ein
Zollverfarhen mit wirtschaftlicher Bedeutung freigestellt.

17. Best immungsland

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Waren mit Vorausfestsetzung zum
Zollagerverfahren angemeldet werden, ist die Benutzung dieses Feldes
den Mitgliedstaaten freigestellt.

Angabe des Namens des betreffenden Mitgliedstaats.

In Feld 17a ist die Kennziffer des betreffenden Mitgliedstaats nach dem
Gemeinschaftscode anzugeben.

In Feld 17b ist die Region, für die die Waren bestimmt sind, anzugeben.

18. Kennzeichen und Staa tszugehörigkei t des Beförderungsmit-
te ls bei der Ankunft

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist das Kennzeichen, beispielsweise das Kennzeichen oder
der Name des Beförderungsmittels (Lkw, Schiff, Waggon, Flugzeug),
auf das die Waren bei der Gestellung bei der Zollstelle unmittelbar
verladen sind, sowie die Staatszugehörigkeit dieses Beförderungsmittels
(oder bei mehreren Beförderungsmitteln die Staatszugehörigkeit des
ziehenden bzw. schiebenden Beförderungsmittels) nach dem Gemein-
schaftscode. Beispiel: Wenn Zugmaschine und Anhänger verschiedene
Kennzeichen tragen, so sind die Kennzeichen von Zugmaschine und
Anhänger und die Staatszugehörigkeit der Zugmaschine anzugeben.

Bei Postsendungen oder Beförderung durch feste Einrichtungen entfällt
die Angabe des amtlichen Kennzeichens und der Staatszugehörigkeit.

Im Eisenbahnverkehr braucht die Staatszugehörigkeit nicht angegeben
zu werden.

19. Container (C)

Anzugeben ist nach dem vorgesehenen Gemeinschaftscode die Situation
beim Überschreiten der Außengrenze der Gemeinschaft.

20. Lieferbedingung

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
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Nach den hierfür vorgesehenen Codes und der von der Gemeinschaft
festgelegten Gliederung sind hier die Angaben einzutragen, aus denen
bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrags ersichtlich werden.

21. Kennzeichen und Staa tszugehörigkei t des die
►C2 grenzüberschrei tenden ◄ akt iven Beförderungsmit -
te ls

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten hinsichtlich des
Kennzeichens freigestellt.

Die Angabe der Staatszugehörigkeit ist außer bei der Anmeldung zum
Zollagerverfahren obligatorisch.

Bei Beförderungen im Postverkehr, im Eisenbahnverkehr oder durch
festinstallierte Transporteinrichtungen entfällt die Angabe des amtlichen
Kennzeichens und der Staatszugehörigkeit.

Anzugeben sind die Art (Lkw, Schiff, Waggon, Flugzeug) und das
Kennzeichen, beispielsweise durch Angabe der Zulassungsnummer,
sowie die Staatszugehörigkeit des aktiven Beförderungsmittels beim
Überschreiten der Außengrenze der Gemeinschaft unter Verwendung
des vorgesehenen Gemeinschaftscodes.

Handelt es sich um Huckepackverkehr oder werden mehrere Beförde-
rungsmittel benutzt, so ist aktives Beförderungsmittel dasjenige, das für
den Antrieb der Zusammenstellung sorgt. Beispiel: Im Falle „Lastkraft-
wagen auf Seeschiff“ ist das Schiff das aktive Beförderungsmittel; im
Falle „Zugmaschine mit Auflieger“ ist die Zugmaschine das aktive
Beförderungsmittel.

22. Währung ►C2 in Rechnung gestel l ter Gesamtbetrag ◄

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Angabe der Währung, auf die der Geschäftsvertrag lautet, unter Verwen-
dung des Gemeinschaftscodes, sowie Angabe des für sämtliche
angemeldeten Waren in Rechnung gestellten Betrags.

23. Umrechnungskurs

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt
(geltender Wechselkurs für die Umrechnung der Rechnungswährung in
die Währung des betreffenden Mitgliedstaats).

24. Art des Geschäfts

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Angabe, aus der bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrags ersichtlich
werden, unter Verwendung der gemeinschaftlichen Codes und Gliede-
rung.

25. Verkehrszweig an der Grenze

Hier ist unter Verwendung des Gemeinschaftscodes die Art des
Verkehrszweigs entsprechend dem aktiven Beförderungsmittel anzu-
geben, mit dem die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft
verbracht worden sind. Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitglied-
staaten bei der Anmeldung zum Zollagerverfahren freigestellt.

26. Inländischer Verkehrszweig

Bis zum 31. Dezember 1995 ist die Benutzung dieses Feldes den
Mitgliedstaaten freigestellt. Nach diesem Datum wird die Benutzung
dieses Feldes für die Mitgliedstaaten obligatorisch.

Dieses Feld ist nicht auszufüllen, wenn die Ausfuhrförmlichkeiten beim
Ausgangspunkt der Gemeinschaft erfüllt werden.

Beim gemeinschaftlichen Versandverfahren und bei der Wiederausfuhr
von Waren im Zollagerverfahren ist den Mitgliedstaaten die Benutzung
dieses Feldes freigestellt.

Anzugeben ist nach dem Gemeinschaftskodex der beim Abgang
benutzte Verkehrszweig.
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27. Ent ladeort

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist der Ort, an dem die Waren von dem beim Überschreiten
der Grenze der Gemeinschaft benutzten aktiven Beförderungsmittel
abgeladen werden, gegebenenfalls durch einen Code, soweit dies vorge-
sehen ist.

28. Finanziel le Angaben und Bankvebindungen

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Devi-
sentransfer im Zusammenhang mit dem betreffenden Geschäft. Angaben
betreffend finanzielle Formalitäten und Modalitäten sowie Bankverbin-
dungen.)

29. Eingangszol ls te l le

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist die Zollstelle, über die die Waren in das Zollgebiet der
Gemeinschaft verbracht worden sind.

30. Warenort

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Anzugeben ist der Ort, an dem die Waren beschaut werden können.

31. Packstücke und Warenbezeichnung; Zeichen und Nummern
— Conta inernummer(n) — Anzahl und Art

Anzugeben sind Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke
oder — im besonderen Fall unverpackter Waren — die Anzahl der in
der Anmeldung erfaßten Gegenstände bzw. die Angabe „lose“ sowie in
beiden Fällen die zum Erkennen der Waren erforderlichen Angaben.
Unter Warenbezeichnung ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware
zu verstehen. Mit Ausnahme der Fälle der Abfertigung von Nichtge-
meinschaftswaren zum Zollagerverfahren des Typs A, B, C, E oder F
muß die Handelsbezeichnung so genau sein, daß die sofortige und
eindeutige Identifizierung und die unmittelbare und richtige Einreihung
der Ware möglich ist. Dieses Feld muß ferner die für etwaige besondere
Regelungen (Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer usw.) verlangten
Angaben enthalten.

Hat der Beteiligte in Feld Nr. 16 (Ursprungsland) den Vermerk
„Verschiedene“ eingetragen, so können die Mitgliedstaaten in den vom
Gemeinschaftsrecht gesetzten Grenzen vorsehen, daß hier der Name des
Ursprungslandes der Waren eingetragen wird.

32. Posi t ionsnummer

Anzugeben ist die laufende Nummer der betreffenden Warenposition im
Verhältnis zu allen auf den Vordrucken und Ergänzungsvordrucken
angemeldeten Positionen — vgl. Feld Nr. 5.

Wird nur eine einzige Warenposition angemeldet, so können die
Mitgliedstaaten vorsehen, daß in diesem Feld keine Angabe einzutragen
ist, da die Ziffer 1 bereits in Feld Nr. 5 anzugeben war.

33. Warennummer

Anzugeben ist die Kennziffer der betreffenden Warenposition. Die
Mitgliedstaaten können vorsehen, daß im rechten Teilfeld eine beson-
dere ►C2 Verbrauchsteuernomenklatur ◄ angegeben wird.

34. Ursprungsland — Code

Diese Angabe ist den Mitgliedstaaten freigestellt. In Feld Nr. 34a ist die
Kennziffer des in Feld Nr. 16 angegebenen Landes nach dem hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscode einzutragen. Enthält Feld Nr. 16 die
Eintragung „Verschiedene“, so ist die Kennziffer des Ursprungslands
jeder Warenposition anzugeben.

Die Mitgliedstaaten können auf die Benutzung von Feld 34 verzichten,
wenn sie die Angaben in Feld 16 verlangen und darin nicht der Vermerk
„Verschiedene“ eingetragen ist. Das Feld Nr. 34b darf nicht ausgefüllt
werden.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 489



▼B
Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der Anmeldung
zum Zollagerverfahren freigestellt.

35. Rohmasse

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Anzu-
geben ist die Rohmasse der in Feld 31 beschriebenen Ware, ausgedrückt
in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht man die Masse der Ware mit
sämtlichen Umschließungen mit Ausnahme von Beförderungsmaterial
und insbesondere Behältern.)

Dieses Feld ist bei Überführung in die Zollagerverfahren auszufüllen.

36. Präferenz

Anzugeben ist der hierfür vorgesehene Code.

Bis zum 1. Januar 1996 können die Mitgliedstaaten andere als die in
Anhang 38 vorgesehenen Codes verwenden, vorausgesetzt, diese Codes
ermöglichen statistische Erhebungen von mindestens gleicher Genauig-
keit.

37. Verfahren

Anzugeben ist unter Verwendung des Gemeinschaftscodes das
Verfahren, zu dem die Waren am Bestimmungsort angemeldet werden.

38. Eigenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in dem entsprechenden Feld Nr. 31
beschriebenen Ware, ausgedrückt in Kilogramm. Unter Eigenmasse
versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.

39. Kont ingent

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt. (Gege-
benenfalls für die Durchführung von Vorschriften betreffend
Kontingente.)

40. Summarische Anmeldung/Vorpapier

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Hinweis auf im Einfuhrmitgliedstaat gegebenenfalls verwendete
summarische Anmeldung oder Papiere für ein gegebenenfalls vorange-
gangenes Verwaltungsverfahren.)

Dieses Feld ist bei Überführung in die Zollagerverfahren und gegeben-
enfalls als Nachweis des Gemeinschaftscharakters auszufüllen.

41. Besondere Maßeinhei t

Wenn nötig entsprechend den Angaben in der Warennomenklatur auszu-
füllen. Für jede Position ist die Menge in der in der Warennomenklatur
vorgesehenen Maßeinheit anzugeben. Die Benutzung dieses Feldes ist
bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr oder bei der
Anmeldung zum Zollagerverfahren obligatorisch. Die Benutzung dieses
Feldes ist ferner bei der Anmeldung von Waren mit Vorausfestsetzung
zum Zollagerverfahren obligatorisch.

42. Art ike lpre is

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestgellt.
(Anteil des in Feld 22 angegebenen Preises, der auf diese Position
entfällt.)

43. ►C2 Bewertungsmethode vor (B.M. Code) ◄

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Angaben für die Berechnung des Zoll-, Steuer- oder statistischen
Wertes.)
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44. Besondere Vermerke; vorgelegte Unter lagen; Bescheini-

gungen und ►C2 Genehmigungen ◄

Anzugeben sind die in gegebenenfalls anwendbaren besonderen Rege-
lungen vorgesehenen Angaben sowie die Bezugsangaben aller mit der
Anmeldung vorgelegten Unterlagen einschließlich etwaiger Kontroll-
exemplare T5. Im Teilfeld „Besondere Vermerke Code B.V.“ sind
keine Eintragungen zu machen.

Wird eine Anmeldung zur Überführung von Waren in die Zollagerver-
fahren bei einer anderen Zollstelle als der Überwachungsstelle
eingereicht, so sind Name und Vorname sowie vollständige Anschrift
der Überwachungsstelle anzugeben.

Ab dem 1. Januar 1999 ist in diesem Feld, vorzugsweise in dem Unter-
feld, das sich in der rechten unteren Ecke befindet, ein Hinweis auf die
angewandte Währungseinheit (einzelstaatliche Währungseinheit oder
Euro) anzubringen; dies gilt jedoch nur für Zollanmeldungen, die in
Mitgliedstaaten abgegeben werden, die den Beteiligten ermöglichen, die
Einheit Euro in ihren Zollanmeldungen zu verwenden.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß dieser Hinweis nur im Feld
44 für die erste Warenposition der Anmeldung anzugeben ist. In diesem
Fall gilt diese Angabe für alle Warenpositionen der Anmeldung.

Dieser Hinweis ist in Form des Iso-alpha 3 Codes für Währungen (ISO
4217) anzubringen.

45. Bericht igung

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Angaben für die Berechnung des Zoll-, Steuer- oder statistischen
Werts.)

Für die in diesem Feld einzutragenden Beträge ist die Währungseinheit
gemäß dem in Feld 44 angegebenen Code zu verwenden. Ist in Feld 44
kein Code angegeben, ist die Währungseinheit des Bestimmungsmit-
gliedstaates zu verwenden.

46. Sta t is t ischer Wert

Anzugeben ist der Betrag des sich nach den geltenden Gemeinschafts-
vorschriften ergebenden statistischen Wertes in der Währungseinheit,
deren Code in Feld 44 angegeben ist. Ist in Feld 44 kein Code ange-
geben, ist die Währungseinheit des Bestimmungsmitgliedstaates zu
verwenden.

Die Benutzung dieses Feldes ist bei der Anmeldung zum Zollagerver-
fahren freigestellt.

47. Abgabenberechnung

Anzugeben ist die Bemessungsgrundlage (Wert, Gewicht oder sonstige).
Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß die Art der Abgabe, der
anwendbare Abgabensatz und die gewählte Zahlungsart angegeben
werden, ferner als unverbindlicher Hinweis der nach Berechnung des
Beteiligten geschuldete Abgabenbetrag und der Gesamtbetrag der
Abgaben für die jeweilige Position.

Bei einer Anmeldung zur Überführung von Nichtgemeinschaftswaren in
das Zollagerverfahren des Types D ist lediglich die Bemessungsgrund-
lage anzugeben.

Gegebenenfalls sind, jeweils in einer Zeile, folgende Angaben unter
Verwendung des Gemeinschaftscodes zu machen:

— Art der Abgabe (Einfuhrabgaben, Mehrwertsteuer usw.),

— Bemessungsgrundlage,

— anwendbarer Abgabensatz,

— berechneter Abgabenbetrag,

— gewählte Zahlungsart.
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Für die in diesem Feld einzutragenden Beträge ist die Währungseinheit
gemäß dem in Feld 44 angegebenen Code zu verwenden. Ist in Feld 44
kein Code angegeben, ist die Währungseinheit des Bestimmungsmit-
gliedstaates zu verwenden.

48. Zahlungsaufschub

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
(Hinweis auf die betreffende Bewilligung, wobei unter Zahlungsauf-
schub in diesem Falle sowohl das System des Aufschubs selbst als
auch das System der Steuerstundung zu verstehen sind.)

49. Bezeichnung des Lagers

Anzugeben sind, soweit erforderlich, die Kennummer des Lagers sowie
die Buchstaben, die vor der Bewilligungsnummer stehen und den
Ausstellungsmitgliedstaat kennzeichnen.

Die Benutzung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten bei der Überfüh-
rung in den zollrechtlich freien Verkehr und bei der Anmeldung zu
einem anderen Verfahren als dem Zollagerverfahren oder der passiven
Veredelung für im Zollagerverfahren befindliche Waren freigestellt.

54. Ort und Datum, Unterschrif t und Name des Anmelders oder
seines Vertre ters

Vorbehaltlich der zu erlassenden besonderen Vorschriften über den
Einsatz von EDV-Systemen muß die handschriftlich geleistete Unter-
schrift des Beteiligten neben seinem Namen und Vornamen auf dem
bei der Bestimmungszollstelle verbleibenden Exemplar im Original
erscheinen. Handelt es sich bei dem Beteiligten um eine juristische
Person, so hat der Unterzeichner neben seiner Unterschrift und seinem
Namen auch seine Stellung innerhalb der Firm

TITEL III

Bemerkungen zu den Ergänzungsvordrucken

A. Die Ergänzungsvordrucke dürfen nur verwendet werden, wenn mehrere
Warenpositionen anzumelden sind (vgl. Feld Nr. 5). Sie dürfen nur in
Verbindung mit dem Vordruck IM, EX oder EU (oder gegebenenfalls
COM) vorgelegt werden.

B. Die Bemerkungen in den Titeln I und II gelten auch für die Ergänzungsvor-
drucke.

Jedoch:

— ist im ersten Unterfeld des Feldes Nr. 1 die Kurzbezeichnung „IM/c“,
„EX/c“ oder „EU/c“ (oder gegebenenfalls „COM/c“) einzutragen. Eine
Kurzbezeichnung in diesem Unterfeld ist nicht erforderlich,

— wenn der Vordruck ausschließlich für ein gemeinschaftliches
Versandverfahren verwendet wird; in diesem Fall ist im dritten
Unterfeld, je nach dem angewandten Versandverfahren, die Kurzbe-
zeichnung „T1 bis“, „T2 bis“ oder „T2F bis“ einzutragen;

— wenn der Vordruck ausschließlich zum Nachweis des Gemeinschafts-
charakters der Waren verwendet wird; in diesem Fall ist im dritten
Unterfeld, je nach dem Status der betreffenden Waren, die Kurzbe-
zeichnung „T2L bis“ oder „T2LF bis“ einzutragen.

— ist die Verwendung des Feldes Nr. 2/8 den Mitgliedstaaten freigestellt;
dieses Feld darf nur den Namen und gegebenenfalls die Kennummer
der betreffenden Person enthalten;

— betrifft der Teil „Zusammenfassung“ im Feld Nr. 47 die endgültige
Zusammenfassung sämtlicher Positionen aus den verwendeten
Vordrucken IM und IM/c oder EX und EX/c oder EU und EU/c (gege-
benenfalls COM und COM/c). Sie braucht daher nur in dem letzten der
einem Vordruck IM, EX oder EU (gegebenenfalls COM) beigefügten
Vordrucke IM/c, EX/c oder EU/c (gegebenenfalls COM/c) eingetragen
zu werden, um zum einen den Gesamtbetrag nach Abgabenart und zum
anderen den Gesamtbetrag der geschuldeten Abgaben aufzuzeigen.

C. Bei Verwendung von Ergänzungsvordrucken

— sind die nicht verwendeten Felder „Packstücke und Warenbezeichnung“
so durchzustreichen, dass jede spätere Benutzung ausgeschlossen ist;
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— wenn das dritte Unterfeld des Feldes 1 die Kurzbezeichnung „T“ enthält,

sind die Felder 32 „Positions-Nr.“, 33 „Warennummer“, 35 „Rohmasse
(kg)“, 38 „Eigenmasse (kg)“, 40 „Summarische Anmeldung/Vorpapier“
und 44 „Besondere Vermerke/Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen
und Genehmigungen“ der ersten Warenposition der Versandanmeldung
durchzustreichen; das erste Feld 31 „Packstücke und Warenbezeichnung“
dieser Versandanmeldung darf nicht für die Angabe der Zeichen und
Nummern, Anzahl und Art der Packstücke und der Warenbezeichnung
verwendet werden. Im ersten Feld 31 der Versandanmeldung ist jeweils
die Anzahl der Ergänzungsvordrucke mit der entsprechenden Kurzbe-
zeichnung T1bis, T2bis oder T2Fbis zu vermerken.
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ANHANG 37a

MERKBLATT ZUR VERWENDUNG VON VERSANDANMELDUNGEN
DURCH DEN AUSTAUSCH VON EDI-STANDARD-NACHRICHTEN

(EDI-VERSANDANMELDUNG)

TITEL I

Allgemeines

Die EDI-Versandanmeldung beruht auf den gemäß den Anhängen 37 und 38 in
die verschiedenen Felder des Einheitspapiers einzutragenden Angaben, die gege-
benenfalls durch Codes ergänzt oder ersetzt werden.

Dieser Anhang enthält ausschließlich die grundlegenden besonderen Anforde-
rungen, die Anwendung finden, wenn die Förmlichkeiten durch den Austausch
von EDI-Standard-Nachrichten erfüllt werden. Ferner gelten die zusätzlichen
Codes in Anhang 37c. Sofern in diesem Anhang oder in Anhang 37c nichts
anderes festgelegt ist, finden die Anhänge 37 und 38 auch auf die EDI-Versan-
danmeldung Anwendung.

Aufbau und Inhalt der EDI-Versandanmeldung im Einzelnen ergeben sich aus
den technischen Spezifikationen, die die zuständigen Behörden dem Hauptver-
pflichteten mitteilen, um sicherzustellen, dass das Verfahren ordnungsgemäß
funktioniert. Diese Spezifikationen beruhen auf den in diesem Anhang festge-
legten Anforderungen.

In diesem Anhang wird die Struktur des Informationsaustauschs beschrieben.
Die Versandanmeldung ist in Datengruppen untergliedert, die Datenattribute
enthalten. Die Attribute sind so gruppiert, dass sie innerhalb einer jeden
Meldung kohärente logische Blöcke bilden. Die Einrückung einer Datengruppe
zeigt an, dass die Datengruppe von einer weniger eingerückten Datengruppe
abhängt.

Soweit vorhanden, ist die entsprechende Nummer des Feldes des Einheitspapiers
angegeben.

Der Begriff „Zahl“ in den Erläuterungen zu den Datengruppen zeigt an, wie oft
die Datengruppe in der Versandanmeldung verwendet werden darf.

Der Begriff „Art/Länge“ in den Erläuterungen zu den Attributen beschreibt die
Anforderungen an Datenart und Datenlänge. Für die Datenart werden folgende
Codes verwendet:

a alphabetisch

n numerisch

an alphanumerisch

Die auf den Code folgende Zahl zeigt die zulässige Datenlänge an. Hierfür gilt
Folgendes:

Die fakultativen zwei Punkte vor der Längenkennung zeigen an, dass die Daten
keine festgelegte, jedoch höchstens die in der Längenkennung angegebene Zahl
von Ziffern haben. Ein Komma in der Längenkennung bedeutet, dass das
Attribut eine Dezimalzahl beinhalten kann, wobei die Ziffer vor dem Komma
die Gesamtlänge des Attributs und die Ziffer nach dem Komma die Gesamtzahl
der Ziffern nach dem Dezimalzeichen anzeigt.

TITEL II

Struktur der EDI-Versandanmeldung

A. Übersicht über die Datengruppen

VERSANDVORGANG

BETEILIGTER Versender

BETEILIGTER Empfänger

WARE

— BETEILIGTER Versender

— BETEILIGTER Empfänger

— CONTAINER

— EMPFINDLICHE WAREN — CODES
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— PACKSTÜCKE

— HINWEIS AUF VORPAPIERE

— VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN

— BESONDERE VERMERKE

ABGANGSSTELLE

BETEILIGTER Hauptverpflichteter

VERTRETER

DURCHGANGSZOLLSTELLE

BESTIMMUNGSSTELLE

BETEILIGTER zugelassener Empfänger

KONTROLLERGEBNIS

VERSCHLUSSINFO

— VERSCHLUSSKENNUNG

SICHERHEIT

— ZEICHEN DER SICHERHEIT

— GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNG EG

— GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNG NICHT EG

B. Bemerkungen zu den einzelnen Daten der Versandanmeldung

VERSANDVORGANG

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden.

LRN

Art/Länge: an ..22

Es ist die lokale Referenznummer (LRN) zu verwenden. Sie wird auf einzel-
staatlicher Ebene festgelegt und vom Benutzer in Absprache mit den
Behörden zur Kennzeichnung der einzelnen Anmeldungen vergeben.

Art der Anmeldung (Feld 1)

Art/Länge: an ..5

Das Attribut ist zu verwenden.

Anzahl der Ladelisten (Feld 4)

Art/Länge: an ..5

Das Attribut ist zu verwenden, wenn Ladelisten vorliegen. In diesem Fall
finden folgende Regeln Anwendung:

— das obligatorische Attribut „Versendungsland“ der Datengruppe
„VERSANDVORGANG“ wird auf „—“ gesetzt;

— die Datengruppe „WARE“ und gegebenenfalls die Datenuntergruppen
„HINWEIS AUF VORPAPIERE“, „VORGELEGTE UNTERLAGEN/
BESCHEINIGUNGEN“ und „BESONDERE VERMERKE“ kommen
nur einmal vor; die übrigen Datenuntergruppen der Datengruppe
„WARE“ können nicht verwendet werden;

— das Attribut „Warenbezeichnung“ enthält Hinweise auf die beigefügten
Ladelisten, „Warenbezeichnung SPR“ enthält den Sprachencode (SPR),
der für diese Hinweise verwendet wurde. Der Inhalt dieser Hinweise
kann sein:

— bei „Art der Anmeldung“ = „T1“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T2“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T2F“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T-“:

— „T1: siehe Ladeliste(n) von … bis …“,

— „T2: siehe Ladeliste(n) von … bis …“,

— „T2F: siehe Ladeliste(n) von … bis …“;
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— das Attribut „Positionsnummer“ wird auf „—“ gesetzt;

— die anderen Attribute der Datengruppe „WARE“ können nicht verwendet
werden.

Positionen insgesamt (Feld 5)

Art/Länge: n..5

Das Attribut ist zu verwenden.

Packstücke insgesamt (Feld 6)

Art/Länge: n..7

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Zahl der Ladelisten“
verwendet wird. Andernfalls ist die Verwendung freigestellt. Dabei muss
die Gesamtzahl der Packstücke der Summe aus „Zahl der Packstücke“,
„Stückzahl“ und dem Wert „1“ für jede als „Massengut“ angemeldete Ware
entsprechen.

Versendungsland (Feld 15a)

Art/Länge: a2

Das Attribut ist zu verwenden, wenn nur ein Versendungsland angemeldet
wird. Hierbei sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden. In diesem
Fall ist das Attribut „Versendungsland“ der Datengruppe „WARE“ nicht zu
verwenden. Wird mehr als ein Versendungsland angemeldet, ist dieses
Attribut der Datengruppe „VERSANDVORGANG“ nicht zu verwenden,
sondern das Attribut „Versendungsland“ der Datengruppe „WARE“.

Bestimmungsland (Feld 17a)

Art/Länge: a2

Das Attribut ist zu verwenden, wenn nur ein Bestimmungsland angemeldet
wird. Hierbei sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden. In diesem
Fall ist das Attribut „Bestimmungsland“ der Datengruppe „WARE“ nicht zu
verwenden. Wird mehr als ein Bestimmungsland angemeldet, ist dieses
Attribut der Datengruppe „VERSANDVORGANG“ nicht zu verwenden,
sondern das Attribut „Bestimmungsland“ der Datengruppe „WARE“.

Kennzeichen beim Abgang (Feld 18)

Art/Länge: an ..27

Das Attribut ist gemäß Anhang 37 zu verwenden.

Kennzeichen beim Abgang SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Staatszugehörigkeit beim Abgang (Feld 18)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c gemäß Anhang 37 zu verwenden.

Container (Feld 19)

Art/Länge: n1

Es sind folgende Codes zu verwenden:

0: nein

1: ja

Staatszugehörigkeit bei Grenzüberschreitung (Feld 21)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c gemäß Anhang 37 zu verwenden.

Kennzeichen bei Grenzüberschreitung (Feld 21)

Art/Länge: an ..27
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Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten nach Maßgabe des
Anhangs 37 freigestellt.

Kennzeichen bei Grenzüberschreitung SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Art der grenzüberschreitenden Beförderung (Feld 21)

Art/Länge: n ..2

Die Verwendung dieses Attributs ist den Mitgliedstaaten nach Maßgabe des
Anhangs 37 freigestellt.

Verkehrszweig an der Grenze (Feld 25)

Art/Länge: n ..2

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten nach Maßgabe des
Anhangs 37 freigestellt.

Inländischer Verkehrszweig (Feld 26)

Art/Länge: n ..2

Die Verwendung dieses Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt. Wenn
es verwendet wird, ist es nach Maßgabe der Erläuterungen zu Feld 25 in
Anhang 38 zu verwenden.

Ladeort (Feld 27)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

Code für vereinbarten Ort (Feld 30)

Art/Länge: an ..17

Das Attribut kann nicht verwendet werden, wenn die Datengruppe
„KONTROLLERGEBNIS“ verwendet wird. Wird diese Datengruppe nicht
verwendet, ist die Verwendung des Attributs freigestellt. Wenn dieses
Attribut verwendet wird, ist in codierter Form der Ort anzugeben, an dem
die Waren kontrolliert werden können. Die Attribute „vereinbarter
Warenort“/„Code für vereinbarten Ort“, „bewilligter Warenort“ und „Abfer-
tigungsstelle“ können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Vereinbarter Warenort (Feld 30)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut kann nicht verwendet werden, wenn die Datengruppe
„KONTROLLERGEBNIS“ verwendet wird. Wird diese Datengruppe nicht
verwendet, ist die Verwendung dieses Attributs freigestellt. Wenn dieses
Attribut verwendet wird, ist die genaue Angabe des Ortes erforderlich, an
dem die Waren kontrolliert werden können. Die Attribute „vereinbarter
Warenort“/„Code für vereinbarten Ort“, „bewilligter Warenort“ und „Abfer-
tigungsstelle“ können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Vereinbarter Warenort SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Bewilligter Warenort (Feld 30)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist freigestellt, wenn die Datengruppe
„KONTROLLERGEBNIS“ verwendet wird. Wenn das Attribut verwendet
wird, ist die genaue Angabe des Ortes erforderlich, an dem die Waren
kontrolliert werden können. Wird die Datengruppe „KONTROLLER-
GEBNIS“ nicht verwendet, kann auch dieses Attribut nicht verwendet
werden. Die Attribute „vereinbarter Warenort“/„Code für vereinbarten
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Ort“, „bewilligter Warenort“ und „Abfertigungsstelle“ können nicht gleich-
zeitig verwendet werden.

Abfertigungsstelle (Feld 30)

Art/Länge: an ..17

Das Attribut kann nicht verwendet werden, wenn die Datengruppe
„KONTROLLERGEBNIS“ verwendet wird. Wenn diese Datengruppe nicht
verwendet wird, ist die Verwendung dieses Attributs freigestellt. Wenn es
verwendet wird, ist die genaue Angabe des Ortes erforderlich, an dem die
Waren kontrolliert werden können. Die Attribute „vereinbarter Warenort“/
„Code für vereinbarten Ort“, „bewilligter Warenort“ und „Abfertigungs-
stelle“ können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Rohmasse insgesamt (Feld 35)

Art/Länge: n..11,3

Das Attribut ist zu verwenden.

Versandbegleitdokument Sprachencode

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache des
Versandbegleitdokuments zu verwenden.

Dialogsprachenkennung beim Abgang

Art/Länge: a2

Die Verwendung des Sprachencodes in Anhang 37c ist freigestellt. Wird
dieses Attribut nicht verwendet, greift das System auf die Standardsprache
der Abgangsstelle zurück.

Datum der Anmeldung (Feld 50)

Art/Länge: n8

Das Attribut ist zu verwenden.

Ort der Anmeldung (Feld 50)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Ort der Anmeldung SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

BETEILIGTER Versender (Feld 2)

Zahl: 1

Die Datengruppe wird verwendet, wenn nur ein Versender angemeldet wird.
In diesem Fall kann die Datengruppe „BETEILIGTER Versender“ der
Datengruppe „WARE“ nicht verwendet werden.

Name (Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Straße und Hausnummer (Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Land (Feld 2)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.
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PLZ (Feld 2)

Art/Länge: an ..9

Das Attribut ist zu verwenden.

Stadt (Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

NAD SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache von Name
und Adresse (NAD SPR) zu verwenden.

Kennnummer (Feld 2)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

BETEILIGTER Empfänger (Feld 8)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn nur ein Empfänger angemeldet
wird und das Attribut „Bestimmungsland“ der Datengruppe „VERSAND-
VORGANG“ einen Mitgliedstaat oder ein EFTA-Land enthält. In diesem
Fall kann die Datengruppe „BETEILIGTER Empfänger“ der Datengruppe
„WARE“ nicht verwendet werden.

Name (Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Straße und Hausnummer (Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Land (Feld 8)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.

PLZ (Feld 8)

Art/Länge: an ..9

Das Attribut ist zu verwenden.

Stadt (Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

NAD SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache von Name
und Adresse (NAD SPR) zu verwenden.

Kennnummer (Feld 8)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

WARE

Zahl: 999
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Die Datengruppe ist zu verwenden. Wenn Ladelisten vorliegen, finden
folgende Regeln Anwendung:

— Das obligatorische Attribut „Versendungsland“ der Datengruppe
„VERSANDVORGANG“ wird auf „—“ gesetzt;

— die Datengruppe „WARE“ und gegebenenfalls die Datenuntergruppen
„HINWEIS AUF VORPAPIERE“, „VORGELEGTE UNTERLAGEN/
BESCHEINIGUNGEN“ und „BESONDERE VERMERKE“ kommen
nur einmal vor; die übrigen Datenuntergruppen der Datengruppe
„WARE“ können nicht verwendet werden;

— das Attribut „Warenbezeichnung“ enthält Hinweise auf die beigefügten
Ladelisten, „Warenbezeichnung SPR“ enthält den Sprachencode (SPR),
der für diese Hinweise verwendet wurde. Der Inhalt dieser Hinweise
kann sein:

— bei „Art der Anmeldung“ = „T1“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T2“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T2F“: „siehe Ladeliste(n)“,

— bei „Art der Anmeldung“ = „T-“:

— „T1: siehe Ladeliste(n) von … bis …“,

— „T2: siehe Ladeliste(n) von … bis …“,

— „T2F: siehe Ladeliste(n) von … bis …“;

— das Attribut „Positionsnummer“ wird auf „—“ gesetzt;

— die anderen Attribute der Datengruppe „WARE“ können nicht verwendet
werden.

Art der Anmeldung (ex Feld 1)

Art/Länge: an ..5

Das Attribut ist zu verwenden, wenn beim Attribut „Art der Anmeldung“ der
Datengruppe „VERSANDVORGANG“ die Angabe „T-“ verwendet wurde.
Andernfalls kann dieses Attribut nicht verwendet werden.

Versendungsland (ex Feld 15a)

Art/Länge: a2

Das Attribut ist zu verwenden, wenn mehr als ein Versendungsland ange-
meldet wird. Hierbei sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.
Das Attribut „Versendungsland“ der Datengruppe „VERSANDVORGANG“
kann nicht verwendet werden. Wird nur ein Versendungsland angemeldet, ist
das entsprechende Attribut der Datengruppe „VERSANDVORGANG“ zu
verwenden.

Bestimmungsland (ex Feld 17a)

Art/Länge: a2

Das Attribut ist zu verwenden, wenn mehr als ein Bestimmungsland ange-
meldet wird. Hierbei sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.
Das Attribut „Bestimmungsland“ der Datengruppe „VERSANDVORGANG“
kann nicht verwendet werden. Wird nur ein Bestimmungsland angemeldet,
ist das entsprechende Attribut der Datengruppe „VERSANDVORGANG“
zu verwenden.

Warenbezeichnung (Feld 31)

Art/Länge: an ..140

Das Attribut ist zu verwenden.

Warenbezeichnung SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Positionsnummer (Feld 32)

Art/Länge: n ..5

Das Attribut ist auch dann zu verwenden, wenn das Attribut „Positionen
insgesamt“ der Datengruppe „VERSANDVORGANG“ den Eintrag „1“
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enthält. In diesem Fall ist auch hier „1“ zu verwenden. Jede fortlaufende
Nummer darf in einer Versandanmeldung nur einmal vorhanden sein.

Warennummer (Feld 33)

Art/Länge: n ..8

Das Attribut ist mit mindestens 4, höchstens jedoch 8 Ziffern gemäß Anhang
37 zu verwenden.

Rohmasse (Feld 35)

Art/Länge: n ..11,3

Das Attribut ist nicht obligatorisch, wenn verschiedene Warenarten, die in
einer Versandanmeldung angemeldet wurden, in einer solchen Weise
verpackt wurden, dass es unmöglich ist, die Rohmasse jeder Warenart fest-
zustellen.

Eigenmasse (Feld 38)

Art/Länge: n ..11,3

Die Verwendung dieses Attributs ist nach Maßgabe des Anhangs 37 freige-
stellt.

BETEILIGTER Versender (ex Feld 2)

Zahl: 1

Die Datengruppe „BETEILIGTER Versender“ kann nicht verwendet werden,
wenn nur ein Versender angemeldet wird. In diesem Fall ist die Datengruppe
„BETEILIGTER Versender“ der „VERSANDVORGANG“-Ebene zu
verwenden.

Name (ex Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Straße und Hausnummer (ex Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Land (ex Feld 2)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.

PLZ (ex Feld 2)

Art/Länge: an ..9

Das Attribut ist zu verwenden.

Stadt (ex Feld 2)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

NAD SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache von Name
und Adresse (NAD SPR) zu verwenden.

Kennnummer (ex Feld 2)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

BETEILIGTER Empfänger (ex Feld 8)

Zahl: 1
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Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn mehr als ein Empfänger ange-
meldet wird und das Attribut „Bestimmungsland“ der Datengruppe
„WARE“ einen Mitgliedstaat oder ein EFTA-Land enthält. Wird nur ein
Empfänger angemeldet, kann die Datengruppe „BETEILIGTER Empfänger“
der Datengruppe „WARE“ nicht verwendet werden.

Name (ex Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Straße und Hausnummer (ex Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Land (ex Feld 8)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c zu verwenden.

PLZ (ex Feld 8)

Art/Länge: an ..9

Das Attribut ist zu verwenden.

Stadt (ex Feld 8)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

NAD SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache von Name
und Adresse (NAD SPR) zu verwenden.

Kennnummer (ex Feld 8)

Art/Länge: an ..17

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.

CONTAINER (Feld 31)

Zahl: 99

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn das Attribut „Container“ der
Datengruppe „VERSANDVORGANG“ den Code „1“ enthält.

Containernummer (Feld 31)

Art/Länge: an ..11

Das Attribut ist zu verwenden.

EMPFINDLICHE WAREN — CODES (Feld 31)

Zahl: 9

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn die Versandanmeldung Waren des
Anhangs 44c betrifft.

Code der empfindlichen Ware (Feld 31)

Art/Länge: n ..2

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden, wenn die Warennummer nicht
ausreicht, um eine Ware des Anhangs 44c eindeutig zu identifizieren.

Empfindliche Menge (Feld 31)

Art/Länge: n ..11,3
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Das Attribut ist zu verwenden, wenn die Versandanmeldung Waren des
Anhangs 44c betrifft.

PACKSTÜCKE (Feld 31)

Zahl: 99

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Zeichen und Nummern der Packstücke (Feld 31)

Art/Länge: an ..42

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Art der Packstücke“
andere als die in Anhang 37c aufgeführten Codes für „Massengut“ (VQ,
VG, VL, VY, VR oder VO) oder „lose“ (NE) enthält. Die Verwendung ist
freigestellt, wenn beim Attribut „Art der Packstücke“ einer der vorgenannten
Codes verwendet wurde.

Zeichen und Nummern der Packstücke SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Art der Packstücke (Feld 31)

Art/Länge: a2

Es ist der Verpackungscode in Anhang 37c zu verwenden.

Zahl der Packstücke (Feld 31)

Art/Länge: n ..5

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Art der Packstücke“
andere als die in Anhang 37c aufgeführten Codes für „Massengut“ (VQ,
VG, VL, VY, VR oder VO) oder „lose“ (NE) enthält. Es kann nicht
verwendet werden, wenn beim Attribut „Art der Packstücke“ einer der
vorgenannten Codes verwendet wurde.

Stückzahl (Feld 31)

Art/Länge: n ..5

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Art der Packstücke“ den
Code für „lose“ (NE) gemäß Anhang 37c enthält. Andernfalls kann dieses
Attribut nicht verwendet werden.

HINWEIS AUF VORPAPIERE (Feld 40)

Zahl: 9

Die Datengruppe ist nach Maßgabe des Anhangs 37 zu verwenden.

Art des Vorpapiers (Feld 40)

Art/Länge: an ..6

Wenn die Datengruppe zu verwenden ist, ist mindestens eine Art eines
Vorpapiers zu verwenden.

Zeichen des Vorpapiers (Feld 40)

Art/Länge: an ..20

Es ist die Referenznummer des Vorpapiers zu verwenden.

Zeichen des Vorpapiers SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Zusätzliche Angaben (Feld 40)

Art/Länge: an ..26

Die Verwendung des Attributs ist den Mitgliedstaaten freigestellt.
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Zusätzliche Angaben SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN (Feld 44)

Zahl: 99

Die Datengruppe ist nach Maßgabe des Anhangs 37 zu verwenden. Wenn
die Datengruppe verwendet wird, ist mindestens eines der folgenden Attri-
bute zu verwenden:

Art der Unterlage (Feld 44)

Art/Länge: an ..3

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden.

Zeichen der Unterlage (Feld 44)

Art/Länge: an ..20

Zeichen der Unterlage SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

Zusätzliche Angaben (Feld 44)

Art/Länge: an ..26

Zusätzliche Angaben SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

BESONDERE VERMERKE (Feld 44)

Zahl: 99

Die Datengruppe ist nach Maßgabe des Anhangs 37 zu verwenden. Wird die
Datengruppe verwendet, ist entweder das Attribut „Zusätzliche Angaben —
Kennung“ oder das Attribut „Text“ zu verwenden.

Zusätzliche Angaben — Kennung (Feld 44)

Art/Länge: an ..3

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden.

Ausfuhr aus EG (Feld 44)

Art/Länge: n1

Wenn das Attribut „Zusätzliche Angaben - Kennung“ den Code „DG0“ oder
„DG1“ enthält, ist das Attribut „Ausfuhr aus EG“ oder das Attribut „Ausfuhr
aus Land“ zu verwenden. Diese beiden Attribute können nicht gleichzeitig
verwendet werden. In anderen Fällen kann das Attribut nicht verwendet
werden. Wird das Attribut verwendet, sind die folgenden Codes zu
verwenden:

0 = nein

1 = ja

Ausfuhr aus Land (Feld 44)

Art/Länge: a2

Wenn das Attribut „Zusätzliche Angaben — Kennung“ den Code „DG0“
oder „DG1“ enthält, ist das Attribut „Ausfuhr aus EG“ oder das Attribut
„Ausfuhr aus Land“ zu verwenden. Diese beiden Attribute können nicht
gleichzeitig verwendet werden. In anderen Fällen kann das Attribut nicht
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verwendet werden. Wird das Attribut verwendet, ist der Ländercode gemäß
Anhang 37c zu verwenden.

Text (Feld 44)

Art/Länge: an ..70

Text SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Bestimmung der Sprache (SPR)
zu verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

ABGANGSSTELLE (Feld C)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Kennnummer (Feld C)

Art/Länge: an8

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden.

BETEILIGTER Hauptverpflichteter (Feld 50)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Kennnummer des Beteiligten (Feld 50)

Art/Länge: an ..17

Das Attribut ist zu verwenden, wenn die Datengruppe „KONTROLLER-
GEBNIS“ den Code A3 enthält.

Name (Feld 50)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Kennnummer des Betei-
ligten“ verwendet wird und die anderen Attribute dieser Datengruppe dem
System noch nicht bekannt sind.

Straße und Hausnummer (Feld 50)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Kennnummer des Betei-
ligten“ verwendet wird und die anderen Attribute dieser Datengruppe dem
System noch nicht bekannt sind.

Land (Feld 50)

Art/Länge: a2

Die Ländercodes in Anhang 37c sind zu verwenden, wenn das Attribut
„Kennnummer des Beteiligten“ verwendet wird und die anderen Attribute
dieser Datengruppe dem System noch nicht bekannt sind.

PLZ (Feld 50)

Art/Länge: an ..9

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Kennnummer des Betei-
ligten“ verwendet wird und die anderen Attribute dieser Datengruppe dem
System noch nicht bekannt sind.

Stadt (Feld 50)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Kennnummer des Betei-
ligten“ verwendet wird und die anderen Attribute dieser Datengruppe dem
System noch nicht bekannt sind.
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NAD SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache von Name
und Adresse (NAD SPR) zu verwenden, wenn das entsprechende Feld für
freien Text verwendet wird.

VERTRETER (Feld 50)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn sich der Hauptverpflichtete eines
bevollmächtigten Vertreters bedient.

Name (Feld 50)

Art/Länge: an ..35

Das Attribut ist zu verwenden.

Funktion des Vertreters (Feld 50)

Art/Länge: a ..35

Die Verwendung dieses Attributs ist freigestellt.

Funktion des Vertreters SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode in Anhang 37c zur Angabe der Sprache (SPR) zu
verwenden, wenn das entsprechende Feld für freien Text verwendet wird.

DURCHGANGSZOLLSTELLE (Feld 51)

Zahl: 9

Die Datengruppe ist nach Maßgabe des Anhangs 37 zu verwenden.

Kennnummer (Feld 51)

Art/Länge: an8

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden.

BESTIMMUNGSSTELLE (Feld 53)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Kennnummer (Feld 53)

Art/Länge: an8

Es ist der Code in Anhang 37c zu verwenden.

BETEILIGTER zugelassener Empfänger (Feld 53)

Zahl: 1

Die Datengruppe kann verwendet werden, um anzugeben, dass die Waren an
einen zugelassenen Empfänger geliefert werden.

Kennnummer des beteiligten zugelassenen Empfängers (Feld 53)

Art/Länge: an ..17

Das Attribut ist zu verwenden.

KONTROLLERGEBNIS (Feld D)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn die Anmeldung von einem zuge-
lassenen Versender abgegeben wird.

Kontrollergebnis-Code (Feld D)

Art/Länge: an2
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Es ist der Code A3 zu verwenden

Frist (Feld D)

Art/Länge: n8

Das Attribut ist zu verwenden.

VERSCHLUSS-INFO (Feld D)

Zahl: 1

Die Datengruppe ist zu verwenden, wenn die Anmeldung von einem zuge-
lassenen Versender abgegeben wird, sofern die ihm erteilte Bewilligung
dafür die Verwendung von Verschlüssen vorsieht oder wenn dem Hauptver-
pflichteten eine Bewilligung zur Verwendung von besonderen Verschlüssen
erteilt worden ist.

Verschlussanzahl (Feld D)

Art/Länge: n ..4

Das Attribut ist zu verwenden.

VERSCHLUSSKENNUNG (Feld D)

Zahl: 99

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Verschlusszeichen (Feld D)

Art/Länge: an ..20

Das Attribut ist zu verwenden.

Verschlusszeichen SPR

Art/Länge: a2

Es ist der Sprachencode (SPR) in Anhang 37c zu verwenden.

SICHERHEIT

Zahl: 9

Die Datengruppe ist zu verwenden.

Art der Sicherheitsleistung (Feld 52)

Art/Länge: n1

Es ist der Code in Anhang 38 zu verwenden.

ZEICHEN DER SICHERHEIT (Feld 52)

Zahl: 99

Diese Datengruppe ist zu verwenden, wenn das Attribut „Art der Sicherheits-
leistung“ den Code „0“, „1“, „2“, „4“ oder „9“ enthält.

Nummer der Sicherheit (Feld 52)

Art/Länge: an24

Dieses Attribut wird zur Angabe der „Nummer der Sicherheit“ verwendet,
wenn das Attribut „Art der Sicherheitsleistung“ den Code „0“, „1“, „2“,
„4“ oder „9“ enthält. In diesem Fall kann das Attribut „andere Zeichen der
Sicherheit“ nicht verwendet werden.
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Die „Nummer der Sicherheit“ wird von der Stelle der Bürgschaftsleistung
zur Kennzeichnung der einzelnen Sicherheitsleistungen vergeben und ist
wie folgt strukturiert:

Feld Inhalt Feldtyp Beispiele

1 Die letzten beiden Stellen des Jahres, in
dem die Sicherheitsleistung ange-
nommen wurde (JJ)

Numerisch 2 97

2 Kennung des Landes, in dem die
Sicherheitsleistung angenommen wurde
(ISO-Alpha-2-Ländercode)

Alphabetisch 2 IT

3 Von der Stelle der Bürgschaftsleistung
pro Jahr und Land vergebene einmalige
Kennziffer für die Annahme

Alphanumerisch 12 1234AB788966

4 Prüfziffer Alphanumerisch 1 8

5 Kennung der Einzelsicherheit durch
Sicherheitstitel (1 Buchstabe + 6
Ziffern) oder NULL für andere Arten
der Sicherheitsleistung

Alphanumerisch 7 A001017

Felder 1 und 2 siehe vorstehende Erläuterung.

In Feld 3 ist pro Jahr und Land eine von der Stelle der Bürgschaftsleistung
vergebene einmalige Kennung für die Annahme der Sicherheitsleistung
einzugeben. Möchten die nationalen Verwaltungen, dass die Nummer der
Sicherheit auch die Kennnummer der Stelle der Bürgschaftsleistung umfasst,
so können sie die ersten sechs Zeichen für die nationale Nummer der Stelle
der Bürgschaftsleistung verwenden.

In Feld 4 ist ein Wert einzugeben, der als Prüfziffer für die Felder 1 bis 3
der Nummer der Sicherheit dient. Mit diesem Feld können Fehler bei der
Erfassung der ersten vier Felder der Nummer der Sicherheit aufgedeckt
werden.

Feld 5 wird nur verwendet, wenn die Nummer der Sicherheit sich auf eine
EDV-gestützt registrierte Einzelsicherheit durch Sicherheitstitel bezieht. In
diesem Fall ist in diesem Feld die Kennziffer des Sicherheitstitels einzu-
geben.

Andere Zeichen der Sicherheit (Feld 52)

Art/Länge: an ..35

Dieses Attribut wird verwendet, wenn das Attribut „Art der Sicherheitslei-
stung“ andere Codes als „0“, „1“, „2“, „4“ oder „9“ enthält. In diesem Fall
kann das Attribut „Nummer der Sicherheit“ nicht verwendet werden.

Zugangscode

Art/Länge: an4

Das Attribut ist zu verwenden, wenn das Attribut „Nummer der Sicherheit“
verwendet wird; andernfalls ist den Mitgliedstaaten die Verwendung dieses
Attributs freigestellt. Je nach Art der Sicherheitsleistung wird die Nummer
von der Stelle der Bürgschaftsleistung, dem Sicherungsgeber oder dem
Hauptverpflichteten vergeben, um eine bestimmte Sicherheitsleistung zu
schützen.

GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNG EG

Zahl: 1
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Nicht gültig für EG (Feld 52)

Art/Länge: n1

Der Code 0 = nein ist für gemeinschaftliche Versandverfahren zu
verwenden.

GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNG NICHT EG

Zahl: 99

Nicht gültig für andere Länder (Feld 52)

Art/Länge: a2

Es sind die Ländercodes in Anhang 37c zur Angabe des betroffenen EFTA-
Landes zu verwenden.
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ANHANG 37c

ZUSÄTZLICHE CODES FÜR DAS EDV-GESTÜTZTE VERSANDVER-
FAHREN

1. Ländercodes (LAND)

Feld Inhalt Feldtyp Beispiel

1 ISO-Alpha-2-Ländercode Alphabetisch 2 IT

Es wird stets der ISO-Alpha-2-Ländercode verwendet — siehe Anhang 38.

2. Sprachencode

Es wird die ISO-Alpha-2-Kodifizierung nach ISO — 639 von 1988 ange-
wendet.

3. Warennummer

Feld Inhalt Feldtyp Beispiel

1 HS6 Numerisch 6 (links-
bündig)

010290

Es ist der sechsstellige Code des Harmonisierten Systems (HS6) zu
verwenden. Die Warennummer kann für einzelstaatliche Zwecke auf 8
Stellen erweitert werden.

4. Code der empfindlichen Waren

Feld Inhalt Feldtyp Beispiel

1 Zusätzliche Kennziffer für empfindliche
Waren

Numerisch ..2 2

Dieser Code dient, wie in Anhang 44c dargelegt, der Erweiterung des HS6-
Codes, wenn dieser zur Identifizierung empfindlicher Waren nicht ausreicht.

5. Verpackungscode

(UN/ECE Empfehlung Nr. 21/Rev.1 — August 1994)

Ampulle, geschützt AP

Ampulle, ungeschützt AM

Balken GI

Balken, im Bündel/Bund GZ

Ballen, gepresst BL

Ballen, nicht gepresst BN

Ballon, geschützt BP

Ballon, ungeschützt BF

Barren IN
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Barren, im Bündel/Bund IZ

Becher CU

Behälter BI

Beutel, klein SH

Beutel, Tasche PO

Beutel, Tüte BG

Bierkasten CB

Blech SM

Bohle PN

Bohlen, im Bündel/Bund PZ

Bottich, Wanne, Kübel, Zuber, Bütte, Fass TB

Brett BD

Bretter, im Bündel/Bund BY

Bund BH

Bündel („bundle“) BE

Bündel („truss“) TS

Deckelkorb HR

Dose, rechteckig CA

Dose, zylindrisch CX

Eimer BJ

Einmachglas JR

Fass („barrel“) BA

Fass („butt“) BU

Fass („keg“) KG

Fass („vat“) VA

Fass, Hohlmaß etwa 240 l („hogshead“) HG

Fass, Hohlmaß etwa 40 l („firkin“) FI

Fass, hölzern („cask“) CK

Feldkiste FO

Filmpack FP

Flasche, geschützt, bauchig BV
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Flasche, geschützt, zylindrisch BQ

Flasche, ungeschützt, bauchig BS

Flasche, ungeschützt, zylindrisch BO

Flaschenkasten, Flaschengestell BC

Gasflasche GB

Glasballon, geschützt DP

Glasballon, ungeschützt DJ

Glaskoben FL

Glasröhrchen VI

Handkoffer SU

Haspel, Spule RL

Henkelkrug PH

Hülle, Deckel, Überzug CV

Jutesack JT

Käfig CG

Kanister CI

Kanister, rechteckig JC

Kanister, zylindrisch JY

Karton CT

Kasten BX

Kiste („case“) CS

Kiste („chest“) CH

Koffer TR

Konservendose TN

Korb BK

Korbflasche WB

Korbflasche, geschützt CP

Korbflasche, ungeschützt CO

Krug JG

Kübel PL
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Kufenbrett SL

Lattenkiste CR

Massengut, fest, feine Teilchen („Pulver“) VY

Massengut, fest, große Teilchen („Knollen“) VO

Massengut, fest, körnige Teilchen („Körner“) VR

Massengut, flüssig VL

Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anor-
malem Druck)

VQ

Massengut, Gas (bei 1 031 mbar und 15 ºC) VG

Matte MT

Mehrlagiger Beutel/Tüte MB

Mehrlagiger Papiersack MS

Milchkanne CC

Milchkasten MC

Netz NT

Nicht verpackt oder nicht abgepackt NE

Obststeige FC

Päckchen PA

Packung/Packstück PK

Paket PC

Platte PG

Platten, im Bündel/Bund PY

Rahmen FR

Ring RG

Rohr („pipe“) PI

Rohr („tube“) TU

Rohre („pipes“), im Bündel/Bund PZ

Rohre („tubes“), im Bündel/Bund TZ
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Rolle RO

Rotnetz RT

Sack SA

Sarg CJ

Schachtel NS

Schrumpfverpackt SW

Seekiste SE

Segeltuch CZ

Spindel SD

Spraydose AE

Spule BB

Spule („coil“) CL

Stab BR

Stab, Stange RD

Stäbe, im Bündel/Bund BZ

Stäbe, Stangen, im Bündel/Bund RZ

Stamm LG

Stämme, im Bündel/Bund LZ

Steige („framed crate“) FD

Steige („shallow crate“) SC

Streichholzschachtel MX

Tafel, Bogen, Platte ST

Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund SZ

Tank, rechteckig TK

Tank, zylindrisch TY

Teekiste TC

Tonne („tun“) TO

Topf PT

Tray-Packung PU

Trog, Tablett, Schale, Mulde PU

Trommel, Fass („drum“) DR

Truhe CF
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Tube TD

Umschlag EN

Vakuumverpackt VP

Verschlag SK

Weidenkorb CE

Wickel BT

Zerstäuber AT

Zylinder CY

6. Codes der vorgelegten Unterlage/Bescheinigungen

(numerische Codes aus dem UN-Handbuch für den elektronischen Datenaus-
tausch für Verwaltung, Handel und Verkehr (EDIFACT): Liste der Codes für
die Datenelemente 1001, Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert)

Konformitätsbescheinigung 2

Qualitätszeugnis 3

Warenverkehrsbescheinigung A.TR.1 18

Containerliste 235

Packliste 271

Proformarechnung 325

Handelsrechnung 380

Hausfrachtbrief 703

Sammelkonnossement 704

Konnossement 705

Hauskonnossement 714

SMGS-Begleitliste 722

LKW-Frachtbrief 730

Luftfrachtbrief 740

Luftfrachtbrief, ausgestellt von der Fluggesellschaft (Master
air waybill)

741

Paketkarte (Postpakete) 750

Multimodales/kombiniertes Transportdokument (generisch) 760

Frachtmanifest 785
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Ladungsverzeichnis 787

Versandschein T 820

Versandschein T1 821

Versandschein T2 822

Kontrollexemplar T5 823

Versandschein T2L 825

Ausfuhranmeldung 830

Pflanzengesundheitszeugnis 851

Genusstauglichkeitsbescheinigung 852

Tierärztliches Gesundheitszeugnis 853

Ursprungszeugnis 861

Ursprungserklärung 862

Präferentieller Ursprungsnachweis 864

APS-Ursprungszeugnis 865

Einfuhrlizenz 911

Frachtanmeldung (Ankunft) 933

Ausfuhrgenehmigung für Embargowaren 941

TIF-Vordruck 951

Carnet TIR 952

Warenverkehrsbescheinigung EUR 1 954

Carnet ATA 955

Sonstige zzz

7. Code für zusätzliche Angaben/Besondere Vermerke

Es sind folgende Codes zu verwenden:

DG0 = Beschränkungen unterliegende Ausfuhr aus einem EFTA-Land oder
Beschränkungen unterliegende Ausfuhr aus EG

DG1 = Abgabenpflichtige Ausfuhr aus einem EFTA-Land oder abgaben-
pflichtige Ausfuhr aus der EG

DG2 = AUSFUHR

Zusätzliche Codes für besondere Vermerke können auch auf nationaler Ebene
festgelegt werden.

8. Kennnummer der Zollstelle

Feld Inhalt Feldtyp Beispiel

1 Codes des Landes, in dem die Zollstelle
liegt (siehe LAND)

Alphabetisch 2 IT

2 Nationale Kennnummer der Zollstelle Alphanumerisch 6 0830AB
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Feld 1 wie vorstehend erklärt.

In Feld 2 ist ein sechsstelliger alphanumerischer Code einzugeben. Mit
diesen sechs Stellen können die nationalen Verwaltungen gegebenenfalls
auch eine Hierarchie der Zollstellen festlegen.
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ANHANG 38

CODES, DIE AUF DEM EINHEITSPAPIER ZU VERWENDEN
SIND (1)►M8 (2) ◄

Feld Nr. 1: Anmeldung

Erstes Unterfeld

Folgende Kurzbezeichnungen sind zu verwenden:

EX: — Anmeldung zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
(ausgenommen Beziehungen zur EFTA)

— Anmeldung zur Versendung von
►C2 Nichtgemeinschaftswaren ◄ im Warenverkehr zwischen
zwei Mitgliedstaaten

IM: — Anmeldung zur Überführung einer in das Zollgebiet der Gemein-
schaft eingeführten Ware in ein Zollverfahren (ausgenommen
Beziehungen zur EFTA)

— Anmeldung zur Überführung einer Nichtgemeinschaftsware in ein
Zollverfahren im Rahmen eines Warenverkehrs zwischen zwei
Mitgliedstaaten (ausgenommen Beziehungen zur EFTA)

EU: — Anmeldung zur Ausfuhr in einen EFTA-Staat

— Anmeldung zur Einfuhr aus einem EFTA-Staat

COM: — Anmeldung von Gemeinschaftswaren, die während einer Überg-
angszeit nach dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten besonderen
Maßnahmen unterliegen

— Anmeldung zur Überführung von Waren mit Vorfinanzierung in ein
Zollager oder in eine Freizone

— Anmeldung zur Überführung von Gemeinschaftswaren in ein Lage-
rverfahren

— Anmeldung von Gemeinschaftswaren im Rahmen des Warenver-
kehrs zwischen Teilen des Zollgebiets der Gemeinschaft, in denen
die Vorschriften der Richtlinie 77/388/EWG anwendbar sind, und
solchen Teilen dieses Gebiets, in denen diese Vorschriften nicht
gelten, sowie im Rahmen des Warenverkehrs zwischen den Teilen
dieses Gebiets, in denen diese Vorschriften nicht anwendbar sind.

Zwei tes Unterfe ld

Folgende Codes sind zu verwenden:

0: Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr

Dieser Code ist nicht zu verwenden, wenn Waren im Rahmen eines Verfah-
rens der vorübergehenden Ausfuhr (siehe Code 6) wiedereingeführt werden.

1: Endgültige Ausfuhr

Dieser Code ist nicht zu verwenden, wenn Waren im Rahmen eines Verfah-
rens der vorübergehenden Einfuhr (siehe Code 3) wiederausgeführt werden.

2: Vorübergehende Ausfuhr

3: Wiederausfuhr

Dieser Code ist für Fälle der vorübergehenden Ausfuhr nicht zu verwenden
(siehe Code 2). Er kann nur für Waren verwendet werden, die zuvor in den
betreffenden Mitgliedstaat vorübergehend eingeführt oder die nach vorhe-
riger vorübergehender Einfuhr in ein Lagerverfahren übergeführt worden
sind.

4: Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr

Dieser Code ist für Fälle der Wiedereinfuhr nicht zu verwenden (siehe Code
6).
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5: Vorübergehende Einfuhr

6: Wiedereinfuhr

Dieser Code kann nur für Waren verwendet werden, die zuvor vorüberge-
hend ausgeführt worden sind.

7: Überführung in ein Lagerverfahren, einschließlich Verbringen in sonstige
Räumlichkeiten unter zollamtlicher Überwachung

9: ►C4 Umwandlungsverfahren ◄

Drit tes Unterfeld

Dieses Unterfeld ist nur auszufüllen, wenn der Vordruck für ein gemeinschaft-
liches Versandverfahren oder als Nachweis für den Gemeinschaftscharakter der
Waren verwendet wird.

Folgende Kurzbezeichnungen sind zu verwenden:

T1: Waren, die im externen gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert
werden sollen.

T2: Waren, die gemäß den Artikeln 163 oder 165 des Zollkodex, außer im
Falle des Artikels 340c Absatz 1, im internen gemeinschaftlichen
Versandverfahren befördert werden sollen.

T2F: Waren, die gemäß Artikel 340c Absatz 1 im internen gemeinschaftli-
chen Versandverfahren befördert werden sollen.

T: Gemischte Sendungen gemäß Artikel 351. In diesem Fall ist der freie
Raum hinter der Kurzbezeichnung „T“ durchzustreichen.

T2L: Versandpapier zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters der Waren.

T2LF: Versandpapier zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters von Waren
mit Bestimmung in oder Herkunft aus einem Teil des Zollgebiets der
Gemeinschaft, in dem die Richtlinie 77/388/EWG keine Anwendung
findet.

Feld Nr. 10: Erstes Bestimmungsland

Die Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (1), eist anwendbar, insbesondere
Artikel 9 Absatz 1.

Feld Nr. 11: Handelsland

Die Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (1), ist anwendbar, insbesondere
Artikel 9 Absatz 1.

Feld Nr. 11: Handelsland

Die Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (2), ist anwendbar, insbesondere
Artikel 9 Absatz 1.

Feld Nr. 15b: Code Versendungs-/Ausfuhrregion

Die Codes sind von den Mitgliedstaaten festzulegen.

Feld Nr. 17a: Code Bestimmungsland

Die Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (2), ist anwendbar, insbesondere
Artikel 9 Absatz 1.

Feld Nr. 17b: Code Bestimmungsregion

Die Codes sind von den Mitgliedstaaten festzulegen.
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Feld Nr. 18: Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels beim Abgang/bei der
Ankunft

Die für Feld Nr. 15a vorgesehenen Codes sind zu verwenden.

Feld Nr. 19: Container

Folgende Codes sind zu verwenden:

0: Nicht in Containern beförderte Waren

1: In Containern beförderte Waren

Feld Nr. 20: ►C2 Lieferbedingung ◄

Die Codes und Angaben, die gegebenenfalls in den ersten beiden Unterfeldern
dieses Feldes einzutragen sind, sind folgende:

Erstes Teilfeld Bedeutung Zweites Teilfeld

Incoterms
Code

Incoterms CCI/ECE Genf Anzugebender Ort

EXW Ab Werk Standort des Werks

FCA Franco Spediteur … vereinbarter Punkt

FAS Franco längsseits Schiff vereinbarter Verladehafen

FOB Franco Bord vereinbarter Verladehafen

CFR Kosten und Fracht (C&F) vereinbarter Bestimmungshafen

CIF Kosten, Versicherung, Fracht
(CAF)

vereinbarter Bestimmungshafen

CPT Fracht, Porto bezahlt bis vereinbarter Bestimmungshafen

CIP Fracht, Porto bezahlt, einschließ-
lich Versicherung bis

vereinbarter Bestimmungshafen

DAF Frei Grenze vereinbarter Lieferort an der Grenze

DES Frei „ex ship“ vereinbarter Bestimmungshafen

DEQ Frei Kai verzollt … vereinbarter Hafen

DDU Frei unverzollt vereinbarter Bestimmungsort im Einfuhrland

DDP Verzollt vereinbarter Lieferort im Einfuhrland

XXX Andere Lieferbedingungen als
vorstehend angegeben

genaue Angabe der im Vertrag enthaltenen
Bedingungen

Im dritten Unterfeld können die Mitgliedstaaten die Angabe folgender Einzel-
heiten verlangen:

1: Ort in dem betreffenden Mitgliedstaat

2: Ort in einem anderen Mitgliedstaat

3: Andere Orte (außhalb des Gebiets der Gemeinschaft)

Feld Nr. 21: Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförde-
rungsmittels

Es gelten die für Feld 15a vorgesehenen Codes.

Feld Nr. 22: Rechnungswährung

Die Rechnungswährung wird mit dem ISO-Alpha-3-Währungscode (ISO 4217)
angegeben.
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Die Mitgliedstaaten können jedoch weiterhin die gemäß Artikel 9 der Verord-
nung (EG) Nr. 1172/95 (1) angenommenen dreistelligen Codes der
Geonomenklatur anwenden.

Feld Nr. 24: Art des Geschäfts

Die Codes sind in nachstehender Liste aufgeführt.

Die Mitgliedstaaten, die diese Angabe fordern, müssen die einziffrigen Codes
der Spalte A verwenden, mit Ausnahme gegebenenfalls des Codes 9, und diese
Ziffer im linken Teil des Feldes angeben lassen. Sie können vorsehen, daß im
rechten Teil des Feldes eine zweite Ziffer aus Spalte B angefügt wird.

Spalte A Spalte B

1. Geschäfte mit Eigentumsübergang (tatsächlich
oder beabsichtigt) und mit Gegenleistung
(finanziell oder anderweitig) (ausgenommen
die unter den Codes 2, 7 und 8 zu erfassenden
Geschäfte) (1) (2) (3)

1. Endgültiger Kauf/Verkauf (2)

2. Ansichts- oder Probesendungen, Sendungen
mit Rückgaberecht und Kommissions-
geschäfte

3. Kompensationsgeschäfte (Tauschhandel)

4. Verkauf an ausländische Reisende für deren
persönlichen Bedarf

5. Finanzierungsleasing (Mietkauf) (3)

2. Rücksendung von Waren, die bereits unter
Code 1 erfaßt wurden (4); Ersatzlieferungen
ohne Entgelt (4)

1. Rücksendung von Waren

2. Ersatz für zurückgesandte Waren

3. Ersatz (z. B. wegen Garantie) für nicht
zurückgesandte Waren

3. Geschäfte (nicht vorübergehender Art) mit
Eigentumsübertragung, jedoch ohne Gegenlei-
stung (finanziell oder anderweitig.

1. Warenlieferungen im Rahmen von durch die
Europäische Gemeinschaft ganz oder teilweise
finanzierten Hilfsprogrammen

2. Andere Hilfslieferungen öffentlicher Stellen

3. Sonstige Geschäfte

4. Andere

4. Warensendung zur Lohnveredelung (5)oder
Reparatur (6)(ausgenommen die unter Code 7
zu erfassenden Warensendungen)

1. Lohnveredelung

2. Reparatur und Wartung gegen Entgelt

3. Reparatur und Wartung ohne Entgelt

5. Warensendung nach Lohnveredelung (5) oder
Reparatur (6)(ausgenommen die unter Code 7
zu erfassenden Warensendungen)

1. Lohnveredelung

2. Reparatur und Wartung gegen Entgelt

3. Reparatur und Wartung ohne Entgelt

6. Geschäfte ohne Eigentumsübergang, und zwar
Miete, Leihe, Operate Leasing (7)sonstige
vorübergehende Verwendung (8), außer Lohn-
veredelungs- und Reparaturvorgängen (Liefe-
rung und Rücksendung)

1. Miete, Leihe, Operate Leasing

2. Sonstige vorübergehende Verwendung

7. Warensendung im Rahmen gemeinsamer
Verteidigungsprogramme oder anderer
gemeinsamer zwischenstaatlicher Programme
(z. B. Airbus)

8. Lieferung von Baumaterial und Ausrüstungen
im Rahmen von Bau- und Anlagebauarbeiten
als Teil eines Generalvertrags (9)

9. Andere Geschäfte
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(1) Hier ist die Mehrzahl der Ausfuhren und Einfuhren zu erfassen, d. h. die Geschäfte, bei denen
— das Eigentum zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden wechselt
und
— eine Zahlung oder Sachleistung (Tauschhandel) erfolgt oder erfolgen wird.

Dies gilt auch für Bewegungen von Waren zwischen Einheiten eines Unternehmens bzw. der gleichen Unterneh-
mensgruppe oder an/von Verteilungszentren, es sei denn, für diese Warensendungen erfolgt keine Bezahlung
oder sonstige Gegenleistung (in diesem Fall wäre das Geschäft unter Code 3 zu erfassen).

(2) Einschließlich Ersatzlieferungen von Ersatzteilen oder anderen Waren gegen Entgelt.
(3) Einschließlich Finanzierungsleasing (Mietkauf): Die Leasingzahlungen sind so berechnet, daß sie den ganzen

oder fast den ganzen Warenwert abdecken. Die Vorteile und Risiken des Eigentums gehen auf den Leasin-
gnehmer über; bei Vertragsende wird der Leasingnehmer auch rechtlich Eigentümer.

(4) Rücksendung und Ersatzlieferungen von Waren, die ursprünglich unter den Codes 3 bis 9 der Spalte A registriert
wurden, sind unter dem entsprechenden Code zu erfassen.;

(5) Unter den Codes 4 und 5 der Spalte A werden Lohnveredelungsverkehre, unter oder nicht unter zollamtlicher
Überwachung, erfaßt. Die vom Veredeler für eigene Rechnung vorgenommene Veredelung ist nicht unter diesen
Codes zu erfassen, sondern unter Code 1 der Spalte A.

(6) Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Funktion. Damit kann auch ein gewisser
Umbau oder eine Verbesserung verbunden sein.

(7) Operate Leasing: alle Leasingverträge, die nicht Finanzierungsleasing sind (siehe Fußnote 3). (3).
(8) Hier sind alle zur Wiedereinfuhr/Wiederausfuhr ohne Eigentumsübertragung ausgeführten/eingeführten Waren

zu erfassen.
(9) Unter Code 8 der Spalte A sind nur jene Geschäfte zu erfassen, bei denen keine einzelnen Lieferungen in Rech-

nung gestellt werden, sondern eine einzige Rechnung den Gesamtwert der Arbeiten erfaßt. Wenn dies nicht der
Fall ist, sind die Geschäfte unter Code 1 zu erfassen.“

Feld Nr. 25: Verkehrszweig ►C2 an der der Grenze ◄

Folgende Codes sind zu verwenden:

A: Einziffriger Code (obligatorisch)

B: Zweiziffriger Code (zweite Ziffer freigestellt)

A B Bezeichnung

1 10 Seeverkehr

12 Waggon auf Seeschiff

16 Straßenfahrzeug mit eigenem Antrieb auf Seeschiff

17 Anhänger oder Auflieger auf Seeschiff

18 Binnenschiff auf Seeschiff

2 20 Eisenbahnverkehr

23 Straßenfahrzeug auf Eisenbahn

3 30 Straßenverkehr

4 40 Luftverkehr

5 50 Postsendungen

7 70 Rohrleitungen

8 80 Binnenschiffahrt

9 90 Eigener Antrieb

Feld Nr. 26: Inländischer Verkehrszweig

Es gelten die für Feld Nr. 25 anwendbaren Codes.

Feld Nr. 27: Ladeort/Entladeort

Von den Mitgliedstaaten festzulegen.

Feld Nr. 28: Finanz- und Bankangaben

Von den Mitgliedstaaten festzulegen.

Feld Nr. 29: Ausgangs-/Eingangszollstelle

In Erwartung einer Harmonisierung dieser Codes auf Gemeinschaftsebene sind
diese Codes zunächst durch die Mitgliedstaaten festzulegen (die Verwendung
von Codes statt Langschrift ist den Mitgliedstaaten freigestellt).
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Feld Nr. 33: Warennummer

Erstes Unterfeld (8 Ziffern)

Entsprechend den Vorschriften der Kombinierten Nomenklatur auszufüllen.

Wird der Vordruck für ein gemeinschaftliches Versandverfahren verwendet, so
ist in dieses Unterfeld mindestens der sechsstellige Code des Harmonisierten
Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren einzutragen. Es ist jedoch
nach Massgabe der Kombinierten Nomenklatur auszufüllen, wenn eine Gemein-
schaftsbestimmung dies vorschreibt.

Zwei tes Unterfe ld (2 Zeichen)

Entsprechend dem Taric auszufüllen (zwei Ziffern betreffend die Anwendung
besonderer Gemeinschaftsmaßnahmen zur Erfüllung der Förmlichkeiten am
Bestimmungsort).

Dr i t tes Unterfeld (4 Zeichen)

Entsprechend dem Taric auszufüllen (erster zusätzlicher Code).

Vier tes Unterfeld (4 Zeichen)

Entsprechend dem Taric auszufüllen (zweiter zusätzlicher Code).

Fünftes Unterfeld (4 Zeichen)

Codes von den betreffenden Mitgliedstaaten festzulegen.

Feld Nr. 34a: Code Ursprungsland

Die für Feld Nr. 15a vorgesehenen Codes sind zu verwenden.

Feld Nr. 34b: Code Ursprungs-/Herstellungsregion

Die Codes sind von den Mitgliedstaaten festzulegen.

Feld Nr. 36: Präferenz

Die erste Ziffer des Codes

1) Die erste Ziffer des Codes

Code ►C2 Abgabenbegünstigung ◄

0 Keiner der folgenden Fälle

1 Zollverfahren erga omnes (ohne Präferenznachweis)

2 Allgemeine Zollpräferenzen (APS)

3 Andere Zollpräferenzen (EUR.1, ATR (a) oder gleichwertiges
Dokument)

(a) Wenn diese Bescheinigung zum Nachweis der Ursprungseigenschaft verwendet wird.

2) Die beiden folgenden Ziffern des Codes

Code Zollverfahren

00 Keiner der nachstehenden Fälle

10 Zollaussetzung

15 Zollaussetzung mit besonderer Verwendung

18 Zollaussetzung mit Bescheinigung über die Beschaffenheit der
Ware

19 Zollaussetzung für mit Luftfahrttauglichkeitsbescheinigung einge-
führte Waren (2)

20 Zollkontingent (1)
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Code Zollverfahren

23 Zollkontingent mit besonderer Verwendung (1)

25 Zollkontingent mit Bescheinigung über die Beschaffenheit der
Ware (1)

28 Zollkontingent nach passiver Veredelung (1)

40 Besondere Verwendung nach dem Gemeinsamen Zolltarif

50 Bescheinigung über die Beschaffenheit der Ware.

99 Keine Abgabenerhebung nach Maßgabe der Vorschriften der
Gemeinschaft oder aufgrund der von der Gemeinschaft geschlos-
senen Abkommen über eine Zollunion.

(1) In den Fällen, in denen das beantragte Zollkontingent erschöpft ist, können die
Mitgliedstaaten vorsehen, daß der Antrag für die Durchführung jeder anderen beste-
henden Präferenz gilt.

►M22 (2) Verordnung (EG) Nr. 1147/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 zur zeitweiligen
Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte Waren,
die mit Luftfahrttauglichkeitsbescheinigungen eingeführt werden (ABl. L 17 vom
29.6.2002) ◄

Feldt Nr 37: Verfahren (bei der Einfuhr/bei der Ausfuhr)

A. Erstes Unterfe ld

Die in diesem Unterfeld enthaltenen Codes stellen eine Weiterentwicklung
der im zweiten Unterfeld des Feldes Nr. 1 anzugebenden Codes dar.

Es handelt sich um einen vierstelligen Code, der aus einem zweistelligen
Element zur Bezeichnung des angemeldeten Verfahrens und aus einem
weiteren zweistelligen Element zur Bezeichnung des vorangegangenen
Verfahrens besteht. Die Liste der zweistelligen Elemente ist nachstehend
aufgeführt.

Als vorangegangenes Verfahren gilt das Verfahren, in dem sich die Waren
befanden, bevor sie in das beantragte Verfahren übergeführt wurden.

Falls das vorangegangene Verfahren ein Lagerverfahren oder ein Verfahren
der vorübergehenden Verwendung war oder die Ware aus einer Freizone
kommt, ist der entsprechende Code nur zu verwenden, wenn die betreffende
Ware nicht vorher zu einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
übergeführt wurde (aktiver Veredelungsverkehr, passiver Veredelungsver-
kehr, Umwandlungsverkehr).

Beispiel: Wiederausfuhr von Waren, die zum aktiven Veredelungsverkehr
(Nichterhebungsverfahren) und danach in ein Zollagerverfahren übergeführt
wurden: Code 3151 (und nicht 3171) (erster Vorgang: 5100; zweiter
Vorgang: 7151; Wiederausfuhr: 3151)

Desgleichen gilt die Überführung von Waren in eines der vorgenannten Zoll-
verfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung anläßlich der Wiedereinfuhr von
Waren, die zuvor vorübergehend ausgeführt worden waren, als einfache Ein-
fuhr im Rahmen dieses Verfahrens. Die Wiedereinfuhr wird erst erfaßt,
wenn die Waren in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden.

Beispiel: Überführung von Waren in den zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr, die im Rahmen des passiven Veredelungsverkehrs ausgeführt und
bei der Wiedereinfuhr ►C4 in das Zollagerverfahren übergeführt ◄
worden waren: Code 6121 (und nicht 6171) (erster
Vorgang = vorübergehende Ausfuhr zur passiven Veredelung = 2100;
►C4 zweiter Vorgang = Zollagerverfahren = 7121; ◄ dritter
Vorgang = Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr = 6121)

Verzeichnis der Verfahren mit Codes

Je zwei von diesen Grundelementen müssen zusammengestellt werden, um
einen vierstelligen Code zu erhalten.
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01 Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr mit

gleichzeitiger Wiederversendung im Rahmen des Warenverkehrs
zwischen Teilen des Zollgebiets der Gemeinschaft, in denen die
Vorschriften der Richtlinie 77/388/EWG des Rates (1)anwendbar
sind, und solchen Teilen dieses Gebiets, in denen diese Vorschriften
nicht gelten, sowie auf den Warenverkehr zwischen den Teilen
dieses Gebiets, in denen diese Vorschriften nicht anwendbar sind (2)

Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr mit
gleichzeitiger Wiederversendung im Rahmen des Warenverkehrs
zwischen der Gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra sowie
zwischen der Gemeinschaft und der Republik San Marino (3).

02 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zur Durchführung
eines aktiven Veredelungsverkehrs (Verfahren der Zollrückvergü-
tung) (4).

05 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr und gleichzeitige
Überführung in ein anderes als unter 02 und 51 genannten Verfahren
der aktiven Veredelung

07 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr und gleichzeitige
Überführung in ein Lagerverfahren (einschließlich andere Räumlich-
keiten unter Steueraufsicht)

08 a) Im Rahmen des aktiven Veredelungsverkehrs (Verfahren der Zoll-
rückvergütung) in einem anderen Mitgliedstaat in den zoll- und
steuerrechtlich freien Verkehr überführte Waren.

10 Endgültige Versendung/Ausfuhr

21 Vorübergehende Versendung/Ausfuhr zu anderen als unter 25
genannten passiven Veredelung (5)

22 Vorübergehende Versendung/Ausfuhr zu anderen passiven Verede-
lungen als unter 21 und 25 genannt

23 Vorübergehende Versendung/Ausfuhr zum Zwecke des Wiederver-
bringens/der Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand

24a) Zuvor in einem anderen Mitgliedstaat ►C4 in die passive
Veredelung ◄ übergeführte Waren

25 Vorübergehende Ausfuhr in allen Fällen, in denen die wirtschaftliche
passive Veredelung für Textilien nach der Verordnung (EWG)
Nr. 636/82 anzuwenden ist.

31 Wiederversendung/Wiederausfuhr

40 Gleichzeitige Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr ohne steuerbefreiende Lieferung

41 ►C3 Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr
im Rahmen eines aktiven Veredelungsverkehrs (Zoll-
rückvergütung) ◄

42 ►C3 Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr
mit steuerbefreiender Lieferung ◄

43 Gleichzeitige Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr im Rahmen von besonderen Maßnahmen für die Erhebung
eines Betrags während der Übergangszeit nach Beitritt neuer
Mitgliedstaaten

44 a) Im Rahmen eines aktiven Veredelungsverkehrs (Verfahren der Zoll-
rückvergütung) in einem anderen Mitgliedstaat in den zoll- und
steuerrechtlich freien Verkehr übergeführte Waren (4).

45 Teilweise Überführung in den zum zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr und in ein lagerverfahren (einschließlich andere Räumlich-
keiten unter Steueraufsicht)

46 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Rahmen des
aktiven Veredelungsverkehrs (Zollrückvergütung) in den Räumlich-
keiten eines Zollagers (4)

47 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Rahmen des
aktiven Veredelungsverkehrs (Zollrückvergütung) in einer Freizone
oder einem Freilager
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49 Überführung von Gemeinschaftswaren in den (einfuhrumsatzsteuer-

rechtlich) freien Verkehr im Rahmen des Warenverkehrs zwischen
Teilen des Zollgebiets der Gemeinschaft, in denen die Vorschriften
der Richtlinie 77/388/EWG anwendbar sind, und solchen Teilen
dieses Gebietes, in denen diese Vorschriften nicht gelten, sowie auf
den Warenverkehr zwischen den Teilen dieses Gebietes, in denen
diese Vorschriften nicht anwendbar sind

Überführung von Waren in den steuerrechtlich freien Verkehr von
Waren im Rahmen des Warenverkehrs zwischen der Gemeinschaft
und dem Fürstentum Andorra sowie zwischen der Gemeinschaft
und der Republik San Marino

51: Überführung in den aktiven Veredelungsverkehr (Nichterhebungs-
verfahren) (1).

52: Überführung in ein anderes als unter 02 und 51 genanntes Verfahren
der aktiven Veredelung

53: Einfuhr zwecks Überführung in die vorübergehende Verwendung

54 a): Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat zu einem Verfahren des
aktiven Veredelungsverkehrs — Nichterhebungsverfahren — (2)
übergeführt oder in einem solchen gewonnen wurden (ohne in den
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt worden zu sein)

55 Überführung in ein Lagerverfahren unter gleichzeitiger Überführung
in den aktiven Veredelungsverkehr (Nichterhebungsverfahren) (1)in
den Räumlichkeiten eines Zollagers

56 Überführung in ein Lagerverfahren unter gleichzeitiger Abfertigung
zum aktiven Veredelungsverkehr (Nichterhebungsverfahren) in eine
Freizone oder ein Freilager

57 Beförderung von im aktiven Veredelungsverkehr befindlichen Waren
oder Erzeugnissen bei Anwendung des Nichterhebungsverfahrens (3).

61 Wiedereinfuhr mit gleichzeitiger Überführung in den zoll- und steu-
errechtlich freien Verkehr ohne steuerbefreiende Lieferung

62 Wiederverbringen und Überführung in den steuerrechtlich freien
Verkehr im Rahmen des Warenverkehrs zwischen Teilen des Zollge-
biets der Gemeinschaft, in denen die Vorschriften der Richtlinie 77/
388/EWG anwendbar sind, und solchen Teilen dieses Gebiets, in
denen diese Vorschriften nicht gelten, sowie auf den Warenverkehr
zwischen den Teilen dieses Gebiets, in denen diese Vorschriften
nicht anwendbar sind

Wiederverbringen und Überführung zum steuerrechtlich freien
Verkehr im Rahmen des Warenverkehrs zwischen der Gemeinschaft
und dem Fürstentum Andorra sowie zwischen der Gemeinschaft und
der Republik San Marino

63 Wiedereinfuhr und gleichzeitige Überführung in den zoll- und steu-
errechtlich freien Verkehr mit steuerbefreiender Lieferung

65 Wiedereinfuhr und gleichzeitig Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr und in einen anderen als unter 02 und 51 genannten
aktiven Veredelungsverkehr

67 Wiedereinfuhr und gleichzeitig Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr und in ein Lagerverfahren (einschließlich andere
Räumlichkeiten unter Steueraufsicht)

71 Überführung von Waren zu einem Zollagerverfahren (einschließlich
andere Räumlichkeiten unter Steueraufsicht)

72 Überführung von aus dem betreffenden Mitgliedstaat stammenden
Waren zu einem Lagerverfahren (einschließlich der Verbringung in
andere Räumlichkeiten unter Steueraufsicht)

73 Überführung von Gemeinschaftswaren zu einem Lagerverfahren
(einschließlich der Verbringung in andere Räumlichkeiten unter
Steueraufsicht)
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76 Überführung in ein Ausfuhrlager oder einer Freizone zwecks

Ausfuhr in unverändertem Zustand mit Vorfinanzierung der Ausfuh-
rerstattungen (1).

77 Überführung von Vearbeitungserzeugnissen oder von aus Grunder-
zeugnissen hergestellten Waren in ein Lager zwecks Ausfuhr mit
Vorfinanzierung von Ausfuhrerstattungen (2).

78 Überführung in eine Freizone mit Ausnahme des Falls von Code 76

91 Überführung in Umwandlungsverkehr

92 a) Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat ►C4 in das
Umwandlungsverfahren ◄ übergeführt oder in einer solchen
gewonnen wurden (ohne dort in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt worden zu sein)

93 Zerstörung oder Vernichtung (unter zollamtlicher Überwachung)

94 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zur besonderen
Verwendung unter zollamtlicher Überwachung

95 Bevorratung

96 Verkaufsstellen unter zollamtlicher Überwachung in Häfen und
Flughäfen

Anmerkung: Außerdem kann mit dem Code 00 angegeben werden, daß es
ein vorangegangenes Verfahren nicht gegeben hat (zweites Element).

a) Diese Codes können nicht als erstes Element des Verfahrens verwendet
werden, sondern dienen nur zur Angabe des vorangegangenen Verkehrs.
Beispiel: 4054 = Abfertigung zum zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr von Waren, die zuvor in einem anderen Mitgliedstaat zu einem
aktiven Veredelungsverkehr — Nichterhebungsverfahren — abgefertigt
worden sind.

B. Zweites Unterfeld

Bis zu einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene sind die Codes durch
die Mitgliedstaaten festzulegen (maximal drei Zeichen).

Feld Nr. 47: Abgabenberechnung

Erste Spalte: Art der Abgaben

Bis zu einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene legen die Mitgliedstaaten
die Codes fest.

Letzte Spalte: Zahlungsart

Folgende Codes sind nach Wahl des betreffenden Mitgliedstaats zu verwenden:

A: Barzahlung oder gleichwertige Zahlungsart

B: Barzahlung

C: Verrechnungsscheck (Banküberweisung)

D: Andere (zum Beispiel Abbuchung vom Konto eines Zollagenten)

E: Zahlungsaufschub

F: Zahlungsaufschub für Zölle oder entsprechendes einzelstaatliches
Verfahren

G: Zahlungsaufschub für die Mehrwertsteuer (Artikel 23 der sechsten Mehr-
wertsteuerrichtlinie)

H: Waren, die für Rechnung eines zugelassenen Empfängers (MwSt.) einge-
führt werden (Aufschub Konto des Empfängers)

J: Zahlung durch die Postverwaltung (Postsendungen) oder durch andere
öffentlich-rechtliche Körperschalter

K: Verbrauchssteuergutschriften oder -rückzahlungen

L: Sicherheiten (Hinterlegungen oder Bürgschaften)

M: Hinterlegungen, einschließlich Barhinterlegungen

N: Einzelbarhinterlegungen

P: Barhinterlegung auf das Konto eines Zollagenten
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Q: Barhinterlegung auf ein Aufschubkonto

R: Bürgschaften

S: Einzelbürgschaft

T: Bürgschaft für Rechnung eines Zollagenten

U: Bürgschaft für Rechnung des Beteiligten (Dauergenehmigung)

V: Bürgschaft für Rechnung des Beteiligten (Einzelgenehmigung)

O: Bürgschaft bei einer Interventionsstelle

W: Allgemeine finanzielle Haftung eines Zollagenten

X: Allgemeine finanzielle Haftung des Beteiligten

Y: Normale finanzielle Haftung

Z: Verpflichtung

Feld Nr. 49: Bezeichnung des Lagers

Angabe des Buchstabens zur Kennzeichnung des Typs des Lagers nach den
Bezeichnungen von Artikel 504 sowie Angabe der von dem Mitgliedstaat zuge-
teilten Kennummer, der die Bewilligung ausgestellt hat

Feld Nr. 51: Vorgesehene Durchgangszollstellen (und Land)

Angabe der Länder

Der Ländercode ist der ISO-alpha-2Code (ISO 3166).

Folgende Codes sind zu verwenden:

Belgien BE

Dänemark DK

Deutschland DE

Griechenland GR

Spanien ES

Frankreich FR

Irland IE

Italien IT

Luxemburg LU

Niederlande NL

Österreich AT

Portugal PT

Finnland FI

Schweden SE

Vereinigtes Königreich GB

Ungarn HU

Island IS

Norwegen NO

Polen PL

Slowakei SK

Schweiz CH

Tschechische Republik CZ

EE

CY

LV

LT

MT

SL
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Feld Nr. 52: Sicherheit

Angabe der Art der Sicherheitsleistung

Folgende Codes sind zu verwenden:

Sachverhalt Code Andere erforderliche Angaben

Befreiung von der Sicherheitsleistung
(Artikel 380 Absatz 3)

0 — Nummer der Bescheinigung über die
Befreiung von der Sicherheitsleistung

Gesamtbürgschaft 1 — ►C9 Nummer der
Bürgschaftsurkunde ◄

— Stelle der Bürgschaftsleistung

Einzelsicherheit durch Bürgschaftslei-
stung

2 ►M20 — Hinweis auf die
Bürgschaftsurkunde ◄

►M20 — Stelle der
Bürgschaftsleistung ◄

Einzelsicherheit in Form einer Barsicher-
heit

3

Einzelsicherheit in Form von Sicherheits-
titeln

4 — Nummer des Einzelsicherheitstitels

Befreiung von der Sicherheitsleistung

(Artikel 95 des Zollkodex)

6

Befreiung von der Sicherheitsleistung für
bestimmte öffentliche Einrichtungen

8

Einzelsicherheit nach Anhang 47a 9 — Hinweis auf die Bürgschaftskunde

Punkt 3 — Stelle der Bürgschaftsleistung

Feld Nr. 53: Bestimmungszollstelle (und Land)

Zu verwenden sind die für Feld Nr. 51 festgesetzten Codes.
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ANLAGE 38a
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ANHANG 38b

1. Zur Anwendung von Artikel 290a bestimmt die Zollstelle, bei der die Anmel-
dung zum zollrechtlich freien Verkehr von frischen Bananen abgegeben
worden ist, die Eigenmasse auf der Grundlage einer stichprobenweisen
Prüfung der Verpackungseinheiten für jede bestimmte Art der Verpackung
und für jeden bestimmten Ursprung.

2. Die Stichprobe der zu wiegenden Verpackungseinheiten muß für die Anmel-
dung repräsentativ sein. Sie muß sich wenigstens auf die nachstehenden
Mengen beziehen:

Anzahl der angemeldeten Verpackungseinheiten
(je Verpackungstyp und je Ursprung)

Anzahl der zu kontrollierenden
Verpackungseinheiten

— bis zu 400 5

— von 401 bis 700 7

— von 701 bis 1 000 10

— von 1 001 bis 2 000 13

— mehr als 2 000 15

Falls eine gesamte Schiffsladung Gegenstand einer einzigen Zollanmeldung
ist, kann die Zollstelle — außer bei Verdacht auf Betrug — die Berechnung
der Eigenmasse auf der Grundlage einer stichprobenweisen Prüfung von
mindestens 15 Verpackungseinheiten (von gleichem Verpackungstyp und
gleichem Ursprung) vornehmen.

Die Eigenmasse wird folgendermaßen bestimmt:

— nach Öffnung wenigstens einer Verpackungseinheit durch Bestimmung
der Masse der Verpackung;

— die ermittelte Masse der Verpackung gilt für alle Verpackungen gleichen
Typs und wird von der ermittelten Masse aller stichprobenweise
geprüften Verpackungseinheiten abgezogen;

— die durchschnittliche Masse je Verpackungseinheit, die auf der Grundlage
der Masse der jeweils zu prüfenden Stichprobe ermittelt wurde, dient zur
Bestimmung der Eigenmasse der Bananen, die Gegenstand der Anmel-
dung sind.
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ANHANG 44

ANMERKUNGEN

(Anlage zu dem Heft mit den Vordrucken T2M)

I. Allgemeines

1. Die Vordrucke T2M dienen zum Nachweis des Gemeinschaftscharakters
folgender Erzeugnisse bzw. Waren zum Zeitpunkt des Verbringens in die
Gemeinschaft: Erzeugnisse der Seefischerei, die von einem Fangschiff der
Gemeinschaft außerhalb der Hoheitsgewässer eines nicht zum Zollgebiet
der Gemeinschaft gehörenden Landes oder Gebiets gefangen worden sind,
sowie Waren aus diesen Erzeugnissen, die durch Behandlung an Bord
dieses Schiffes, eines anderen Fangschiffes der Gemeinschaft oder eines
Fabrikschiffes der Gemeinschaft gewonnen wurden.

2. Ein Fangschiff der Gemeinschaft ist ein Schiff, das in dem zum Zollgebiet
der Gemeinschaft gehörenden Teil des Gebiets eines Mitgliedstaats einge-
tragen und angemeldet ist, die Flagge eines Mitgliedstaats führt, die
betreffenden Erzeugnisse fängt und sie gegebenenfalls einer Behandlung
an Bord unterzieht. Ein Fabrikschiff der Gemeinschaft ist ein Schiff, das in
dem zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehörenden Teil des Gebiets eines
Mitgliedstaats unter den gleichen Bedingungen eingetragen oder angemeldet
ist und lediglich umgeladene Erzeugnisse einer Behandlung an Bord unter-
zieht.

3. Dieses Heft enthält zehn Vordrucke, die jeweils aus einem Original und
einer Durchschrift bestehen. Die Durchschriften dürfen nicht aus dem Heft
entfernt werden.

4. Das Heft ist den Zollbehörden auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

5. Das Heft ist der Zollstelle, die es ausgestellt hat, zurückzugeben, wenn das
Schiff, auf das es sich bezieht, die vorgesehenen Bedingungen nicht mehr
erfüllt oder wenn alle Vordrucke aufgebraucht sind oder wenn seine Gültig-
keitsdauer abgelaufen ist.

II. Ausfertigung der Vordrucke T2M

6. Die Vordrucke sind mit Schreibmaschine oder leserlich handschriftlich
auszufüllen, im letzteren Fall mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druck-
schrift. Sie dürfen weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen.
Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden Eintragungen
gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt
werden. Jede derartige Änderung muß von der Person, die die geänderte
Erklärung unterzeichnet hat, bestätigt werden.

7. Die Felder 1 bis 3 des Vordrucks sind vom Beteiligten in der Sprache
auszufüllen, in der der Vordruck abgefaßt ist. Die Felder 4 bis 12 des
Vordrucks sind in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft auszufüllen.

8. Die Vordrucke T2M eines Hefts werden dadurch gültig, daß die Behörde,
die zuständig ist für die Eintragung des Fangschiffs der Gemeinschaft, für
das das Heft ausgestellt wird, in Fall A des Originals und der Durchschrift
ihren Sichtvermerk anbringt; die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre ab dem
auf der zweiten Umschlagseite des Hefts angegebenen Datum.

III. Verwendung der Vordrucke T2M

9. Der Kapitän des Fangschiffs der Gemeinschaft füllt auf dem Original und
der Durchschrift Felder 4, 5 und/oder 6, 7, 8 aus und ergänzt und unter-
zeichnet die Erklärung in Feld 9, und zwar

— bei der Anlandung der Fischereierzeugnisse und/oder der durch Behand-
lung an Bord daraus hergestellten Waren in einem Hafen, der zum
Zollgebiet der Gemeinschaft gehört oder von dem aus sie in das Zollge-
biet der Gemeinschaft weiterbefördert werden;

— bei der Umladung dieser Erzeugnisse und/oder Waren auf ein anderes
Fangschiff der Gemeinschaft oder auf ein Fabrikschiff der Gemein-
schaft, auf dem sie einer Behandlung unterzogen werden, oder auf ein
anderes Schiff, das sie ohne weitere Behandlung unmittelbar in einen
Hafen befördert, der zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehört oder von
dem aus sie in das Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert werden.
In diesem Fall füllen der betreffende Kapitän und der Kapitän des
Schiffs, auf das die Waren umgeladen werden, auf dem Original und
der Durchschrift Feld 10 aus und unterzeichnen dieses.
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10. Unter folgenden Bedingungen füllt der Kapitän des Fabrikschiffs der

Gemeinschaft, auf das die Erzeugnisse von einem Fangschiff zwecks
Behandlung an Bord umgeladen worden sind, auf dem Original Felder 6, 7
und 8 aus und ergänzt und unterzeichnet die Erklärung in Feld 11:

— bei der Anlandung der durch Behandlung an Bord hergestellten Waren
in einem Hafen, der zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehört oder von
dem aus sie ins Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert werden;

— bei der Umladung dieser Erzeugnisse auf ein anderes Schiff, das sie
ohne weitere Behandlung unmittelbar in einen Hafen außerhalb des
Zollgebiets der Gemeinschaft oder in einen anderen Hafen befördert,
von dem aus sie in das Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert
werden. In diesem Fall füllen der betreffende Kapitän und der Kapitän
des Schiffs, auf das die Waren umgeladen werden, auf dem Original
Feld 12 aus und unterzeichnen dieses.

11. Sind die Erzeugnisse oder Waren in ein Land oder Gebiet außerhalb des
Zollgebiets der Gemeinschaft verbracht worden, bevor sie in das Zollgebiet
der Gemeinschaft weiterbefördert werden, so ist Feld 13 des Vordrucks von
den Zollbehörden dieses Landes oder Gebietes auszufüllen und zu unter-
zeichnen. Werden bestimmte Teilsendungen von Erzeugnissen oder Waren
nicht in das Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert, so sind Bezeich-
nung, Art und Rohmasse der Erzeugnisse sowie die jeweilige Bestimmung
der Teilsendungen dieser Erzeugnisse im Feld „Bemerkungen“ des
Vordrucks anzugeben.

12. Das Original des Vordrucks T2M begleitet die Erzeugnisse und/oder Waren
bei jeder Umladung und bei der unmittelbaren oder mittelbaren Beförderung
ins Zollgebiet der Gemeinschaft.

IV. Verwendung von Teilvordrucken der Vordrucke T2M

Sind die Erzeugnisse und/oder Waren in ein Land oder Gebiet außerhalb
des Zollgebiets der Gemeinschaft verbracht worden und sollen sie von dort
aus in Teilsendungen ins Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert
werden,

13. so werden dem Heft, das für das betreffende Fangschiff ausgestellt worden
ist, die der Anzahl der Teilsendungen entsprechende Anzahl Originalvor-
drucke T2M entnommen; auf diesen Vordrucken werden deutlich sichtbar
der Vermerk „Teilvordruck“ sowie der Hinweis auf den ursprünglichen
Vordruck T2M angebracht.

Auch die im Heft verbleibenden Durchschriften der Teilvordrucke werden
mit diesen Angaben versehen.

14. Für jede Teilsendung

— werden auf dem Teilvordruck T2M Felder 4, 5 und/oder 6, 7, 8 ausge-
füllt, wobei die Menge der in der Teilsendung enthaltenen Erzeugnisse
anzugeben ist;

— wird auf dem Original des Teilvordrucks T2M Feld 13 von den Zoll-
behörden des Landes oder Gebiets ausgefüllt, abgezeichnet und
unterschrieben;

— werden im Feld „Bemerkungen“ des Originals des ursprünglichen
Vordrucks T2M Anzahl und Art der Packstücke, Rohmasse, Bestim-
mung der Teilsendung sowie Nummer und Datum des Teilvordrucks
angegeben;

— begleitet der Teilvordruck die Erzeugnisse und/oder Waren während der
Beförderung.

15. Sobald sämtliche im ursprünglichen Vordruck T2M erfaßten Erzeugnisse
und/oder Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft befördert worden sind,
wird Feld 13 dieses Vordrucks von den Zollbehörden des betreffenden
Landes oder Gebiets ausgefüllt, abgezeichnet und unterschrieben. Dieser
Vordruck wird an die Zollstelle geschickt, die das Heft T2M ausgestellt
hat. Werden bestimmte Teilsendungen von Erzeugnissen oder Waren nicht
in das Zollgebiet der Gemeinschaft weiterbefördert, so sind Bezeichnung,
Art und Rohmasse der Erzeugnisse sowie die jeweilige Bestimmung der
Teilsendungen dieser Erzeugnisse im Feld „Bemerkungen“ des Vordrucks
anzugeben.

V. Erledigung der Vordrucke T2M

16. Sowohl die ursprünglichen Vordrucke T2M als auch ihre Teilvordrucke sind
der Zollstelle vorzulegen, über die die Erzeugnisse und Waren in das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft verbracht werden. Erfolgt diese Verbringung
jedoch im Rahmen eines Versandverfahrens, das außerhalb des Zollgebiets
der Gemeinschaft begonnen hat, so ist dieser Vordruck der Bestimmungs-
zollstelle des Verfahrens vorzulegen.
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ANHANG 44a

MERKBLATT ZUR LADELISTE

TITEL I

Allgemeines

1. Begriffsbestimmung

Die Ladeliste ist ein den Merkmalen dieses Anhangs entsprechendes Doku-
ment.

2. Gestaltung der Ladelisten

2.1. Als Ladeliste darf nur die Vorderseite des Vordrucks verwendet werden.

2.2. Die Ladelisten müssen enthalten:

a) die Überschrift „Ladeliste“,

b) ein 70 × 55 mm großes Feld, das in einen oberen Teil von 70 × 15 mm
und in einen unteren Teil von 70 × 40 mm aufgeteilt ist,

c) Spalten in nachstehender Reihenfolge mit folgenden Überschriften:

— laufende Nr.,
— Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeich-

nung,
— Versendungsland/Ausfuhrland,
— Rohmasse (kg),
— Raum für amtliche Eintragungen,

Die Beteiligten können die Breite der Spalten ihren Bedürfnissen
entsprechend anpassen. Die Spalte mit der Überschrift „Raum für
amtliche Eintragungen“ muss jedoch mindestens 30 mm breit sein. Die
Beteiligten können ferner über den freien Raum außerhalb der unter den
Buchstaben a) bis c) bezeichneten Flächen frei verfügen.

2.3. Unmittelbar unter der letzten Eintragung ist ein waagerechter Strich zu
ziehen. Leerflächen sind durch Streichung für weitere Eintragungen
unbrauchbar zu machen.

TITEL II

Anmerkungen zu den einzelnen Flächen

1. Umrahmtes Feld

1.1. Oberer Teil

Wird die Ladeliste einer Versandanmeldung beigefügt, so trägt der Haupt-
verpflichtete in den oberen Teil die Kurzbezeichnung „T1“, „T2“ oder
„T2F“ ein.

Wird die Ladeliste einem Versandpapier T2L beigefügt, so trägt der Betei-
ligte in den oberen Teil die Kurzbezeichnung „T2L“ oder „T2LF“ ein.

1.2. Unterer Teil

In diesen Teil sind die in nachstehendem Titel III Absatz 4 genannten
Angaben einzutragen.

2. Spalten

2.1. Laufende Nummer

Jede in der Ladeliste aufgeführte Warenposition muss mit einer laufenden
Nummer versehen sein.

2.2. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung

Die erforderlichen Angaben sind gemäß den Anhängen 37 und 38 zu
machen.

Wird die Ladeliste einer Versandanmeldung beigefügt, so müssen auf der
Ladeliste die Angaben aufgeführt sein, die in der Versandanmeldung in
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die Felder 31 „Packstücke und Warenbezeichnung“, 40 „Summarische
Anmeldung/Vorpapier“, 44 „Besondere Vermerke/Vorgelegte Unterlagen/
Bescheinigungen und Genehmigungen“ sowie gegebenenfalls 33 „Waren-
nummer“ und 38 „Eigenmasse (kg)“ eingetragen werden.

2.3. Versendungs-/Ausfuhrland

Anzugeben ist der Mitgliedstaat, aus dem die Waren versendet/ausgeführt
werden.

Diese Spalte braucht nicht ausgefüllt zu werden, wenn die Ladeliste einem
Versandpapier T2L beigefügt wird.

2.4. Rohmasse (kg)

Einzutragen sind die Angaben aus Feld Nr. 35 des Einheitspapiers (siehe
Anhang 37).

TITEL III

Verwendung der Ladeliste

1. Ein und derselben Versandanmeldung dürfen nicht gleichzeitig Ladelisten
und Ergänzungsvordrucke beigefügt werden.

2. ►M21 Bei Verwendung von Ladelisten sind die Felder 15 „Versendungs-/
Ausfuhrland“, 32 „Positions-Nr.“, 33 „Warennummer“, 35 „Rohmasse
(kg)“, 38 „Eigenmasse (kg)“, 40 „Summarische Anmeldung/Vorpapier“
und gegebenenfalls 44 „Besondere Vermerke/Vorgelegte Unterlagen/
Bescheinigungen und Genehmigungen“ auf dem für die Versandanmeldung
verwendeten Vordruck durchzustreichen; das Feld 31 „Packstücke und
Warenbezeichnung“ darf nicht für die Angabe von Zeichen und Nummern,
Anzahl und Art der Packstücke und der Warenbezeichnung verwendet
werden. ◄ Die laufende Nummer und die Kurzbezeichnung der verschie-
denen Ladelisten sind in Feld 31 „Packstücke und Warenbezeichnung“ des
für die Versandanmeldung verwendeten Vordrucks zu vermerken.

3. Die Ladeliste ist in gleicher Stückzahl vorzulegen wie der Vordruck, zu
dem sie gehört.

Bearbeitet die Abgangsstelle die Versandanmeldung EDV-gestützt und
werden die Angaben der Ladeliste in das EDV-System der Abgangsstelle
eingegeben, so ist nur ein Exemplar der Ladeliste abzugeben. Andernfalls
sind mindestens drei Exemplare der Ladeliste abzugeben.

4. Bei der Eintragung der Versandanmeldung wird die Ladeliste mit derselben
Eintragungsnummer versehen wie der Vordruck, auf den sie sich bezieht.
Diese Nummer ist entweder durch einen Stempel, der auch den Namen
der Abgangsstelle enthält, oder handschriftlich einzutragen. Im letzteren
Fall ist der Dienststempel der Abgangsstelle beizusetzen.

Außerdem kann die Unterschrift eines Beamten der Abgangsstelle hinzuge-
fügt werden.

5. Werden mehrere Ladelisten einem einzigen für ein gemeinschaftliches
Versandverfahren verwendeten Vordruck beigefügt, so sind sie vom Haupt-
verpflichteten mit laufenden Nummern zu versehen. Die Zahl der
beigefügten Listen ist in Feld Nr. 4 „Ladelisten“ dieses Vordrucks zu
vermerken.

6. Wird die Ladeliste einem Versandpapier T2L oder T2LF beigefügt, so
gelten die Absätze 1 bis 5 sinngemäß.
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ANHANG 44b

MERKMALE DER IM GEMEINSCHAFTLICHEN VERSANDVER-
FAHREN VERWENDETEN VORDRUCKE

In diesem Anhang werden die im gemeinschaftlichen Versandverfahren verwen-
deten anderen Vordrucke als das Einheitspapier beschrieben.

1. Ladeliste

1.1. Für die Vordrucke der Ladelisten ist geleimtes Schreibpapier mit einem
Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu verwenden, das so fest sein
muss, dass es bei normalem Gebrauch weder einreißt noch knittert. Die
Wahl der Farbe des Papiers bleibt den Beteiligten überlassen.

1.2. Die Vordrucke haben das Format 210 × 297 mm, wobei in der Länge
Abweichungen von minus 5 bis plus 8 mm zugelassen sind.

2. Grenzübergangsschein

2.1. Für die Vordrucke des Grenzübergangsscheins ist geleimtes Schreibpapier
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu verwenden, das
so fest sein muss, dass es bei normalem Gebrauch weder einreißt noch knit-
tert. Das zu verwendende Papier ist weiß.

2.2. Die Vordrucke haben das Format 210 x 148 mm.

3. Eingangsbescheinigung

3.1. Für die Vordrucke der Eingangsbescheinigung ist geleimtes Schreibpapier
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu verwenden, das
so fest sein muss, dass es bei normalem Gebrauch weder einreißt noch knit-
tert. Das zu verwendende Papier ist weiß.

3.2. Die Vordrucke haben das Format 148 × 105 mm.

4. Einzelsicherheitstitel

4.1. Für die Vordrucke der Einzelsicherheitstitel ist holzfreies geleimtes
Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 55 g zu
verwenden. Das Papier ist mit einem roten guillochierten Überdruck zu
versehen, auf dem jede auf mechanischem oder chemischem Wege vorgen-
ommene Fälschung sichtbar wird. Das zu verwendende Papier ist weiß.

4.2. Die Vordrucke haben das Format 148 × 105 mm.

4.3. Die Vordrucke der Einzelsicherheitstitel müssen den Namen und die
Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten und zur Unter-
scheidung eine Seriennummer tragen.

5. Bürgschaftsbescheinigung und Bescheinigung über die Befreiung von
der Sicherheitsleistung

5.1. Für die Vordrucke der Bürgschaftsbescheinigung und der Bescheinigung
über die Befreiung von der Sicherheitsleistung, nachstehend „Bescheini-
gung“ genannt, ist holzfreies weißes Papier mit einem
Quadratmetergewicht von mindestens 100 g zu verwenden. Dieses ist auf
Vorder- und Rückseite mit einem guillochierten Überdruck versehen, auf
dem jede auf mechanischem oder chemischem Wege vorgenommene
Fälschung sichtbar wird. Dieser Überdruck ist

— bei der Bürgschaftsbescheinigung grün,

— bei der Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung
hellblau.

5.2. Die Vordrucke haben das Format 210 × 148 mm.

5.3. Der Druck der Vordrucke für die Bescheinigungen obliegt den Mitglied-
staaten. Jede Bescheinigung muss eine Unterscheidungsnummer tragen.

6. Gemeinsame Bestimmungen

6.1. Der Vordruck ist mit Schreibmaschine oder mittels eines mechanographi-
schen oder ähnlichen Verfahrens auszufüllen. Die Ladeliste, der
Grenzübergangsschein und die Eingangsbescheinigung können auch leser-
lich handschriftlich, mit Tinte und in Druckschrift, ausgefüllt werden.
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6.2. Der Vordruck ist in einer von den Zollbehörden des Abgangsmitgliedstaats

zugelassenen Amtssprachen der Gemeinschaft zu erstellen. Dies gilt jedoch
nicht für die Einzelsicherheitstitel.

6.3. Soweit erforderlich, können die Zollbehörden eines Mitgliedstaats, in dem
der Vordruck vorzulegen ist, eine Übersetzung in die oder eine Amts-
sprache dieses Mitgliedstaats verlangen.

6.4. Bei der Bürgschaftsbescheinigung oder der Bescheinigung über die
Befreiung von der Sicherheitsleistung wird die zu verwendende Sprache
von den Zollbehörden des Mitgliedstaats bestimmt, zu dem die Stelle der
Bürgschaftsleistung gehört.

6.5. Der Vordruck darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen.
Änderungen sind so vorzunehmen, dass die unzutreffenden Eintragungen
gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt
werden. Jede derartige Änderung muss von dem, der sie vorgenommen
hat, abgezeichnet und von den Zollbehörden mit einem Sichtvermerk
versehen werden.
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ANHANG 45/A

VERSANDBEGLEITDOKUMENT

Kapitel I

Muster des Versandbegle i tdokuments
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Kapitel II

Erläuterungen zum Versandbegleitdokument und den erforderlichen
Angaben (Daten)

A. Erläuterungen zum Ausfüllen des Versandbegleitdokuments

Das Versandbegleitdokument wird ausgedruckt auf der Grundlage der
Angaben in der Versandanmeldung, die gegebenenfalls vom Beteiligten
geändert und/oder von der Abgangsstelle geprüft und wie folgt vervollstän-
digt wurden:

1. MRN (movement reference number): Versand-Bezugsnummer

Die Angabe erfolgt alphanumerisch mit 18 Zeichen nach folgendem
Muster:

Feld Inhalt Feldtyp Beispiel

1 Die beiden letzten Stellen des Jahres
der förmlichen Annahme der Versand-
meldung (JJ)

Numerisch 2 97

2 Kennung des Landes, in dem der
Versand beginnt (ISO-Alpha-2-Länder-
code).

Alphabetisch 2 IT

3 Einmalige Kennung für Versandvor-
gang pro Jahr und Land

Alphanumerisch 13 9876AB8890123

4 Prüfziffer Alphanumerisch 1 5

Felder 1 und 2 siehe vorstehende Erläuterung.

In Feld 3 ist eine Kennung für den Versandvorgang einzugeben. Wie
dieses Feld verwendet wird, ist von den nationalen Verwaltungen festzu-
legen, jedoch muss jedem in einem bestimmten Land innerhalb eines
Jahres abgewickelten Versandvorgang eine einmalige Nummer zuge-
wiesen werden. Nationale Verwaltungen, die wünschen, dass die MRN
auch die Kennnummer der zuständigen Behörde umfasst, können die
ersten sechs Zeichen für die nationale Nummer der zuständigen Behörden
verwenden.

In Feld 4 ist ein Wert einzugeben, der als Prüfziffer für die gesamte MRN
dient und Fehler bei der Erfassung der MRN aufdeckt.

Die MRN wird außerdem als Strichcode nach dem Muster „Code 128“,
Schriftzeichensatz „B“ aufgedruckt.

2. Feld 3:

— erstes Unterfeld: laufende Nummer des ausgedruckten Exemplars,

— zweites Unterfeld: Gesamtzahl der ausgedruckten Exemplare
(einschließlich Liste der Positionen),

— wird bei nur einer Warenposition nicht verwendet.

3. Feld rechts neben Feld 8:

Name und Anschrift der Zollstelle, der der Rückschein des Versandbe-
gleitdokuments zu übersenden ist.

4. Feld C:

— Bezeichnung der Abgangsstelle,

— Kennnummer der Abgangsstelle,

— Datum der Annahme der Versandanmeldung,

— gegebenenfalls Name und Bewilligungsnummer des zugelassenen
Versenders.

5. Feld D:

— Kontrollergebnisse,

— gegebenenfalls der Vermerk, „verbindliche Beförderungsroute“.

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist, sind Änderungen
des Versandbegleitdokuments sowie Zusätze oder Streichungen nicht
zulässig.
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B. Erläuterungen zum Ausdruck

Beim Ausdruck des Versandbegleitdokuments bestehen folgende Möglich-
keiten:

1. Die angemeldete Bestimmungsstelle ist an das EDV-gestützte Versand-
verfahren angeschlossen, und es werden keine Ladelisten verwendet:

— nur Exemplar A (Versandbegleitdokument) ausdrucken.

2. Die angemeldete Bestimmungsstelle ist an das EDV-gestützte Versand-
verfahren angeschlossen, und es werden Ladelisten verwendet:

— Exemplar A (Versandbegleitdokument) und

— Exemplar B (Rückschein) ausdrucken.

3. Die angemeldete Bestimmungsstelle ist nicht an das EDV-gestützte
Versandverfahren angeschlossen (gleichgültig, ob Ladelisten verwendet
werden oder nicht):

— Exemplar A (Versandbegleitdokument) und

— Exemplar B (Rückschein) ausdrucken.

C. Erläuterungen zur Rückmeldung der Kontrollergebnisse durch die Bestim-
mungsstelle

Bei der Rückmeldung der Kontrollergebnisse durch die Bestimmungsstelle
bestehen folgende Möglichkeiten:

1. Die tatsächliche Bestimmungsstelle ist die angemeldete Bestimmungs-
stelle und sie ist an das EDV-gestützte Versandverfahren angeschlossen:

— Werden keine Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse
der Abgangsstelle elektronisch übermittelt.

— Werden Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse der
Abgangsstelle durch Rücksendung des Exemplars B des Versandbe-
gleitdokuments (einschließlich Ladelisten) übermittelt.

2. Die tatsächliche Bestimmungsstelle ist die angemeldete Bestimmungs-
stelle und sie ist nicht an das EDV-gestützte Versandverfahren
angeschlossen:

— Gleichgültig, ob Ladelisten verwendet werden oder nicht, werden die
Kontrollergebnisse der Abgangsstelle durch Rücksendung des Exem-
plars B des Versandbegleitdokuments (gegebenenfalls einschließlich
Ladelisten oder Liste der Positionen) übermittelt.

3. Die angemeldete Bestimmungsstelle ist an das EDV-gestützte Versand-
verfahren angeschlossen, die tatsächliche Bestimmungsstelle ist nicht
angeschlossen (Wechsel der Bestimmungsstelle):

— Werden keine Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse
der Abgangsstelle durch Übersendung einer Fotokopie des Exemplars
A des Versandbegleitdokuments (gegebenenfalls einschließlich Liste
der Positionen) übermittelt.

— Werden Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse der
Abgangsstelle durch Rücksendung des Exemplars B des Versandbe-
gleitdokuments (einschließlich der Ladelisten) übermittelt.

4. Die angemeldete Bestimmungsstelle ist nicht an das EDV-gestützte
Versandverfahren angeschlossen, die tatsächliche Bestimmungsstelle ist
angeschlossen (Wechsel der Bestimmungsstelle):

— Werden keine Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse
der Abgangsstelle elektronisch übermittelt.

— Werden Ladelisten verwendet, werden die Kontrollergebnisse der
Abgangsstelle durch Rücksendung des Exemplars B des Versandbe-
gleitdokuments (einschließlich Ladelisten) übermittelt.

D. Erläuterungen zur Verwendung der Ladelisten

Werden Ladelisten verwendet, werden die Exemplare A und B des Versand-
begleitdokuments von dem Computersystem ausgedruckt. In diesem Fall
sind folgende Angaben hinzuzufügen:

1. Angabe der Gesamtzahl der Ladelisten (Feld 4) anstelle der Gesamtzahl
der Listen der Positionen (Feld 3).

2. In Feld 31 „Warenbezeichnung“ ist nur anzugeben:

— bei T1-, T2- oder T2F-Waren: „siehe Ladelisten“

— bei T1-, T2- und T2F-Waren:

— „T1-Waren“: „siehe Ladelisten Nr. … bis …“,

— „T2-Waren“: „siehe Ladelisten Nr. … bis …“,

— „T2F-Waren“: „siehe Ladelisten Nr. … bis …“.
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3. Das Feld „Besondere Vermerke“ ist ebenfalls auszudrucken.

4. Sonstige spezifische Angaben zu den Waren auf der Waren-Ebene sind in
den entsprechenden Ladelisten aufzuführen, die dem Versandbegleitdoku-
ment beizufügen sind.
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ANHANG 45/B

LISTE DER POSITIONEN

Kapitel I

Muster der Liste der Posi t ionen
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Kapitel II

Erläuterungen zur Liste der Positionen und den erforderlichen Angaben
(Daten)

Wird mehr als eine Warenposition befördert, so ist Blatt A der Liste der Posi-
tionen stets von dem Computersystem auszudrucken und dem Exemplar A des
Versandbegleitdokuments beizufügen.

Werden zwei Exemplare (A und B) des Versandbegleitdokuments ausgedruckt,
so ist Blatt B der Liste der Positionen ebenfalls auszudrucken und dem Exem-
plar B des Versandbegleitdokuments beizufügen.

Die Felder der Liste der Positionen sind vertikal erweiterbar.

Die Angaben sind wie folgt auszudrucken:

1. Im Identifikationsfeld (oben links):

a) Liste der Positionen,

b) Blatt A/B,

c) laufende Nummer des jeweiligen Blattes und Zahl der Blätter insgesamt
(einschließlich Versandbegleitdokument).

2. AbgSt — Bezeichnung der Abgangsstelle

3. Datum — Datum der Annahme der Versandanmeldung.

4. MRN (movement reference number) — Versand-Bezugsnummer gemäß der
Festlegung in Anhang 45a

5. Die Angaben in den verschiedenen Feldern auf der Waren-Ebene sind wie
folgt auszudrucken:

a) Positionsnummer — laufende Nummer der jeweiligen Ware;

b) Verfahren — dieses Feld ist nicht zu verwenden, wenn alle Waren der
Anmeldung denselben Status haben;

c) bei gemischten Sendungen ist der tatsächliche Status T1, T2 oder T2F
anzugeben;

d) die übrigen Felder sind gemäß Anhang 37 gegebenenfalls unter Verwen-
dung von Codes auszufüllen.
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ANHANG 46a

ANFORDERUNGEN AN VERSCHLÜSSE

Die in Artikel 357 genannten Verschlüsse müssen zumindest die folgenden
Eigenschaften und technischen Merkmale aufweisen:

a) Grundlegende Eigenschaften

Die Verschlüsse müssen

1. einem normalen Gebrauch standhalten,

2. leicht zu prüfen und wiederzuerkennen sein,

3. so beschaffen sein, dass jegliches Zerbrechen oder jede Abnahme mit
bloßem Auge erkennbare Spuren hinterlässt,

4. für einen einmaligen Gebrauch hergestellt sein, oder bei wiederverwend-
baren Verschlüssen so beschaffen sein, dass jedes erneute Anlegen durch
ein einziges Zeichen kenntlich gemacht werden kann;

5. mit Kennzeichen versehen sein.

b) Technische Merkmale:

1. Form und Ausmaße der Verschlüsse können je nach Verschlussart unter-
schiedlich ausfallen; die Verschlüsse müssen jedoch so bemessen sein,
dass die Kennzeichen gut lesbar sind.

2. Die Verschlusskennzeichen müssen fälschungssicher sein.

3. Das Material muss so beschaffen sein, dass die Verschlüsse nicht verse-
hentlich zerbrochen oder unbemerkt gefälscht oder wiederverwendet
werden können.
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KRITERIEN GEMÄSS DEN ARTIKELN 380 UND 381

Kriterien Anmerkungen

1. Ausreichende Erfahrung Eine ausreichende Erfahrung wird durch die ordnungs-
gemäße Anwendung des gemeinschaftlichen Versand-
verfahrens durch den Beteiligten als
Hauptverpflichteten während der nachstehenden, dem
Antrag vorausgehenden Zeiträume nachgewiesen:

— ein Jahr für die Anwendung der Artikel 380 Absatz
2 Buchstabe a) und 381 Absatz 1,

— zwei Jahre für die Anwendung der Artikel 380
Absatz 2 Buchstabe b) und 381 Absatz 2 Buchstabe
a),

— drei Jahre für die Anwendung der Artikel 380
Absatz 3 und 381 Absatz 2 Buchstabe b).

Diese Zeiträume werden um jeweils ein Jahr vermin-
dert, wenn die Versandanmeldung EDV-gestützt abge-
geben wird.

2. Enge Zusammenarbeit mit den Zoll-
behörden

Die Zusammenarbeit zwischen dem Hauptverpflichteten
und den Zollbehörden gilt als eng, wenn der Hauptver-
pflichtete zur Verwaltung seiner Versandvorgänge
besondere Maßnahmen trifft, die diesen Behörden
bessere Möglichkeiten zur Kontrolle und zum Schutz
der auf dem Spiel stehenden Interessen bieten.

Diese Maßnahmen, die die Zollbehörden zufrieden
stellen müssen, bestehen insbesondere aus:

— der Art und Weise der Erstellung der Versandan-
meldung (insbesondere Anwendung EDV-gestützter
Verfahren) oder

— dem Inhalt der Versandanmeldung, wenn der Haupt-
verpflichtete hierin zusätzliche Angaben in Fällen
macht, in denen sie nicht obligatorisch sind, oder

— der Art und Weise der Erfüllung der Förmlichkeiten
für die Überführung der Waren in das Versandver-
fahren (insbesondere Abgabe der Versandanmel-
dung bei nur einer Zollstelle).

3. Kontrolle über die Beförderungen Der Hauptverpflichtete beweist insbesondere, dass er
die Beförderungen unter Kontrolle hat,

a) indem er die Beförderungen selbst durchführt und
dabei einen hohen Sicherheitsstandard einhält; oder

b) indem er die Dienste von Warenführern, die einen
hohen Sicherheitsstandard einhalten, im Rahmen
von Langzeitverträgen in Anspruch nimmt oder

c) indem er einen Vermittler einschaltet, der vertraglich
an einen Warenführer gebunden ist, der einen hohen
Sicherheitsstandard einhält.

4. Ausreichende finanzielle Leistungs-
fähigkeit des Hauptverpflichteten, seinen
Verpflichtungen nachkommen zu können

Der Hauptverpflichtete macht den Zollbehörden glaub-
haft, dass er über eine ausreichende finanzielle
Leistungsfähigkeit verfügt, um seinen Verpflichtungen
nachkommen zu können, indem er ihnen Unterlagen
vorlegt, aus denen hervorgeht, dass er über ausrei-
chende Mittel zur Begleichung der Zollschuld verfügt,
die für die betreffenden Waren entstehen kann.
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ANHANG 47a

DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZU ARTIKEL 94 ABSÄTZE 6
UND 7 DES ZOLLKODEX

Vorübergehende Untersagung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft
für einen reduzierten Betrag oder der Gesamtbürgschaft

1. Fälle, in denen die Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft für einen
reduzierten Betrag oder der Gesamtbürgschaft vorübergehend untersagt
werden kann

1.1. Vorübergehende Untersagung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft
für einen reduzierten Betrag

Unter „besonderen Umständen“ im Sinne des Artikels 94 Absatz 6 des
Zollkodex ist eine Situation zu verstehen, in welcher der gemäß Artikel
94 Absatz 4 des Zollkodex reduzierte Betrag der Gesamtbürgschaft nach-
weislich in einer Vielzahl von — mehrere Hauptverpflichtete betreffenden
— Fällen, selbst bei Anwendung des Artikels 384 und des Artikels 9 des
Zollkodex, nicht mehr ausreicht, um die fristgerechte Erfüllung der Zoll-
schulden sicherzustellen, die durch die Entziehung von in Anhang 44c
aufgeführten Waren aus dem gemeinschaftlichen Versandverfahren
entstanden sind und dadurch das ordnungsgemäße Funktionieren des
Versandverfahrens in Frage gestellt wird.

1.2. Vorübergehende Untersagung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft

Unter dem Begriff „bei denen es nachweislich zu umfangreichen Betrüge-
reien gekommen ist“ im Sinne des Artikels 94 Absatz 7 des Zollkodex ist
eine Situation zu verstehen, in der die in Artikel 94 Absatz 2 Buchstabe b)
des Zollkodex genannte Gesamtbürgschaft nachweislich, selbst bei Anwen-
dung des Artikels 384, des Artikels 9 des Zollkodex sowie gegebenenfalls
des Artikels Artikels 94 Absatz 6 des Zollkodex, nicht mehr ausreicht, um
die fristgerechte Erfüllung der Zollschulden sicherzustellen, die durch
Entziehung von in Anhang 44c aufgeführten Waren aus dem gemeinschaft-
lichen Versandverfahren entstanden sind; hierbei sind das Ausmaß der
Entziehungshandlungen und die Bedingungen zu berücksichtigen, unter
denen diese erfolgten, insbesondere, wenn sie sich aus Aktivitäten der
internationalen organisierten Kriminalität ergeben.

2. Geltungsdauer der Entscheidung

2.1. Die Geltungsdauer einer Entscheidung über die vorübergehende Untersa-
gung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft für einen reduzierten
Betrag oder der Gesamtbürgschaft wird auf zwölf Monate beschränkt, es
sei denn die Kommission erlässt nach dem Ausschussverfahren eine
Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung oder ihre Aufhebung.

2.2. Für Versandverfahren mit Waren, die von einer Entscheidung über die
Untersagung der Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft betroffen sind,
gilt Folgendes:

— Auf den Exemplaren der Versandanmeldung ist in einem Format von
mindestens 100 × 10 mm einer der folgenden Vermerke diagonal in
roter Schrift in Großbuchstaben anzubringen:

— GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

— GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— GARANZIA GLOBALE VIETATA

— DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

— ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— ÖSSZKEZESSÉG TILALMA
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— MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— CELKOVÁ ZÁBEZPEKA ZAKÁZANÁ

— Abweichend von Artikel 363 ist das mit diesem Vermerk versehene
Exemplar Nr. 5 der Versandanmeldung spätestens einen Werktag nach
dem Tag, an dem die Sendung der Bestimmungsstelle unter Vorlage der
erforderlichen Exemplare der Anmeldung gestellt wurde, von dieser
zurückzusenden. Wird eine solche Sendung einem zugelassenen
Empfänger im Sinne des Artikels 406 gestellt, so hat dieser das Exem-
plar Nr. 5 spätestens einen Werktag nach dem Tag, an dem er die
Sendung in Empfang genommen hat, der für ihn zuständigen Bestim-
mungsstelle auszuhändigen.

3. Maßnahmen zur Abmilderung der finanziellen Folgen der Untersagung der
Gesamtbürgschaft

Wurde die Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft für Waren des Anhangs
44c vorübergehend untersagt, so kann der Inhaber einer Gesamtbürgschaft
für diese Waren auf Antrag eine Einzelsicherheit in Anspruch nehmen, für
die folgende besondere Vorschriften gelten:

— Für die Einzelsicherheit ist eine besondere Bürgschaftsurkunde zu
verwenden, in der auf diesen Anhang hinzuweisen ist und die nur für
die in der Entscheidung genannten Waren gilt;

— mit Ausnahme der Fälle, in denen die Daten der Sicherheitsleistung
zwischen der Stelle der Bürgschaftsleistung und der Abgangsstelle unter
Einsatz von Informationstechnologie und Datennetzen ausgetauscht
werden, kann die Einzelsicherheit nur bei der in der Bürgschaftsur-
kunde bezeichneten Abgangsstelle verwendet werden;

— sie kann für mehrere Versandverfahren gleichzeitig oder nacheinander
verwendet werden, sofern der für die noch nicht erledigten Verfahren
auf dem Spiel stehende Gesamtbetrag den Betrag der Einzelsicherheit
nicht übersteigt;

— sobald ein gemeinschaftliches Versandverfahren, für das die Einzelsi-
cherheit geleistet wurde, erledigt ist, wird der entsprechende Betrag
freigegeben und kann im Rahmen des Betrags der Sicherheit für ein
anderes Versandverfahren erneut verwendet werden.

4. Ausnahmen von der Entscheidung zur vorübergehenden Untersagung der
Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft für einen reduzierten Betrag oder
der Gesamtbürgschaft

4.1. Einem Hauptverpflichteten kann für die Überführung in das gemeinschaft-
liche Versandverfahren von Waren, die durch eine Entscheidung zur
Untersagung betroffen sind, die Inanspruchnahme der Gesamtbürgschaft
für einen reduzierten Betrag oder der Gesamtbürgschaft bewilligt werden,
sofern er nachweist, dass für die von ihm in den zwei Jahren vor dieser
Entscheidung durchgeführten gemeinschaftlichen Versandverfahren mit
diesen Waren keine Zollschuld entstanden ist, oder wenn eine Zollschuld
entstanden ist, dass diese von dem Schuldner oder dem Bürgen fristgerecht
erfüllt wurde.

Um die vorübergehend untersagte Gesamtbürgschaft in Anspruch nehmen
zu können, muss der Hauptverpflichtete außerdem die in Artikel 381
Absatz 2 Buchstabe b) festgelegten Bedingungen erfüllen.

4.2. Für den Antrag auf Bewilligung von Ausnahmen nach Punkt 4.1 und deren
Erteilung gelten die Artikel 374 bis 378 sinngemäß.

4.3. Wird die Ausnahme von den Zollbehörden bewilligt, so bringen sie in Feld
8 der ►C9 Bürgschaftsbescheinigung ◄ einen der folgenden Vermerke
an:

— UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— UNRESTRICTED USE

— UTILISATION NON LIMITÉE

— UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— GEBRUIK ONBEPERKT
— UTILIZAÇÃO ILIMITADA
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— KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— PIIRAMATU KASUTAMINE
— NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
— NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— UŻU MHUX RISTRETT
— NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— NEOMEJENA UPORABA
— NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
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GEMEINSAMES/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN

►
(1)

A2
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GEMEINSAMES/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN

►
(1)

A2
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GEMEINSAMES/GEMEINSCHAFTLICHES VERSANDVERFAHREN

►
(1)

A2
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►
(1)

C9

►
(2) (3) (4)
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MERKBLATT ZUR BÜRGSCHAFTSBESCHEINIGUNG UND ZUR
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE BEFREIUNG VON DER SICHERHEITS-

LEISTUNG

1. Vermerke auf der Vorderseite der Bescheinigungen

Nach Erteilung einer Bescheinigung dürfen an den Eintragungen in den
Feldern 1 bis 8 der Bürgschaftsbescheinigung sowie in den Feldern 1 bis
7 der Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung keine
Änderungen, Zufügungen oder Streichungen vorgenommen werden.

1.1. Währungscode

Die Mitgliedstaaten tragen in Feld Nr. 6 der Bürgschaftsbescheinigung
und in Feld Nr. 5 der Bescheinigung über die Befreiung von der Sicher-
heitsleistung den ISO-ALPHA-3-Code (Code ISO 4217) der verwendeten
Währung ein.

1.2. Besondere Vermerke

1.2.1. Darf die Gesamtbürgschaft für die in Anhang 44c aufgeführten Waren
nicht in Anspruch genommen werden, so ist in Feld Nr. 8 der Bescheini-
gung einer der folgenden Vermerke einzutragen:

— Validez limitada

— Begrænset gyldighed

— Beschränkte Geltung

— Περιορισµένη ισχύς

— Limited validity

— Validité limitée

— Validità limitata

— Beperkte geldigheid

— Validade limitada

— Voimassa rajoitetusti

— Begränsad giltighet

— Omezená platnost

— Piiratud kehtivus

— Ierobežots derīgums

— Galiojimas apribotas

— Korlátozott érvényű
— Validita'limitata

— Ograniczona ważność
— Omejena veljavnost

— Obmedzená platnosť

1.2.2. Hat sich der Hauptverpflichtete verpflichtet, die Versandanmeldung nur
bei einer einzigen Abgangsstelle abzugeben, so ist die Bezeichnung dieser
Stelle in Feld Nr. 8 der Bürgschaftsbescheinigung oder in Feld Nr. 7 der
Bescheinigung über die Befreiung von der Sicherheitsleistung in Block-
schrift anzubringen.

1.3. Zollamtliche Vermerke im Falle der Verlängerung der Geltungsdauer

Wird die Geltungsdauer der Bescheinigung verlängert, so bringt die Stelle
der Bürgschaftsleistung einen entsprechenden Vermerk in Feld Nr. 9 der
Bürgschaftsbescheinigung oder in Feld Nr. 8 der Bescheinigung über die
Befreiung von der Sicherheitsleistung an.

2. Vermerke auf der Rückseite der Bescheinigungen — Zur Unterzeichnung
der Versandanmeldungen befugte Personen

2.1. Bei Ausstellung der Bescheinigung oder später während ihrer Geltungs-
dauer benennt der Hauptverpflichtete in eigener Verantwortung auf der
Rückseite der Bescheinigung die Personen, die er zur Unterzeichnung
von Versandanmeldungen ermächtigt hat. Die Benennung besteht in der
Angabe des Namens und des Vornamens der ermächtigten Person sowie
ihrer Unterschriftsprobe. Jede Eintragung einer ermächtigten Person ist
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vom Hauptverpflichteten durch Unterschrift zu bestätigen. Der Hauptver-
pflichtete kann die Felder durchstreichen, die er nicht benutzen will.

2.2. Der Hauptverpflichtete kann die Eintragung einer ermächtigten Person
auf der Rückseite der Bescheinigung jederzeit ungültig machen.

2.3. Jede Person, die auf der Rückseite der einer Abgangsstelle vorgelegten
Bescheinigung eingetragen ist, gilt als ermächtigter Vertreter des Haupt-
verpflichteten.

3. Verwendung der Bescheinigung im Fall einer Ausnahme von der Unter-
sagung der Gesamtbürgschaft

Die entsprechenden Modalitäten und Vermerke sind unter Nummer 4 des
Anhangs 47a aufgeführt.

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 573

▼M5



▼M19
ANHANG 54

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 574



▼M19

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 575

▼M13

▼M19



▼B
ANHANG 58

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 576



▼B
ANHANG 59

MUSTER FÜR DIE MITTEILUNG NACH ARTIKEL 459

Briefkopf der Zentralstelle, bei der der Anspruch geltend gemacht wird

Empfänger: Zentralstelle, in deren Gebiet sich die Zollstelle der vorüberge-
henden Verwendung befindet, oder jede andere Zentralstelle

BETRIFFT: CARNET ATA — GELTENDMACHUNG EINES ANSPRUCHS

Wir teilen Ihnen mit, da ein Anspruch auf Entrichtung der Zölle und Eingangs-
abgaben nach Maßgabe des ATA-Übereinkommens (1), am (2) … bei dem
bürgenden Verband, mit dem wir verbunden sind, in folgender Sache geltend
gemacht worden ist:

1. Carnet ATA Nr.:

2. Ausgestellt von der Handelskammer in:

Ort:

Land:

3. Auf den Namen von:

Inhaber:

Anschrift:

4. Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Carnets:

5. Datum für die Wiederausfuhr (3):

6. Nummer des Versand-/Einfuhrabschnitts (4):

7. Datum des Sichtvermerks auf dem Trennabschnitt:

Unterschrift und Stempel der ausstellenden Zentralstelle
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(1) Artikel 7 des ATA-Übereinkommens, Brüssel, 6. Dezember 1991.
(2) Datum der Versendung der Mitteilung.
(3) Auszufüllen in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Durchfuhrblatt oder dem

nichterledigten Trennabschnitt für die vorübergehende Verwendung oder, sofern dieser
nicht vorhanden ist, nach Kenntnisstand der ausstellenden Zentralstelle.

(4) Unzutreffendes bitte streichen.
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VORSCHRIFTEN ZU DEN ANGABEN AUF DEM BERECHNUNGSVOR-

DRUCK

I. Allgemeine Bemerkungen

Auf dem Berechnungsvordruck wird der ausstellende Mitgliedstaat durch
folgende Kennbuchstaben angegeben:

BE = für Belgien,
DK = für Dänemark,
DE = für Deutschland,
EL = für Griechenland,
ES = für Spanien,
FR = für Frankreich,
IE = für Irland,
IT = für Italien,
LU = für Luxemburg,
NL = für die Niederlande,

AT = für Österreich

PT = für Portugal,

FI = für Finnland
SE = für Schweden

UK = für das Vereinigte Königreich

CZ = für die Tschechische Republik
EE = für Estland
CY = für Zypern
LV = für Lettland
LT = für Litauen
HU = für Ungarn
MT = für Malta
PL = für Polen
SI = für Slowenien
SK = für die Slowakei.

Der Berechnungsvordruck muß die folgenden Angaben in den dafür bestimmten
Feldern enthalten. Er ist von der in Artikel 458 Absatz 1 dieser Verordnung
genannten Zentralstelle leserlich auszufüllen.

Felder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 und 14: Zu vermerken sind die entspre-
chenden Angaben aus dem Versandabschnitt oder dem Einfuhrabschnitt; diese
befinden sich unten auf dem Trennabschnitt, unten in dem dem Zoll vorbehal-
tenen Feld, in den Feldern A, Ga), Gb), Rückseite Spalte 6, Gc), Hb), Rückseite
Spalte 1, Rückseite Spalte 2, Rückseite Spalte 3, Rückseite Spalte 4. Ist die
Zentralstelle nicht im Besitz eines Trennabschnitts, so werden diese Angaben
nach ihrem Kenntnisstand gemacht. Betreffen die Angaben mehr als eine
Warenart, so werden sie auf dem Berechnungsvordruck „bis“ diesen Anwei-
sungen entsprechend gemacht.

Feld 9: Anzugeben ist die Zollstelle, die die Felder Ha) bis e) des Versandab-
schnitts oder Feld H des Einfuhrabschnitts abgezeichnet hat. Ist dies nicht
geschehen, so gibt die Zentralstelle die Eingangszollstelle an, soweit ihr diese
bekannt ist.

Feld 10: Anzugeben ist die Zollstelle, die in Feld He) des Versandabschnitts
vermerkt ist oder die Feld H des Einfuhrabschnitts abgezeichnet hat. Ist dies
nicht geschehen, so gibt die Zentralstelle die Zollstelle der Abfertigung zur
vorübergehenden Verwendung an, soweit ihr diese bekannt ist.

Feld 15: Anzugeben ist der Zollwert in der Währung des Mitgliedstaats, in dem
der Anspruch geltend gemacht wird.

Feld 16: Anzugeben sind die Abgaben, für die ein Anspruch geltend gemacht
wird. Im einzelnen auszuweisen sind die Abgaben unter Verwendung der hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscodes, der Mehrbetrag nach Artikel 6 des ATA-
Übereinkommens sowie der Gesamtbetrag in Zahlen und Buchstaben. Diese
Beträge sind in der mit den Kennbuchstaben in der Spalte oben angegebenen
Landeswährung des Mitgliedstaats zu entrichten, der den Vordruck ausgestellt
hat:

BEF = belgische Franken,
DEM = Deutsche Mark,
ESP = spanische Peseten,
IEP = irische Pfund,
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LUF = luxemburgische Franken,
PTE = portugiesische Escudos,
DKK = dänische Kronen,
GRD = griechische Drachmen,
FRF = französische Franken,
ITL = italienische Lire,
NLG = niederländische Gulden,

ATS = österreichische Schillinge
FIM = Finnmark
SEK = schwedische Kronen

GBP = Pfund Sterling.

CZK = tschechische Kronen
EEK = estnische Kronen
CYP = Zypern-Pfund
LVL = lettische Lats
LTL = litauische Litai
HUF = ungarische Forint
MTL = maltesische Lira
PLN = polnische Zloty
SIT = slowenische Tolar
SKK = slowakische Kronen.

Feld 17: Anzugeben ist die Bezeichnung der Zentralstelle und das Datum der
Ausstellung des Vordrucks; anzubringen ist der Dienststempelabdruck der
Zentralstelle und die Unterschrift des befugten Beamten.

II. Bemerkungen zu dem Vordruck „bis“

A. Der Vordruck „bis“ ist nur bei Berechnung für mehrere Waren zu
verwenden. Er ist gleichzeitig mit dem Hauptvordruck vorzulegen. Die
Gesamtsumme der Abgaben, die sich aus dem Hauptvordruck und dem
Vordruck „bis“ ergibt, ist in die Spalte „Gesamtsumme“ einzutragen.

B. Die allgemeinen Bemerkungen von Punkt I gelten gleichermaßen für den
Vordruck „bis“
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MUSTER EINER VERFAHRENSÜBERNAHMEERKLÄRUNG

Briefkopf der Zentralstelle des zweiten Mitgliedstaats, der den Anspruch erhebt

Empfänger: Zentralstelle des ersten Mitgliedstaats, die ursprünglich Anspruch
erhoben hat

BETRIFFT: CARNET ATA — VERFAHRENSÜBERNAHMEERKLÄRUNG

Wir teilen Ihnen mit, daß ein Anspruch auf Entrichtung der Zölle und Eingangs-
abgaben nach Maßgabe des ATA-Übereinkommens (1), am (2) … bei dem
bürgenden Verband, mit dem wir verbunden sind, in folgender Sache geltend
gemacht worden ist:

1. Carnet ATA Nr.:

2. Ausgestellt von der Handelskammer in:

Ort:

Land:

3. Auf den Namen von:

Inhaber:

Anschrift:

4. Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Carnets:

5. Datum für die Wiederausfuhr (3):

6. Nummer des Versand-/Einfuhrabschnitts (4):

7. Datum des Sichtvermerks auf dem Trennabschnitt:

Diese Erklärung entbindet Sie von der Pflicht, weiter in dieser Angelegenheit
tätig zu werden.

Unterschrift und Stempel der ausstellenden Zentralstelle
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(1) Artikel 7 des ATA-Übereinkommens, Brüssel, 6. Dezember 1991.
(2) Datum der Versendung des Antrags.
(3) Auszufüllen in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Beförderungsabschnitt oder

dem nichterledigten Trennabschnitt für die vorübergehende Verwendung oder, sofern
dieser nicht vorhanden ist, nach Kenntnisstand der ausstellenden Zentralstelle.

(4) Unzutreffendes bitte streichen.
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SONDERSTEMPEL

1. Wappen oder sonstige Zeichen oder Buchstaben des Mitgliedstaats

2. Zollamt (1)

3. Nummer des Versandscheins

4. Datum

5. Zugelassener Versender (2)

6. Bewilligung
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(1) Wird der Stempel gemäß Artikel ►M18 912g ◄ dieser Verordnung benutzt, so
enthält dieses Feld die Abgangsstelle.

(2) Wird der Stempel gemäß Artikel 286 dieser Verordnung benutzt, so enthält dieses Feld
den zugelassenen Ausführer.
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►
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►
(1)

M7
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MERKBLATT FÜR DIE VERWENDUNG DER VORDRUCKE, DIE FÜR
DAS KONTROLLEXEMPLAR T5 ZU VERWENDEN SIND

A. Allgemeine Bemerkungen

1. Als „Kontrollexemplar T5“ wird ein Dokument bezeichnet, das auf einem
Vordruck T5 ausgestellt wird, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere
Vordrucke T5 bis oder eine oder mehrere Ladelisten T5 ergänzt wird.

2. Das Kontrollexemplar T5 dient als Nachweis dafür, daß die Waren, für die
es ausgestellt wurde, die Bestimmung erreicht haben oder der Verwendung
zugeführt worden sind, die in den besonderen, seine Verwendung vorschrei-
benden Gemeinschaftsbestimmungen vorgesehen sind; Aufgabe der
zuständigen Bestimmungsstelle ist hierbei, die Überwachung der Bestim-
mung oder Verwendung der betreffenden Waren sicherzustellen oder unter
ihrer Verantwortung sicherstellen zu lassen. Im übrigen dient das Kontroll-
exemplar T5 in einigen Fällen dazu, die zuständigen Behörden am
Bestimmungsort davon zu unterrichten, daß die betreffenden Waren beson-
deren Maßnahmen unterworfen sind. Bei dem so geschaffenen Verfahren
handelt es sich um ein Rahmenverfahren, das nur zur Anwendung kommt,
wenn spezifische Gemeinschaftsbestimmungen dies ausdrücklich vorsehen.
Es kann auch dann angewendet werden, wenn die Waren nicht im Rahmen
eines Zollverfahrens befördert werden.

3. Das Kontrollexemplar T5 ist in einem Original und mindestens eine Durch-
schrift auszustellen, die vom Beteiligten zu unterschreiben sind.

Werden die Waren im Rahmen eines Zollverfahrens befördert, so sind das
Original und die Durchschrift(en) des Kontrollexemplars T5 der Abgangs-
stelle zusammen vorzulegen. Diese Stelle behält eine Durchschrift des
Kontrollexemplars T5, während des Original die Waren begleitet und der
Bestimmungsstelle bei der Gestellung der Waren vorzulegen ist.

Werden die Waren nicht in ein Zollverfahren überführt, so stellt die
Abgangsstelle das Kontrollexemplar T5 aus und behält eine Durchschrift.
Das Kontrollexemplar T5 ist in Feld 109 mit dem Vermerk „Nicht in einem
Zollverfahren befindliche Waren“ zu versehen. Das Original des Kontroll-
exemplars T5 ist der zuständigen Bestimmungsstelle bei der Gestellung der
Waren vorzulegen.

4. Bei Verwendung

— von Vordrucken T5 bis müssen sowohl der Vordruck T5 als auch die
Vordrucke T5 bis ausgefüllt werden;

— von Ladelisten T5 muß der Vordruck T5 ausgefüllt werden; allerdings
sind die Felder 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 und 105 durchzustreichen
und die betreffenden Angaben lediglich auf der oder den Ladeliste(n)
T5 einzutragen.

5. Ein Vordruck T5 kann nicht gleichzeitig durch Vordrucke T5 bis und durch
Ladelisten T5 ergänzt werden.

6. Für die Vordrucke ist hellblaues, geleimtes Schreibpapier mit einem
Quadratmetergewicht von mindestens 40 g zu verwenden. Das Papier muß
möglichst undurchsichtig sein, damit die Eintragungen auf der einen Seite
die Lesbarkeit der Eintragungen auf der anderen nicht beeinträchtigen; es
muss so fest sein, daß es bei normalem Gebrauch weder einreißt noch knit-
tert.

Die Vordrucke T5 und T5 bis haben das Format 210 × 297 mm und der
Vordruck für die Ladelisten T5 297 × 420 mm, wobei in der Länge
Abweichungen von nicht mehr als minus 5 mm bis plus 8 mm zugelassen
sind.

Die Anschrift für die Rücksendung und der wichtige Hinweis auf der
Vorderseite des Vordrucks können in roter Farbe aufgedruckt werden.

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können verlangen, daß die
Vordrucke den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druk-
kerei enthalten.

7. Das Kontrollexemplar T5 ist in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft zu
erstellen, die von den zuständigen Behörden des Abgangsmitgliedstaats aner-
kannt wird.

Soweit erforderlich, können die zuständigen Behörden eines anderen
Mitgliedstaats, in dem das Papier vorzulegen ist, eine Übersetzung in die
oder eine Amtssprache dieses Mitgliedstaats verlangen.
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8. Die Vordrucke T5 und gegebenenfalls die Vordrucke T5 bis oder die Lade-

listen T5 sind mit der Schreibmaschine oder mittels eines mechanografischen
oder ähnlichen Verfahrens auszufüllen. Sie können auch leserlich hand-
schriftlich mit Tinte oder Kugelschreiber in Druckschrift ausgefüllt werden.
Um das Ausfüllen des Vordrucks T5 mit der Schreibmaschine zu erleichtern,
ist der Vordruck so einzuspannen, daß der erste Buchstabe der in Feld 2
einzutragenden Angaben im Positionskästchen in der linken oberen Ecke
erscheint.

Die Vordrucke dürfen weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen.
Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden Eintragungen
gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt
werden. Jede derartige Änderung muß von dem, der sie vorgenommen hat,
bestätigt und von den zuständigen Behörden abgezeichnet werden. Diese
können gegebenenfalls verlangen, daß ein neuer Vordruck vorgelegt wird.

Außerdem können die Vordrucke mit Hilfe eines Reproduktionverfahrens
anstelle der vorgenannten Verfahren ausgefüllt werden. Sie können auch
auf diese Weise hergestellt und gleichzeitig ausgefüllt werden, sofern die
Bestimmungen über die Vordruckmuster, das Vordruckpapier und -format,
die zu verwendende Sprache, die Leserlichkeit, das Verbot von Rasuren
und Übermalungen sowie die Änderungen genau eingehalten werden.

B. Bestimmungen über den Vordruck T5

Nur die mit einer laufenden Nummer versehenen Felder müssen gegebenen-
falls ausgefüllt werden. Die übrigen mit einem Großbuchstaben versehenen
Felder sind, bis auf die in besonderen Verordnungen oder in den Bestim-
mungen über die „zugelassenen Versender“ vorgesehenen Ausnahmen,
amtlichen Eintragungen vorbehalten.

FELD 2: VERSENDER/AUSFÜHRER

Anzugeben sind Name und Vorname oder Firma und voll-
ständige Anschrift der betreffenden Person oder Firma.
Bezüglich der Kennnummer kann das Merkblatt von den
Mitgliedstaaten ergänzt werden (die Kennnummer ist eine von
den zuständigen Behörden für steuerliche, statistische oder
sonstige Zwecke zugeteilte Nummer).

FELD 3: VORDRUCKE

Anzugeben ist die Ordnungszahl der Vordrucke in bezug auf
die Gesamtzahl der verwendeten Vordrucke T5 und T5 bis
(Beispiel: Werden ein Vordruck T5 und zwei Vordrucke T5
bis verwendet, so ist der Vordruck T5 mit 1/3, der erste
Vordruck T5 bis mit 2/3; und der zweite Vordruck T5 bis mit
3/3 zu bezeichnen).

Umfaßt die Sendung nur eine Warenposition (d.h. nur ein
einziges Feld „Warenbezeichnung“ ist auszufüllen), so ist in
diesem Feld nichts und in Feld 5 die Ziffer 1 einzutragen.

FELD 4: LADELISTEN

Anzugeben ist die Anzahl der gegebenenfalls beigefügten
Ladelisten T5 (in Ziffern).

FELD 5: POSITIONEN

Anzugeben ist die Gesamtzahl der vom Beteiligten auf den
Vordrucken T5 und allen verwendeten Vordrucken T5 bis
oder Ladelisten T5 angemeldeten Warenpositionen. Die Anzahl
der Warenpositionen ist entweder gleich 1, wenn nur der
Vordruck T5 verwendet wird, oder sie entspricht der Gesamt-
zahl der in den Feldern 31 der Vordrucke T5 bis aufgeführten
oder in den Ladelisten numerierten Waren.

FELD 6: PACKSTÜCKE INSGESAMT

Anzugeben ist die Gesamtzahl der Packstücke, aus denen die
betreffende Sendung besteht.

FELD 7: BEZUGSNUMMER

Die Benutzung des Feldes für die Eintragung der Bezugs-
nummer, die der Beteiligte der Sendung gegeben hat, ist
freigestellt.

FELD 8: EMPFÄNGER

Anzugeben sind Name und Vorname oder Firma und voll-
ständige Anschrift der Person(en) oder Firmen, der (denen)
die Waren auszuliefern sind.

FELD 14: ANMELDER/VERTRETER
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Anzugeben sind Name und Vorname oder Firma und voll-
ständige Anschrift des Beteiligten nach Maßgabe der
einschlägigen Bestimmungen. Sind der Anmelder und der
Versender/Ausführer identisch, so ist „Versender/Ausführer“
anzugeben. Bezüglich der Kennnummer kann das Merkblatt
von den Mitgliedstaaten ergänzt werden (die Kennnummer ist
eine von den zuständigen Behörden für steuerliche, statistische
oder sonstige Zwecke zugeteilte Nummer).

FELD 15: VERSENDUNGS-/AUSFUHRLAND

Anzugeben ist das Land, aus dem die Waren versandt/ausge-
führt werden.

FELD 17: BESTIMMUNGSLAND

Anzugeben ist das betreffende Land.

FELD 18: KENNZEICHEN UND STAATSZUGEHÖRIGKEIT DES
BEFÖRDERUNGSMITTELS BEIM ABGANG

Anzugeben sind das Kennzeichen, beispielsweise die amtli-
che(n) Zulassungsnummer(n) oder der Name des oder der
Beförderungsmittel (LKW, Schiff, Waggon, Flugzeug), auf
das/die die Waren verladen werden oder bei Erfüllung der
Versendungsförmlichkeiten verladen wurden, sowie — außer
im Falle einer Beförderung im Eisenbahnverkehr — die Staats-
zugehörigkeit dieses Beförderungsmittels (oder bei mehreren
Beförderungsmitteln die Staatszugehörigkeit des ziehenden
oder schiebenden Beförderungsmittels) nach dem hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscode.

FELD 19: CONTAINER (Ctr.)

Anzugeben ist die Situation beim Abgang gemäß dem hierfür
vorgesehenen Gemeinschaftscode („0“ für Waren, die nicht in
Containern befördert werden, oder „1“ für Waren, die in
Containern befördert werden).

FELD 31: PACKSTÜCKE UND WARENBEZEICHNUNG — ZEICHEN
UND NUMMERN — CONTAINER Nr. — ANZAHL UND
ART

Anzugeben sind je nach Fall Zeichen und Nummern, Anzahl
und Art der Packstücke oder bei unverpackten Waren die
Anzahl der von der Anmeldung erfaßten Gegenstände oder die
Angabe „lose“ sowie die zur Identifizierung der Waren erfor-
derlichen Angaben. Unter Warenbezeichnung ist die
handelsübliche Bezeichnung der Waren zu verstehen, die so
genau sein muß, daß die Identifizierung und die Einreihung
der Waren möglich sind.

Gelten für die Waren Gemeinschaftsregeln mit besonderen
Modalitäten, so muß die Warenbezeichnung den Anforde-
rungen dieser Regeln entsprechen. Alle in diesen Regeln
verlangten zusätzlichen Angaben sind ebenfalls in dieses Feld
einzutragen. Die Bezeichnung von landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen hat nach den geltenden Gemeinschaftsvorschriften im
Landwirtschaftsbereich zu erfolgen.

Werden die Waren in Containern befördert, so sind in diesem
Feld außerdem die Nummern der Container anzugeben. Der
unbeschriebene Teil dieses Feldes ist durchzustreichen.

FELD 32: POSITIONSNUMMER

Anzugeben ist die laufende Nummer der betreffenden Waren-
position im Verhältnis zu der Gesamtzahl der angemeldeten
Positionen auf den Vordrucken T5 und T5 bis; siehe die
Bemerkungen zu Feld 5.

Umfaßt die Sendung nur eine Position (ein einziger Vordruck
T5), ist in diesem Feld nichts und in Feld 5 die Ziffer 1 einzu-
tragen.

FELD 33: WARENNUMMER

Anzugeben ist der Code der betreffenden Ware, gegebenenfalls
der Code der Ausfuhrerstattungs-Nomenklatur.

FELD 35: ROHMASSE

Anzugeben ist die Rohmasse in Kilogramm der in Feld 31
beschriebenen Ware. Unter Rohmasse ist die Masse der Waren
einschließlich ihrer Umschließungen, mit Ausnahme von
Containern und sonstigem Beförderungsmaterial, zu verstehen.

FELD 38: EIGENMASSE
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Anzugeben ist die Eigenmasse in Kilogramm der in Feld 31
bezeichneten Ware, falls die Gemeinschaftsregeln dies
vorsehen. Unter Eigenmasse ist die Masse der Waren ohne
Umschließungen zu verstehen.

FELD 40: VORPAPIER

Die Verwendung dieses Feldes ist den Mitgliedstaaten freige-
stellt (Hinweis auf die Papiere für das der Versendung/
Ausfuhr vorangegangene Verfahren).

FELD 41: BESONDERE MASSEINHEIT

Nach Bedarf entsprechend den Angaben in der Warennomen-
klatur auszufüllen (für jede Position ist die Menge der in der
Warennomenklatur vorgesehenen Maßeinheit anzugeben).

FELD 100: FÜR NATIONALE ZWECKE

Dieses Feld ist nach Maßgabe der einzelstaatlichen
Vorschriften des Versendungs- oder Ausfuhrmitgliedstaats
auszufüllen.

FELD 103: NETTOMENGE (KG, LITER ODER ANDERE MASSEIN-
HEITEN) IN BUCHSTABEN

Dieses Feld ist nach Maßgabe der Gemeinschaftsvorschriften
auszufüllen.

FELD 104: VERWENDUNG UND/ODER BESTIMMUNG

Anzukreuzen ist das Kästchen mit der für die Waren vorgese-
henen oder vorgeschriebenen Verwendung und/oder
Bestimmung. Trifft keine der Antworten zu, so ist das
Kästchen „Andere“ anzukreuzen und die Verwendung und/
oder Bestimmung zu präzisieren.

Sehen die Gemeinschaftsvorschriften eine Frist vor, innerhalb
deren die Waren der Verwendung und/oder Bestimmung zuge-
führt werden müssen, so ist in dem Vermerk „Frist von …
Tagen, innerhalb deren die Waren der Verwendung/Bestim-
mung zugeführt werden müssen“ die Anzahl der Tage
einzutragen.

FELD 105: LIZENZEN

Dieses Feld ist nach Maßgabe der Gemeinschaftsvorschriften
auszufüllen.

Anzugeben sind die Art, die Seriennummer, das Ausstellungs-
datum und die Bezeichnung der ausstellenden Stelle.

FELD 106: WEITERE ANGABEN

Dieses Feld ist nach Maßgabe der Gemeinschaftsvorschriften
und zur Anwendung des Artikel 912b Absatz 9 auszufüllen.

FELD 107: ANWENDBARE VORSCHRIFTEN

Anzugeben ist gegebenenfalls die Nummer der Verordnung,
Richtlinie oder der Entscheidung der Gemeinschaft betreffend
die Maßnahme, die die Überwachung der Verwendung und/
oder Bestimmung vorsieht oder vorschreibt.

FELD 108: ANLAGEN

Anzugeben sind die zur Ergänzung des Kontrollexemplars T5
vorgelegten Dokumente, die dieses bis zum Bestimmungsort
begleiten.

FELD 109: VERWALTUNGS- ODER ZOLLPAPIER

Anzugeben sind Art/Muster, Nummer, Eintragungsdatum sowie
die Bezeichnung der ausstellenden Stelle des Papiers, mit dem
die Waren versandt werden oder gegebenenfalls der Vermerk
„Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren“.

FELD 110: ORT UND DATUM; UNTERSCHRIFT UND NAME DES
ANMELDERS/VERTRETERS

Vorbehaltlich der besonderen Vorschriften über den Einsatz
von EDV-Systemen müssen das Original und die Durch-
schrift(en) des Vordrucks T5 von dem Beteiligten
handschriftlich unterzeichnet werden. Handelt es sich bei dem
Beteiligten um eine juristische Person, so hat der Unterzeichner
neben seiner Unterschrift und seinem Namen und Vornamen
auch seine Stellung innerhalb der Firma anzugeben.

C. Bestimmungen über den Vordruck T5 bis

Siehe Anmerkungen unter B.
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Vorbehaltlich der besonderen Vorschriften über den Einsatz von EDV-
Systemen müssen das Original und die Durchschrift(en) des Vordrucks T5
bis handschriftlich von dem unterzeichnet werden, der den dazugehörigen
Vordruck T5 unterzeichnet hat.

Die nicht verwendeten Felder „Packstücke und Warenbezeichnung“ sind zu
streichen, damit nachträglich nichts hinzugefügt werden kann.

D. Bestimmungen über den Vordruck für die Ladeliste T5

Alle Spalten der Ladeliste sind auszufüllen, mit Ausnahme der für amtliche
Zwecke. Als Ladeliste T5 darf nur die Vorderseite des Vordrucks verwendet
werden.

Die Registriernummer des Kontrollexemplars T5 ist in dem dafür vorgese-
henen Feld der Ladeliste T5 zu vermerken.

Den in der Ladeliste T5 aufgeführten Waren ist eine laufende Nummer in
der dafür vorgesehenen Spalte zuzuordnen (siehe Positionsnummer in Feld
32), wobei die letzte Nummer der in Feld 5 des Vordrucks T5 angegebenen
Gesamtzahl entspricht.

Die normalerweise in den Feldern 31, 33, 35, 38, 100, 103 und 105 des
Vordrucks T5 verlangten Angaben sind auf der Ladeliste T5 zu machen.

Die Angaben der Felder 100 („Für nationale Zwecke“) und 105 („Lizenzen“)
sind in die für die Warenbezeichnung vorgesehene Spalte einzutragen, und
zwar unmittelbar nach der jeweiligen Warenbezeichnung, auf die sich diese
Angaben beziehen.

Unter der letzten Eintragung ist ein waagerechter Strich zu ziehen, und die
nicht verwendeten Felder sind durchzustreichen, damit nachträglich nichts
hinzugefügt werden kann.

Die Gesamtzahl der Packstücke mit den in der Liste aufgeführten Waren
sowie die Gesamtrohmasse und die Gesamteigenmasse der Waren sind unten
in den entsprechenden Spalten einzutragen.

Vorbehaltlich der besonderen Vorschriften über den Einsatz von EDV-
Systemen müssen das Original und die Durchschrift(en) der Ladeliste T5
handschriftlich von demjenigen unterzeichnet werden, der den dazuge-
hörigen Vordruck T5 unterzeichnet hat.
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ANHANG 67

VORDRUCKE FÜR ANTRÄGE UND BEWILLIGUNGEN

(Artikel 292, 293, 497 und 505)

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Das Layout der Muster ist nicht bindend; z. B. können die Mitgliedstaaten
anstelle von Feldern Vordrucke mit einer Zeilenstruktur vorsehen, oder die
Felder können, falls erforderlich, vergrößert werden.

Die laufenden Nummern und der dazugehörige Text sind jedoch verbindlich.

2. Die Mitgliedstaaten können Felder oder Zeilen für innerstaatliche Zwecke
vorsehen. Diese Felder oder Zeilen sind durch eine Zahl und einen Groß-
buchstaben zu kennzeichnen (z. B. 5A).

3. Felder, die mit einer laufenden Nummer im Fettdruck versehen sind, müssen
grundsätzlich ausgefüllt werden. Ausnahmen sind im Merkblatt angegeben.
Die Zollverwaltungen können vorsehen, dass Feld 5 nur dann ausgefüllt
werden muss, wenn eine einzige Bewilligung beantragt wird.

4. Die Anlage des Merkblattes enthält die in Anhang 70 vorgesehenen Codes
für die wirtschaftlichen Voraussetzungen einer aktiven Veredelung.
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Anlage

(Codes gemäß Anhang 70 für die wirtschaftlichen Voraussetzungen einer
aktiven Veredelung)
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ANHANG 68

BEFÖRDERUNG VON WAREN ODER ERZEUGNISSEN VON EINEM
INHABER ZUM ANDEREN OHNE BEENDIGUNG DES VERFAHRENS

(Artikel 513)

A. Normales Verfahren (3 Exemplare des Einheitspapiers)

1. Für die Beförderung von Waren oder Erzeugnissen von einem Inhaber
zum anderen ohne Beendigung des Verfahrens sind die Exemplare Nrn.
1 und 4 eines gemäß den Artikeln 205 bis 215 erstellten Vordrucks sowie
eine zusätzliche Kopie des Exemplars Nr. 1 auszufüllen.

2. Vor Beginn der Beförderung wird die für den ersten Inhaber zuständige
Überwachungszollstelle in der von ihr vorgeschriebenen Form von der
vorgesehenen Beförderung unterrichtet, damit sie gegebenenfalls die von
ihr für erforderlich gehaltenen Kontrollen durchführen kann.

3. Die Kopie des Exemplars Nr. 1 wird vom ersten Inhaber, der die Waren
oder Erzeugnisse versendet, aufbewahrt und das Exemplar Nr. 1 an seine
Überwachungszollstelle geschickt.

4. Das Exemplar Nr. 4 begleitet die Waren oder Erzeugnisse und wird vom
zweiten Inhaber aufbewahrt.

5. Die Überwachungszollstelle des ersten Inhabers leitet das Exemplar Nr. 1
an die Überwachungszollstelle des zweiten Inhabers weiter.

6. Der zweite Inhaber stellt dem ersten Inhaber eine Eingangsbescheinigung
für die bei ihm eingetroffenen Waren oder Erzeugnisse aus, in der das
Datum der Anschreibung bzw. Annahme der schriftlichen Zollanmeldung
im Falle der vorübergehenden Verwendung anzugeben ist. Diese
Eingangsbescheinigung ist vom ersten Inhaber aufzubewahren.

B. Vereinfachte Verfahren:

I. Verwendung von zwei Exemplaren des Einheitspapiers:

1. Für die Beförderung von Waren oder Erzeugnissen von einem Inhaber
zu einem anderen ohne Beendigung des Verfahrens sind nur die
Exemplare Nrn. 1 und 4 des Papiers nach Teil A Absatz 1 auszu-
füllen.

2. Vor Beginn der Beförderung sind die Überwachungszollstellen in der
von ihnen festgelegten Form von der beabsichtigten Beförderung zu
unterrichten, damit sie gegebenenfalls die ihnen erforderlich erschei-
nenden Kontrollen vornehmen können.

3. Der erste Inhaber, der die Waren oder Erzeugnisse versendet, bewahrt
das Exemplar Nr. 1 auf.

4. Das Exemplar Nr. 4 kann die Waren oder Erzeugnisse begleiten und
wird in diesem Fall vom zweiten Inhaber aufbewahrt.

5. Es gilt Teil A Absatz 6.

II. Verwendung anderer Kommunikationsmittel als das Einheitspapier für
die Übermittlung der notwendigen Informationen:

— Datenverarbeitung,
— Handels- oder Verwaltungspapiere oder
— jede andere Unterlage.
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Anlage

Bei Verwendung des Einheitspapiers sind in den entsprechenden Feldern
folgende Angaben zu machen.

2. Versender: Anzugeben sind Name und Anschrift des ersten Inhabers, Name
und Anschrift seiner Überwachungszollstelle, gefolgt von der Nummer der
Bewilligung und der Zollbehörde, die die Bewilligung erteilt hat.

3. Vordrucke: Anzugeben ist die laufende Nummer des Vordrucksatzes in
Verbindung mit der Gesamtzahl der verwendeten Vordrucke.

Bezieht sich die Zollanmeldung nur auf eine Warenposition (d. h., wenn nur
ein einziges Feld „Warenbezeichnung“ auszufüllen ist), so ist in Feld Nr. 3
nichts und in Feld Nr. 5 lediglich die Ziffer 1 einzutragen.

5. Positionen: Anzugeben ist die Gesamtzahl der Warenpositionen auf allen
vom Beteiligten verwendeten Vordrucken oder Ergänzungsvordrucken. Die
Anzahl der Warenpositionen entspricht der Zahl der Felder „Warenbezeich-
nung“, die ausgefüllt sein müssen.

8. Empfänger: Anzugeben sind Name des zweiten Inhabers, Name und
Anschrift seiner Überwachungszollstelle sowie die Anschrift des Ortes der
Lagerung, Verwendung, Veredelung oder Umwandlung, gefolgt von der
Nummer der Bewilligung und der Zollbehörde, die die Bewilligung erteilt
hat.

15. Versendungsland: Anzugeben ist der Mitgliedstaat, aus dem die Waren
versandt werden.

31. Packstücke und Warenbezeichnung; Zeichen und Nummer − Behälternum-
mer(n) − Anzahl und Art: Einzutragen sind Zeichen und Nummern, Anzahl
und Art der Packstücke oder bei unverpackten Waren die Angabe „lose“
sowie in beiden Fällen die zum Erkennen der Waren erforderlichen
Angaben.

Unter „Warenbezeichnung“ ist die handelsübliche Bezeichnung der Ware zu
verstehen, die so genau sein muss, dass ein sofortiges Erkennen der Ware
möglich ist. Werden die Waren in Behältern befördert, so sind in diesem
Feld außerdem die Nummern der Behälter anzugeben.

32. Positionsnummer: Anzugeben ist die laufende Nummer der betreffenden
Warenposition im Verhältnis zu allen auf den verwendeten Vordrucken
oder Ergänzungsvordrucken angemeldeten Positionen — vgl. Feld Nr. 5.

33. Warennummer: Anzugeben ist der KN-Code der betreffenden Warenposi-
tion (1).

35. Rohmasse: Falls notwendig, ist die Rohmasse der in Feld Nr. 31 beschrie-
benen Waren, ausgedrückt in Kilogramm, anzugeben. Unter Rohmasse
versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen mit
Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern.

38. Eigenmasse: Anzugeben ist die Eigenmasse der in dem entsprechenden Feld
Nr. 31 beschriebenen Ware, ausgedrückt in Kilogramm. Unter Eigenmasse
versteht man die Masse der Ware ohne die Umschließungen.

41. Besondere Maßeinheit: Falls notwendig, ist die Menge in der in der Kombi-
nierten Nomenklatur vorgesehenen Maßeinheit anzugeben.

44. Besondere Vermerke — vorgelegte Unterlagen — Bescheinigungen und
Bewilligungen: In Blockschrift einzutragen ist das Datum der ersten
Überführung sowie der Vermerk „Beförderung“, dem je nach Fall eine der
folgenden Abkürzungen hinzuzufügen ist:

— „ZL“ —

— „AV/N“ —

— „UWV“ —

— „VV“ —.

Unterliegen die Einfuhrwaren besonderen handelspolitischen Maßnahmen
und gelten diese zum Zeitpunkt der Beförderung, so ist dem vorgenannten
Vermerk der Vermerk „Handelspolitik“ hinzuzufügen.

47. Abgabenberechnung: Anzugeben ist die Bemessungsgrundlage (Wert,
Gewicht oder sonstige)

54. Ort und Datum; Unterschrift und Name des Anmelders oder seines Vertre-
ters:: Das Einheitspapier ist von der in Feld Nr. 2 angegebenen Person
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handschriftlich zu unterzeichnen. Neben ihrer Unterschrift hat diese Person
ihren Namen anzugeben. Handelt es sich um eine juristische Person, so hat
der Unterzeichner neben seiner Unterschrift und seinem Namen auch seine
Stellung innerhalb der Firma anzugeben.
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▼M20
ANHANG 70

WIRTSCHAFTLICHE VORAUSSETZUNGEN UND ZUSAMMENAR-
BEIT DER VERWALTUNGEN

(Artikel 502 und 522)

A. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

In diesem Anhang wird einerseits festgelegt, nach welchen Kriterien die
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die aktive Veredelung angewendet
werden und welche Informationen im Rahmen der Zusammenarbeit der
Verwaltungen auszutauschen sind.

Dieser Antrag betrifft ferner die Mitteilungen gemäß Artikel 522 und legt
hinsichtlich der jeweiligen Verfahren fest, in welchem Fall, in welcher
Form und innerhalb welcher Frist die Angaben zu übermitteln sind. Die
Informationen sind auch dann zu übermitteln, wenn sich die Angaben zu
den erteilten Bewilligungen geändert haben.

B. DIE GENAUEN KRITERIEN FÜR DIE WIRTSCHAFTLICHEN
VORAUSSETZUNGEN EINER AKTIVEN VEREDELUNG

Die einzelnen Kriterien und die entsprechenden Codes

01: Bei Einfuhrwaren, die nicht in Anhang 73 genannt sind, sofern Code
30 nicht anwendbar ist.

10: Nichtverfügbarkeit von in der Gemeinschaft hergestellten und unter
denselben achtstelligen KN-Code fallenden Waren, die die gleiche
Handelsqualität und die gleichen technischen Merkmale aufweisen
wie die im Antrag genannten Einfuhrwaren (vergleichbare Waren).

Nichtverfügbarkeit bedeutet, dass keine vergleichbaren Waren in der
Gemeinschaft hergestellt werden oder dass die hergestellte Menge für
die geplante Veredelung nicht ausreicht oder dass die in der Gemein-
schaft hergestellten vergleichbaren Waren dem Antragsteller nicht
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden können, obwohl eine
entsprechende Anfrage rechtzeitig erfolgte.

11: Vergleichbare Waren sind zwar verfügbar, können jedoch nicht
verwendet werden, weil sie das geplante Geschäft wegen ihres
Preises unwirtschaftlich machen würden.

Bei der Prüfung, ob das beabsichtigte Geschäft wegen des Preises der
in der Gemeinschaft erzeugten vergleichbaren Waren unwirtschaftlich
wäre, müssen unter anderem die Auswirkungen der Verwendung von
in der Gemeinschaft erzeugten Waren auf den Selbstkostenpreis der
Veredelungserzeugnisse und damit auf deren Absatz auf dem Dritt-
landsmarkt berücksichtigt werden; dabei wird Folgendes zugrunde
gelegt:

— der Preis der unverzollten Waren, die zur Veredelung bestimmt
sind, und der Preis vergleichbarer in der Gemeinschaft erzeugter
Waren abzüglich der bei der Ausfuhr erstatteten oder zu erstat-
tenden Inlandsabgaben unter Berücksichtigung der
Verkaufsbedingungen sowie der im Rahmen der gemeinsamen
Agrarpolitik vorgesehenen Erstattungen oder sonstigen Beträge;

— der Preis, der für das Veredelungserzeugnis auf dem Drittlands-
markt erzielt werden kann, wie er sich aus der
Geschäftskorrespondenz oder anderen Anhaltspunkten ergibt.

12: Die vergleichbaren Waren entsprechen nicht den ausdrücklichen
Anforderungen des Käufers der Veredelungserzeugnisse im Drittland
oder die Veredelungserzeugnisse müssen aus Einfuhrwaren hervor-
gehen, um die Vorschriften zum Schutz des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums einhalten zu können (vertragliche
Verpflichtungen);

30: 1.Veredelungsvorgänge an Waren, die zu nichtkommerziellen
Zwecken bestimmt sind;

2. Veredelungsvorgänge innerhalb eines Lohnveredelungsvertrags;

3. übliche Behandlungen im Sinne von Artikel 531;

4. Ausbesserungen;

5. Veredelungsvorgänge an Erzeugnissen, die aus einer vorausge-
gangenen aktiven Veredelung hervorgegangen sind, bei deren
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▼M20
Bewilligung die wirtschaftlichen Voraussetzungen geprüft worden
sind;

6. Veredelung von Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00 zu Teig-
waren der KN-Codes 1902 11 00 und 1902 19;

7. Veredelungsvorgänge bei denen der Wert (1) der Waren, bezogen
auf den achtstelligen KN-Code, je Antragsteller und Kalenderjahr
150 000 EUR für Waren der Liste in Teil 73 oder 500 000 EUR
bei anderen Waren nicht überschreitet (Geringfügigkeitswert);
►M22 oder ◄

8. Herstellung, Änderung oder Umrüstung von zivilen Luftfahr-
zeugen oder Satelliten oder Teilen davon.

31: Bei gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des Rates in
Abschnitt A des Anhangs 73 genannten Einfuhrwaren, für die der
Antragsteller ein von einer zuständigen Behörde ausgestelltes Doku-
ment vorlegt, das es erlaubt, diese Waren im Rahmen der mit Hilfe
eines Bedarfsrahmenplans festgelegten Mengen in das Verfahren zu
überführen.

99: Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die wirtschaftlichen
Voraussetzungen aus anderen als den unter den vorbezeichneten
Codes genannten Gründen erfüllt sind. Diese Gründe sind in seinem
Antrag dargelegt.

Anmerkung: Die Codes 10, 11, 12, 31 und 99 können nur bei Waren
angewendet werden, die in Anhang 73 genannt sind.

C. DIE DER KOMMISSION FÜR DAS JEWEILIGE VERFAHREN ZU
ÜBERMITTELNDEN ANGABEN

Die der Kommission zu übermittelnden Angaben entsprechen den Feldern
des in der Anlage dargestellten Mustervordrucks.

C.1. Aktive Veredelung

Die Angaben zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen sind anhand der
unter Teil B genannten Codes zu übermitteln.

Sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der Grund für
die Ablehnung des Antrags oder die Rücknahme bzw. den Widerruf der
Bewilligung ebenfalls unter Verwendung von Codes angegeben. Dabei
wird dem Code, der zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Vorausset-
zungen benutzt wurde, ein Negationszeichen vorangestellt (z. B.: — 10).

Fälle, in denen die Angaben obligatorisch sind

In allen Fällen, in denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen mit Codes
01, 10, 11, 31 oder 99 gekennzeichnet werden.

Bei in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 bezeichneter Milch
und Milcherzeugnissen sind die Angaben ebenfalls obligatorisch, wenn
der Code 30 im Zusammenhang mit den unter den Punkten 2, 5 und 7
dieses Codes aufgeführten Situationen verwendet wird.

Übermittlung der Angaben

Die in den Spalten 2 bis 10 des in der Anlage abgebildeten Mustervor-
drucks vorgesehenen Angaben werden elektronisch übermittelt. Ist die
elektronische Übermittlung jedoch aufgrund technischer Probleme vorüber-
gehend nicht möglich, können diese Angaben ausnahmsweise auch mit
dem in der Anlage abgebildeten Vordruck übermittelt werden.
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Fristen für die Übermittlung

Die Angaben sind so schnell wie möglich zu übermitteln. Wird der in der
Anlage abgebildete Vordruck verwendet, so sind die Angaben innerhalb
der darin genannten Frist zu übermitteln.

C.2. Umwandlungsverfahren

Die Angaben sind für andere als in Anhang 76, Teil A aufgeführte Waren-
arten und Umwandlungsvorgänge zu übermitteln.

Die Übermittelung der Angaben erfolgt unter Verwendung des in der
Anlage abgebildeten Vordrucks innerhalb der darin vorgesehenen Frist.

C.3. Passive Veredelung

Die Spalten (8) und (9) „erteilte Bewilligungen“ sind lediglich auszufüllen,
wenn eine Bewilligung nach Artikel 147 Absatz 2 des Zollkodex erteilt
wird.

In Spalte (10) „Gründe“ ist außerdem anzugeben, ob die Ablehnung des
Antrags oder die Rücknahme bzw. der Widerruf der Bewilligung einen
Antrag oder eine Bewilligung gemäß Artikel 147 Absatz 2 des Zollkodex
betrifft.

Die Informationen sind unter Verwendung des in der Anlage abgebildeten
Vordrucks innerhalb der darin vorgesehenen Frist zu übermitteln.
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M22
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ANHANG 71

INFORMATIONSBLÄTTER

(Artikel 523)
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Anlage

1. ALLGEMEINES

1.1. Die Informationsblätter müssen dem Muster in diesem Anhang entspre-
chen und sind auf weißem holzfreiem Schreibpapier mit einem
Quadratmetergewicht von 40 g bis 65 g zu drucken.

1.2. Der Vordruck hat das Format 210 × 297 mm.

1.3. Das Drucken der Vordrucke obliegt den Zollverwaltungen. Jeder
Vordruck muss die Kennbuchstaben des ausstellenden Mitgliedstaats
gemäß der ISO-Norm Alpha 2 gefolgt von einer individuellen Serie-
nnummer tragen.

1.4. Der Vordruck ist in einer Amtssprache der Gemeinschaft zu drucken und
auszufüllen. Die Zollstelle, die die Auskünfte erteilen oder verwenden
soll, kann eine Übersetzung der Angaben in den Vordrucken in die Amts-
sprache bzw. eine der Amtssprachen der Zollbehörden anfordern.

2. VERWENDUNG DER INFORMATIONSBLÄTTER

2.1. Allgemeine Vorschriften

a) Ist die Zollstelle, die das Informationsblatt ausstellt, der Auffassung,
dass zusätzliche Angaben zu den im Informationsblatt enthaltenen
Angaben erforderlich sind, so trägt sie diese dort ein. Reicht der Platz
auf dem Vordruck dafür nicht aus, kann ein weiteres Blatt beigefügt
werden. Dies ist auf dem Original zu vermerken.

b) Die Zollstelle, die das Informationsblatt ausgestellt hat, kann aufgefor-
dert werden, die Echtheit des Informationsblattes und die Richtigkeit
der darin enthaltenen Angaben nachträglich zu prüfen.

c) Bei aufeinanderfolgenden Sendungen kann die verlangte Anzahl an
Informationsblättern für die Mengen an Waren oder Erzeugnissen
ausgefertigt werden, die in das Verfahren übergeführt werden. Das
ursprüngliche Blatt kann auch durch mehrere Informationsblätter
ersetzt werden, und für den Fall, dass nur ein Informationsblatt
verwendet wird, kann die Zollstelle, für die das Blatt ausgestellt
wurde, auf dem Original die Mengen der Waren oder Erzeugnisse
eintragen. Reicht der Platz auf dem Vordruck dafür nicht aus, kann
ein weiteres Blatt beigefügt werden, auf das im Original hinzuweisen
ist.

d) Die Zollbehörden können zulassen, dass bei Handelsströmen im Drei-
eckverkehr mit einer Vielzahl von Transaktionen, auf die die
gesamten Einfuhren/Ausfuhren in einem bestimmten Zeitraum
entfallen, zusammenfassende Informationsblätter verwendet werden.

e) Ausnahmsweise darf das Informationsblatt auch nachträglich, jedoch
nicht nach Ablauf der Frist für die Aufbewahrung der Dokumente,
ausgestellt werden.

f) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung des Informationsblatts kann
der Wirtschaftsbeteiligte bei der Zollstelle, die das Informationsblatt
ausgefertigt hat, die Ausstellung eines Duplikats beantragen.

Bei einer Duplikatausstellung tragen das Original und alle Kopien
einen der folgenden Vermerke:

— DUPLICADO,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

— DUPLICATE,

— DUPLICATA,

— DUPLICATO,

— DUPLICAAT,

— SEGUNDA VIA,

— KAKSOISKAPPALE,

— DUPLIKAT,

— DUPLIKÁT,

— DUPLIKAAT,

— DUBLIKĀTS,

— DUBLIKATAS,

— MÁSODLAT,
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— DUPLIKAT,

— DUPLIKAT,

— DVOJNIK,

— DUPLIKÁT.

2.2. Einzelvorschriften

2.2.1. Informationsblatt INF 8 (Zolllagerverfahren)

a) Das Informationsblatt INF 8 (nachstehend INF 8 genannt) kann für die
Angaben zur Bestimmung der Bemessungsgrundlagen für die Zoll-
schuld vor den üblichen Behandlungen verwendet werden, wenn die
Waren zu einer neuen zollrechtlichen Bestimmung angemeldet
werden.

b) Das INF 8 wird in einem Original und einer Kopie ausgefertigt.

c) Die Überwachungsstelle erteilt die Auskünfte in den Feldern 11, 12
und 13, bringt den Sichtvermerk in Feld 15 an und händigt dem
Anmelder das Original des INF 8 aus.

2.2.2. Informationsblatt INF 1 (Aktive Veredelung)

a) Das Informationsblatt INF 1 (nachstehend INF 1 genannt) kann
verwendet werden, zur Erteilung von Auskünften über

— Abgabenbeträge und Ausgleichszinsen,

— die Anwendung handelspolitischer Maßnahmen,

— die Höhe der Sicherheitsleistung.

b) Das INF 1 wird in einem Original und zwei Kopien ausgefertigt.

Das Original und eine Kopie werden der Überwachungsstelle übermit-
telt, und eine Kopie wird von der Zollstelle aufbewahrt, die das INF 1
ausgestellt hat.

Die Überwachungszollstelle erteilt die gewünschten Auskünfte in den
Feldern 8, 9 und 11 des INF 1, bringt ihren Sichtvermerk an, behält
die Durchschrift und gibt das Original zurück.

c) Wird die Überführung der Veredelungserzeugnisse oder der unverä-
nderten Waren in den zollrechtlich freien Verkehr bei einer anderen
Zollstelle als der Zollstelle für die Überführung in das Verfahren
beantragt, so ersucht diese Zollstelle die Überwachungszollstelle mit
einem von ihr ausgestellten INF 1 um folgende Angaben:

— Feld 9 a) Betrag der nach Artikel 121 Absatz 1 oder Artikel 128
Absatz 4 des Zollkodex zu erhebenden Einfuhrabgaben;

— Feld 9 b) Betrag der nach Artikel 519 zu erhebenden Ausgleichs-
zinsen;

— Menge, KN-Code und Ursprung der Einfuhrwaren, die zur Herstel-
lung der in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten
Veredelungserzeugnisse verwendet worden sind.

d) Werden die durch aktive Veredelung (Verfahren der Zollrückvergü-
tung) hergestellten Veredelungserzeugnisse einer anderen
zollrechtlichen Bestimmung zugeführt, die die Erstattung oder den
Erlass der Einfuhrabgaben ermöglichen, und sind diese Gegenstand
eines neuen Antrags auf Bewilligung der aktiven Veredelung, so
können die diese Bewilligung erteilenden Zollbehörden das INF 1
verwenden, um den Betrag der zu erhebenden Einfuhrabgaben oder
den Betrag der möglicherweise entstehenden Zollschuld festzulegen.

e) Betrifft die Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien
Verkehr Veredelungserzeugnisse oder unveränderte Waren, die zum
Zeitpunkt der Überführung in das Verfahren (Nichterhebungsver-
fahren) besonderen handelspolitischen Maßnahmen unterlagen, und
werden diese Maßnahmen weiterhin angewandt, so ersucht die für
die Annahme der Zollanmeldung und Ausstellung des INF 1
zuständige Zollstelle die Überwachungszollstelle um Mitteilung der
für die Anwendung handelspolitischer Maßnahmen notwendigen
Angaben.

f) Wird die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr beantragt,
nachdem ein INF 1 zur Festlegung der Höhe der Sicherheitsleistung
ausgestellt worden ist, so kann dasselbe Informationsblatt INF 1
verwendet werden, sofern es folgende Angaben enthält:

— in Feld 9 a) Betrag der nach Artikel 121 Absatz 1 oder Artikel 128
Absatz 4 des Zollkodex zu erhebenden Einfuhrabgaben und

— in Feld 11 das Datum der ersten Überführung der Einfuhrwaren in
das Verfahren der aktiven Veredelung oder der Erstattung oder des
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Erlasses der Einfuhrabgaben gemäß Artikel 128 Absatz 1 des Zoll-
kodex.

2.2.3. Informationsblatt INF 9 (Aktive Veredelung)

a) Das Informationsblatt INF 9 (nachstehend INF 9 genannt) kann
verwendet werden, wenn Veredelungserzeugnisse im Dreieckverkehr
(IM/EX) einer anderen zollrechtlichen Bestimmung zugeführt werden.

b) Das INF 9 wird in einem Original und drei Kopien für die Mengen
der in das Verfahren übergeführten Einfuhrwaren ausgefertigt.

c) Die Zollstelle für die Überführung in das Verfahren bringt den Sich-
tvermerk in Feld 11 des INF 9 an und vermerkt, welche
Nämlichkeitsmittel oder Kontrollmaßnahmen bei der Verwendung
von Ersatzwaren (z. B. Probenentnahme, Zeichnungen oder technische
Beschreibungen, Analysen) angewandt wurden.

Die Zollstelle für die Überführung in das Verfahren schickt die Kopie
Nr. 3 an die Überwachungsstelle und händigt dem Anmelder das
Original und die übrigen Kopien aus.

d) Der Zollanmeldung zur Beendigung des Verfahrens sind das Original
und die Kopien Nr. 1 und 2 des INF 9 beizufügen.

Die Zollstelle für die Beendigung des Verfahrens vermerkt die
Mengen der Veredelungserzeugnisse sowie das Datum der Annahme.
Sie schickt die Kopie Nr. 2 an die Überwachungszollstelle, behält die
Kopie Nr. 1 und händigt das Original dem Anmelder aus.

2.2.4. Informationsblatt INF 5 (Aktive Veredelung)

a) Das Informationsblatt INF 5 (nachstehend INF 5 genannt) kann
verwendet werden, wenn aus Ersatzwaren hergestellte Veredelungser-
zeugnisse im Dreieckverkehr im Rahmen der vorzeitigen Ausfuhr
(EX/IM) ausgeführt werden.

b) Das INF 5 wird in einem Original und drei Kopien für die Mengen
von Einfuhrwaren ausgestellt, die den Mengen der ausgeführten
Veredelungserzeugnisse entsprechen.

c) Die Zollstelle, die die Ausfuhranmeldung annimmt, bringt den Sich-
tvermerk in Feld 9 des INF 5 an und händigt dem Anmelder das
Original und die drei Kopien aus.

d) Die Ausgangszollstelle füllt Feld 10 aus, schickt Kopie Nr. 3 an die
Überwachungsstelle und händigt dem Anmelder das Original und die
übrigen Kopien aus.

e) Wird Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00 zu Teigwaren der KN-
Codes 1902 11 00 und 1902 19 verarbeitet, kann der Name des zur
Überführung der Einfuhrwaren in das Verfahren befugten Einführers,
der in Feld 2 des INF 5 einzutragen ist, auch nach Vorlage des INF
5 bei der Zollstelle, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben wird,
angegeben werden. Der Name ist auf dem Original und den Kopien
Nr. 1 und 2 des INF 5 einzutragen, bevor die Zollanmeldung zur
Überführung der Einfuhrwaren in das Verfahren abgegeben wird.

f) Der Zollanmeldung zur Überführung in das Verfahren sind das
Original und die Kopien Nr. 1 und 2 des INF 5 beizufügen.

Die Zollstelle, der die Zollanmeldung zur Überführung in das
Verfahren vorgelegt wird, trägt auf dem Original und den Kopien Nr.
1 und 2 des INF 5 die Menge der zur Überführung angemeldeten Ein-
fuhrwaren und das Datum der Annahme der Zollanmeldung ein. Sie
schickt die Kopie Nr. 2 an die Überwachungszollstelle, behält die
Kopie Nr. 1 und händigt das Original dem Anmelder aus.

2.2.5. Informationsblatt INF 7 (Aktive Veredelung)

a) Das Informationsblatt INF 7 (nachstehend INF 7 genannt) kann
verwendet werden, wenn die im Verfahren der Zollrückvergütung
gewonnenen Veredelungserzeugnisse oder die unveränderten Waren
ohne Stellung eines Erstattungsantrages zu einer der zollrechtlichen
Bestimmungen nach Artikel 128 Absatz 1 des Zollkodex angemeldet
werden, die eine Erstattung oder einen Erlass ermöglichen.

Gibt der Inhaber sein Einverständnis, den Anspruch auf Erstattung
nach Artikel 90 des Zollkodex auf eine andere Person zu übertragen,
so erscheint diese Information auf dem INF 7.

b) Das INF 7 wird in einem Original und zwei Kopien ausgefertigt.

c) Die Zollstelle, die die Zollanmeldung zur Beendigung annimmt, stellt
das INF 7 aus, händigt dem Anmelder das Original mit einer Kopie
aus und behält die andere Kopie.
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d) Dem Erstattungsantrag ist das ordnungsgemäß ausgestellte Original

des INF 7 beizufügen.

2.2.6. Informationsblatt INF 6 (Vorübergehende Verwendung)

a) Das Informationsblatt INF 6 (nachstehend INF 6 genannt) kann
verwendet werden, zur Übermittlung von Angaben zu den Bemes-
sungsgrundlagen der Zollschuld oder zu gegebenenfalls bereits
erhobenen Abgabenbeträgen bei Beförderung von Einfuhrwaren im
Zollgebiet der Gemeinschaft im externen Versandverfahren oder ohne
Beendigung des Verfahrens.

b) Das INF 6 enthält folgende für die Zollbehörden erforderlichen
Angaben:

— Datum der Überführung der Einfuhrwaren in das Verfahren der
vorübergehenden Verwendung;

— die zu diesem Zeitpunkt ermittelten Bemessungsgrundlagen der
Zollschuld;

— Betrag der im Rahmen einer teilweisen Befreiung bereits erho-
benen Einfuhrabgaben sowie für dessen Berechnung zugrunde
gelegter Zeitraum.

c) Das INF 6 wird in einem Original und zwei Kopien ausgefertigt.

d) Das INF 6 wird entweder bei der Überführung der Waren in das
externe Versandverfahren oder zu Beginn der Beförderung oder zu
einem früheren Zeitpunkt ausgestellt.

e) Eine Kopie wird von der Zollstelle aufbewahrt, die es ausgestellt hat.
Das Original und die andere Kopie werden dem Beteiligten ausge-
händigt, der diese Kopie bei der Zollstelle für die Beendigung abgibt.
Nachdem diese ihren Sichtvermerk angebracht hat, leitet der Beteiligte
diese Kopie der Zollstelle zu, die das INF 6 ausgestellt hat.

2.2.7. Informationsblatt INF 2 (Passive Veredelung)

a) Das Informationsblatt INF 2 (nachstehend INF 2 genannt) kann
verwendet werden, wenn Veredelungserzeugnisse oder Ersatzerzeug-
nisse im Dreieckverkehr eingeführt werden.

b) Das INF 2 wird in einem Original und einer Kopie für die Mengen der
in das Verfahren übergeführten Waren ausgefertigt.

c) Der Antrag auf Ausstellung des INF 2 gilt als Einverständnis des
Inhabers, den Anspruch auf vollständige oder teilweise Befreiung von
den Einfuhrabgaben auf eine andere Person zu übertragen, die die
Veredelungs- oder Ersatzerzeugnisse einführt.

d) Die Zollstelle für die Überführung in das Verfahren fertigt das
Original und die Kopie des INF 2 aus. Sie behält die Kopie und
händigt dem Beteiligten das Original aus.

Die Zollstelle der Überführung in das Verfahren gibt in Feld 16 an,
welche Mittel zur Sicherung der Nämlichkeit der Waren der vorüber-
gehenden Ausfuhr angewandt wurden.

Bei Entnahme von Mustern oder Proben oder bei Verwendung von
Abbildungen oder technischen Beschreibungen sichert die Zollstelle
diese Gegenstände durch Anbringen eines Zollverschlusses entweder
an den Gegenständen selbst, wenn sich diese dazu eignen, oder an
der Verpackung, die auf diese Weise verschlusssicher gemacht wird.

Ein Aufkleber mit dem Stempelabdruck der Zollstelle und den
Hinweisen auf die Ausfuhranmeldung wird den Mustern oder Proben,
Abbildungen und technischen Beschreibungen beigefügt, damit sie
nicht ausgetauscht werden können.

Die Muster und Proben, Abbildungen und technischen Beschrei-
bungen, die durch Verschluss gesichert sind, werden dem Ausführer
übergeben, der sie bei der Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse
oder Ersatzwaren mit unverletztem Verschluss wieder vorzulegen hat.

Wird eine Analyse vorgenommen, deren Ergebnis erst vorliegt, wenn
die Zollstelle der Überführung in das Verfahren das INF 2 bereits
ausgestellt hat, so wird dem Ausführer das Ergebnis der Analyse in
einem verschlossenen, nicht manipulierbaren Umschlag übergeben.

e) Die Ausgangszollstelle bestätigt auf dem Original, dass die Waren das
Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben, und händigt es dem
Beteiligten aus.

f) Der Einführer der Veredelungserzeugnisse oder der Ersatzerzeugnisse
legt das Original des INF 2 gegebenenfalls unter Angabe der Nämlich-
keitsmittel der Zollstelle für die Beendigung des Verfahrens vor.
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LISTE DER ÜBLICHEN BEHANDLUNGEN NACH ARTIKEL 531 UND
ARTIKEL 809

Sofern nichts anderes festgelegt ist, führt keine der folgenden Behandlungen zu
einem anderen achtstelligen KN-Code.

Die nachstehend aufgeführten üblichen Behandlungen werden nicht bewilligt,
wenn die Zollbehörden der Auffassung sind, dass diese Vorgänge geeignet
sind, das Betrugsrisiko zu erhöhen.

1. Lüften, Ausbreiten, Trocknen, Entstauben, einfache Reinigungsvorgänge,
Ausbessern von Verpackungen, Ausbessern nach Transport- und
Lagerschäden, sofern es sich um einfache Maßnahmen handelt, Anbringen
und Entfernen einer schützenden Umhüllung für den Transport;

2. Zusammensetzen der Waren nach dem Transport;

3. Einlagerung, Probenahme, Sortieren, Sieben, mechanisches Klären und
Wiegen der Waren;

4. Entfernen von beschädigten oder kontaminierten Bestandteilen;

5. Konservieren durch Pasteurisieren, Sterilisieren, Bestrahlen oder Zusatz von
Konservierungsmitteln;

6. Schädlingsbekämpfung;

7. Rostschutzbehandlung;

8. Behandlung

— durch einfaches Erhöhen der Temperatur, ohne weitere Behandlung,
auch wenn dies mit einem physikalischen Abtrennungsprozess
verbunden ist; oder

— durch einfache Temperatursenkung;

auch wenn diese Behandlung zu einem anderen achtstelligen KN-Code
führt.

9. Behandlung von Textilien gegen Elektrostatik, Glätten und Bügeln von
Textilien;

10. Behandlungen, die folgende Tätigkeiten umfassen:

— Entstielen und/oder Entsteinen von Früchten, Zerkleinern oder
Zerschlagen von getrockneten Früchten oder Gemüse, Rehydratation
von Früchten; oder

— Dehydratisierung von Früchten, auch wenn diese Behandlung zu einem
anderen achtstelligen KN-Code führt.

11. Entsalzen, Waschen und Crouponieren;

12. Hinzufügen von Waren beziehungsweise Hinzufügen oder Austauschen von
Zubehörteilen, sofern dieses Hinzufügen oder Austauschen ein relativ uner-
heblicher Vorgang ist oder dazu dient, die Übereinstimmung mit
technischen Normen zu gewährleisten, und die Art der ursprünglichen
Waren nicht verändert und deren Leistung nicht verbessert wird, auch
wenn diese Behandlung dazu führt, dass für die hinzugefügten oder ausge-
tauschten Waren ein anderer achtstelliger KN-Code angewendet wird;

13. Verdünnen oder Konzentrieren von Flüssigkeiten ohne weitere Behandlung,
auch wenn dies mit einem physikalischen Abtrennungsprozess verbunden
ist, und diese Behandlung zu einem anderen achtstelligen KN-Code führt;

14. Vermischen von gleichartigen Waren unterschiedlicher Qualität, um eine
gleichbleibende Qualität oder ein vom Käufer verlangte Qualität herzu-
stellen, sofern dies die Art der Waren nicht verändert;

15. Aufteilen oder Zuschneiden von Waren, sofern es sich um einfache
Vorgänge handelt;

16. Verpacken, Auspacken, Umpacken, Umfüllen und einfaches Umladen in
Behälter, auch wenn diese Behandlungen dazu führen, dass ein anderer
achtstelliger KN-Code anzuwenden ist; Anbringen, Entfernen und Ändern
von Warenzeichen, Siegeln, Etiketten, Preisschildern oder anderen ähnli-
chen Unterscheidungsmerkmalen;
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17. Testen, Einstellen und Herstellen der Betriebsfertigkeit von Maschinen,

Apparaten und Fahrzeugen, insbesondere zur Kontrolle der Übereinstim-
mung mit technischen Normen, sofern es sich nur um einfache Vorgänge
handelt.

18. Mattieren von Rohrformstücken zur Vorbereitung der Waren für bestimmte
Märkte.
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ANHANG 73

EINFUHRWAREN, BEI DENEN DIE WIRTSCHAFTLICHEN VORAUS-
SETZUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 539 ABSATZ 1 ALS NICHT

ERFÜLLT GELTEN

Teil A: Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Anhangs I des Vertrages

1. Folgende Erzeugnisse, die einer der nachstehend aufgeführten gemeinsamen
Marktorganisationen unterliegen:

Getreidesektor: die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 des Rates (1) genannten Erzeugnisse,

Reissektor: die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des
Rates (2) genannten Erzeugnisse,

Zuckersektor: die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2038/1999
des Rates (3) genannten Erzeugnisse,

Olivenölsektor: die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 136/66 des Rates (4) genannten Erzeugnisse,

Milch- und Milcherzeugnissektor: die in Artikel 1 Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 des Rates genannten Erzeugnisse,

Weinsektor: die in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999
des Rates (5) genannten und zu den folgenden KN-Unterpositionen
gehörenden Erzeugnisse:

0806 10 90

2009 60

2204 21 (ausgenommen Qualitätswein)

2204 29 (ausgenommen Qualitätswein)

2204 30

2. Folgende Erzeugnisse der KN-(Unter-)Positionen:

0204 10 bis 0204 43

2207 10

2207 20

2208 90 91

2208 90 99

3. Andere Erzeugnisse als die unter den Ziffern 1 und 2 genannten, für die eine
landwirtschaftliche Ausfuhrerstattung gleich oder größer als Null festgesetzt
ist.

Teil B: Waren, die nicht unter Anhang I des Vertrages fallen und aus der
Veredelung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hervorgehen

Waren, die aus der Veredelung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hervor-
gehen und in einem der folgenden Anhänge der Verordnungen der
gemeinsamen Marktorganisation im landwirtschaftlichen Bereich oder zur
Produktionserstattung aufgeführt sind:

— Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates (Getreidesektor),

— Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates (Reissektor),

— Anhang I der Verordnung Nr. 2038/1999 des Rates (Zuckersektor),

— Anhang II der Verordnung Nr. 1255/1999 des Rates (Milch- und Milcher-
zeugnissektor),

— Anhang I der Verordnung Nr. 2771/1999 des Rates (6) (Eiersektor),

— Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 1010/86 des Rates (7) (Produktionserst-
attungen für bestimmte in der chemischen Industrie verwendete
Zuckererzeugnisse)
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— Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommission (1) (Produk-

tionserstattungen im Getreide- und Reissektor).

Teil C: Fischereierzeugnisse

Fischereierzeugnisse, die in den Anhängen I, II und V der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 des Rates (2) über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse
der Fischerei und der Aquakultur aufgeführt sind und die einer teilweisen auto-
nomen Aussetzung unterliegenden Erzeugnisse des Anhangs VI dieser
Verordnung.

Alle einem autonomen Zollkontingent unterliegenden Fischereierzeugnisse.
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ANHANG 74

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR ERSATZWAREN

(Artikel 541)

1. Reis

Reis der Position 1006 der Kombinierten Nomenklatur gilt nur dann als
Ersatzware, wenn er zum selben achtstelligen Code der Kombinierten
Nomenklatur gehört. Für Reis, dessen Körner eine Länge von 6,0 mm oder
weniger haben und bei denen das Verhältnis der Länge zur Breite 3 oder
mehr beträgt, sowie für Reis, dessen Körner eine Länge von 5,2 mm oder
weniger haben und bei denen das Verhältnis zur Breite 2 oder mehr beträgt,
wird die Äquivalenz nur anhand des Verhältnisses der Länge zur Breite
bestimmt. Die Messung erfolgt nach Maßgabe des Anhangs A Nummer 2
Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom 22. Dezember
1995 über die gemeinsame Marktorganisation für Reis.

Die Verwendung von Ersatzwaren ist verboten, wenn die Vorgänge der
aktiven Veredelung die in Anhang 72 zu dieser Verordnung aufgeführten
üblichen Behandlungen betreffen.

2. Weizen

Als Ersatzware für Nichtgemeinschaftsweizen darf nur Weizen des gleichen
achtstelligen KN-Codes und mit derselben Handelsqualität und denselben
technischen Merkmalen verwendet werden, der in einem Drittland geerntet
und in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurde.

Jedoch

— können Ausnahmen vom Verbot der Verwendung von Ersatzwaren für
Weizen auf der Grundlage einer Mitteilung der Kommission an die
Mitgliedstaaten nach Prüfung durch den Ausschuss festgelegt werden;

— kann Hartweizen aus Gemeinschaftserzeugung als Ersatzware für Hart-
weizen mit Drittlandsursprung verwendet werden, sofern er zur
Herstellung von Teigwaren der KN-Codes 1902 11 00 und 1902 19
bestimmt ist.

3. Zucker

Als Ersatzware für rohen Rohrzucker des Codes 1701 11 90 der Kombi-
nierten Nomenklatur kann roher Zucker aus Zuckerrüben des Codes
1701 12 90 der Kombinierten Nomenklatur verwendet werden, sofern
Veredelungserzeugnisse des KN-Codes 1701 99 10 (Weißzucker) gewonnen
werden.

4. Lebende Tiere und Fleisch

Bei der aktiven Veredelung von lebenden Tieren und Fleisch ist die Verwen-
dung von Ersatzwaren nicht zulässig.

Ausnahmen von dem Verbot der Verwendung von Ersatzwaren können für
Fleisch auf der Grundlage einer Mitteilung der Kommission an die Mitglied-
staaten festgelegt werden. Der Ausschuss prüft die Frage, ob die Verwendung
von Ersatzwaren wirtschaftlich notwendig ist, und den Entwurf der von der
betroffenen Zollbehörde vorgesehenen Kontrollmaßnahmen.

5. Mais

Die Verwendung von Gemeinschaftsmais als Ersatzware für Nichtgemein-
schaftsmais ist nur in den folgenden Fällen und unter den folgenden
Voraussetzungen möglich:

1. Bei Mais, der als Tierfuttermittel verwendet wird, ist die Verwendung von
Ersatzwaren möglich, sofern ein Zollkontrollsystem eingerichtet wird, um
sicherzustellen, dass der Nichtgemeinschaftsmais tatsächlich zu Tierfutter-
mitteln verarbeitet wird.

2. Bei Mais, der zur Herstellung von Stärke und stärkehaltigen Erzeugnissen
verwendet wird, ist der Ersatz durch alle Sorten möglich, mit Ausnahme
der amylopektinreichen Sorten („wachsartiger Mais“ oder „Waxymais“),
die nur untereinander äquivalent sind.

3. Bei Mais, der zur Herstellung von Grieserzeugnissen verwendet wird, ist
der Ersatz durch alle Sorten möglich, mit Ausnahme der glasartigen
Sorten („Plata“-Mais des Typs „Duro“, „Flint“-Mais), die nur unterein-
ander äquivalent sind.
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6. Olivenöl

A. Die Verwendung von Ersatzwaren ist nur in den folgenden Fällen und
unter den folgenden Voraussetzungen zulässig:

1. Bei nativem Olivenöl extra

a) in der Gemeinschaft erzeugtes natives Olivenöl extra des KN-
Codes 1509 10 90, das der Beschreibung unter Nummer 1 Buch-
stabe a) des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
entspricht, kann als Ersatzware für nicht in der Gemeinschaft
erzeugtes natives Olivenöl extra desselben KN-Codes verwendet
werden, sofern bei der Veredelung natives Olivenöl extra desselben
KN-Codes gewonnen wird, das die Anforderungen der Nummer 1
Buchstabe a) des oben genannten Anhangs erfüllt;

b) in der Gemeinschaft erzeugtes natives Olivenöl des KN-Codes
1509 10 90, das der Beschreibung unter Nummer 1 Buchstabe b)
des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG entspricht, kann
als Ersatzware für nicht in der Gemeinschaft erzeugtes natives
Olivenöl desselben KN-Codes verwendet werden, sofern bei der
Veredelung natives Olivenöl desselben KN-Codes gewonnen wird,
das die Anforderungen der Nummer 1 Buchstabe b) des oben
genannten Anhangs erfüllt;

c) in der Gemeinschaft erzeugtes gewöhnliches natives Olivenöl des
KN-Codes 1509 10 90, das der Beschreibung unter Nummer 1
Buchstabe c) des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG
entspricht, kann als Ersatzware für nicht in der Gemeinschaft
erzeugtes gewöhnliches natives Olivenöl desselben KN-Codes
verwendet werden, sofern folgende Veredelungserzeugnisse
entstehen:

— raffiniertes Olivenöl des KN-Codes 1509 90 00, das der
Beschreibung unter Nummer 2 des obengenannten Anhangs
entspricht;

— Olivenöl des KN-Codes 1509 90 00, das der Beschreibung unter
Nummer 3 des obengenannten Anhangs entspricht und durch
Verschnitt mit in der Gemeinschaft erzeugtem nativem Olivenöl
des KN-Codes 1509 10 90 gewonnen wird;

d) in der Gemeinschaft erzeugtes natives Lampantöl des KN-Codes
1509 10 10, das der Beschreibung unter Nummer 1 Buchstabe d)
des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG entspricht, kann
als Ersatzware für nicht in der Gemeinschaft erzeugtes natives
Lampantöl desselben KN-Codes verwendet werden, sofern folgende
Veredelungserzeugnisse entstehen:

— raffiniertes Olivenöl des KN-Codes 1509 90 00, das der
Beschreibung unter Nummer 2 des obengenannten Anhangs
entspricht, oder

— Olivenöl des KN-Codes 1509 90 00, das der Beschreibung unter
Nummer 3 des obengenannten Anhangs entspricht und durch
Verschnitt mit in der Gemeinschaft erzeugtem nativem Olivenöl
des KN-Codes 1509 10 90 gewonnen wird;

2. Bei Oliventresteröl

In der Gemeinschaft erzeugtes rohes Oliventresteröl des KN-Codes
1510 00 10, das der Beschreibung unter Nummer 4 des Anhangs der
Verordnung Nr. 136/66/EWG entspricht, kann als Ersatzware für nicht
in der Gemeinschaft erzeugtes rohes Oliventresteröl desselben KN-
Codes verwendet werden, sofern als Veredelungserzeugnis durch
Verschnitt mit in der Gemeinschaft erzeugtem nativem Olivenöl des
KN-Codes 1510 00 90 der Beschreibung unter Nummer 6 des obenge-
nannten Anhangs entsprechendes Oliventresteröl des KN-Codes
1509 00 90 gewonnen wird.

B. Die unter Buchstabe A Nummer 1 Buchstabe c) zweiter Gedankenstrich
und Buchstabe d) zweiter Gedankenstrich sowie unter Buchstabe A
Nummer 2 genannten Verschnitte mit in derselben Weise verwendetem
nicht in der Gemeinschaft erzeugtem nativem Olivenöl sind nur dann
zulässig, wenn das Verfahren in einer Art und Weise überwacht wird,
dass der Anteil von nicht in der Gemeinschaft erzeugtem nativem
Olivenöl an der Gesamtmenge der ausgeführten Mischung festgestellt
werden kann.

C. Die Veredelungserzeugnisse sind in unmittelbare Umschließungen mit
einem Inhalt von 220 Litern oder weniger abzufüllen. Abweichend
hiervon können die Zollbehörden im Falle von genehmigten Behältern
von höchstens 20 Tonnen die Ausfuhr von Öl, das den obengenannten
Punkten entspricht, unter der Bedingung zulassen, dass eine systematische
Qualitäts- und Mengenkontrolle der ausgeführten Ware stattfindet.
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D. Die Überprüfung der Verwendung der Ersatzwaren erfolgt hinsichtlich

der für den Verschnitt verwendeten Ölmengen anhand der Geschäftsbuch-
haltung und hinsichtlich der Qualität durch Vergleich der technischen
Merkmale der Warenproben des Nichtgemeinschaftsöls, die zum Zeit-
punkt der Überführung in das Verfahren entnommenen wurden, mit den
technischen Merkmalen der Warenproben des verwendeten Gemein-
schaftsöls, die zum Zeitpunkt der Herstellung des betreffenden
Veredelungserzeugnisses entnommenen wurden, und den technischen
Merkmalen der Warenproben des Veredelungserzeugnisses, die zum Zeit-
punkt der effektiven Ausfuhr bei der Ausgangszollstelle entnommenen
wurden. Die Probenahme erfolgt nach den internationalen Normen EN
ISO 5555 (Entnahme der Proben) und EN ISO 661 (Transport der Proben
ins Laboratorium und Vorbereitung der Untersuchungsproben). Der
Analyse werden die Parameter des Anhangs I der Verordnung (EWG)
Nr. 2568/91 der Kommission (1) zugrunde gelegt.

7. Milch und Milcherzeugnisse

Die Verwendung von Ersatzwaren ist unter folgenden Voraussetzungen
zulässig:

Das Gesamtgewicht von Milchtrockenmasse, Milchfett und Milchprotein der
Einfuhrwaren darf das jeweilige Gesamtgewicht dieser Inhaltsstoffe in den
Ersatzwaren nicht überschreiten. Wo der wirtschaftliche Wert der Ein-
fuhrwaren indessen nur durch ein oder zwei der vorgenannten Inhaltsstoffe
bestimmt wird, kann das Gesamtgewicht ausschließlich nach diesem Inhalts-
stoff bzw. diesen Inhaltsstoffen berechnet werden. In der Bewilligung sind
die Einzelheiten zu regeln, insbesondere für welchen Bezugszeitraum das
Gesamtgewicht zu berechnen ist. Der Bezugszeitraum darf vier Monate nicht
überschreiten.

Das Gewicht der einschlägigen Inhaltsstoffe der Einfuhrwaren und der
Ersatzwaren wird auf den Zollanmeldungen und allen Informationsblättern
INF9 oder INF5 angegeben, so dass die Zollbehörden die Äquivalenz auf
Grund dieser Angaben prüfen können.

Physische Kontrollen werden für mindestens 5 % der Zollanmeldungen zur
Überführung von Einfuhrwaren in das Verfahren sowie der Ausfuhranmel-
dungen (IM/EX) durchgeführt, und zwar sowohl in Bezug auf die
Einfuhrwaren als auch die betreffenden Ersatzwaren.

Physische Kontrollen werden ebenfalls für mindestens 5 % der Anmeldungen
zur vorzeitigen Ausfuhr sowie der Anmeldungen zum Verfahren (EX/IM)
durchgeführt. Dabei werden sowohl die Ersatzwaren vor ihrer Verwendung
zur Herstellung der Veredelungserzeugnisse, als auch die in das Verfahren
zu überführenden Einfuhrwaren kontrolliert.

Die physischen Kontrollen umfassen die Überprüfung der Zollanmeldung
einschließlich der beigefügten Unterlagen und die Entnahme repräsentativer
Proben, die zur Bestimmung der Inhaltsstoffe von einem qualifizierten Labor
analysiert werden.

In Mitgliedstaaten, die ein Risikoanalysesystem anwenden, sind niedrigere
Probeentnahmesätze zulässig.

Jede physische Kontrolle wird von dem zuständigen Beamten, der die
Kontrolle durchgeführt hat, durch einen detaillierten Bericht dokumentiert.
Diese Berichte werden in jedem Mitgliedstaat bei den zuständigen Zoll-
behörden zentralisiert.
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ANHANG 75

Liste der Veredelungserzeugnisse, die den für sie geltenden Einfuhrabgaben
unterworfen werden

(Artikel 548 Absatz 1)

Bezeichnung der Nebenveredelungser-
zeugnisse

Veredelungsvorgänge, in denen sie
entstehen

(1) (2)

Abfall, Schrott, Rückstände,
Verschnitt und Reste

Alle Veredelungsvorgänge
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ANHANG 76

WIRTSCHAFTLICHE VORAUSSETZUNGEN IM RAHMEN DES UMWANDLUNGSVER-
FAHRENS

(Artikel 552)

TEIL A

Für folgende Warenarten und Umwandlungsvorgänge gelten die wirtschaftlichen Voraussetzungen als
erfüllt:

Spalte 1 Spalte 2

Lfd. Nr. Waren Umwandlung

1 Waren aller Art Umwandlung in Einzelmuster oder Musterkollek-
tionen

2 Waren aller Art Umwandlung in Abfälle und Reste oder Zerstö-
rung

3 Waren aller Art Denaturierung

4 Waren aller Art Wiedergewinnung von Teilen oder Bestandteilen

5 Waren aller Art Aussonderung und/oder Zerstörung beschädigter
Teile

6 Waren aller Art Umwandlung zur Behebung von an Waren entstan-
denen Schäden

7 Waren aller Art Durchführung der im Zolllager oder einer Freizone
zugelassenen üblichen Behandlungen

8 Waren aller Art Umwandlung in Erzeugnisse, die für zivile Luft-
fahrzeuge verwendet werden können, wenn hierfür
Luftfahrttauglichkeitsbescheinigungen (airworthi-
ness certificates) von einem Unternehmen ausge-
stellt werden, das hierzu von einer Europäischen
Luftfahrtbehörde oder der Luftfahrtbehörde eines
Drittlandes ermächtigt ist

8a Waren aller Art Umwandlung in Erzeugnisse, für die die autonome
Aussetzung der Einfuhrabgaben auf bestimmte
Waffen und militärische Ausrüstungen gewährt
werden kann

9 Waren, die unter Artikel 551 Absatz
1 zweiter Gedankenstrich fallen

Jede Art der Umwandlung

10 Waren aller Art, die keiner Agrar-
oder handelspolitischen Maßnahme
oder keinem vorläufigen oder
endgültigen Antidumping- oder
vorläufigen oder endgültigen
Ausgleichszoll unterliegen

Jede Art von Umwandlung, bei der der Ein-
fuhrabgabenvorteil aufgrund der Anwendung des
Verfahrens den Wert von 50 000 EUR pro Antrag-
steller und pro Kalenderjahr nicht übersteigt

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 681

▼C13

▼M20

▼M22

▼M20



▼M20

Spalte 1 Spalte 2

Lfd. Nr. Waren Umwandlung

11 Jegliche elektronische Bau- oder
Bestandteile, jegliche Baugruppen
(einschließlich Unterbaugruppen)
oder Materialien (auch nicht elektro-
nisch), die für die elektronische
Funktion der Umwandlungserzeug-
nisse unerlässlich sind

Umwandlung in Waren der Informationstechno-
logie, die:

1. unter das mit Beschluss 97/359/EG des Rates
(ABl. L 155 vom 12.6.1997, S. 2) genehmigte
Übereinkommen über den Handel mit Waren
der Informationstechnologie fallen, sofern am
Tag der Bewilligung Zollfreiheit besteht, oder

2. unter eine KN-Unterposition fallen, die in
Artikel 1, 2 oder 3 der Verordnung (EG) Nr.
2216/97 des Rates (ABl. L 305 vom
8.11.1997, S. 1.) vorgesehen ist, sofern am Tag
der Bewilligung Zollfreiheit besteht

12 Feste Palmölfraktionen des KN-
Codes 1511 90 19 oderflüssige
Palmölfraktionen des KN-Codes
1511 90 91 oderKokosöl des KN-
Codes 1513 11 10oder flüssige
Kokosölfraktionen des KN-Codes
ex 1513 19 30oder Palmkernöl des
KN-Codes 1513 21 11oder flüssige
Palmkernölfraktionen des KN-Codes
ex 1513 29 30oder Babassuöl des
KN-Codes 1513 21 19

Umwandlung in:

— Fettsäuregemisch der KN-Codes 3823 11 00,
3823 12 00, ex 3823 19 10, ex 3823 19 30
und ex 3823 19 90

— reine Fettsäuren der KN-Codes 2915 70 15,
2915 70 25, ex 2915 90 10, ex 2915 90 80,
ex 2916 15 00 und ex 2916 19 80

— Fettsäuremethylestergemische des KN-Codes
ex 3824 90 95

— Fettsäuremethylester der KN-Codes
ex 2915 70 20, ex 2915 70 80, ex 2915 90 80,
ex 2916 15 00 und ex 2916 19 80

— Fettalkoholgemische des KN-Codes 3823 70 00
— Fettalkohol der KN-Codes 2905 16 80,

2905 17 00 und 2905 19 00
— Glycerin des KN-Codes 1520 00 00

13 Rizinusöl des KN-Codes 1515 30 90 Umwandlung in:

— hydriertes Rizinusöl (sog. Opal-Wachs) des
KN-Codes 1516 20 10

— 12-Hydroxystearinesäure (Reinheit weniger als
90 %) des KN-Codes ex 3823 19 10

— 12- Hydroxystearinesäure (Reinheit 90 % oder
mehr) des KN-Codes ex 2918 19 99

— Glycerin des KN-Codes 2905 45 00

14 Tabak aus Kapitel 24 der Kombi-
nierten Nomenklatur

Umwandlung in „homogenisierten“ oder „rekonsti-
tuierten“ Tabak des KN-Codes 2403 91 00 und/
oder in Tabakpuder des KN-Codes 2403 99 90

15 Tabake, unverarbeitet, des KN-
Codes 2401 10

Teilweise oder vollständig entrippte
Tabake des KN-Codes ex 2401 20

Umwandlung in teilweise oder vollständig
entrippte Tabake des KN-Codes 2401 20 und in
Tabakabfälle des KN-Codes 2401 30 00

16 Waren der KN-Codes 2707 10,
2707 20, 2707 30, 2707 50,
2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91,
2707 99 99 und 2710 00

Umwandlung in Waren der KN-Codes 2710 00 71
oder 2710 00 72

17 Rohe Öle der KN-Codes 2707 99 11 Umwandlung in Waren der KN-Codes 2707 10 90,
2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30,
2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00,
2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 90

18 Gasöl mit einem Schwefelgehalt
von mehr als 0,2 GHT des KN-
Codes 2710 00 68 Kerosin des KN-
Codes 2710 00 55 Testbenzin (white
spirit) des KN-Codes 2710 00 21

Vermischen der Waren in Spalte 1, sowie Vermi-
schen der einen und/oder der anderen Ware mit
Gasöl des KN-Codes 2710 00 66 oder 2710 00 67
mit einem Schwefelgehalt von 0,2 GHT oder
weniger zum Erhalt eines Gasöls des KN-Codes
2710 00 66 oder 2710 00 67 mit einem Schwefel-
gehalt von 0,2 GHT oder weniger
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Spalte 1 Spalte 2

Lfd. Nr. Waren Umwandlung

19 PVC-Materialien des KN-Codes
3921 90 60

Umwandlung in Lichtbildwände des KN-Codes
9010 60 00

20 Schlittschuhe, ohne Kufen, des KN-
Codes 6402 19 00

Schlittschuhe, ohne Kufen, des KN-
Codes 6403 19 00

Umwandlung in:

Schlittschuhe des KN-Codes 9506 70 10

Rollschuhe des KN-Codes 9506 70 30

21 Fahrgestelle mit Fahrerhäusern des
KN-Codes 8704 21 31

Umwandlung in Feuerwehrwagen mit integrierter
Feuerlösch- und/oder Rettungseinrichtung des KN-
Codes 8705 30 00

TEIL B

Für folgende Warenarten und Umwandlungsvorgänge, die nicht in Teil A enthalten sind, prüft der
Ausschuss die wirtschaftlichen Voraussetzungen:

Spalte 1 Spalte 2

Waren Umwandlung

Alle Waren, die einer Agrarmaß-
nahme oder einem vorläufigen oder
endgültigen Antidumping- oder
vorläufigen oder endgültigen
Ausgleichszoll unterliegen

Jede Art der Umwandlung
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(Artikel 581)

Fälle, in denen für die Überführung in die vorübergehende Verwendung mit
einer schriftlichen Zollanmeldung keine Sicherheit verlangt wird:

1. Materialien, die Flug-, Schiffverkehrs- oder Eisenbahngesellschaften oder
Postdienstleistern gehören und von ihnen im internationalen Verkehr
verwendet werden, sofern sie mit Erkennungszeichen versehen sind;

2. Umschließungen, sofern sie leer eingeführt werden und unauslöschliche und
unauswechselbare Zeichen tragen;

3. für staatliche oder zugelassene Organisationen bestimmtes Material für Kata-
stropheneinsätze;

4. medizinisch-chirurgische und labortechnische Ausrüstung, die für Kranken-
häuser oder medizinische Einrichtungen bestimmt ist, sofern diese einen
dringenden Bedarf an solcher Ausrüstung haben;

5. vorübergehende Verwendung von Waren, die gemäß Artikel 513 befördert
werden, sofern der Inhaber der vorhergehenden Bewilligung die Waren
gemäß den Artikeln 229 bis 232 in die vorübergehende Verwendung überge-
führt hat.
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VORSCHRIFTEN ÜBER DIE BESCHEINIGUNG DES ZOLLRECHTLI-
CHEN STATUS EINER IN EINE FREIZONE ODER EIN FREILAGER

VERBRACHTEN WARE

1. Der Vordruck, auf dem die Bescheinigung des zollrechtlichen Status von in
eine Freizone oder ein Freilager verbrachten Waren ausgestellt wird, ist auf
weißem geleimten Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von 40 bis
65 Gramm zu drucken.

2. Der Vordruck hat das Format 210 × 297 mm.

3. Der Druck der Vordrucke obliegt den Mitgliedstaaten. Jeder Vordruck muß
zur Kennzeichnung eine Seriennummer tragen.

4. Der Vordruck ist nach Wahl der Zollbehörde des Mitgliedstaats, in dem die
Bescheinigung ausgestellt wird, in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft
zu drucken. Die Felder sind in einer von den Zollbehörden dieses Mitglied-
staats bezeichneten Amtssprache der Gemeinschaft auszufüllen.

5. Die Formulare dürfen weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen.
Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden Angaben
gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt
werden. Jede derartige Änderung muß von dem, der sie vorgenommen hat,
bestätigt und von der Zollstelle abgezeichnet werden.

6. Die in der Bescheinigung aufgeführten Warenpositionen müssen mit einfa-
chem Zeilenabstand geschrieben werden, und jeder Warenposition ist eine
laufende Nummer voranzustellen. Unmittelbar unter der letzten Warenposi-
tion ist ein waagerechter Strich zu ziehen. Der nicht benutzte Raum ist
durchzustreichen, so daß spätere Ergänzungen unmöglich sind.

7. Das Original und eine ordnungsgemäß ausgefüllte Durchschrift des
Vordrucks sind je nach Fall beim Eingang der Waren in die Freizone oder
das Freilager oder bei der Abgabe der Zollanmeldung bei der zuständigen
Zollstelle abzugeben.

Die zuständige Zollstelle bescheinigt den Vordruck und bewahrt die Durch-
schrift auf.

8. Wird die Bescheinigung vom Beteiligten nach Artikel 819 Absatz 2 ausge-
stellt, so kann Feld Nr. 5

— im voraus mit dem Dienststempel der zuständigen Zollstelle und der
Unterschrift des zuständigen Beamten versehen sein
oder

— vom Beteiligten mit dem Abdruck eines von den Zollbehörden zugelas-
senen Sonderstempels aus Metall versehen werden.

Der Beteiligte bewahrt die Durchschrift der Bescheinigung mit seinen
Bestandsaufzeichnungen auf.
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MERKBLATT ZUM AUSKUNFTSBLATT INF 3

1. Die Vordrucke werden auf weißem holzfreiem, geleimten Schreibpapier mit
einem Quadratmetergewicht von mindestens 40 g gedruckt.

2. Die Vordrucke haben das Format 210 × 297 mm, wobei in der Länge
Abweichungen von −5 bis +8 mm zugelassen sind. Die Einteilung des
Vordrucks muß genau eingehalten werden; dies gilt jedoch nicht für die
Breite der Felder 6 und 7.

3. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Vordrucke drucken zu lassen. Jeder
Vordruck trägt zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die vorgedruckt sein
kann.

4. Die Vordrucke sind in einer von den zuständigen Behörden des Ausfuhrmit-
gliedstaats akzeptierten Amtssprache der Gemeinschaft zu drucken und
auszufüllen. Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der Wieder-
einfuhr, in dem das Auskunftsblatt vorzulegen ist, können eine Übersetzung
in die oder eine der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats verlangen.
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►
(1)

C4

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 701



▼M13

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 702



▼B
ANHANG 111

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 703



▼B

1993R2454 — DE — 01.05.2004 — 007.001 — 704



▼B

►
(1)

M21

►
(2)

A2
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DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZOLLKODEX DER GEMEINSCHAFTEN

GLIEDERUNG DER DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN

TEIL I: ALLGEMEINE DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN

TITEL I: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Kapitel 1: Begriffsbestimmungen

Kapitel 2: Entscheidungen

Kapitel 3: Informatikverfahren

TITEL II: VERBINDLICHE AUSKÜNFTE

Kapitel 1: Begriffsbestimmungen

Kapitel 2: Verfahren für die Einholung verbindlicher Auskünfte — Erteilung der Auskunft
und ihre Übermittlung an die Kommission

Kapitel 3: Vorschriften über nicht übereinstimmende verbindliche Auskünfte

Kapitel 4: Rechtliche Tragweite der verbindlichen Auskünfte

Kapitel 5: Vorschriften über das Ende der Gültigkeit von verbindlichen Auskünftens

TITEL IV: WARENURSPRUNG

Kapitel 1: Nichtpräferenzieller Ursprung

Abschnitt 1: Ursprungsbegründende Be- und Verarbeitungen

Unterabschnitt 1: Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI der Kombinierten Nomenklatur

Unterabschnitt 2: Andere Waren als Spinnstoffe und Waren daraus des Abschnitts XI der Kombi-
nierten Nomenklatur

Unterabschnitt 3: Gemeinsame Vorschriften für alle Waren

Abschnitt 2: Durchführungsvorschriften für Ersatzteile

Abschnitt 3: Durchführungsvorschriften über Ursprungszeugnisse

Unterabschnitt 1: Vorschriften über allgemeine Ursprungszeugnisse

Unterabschnitt 2: Besondere Vorschriften über Ursprungszeugnisse für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse, für die besondere Einfuhrregelungen gelten

a) Ursprungszeugnisse

b) Zusammenarbeit der Verwaltungen

Kapitel 2: Präferenzieller Ursprung

Abschnitt 1: Allgemeines Präferenzsystem

Unterabschnitt 1: Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungser-
zeugnisse“

Unterabschnitt 2: Nachweis der Ursprungseigenschaft

a) Ursprungszeugnis nach Formblatt A

b) Erklärung auf der Rechnung

Unterabschnitt 3: Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Unterabschnitt 4: Ceuta und Melilla

Unterabschnitt 5: Schlussvorschrift

Abschnitt 2: Länder und Gebiete, die durch die von der Gemeinschaft für bestimmte Länder
und Gebiete einseitig festgelegten Zollpräferenzmaßnahmen begünstigt sind

Unterabschnitt 1: Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungser-
zeugnisse“

Unterabschnitt 2: Nachweis der Ursprungseigenschaft

a) Warenverkehrsbescheinigung EUR.1

b) Erklärung auf der Rechnung

Unterabschnitt 3: Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Unterabschnitt 4: Ceuta und Melilla

TITEL V: ZOLLWERT
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Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften

Kapitel 2: Vorschriften zu den Lizenzgebühren

Kapitel 3: Vorschriften zum Ort des Verbringens in die Gemeinschaft

Kapitel 4: Vorschriften zu den Beförderungskosten

Kapitel 5: Bewertung von Datenträgern, die zur Verwendung in Datenverarbeitungsanlagen
bestimmt sind

Kapitel 6: Vorschriften zu den Umrechnungskursen

Kapitel 7: Vereinfachte Verfahren zur Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher
Waren

Kapitel 8: Angaben und vorzulegende Unterlagen

TITEL VI: VERBRINGEN VON WAREN IN DAS ZOLLGEBIET DER GEMEIN-
SCHAFT

Kapitel 1: Warenprüfung und Probenentnahme durch den Beteiligten

Kapitel 2: Summarische Anmeldung

Kapitel 3: Vorübergehende Verwahrung

Kapitel 4: Besondere Vorschriften für auf dem See- oder Luftweg beförderte Waren

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschrift

Abschnitt 2: Besondere Vorschriften für Handgepäck oder aufgegebenes Gepäck im Reise-
verkehr

TITEL VII: ZOLLANMELDUNG - NORMALES VERFAHREN

Kapitel 1: Schriftliche Zollanmeldung

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 2: Für die Zollanmeldung zu verwendende Vordrucke

Abschnitt 3: Für die Zollverfahren verlangte Angaben

Abschnitt 4: Unterlagen, die der Zollanmeldung beizufügen sind

Kapitel 2: Zollanmeldung unter Einsatz der Datenverarbeitung

Kapitel 3: Mündliche Zollanmeldungen und andere Formen der Willensäußerung

Abschnitt 1: Mündliche Zollanmeldungen

Abschnitt 2: Zollanmeldung durch andere Formen der Willensäußerung

Abschnitt 3: Gemeinsame Vorschriften zu den Abschnitten 1 und 2

Abschnitt 4: Postverkehr

TITEL VIII: ZOLLBESCHAU, FESTSTELLUNGEN UND SONSTIGE MASSNAHMEN
DER ZOLLSTELLE

TITEL IX: VEREINFACHTE VERFAHREN

Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften

Kapitel 2: Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr

Abschnitt 1: Unvollständige Zollanmeldungen

Abschnitt 2: Vereinfachtes Anmeldeverfahren

Abschnitt 3: Anschreibeverfahren

Kapitel 3: Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung

Abschnitt 1: Zollanmeldung zu einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung

Unterabschnitt 1: Zollanmeldung zum Zollagerverfahren

a) Unvollständige Zollanmeldungen

b) Vereinfachtes Anmeldeverfahren

c) Anschreibeverfahren

Unterabschnitt 2: Zollanmeldung zur aktiven Veredelung, zum Umwandlungsverfahren oder zur
vorübergehenden Verwendung

a) Unvollständige Zollanmeldung
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b) Vereinfachtes Anmeldeverfahren und Anschreibeverfahren

Unterabschnitt 3: Zollanmeldung zur passiven Veredelung

Unterabschnitt 4: Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 2: Beendigung eines Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung

Kapitel 4: Zollanmeldung zum Ausfuhrverfahren

Abschnitt 1: Unvollständige Zollanmeldungen

Abschnitt 2: Vereinfachtes Anmeldeverfahren

Abschnitt 3: Anschreibeverfahren

Abschnitt 4: Gemeinsame Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3

TEIL II: ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNG

TITEL I: ÜBERFÜHRUNG IN DEN ZOLLRECHTLICH FREIEN VERKEHR

Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften

Kapitel 2: Besondere Verwendung

Kapitel 3: Verwaltung der Zollmaßnahmen

Abschnitt 1: Verwaltung der Zollkontingente, die in der Reihenfolge zugeteilt werden, in der
die Anmeldungen angenommen wurden

Abschnitt 2: Überwachung von Einfuhren

TITEL II: ZOLLRECHTLICHER STATUS DER WAREN UND VERSANDVER-
FAHREN

Kapitel 3: Zollrechtlicher Status der Waren

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

Abschnitt 2: Nachweis des Gemeinschaftscharakters

Unterabschnitt 1: Versandpapier T2L

Unterabschnitt 2: Handelspapiere

Unterabschnitt 3: Andere Nachweise im Fall bestimmter Versandverfahren

Unterabschnitt 4: Von einem zugelassenen Versender erbrachter Nachweis des Gemeinschaftscha-
rakters der Waren

Unterabschnitt 5: Fischereierzeugnisse, Sondervorschriften für Erzeugnisse der Seefischerei und
sonstige von Schiffen aus gewonnene Meereserzeugnisse

Kapitel 4: Gemeinschaftliches Versandverfahren

Abschnitt 1: Allgemeines

Abschnitt 2: Verfahrensablauf

Unterabschnitt 1: Einzelsicherheit

Unterabschnitt 2: Beförderungsmittel und Anmeldungen

Unterabschnitt 3: Förmlichkeiten bei der Abgangsstelle

Unterabschnitt 4: Förmlichkeiten während der Beförderung

Unterabschnitt 5: Förmlichkeiten bei der Bestimmungsstelle

Unterabschnitt 6: Überprüfung der Beendigung des Verfahrens

Unterabschnitt 7: Zusätzliche Bestimmungen für den Austausch von Versanddaten zwischen den
Zollbehörden unter Einsatz von Informationstechnologie und Datennetzen

Abschnitt 3: Vereinfachungen

Unterabschnitt 1: Allgemeine Vorschriften über Vereinfachungen

Unterabschnitt 2: Gesamtbürgschaft und Befreiung von der Sicherheitsleistung

Unterabschnitt 3: Besondere Ladelisten

Unterabschnitt 4: Verwendung von besonderen Verschlüssen

Unterabschnitt 5: Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

Unterabschnitt 6: Status eines zugelassenen Versenders

Unterabschnitt 7: Status eines zugelassenen Empfängers
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Unterabschnitt 8: Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr oder in
Großbehältern

a) Allgemeine Vorschriften für Beförderungen im Eisenbahnverkehr

b) Vorschriften für die Beförderung von Waren in Großbehältern

c) Sonstige Vorschriften

d) Geltungsbereich der normalen Verfahren und der vereinfachten Verfahren

Unterabschnitt 9: Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen auf dem Luftweg

Unterabschnitt 10: Vereinfachte Verfahren für Warenbeförderungen auf dem Seeweg

Unterabschnitt 11: Vereinfachtes Verfahren für Warenbeförderungen durch Rohrleitungen

Abschnitt 4: Zollschuld und Abgabenerhebung

Kapitel 9: Beförderungen im Verfahren mit Carnet TIR oder Carnet ATA

Abschnitt 1: Gemeinsame Bestimmungen

Abschnitt 2: Das TIR-Verfahren

Abschnitt 3: Das ATA-Verfahren

Kapitel 10: Beförderungen mit Vordruck 302

Kapitel 10a: Verfahren für Postsendungen

TITEL III: ZOLLVERFAHREN MIT WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

Kapitel 1: Grundsätzliche Vorschriften für mehr als ein Verfahren

Abschnitt 1: Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2: Antrag auf Bewilligung

Abschnitt 3: Einzige Bewilligung

Abschnitt 4: Wirtschaftliche Voraussetzungen

Abschnitt 5: Entscheidung über eine Bewilligung

Abschnitt 6: Sonstige Vorschriften über die Durchführung der Verfahren

Unterabschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

Unterabschnitt 2: Beförderungen

Unterabschnitt 3: Aufzeichnungen

Unterabschnitt 4: Ausbeute und Berechnungsmethoden

Unterabschnitt 5: Ausgleichszinsen

Unterabschnitt 6: Beendigung

Abschnitt 7: Zusammenarbeit der Verwaltungen

Kapitel 2: Zolllager

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 2: Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Abschnitt 3: Bestandsaufzeichnungen

Abschnitt 4: Sonstige Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Kapitel 3: Aktive Veredelung

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 2: Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Abschnitt 3: Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Abschnitt 4: Vorschriften über die Durchführung des Nichterhebungsverfahrens

Abschnitt 5: Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens der Zollrückvergütung

Kapitel 4: Umwandlungsverfahren

Kapitel 5: Vorübergehende Verwendung

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

Abschnitt 2: Voraussetzungen für die vollständige Befreiung von den Einfuhrabgaben
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Unterabschnitt 1: Beförderungsmittel

Unterabschnitt 2: Persönliche Gebrauchsgegenstände und zu Sportzwecken verwendete Waren, die
von Reisenden eingeführt werden, Betreuungsgut für Seeleute

Unterabschnitt 3: Material für Katastropheneinsätze, medizinisch-chirurgische und labortechnische
Ausrüstung, Tiere, in Grenzzonen verwendete Waren

Unterabschnitt 4: Ton, Bild oder Datenträger, Werbematerial, Berufsausrüstung, pädagogisches
Material und wissenschaftliche Ausrüstung

Unterabschnitt 5: Umschließungen, Formen, Matrizen, Klischees, Zeichnungen, Modelle, Geräte
zum Messen, Überprüfen oder Überwachen und ähnliche Gegenstände, Spezial-
werkzeuge und Instrumente, Testwaren und Waren zur Durchführung von Tests,
Muster, Austauschproduktionsmittel

Unterabschnitt 6: Waren für Veranstaltungen oder zum Verkauf

Unterabschnitt 7: Ersatzteile, Zubehör und Ausrüstung, andere Waren

Abschnitt 3: Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Kapitel 6: Passive Veredelung

Abschnitt 1: Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung

Abschnitt 2: Vorschriften über die Durchführung des Verfahrens

Abschnitt 3: Vorschriften über die Berechnung der Abgabenbefreiung

TITEL IV: AUSFUHRVERFAHREN

Kapitel 1: Endgültige Ausfuhr

Kapitel 2: Vorübergehende Ausfuhr mit Carnet ATA

TITEL V: SONSTIGE ZOLLRECHTLICHE BESTIMMUNGEN

Kapitel 1: Freizonen und Freilager

Abschnitt 1: Gemeinsame Vorschriften für die Abschnitte 2 und 3

Unterabschnitt 1: Begriffsbestimmungen und allgemeine Vorschriften

Unterabschnitt 2: Zulassung der Bestandsaufzeichnungen

Abschnitt 2: Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps I und Freilager

Unterabschnitt 1: Überwachung

Unterabschnitt 2: Sonstige Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps I und Freilager

Abschnitt 3: Vorschriften über Freizonen des Kontrolltyps II

Kapitel 2: Wiederausfuhr, Vernichtung oder Zerstörung und Aufgabe zugunsten der Staats-
kasse

TITEL VI: WAREN, DIE DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT VERLASSEN

TEIL III: Vorzugsbehandlungen

TITEL I: RÜCKWAREN

TITEL II: ERZEUGNISSE DER SEEFISCHEREI UND SONSTIGE VON FANGS-
CHIFFEN DER GEMEINSCHAFT IN HOHEITSGEWÄSSERN VON
DRITTLÄNDERN AUS GEWONNENE MEERESERZEUGNISSE

TEIL IV: ZOLLSCHULD

TITEL I: SICHERHEITSLEISTUNG

TITEL II: ENTSTEHEN DER ZOLLSCHULD

Kapitel 1: Verfehlungen, die sich nachweislich auf die ordnungsgemäße Abwicklung der
vorübergehenden Verwahrung oder des betreffenden Zollverfahrens nicht wirk-
lich ausgewirkt haben

Kapitel 2: Natürlicher Schwund

Kapitel 3: Zollrechtlicher Status von Waren, bezüglich deren bestimmte gesetzliche
Vorschriften nicht beachtet wurden

TITEL III: ERHEBUNG DES ZOLLSCHULDBETRAGS

TITEL IV: ERSTATTUNG ODER ERLASS DER EINFUHR- ODER AUSFUHRAB-
GABEN

Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften
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▼B

Kapitel 2: Durchführungsvorschriften zu den Artikeln 236 bis 239 des Zollkodex

Abschnitt 1: Antrag

Abschnitt 2: Verfahren für die Erstattung oder den Erlaß

Kapitel 3: Besondere Vorschriften zur Durchführung des Artikels 239 des Zollkodex

Abschnitt 1: Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu
treffen sind

Abschnitt 2: Entscheidungen, die von der Kommission zu treffen sind

Kapitel 4: Gegenseitige Amtshilfe der Zollbehörden der Mitgliedstaaten

TEIL IVa: KONTROLLE DER VERWENDUNG UND/ODER DER BESTIMMUNG DER
WAREN

TEIL V: SCHLUSSVORSCHRIFTEN

ANHÄNGE
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